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Vorbemerkung

Oer Definitionskatalog des Statistischen Informationseystems des Bund.es

(STATIS-BUND) wurde im Rahmen des vom Bundesminister für Forschung und
Technologie geförderten ForschungsproJekts rrStatistik-Thesaurusrr im Sta-
tistischen Bundesamt erarbeitet. Er enthäIt Definitionen statistischer
Begriffe, zu denen Daten im STATIS-BUND gespeichert eind.

Die Definitionen sollen dem Benutzer des STATIS-BUND eine Hilfe bei der
Verwendung und Interpretation der dort gespeicherten Daten sein. Sie sind
insoweit systemspezifisch und daher nur bedingt auf andere Daten (2.8.
in Fachserien veröffentlichte Ergebnisse) oder andere Informationssysteme
(2.8. Informationssysteme der Länder) anwendbar und haben somit keine
normierende Funktion.

Die vorliegende Ausgabe des Definitionskatalogs enthäIt drei Teile:
1. Er1äuterungen zur Auswahl der definierten Begriffe sowie methodische

Hinweise zur Benutzung dieses Katalogst

2. ein Register a1ler Begriffe, die entweder selbständig oder unter einem
anderen Eintrag definiert sind und

,. die alphabetische Sammlung der Definitionen.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung sind die Arbeiten am Definitionska-
talog noch nicht abgeschlossen. Es konnten nur die Begriffe aufgenommen
werd.en, zu denen an J1.7.19?9 (Abschtuß des Forschungsprojekts) Daten im
STATIS-BUND gespeichert waren und deren Definitionen bis zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung mit den fachlich zuständigen Stellen abgestimmt werden
konnten. Dariiber hinaus ist eine laufende Erweiterung des Definitionska-
talogs aufgrund des ständigen Ausbaus der Datenbasis erforderlich. Neu hin-
zukommende Begriffe miissen definiert und aufgenommen werden. Aber auch Ab-
grenzungen schon definierter Begriffe sind ständig zu überprüfen und ge-
gebenenfalls zu ändern.

Ebenso wie für die anderen Dokumentationsteile (Beschreibung der statisti-
schen Que1len, Darstellung der Daten) und das Benutzerhandbuch des STATIS-
BUND ist künftig auch für den Definitionskatalog eine vollmaschinelle Füh-
rung und damit eine im Dialog aufrufbare Version vorgesehen. Die Uberle-
gungen zu einer benutzerfreundlichen Darbietung dieses Dokumentationsteils
sind jedoch noch nicht abgeschlossen.
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Anregungen für Anderungen, Ergänzungen und Korrekturen nehmen wir gern ent-
gegen. trJir bitten, diese an das

Statistische Bundesamt
Gruppe I E
Postfach 55 28

5z0o wiesbaden
TeI. rc6121) ?o5-29o1 oder 705-2582

zu richten.
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Aufgabe des De-
finitionskata-
1o[s (nnt)

Verbindung zu den
anderen Dokumen-
tat ionst eilen

Positionen des
DAI1B a.Is Grund-
1.a6e fiir die
De fini tionen

I'le tho di sche Er1äu t erun 8en
u'nd Benut z:ungshinwei se

Der Definitio atalon als TeiI der Dat dokumentation
des STATfS-BUND

Der Definitionskatalog so11 eine Hilfe zur sachgerechten
IInterpretatj-on und Verwendung der im Statistischen fn-

formationssystem des Bundes (sfafts-aUUn) gespeicherten
Daten sein. Er ste11t eine Sammlung von Definitionen der
Begriffe dar, zu denen im STATIS-BUI'ID unmittelbar Daten
gespeichert sind oder zu denen durch Kumulj.erung Ergeb-
nisse errechnet werden können.

Bei der Beschreibung der lm STATIS-tsUND gespeicherten
L)aten rvurde das Prj.nzip verfolgt, Doppelspeicherungen
von Beschreibungselementen mtiSlichst ztt vermeiden. l)ar.r.its

ergibt sich, daß Angat,en zur iirhebung oder Da.rste.l.1r-tnq

der Daten, die schon an anderer -jte1le gesl:ei-chert sii:d
und dem Benutzer z.B. in derrr],iste der lraten- und Se6-

mentnummern mit Segmentbeschreibungrt (OAfts) zur Ver-
fügung stehen, in der itegel nicht noch einmal in den Defi-
nitionskatalo6 aufgenommen vru.rden. Die Definitionen sol-I-
ten daher nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den

anderen Beschreibungsteilen des fnformationssystems 8e-
sehen r,,rerden. Nur in denjenigen EäIIen, in denen es für
das Verständnis der Definitionen unbedingt erforderlich
istl rp13fle im Definitionskatalog in begrenzten l4aße eine
l'lj.ederholung vorgenommen und z.B. auf Unterschiede oder
Besonderheiten hinger'riesen, die sich u.a. durch die \'Iah]

der Erhebungseinheit, die Festlegung von Abschneide-
grenzen, durch eine andere Regionalgliederung oder durch
die Erhebungsmethode (Totalerhebung, Stichprobe) ergeben
können.

Auswahl der Einträse in den De f init ionslcatal-oe

VJie bereits erwähnt, vrurden im Definitionskatalog nur De-

finitionen der Begriffe aufgenommen, zu denen im STATIS-

BUND Zahlenangaben gespeichert sinrl. Diese Begriffe sind
im DAT'lB in der Form von Tabellengliederungen enthalten,
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Selbständige
Definition d.er
Positionen

Grundoäi't zlich
nicht definier-
te Positionen

deren Einzelpositionen die Grundlage für die Auswahl
der zu definierenden Begriffe darstellen.

Der l.Iortlaut der definierten Begriffe deckt sich im
allgemeinen mit clen Gliederungs- und Bezeichnungstexten
der Tabellengliederungsbeschreibungen der Segmente im
DATIB. Generell r,rurden jedoch Klammerzusätze mit Zeitan-
gaben l:inter der jeweiligen Position nicht übernommen
(2.8. ttZahnärzterr statt ttZahnärzte (bis 1!55 einschl.
Dentisten)tr). liur ausnahmsleise, tJenn es sich a.Is pra.k-
tikabler oder sinnvoller ervriesen hat, können einzelne
Positionen auch mit einem Iei.cht veränderten iiortlau.t
oder auch im Zusammenhang unter einem übergeordneten
Begriff definj.ert vrorden sein (2.8. :tFamj-lien.stand"

statt ttlediBtr, rrverhäiratetrt usrnr. orier rrlndex der in-
dustrj.ellen Ilrzeugerpreiserr statt rrlndexrr und rrindu-

striell-e Erzeugerpreiserr). Die l{ummer der jevreiligen
Position im Gliederungs- und Bezeichnungskatalog (GRi(18)

ist bei jeder Definition angegeben.

Die folgenden Positionen wurden im Rahmen des Defini-
tionskatalogs nicht definiert:
- Gliederungsübersehriften, da zu ihnen keine Zahlenan-

gaben gespeichert sind,

- Positionen, die unmittelbar verständlich sind und lcei-
ner näheren Er1äuterung bedürfen sovrie Begriffe, zu

denen keine Abgrenzungen gegeben werden können (2.2.
Größenklassengliederungen, Regionalgliederungen, Posi-
tionen wie rfmännlichrt, rrweiblichrt usw.),

- Itechtetr Systematikpositionen, d.s. Positionen, bei
denen auf die Systematik, aus der sie entnommen sind,
in der Tabellengliederungsbeschreibung der Segmente
hingewiesen wird; in den Systematiken findet der Be-
nutzer ausführliche Informationen zu Systematikposi-
tionen, so daß von einer Ubernahme in den Definitions-
katalog abgesehen werden konnte. Definiert sind da-
gegen rrabgeleiteterr Systematikpositionent d.s. Posi-
tionen, bei denen ein Hinweis auf die zugrunde liegende
Systematik fehlt und die meist aus der Zusammenfassung
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Register:
Inhaltstiber-
sicht und Ver-
weissystem

Kombination meh-
rer Definitionen

von Einzelpositionen aus einer Systematik entstanden
sind.

Funktion des Registers

Der alphabetischen Sammlung der Definitionen ist ein Re-

gister vorangestellt, das eine Liste aller Positionen dar-
steI1t, zu denen im Definitionskatalog begriffliche Er-
Iäuterungen gegeben lrerden. zum einen sind alle Begri.ffe,
die selbständig definiert und in der alphabetischen
sammlung der Definitionen enthalten sind, im Register auf-
gelistet I zaffL ancleren enthäIt das Register Positioneu,
die entgegen der Regel entvreder aIs anderslautende ilin-
triige in die Sammlung der Definitionen aufgenomrnen wurden

oder die u.nter einem anderen Begriff er1äutert werd-en.

Das Register dient somit einmal zu einer schnell-en Tnfor-
mation über die in der Definitionssammlung enthaltenen
Einträge und hat gleichzeitig Verr+eisfunktion. Es er-
möglicht daher einen zweifelsfreien Umstieg von den im
DAT1B geführten Posj.tionen zu den Einträgen im Defini-
tionskatalog.

Zum Aufbau der Definitionen

Die einzelnen im STATIS-BUIYD gespeicherten Zahlenangaben

werden in den Tabellengliederungen mittelbar durch meh-

rere zu kombinierende, hierarchieh angeordnete Beschrei-
bungselemente (Darstellungs- und Gliederungsmerkmale) ge-
kennzeichnet.

Analog hierzu ist für eine vo1lständige Definition einer
einzelnen'Zahlenangabe meist das Zusammenspiel mehrerer
Definitionen notwendi6. Z.B. wircl die Angabe über die
Zahl der Baugenehmigungen für wohngebäude im DAT1B durch
die beiden Positionen ttErteilte Baugenehmigungen (nur Er-
richtung neuer Gebäude)rt und rrl{ohnbautenrr beschrieben;
die Definition der nachgewiesenen Zahlenangabe ergibt
sich entsprechend aus der verknüpfung der Definitionen
der beiden Einzelpositionen. Prinzipiell wird im Defini-
tionskatalog daher nicht zwischen Darstellungs- und Glie-
derungsmerkmal en unt erschieden.
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Teile der
Definitionen

trBegrif f s-
inhaltrr

tlÄnderungen
im Zeitablaufrl

Die in die zvrei Bände des Katalogs aufgenommenen Defi-
nitionen umfassen jeweils bis zu drei Teile:
- Begriffsinhalt,
- Änderungen im Zaitablauf,
- Begriffsbeziehungen.

DerAbschnitt ItBegrif f sinhaltrr ste11t
die eigentliche Definition des Begriffs nach dem neuesten
bztt. letzten Stand dar. Zunächst wird der Eegriffsinhalt
durch die Angabe von l,lerkmal-en oder die Aufzählung der
zugehörigen Elemente kurz umrissen. Sofern es sich um

keine Nominaldefinition hanclelt, ist hier meist clie
Form eines unvollständigen Satzes gevrähIt. Dann vrerden
die einzelnen Elemente der allgemeinen Definition näher
erIäutert. Ferner werden Einzel- oder SonderfäI1e genannt,
die einbezogen vrerden oder die den Begriff veranschau-
lichen oder besonders typisch oder beispielhaft sind.
Ggf. sind auch solche Tatbestände aufgeführt, die nicht
zum Begriffsinhalt rechnen.

Angaben zum Berechnungs-, Bewertungs- oder Aufbereitungs-
verfahren sind aufgenommen, sofern sich daraus begriff-
liche und/oder zahlenmäßige Besonderheiten ergeben ocl.er

dliese Angaben zur Interpretation des Be6riffs zvteck-
näßig sind.

Die Begriffsabgrenzungen unterliegen im Zeitablauf viel-
fach Anderungen, vras dazu führt, daß Zeitreihen oft nicht
über Iängere Zeiträume ohne vreiteres vergleichbar sind.
Die Angabe solcher Anderungen des Begriffsinhalts in der
Rubrik tlÄnderungen im Zei tablaufrl
so11 eine Hilfe sein, die in der Datenbasis des STATfS-
BUND gespeicherten Zeitreihen vergleichbar zu machen oder
die quantitativen Ausr+irkungen dieser Anderungen abztt-'
schätzen. Anderungen des Begriffsinhal-ts im Zeitablauf
sind immer nur für denjenigen Zeitraum angegebenr für den

zu einer bestimmten Position Daten im STATIS-BUND nachge-
wiesen werden. Anderungen sind nicht angegebenr l'renn

durch Umrechnung derartige Unterschiede ausgeschaltet
oder geglättet wurden.
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trBegrif f s-
beziehungentr

Nicht übernommene
Angaben aus ande-
ren Katalogen

Angabe der
Stat istikbe-
zeichnung, De-
finitionsauf-
bau bei Begrif-
fen, die in
meirreren Sta-
tistiken vor-
kommen

Soüeit Angaben zur zalnlenmäßigen Auswirkung von Ande-
rungen zu finden waren, sind diese übernommen wordenl
eigene Berechnungen zu diesem Zweck wurden nicht an6e-
st eIIt .

fmBeschreibungsteil trBegrif f sbez ie-
h u n I e nrt wird auf Unterschiede zr'rischen gleich-
artigen Begriffen eingeBangen, zu denen Daten im STATIS-
BUND gespeichert sind. A1s gleichartig in dj.esem Sinne
gel-ten Begriffe, die gleiche oder sehr ähnliche Tatbe-
stände beschreiben und die statistische Ergebnisse re-
präsentieren, von denen anzunehmen ist, d.aß sie in mög-

lichen Fragestellungen von Benutzern sinnvoll l<ombiniert
oder verglichen werden können.

Im Abschnitt trBegriffsbeziehungenrr vrerden in den Definj--
tionen bei den Begriffen, zu denen Beziehungen hergestellt
vrerden, in Klammerzusätzen auch die Statistiken genannt,
in denen diese Begriffe vorkommen. Schon durch tlie Angabe

der Statistiken erhätt der Benutzer Hinweise, inwievreit
diese Begriffe miteinander kombiniert und verglichen
werden können.

Ir/ie bereits ausgeführt, wurden Angabenr die in anderen
Katalogen gespeichert sind und für die Sesamte Erhebung
deb Daten in einer Statistik oder für die gesamte Dar-
stellung der Daten in einem Segment zutreffen, gevröhn-

lich nicht noch einmal in die Definitionen aufgenommen.
Z.B. werden im Teil "Andernngen im Zeitabl.aufrt in diesen
FäIIen keine Hinleise auf Anderungen des regionalen Dar-
stellungsbereichs, im Teil rrBegriffsbeziehungenrr keine
Hinweise auf unterschiedliche Abschneidegrenzenr fach-
liche Erhebungsbereichc usvr. gegeben.

Neben den Definitionstexten ist auf der linken Seite des
Formblattes ausgertlckt, auf gleicher Höhe wie der Be-
ginn des Abschnitts rfBegriffsinhaltrrr clie Bezeichnung
cler Statistik angegeben, in rn,elcher der definierte Be-
griff im STATfS-BUND vorkommt. In den FäIlen, in denen

zu einem gleichlautenden Begriff in mehreren Statistiken
Zahlen nachgewiesen ruerden, kann die Definition dieses

11



Begriffs, je nach dem Grad. der Ubereinstimmung der Be-

griffsabSrenzung in diesen statistiken, verschieden ge-

staltet sein:

1 Der Begriff ist in a1len Statistiken gleich abge-
grenzt:
Es existiert nur ein Definitionstext, der für alle
statistiken gi1t. Die einzelnen statistiken, in denen

der Begriff vorkommt, sind am linken Rand untereinan-
der aufgeführt. Geringfügige Bedeutungsunterschj-ed.e
rrrerden ggf. im Text mit dem Hint'reis auf die entspre-
chende Statistik erläutert.

2 Der Begriff ist in den einzelnen statistiken vöIJ-ig
unterschiedlich abgegrenzt :

Es exj.stieren mehrere hintereinanderstehende, selb-
stänclige Definitionstexte. Neben den einzelnen Defi-
nitionstexten werden jeweils auf der gleichen Höhe

wie die Begriffsinhalte die Statistiken genannt, j'n

denen der Begriff vorkommt.

Angabe des
Gü1-tigkeits-
zeitraums

3. Der Begriff ist in den einzelnen statistiken treit-
gehend unterschiedlich abgegrenzt :

Ein al] gemeiner Definitionstext, der fiir alte ervrl.i.hn-

ten statistiken zutrifft, ist vorangestellt. iiähere
Er1äuterrlngen, die sich auf die je nach statistil<
unterschiedliche Abgrenztrng des Begriffs beziehen'
finden sich in den darauffolgenden, nach clen Sta-
iistiken geglietlerten Definitionstexten' Die Ab-

SrenzunseinesBegriffsineinerbestimmtenStatj.stik
ergibt sich in diesen FäIIen somit aus cler Zusammen-

fassung des vorangestellten, allgemein Sefaßten Teil-s

und der besonderen Er1äuterungen in dem nach der je-
vreiligen Statistik benannten Abschnitt'

trtreiterhin ist am linken Rand ausgerückt unter den stati-
stikbezeichnunSen ein sog. Gültigkeitszeitraum angeführt.
Er gibt nicht die Laufzeit der statistik und auch nicht
den Erhebungs- od.er Berichtsstiehtag bzw. -zeitraum ant

sondern ausschließlich die Perioden, für die in Form von

Zeitreihen im STATTS-BUIrID zu dem definierten Begriff in
12-



Kursivschreib-
vreise: Hinvreis
auf and.ere defi-
nierte Begriffe

Digenständige
Begriffsdefi-
nitionen

der angegebenen Statistik Daten gespeichert sind. Es vnpde

hierfür eine sechsstellige Angabe gewäh1t, wobei Anfangs-
zeitpunkt (Endlzeitpunkt) der erste (letzte) Kalenclertag
derjenigen Periode (Jahr, Monat usw.) ist, für die im

STAT1S-BUND erstmals (letztmals) Zahlen nachgeuriesen

werden. fst nur ein Datum angegeben, so handelt es sich
um den Anfangszeitpunkt einer Zeitreihe, die noch nicht
abgeschlossen iet, sondern um aktuelle Ergebnisse laufend
ergänzt wird. Bei einmaligen Erhebungen, Zählungen u6r^r.

wurde auf die Angabe eines Gültigkeitszeitraums verzich-
tet.

rn vieten FäL1en kann oder muß bei der Definition eines
Bigriffs auf andere Begriffe, die ebenfalls im Rahmen

des Definitionskatalogs definiert sind, Bezug Senommen

werden, eine Folge der starken verknüpfung der Defini-
tionen untereinander. !'lird im Text einer Definition ein
Begriff verwendet, der gleichfalls aIs selbständig dlefi-
nierter Begriff in der sammlung der Definitionen ver-
treten ist, so ist dieeer Be6riff in bestj.mmten Fäl1en

im Text kursiv geschrieben (jevreils nur einmal in jedem

der drei DefinitionsteiLe).
Diese Kennzeichnung so1I darauf hinweisen, daß zu dem

erltsprechenden Begriff an anderer Stel1e nähere Er1äute-
rungen zu finden sind, die über das in der vorliegenden
Definition Gesagte hinausgehen. Ist ein im Text verlren-
deter Begriff zvrar an anderer stelIe definiert, steht
er aber in keinerlei Beziehung zu dem erläuterten Zu-

sammenhang, ist er nicht kursiv geschrieben. Ist die
inhaltliche Abgrenzung eines an anderer steIIe definier-
ten Begriffs dagegen für das verständnis einer Defini-
tion tatsächlich notwendig, so ist dieser Begriff kurz
erIäutert.

Die Definitionen sind i.d-R. so aufgebaut, daß sie ohne

weiteres Nachschlagen verständlich sind, zugleich aber

dem an Einzelheiten interessierten Benutzer ilinvreise
auf weitere im DefinitionskataloS enthaltene Infortra-
tionen geben. Hierdurch entstehen zwar Redundanzen

innerhalb des Definitionskatalogs, die aber um einer

13-



Angabe des
Standes in den
einzelnen De-
fini t ionen

Stand des DIX
im VerhäItnis
zum Stand des
DATlB

Zusammenhang
zwischen ver-
ö ffentlichten
und noch aufzu-
nehmenden Defi-
nitionen

1

höheren Benutzerfreundlichkeit wi11en bewußt in Kauf ge-
nommen wurden.

Zum Stand des Definition skataloEs

Ein einheitlicher, für den gesamten Definitionskatalog
gültiger stand kann aus verschiedenen Gründen nicht an8e-
geben vlerden 3

Bei dem Stand, der jevreils in der linken oberen Ecke

des Formblattes angezeigt r'rird, handelt es sich um

denjeni6en Zeitpunkt, zu dem d.ie inhaltliche Abstim-
mung oder die letzte ijberarbeitung des Definitions-
textes erfolgte. Spätere formale Änderungen der Be-
schreibungselemente (der Begriffs- oder Statistikbe-
zeichnung, der Gliederungs- und Bezeichnungsnummern,

des Gültigkeitszeitraums), die durch entsprechende
i\nderungen des DATIB nott'rendig wurden, sind - sor'reit
möglich - eingearbeitet rvorden, ohne daß hierbei der
in den Definitionen angegebene stand verä.nder+- vrurdle.

2. Zwischen dem Definitionskatalog und der clerzeit gi.i1-

tigen Fassung des DATIB können Diskrepanzen bestehen.
Diese rühren meist daher, daß der Definitionskatalog
nur mit zeitlichen Verzögerungen an die aktuelle
Fassung ttes DAT1B angepaßt werden kann. So sind für
neu aufgenommene Segmente häufig noch keine Defi-
nitionen erstellt, oder es sind Definitionsentnürfe
noch nicht endgü1tig mit den fachlich zuständigen
stellen abSestimmt. sind segmente stark verändert oder

gar gelöscht worden, r+urden auch die zugehörigen Defi-
nitionen nicht in diese Ausgabe aufgenomrnen'

3. Nicht endgü1tig mit den fachlich zuständigen stellen
abgestlmmte Definitionen sind. nicht im Definitions-
katalog enthalten, so daß an einigen stellen Begriffs-
beziehungen oder sonstige Verweise (kursiv gedruckte
Begriffe) ttins Le.ere gehentr. Diese Lücken werden mit
der V,Ieiterführung des Katalogs kontinuierlich ge-

schlossen.

14-



Stand der
Formblätter

4. Mit dem Übergang zur maschinellen Führung und der
Vorbereitung der geplanten Neuauflage des Defini-
tionskatalogs werden auch eventuell erforderliche re-
daktionelle Anderun6en der Formblätter vorgenommen.

I

tJie schon in der Vorbemerkung erwähnt, ist der hier vor-
gel-egte Definitionskatalog nicht abgeschlossen. Der 1au-
fende Ausbau des SfATIS-BUND erfordert ständige Ervrej--

terungen dieses Katalogs. Darüber hinaus müssen aber
auch bereits vorliegende Definitionen dem aktuellen
Stand angepaßt und geändert bzw. ergänzt werden.
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A 1 = Haushalte, die nur aus Ehepaaren ohne Kinder bestehen
s. Haushaltstypen

A 2 = Haushalte, die aus einer Elterngeneration uncl lecligen Kindern
oder Enkeln bestehen

s. Haushaltstypen

A 3 = Haushalte, die aus einer Elterngeneration und verheirateten
Kindern (ohne Enkel) sovrie evtl. unverheirateten Kindern
ohne Enkel bestehen

s. Haushaltstypen

A 4 - Haushalte, die aus der Großeltern-, Eltern-, Kinder- und evtl.
Enkelgeneration bestehen

s. HaushaltstYPen

Abgang an Grundkapital zwischen'1.1. und. 31.12.

Abgang an Stammkapital ztrischen 1.1. und 31.12.

Abgang zwischen 1.1. und 31.12.
so Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien - Bestand am

31 .12. /Zugang zwischen 1 . 1 . und J'l .12. /Ab3ang zvrischen 1 .1 . und 31 .12
bzw.

s. Gesellschaften mit beschränkter Haftung - Bestand am J'I.12./Zu6ang
zvrischen 1 .1 . und J'1 .1z./Abgang zwischen 1 .1 . und J1 -12-

Abgewickelte (einschl. mangels Masse eingestellter) Konkursverfahren

Abgewickelte Erlaßvergleiche

Abitur
Abiturienten und SchüIer der 12. Klassenstufe (Sctrut5afrrgang)

Abzüge aufgrund von Schachtelbeteiligungen

Ackerland
'Afrika. (nnt.wicklungsländer in)

s. Entvricklungsländer

AK-Einheiten

Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien
- Beitancl am J'l .12./Zug,ang zwischen 1.1. und Jl .12./Abgang zwischen
1 .1. und. J1 .12.

Akutkrankenhäuser

Al1e privaten ltaushaite
s. ireisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte

Allgemeinbildentle Schulen

Amerika (trntwicklungsländer in)
s. Entwicklungsländer

Amtsberechtigte Fernspreehnebenanschlüsse



Anbaufläche

Andere christliche Kirchen oder Geneinschaften
s. Religionszugehörigkeit

Andere. europäische industriallsierte Länder

Andere europäische Länder

Andere natürliche Personen
s. Pachtfläche, deren Verpächter natürliche Personen/3uristische

Personen sind

Andere Personen

Andere Schiffe
Andere Verbrauchs- und Gebrauchsgüter

Andere Verbrauchs- und Gebrauchsgllter ohne Blumen, Kohle uncl Heizö1

Anderweitig erwerbstätig

Anfangsbestände
s. Vorräte

Angehörige
s. Eruerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige--
so Nichterwerbspersonen mit übärwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige

Angehörige (nltern usw. )
s. 1^lohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige

(Eltern usw. )

Angestelfte (r)

Angestellte, Beamte, kaufmännisch und technisch Auszubildende

Angestellteeinschl.kaufmännischAuezubildende

Anlage i nvest i t ionen

Anlageinvestitionen (Bruttozugänge an Sachanlagen)
so Anlageinvestitionen

Anlagevermögen

Anstalten

Ans tal tsbevölkerung

Anstaltsbevölkerung in Altenwohn-, Altenpflege- und Altenheimen

Anstaltsgebäucle

Anteil der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Anteil des Auftragseingangs am Umsatz

Apotheken (Vott- und Zweigapotheken)

an den Erwerbstätigen am Wohnort



Apotheker in VoI1- und Zweigapotheken

Arbeiter
Arbeiter einschl. gewerblich Auszubildende

Arbeitnehmer

Arbeitslosengeldr -hi1fe
s. f,iohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers

durch Arbeitslosengeld, -hi1fe
so Erwerbspersonen mit ilberwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeits-

losengeld, -hilfe
Arbei tsstätten
Arbeitsstätten mit Löhnen und GehäItern

Arbeitstage

Arzle in freier Praxis

Arzte mit hauptamtlicher Krankenhaustätigkeit

Arzte ohne Facharzttätigkeit

Asien (nntwicklungsländer bzw. Ostblockländler in)
s. Entwick1ungsländer
s. Ostblockländer

Aufgenommene Fremtlmittel

Aufträge der Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufträge der Länder

Aufträge des Bundes

Auftragsvergaben der öffentlichen Hand
so Tiefbauaufträge der öffentlichen Hand

Ausb ildunBsausPendl er

Ausbildun gse inPendler

Ausfuhr von Investitionsgütern (ohne Bauinvestitionsgüter)

Ausfuhr von Verbrauchsgütern (ohne Nahrungs- und Genußmittel)

Ausfuhrwerte
s. lJarenausfuhr

Ausgaben für den privaten Verbrauch

Ausgewäh1te Länder

AusgleichsforderunsenundsonstigeAttverbindlichkeiten
Ausland



Ausländer

Ausländische Tiere
so Geschlachtete Tiere

Auslandsschulden

Aus Letzter Ehe
so Kinder aus letzter Ehe

Außereuropäische Länder

Austauschverhältnis (Terms of Trade)

Auszubildende



B 1 = Haushalte der Typen A 1 bis A 4, in denen außerdem noch and.ere
verwandte oder verschwägerte Personen l-eben

s. Haushaltstypen

B 2 = Haushalte, in denen nur nicht in gerader Linie niteinander ver-
wandte und (oder) verschwägerte Personen leben

s. Haushaltstypen

Bahneigene lVagen

Bahnhöfe (mit stationärem Personal besetzt)

Bahnübergänge

Baudarlehen

Baufertigstellungen .i.m Hochbau

Baugeräte, I,laschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Baugewerblicher Umsatz
Baugerverblicher Umsatz (ohne Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer)

s. Baugewerblicher Umsa.tz

Bauh"aup t gewerbe

Bau'ben für Bu.trdesba.hn und Bundespost

Bauten fiir Gebietskörperschaften, Organisationen ohne Erwerbscha.ralcter
sowie son.stige öffentliche At:'.ftraggebe::

Baui.ibe:rhang im Hochbau

Bauvorrat an Vlohnungen

Beamte (r )

Beamte, Angestellte
tseantragte Konkursverfahren (einsch1. Anschlußkonkurse)

Beförderte Güter

Beförderte Güter (einschI. Stückgutverkehr)

Beförderte Güter (ohne Stückgutverkehr)

Beförderte Personen

BehäI t erbe stände (Eigentumsbes tand )

Beherbergungsgewerbe

Bereits unter Dach
so Bauüberhang im Hochbau

Bergbauliche Erzeugnisse

Berufsauspendler



Berufsbildende Schulen

Berufse inpendler

B eru f s fa ch- /F achsc hu1 en
tBerufsfach-, Fach- und fngenieurschulen

s. Beruf sfach- /Fachschulen
s. fngenieurschulen

Beschäftigte, die in der Luftfahrt tätig sind

Besitzumschreibungen gebrauchter Kraftfahrzeuge und -anhänger

Besonders ernte-r 6aison- und witterungsabhbi.ngige Nahrungsmittel

Bestand am 31.12.
s. Aktiengesellschaften'

an J\.12./Zugang zwis
71.12.
bzvt.

s. Gesellschaften mit
zwischen 1.'l . und

Kommanditgesellschaften auf Aktien - Bestand
chen 1.1. und 71.1z./Abgang zwischen 1.1. und

beschränkter Haftung - Bestand am J1.12./Zugang
71 .12./lVgang zwischen I .1 . 'and 31 .12.

Betriebe

Betrieblicher Arbeitsaufwand der Familienarbeitskräfte und der ständigen
familienfremden Arbeitskräfte in den Betrieben

Be tr i ebs f1äche

Be triebs grundstücke

Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb lebenden Familienangehörigen

Betriebskapital
Betri eb svermögen

Bet ten

Bevölkerung am Familienwohnsitz

Bevölkerung am Familienwohnsitz in Ausbildung

Bevöl-kerung am Familienwohnsitz noch nicht bzw. nicht mehr in Ausbildung

Bevölkerung in Privathaushalten

Bevölkerung in Privathaushalten mit Telefon

Bevölkerung in Privathauehalten und Anstalten c

Bevö lkerungsstand

Bevölkerungsstand (11. Dezember)
s. Bevölkerungsstand

Bevölkerungsstand (im Jahresdurchschnitt)



Bevölkerungsveränderung 1961 /197O

Bezüge des Bundesgebietes

Bier
Biersteuer
Branntweinabgaben

Branntwein zu Trlnkzwecken

Bruttogehaltsumme

Bruttolohnsumme

Bruttolohn- und -gehaltsumne

Bundesautobahnen

Bundessteuern

Bundesstraßen

Bundeswasserstraßen

Bürogebäude

Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen





C I = Haushalte der Typen A 1

fremde Personen 1' z.B.
s. Haushaltstlrpen

C 2 = Haushalte des Typs B 2,
6o Haushaltstypen

Chemische Verbrauchsgüter

bis A 4 und B 1, in denen noch familien-
Hausgehilf innen' leben

in denen noch familienfremde Personen leben





D = Haushalte, die nur au6 Personen bestehen, die weder miteinander ver-
wandt noch verschwägert sind, z.B. lrenn zlrei pensionierte Lehrerinnen,
die nicht miteinander verwandt sind, einen Haushalt fiihren

6. Haushaltstypen

Damp flokomo t iven

Darlehen an Kreditinstitute
Darlehen an Nichtbanken

Darlehensbestand

Dauergrün1and

Dauerkulturen

Dem Bund verbleibende Steuern

Den Ländern verbleibende Steuern

Deutsche

Deutsche Bundesbahn

Dienstgüteruagen

Di enstgutrrerkehr

Dienstlej-stungen und Reparaturen

Diesellokomo t iven

Dieseltr iebrragen

Die sich selbst ernähren (Ernährer)
s. Ernährer, die sich selbst ernähren

Die sich und andere ernähren (Ernährer)
s. Ernährer, di-e sich und andere ernähren

Düngemittell-ieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

Durc hgangsverkehr

D:rchschnittlich bezahlte lrlochenstunden (lrueiter)

Durchschnittlich bezatilte lrlochenstunden (Arbeiter ) nach LeistungsEruppen

Durchschni ttliche Bruttomonatsverdienste

Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste der kaufnännischen Angestellten
so Drrchschnitttiche Bruttomonatsverdienste

Durchschnittlich" A"ritoronatsverdienste der kaufoännischen und tech-
nischen Angestellten (ab 1 9?3 eLnschl. Meieter)

so Durchschnlttliche Bruttomonatsverdienste



Drrchschni ttliche Bruttomonateverdi enete der technischen Angestellten
(ab 197J einschl. Meieter)

6o Darchschnittliche Bruttomonatsverdlenste

Durchschni ttliche Bruttowochenverili ene te

Durchschnit tliche Haushaltsgröße

Drrchschni ttliche Mehrarbei testunden

Drchschnittliche Mehrarbeitsstunden

(Rrbetter )

(Arbeiter) nach Leistungsgruppen



EG-Anteil an Umsatzsteuer

EG-Anteil an Zö11en

EG-Länder

Ehepaare mit in der Familie lebenden ledigen Kindern (evtl-. zusätzlich mit
ledigen Enkeln, sofern die Eltern dieser nntet nicht in der Familie leben)

s. FamilientYPen

Ehepaare ohne in der Eamilie lebende ledige Kinder
s. FamilientYPen

Ehepaare ohne ledige Kinder, aber mit ledigen Enkeln
s. FamilientYPen

Ehescheidungen

Eheschließungen

Eigenerzeugung von Strom

Eigenfläche der Betriebe

Einfache Lebenshaltung eines Kindes
s. preisindex für die einfache Lebenshaltung eines Kindes

Ei.nf uhrumsat zst euer

Einfuhr von Investitionsgütern (ohne Bauinvestitionsgüter)

Einfuhr von Verbrauchsgütern (ohne Nahrungs- und Genußmittel)

Einfuhrwerte
s o lni areneinfuhr

Einhe i t svrert (ge tri ebsvermögen )

Einkommen

EinkommensteuerP flichti ge

Einkommenst euer schuld

Einkommen- und Körperschaftsteuer

Einkommen- und Vermögensteuern

Einkünfte aus Gewerblbetrieb

Einkünfte aus KaPitalvermögen

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Einkünfte aus selbständiger Arbeit

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung



Einlagen und aufgenommene Gelder

Einpersonenhaushalte

Einzahlungen

Einzige Niederlassung

EI ekt ri fiziert
so Streckenlängen (Eigentumslänge am Jahresende)

El ektrischer Strom, Gas, lnlasser

-t;IeI(tr ]- z1tat
so Erzeugung (von Elektrizität)

E1 ekt ri zi tät sverso r gun gsun t ern ehmen/Fac hIi che Unt ernehmens t e i1 e

Elektro technische Investi tlonsgüter

Elektro technische Verbrauchsgüter

E-Lokomotiven

Empfang aus der Deutschen Demokratischen Republik und BerIin (Ost)

Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes

Empfang im grenzüberschreitenden Verkehr

Endbestände
s. Vorräte

Endärzeugnisse

Enderzeugnisee (ohne Güter der Bundesregierung)

Energievrirtschaft, Montanindust'ri e

Entwicklungsländer

Ergänzungsabgabe

Ernährer
s. Ernährer, die sich selbst ernähren
s. Ernährer, die sich und andere crnähren

Ernährer, die sich selbst ernähren

Ernährer, die sich und andere ernähren

Ernährte

Ernährte je Ernährer, die sich und andere ernähren

Ernährungswirtscha ft
trlrntemenge

Eröf fnete Konkursver fahren



Eröffnete Vergleichöverfahron

Erteilte Baugenehmigungen für Fertigteilbauten
Erteilte Baugenehmigungen für sonstige Baumaßnahmen

Erteilte Baugenehmigungen (nur Errichtung neuer Gebäude)

Erwerbslose

Erwerbspersonen 
r

Erwerbspersonen mit überwiegendem l,ebensunterhalt durch Angehörige

Erwerbspersonen mit überwiegendem f,ebensunterhalt durch Arbeitslosan-
geld, -hilfe r

Drruerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Ervrerbstätigkeit

Erwerbspersonen mit überwiegendem T,ebensunterhalt durch Rente und dgI.

Erwerbstätige

Erwerbstätige am Arbeitsort
Erwerbstätige am V/ohnort

Erwerbstätige mj t weiterer Tätigkeit außerhalb der Landr.rirtschaft

Erwerbstätige mit weiterer Tätigkeit in der Landwirtschaft

Ervrerbstätigkei t
s. Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch nrr,rerbs-

tätiglceJ. t
s. \'lohnbevölkeruirg mit übervriegendem Lebensunterhalt des Erniihrers

durch lirtverbstäti gkei t:

6o i,Iohnbevölkerung mit tiberwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbs-
täti. gkei t

i.Nrzeugerpreise
so Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte

llrzeugerpreise industrietrler Produkte
so Inrlex der Erzeugerpreise industrieller Produkte

Ilrzeugnisse der Ernährungsindustrier Tabakwaren

Erzeugnisse der Grundstoff- und Produktionsgüterinduetrien

Erzeugnisse der lnvestitionsgüterindustrien
Erzeugnisse der Land-, Forst-, Jagdwirtschaft und Fischerei

Erzeugnisse der Nahrungs- und Genußmittelindustrien

Erzeugnisse der Verarbeitenden Industrie

Erzeugnisse der Verbrauchsgüterindustrien

Erzeugung (von trlektrizität)



Erzeugung (von Gas)

E-Triebwagen

Europa (Ostblockl-änder in)
s. Ostblockländer

Evangelisch
s. Religionszugehörigkeit

itrvan6elische Freikirchen
s. Rbligionszugehörigkeit

Evangelische Landeskirche, einschl. sonstiger evangelischer I(irchen
s. Religionszugehörigkeit

Expressgutverkehr



F1=

F2=

F7=

rL-

F5=

Ehepaare ohne in der Familie lebende ledige Kinder
6 o Familientlrpen ,

Ehepaare mit in der Familie lebenden ledigen Kindern (evtt. zusätz-
lich mit letligen Enkeln, sofern clie Eltern dieser Enkel nicht in
der Familie leben)

so Familientypen

Ehepaare ohne ledige Kinder, aber mit ledigen Enkeln
s. Familientyp'en

Vervritvrete oder geschiedene Personen ohne ledige Kinder bzw' ledige
trnke1

s. Familientlypen

Verwitvrete oder geschiedene Personen mit in der Familie lebenden
ledigen Kindern und/oder letligen Enkeln, sofern die Eltern oder
ein Elternteil dieser Enkel nicht in der Familie leben

6. Familientypen

F 5 - Ledige Personen mit ledigen Kindern bzw. Iedigen Enkeln, sofern die
Eltern oder ein Elternteil dieser Enkel nicht in der Familie Ieben

6. Familientypen

F ? = Verheiratete Personen, diet keine Angaben über ihren Ehepartner 8e-
macht haben'ohne in der Familie lebende ledige Kinder

so FamilientYPen

F'8 = Verheiratete Per6onen, die keine Angaben über ihren Ehepartner .ge-
macht haben, mit in der Familie IÄbenden ledi6en Kindern und/oder
Iedigen Enkeln, sofern die Eltern oder ein Elternteil dieser
Enkel nicht in der tr'amilie leben

s. FamilientYPen

Facharbeiter

Fachärzte

Fachwerker und l{erker

Fähr-, Förde- und Bäderschiffe

Fahrgastschiffe

Fahrzeugbestand

Fahrzeugbestand am 1. JuIi
so Fahrzeugbestand

Iamilien
Famil-ienangehörige des Betriebsinhabers

so pachtitäcfrel aeren Verpächter natürliche Peis6nen,/juristische Personen
sind

Familienarbeitskräfte, im Betrieb einschl. Haushalt des Betriebsinhabers
beschäfti gt

Familienarbeitskräfte (im erhebungsmonat )



Familienarbeitskräfte, mit betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt des
Betriebsinhabers ) beschäfti gt

Familienarbeitskräfte und ständige familienfremde Arbeitskräfte (im Jahre-
durchschnitt )

Familienstand

Fam j-lientypen

Famili envorstand

Eangergebni s

Feinschnittabak (einschI. Kau-Feinschnitt)

Fernsehgenehmigungen

Fernspre chhaup tanschlüs s

Fertige und unfertige Erzeugnisae aus eigener Produktion

Fertiggestellte Vlohnungen
aFertigwaren

Fertigwaren

Filialunternehmen

Finanzanlagen

Fortzüge

Frachteinnahmen des deutschen gewerblichen Güterfernverkehrs

Frankreich
s. Ausgewäh1te Länder

Frauen in erster Ehe (beide Ehepartncr)

Frauen mit lebendgeborenen ehelichen Kindern

Frej-e gemeinnützige Träger
s. Krankenhäuser

Fremde nüb ernac h tun gen

Frischfisch
Frischmilchverbrauch im Haushalt des Kuhhalters

s. Milchverwendungsarten

Eührer und Mitfahrer von Fahrzeugen

Fundierte Schulden

Fußgänger

(ohne Güter der Bundesregierung)



Gas
so Erzeugung (von Gas)

Gasabgabe an Letztverbraucher

Gas t gewerb eleistunBen

GLs t s tät tengewerbe

Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

Ga sver sor gun gsun t ern ehmen/Fachl i c he Unt ernehmens t ei I e

Gebäude

CeUeuae- und Hoffläche

Gebi e tskörperscha ften, So zialver sicherung

Gehaltene Tiere

Gehaltsumme

Gel egenhei t sverkehr

Geleistete Arbeiterstunden

Geleistete Arbeitsstunden

Geleistete Arbeitsstunden (im Berichtsmonat)

Geleistete Effektiv-Tonnenkilometer

Geleistete Personenkilometer

Geleistete Personenkilometer innerhalb des Bundesgebietes

Gel-eistete Personenkilometer über dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland

Geleistete Tonnenkilometer (nffettiv-Tonnenkilometer )
innerhalb des Bundesgebietes

Geleistete Tonnenkilometer (Tarif-TKM)

Geleistete Tonnenkilometer (rarif-TKM) (einechl. Stück- und Dienstgut)

Geleistete Tonnenkilometer (Tarif-TKM) innerhalb des Bundesgebietes

Geleistete Tonnenkiloneter über dem Gebiet der Bundeerepublik Deutschland

Gemeindeanteil an Lohn- und Einkonnensteuer

Gemeinden

Gemeindesteuern

Gemeindeverbände

Gemeinschaftsbahnhöfe, (DB undl NE)



Gemeinschaftslose, ohne Angaben
6. Religionszugehörigkeit

Gemeins chaft steuern

Genehmigte lniohnungen

Generalhandel

Genußnittel

Gesamtbetrag der Einkünfte

Gesamter Rohzugang an Vrlohnungen

Gesamtfläche der Betriebe

Gesamtindex
6. fndex der Aktienkurse

Gesamtleistung

Gesamtpro dukt ion
s. Produktionsmenge

Ge samt schlachtmenge

Gesamtumsat z

Gesamtvernögen

Geschieden
so Familienstand

Geschlachtete Tiere

Gesellschaften mit beschränkter Haftung -
Bestand am J1.12./Zu6ang zwisshsn f.i. und J1.12./Abgang zwischen 1

und 31.12.
Gestorbene

Gestorbene im '1. Lebensjahr

Gestorbene in den ersten 7 Lebenstagen

Getötete Personen

Gewerbesteuer (Ertrag und Kapital)

Ger,rerbest euerumla ge

Gewerblich Auszubildende

Gewerbliche Betriebsgebäucle

Gewerbliche Grundstücke (Hypothekarkredite auf)
so HYPothekarkredite

Gewerblicher und industrieller Bau

1



Gewerblicher und industrieller Bau für Unternehmen sowie landwirtschaft-
licher Bau

Gewerbliche Schlactrtunlen

Gewerbliche i^Jirtschaft I

Gewerbliche Wirtschaft (ohne Güter der Bundesregierung)

Gewerblic her Fernverkehr

Großbr i tanni en,/Nordirland
sr Ausgewählte Länder

Großcontainer

Große Heringsfischerei

Große Hochseefischerei 
I

Großhandel mit Getreide, Futter- und Düngemitteln, Tieren

Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln

Großhandel mit sonstigen Fertigwaren

Großhandel mit sonstigen Rohstoffen und Halbwaren

Großhandel mit Textilil
Grundkapital am 31.12.

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Grundstücke mit Bauten

lrr, schuhen

I

Grundstücke ohne Bauten

Grundvermögen

Güter der Ernährungswiirtschaft

Güter der gewerblichen !üirtschaft

Güterschiffe
Güterschiffe (einschl

so Güterschiffe
Schubleichter)

I(Eigentunsbestand )

I

I

.l

Güterwagen

Gymnasien





Halbwaren

Halbwaren und Vorerzeugnisee

Haltepunkte, Haltestellen
Halter von Tieren

Handelsschiffe

Handelsware

Hantlel und Verkehr

Handwerk erleictungen (ohne Bauhandwerker)

Hauptbahnen

Hauptni ederla ssung

Ilaushalte der Typen A 1 bie A 4, in denen außerdem noch andere vertandte
oder verschwägerte Personen leben

so Haushaltstypen

Haushalte der Typen A 1 bis A 4 und B 1, in denen noch familienfremde Per-
sonen 1 z.B. Hausgehilfinnen, leben

s. Haushaltst;rpen

Haushalte des Typs
6. Haushaltstypen

in denen noch familienfremde Personen leben

Haushalte, die aus der Großeltern-, Eltern-, Kinder- und evt1. Enkelgene-
ration bestehen

6. Haushaltstypen

Haushalte, die aus einer Elterngeneration und ledigen Kindern oder Enkeln
bestehen

so Haushaltstypen

Haushalte, die aus einer Elterngeneration uncl. verheirateten Kindern (ohne
Enkel) sowie evtI. unverheirateten Kindern ohne Enkel bestehen

s, ilaushaltstypen

Haushalte, die nur aus Ehepaaren ohne Kinder bestehen
so Haushaltstypen

Haushalte, die nur aus Personen bestehen, die weder miteinand,er verwandt
noch verschwägert sind, z.B. lrenn zwei pensionierte Lehrerinnen, clie
nicht miteinander verwandt sind, einen llaushalt führen

s. Haushaltstypen

in gerader Linie miteinander verwandte und/

B1'

Haushalte, in denen nur nicht
, oder verschwägerte Personen

6. Haushaltstypen

Haushal t sbrut toei-nkommen

Haushaltstypen

Haushal tsvo rstände

leben



Hausschlachtungen

Hebammen

Herstellun6sIänder

Herstellung von Maschinen für das Produktionsgütergewerbe

Herstellung von Maschinen für das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe

Herstellung von Maschinen für die Bauwirtschaft

Herstellung von Maschinen für dlie Lancl.wirtschaft

Herstellu.ng von nachrichten- und informationstechnischen Erzeugnissen

Herstellung von starkstromtechnischen Erzeugnissen

Hochbau

Hochschulen

Höchster Schulabschluß
s. l,lohnbevölkerung mit höchstem Schulabschluß

HörfunkgenehmigunBen

Hühner

Hypothekarkredit€ r

Hypo thekenp fandbr i e f e



Im Betrieb einschl. Haushalt des Betriebsinhabers beschäftigt
s. Familienarbeitskräfte im Betrieb einschl. Haushalt tles Betriebs-

inhabers beschäftigt
fm ersten Lebensjahr (Gestorbene)

so Gestorbene im ersten Lebensjahr

Im Krankenhaus tätige Krankenpflegepersonen

In Altenwohn-, Altenpflege- und Altenheimen
s. Anstal-tsbevölkerung in Altenwohn-, Altenpflege- und Altenheinen

fn den ersten 7 Lebenstagen (Gestorbene)
so Gestorbene in den ersten 7 Lebenstagen

Index der Aktienkurse'

Index der Arbeitsproduktivität
Index der Ausfuhrpreise

Index der Bruttoproduktion

Index der durchschnittlich bezahlten l^/ochenstunden (Rrbeiter)

Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der kaufmännischen
und technisehen Angestellten

Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste (RrUeiter)

Index der durchschnittlichen Bruttowochenverdienste (Arbeiter)

Index der Durchschnittswerte

Index der Einfuhrpreis" 
,

Index der Erzeugerpreise industrieller Produkte

rndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte

Index der industriellen Bruttoproduktion

fndex der industriellen Nettoproduktion

fndex der NettoProduktion

Index der tatsächlichen lJerte

Index der Verbraucherpreise (Einzelhandelsverkaufspreiee)

Index cles Auftragsbestandes

Index des Auftragsbeetandes (l'Iertindex)
6o Index des Auftragsbestandes

Index des AuftragseinganSs

Index des Auftragseingangs (Volunenindex)
s. Index des Auftragseingangs



Index des Auftragseingangs (tfertindex)
s.. Index des Auftragseingangs

Index des Umsatzes

Index des Umsatzes (Volumenindex)
Gr Index des Unsatzes

Index des Unsatzes (tJertindex)
s. Index des Umsatzes

Index des Volumens

Iddustrialisierte westliche l,änder

Industriefisch
Industriel-l-e Erzeugnisse

fndustrie (ohne l.{ontanindustrie)

In erster Ehe (beide Ehepartner)
6o Frauen in erster Ehe (Ueide Ehepartrier)

Ingenieurschulen

Inland
In1änder

Inläntlische Tiere
s. Geschlachtete Tiere

In Privathaushalten
s. Bevölkerung in Privathaushalten

Insolvenzen (ohne Anschlußkonkurse)

Investi tionsgüter

Irland
s. Ausgewäh1te Läniler

Italien
Eo Ausger^rählte Länder



Jahresbauleistung

Jahreebaulelstung, sonstiger Unsatz

Jüclische Religionsgemeinschaft (en)
so Religionszugehörigkeit

Juristische Personen
so pachtflä"fr", a"ren Verpächter natürliche Personen/juristische

Personen sind 
I





Kä1ter

Kalendermonatlich
s. Produktionsindex für das Bauhauptgewerbe

Kapi talertragsteuer
Kap i ta1 gesellsc ha f ten

Kassenmäßi ge Steuereinnahmen

Käufe der inländischen privaten Haqehalte

Käufe der inländischen privaten Haushalte in jeweiligen'/konstanten Preisen

Kaufmännische, technische und verwaltunssauszubildende

Kaufmännische und technische An6este1lte, einschl. Auszubildender

Kein Verkehrsmittel
so Uberwiegend benutztes Verkehrsmittel

Kinder

Kinder aus letzter Ehe

Kleincontainer
Kleine Hochsee- undl Küstenfischerei

Konb ina t i onskra f twa gen

Kommunaldarlehen

Komnunalverbürgte Hypotheken auf I'/ohngrundstücke

Konfessionell gemischte Ehen

Konfessionell nicht Semischte Ehen

Konsumgeno Esenschaf t en

Körperschaftsteuer i

Kra f t fahr z eu ganhänger

Kraftfahrzeugsteuer
Kraftomnibusse und Obusse

Kraftomnibusse und, Personenkraftwa6en

Krafträder
Krafträder, Eahrräder

Krafträder, Fahrräder und Bereifungen

Krafträder und fanrräae"
I

I



Krafträder und -roller
Krankenhäuser

Krankenp f legeper sonen

Kredite von Sozialversicherungen

Kreditnarktmittel im engeren Sinn

Kreisstraßen

Kühlschiffe



I

Lagerbestände

Landessteuern

Landes- und Staatsstraßen

Land- und forstwirtscüaftliches Vermögen

T,and- und Forstwirtschaft, Tierhattung und Fiecherei

Landwirtschaf tliche Betriebsgebäude

Landwirtschaftliche Grundstücke (Hypothekarkredite auf)
- s. Hypothekarkreditä

Landwirt schaf tliche Maschinen

Landwirtschaftliche Maschinen (einechI. Ackerschlepper)

T,andwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper

Landwirt schaf t1 iche Nut zfIäche

Landwirt schaf tliche Produkte

Landuirtschaftlicher Bau

Landwirtschaftlich genutzte F1äche

Länge der benutzten l'/asserstraßen

Länge der Rohrfernleitungen

La s t enaus 91 e i c hsab gaben

Las tkraf tvragen

Lastkraftwagen und Zugmaschinen

Lebende Tiere

Lebendgeborene

Lebenshaltun6 aller privaten Haushalte
s. preisindex tür äie Lebenshaltung al1er privaten Haushalte

Ledig
s. familienstand

Ledige Personen mit ledigen Kindern bzw. ledigen Enkeln, sofern die
EItern oder ein Elternfeil di-eser Enkel nicht in der Familie leben

s. FamilientYPen,

Legehennen

LeistungsBruPPen 
r

Liefer-rLaetkraftwagenundsonstigeStraßenfahrzeuge
Liefer- und Lastkraftwagen



Liefer- und Lastkraftwagen (einschl. Kombinatj.onskraftwagen, 'Z,g,"""irj-nen
und Anhänger)

Liefer- und Lastkraftwagen, Kommunalfahrzeuge

Lieferungen an l"lolkereien und Händler
s. . Milchverwendungsarten

Lieferungen aus Berlin (west)
s. Lieferungen aus/nach BerIin (I'lest)

Lieferun gen aus/nach Berlin (rrlest)

Lieferungen des Bundesgebietes

I,i e f erungen nach Berlin (Vlest )
s. Lieierung,en aus/nach Berlin (tlest)

Linienlänge

Linienverkehr

Löhne uncl Gehälter
s. Löhne und GehäIter j
s. Löhne und Gehälter i
6o Löhne und GehäIter j
so Löhne und Gehälter i

e Beschäftigten
e Beschäftigtenstunde
e Produkteinheit
e Umsatzeinheit

l,öhne und Gehälter für '1P5!

Löhne und Gehälter je Beschäftigten

Löhne untl Gehäl-ter je Beschäftigtenstunde

Löhne uncl Gehälter je Produkteinheit

Löhne und Gehälter je Produktelnheit (Grundetoff- und Prodluktionsgüter-
gewerbe )

§. Löhne untl GehäIter je Produkteinheit

Löhne und Gehälter je Proilukteinheit (Investitionsgüter produzierendes
Gewerbe )

s. T,öhne und GehäIter je Produkteinheit

Lähne und Gehälter je Produkteinheit (Nahrungs- und Genußnittelgewerbe)
s. Löhne untl GehäIter je Produkteinheit

Löhne und Gehälter je Produkteinheit (Verarbeitendes Gewerbe)
so Löhne untl Gehäiter 5e Produkteinheit

Löhne uncl Gehälter je Produkteinheit (Verbrauchsgüter produzierendes
Gewerbe )

so l,öhne und Gehälter je Produkteinheit

Löhne uncl Gehä1ter je Umsatzeinheit

Lohnsteuer

Lohnsumme



Lohnsummensteuer

Luft fahrzeugbestand





Maschinenbauerzeugni see

Maschinen für die Bariwirtschaft (einechl. Maechinen ftlr die Baustoff-t
Keramik- und Glaeiridustrie)

I'laschinen für die Landwirtschaft
Förder- und TransPortmittel,
schlepper )

(Landmaschinen, Iandwirtschaftliche
milchwirtschaftliche Maschinen und Acker-

Itlaschinen :

Maschinen ,

llaschinen

Iiaschinen

Maschinen t
stat tung

für die Nalirungsmittelindustrie
Ifür clie Nalirungsmittelindustrie und verwandte Gebiete

für die Produktionsgüterindustrien
VeJbrauchsgüt erindu str ienfür die

maschinelle Anlagen, l.Ierkzeuge, Betriebs- und Geschäftsaus-

Maschinen und ähnliche Anlagen

Maschinen und maschinelle Anlagen

Massengut- und I'iehrzweckschi ffe

I'lasthühner

I.'lastschweine

Mehrper sonenhaushal te

Iuleßzahlen
so Tätige Personen
s. Teilzeitbeschäftigte
s. Vollbeschäftigte

l,leßzahlen des Umsatzes

l4e tallbearbei tungsmaschinen

Milchkühe

Mi 1 chverwendungsar t en

Mineralölsteuer
l"lit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienarbeitskräfte'

14 Jahre und ä1ter
s. Familienarbeitskräfte mit betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt

des Betriebsinhabers) beschäftigt

Mit betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt des Betriebsinhabers beschäftigt)
s. Famirien""iäiI"["äri" mit betrieblichen Arbeiten (ohne Hausha]t des

Betriebsinhaberb ) beschEftigt



Mit Einkünften aus Gewerbebetrieb,/Kapitalvermögen/Land,- und Forstwirtschafb/
nichtselustanäiser Arbeit/selbstärräiger Arbeit/Vernietung und Verpachtung
(Einkommensteuerp flichti ge )

so Einkünfte aus Gevrerbebetriebr/Kapital-vermög'en/Land- und Forstwirt-
;;;; i17ri cht selbs t äntli ger Arbe il/s elbständi ger Arb e it /1'l ermi e tung
und Verpachtung

B. EinkommensteuerPflicht ige

Mit Hauptwohnsitz gemeldet
s. I,lohnberechtigie Bevölkerung mit Hauptwohnsitz genel-det

Mi thöI fend e ( r ) Famili enangehörige ( r )

Mit höchstem Schulabschluß
6. l,Iohnbevölkerung mit höchstem Schulabschluß

l,lit Schiffen fremcler Flagge
s. Beförderte Güter

Mit sonstigen Einkünften (Einkommensteuerpflichtige)
so Sonstige Einkünfte
s o EinkommensteuerPflichtige

Mit tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
s. Tatsächlich ge1-eistete Arbeitestunden

Mit
Do

technischer Sicherung
Bahnübergänge

Mittelcontainer
l.lit Tel-efon

s. Bevölkerung in Privathauehalten mit Telefon

Mittlere Reife

I{ittlere Reife/Abitur
s. Mittlere Reife
s. Abitur

Mit liberuiegendem Lebensunterhalt au§ bzw. durch ....
s. Erwerbspersonen mit tiberwiegendem Lebensunterhalt durch " "
B. Nichterwerbspersonen mit übärwiegenden Lebensunterhalt' durch " "

Mit weiterer Wohnung'oder Unterkunft
s. !,Iohnbevölkerunl mit weiterer I'Iohnung oder Unterkunft

Möbe1

Mopeds und Mofas



Nachrichten- und informationstechnische Investitionsgi.Iter

Nachwuchskräfte

Nahrungsmittel 
I

Nahrungsmittelmaschinen und Maschinen für verwandte Gebiete der
Nahrungsm i t t elher s t e11ung

Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs

Nahrungsmittel tierischen Ursprungs

Iriatürliche Personen 
I

s. Pachtfläche, deren Verpächter natürliche Personen,/juristische
Personen sind

Nebenbahnen

Neuausleihungen

Neuzulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge und -anhänger

Nichtbundesei gene Eisenbahnen

Nicht deckungspflichtige Schuldverschreibungen

Nichteheliche

Nicht eingelöste Schecks (Rückschecks)

Irli ch terwerb sp er sonen

Nichterwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunt'erhalt durch Angehörige

I,Iichterwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente und
dg1.

Nichterwerbspersonen und ohne Angaben

Nicht familienangehörige ledige Personen

Iticht mehr genutzte landwirtschaftliche F1äche

Nichtständige familienfremde Arbeitskräfte (im Jahresdurchschnitt)

Nichtwohnbauten

Nichtwohngebäude

Nichtwohngebäude von öffentl-ichen Bauherren

Nie erwerbstätig (berufliche stel-lung des vaters)
I

Noch in weiterer Schulausbildung
s. hlohnbevöIkerun8 noch in weiterer schulausbildung

Noch nicht begonnen
so Bauüberhang im Hoclibau



Noch nicht unter Dach
e;. Bauüberhang im Hochbau

Nutzfläche



Obusse

Öcl- uncl Unland, unkuttivierte Moore, Gewässer

öffentliche Bauherren (einschI. Organisationen ohne Erwerbscharakter)

Öffentliche Fernsprechstellen

Öffentlicher Hochbau

Öffentlicher sonstiger Tiefbau

öffentlicher Straßenbau I
I

Öffentlicher Tiefbau

Öffentlicher und Verkehrsbau

Öffentliche Träger 
:

s. Krankenhäuser

Öffentlich geförderte Bauvorhaben

Ohne Angabe (berufliche Stellung des Vaters)

Ohne technische Sicherung
s. Bahnübergänge

Ohne weitere triohnung oder Unterkunft
s. v/ohnbevölkerung ohne weitere \^iohnun6 oder unterkunft

organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaftent
So zialversi cherung

Ortsdurchfahrt en

Ostblockländer

Österreich
s. Ausgewäh1te Läntler

Ozeanien (untwicktungsländer in)
s. Entwicklungsländer





Pachtfläche der Betriebe
pachtfläche, deren Verpächter nattirliche Personen/juristische Personen sind

Paletten
Parkanlagen, Sport-, Flug- und Ubungsplätze

Pendler

Personen, die nicht zur

Personen in Anstalten

Personenkraftwagen

.l
IIr'Iohnbevö lkerung gehö r en

Personenkraftwagen bis 999 cn7 Hubraum
s. Personenkraftwagen

Pe::sonenkraftwagen bis 1rl T,iter
s. Personenkra.ftwagen,

personenkraftwagen (bj-s 2 Liter) und Kombinati-onskraf Lt'ragen (Uis t,! Liter)
s. Personenkr.aftvlagen und Kombinationskraftvragen

Personenkraf tuagen tiber 11r5 i,it."s. Personenkraftvragen

Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen

Personenkraftvragen von looo bis 1499 cn1 Hubraum
s. Personenkraftwagen

Personenkraftwagen von 1loo und ,"ht "mJ 
Hubraum

s. Personenkraftwagen

Personenkraftwagen (von mehr aIs 2 Liter) und Kombinationskraftvragen
(von mehr a1s 1rJ Liter)

s. Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen

Personenvragen

P fei fentabak

Pferde

Pflanzliche Produkte

Pflegetage der stationär behandelten Kranken

Pharmazeutische und kosmetische Artikel, v'lasch- und Putzmittel

Planmäßj.ge Betten

Planmäßige Betten in Fachabteilungen von Akut- und Sonderkrankenhäusern

Postscheckguthaben

Postscheckgutschriften I



Post scheckLast schri ften
Po s t sparkassenein zahlungen

Po s t sparka ss en gu thaben

Po s t sparkass enrück zahlun gen

Preise für Ausfuhrwaren
s. Index der Ausfuhrpreis

Preise für Einfuhrwaren
so Index der Einfuhrpreise

Preisindex für die einfache Lebenshaltung einee Kindes

Preisindex für die Lebenshaltung

Preisindex für clie LebenshaLtung a11er privaten Haushalte

Preisindex für die l,ebenshaltung von 2-Personen-Haushalten von Renten-
und Sozialhilfeempfängern

Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten
mit mittLerem Einkommen des aLleinverdienenden Haushaltsvorstandes

Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Ange-
stellten und Beamten mit höherem Einkommen

Preisindizes (Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte)
6. fndex der Erzeugerpreise landwirtschaftl,icher Produkte

Private Haushalte

Private Träger
s. Krankenhäuser

Privat glei sanschlüsse

Privathaushalte
Privathaushalte mit Telefon

Privatquartiere
Privatwagen

Produktionsergebnis je Arbeiter,/ie ArUeiterstunde/ie Beschäft Lgten/ ie
Beschäft igtens tunde

s. Index der Arbeitsproduk'bivität

Prodluktionsindex für das Bauhauptgewerbe

Produktionsmenge



Rauminhalt

Rauminhalt der

Rauminhalt der

Realschulen

fertiggestellten Gebäude

genehmigten Hochbauvorhaben

Re1 i gions zugehörigkei t
Renten und dgI.

s. l,Iohnbevölkerung nit,ülberwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers
durch Renten und dg1.

IRente, Pension usw.
s. trJohnbevölkerun6 mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente,

Pension usw. t .

Rente, Pension u6vr., Angehörige (Eltern usw. )
s. llohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rentet

Pension usv,., Angehörige (Eltern usw. )

Rente und clgl.
s. Ervrerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente und dg1.
s. Nichterwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente

und dg1.

Rindvieh

Rohertrag in v.H. des wirtschaftlichen Umsatzes

Roh-, Iij-If s- und Betriebsstof f e

Ilohsto f f e

Rohstoffe und }lalbwaren

Rohvermögen

Römisch-katholisch (e Kirche )
s. Religionszugehörigkeit

Ro/Ro-schiffe einschl. Fährschiffe

Rückwar e n y'Er sat z1 i e f erun gen

Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte





Salzfi sch

Salz zu Speisezwecken

Schafe

Schaumwein

Schienenfahrzeuge für die Personenbeförderung (Eigentumsbestancl)

Schiffe (Hypothekarkredite auf )
so Hypothekarkredite

Sc hi. f f sbes tand

SchJ. f f spfandbr j-ef e
I

Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf usw.

Schlachtmenge von Geflügel inländischer Herkunft

Schlepper im Allej.nbesitz

Schlepoer im überbetrieblichen Einsatz

Schtepp- nnd Schubfahrziuge

Schuhe, Textj1ien und Bekleidung

Schulden aus Kreditmarktmitteln

Schulden beim öffentlichen Bereich

Schuldenstand

Schulden und. sonstige Abzüge

S chul dverschreibungen

SchüIer und Studierende

SchüIer und Studierende am Schulort

SchüIer und Studierende am Vlohnort

Schulgebäude

Schuten und Leichter

Schrvebende Schulden

Schweine

S ee fi scherei fahrzeuge

Selbständige (r )

Selbsterstellte Anla6en

Sonderkraft fahr zeuge



Sonderkrankenhäuser

Sonderkrankenhäuser aIs Kurkrankenhäuser

Sonderkrankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie

Sonstige Arzte

Sonstige Ausgaben

Sonstige Baumaßnahmen

Sonstige Darlehen ei-nschI. Landeskulturdarlehen

Sons'tige Ehen

Sonstige Einkünfte

Sonstige Einnahmen

Sonstige elektrotechnische Verbrauchsgüter

Sonstige Fahrzeuge

Sonstige Grundstücke (Hypothekarkredite auf)
so Hypothekarkredite

Sonstige im Index erfaßte Investitionsgüter
Sonstige im Index erfaßte Verbrauchsgüter

Sonsti ge Maschinenbauerzeugni sse

Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen

Sonstige Nahrungsnii ttel
Sonsti ge Nichtervrerbstäti ge

Sonstige Nichtwohngebäude

Sonsti ge Religionsgeneinschaf ten
s. Religionszugehörigkeit

Sonstige (netigionszugehörigkeit )
s. Religionszugehörigkeit

Sonstiger Hochbau

Sonstiger Tiefbau

Sonstige Sachanlagen

Sonst i ge Schuldverschre ibungen

Sonstiges Vermögen

Sonstige Tiefbauten



Sonstige Verwendung
s. Milchvert endungsarten

Sonstige hlirtschaftsbereiche (Dienstleietungen)

Spareinlagenbestand (einachl-. verrechneter Bausparprämien)

Spargeldeinzahlungen

Spezialhandel

S tadt schnelLbahnen

S t*hlbauerzeugni sse

Stahlbauten 
I

Stammkapita3- am 71.12.

Starkstromtechnieche Investitionegüter
Stationär behandelte Kraäke

Steuerbarer Umsatz I

Steuerpflichti ges Vermögen

Straßen 
I

Straßenbahnen

Straßenbau

Straßenbauten
so Straßen

Straßenbrücken

S t raßen fahr zeuge

Straßenfahrz,euge (soweit Investitionsgut )
s. Straßenfahrzeuge

Straßenfahrzeuge (soweit Verbrauchsgut)
so Straßenfahrzeuge

Straßen1änge

S tiaßenverkehrsunf ä11e

Streckenlängen (EiSentumslänge am Jahresende)

Stromabgabe an Letztverbraucher

Stückgutverkehr

Student enwohnheimPlät ze

Subventionen





Tabaksteuer

Tanker

Tankschiffe

Tätige Inhaber

Tätige Inhaber, I,lithelfende Familienangehöri5e

Tätige Personen

Tätige Personen im Schienenveikehr

Tätige Personen im StraßenperE,onenverkehr

Tätige Personen in der Binnenschiffahrt
ITatsächlich geleistete Arbeitsstunden

Teilbeschäftigt
s. Familienarbeitskrähte mit betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt

des Betriebsinhabers) beschäftigt
I

Teilbeschäftigte
Teilstücke '

Teil zeitbeschäft igte
Telexanschlüsse

Textilien, Bekleidung, Schuhe

Textil-, Näh-, Schuh- und Ledermaechinen

Textil- und }trähmaschinen, Schuh- und Lederindustrienaschinen

Tiefbau

Tiefbauaufträge der öffentl-ichen Hand

Tiefbauaufträge der öffentlichen'Hand (einschI. l'lert des vom
Bauherrn gestellten Material-s)

a. Tiefbauaufträge der öffentlichen Hand

Tiefbauaufträge dler öffentlichen Hand (ohne t^Iert des vom Bauherrn 8e-
stellten Materials)

s. Tiefbauaufträge lder öffentlichen Hand

Tiefbauten

Tiefkühlfisch
Tierische Produkte

filgungen

Totgeborene



Tragfähigkeit
se Länge der benutzten !'Iaseeretraßen

Triebfahrzeuge (Einsatzbestand am Jahreeende)

Trockenfrachtsc hi ffe
Trockenladungsschi f f e



Übernachtungsumsat z
I

Überwi.egend benutztes Verkehrsmittcl

Üb erwi e gender Lebensunterhalt
s. Erwerbspersonen mit überwiegendem

keit
s. Erwerbspersonen mit überwiegendem

ge1d, -hiIfe
s. Ervrerbspersonen mit überwiegendem
s. Erwerbspersonen mit überwiegendem

Umeat zst euerp f1 ichti ge
I

Umsat zst euer (Vorauszahlungesoll )

Lebensunterhalt durch

Lebensunterhalt durch

Lebensunterhalt durch
LebensunterhaLt durch

Erwerbstätig-
Arbeitslo6en-
Rente und clgL.
Angehöri ge

des Ernährers durch

des Ernährers durch

des Ernährers durch

des Ernährers mit

Uberwiegender Lebensunterhalt des Ernährers
6. t'iohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt

Erwerbs tät igke it
s. \',/ohnbevölkerung mit, überwiegendem Lebensunterhalt

Arbeitslosengeld, -hilfe
6. \'Johnbevölkerung mit, überwiegendem Lebensunterhalt

Renten und dgI.
6o I'Iohnbevölkerung mitl überw.iegendem Lebensunterhalt

Ernährerangaben unbbkannt
i +-ubrl8e AusSaDen

Ubrige (Frauen)

Übrige Gemeinschul-dner

Ubrige industrialisierte westliche Länder

Ubrige induetrialisierte westliche l,änder einschl. Kanada

Übrige Länder

Ubriges Europa

Übrige Unternehmen

Umlauf (Neugeschäft)

Umlaufvermögen

Umsatz

Umsätze des Bauhauptgewerbes
Bo Baugewerblicher Umsatz

Umsätze des Einzelhandels
s. Umsatz

ümsätze des Großhandels I

so Umsatz

UmLatz im Straßenpersonenverkehr

Umsatzsteuer



Unsatz- untl Einfuhrunsatzsteuer

unfäI1e mit nur sachschaclen mit einer schadenshöhe von 1 000 DM

undmehrbeimintleetenseinemderBeteiligten
UnfäIIe mit Personenschaden

Unternehnen '

Unternehmen (einschl. freie Berufe)

Unternehmen im Straßenpersonenverkehr

Unternehmen mit Investitionen

Unternehmen mit Löhnen uncl Gehältern

unternehmen, selbstäntlige und organisationen e6ns Ervrerbscharakter

Unternehmen und PrivatPersonen
so Inländische Unternehmen und Privatpersonen

Unterricht und Kindergartenbesuch



Veranlagte Einkonmensteuer

Veranschlagte reine Baukosten

Verarbeitung im Haushalt dles Kuhhalters
s. I'lilchverwendungsarten

I

Verbraucherprei se (Einzelhandel-sverkauf sprei se )
so fndex der Ver-braucherpreise (Einzelhandelsverkaufspreise)

Verbrauchsgüter

Verbrauc hs1änder
1,/erbrauchsmengen (im fnLand verfügbare l4engen)

I

Verbrauchs- und Gebrauihsgüter
IVereinigte Staaten

s. Ausgevrähl-te Länder
I

Verfütterung I

so l4ilchvervrendungsarten

Verheiratet
so Familienstand

Verheiratete Personen, die keine Anga
mit in der Familie lebenden ledigen
fern die Eltern oder ein Elternteil
leben

so Familientypen

über ihren Ehepartner gemacht haben'
ndern unct/oder ledigen Enkeln, so-
eser Enkel nicht in der Familie

ben
Ki
di

Verheiratete Personen, die keine Angaben über ihren Ehepartner gemacht
haben, ohne in der Familie lebende ledige Kinder

6. Familientypen

Verkaufserlöse

Verkehr innerhalb des Bundesgebietes

Verkehrseinnahmen aus Personenbeförderung

Verkehrseinnahmen (aus Schienen- uncl Schiffsverkehr)

Verkehrseinnahmen (Expreßgut-, Güterverkehr )

Verkehrseinnahmen (Personen- und Gepäckbeförderung)

Verletzte Personen

Verlorene Arbeitstage

Verluste

VerlustfäIIe
Vermögensteuerpfllchtiie (Natürliche Personen)

Vermögensteuerpflichtige (Nichtnatürliche Personen)



Vermö ge n s t erier s c hu1 d

Versandhandelsunt ernehmen

Versand im grenzüberschreitenden Verkehr

Versand nach der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost)

Versand nach Gebieten außerhalb des Bundesgebietes

l,rert e idi gungsau fuand

Vervri twe t
s. Familienstand

Verr+itlete oder geschiedene Personen mit in der Familie lebenden ledigen
Kindern und/oder lectigen Enkeln, sofern die Eltern oder ein Elternteil
dieser Enkel nicht in der Familie leben

6o Familientypen

Vervritwete oder geschiedene Personen ohne ledige Kinder bzw. ledige Enkel
s. Familientypen

Verwi tr^re t/Ge s ch i e den
s. Familienstand

Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen des aIIein-
verdi enenden Haushalt s'rorstande s

s. Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Arbeitnehmerhaus-
halten mit mittl-erem Einkommen des alleinverdienenden Haushalts-
vorstandes

Volksschulen

Vier-Personen-Hatrshalte von Angestellten und Beamten mit höhrerem Einkommen
s. Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Ange-

stellten und Beamten mit höherem Einkommen

Vol-lbeschäf tigt
so Familienarbeitskräfte,

inhabers beschäftigt
s. Familienarbeitskräfte,

des Betriebsinhabers)

im Betrieb einschl. Haushalt des Betriebs-

mit betrieblichen Arbeiten
beschäftigt

(ohne lla.ushalt

Vol1be schäft i gt e

Vo11ge f örderte 1'lohnungen

Von ... bis ... geleistete Arbeitsstunden
6. Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden

Von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt
s. Produktionsindex für das Bauhauptgewerbe

Vorerzeugnisse

Vorräte

Vorratsvermögen



\{agen besonderer Bauart

blagenkilometer

t,lagenladungsverkehr I

hraldfläche I

trnlarenausfuhr
I

\'rlareneinfuhr

!trareneingan6

Warenhausunternehmen I

l.Iasserwirt scha f t liche
1,lechselpro t est e

I,Tiefbauten

l'Iegeland und Eisenbahn'en

\^/erkf ernverkehr 
I

tr'ierkfernverkehr ausländischer Fahrzeuge
s. lrlerkfernverkehr

VJerkfernverkehr deutscher Fahrzeuge
so !lerkfernverkehr

h/irtschaftlicher Unsatz

tlirtschaf tsbau

\.lirtschaf tsf 1äche

Vlohnbaudarlehen

l,Johnbauten

lrlohnberecht i gt e BevöIke rung

wohnberechtigte Bevölkerung mit Hauptwohnsilz gemeldet

V/ohnbevölkerung

\,Johnbevölkerung mit höchstem Schulabschluß

I{ohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers durch
Arbeitslosengeldr -hilfe

Vlohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers durch
Erwerbstät i gkei t

l,Iohnbevölkerung mit überwiegendem T,ebensunterhalt des Ernährers durch
Renten uncl dg1.

!trohnbevölkerung mit überwiegindlem Lebensunterhalt des Ernährers mit
Ernährerangaben unbekannt



l^lohnbevölkerung mit
usw. )

überwiegenden Lebensunterhalt durch Angehörige (Eltern

i'lohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit
ldohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente, Pension usw.

llohnbevöllterung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente, Pension u6üIo1
Angehörige (Eltern usw. )

t/ohnbevölkerung mit weiterer hlohnung oder Unterkunft

!'/ohnbevölkerung noch in weiterer Schulausbildung

\'Johnbevölkerung ohne weitere lrlohnung oder Unterkunft

1'lohnf 1äche

'*Johngebäude

l,/ohngebäude von privaten Haushalten

Wohngrundstücke (Hypothekarkredite auf)
s. Hypothekarkredite

\'lohnräume
s. Zahl der Wohnräume

trniohnräume ei.nschI, Küchen
s. Zahl der tr/ohnräume

l'iohn- und Nichtwohngebäude

triohn- und Nützfläche

I,Iohnungen

lrrlohnungsbau

l^/ohnungsbauprämien

Llohnungs- und Garagennutzung



Zahl der l,Iohnräume

Zahnärzte

Zeitaufwand für den Hinweg zur Arbeitsstätte bzw. Schule

Zi garet ten

Zigarren

Zins- und

Zö11e

Zuchtsauen

Zucker

Tilgun gs1-ei s tungen

Zugang an Grundkapital zwischen 1.1. und 31.12.
Zugan1 an Stammkapital zwischen 1.1. und 31.12.

Zugang zvrischen 1 .1 . ynd J1 .12.
so Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien - Bestand am

31.12./Zu6ang zwischen 1.1. und J1.12./Abgang zwischen 1.1. und JI.12.
bzw. 

is. Geeellschaften mit beschränkter Haftung - Bestand am J1.12./Zugang
zwischen '1 .'l . und Jl .12./Abgang zwischen '1 .1. und 31.12-

Zulassungspflichtige Zugmaschinen

Zum Absatz bestimmte Produi<tion
6o Produktionsmenge

Zusätzliche Finanzi erungsmi tt e1

Zuzige

Zwe i gni ederlassung

Zwei-Personenhaushalte von Renten- und Sozialhilfeempfängern
so Preisindex für die Lebenshaltung von 2-Personen-Haushalten von

Renten- und Sozialhilfeempfängern

Zwischenkredite





Definitionen

A-K





Stand: 1 2.03.79

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
o1.o1.53

Blatt-llr.: 1

B,e g x Lf f s inha 1t: AbganganGrundkapitalbeiden
Aktiengesel-lschaften, KommanditgeseTTschaften auf Aktien
zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember jedes Jahres.

Das Gründkapital (Aktienkapital) einer Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die Summe aus den Nenn-
beträgen der Aktj-en. Die ausstehenden Einlagen auf das Grund-
kapital und die durch die Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien
sind vom Grundkapital nicht abgesetzt. Die Statistik der Kapital-
gesellschaften erfaßt das Grundkapital der Aktiengesellschaften
und Kommanditgesellschaften auf Aktien, deren Grundkapital auf
einen Nennbetrag in Deutscher Mark lautet. Von den Kommandit-
gesellschaften auf Aktien erfaßt die Statistik der Kapitalge-
sellschaften nur das Grundkapital, nicht aber die Kapitalanteile
der persönlich haftenden C'esellschafter.

Der Abgang an Grundkapital innerhalb eines Jahres ist u.a.
auf Verschmelzungen, auf Umwandlungen in andere Rechtsformen,
auf Kapitalherabsetzungen oder auf Auflösungen zurückzuführen.
Eine cesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Haupt-
versammlung (Eröffnung der Abwicklung) oder durch Eröffnung des
Konkursverfahrens.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : DemAbgang an Grund-
kapital zwischen 1.1. und 31.L2. bei den Aktiengesellschaften
und Kommanditgesellschaften auf Aktien entspricht bei den Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung der Abgang an StammkapitaT
zwischen 1.1. und 31.12. (Statistik der Kapitalgesellschaften).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr

ABGANG AN GRTJNDKAPITAL ZWISCTIEN 1.1. I,JND 3I.I2.

Begrl ff:

GBK - tlr(n):
463

statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand:12.03.79

Statistik der
KapitälgeselI-
schaften
o1.o1.53

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Abgang an Stammkapital bei den

Gesellschaften mit beschränkter Haftungr zwischen dem 1. Januar
und dem 31. Dezember jedes Jahres.

Das Stammkapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ist die summe aus den stammeinlagen (Geschäftsanteiren) der
Gbsellschafter. Die ausstehenden Einlagen auf das Stammkapital
und die durch die Gesellschaft erworbenen eigenen Geschäfts-
anteile sind vom Stammkapital nicht abgesetzt. Die Statistik
der.Kapitalgesellschaften erfaßt das Stammkapital der GeselI-
schaften mit beschränkter Haftung, deren Stammkapital auf
einen Nennbetrag in Deutscher Mark lautet.

Der Abgang an Stammkapital innerhalb eines Jahres j-st u.a. auf
Verschmelzungen, auf Umwandlungen in andere Rechtsformen, auf
Kapitalherabsetzungen oder auf Auflösungen zurückzuführen. Eine
Gesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Gesell-
schafter (Eröffnung der Abwicklung) oder durch Eröffnung des
Konkursverfahrens.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Dem Abgang an Stamm-
kapital zwischen 1.1. und 31.12 bei den Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung entspricht bei den Aktiengesellschaften und
Kommanditgesellschaften auf Aktien der Abgang an GtundkapitaT
zwischen 1.1. und 31.12. (Statistik der Kapitalgesellschaften).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

oFK - llr:

GBK .
467

n
ABGANG AN STAMMKAPITAL ZWISCHEN 1.1. I,JND 3L.L2

Eegrl ff:

Statistik,/
cü Itigkeitsze itraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/eegr i f f sbez iehungen



Stand: 28.02.79 Elatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)fl( - ilr:

GBK - ilr(n):
367 8

ABGEWICKELTE (EINSCHL. MANGELS MASSE
EINGESTELLTER) KONKURSVERFAHREN

Begrl ff:

statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriffsbeziehungen

Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
01 .01 . s0

B e g r i f f s i n h a 1 t : Konkursverfahren, die so
Iwäit abgewickelt sind, daß der finanzielle Ausgang des

Vörfahrens feststeht.

Das Konkursverfahren ist in der Konkursordnung geregelt. Es
bäzweckt eine gleichzeitige und gleichmäßige Verteilung des
Värmögens eines zahlungsunfähigen und/oder riberschuldeten
Schuldners (Gemeinschuldner) an die Gläubiger unter Leitung
däs Konkursgerichts. 1 )

Nachgewiesen werden innerhalb eines Jahres eröffnete Konkurs-
vbrfahren, die bis zum Ende des dem Eröffnungsjahr folgenden
Jahres finanziell abgewickelt werden.

AIs eröffnete Konkursverfahren gelten beantragte Konkursver-
fahren, deren Eröffnung vom Konkursgericht stattgegeben wurde.
Ein beantragtes Konkursverfahren wird entweder eröffnet oder
mangels Masse abgelehnt.

Der Großteil der eröffneten Konkursverrahren wird bis zum
Ende des dem Eröffnungsjahr folgenden Jahres finanziell abge-
wickelt. Im Verlauf der Abwicklung kann ein eröffnetes Konkurs-
verfahren nachträglich mangels Masse eingestellt werden.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Abgewickelte
(einschl. mangels Masse eingestellter) Konkursverfahren
und eröffnete Konkursverfahren (Statistik der Konkurs-
und Vergleichsverfahren) unterscheiden sich durch die An,-
zahl der Konkurse, deren Abwicklung über das dem Jahr der
Eröffnung folgende Jahr hinausreicht. Diese zähten nur zu
den eröffneten Konkursverfahren.

1) Zu Einzelheiten siehe Konkursordnung v. 20.5.1898
(RGBI. S. 6t2) .



Stand: 28'o2 .7 9 Blatt-ilr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

9FK - llr:

6BK .
1296

n

Begrl ff:

ABGEWICKELTE ERI,ASSVERGLEICHE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
01 .oL.62

B e g r i f f s i n h a 1 t : Vergleichsverfahren, die
so weit abgewickelt sind, daß der finanzielle Ausgang des

Verfahrens feststeht.

Ein Vergleichsverfahren ist ein in der Vergleichsordnung
geregeltes Verfahren zur Abwendung des Konkurses bei einem 1)
zahlungsr.rn fähigen . und/oder ii'berschuldeten würdigen schuldner.

Als Erlaßvergleich gilt ein das Vergleichsverfahren ab-
schließender Vergleich, in dem der Vergleichsschuldner den
Vergleichsgläubigern Zahlung ihrer Forderungen zu einem be-
stimmten Prozentsatz verspricht (;nindestens 35 8) und dem
Vergleichsschuldner die Restschuld erlassen wird.

Nachgewiesen werden innerhalb eines Jahres e.röffnete Vergleichs-
verfahren, die bis zum Ende des dem Eröffnungsjahr folgenden
Jahres finanziell abgewickelt werden.

Als eröffnete Vergleichsverfahren gelten verfahren, deren Er-
öffnr:ng vom Amtsgericht stattgegeben wurde. Ein eröffnetes
Vergleichsverfahren wird durch einen Erlaßvergleich bzw. einen
Stundungsvergleich beendet oder in einen Anschlußkonkurs über-
geleitet.

stundungsvergleiche und Anschlußkonkurse zählen nicht zu den
abgewickelten Erlaßvergleichen.

Der croßteil der eröffneten vergleichsverfahren wird bis zum
Ende des dem Eröffnr:.ngsjahr folgenden Jahres finanziell abge-
wickelt.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Abgewickelte ErIaß-
vergleiche und eröffnete vergTeichsverfahren (statistik der
Konkurs- r:nd Vergleichsverfahren) sind unterschiedlich abge-
grenzt. Abgewickelte Erlaßvergleiche werden zu einem früheren
Zeitpunkt bereits als eröffnete Vergleichsverfahren gezählt.
Eröffnete Vergleichsverfahren, dj-e als Stundungsvergleiche
beendet oder in Anschlußkonkurse übergeleitet werden, gelten
als eröffnete Vergleichsverfahren, zählen aber nicht zu den
abgewickelten Erlaßvergteichen. Nicht dazu zäh1en ferner er-
öffnete Vergleichsverfahren, deren Abwicklungsdauer über das
dem Eröffnungsjahr folgende Jahr hinausreicht.

1) Zu Einzelheiten siehe Vergleichsordnung v. 26.2-t935
(RGBI. r S. 321).



Stand: 1 5. 03. 79

ks- und Berufs-
ählung 1970

Begrif
Schule oder

Blatt-tlr.:1

f s i n h a I t : Abschluß an einer Höheren
an einem Ggmnasium mit einer Abschlußprüfung

,rJd "i.,., zeugnis, das zum Hochschulstudium berechtigt

Hierzu zählt auch die fachgebundene Hochschulreife (2.5.
einer V{irtschaftsoberschule oder einer Frauenoberschule) .

Afs Abitur gelten auch Abschlüsse (Reifezeugnisse), die
auf dem sog. Zweiten Bildungsw€gr z.B. an einem Abend-
gymnasium oder einem Kolleg, erlangt wurden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - llr(n):
2574

Begrl ff:

ABITUR

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: o2 .1L.79 Blatt.Nr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBK - Nr(n):
3330

ABITURIENTEN I,JND SCHÜLER DER 12. KLASSENSTUFE
(SCHULJAHRGA}JG )

Begrl ff :

Statistik,/
Gü 1 tigke itsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schüler, die voraussichtlich
im Verl.auf des auf die Erhebung folgenden Jahres die Hoch-

schulreife oder die Fachhochschulreife erlangen werden'
ol.oL.72

Die Hochschulreife kann an Gymnasien, Integrierten Gesamt-
schulen, wirtschaftsgrymnasien, Technj-schen Gymnasien, Haus-
wirtschaftsgrymnasi-en, Abendgymnasien und Kollegs, Technischen
und Berufsoberschulen erlangt werden. zur Fachhochschulreife
führen insbesondere die Fachoberschulen-

Die Abiturienten und SchüIer der 12. Klassenstufe werden danach
untergliedert, ob sie nach Erlangung der Hochschulreife bzw.
der Fachhochschulreife die Absicht haben ein Hochschulstudium
zu beginnen (,,mj-t studienabsicht") oder nicht ("ohne studien-
absicht") oder ob sie noch unentschlossen sind ("unentschlos-
sene"). Die SchüIer mit Studienabsicht gehen ferner an,
welche Studienfachgruppe sie anstreben.

Anderungen im Zet tablauf: 1972sind
bei den Abiturienten und schüIern der 12. Klassenstufe auch
die studienberechtigten im Bereich der Bundeswehr und des
Zivildienstes enthalten.



Stand: 05.02.79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
o1.o1.53

Blatt-llr.: 1

Be gri f fsinhal t: Abzüge, diedurchdieunmittel-
baren Beteiligungen inländischer Kapitalgesellschaften, inlän-

Idischer Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sowie von Be-

trieben inländischer Körperschaften des öffentlichen Rechts in
Höhe von mindestens einem Viertel am Grund- oder Stammkapital
anderer inländischer Kapitalgesellschaften, ggf. auch am Nenn-

kapital einer Tochtergesellschaft (Enkelgesellschaft) mit Ge-

schäftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des

Be!,rertungsgesetzes, begründet sind.

Die Schachtelbeteiligungen gehören nach dem Bewertungsgesetz
nicht zu dem gewerblichen Betrie.b, vrenn sie u.a. ununter-
brochen seit mindestens 12 Monaten vor dem maßgebenden Fest-
stellungszeitpunkt bestanden haben. Für die Berechnung der Höhe
der Beteiligung ist vom Nennwert der Anteil-e auszugehen.

Die Schachtelvergünstigung ist auch dann zu gewähren, wenn
Untergesellschaften von der Vermögensteuer befreit oder nach
dem Abschlußzeitpunkt untergegangen sind. 1 )

Die Höhe des Abzugs hängt von dem Ansatz der Beteiligungen beim
Anlagevernögen ab.

1) Zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz i.d.P. v. 1O.9 .L965
(BGI. I S. 1851), zul-et'ztu geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes zur l'Iahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Aus-
landsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen wett-
bewerbslage bei Auslandsinvestitionen v. 8.9.19'72
(BGBI. I S. 1713) sowie die entsprechenden Vermögensteuer-
richtlinien.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DtK - Nr:

GBK - tlr(n):
1404

ABZÜGE AUFGRUND IVOII SCHACHTELBETE ILIGUNGE}'I
I

Begrl ff:

sratistik/
Gü Itigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

2



Stand: os .o2.79 Blatt-tlr.: 2

Die Raalisierung der schachtelvergünstigung durch den "Abzug
aufgrund von schachtelbeteiligungen" setzt voraus, daß diese
in den FinanzanTagren enthalten sind.

Anderungen im ZeL tablauf: vor7972
galt das schachtelprivileg nur bei Beteiligungen an inländische
Kapitalgesetlschaften. Es galt auch, wenn Bund, Länder' Gemein-
den oder Gemeindeverbände an inländj-schen Kapitalgesellschaf-
ten beteiligt waren.

Statlstische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr

GBK - Nr(n)
t4C'4

ABZÜGE AUFGRT]ND VON SCHACHTELBETEILIGUN@N

Begrl ff:

statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand: 07 .O5.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - I'lr:

GBK.N
722

Begrl ff:

lacrnnr,allp

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum

lBegri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablau f ,/Be gr i f f sbe z iehungen

Landwirtscha fts-
zählung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Flächen, auf denen landwirt-
schaftliche Feldfrüchte angebaut werden-

zum Ackerland rechnen alte Flächen, die in die Fruchtfolge
einbezogen sind, d.h. aIIe in der Regel jährlich angebauten
und,/oder genutzten landwirtschaftlichen oder gärtnerischen
Kulturen. Hierzu zählen auch Blumen und sonstige Gartenge-
wächse, Erdbeeren, Hopfen sowie die ein- und mehrjährigen
Futterpflanzen auf dem Ackerland. Zum Ackerland rechnen ferner
die schwarzbrache innerhalb der Fruchtfolge und als Gründüngung
zum unterpflügen bestimmte Fruchtarten, soweit sie nicht a1s
Zwischenfrüchte angebaut werden-

Zu den Feldfrüchten zählen:
- Weizen, Roggen, Gerste usw. (Getreide),
- Kartoffeln, Zuckerrüben, Futterhackfrüchte (Hackfrüchte),

- Gemüse, Spargel und Erdbeeren, die im Wechsel mit anderen
Gartengewächsen angebaut werden, sowie Blumen, Zierpflanzen
usw. (Gartengewächse),

- Gemüse, Spargel und Erdbeeren, die im Wechsel mit landwirt-
schaftlichen Kulturen angebaut werden (FeTdgemüse),

- K1ee, Kleegras, Kleebrache, Luzerne, Ackerwiesen und -wej-den,
Grün- und Silomais sowie andere zur Grünfutter-, Gärfutter-
oder Heugewinnung bestimmte Pflanzen ( futterpflanzen),

- zum Ausreifen bestimmte Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung,
einschließlich des gemi-schten Anbaus von Getreide und
HüIsenfrüchten sowie der Hirse und dgs Buchweizens (HüIsen-
früchte) ,

- ölfrüchte, Hopfen, Tabak, Rriben und Gräser zur Samengewinnung
und andere Handelsgewächse wie Mohn, Körnersenf, Flachs, Hanf,
und Heil- und Gewürzpflanzen (Handelsgewächse) -

Ackerftächen mit obstbäumen rechnen ebenfalls zum Ackerland,
sofern die Ackerfrüchte die Hauptnutzung darstellen; andernfalls
,ahI.t diese Flächen zu den Obstanlagen und werden unter den
o)uerkuTturen nachgewiesen.

Die Ackerflächen, die aus sozialen, wirtschaftlichen u. ä.
Gründen brach liegen ("Sozialbrache"), rechnen zu der nicht nehr
ge.nutzten Landwirtschaftlichen FLäche.

2
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)tK - Nr:

GBK - n): 722

Begrl ff :

ACKERLAND

Statistik/
GüI tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

Nachgewiesen wird das Ackerland im Besitz Tandwirtschaftlicher
Betriebe. Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirt-
schaftliche Einheiten, di-e für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Be-
triebsführung unterstehen, land- und,/oder forstwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte
Fläche mindestens 10 I threr waTdfläche beträgt.

Das Ackerland wird nach dem Betriebsprinzip erhoben und nach-
gewiesen, d.h. jeweils nach dem Ort des Betriebssj-tzes- Di-e
Flächennachweisungen - vor allem für kleinere Gebietseinheiten
(Gemeinde, Kreis) - lassen daher keinen unmittelbaren Rück-
schluß auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der je-
weiligen Gebietseinheit zu. Aufgrund der Verwendung des Betriebs-
prinzips werden auch dle in den Nachbarstaaten der Bundesrepublik
Deutschland belegenen Flächen einbezogen, dle von Betrieben mit
Betriebssitz im Inland bewirtschaftet werden, nicht aber im In-
land belegene Plächen, die von Betrieben mit Betriebssitz im
Ausland bewirtschaftet werden.

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Die sowohl unter dem
Ackerland als auch unter der AnbaufTäche (Bodennutzungshaupt-
erhebung) im Jahr 1971 nachgewiesenen Flächen der Getreidearten
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer sowie der Kartoffeln sind mit-
einander vergleichbar, wenn man von der in der Bodennutzungs-
haupterhebung tieferen Abschneidegrenze absieht.



Blatt-tlr.: 1Stand: 05.o1.79

Stat,istische Datenbank

- Definitionskatalog -

66K-Nr(n)z zzsq

OFl( - tlr:Begrl ff :

AK-EINHEITEN

, Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
Güttigke itsze itraum

Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
U^7.o7 .64

d " g r i f f s i n h a I t : Maßeinheit für die Arbeits-
teistung einer im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten
vollbeschäftigten und nach ihrem Alter voll leistungsfähigen
Person.

Diese Maßeinheit errechnet sich aus der je Arbeitskraft für den
Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) "
angegebenen Arbeitsleistung, die an der Arbeitszeit (ZahI der
Wochen, ZahI der wöchentlichen Arbeitsstunden) gemessen wird.
Dabei wird die Arbeitsleistung einer mit betrieblichen Arbei-
ten vollbeschäftigten Arbeitskraft

im'Alter von 15 Jahren bis unter 65 Jahren mit 1,O
AK-Einheiten,
im Alter von 14-16 Jahren mit O,5 AK-Einheiten,

' i, Alter von 65 oder mehr Jahren mj-t or3 AK-Einheiten
bewertet. Der Betriebsinhaber selbst erhält kei-nen altersab-
hängigen Abzug.
Entsprechend wird die Arbeitsleistung jeder mit betrieblichen
Arbeiten teilbeschäftigten Arbeitskraft an der durchschnitt-
lichen Arbeitsleistung der vollbeschäftigten Arbeitskräfte ge-
messen und rnit Bruchteilen einer AK-Einheit bewertet.

Eine Arbeitskraft gilt in diesem Zusammenhang als vollbeschä
wenn sie in jeder der vier Wochen des Berichtsmonates mindestens
43 stunden im Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Be-
triebsinhabers) " beschäftigt ist.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl'
september t974 gaLL eine Arbeitskraft als vollbeschäftigt, wenn
sie in jeder der vier wochen des Berichtsmonates mindestens 45
Stunden im Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebs-
inhabers) " beschäftigt war.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : ZurAbgrenzung der
AK-Einheiten gegenüber dem betriebTichen Atbeitsaufwand der
FamiLienarbeitskräfte und der ständigen faniTienfremden Ar-
'beitskräfte in den Betrieben (Landwirtschaftszählung ! 971 )
siehe dort.



Stand: O7 .o3.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr

456, 457 , 459,
460

GBK - Nr(n)
AKTIENGESELLSCHAFTEN, KOMMANDITGESELLSCHAFTEN AUF AKTIEN-

BESTAND AI.4 31 .72 . /ZVGPj'jJG ZWISCHEN 1 . 1 . UND 31 .12 . /
ABGANG ZWISCHEN 1.1. UND 3I.I2.

Begr I ff:

Stati stik,/
Gü1 1-igkeitszeitraum Begri f f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbeziehungen

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
o1.o1.53

B e g r i f f s i n h a I t: Unternehmen, die in den vom
1)Aktiengesetz" festgelegten Rechtsformen geführt werden-

ztun Bestand am 31. Dezember rechnen die Gesellschaften, die
zu diesem Zeitpunkt in den Handelsreqistern eingetragen sind
Nicht dazu rechnen Gesellschaften, deren Nennkapital nicht
auf einen Betrag in Deutscher Mark lautet sowie Gesellschaf-
ten, die aufgelöst sind. Dazu rechnen aber Gesellschaften,
die sich in einem Vergleichsverfahren befinden.

Der Abgang zwischen dem 1.1. und dem 3L.12. eines Jahres
beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschaften mit ande-
ren Gesellschaften verschmelzen, in andere Rechtsformen um-
gewandett oder aufgelöst werden. Eine Gesellschaft wird u-a-
aufgelöst durch Beschluß der Hauptversamnlung auf Eröffnung
der Abwicklung oder durch die Eröffnung eines Konkursver-
fahrens. Die Eröffnung ej-nes Vergleichsverfahrens wirkt
sich nicht als Abgang aus.

Der Zugang zwischen dem 1.1. und dem 31.12. eines Jahres
beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschaften neu ge-
gründet, aus einer anderen Rechtsform in eine AG oder KGaA
umgewandelt oder nach Auflösung fortgesetzt werden. Die
Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimm-
ten FäIIen möglich, solange noch nicht damit begonnen wor-
den ist, das Vermögen auf die Aktionäre zu verteilen.

A1s Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat. Dazu zählen auch rechtlich selbständige
Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar von einem ande-
ren Unternehmen abhängig sind (Tochtergesellschaften), auch
wenn solche Tochtergesellschaften zusammen mit dem sie be-
herrschenden Unternehmen einheitlich geleitet werden
(Konzerngesellschaf ten) .

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : DieAktiengesell-
schaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien zählen zu
den Kapita lgeseiTschaften (Statistik der KapitalgeselI-
schaften) . Die Kapitalgesellschaften umfassen außerdem noch
die Gese]l.schaften mit beschränkter Haftung (Statistik der
Kapitalgesellschaften) .

1) Zu Einzelheiten siehe AktiengeseLz v. 6
(BGBI. I S. 7092) .

9 . 1965
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GBK - llr(n): 456, 457 , 459,
460

Begrlff: ' ,

AKTIENGESELLSCHAFTEN, KOMMANDIT@SELLSCHAFTEN AUF AKT] EN-
BESTAITD AM 31 .12 . /ZUGD}:IG ZWTSCHEN 1 . 1 . UND 3L .12 . /

ABGANG ZWISCHEN 1.1. UND 31.12.

Statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

st o7 .o3.79 Blatt-llr.: 2

tiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien
und Unternehmen in der Rechtsform der AG und KGaA (arbeits-
stättenzählung) sind ähnlich abgegrenzt.

INür zu den Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften
auf Aktien rechnen Gesellschaften, die zwar im Handelsre-
gister eingetragen und nicht aufgelöst sihd, aber keine
eigenen Beschäftigten haben (ruhende und Mantelgesellschaf-
ten) .

Nur zu den Unternehmen zäh1en Gesellschaften in der Rechts-
form der AG und KGaA, die noch nicht im Handelsregister ein-
getragen sind, aber schon eigene Beschäftigte haben, sowie
Gesellschaften, die schon aufgelöst sind, aber noch über
.!g..r. Beschäftigte verfügen.
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Statistische Datenbank
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OFK - llr:B egrl ff:

AKUTKRANKENHAUSER

68K - llr(n):
41(f

statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Krankenhausstatistik
o1.01.53

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Akutkrankenhäusern zäh-
Ien Krankenhäuser der folgenden fachlichen Ausrichtungen:

Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabtej-Iungen,
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen,
Krankenhäuser für innere Krankheiten,
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten,
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser,
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie
Zahn- und Kieferkrankheiten,
Unfallkrankenhäuser ,

orthopädi§che Krankenhäuser,
gynäkologisch-geburtshilf Iiche Krankenhäuser,
Entbindungsheime,
Krankenhäuser für HaIs-, Nasen-, Ohrenkrankheiten,
Krankenhäuser für Augenkrankheiten,
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde und
sonstige Fachkrankenhäuser für Akut-Kranke.

Fachabteilungen sind Abteilungen in Krankenhäusern, die nach
Fachdisziplinen abgegrenzt sind, von FachärzLen dieser Diszi-
plinen ständig verantwortlich geleitet werden und ständig mit
besonderen Behandlungseinrichtungen ausgestattet sind.

Zu den Akutkrankenhäusern rectrnen z.B. auch Bundeswehrkranken-
häuser mit entsprechender fachlicher Ausrichtung.

Nicht als Fachabteilung rechnen Einrichtungen zur stationären
Behandlung, die ständig für die gleiche Fachrichtung zur Ver-
fügung stehen und räumlich gegen andere Krankenhauseinrichtun-
gen abgeschlossen sind (sog. Fachstationen).

Anderungen im Zelrtablauf : Bunäeswehr-
krankenhäuser zählen erst seit L97t zu den Akutkrankenhäusern.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Während zu den Akut-
krankenhäusern vorwiegend Krankenhäuser rechnen, die auf die
Behandlung kurzfristiger Krankheiten ausgerichtet sind, zählen
zu den Sonderkrankenftäusern (Krankenhausstatistik) vorwiegend
I(rankenanstalten für langfristig Kranke.



Stand: 15.03 -79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

I

Begriffsinhalt
Schulen zählen VoTksschuTen,

Blatt-tlr.: 1

Zu den allgemeinbildenden
Real.schu-l.en und Ggmnasien.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBX - llr(n):
2530

Begri ff:

ALLGEMETNBILDENDE SCHULEN

Statistik/
clüI tigke itsze i traum Begr i f f s inhal t,/Änderungen im Zeitablauf ,/ne gr i f f sbez iehungen



Stand: 21.03.79

Statistik der
Deutschen
Bundespost
01 .01 . s4

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Fernsprechstellen, die
nicht unmittelbar, sondern über andere Fernsprechstellen
(Hauptanschlüsse),mit den Vermittlungsstellen des öffent-
Iichen Fernsprechnetzes verbunden sind.

Ausgewiesen wird die Zahl der amtsberechtigten Fern-
sprechnebenanschlüsse am Jahresende.

Fernsprechnebenanschlüsse, die nicht mit den Vermitt-
Iungsstelten des öffentlichen Fernsprechnetzes verbunden
sind, werden nicht erfaßt.

Be g r i f f s b e z i-ehu n g e n : ImUnterschied
zu den amtsberechtigten Fernsprechnebenanschlüssen sind
die Fernsprechhauptansch-l.üsse (Statistik der Deutschen
Bundespost) unmittelbar an das Fernsprechnetz ange-
schlossen.

DFl( - Nr:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

GBK - ttr(n):
to2t

AMISBERECHTIGTE FERNSPRECHNEBENANSCHLÜSSE

Begri ff:

Statistik/
Gü It igke itsze itraurn Begrif f sinhalt/linderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen
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AI.IBAUFIJiCHE
GBl( .

294

Statistik/
Gü I tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Segriffsbeziehungen

Bodennutzungs-
haupterhebung
o1.o1.50

Begriffsinhalt:
angebauten Fruchtarten.

Acker Tand unteroliedert. .nach

\
Die im Besitz von TandwirtschaftLichen Betrieben befindliche
Anbaufläche wird nach der F1äche der folgenden Feldfrüchte
unterschi-eden: Getreide, Hülsenfrüchte, Hackfrüchte, Gemüse,
Erdbeeren und andere Gartengewächse (FeTdgemüse und Gartenge-
wächse), Handelsgewächse, Futterpflanzen (Anbau auf dem Acker-
Iand) sowie Gründüngung und Schwarzbräche.

Nachgewj-esen werden die Anbauflächen von Weizen (wlnter- und
sornrnerweizen einschr. spelz), Roggen (winter- und sommerroggen),
Gerste (Winter- und Sommergerste), Hafer, Kartoffeln (frühe,
mittelfrühe und späte), Zuckerrüben sowie von K1ee, Kleegras,
Luzerne, Klee-Luzerne-Gemisch.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Die sowohl unterder
Anbaufläche im Jahre 1971 als auch unter dem Acker_land (Land-
wirtschaftszählung 1971) nachgewiesenen Flächen der Getreide-
arten Weizen, Roggen, Gerste und Hafer sowie der Kartoffeln sind
miteinander verqreichbar, wenn man von der in der Bodennutzungs-
haupterhebung tieferen Abschnäidegrenze alrsj-eht.

?



Stand:03.04.79

Außenhandels-
statistik
or.ol.62

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den anderen europäischen
industrialisierten Ländern rechnen:

IsIand
Färöer
Norwegen
Schweden
Finnland
Schweiz

(einschl. Svalbard [spitzbergen])

(einsch1. Büsingen und Liechtenstein)
österreich (ohne Jungholz und Mittelberg)
Portugal (einschl. Azoren und Madeira)
Spanien
Andorra
Gibraltar
Vatikanstadt
Malta
Jugoslawien
Griechenland
Türkei

Die EG-Länder werden gesondert ausgewiesen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - I'lr:

GBK - Nr(n):
2A76

ANDERE EUROPÄISCHE INDUSTRIALISIERTE iliNDER

Begrl ff:

Statistik/
Gü I tigke itsze i traum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehunqen



Stand: 03 .04.7 9

Außenhandels-
statistik
01 .01 .50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Die anderen euro-
päischen Länder umfassen die gteichen Länder wie
die anderen europäischen industrialisierten Länder.
Zu Elnzelheiten siehe dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - t{r:Begrl ff:

ANDERE EUROPAISCHE L}iNDER
GBK .

570

Statistik/
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Stand: 1 3.03. 79

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfä1Ie
o1 .o1. 53

Blatt-l{r.: ', 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den anderen Personen rech-
nen zu Fuß Gehende, die sich durch ihr besonderes Verhalten
oder durch verkehrsrechtliche Vorschriften vom gewöhnlichen

Eußgänger unterscheiden.

Im einzelnen zählen dazu Personen mit Handwagen und -karren,
Tierführer und -treiber, Straßenbauarbeiter, Polizeibeamte
bei der.verkehrsregelung oder unfallaufnahme, Marschkolonnen,
Lastträger, Reiter und unfallbeteiligte Personen, die nicht
die straße benutzt haben (zugreisende bei unfällen auf schie-
nengleichen Ba.hnübergängen, Personen auf Privatgrundstücken
usw.) u.ä.

Personen mit Kinderh'agen und Hunden, Skiläufer, Kinder auf
RoIIern, Schlitten, Rollschuhen usw- rechnen zu den Fuß-
gängern.

Nachgewiesen werdeln Personen, die bei straßenverkehrsunfäI-
Ien verletz1c (verfetzte Petsonen) oder getötet (getötete
Personen) wurden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
I

t)Fl( - Nr:

cgr - ilr(n):
909

Begrl ff:

ANDERE PERSONEN

St-atistik,/
Gü Itigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 23 .03 .7 9

Statistik des
Bestandes an
Seeschi ffen
o1.o1.51

0latt-t'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Sportfahrzeuge und andere
nicht für Handelszwecke bestimmte Seeschiffe.

Dazu zählen z.B. Motor-und Segelyachten, Zug- und Bergungs-
sctilepper, Versorgungsschiffe und nisbrecher, nicht jedoch
Seefischereifahrzeuge und Schiffe der Bundesmarine.

Erfaßt werden die Seeschiffe, die unter der Flagge der
Bundesrepublik Deutschland fahren und einen Raumgehalt von
mehr als 17,65 BRT haben.

Anderungen im Zei- tablauf : Bis
einschl. 1973 wurden die Schiffe erfaßt, die in die deut-
sctien Seeschiffsregister eingetragen waren, unabhängig da-
von, ob sie unter deutscher Flagge. fuhren.

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die
für die Schiffahrt außerhalb der Binnengewässer (Flüsse,
KanäIe und geschlossenen Seen) bestimmt sind, die einen
Rar.rngehalt von mehr als 17 ,65 BRT haben und deren Eigen-
ttirner Deutsche sind (natürliche und juristische Personen).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:Begrl ff:

ANDERE SCHIFFE
GBK - tlr(n) :

9t2,3151

Statistik/
Gü I tigkeitszeitraum aLgrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegrif fsbeziehungen

I
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Stand: 24.O4 .79

Statistik der Ver-
braucherprej-se
ot.ol .62

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Verbrauchs- und Gebrauchs-
güter ohne die NahrungsmitteL.

Im einzelnen zählen dazu:
GenußmitteI,
Kleidung, Schuhe,
Elektrizität, Gas, Brennstoffe,
übrige waren für die Haushaltsführung (Möbel, Heimtextilien,
Haushaltswäsche, He:-z- und Kochgeräte, Beleuchtungskörper,
Haushaltsmaschinen und -geräte, Tapeten, Farben, Baustoffe,
B1umen, Waschmittel u.a.),
V'laren für Verkehrszwecke (Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
zubehör, Fahrräder, Kraftstoffe, Bereifung),
Waren für die Körper- und Gesundheitspflege (Toiletten-
artikel, Sanitärwaren, Pharmazeutika),
Waren für Bildungs- und Unterhaltungszwecke (Radio-,
Fernseh-; Phonogeräte, FotoePparate, Bücher .und Zeitschrif-
ten, Schreibwaren, Campingaüsrüstung, Spielzeug, Tj-ere,
Tierfutter) ,

Waren frii a:-e persönliche Ausstattung (Uhren, Schmuck,
Täschnerwaren, Raucherzubehör) .

Die Warenposition der anderen Verbrauchs- ünd Gebrauchsgüter
umfaßt ausgewählte Positionen aus dem Systematlschen Verzej_ch-
nis für den privaten Verbrauch, Ausgabe 1963.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFl( - Nr:

1125
GBK - t'lr(nANDERE VERBRAUCHS- UND GEBRAUCHSGÜTER

Begrl ff:

Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf/eegrif fsbeziehungenStatistik/
Gü1 tigke itsze itraum
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:
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GBl( - tlr(nANDERE VERBRAUCHS- I,]ND GEBRAUCHSGÜTER OHNE BLUMEN,

KOHLE UND HEIZöL

Beqrl ff:

statistik/
Gü I tigke itsze itraum f f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenBegr

Statistik der Ver-
braucherpreise
ot.ol.62

B e g r i f f s i n h a I t : Sammelposition, die andere
Verbrauchs- und Gebrauchsgüter, ohne Blumen, Kohle und

Heizö1 'umfaßt.

Im wesentlichen zählen dazu:
GenußmitteI,
Kleidung, Schuhe,
Elektrizität, Gas,

übrige waren für die Haushaltsführung (ohne Blumen),
V'laren für Verkehrszwecke,
Waren für die Körper- und Gesundheitspflege,
Waren für Bildungs- und Unterhaltungszwecke,
Waren für die persönliche Ausstattung.

Die Warenposition der anderen Verbrauchs- und Gebrauchsgüter
ohne Blumen, Kohle und Heizöl umfaßt ausgewälrlte Positionen
aus dem. Systematischen Verzeichnis für den privaten Verbrauch,
Ausgabe 1963.
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Statistische Datenbank
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Begrl ff :

A}JDERWE TTI G ERWERBSTATI G

Statistik/
Gü I tigkeitsze itraum Begrif f sinhalt/änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Landwir t.schaf ts-
zählung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : AIs anderweitig erwerbstätig
gelten Betriebsinhabet und ihre auf dem Bettieb Tebenden

Eamilienangehörigen im Alter von 14 Jahren und darüber, die im

Berichtszeitraum eine auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit außer-

halb ihres TandwirtschaftTichen Betriebes ausüben, gleichgüItig
ob es sich um eine regelmäßige oder nur gelegentliche Tätig-
keit handelt und ob die anderweitige Erwerbstätigkeit a1s

Selbständiger, Mithelfender oder Abhängiger ausgeübt wj-rd.

Zu den anderweitigen Erwerbstätigkeitän rechnen auch die Tätig-
keiten in gewerblichen Betrieben des Betriebsinhabers (2.B. in
einer Gaststätte, in einer Metzgerei oder in einem Lohnmaschinen
unternehmen), in Gemeinschaftsbetrieben, in Staats-, Körper-
schafts- oder fremden Privatforsten (2.B. als Waldarbeiter) r

ferner Tätigkeiten aufgrund eines Heimarbeitervertrags sowie
ehrenamtliche Tätigkeiten (2.8. als Bürgermeister, Abgeordneter
oder Schöffe).

Nicht als anderweitige Erwerbstätigkeit gilt hingegen die Nach-
barschaftshilfe in einem anderen landwirtschaflichen Betrieb
sowie die Tätigkeit in der - in steuerlicher Sicht - "gewerb-
lichen Viehhaltung" des eigenen Betriebes.

n
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Begrl ff :

N.IGESTELLTE (R)

Statistik/
GüItigke itszeitraum nJ gr i f f s inhalt/Anderungen im Ze itablauf ,/Be gri f f sbez iehungen

AIIe folgenden
Statistiken

1. Volks- und
Berufszählung
t970

Begr i f f s i n h a I t : AIle nicht beamteten Gehalts-

empfänger, die überwiegend eine kaufmännische, büro- bzw' ver-
,"it,rrrgträßige, höhere technische oder überwiegend leitende

I

odJr sonst gehobene Tätigkeit ausüben'

Begriffsinhalt:E'ürdieZuordnungzudenAnge-
stelltenistgrundsätzlichdieArtderausgelibtenTätigkeit
bzw. die Vereinbarung im Arbeitsvertrag und nicht die Beitrags-
pfticht oder Mitgliedschaft in der Angestelltenrentenversiche-
rung maßgebend.

Zu den Angestellten zählen auch leitende Angestellte und Direk-
toren großer Betriebe, sofern sie nicht Miteigentümer sind.
Ebenfalls zu den Angestellten rechnen "Versicherungsbeamte",
,'Betriebsbeamte" und "Bankbeannte", SOweit Sie nicht in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen (z'B' bei der
Bundesbank) .

Werkmeister sind in der Regel Angestellte,
Versicherung in der Rentenversicherung für
haben. Dasselbe gilt auch für Angestellte,
langjährigen Zugehörigkeit zum Betrieb vom
gestelltenverhältnj-s ii:bernommen wurden und
zur Rentenversicherung zahlen.

auch wenn sie ihre
Arbeiter beibehalten
die aufgrund ihrer
Arbeiter- in das An-
weiterhin Beiträge

Hausangestellte sind meistens in der Rentenversicherung für
Arbeiter versichert und gelten in der Regel als Arbeiterinnen'
In seltenen FäLlen sind sie im Angestelltenverhältnis (meistens
dann als Hausdame bezeichnet) und in der Rentenversicherung für
Angestellte versichert.

Gemeindesch\,restern (Nonnen und Diakonissen), die von ihrem Mut-
terhaus versorgt werden, zählen wie die Nonnen und ordensbrüder
in ihren Häusern als Angestellte. llit Ausnahme der Geistlichen
der evangelischen und römisch-katholischen Kirchen werden alle
Gej-stlichen und sprecher von Religionsgemeinschaften zu den An-
gestellten gezählt-

I

Zu den Angestellten zählen auch mithelfende Familienan-
gehörige, sofern sie Beiträge zwr Angestelltenversicherung ent-
richten. Nicht zu den Angesteltten rechnen kaufmännische, teöh-
nische und VerwaLtungsauszubiTdende'

Ie'"srif f sbezL ehungen: Sieheunter5'
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422, 28L7, 1133,
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GBK-tl

Besnl ff:

AI.IGESTELLTE (R)

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/negr i f f sbez iehungen

2. Arbeitsstätten-
zählung 1970

3. Wohngeld-
statistik
01.01.65

B e g r i f f s i n h a t t : Für die Zuordnung zu den Ange-
stelltenistgrundsätzlichdieBeitragspflichtzurAngestellten-
rentenversicherungundnichtdieausgeübteTätigkeitmaßgebend.
Als Angestellte gelten auch Personen, die aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen von der Beitragspflicht zur Angestelltenrentenver-
sicherung befreit sind-

Zu den Angestellten zählen auch leitende AngesteIlte, Direktoren,
Betriebsleiter u. dgl., die nlcht Inhaber oder Miteigentümer
sind und im AngesteiltenverhäItnis stehen. EbenfalIs zu den An-
gestellten rechnen mithelfende Familienangehörige ' die im Betrieb
tätig sind und Gehalt bezlehen sowie "versicherungsbeamte", "Bank
beamte,, und ',Betriebsbeamte", soweit sie nicht in einem öffent-
Iich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen (z'B' bei der Bundes-
bank) .

Mit Ausnahme der Geistlichen der evangelischen und römisch-katho-
lischen Kirchen werden alle Geistliche und sprecher von Religi-
onsgemeinschaften als Angesteltte gezählt'

NichtzudenAngestelltenzählenkaufmännische,technischeund
VerwaltungslehrlingesowiePraktikantenrrndVolontäre.

Be gr i f f sb ez Lehungen : Siehe unter 5'

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den Ange-
stelltenistgrundsätzlichdieArtderausgeübtenTätigkeitbzw.
die vereinbarung im Arbeitsvertrag und nicht die Beitragspflicht
in der Angestelltenrentenversicherung maßgebend'

ZudenAngestelltenzählenauchdiekaufmännischundtechnisch
Auszubildenden, sowie Praktikanten und Volontäre'

In der Wohngetdstatlstik werden' WohngeTdempfänget (haushalte)
nachgewiesen,derenHaushaltsvorständeAngestelltesind.AlsHaus
haltsvorstandgiltdasJenigeFamilienmitgtled'dasimZeitpunkt
der Antragstellung auf Wohngeld den größten Teil der Unterhalts-
kosten für die zurn naushalt rechnenden Familienmitglieder trägt'

-3-
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

422,2817, 1133,
GBK . n

Begrl ff:

LLTE (R)
I

AI{GESTE

sraristik/
cü1 tigkeitszeitraum

I

eägr i f f s inha lt/Änderungen im Ze itabl auf ,/Be gr i f f sbez iehungen

4. Statistik des
I(raftfahrzeug-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
01 .01 . 52

5. Studenten-
statistik
01 .lo.'76

Be gr i f f s b ez Lehunge n : Sieheunter 5

Be g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den Ange-
stellten ist grundsätztich die Beitragspflicht zur Angestellten-
rentenversicherung und nicht die ausgeübte Tätigkeit maßgebend.
Als Angestellte gelten auch Personen, die aufgrund gesetzlicher
Bestj-mmungen von der Beitragspflicht zur Angestelltenrentenver-
sicherung befreit sind.

Zu den Angestellten zählen auch Praktikanten, Volontäre sowie
kaufmännische, technische und Verwaltungsauszubildende.

In der Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhänger-
bestandes wird der Fahrzeugbestand nach Fahrzeughaltern, darun-
ter der Fahrzeugbestand der Angestellten nachgewiesen. AIs Fahr-
zeughalter gilt derjenj-ge, auf den das Fahrzeug zugelassen $/ird.
Halter und Eigentümer eines Fahrzeuges müssen nicht identisch
sein.

Anderungen im Zei tablauf: Von1952bis
1967 wird der Bestand an Lastkraftwagen der Angestellten im
Lastkraftwagenbestand der Beamten nachgewiesen. Im Jahre 1954
ist im Bestand an Krafträdern der Angestellten auch der Kraft-
räderbestand der Arbeiter enthalten.

BegriffsbezLehungen Siehe unter 5.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgewiesen werden deutsche
Studienanfänger, die auf den Immatrikulationspapieren als letzte
benifliche Stellung des vaters "Angestellter" eingetragen haben.
Die berufliche Stellung des Vaters wird auch berücksichtigt, wenn
dieser bereits verstorben ist.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Im Unterschied zur
Volks- und Berufszählung 1970 und Arbeitsstättenzählung 1970 wer-
den in der Statistik des lCaftfahrzeug- und lGaftfahrzeuganhän-
gerbestandes keine Personenzahlen, sondern Fahrzeugbestände von
Angestellten nachgewiesen. In der !{ohngeldstatistik werden Wohn-
geldempfängerhaushalte nachgewiesen, deren Haushaltsvorstände
Angdstellte sind; in der Studentenstatistik handelt es sich um
deutsche Studienanfänger, die auf den Immatrikulationspapieren
als berufliche Stellung des Vaters "Angestellter" eingetragen ha-
ben.

4-
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Stand: 09.08.79 B latt-t'lr.: 4

!.Iährend in der Volks- und Berufszählung 1970 und in der wohn-
geldstatistik für d,ie zuordnung zu rJen Angestellten c'lie Art der
iusgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinba^rng im Arbeitsvertrag
maßlebend ist, ist für die Zuordnung zu den Angestellten in der
ArbeitsstättenzählunglgToundinderStatistikdesKraftfahr-
zeug_ und Kraftfahrzäuganhängerbestandes die Beitragspflicht in
der Angestelltenrentenversicherung entscheidend'

Im Unterschied zur volks- und Berufszählung 1970 und der Arbeits-
stättenzählung 1970 zählen in der statistik des Kraftfahrzeug-
und Kraftfahrzeuganhängerbestandes und in der wohngeldstatistik
auch die Praktikanten, Volontäre sowie die kaufmännischen, tech-
nischen und verwaltungsauszubildenden zu den Angestellten.

Geistliche rechnen in der Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraft-
fahrzeuganhängerbestandes im unterschied zur .Volks- und Berufs-
zählung lg'10, der Arbeitsstättenzählung 1970 und der wohngeld-
statistik grundsätzlich nicht zu den Angestellten'

unterschiede in den Angestelltenzahlen der volks- und Berufs-
zählung 1970 und Arbeitsstättenzählung 1970 ergeben sich u'a'
daraus, daß Angestellte in mehreren Arbeitsstätten beschäftigt
sein und deshalb in der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaßt
und nachgewisen werden können. In der volks- und Berufszählung
lgT0wirdjederAngestelltenureinmalerfaßt,dadieeinzelne
Person und nicht die Arbeitsstätte die Erhebungseinheit ist'

DFl( - Nr:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

GBK - Nr(n):422, 2817 ,, 9o7, 3283
1133,

Begrl ff :

ANGESTELLTE (R)

Statistik,/
Gült igke itsze i traum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im ze itablauf ,/ne gr i f f sbez iehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I

BEArfrE, I(AUFMIiNNTSCH tND TECHNTSCH
AUSZUBTLDENDE

Begrl ff:
AI.I@STELLTE,

OFK - llr:

GBK - ltr(n):
422

Statistik,/
Gü Itigl<e itsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

AIIe folgenden
Statistiken

IB e' g r i f f s i n h a 1 t : Zusammenfassung der Ange-
ste'7Lten, Beamten sowie der kaufmännisch, technisch und. Ver-
wa 7 p.ung s au s z ub i I d e nd en .

I

Die Zuordnung zu den Angestellten erfolgt in der amtlichen
Statistik unterschiedlich nach der Art der ausgeübten Tätigkeit
bzw. der Vereinbarung im Arbeitsvertrag oder nach der Zuge-
hörigkeit zur Angestelltenrentenversicherung. Nach der Art der
ausgeübten Tätigkeit zählen zu den Angestellten aIle nicht be-
amteten Gehaltsempfänger, die überwiegend eine kaufmännische,
büro- bzw. verwaltungsmäßige, höhere technische oder über-
wiegend leitende oder sonst gehobene Tätigkeit ausüben. Nach
derl Zugehörigkeit zur Angestelltenrentenversicherung gehören
zu den Angestellten alle nicht beamteten Gehaltsempfänger, die
der Beitragspflicht zvr Angestelltenrentenversicherung unter-
liegen oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen davon befreit
sinä.

Zu den Angestellten rechnen auch leitende Kräfte wie z.B. Vor-
standsmitglieder, Gesellschafter und leitende Angestellte, so-
fern sie in einem arbei-tsrechtlichen Verhältnis zum Unternehmen
stehen.

Zu den Beamten zählen Personen, die in einem öffentlich-recht-
lichen Dienst- und TreueverhäItnis des Bundes, der Länder, der
Gemeinden und sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts

Istehen, in das sie durch eine Anstellungs- (Ernennungs-)urkunde
berufen worden sind. Einbezogen sind u.a. auch Beamtenanwärter
sowie Beamte im Vorbereitungsdienst.

Kaufmännische, technische und Verwaltungsauszubildende sind
Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Be-
rufsbildungsgesetz in anerkannten kaufmännischen, technischen
oder Verwaltungsberufen ausgebildet werden. 1) oie Ausbildung
dieser Personen mündet normalerweise in einen Angestelltenberuf
ein. Einbezogen sind auch Praktikanten, volontäre und umschürer
mit entsprechenden Tätigkeiten.

L) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v.. 14.g.1969
(BGBI. r S. 1tt2) .

-2-
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OtK - llr:

GIiK - Ir(n):
422

ANGESTELLTE, BEAMTE, KAUFM}iNNISCH I,]ND TECHNISCH
AUSZUBILDENDE

Begrl ff:

Statistik/
GüItigke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehungen

1 Volks- und
Berufszäh1ung
t97C-

2 Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen
01.o1.50 -
3l . 12.7 4

B e g r i f f s i n h a t t : Für die Zuordnung zu den Ange-

stellten ist grundsätzlich die Art der ausgeübten Tätigkeit
bzw. die Vereinbarung im Arbeitsvertrag und nicht die Bei-
tragspflicht oder t'litgliedschaft in der Angestelltenrentenver-
sicherung maßgebend.

Zu den Angestellten rechnen u.a. auch Gemeindeschwestern,
Nonnen und Ordensbrüder im erwerbsfähigen Alter sowie Geist-
liche (mit Ausnahme der Geistlichen der evangelischen und
römisch-katholischen Kirchen) und Sprecher von Religionsge-
meinschaften.

Zu den Beamten zählen u.a. auch !{ah}beamte, Richter, soldaten,
Angehörige der Polizei und des Bundesgrenzschutzes sowie Geist-
Iiche der evangelischen und römisch-katholischen Kirchen'

2.7 Erhebungbei denB e g r i f f s i nh a 1 t: Fürdie Zuordnung zudenAnge-
Öffentlichen stellten ist die Beitragspflicht oder Mitgliedschaft in der An-
Elektrizitäts-
versorgungs- gestelltenrentenversicherung und nicht die Art der ausgeribten
urtternehmen Tätigkeit maßgebend.
01.o1 .50 -
3r.12.74 Nicht zu den Angestellten, Beamten sowie den kaufmännisch und

technisch Auszr:bildenden rechnen Personen, die in keinem festen
Gehaltsverhältnis zum befragten unternehmen stehen und nur
regelmäßig zeitweise bestimmte Arbeiten durchführen (z'B'
schriftführer, Kassierer). Gleiches gilt für Angestellte, Beamte,
kaufmännisch und technisch Auszubildende von sog. Bruttounter-
nehmen, die im unternehmen nur nebenbei stundenweise tätig sind.
Dagegen sind Erkrankte, urlauber und alle sonstigen vorübergehend
Abwesenden sowie Teitzeitlceschäftigte miteinbezogen-

Begrif f sbez:- ehungen: ImUnterschj-edzuden
Angestellten, Beamten sowie den kaufmännisch und technisch Aus-
zubildenden umfassen die Arbeitnehmer (Arbeitsstättenzählung
1970, Statistik der streiks und Aussperrungen) auch die Arbei-
ter einschl. der gewerblich Auszubildenden.

a
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:

CBx - Nr(n):
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Begrl ff:

A}JGESTELLTE EINSCHL. IGUFMI{NNISCH AUSZUBILDENDE
I

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab tauf ,/Begri f f sbez iehungen

Volks- und Berufs-
zähIung 1970

1) Zü Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v
(BGBI. r S. L1l2).

I

I, "lS r i f f s i n h a 1 t : Zusammenfassung der AngestelTten

und der kaufmännischen, technischen und verwaltungsauszubiL-
I

denden.

zu hen Angestetlten zählen alle nicht beamteten Gehaltsempfän-
ger;die überwiegend eine kaufmännische, büro- bzw. verwal-
tungsmäßige, höhere technische oder überwiegend leitende oder
sonst gehobene Tätigkeit ausüben.

Inir, aie Zuordnung zu den Angestellten ist grundsätzlich die Art
der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinbarung im Arbeitsver-
trag und nicht die Beitragspflicht oder Mitgliedschaft in der
Angestelltenrentenversicherung maßgebend.

I
IZu hen Angestetlten rechnen u.a. auch leitende Angestellte und

Direktoren großer Betriebe, sofern sie nicht Miteigentümer sind,
ferner,,VerSiCherungsbeamte", t'BeLriebsbeamte" Und "Bankbeamte",
soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen DienstverhäIt-
nis stehen. Ebenfatts einbezogen sind Gemeindeschwestern,
ordensbrüder, Geistliche (mit Ausnahme d-r Geistlichen der
evangelischen und römisch-katholischen Kirchen) sowie Sprecher
von Religionsgemeinschaften.

Zu den kaufmännischen, technischen und Verwaltungsauszubilden-
den zählen Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages
nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten kaufmännischen,
technischen oder Verwaltungsausbildungsberufen ausgebildet wer-
den.1) Normalerweise mündet die Ausbildung dieser Personen in
einen Angestelltenberuf ein.
Einbezogen sind auch Anlernlinge, Praktikanten, Volontäre so-
wie UmschüIer mit entsprechenden Tätigkeiten.

B e gr i f f s b e z Le h un g e n : DieBegriffeAnge-
stellte einschl. kaufmännisch Auszubildende sowie kaufmännische
und technische AngesteLlte einschT. AuszubiLdendet (Monatlicher
Baubericht) entsprechen sich wej-tgehend. Unterschiede ergeben
sich vor allem daraus, daß z.B. Angestellte in mehreren Betrie-

t4.8.7969
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Begrl ff :

A}.IGESTELLTE EINSCHL. I(AUFMIINNISCII AUSZUBILDENDE

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/aegrif f sbeziehungenstatistik,/
cüItigkeitsze itrarun

ben beschäftigt sein und deshalb im Monatlichen Baubericht
mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können' In der Vo1ks-
und Berufszählung 197O wird jeder Angestellte nur eirrmal er-
faßt, da die einzelne Person und nicht der Betrieb' wie Im
Monatlichen Baubericht die Erhebungseinheit ist'

Unterschiede ergeben sich auch bei der Zuordnung der Ange-
stellten einschl. der kaufmännisch Auszubildenden zu vtirt-
schaftszweigen, weil im Rahmen der Volkszählung die befragten
Personen.häufig nur ungenauere Angaben über den Wirtschafts-
zweLg als die Betriebe machen können'
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8egrl ff:

ANLAGEIN\/ESTITIONEN
GBK - ilr(n)2 271, 4BL

Statistlk/
Gü I tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

1. Volkswirtschaft-
liche
Gesamtrechnungen
01.01.60

ts e g r i f f s i n h a I t : Käufe neuer Anlagen
(einschl. aller eingeführten und selbsterstellten
Anlagen) sowie von gebrauchten Anlagen und Land nach
Abzug der Verkäufe von gebrauchten Anlagen und Land.

Die Käufe und Verkäufe von gebrauchten Anlagen undlahd saldieren sich weitgehend in der Votkswirtschaftmit Ausnahme der verkä.ufe von Anrageschrott, gebrauchten
Ausrüstungsgrütern an private Hausharte (2.8. Kraftwagen)
und an die übrige I,IeIt (Kraftwagen, Schiffe u.a.).
Die Anlageinvestj_tionen der privaten Organisationen
ohne Erwerbscharakter werden im Unternehmenssektor
nachgewiesen. Die Investitionen in lrlohnbauten sind,inl Übereinstirmung mit der Behandlung der Vrtohnungs-vermietung aIs unternehmerische Tätigkeit, ebenfallsin den Unternehnenssektor einbezogen.

AIs Anlagen werden aIle dauerhaften, reproduzierbarenProduktionsmittel angesehen, mit Ausnahme dauer-hafter militärischer Güter und dauerhafter Güter,die in den Privaten Verbrauch eingehen. Ars dauerhaftgelten diejenigen produktionsmittel, deren ltrutzungs_
dauer mehr ars ein Jahr beträgt und die normarerweiseaktiviert werden. Ausgenomnen sind geringnvertige Gü-ter, vor allem solche, die periodisch wieder beschafftwerden, auch wenn sie eine längere Nutzungsdauer alsein Jahr haben (2.B. kleinere Werkzeuge, Reifen,Büromittel). Nicht in den Wert der Anlagen gehenferner die Aufivendungen für die normale Instandhal_
tung ein. Größere Reparaturen, die zu einer wesent_Iichen Steigerung des Wertes einer Anlage führen bzw.einen größeren Schaden ausgleichen, sj_nd dagegen Be-standteir der Anlageinvestitionen. Der !{ert der Dienst-Ieistungen, die nit der Herstellr:ng und dem Kauf vonInvestitionsgütern verbunden sind (Leistungen vonArchitekten, Rechtsanwartskosten, öffentliche Gebührenusw.), wird gleichfalls einbezogen. Auch dj-e Kosten im
zusammenhang mit der übertragung von gebrauchten Antagenund Land sind in den Anlageinvestitionen entharten (siegelten aIs Käuf.e von neuen Anlagen). Sächliche Aufwen_
dungen der Unternehmen für Forschung und Entwicklung,die erst in späteren perioden genutzt werden, rechnen
- soweit es sich nicht um dauerhafte Güter handelt _
nicht zu den Anlageinvestitionen.

2-



Stand:02.05.78

Investitionser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie)
01.01 .62 -
3L .12.75

Unternehmens-
und Investi-
tionserhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

01.01 .62 -
3t .12.75

Investitions-
erhebung im
Produzierenden
Handwerk (ohne
Bauhauptgewerbe )

01.o1 .67 -
37 .1.2.75

2

Blatt-llr.: 2

Es wird zwischen Äusrüstungen und Bauten unterschieden.

Die Anlageinvestitionen sind, soweit es sich um Käufe handelt,
im Prinzip im Zeitpr:.nkt des Entstehens von Forderungen und Ver-
bindlichkeiten nachzuweisen. Angefangene Bauten werden nach
internationaler Übung bereits zum Zeitpunkt der Produktion den
Anlageinvestitionen zugerechnet. Dagegen zählen angefangene
Ausrüstungen nicht zu den Anlageinvestitionen.

Anlageinvestitionen werden zu Anschaffungspreisen be\^Iertet,
soweit sie gekauft werden, bzw. zu Herstellungskosten, soweit
sie selbst erstellt werden. Die Wertansätze schließen Mehr-
!'rertsteuer aus, soweit der Investor die Möglichkeit des Vor-
steuerabzugs hat. Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben
wurde, einbezogen.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : ZurAbgrenzungder
Anlageinvestitionen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen und in den Bereichsstatistiken im Produzierenden Ge-
werbe si-ehe weiter unten.

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttozugänge an erworbenen

und für eigene Rechnung selbsterstellten Sachanlagen für
Zwecke des Unternehmens.

Einbezogen in die Bruttozugänge an Sachanlagen sind aktivierte
Großreparaturen und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie alle
begonnenen Anlagen, soweit sie aktiviert sind. Nicht in die
Bruttozugänge an Sachanlagen werden einbezogen: Anzahlungen
für Anlagen, soweit nicht aktiviert; IGuf gar.zet Betriebe bzw.
Unternetuneni Finanzienrngskosten, die im Zusammenhang mit dem
Erwerb bzw. der Erstellung von Sachanlagen anfallen; Erwerb
von Beteiligungen, !{ertpapieren usw. sowie der Kauf von Lizenzen
Patenten und Konzessionen. Nicht einbezogen werden die Investi-
tionen in Zweigniederlassungen im Ausland.

Die Bruttozugänge an Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Der l{ertansatz schließt laehr-
wertsteuer aus, soweit der Investor die Möglichkeit des Vor-
steuerabzugs hat. Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben
wurde, einbezogen.

3
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Stend: 02.O5.78

5 rnvestitionserhe- rn den rnvestitionserhebungen im produzierenden Ge-bung in der öffent- wdrbe werden als Anrageinvestitionsarten Grundstückelichen Energiever- oh,:". Blyten, Grundsttjcke mit Bauten, Maschinen, ma_sorgung schinelLe AnTagen, werkzeuge, Betrjeös_ und Geschäfts_
01.O1.62 _ ausstattung (im Bauhauptgewerbe: Baugeräte, Maschinen,
31.L2.74 Betriebs_ und Geschäftsausstattung) irnterschieden.

l"dgrrngen im ZeLtablauf :Bis 1967 war die Umsatzsteuer i-n den lVertansätzenfür Anlageinvestitionen generell enthalten.
Be gr i f f sb e z l-ehunge n : Anlage_in{restitionen in den vorkswirtschaftrichen Gesamtrech-tr|rg"r, bezeichnen prinzipiell den gleichen Tatbestandwie die Anrageinvestitionen in den rnvestitionserhe-bungen im Produzierenden c,ewerbe, sie unterschei_densich jedoch begrifflich wie folgt:

ülattj{r.: 3

rn t den volkswirtschaftlichen c,esämtrechn,ngen hebensich die Käufe r:nd Verkäufe gebrauchter aniagen undLand zwischen Unternehmen gegenseJ-tig auf. fn aenInvestitionserhebungen des produzierenden Gewerbeswerden dagegen alle Bruttozugähge auf Sachanlagekonten (un_saldierte Käufe) erfaßt.
I

IAnlageinvestitj-onen in den Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen werden für die Gesamtheit alrer unter-
nehmen nachgewiesen, in den fnvestitionserhebungen imProduzierenden Gewerbe werden AnrageinvestitionÄn da-
gegien für Unternehmen, für'deren fachliche Teile oderfür Betriebe nur oberhalb einer bestimmten Abschneide-
grenze dargestellt.
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Statistik der Ein-
heitswerte der ge-

blichen Betriebe
.01.53

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wirtschaftsgüter,
dem Geschäftsbetrieb ej-nes gewerblichen Betriebes

Sachanlagen oder Einanzanfagen dienen.

die dauernd
in Form von

Zu den sachanlagen gehören die Betrjebsgrundstücke, die itfaschj-
nen und. ähnLichen AnTagen (tlaschinen und maschinelle Anlagen,
Betriebsvorrichtungen) sowie die sonstjgen sachanlagen (Fuhr-
park einschl. schiffe sowie werkzeuge, Gerätschaften und die
ribrigen Gegenstände der Betrj-ebs- und Geschäftsausstattung) ' Die
Finanzanlagen umfassen die Mineralgewinnungsrechte sowie das
übrigeAnlagevermögen,u-a-denFirmenwertundsonstigeimmate-
rielle Wirtschaftsgüter (2.B. Patente, nichtgeschützte Erfin-
dungen und urheberrechte, soweit sie nicht nach dem Be$rertungs-
gesetzaußerAnsatzbleibenrfernerBrennrechte'Verlagsrechte'
Wassernutzungsrechte , WettJcewerbsverbote , Optionsrechte ) , Betei-
ligungen und Wertpapiere- Dies gilt für die immateriellen wirt-
schaftsgüter jedoch nur dann, wenn sie entgeltlich erworben
wurden oder wenn die selbständige Bewertungsfähigkeit durch die
allgemeineVerkehrsanschauungoderdurchAufwendungenanerkannt
wird, die auf das Wirtschaftsgut gemacht worden sind' Dabei
konmt es nicht darauf an, ob eine Aktivierung in der Steuer-
bilanz erfolgte. Ein Geschäfts- oder Firmenwert dagegen ist nur
dann zu erfassen, wenn er entweder in der DM-Eröffnungsbilanz
angesetzt oder ,nach dem 20.7.L948 für seinen Erwerb ein Ent-
g"it g"ruhlt worden ist. Auch langfristige Darrehens- und Hypothe-
kenforderunglen gehören in der Reget zu den Finanzanlagen'

Für den BesEand und die Bewertung des Anlagevermögens sind
grundsätzlichdieVerhältnisseimHauptfeststellungszeitpunkt
maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Abschlüsse am

Schiuß des Kalenderjahres machen, ist dieser Abschlußtag zugrunde
zulegen.AufAntragkannfürBetriebe,dieregetmäßigjährliche
Abschlüsse auf einen anderen Tag machen (Betriebe mit einem vom

Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr), als Bewertungsstich-
tag der schluß des wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden,
das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht. Der auf den Abschluß-
zeitpunkt ermittelte wert gilt in diesen FäIlen als Wert vom

reststellungszeitpunkt. Die vorgenannten Ausnahmen gelten jedoch
nicht für die Betriebsgrundstücke und die Bewertung von wertpa-
pieren, Anteilen und Genußscheinen an Kapitalgesellschaften sowie
Beteilignrngen an einer Personengesellschaft' Im Falle zwischen-
zeitiger Bestandsveränderung erfolgt, sofern diese mit dem Erwerb
oder der Veräußenrng von Grundbesitz zusammerhängt, ggf' ein
Ausgleich.

2
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Stand: t4.o3.79 Jlatt-llr.: 2

Bewertungsmaßstab für die einzelnen zu einem gewerblichen Be-
trieb gehörenden Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist in
derlRegel der Teilwert. Dabei handelt es sich um den Betrag, den
ein Erwerber des ganzen Unternehmens bei dessen Fortführung im
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das ej-nzelne WirtschafLsgut
ansetzen würde.

Alcwdichend von diesem Grundsatz sind u.a. anzusetzen:
1. Wirtschaftsgüter, für die ein Ej-nheitswert festzustellen

ist (Betriebsgrundstrücke, Mineralgewinnungsrechte ppfl Betei-
Iigungen an Personengesellschaften) mit dem Einheitswert;

I2. Wertpapiere, Anteile und Genußscheine an Kapitalgesellschaften
in der Regel entweder
a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs

oder aber, falls kein Kurs besteht,
aa) soweit die Wertpapiere Anteile an Kapitalgesellschaften

verbriefen mit dem geme.inen Wert,
I

bb) soweit die Wertpapiere Forderungsrechte verbriefen
mit dem Nennwert oder

b) mit dem Rücknahmepreis, sofern die Wertpapiere Rechte der
Einleger gegen eine Kapitalanlagegesellschaft oder

, einen sonstigen Fonds verbriefen;
3. Kapitalforderungen grundsätzlich mit dem Nennwert;
4. Rechte auf wiederkehrende Nutzungen und Leistungen mit dem

Kapitalwert.

Der gemeine Wert stellt den Einzelveräußerungspreis dar, der sich
für das aus dem Betrieb herausgelöste Wirtschaftsgut im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr bei der Veräußerung erzielen Iäßt.1)

1) Zu Einzelheiten der Bewertung sieheBewertungsgesetz i.d.F. v.
to.g.rg0s (BGBI. I S. 1861), zuLeLzL geändert durch Artikel 4
des Gesetzes zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei
Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wet
bewerbslage bei Auslandsinvestitj-onen v. 8.9.1972
(BGB1. I S. 1713) sowie die entsprechenden Vermögensteuer-
richtlinien.
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ANLAGEVERMöGEN
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Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl
L972 erfolgte der Ansatz der Betriebsgrundstücke mit den nach
WertverhäItnissen vom 1.1.1935 festgestellten, fortgeschriebenen
oder nachfestgestellten Einheitswerten.

Bis einschl. 1960 wurden alle Gewerberechtigungen mit dem Ein-
heitswert angesetzt. Dies gilt ab 1963 nur noch für die Mineral-
gewinnungsrechte. Der wertansatz für die übrigen Gewerbeberech-
tigungen erfolgt seitdem innerhalb der Finanzanlagen gemeinsam
mit den anderen imtnateriellen Wirtschaftsgütern des AnTagever-
mögens. Für die Mineralgewinnungsrechte wurde vor dem l-7.1972
die letzte Hauptfeststellung - gemeinsam mit der.für die übrigen
o.g. Gewerbeberechtigungen - auf den 1.1.1935 durchgeführt' Da-
nach sind nur noch unter bestimmten Voraussetzungen Wertfort-
schreibungen oder Nachfeststellungen erfolgt; für diese waren je-
doch anders aIs bei den Betriebsgrundstücken sowohl der Bestand
a1s auch die lrlertverhältnisse vom jeweiligen Bewertungsstichtag
maßgebend. Ferner galten vcn 1963 insbesondere für die Festset-
zung der steuerkurse ein anderes verfahren mit für den gesamten
Bewertungszeitraum starr festgesetzten besonderen "Steuerkurstrer-
ten,' und gehörten u.a. Diensterfindungen - auch wenn sie nicht in
Lizenz vergeben worden waren - noch zum Betriebsvermögen.

Bezüglich näherer Einzelheiten und weiterer Anderungen wird auf
die im Zeitablauf ergangenen steuerrechtlichen Vorschriften und
Richtlinien verwiesen. Dies gilt auch hinsichtlich des in be-
stimmten Fällen zulässigen Bewertungsabschlaqs nach § 7 Abs. 2

des Entwicklungshilfe-Steuergesetzes 1968 (BGBI. I S. 217).

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : fm Unterschied zum An-
lagevermögen umfaßt das Uml.aufvermögen (Statistik der Einheitswer
der gewerblichen Betriebe) die Wirtschaftsgüter, die nicht dazu
bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen Be-
triebes zu dienen. Dazu rechnen das Betriebskapital (2.B. Barbe-
stände, Bank- und Postscheckguthaben, Forderungen, wechselbestände
ggf. auchwertpapiere, Geschäftsanteile und die aktiven §.echnungs-
abgrenzungsposten) sowie das zur alsbaldigen Veräußerung oder wei-
terverarbeitung vorhandene Vorratsvermögen (Bestände an Roh-, HiIfs
und Betriebsstoffenr r.rnfertige und fertige Erzeugnisse sowie
Waren) .
Die Gliederung der vermögensaufstellung entspricht nicht der Jah-
resbilanz gem. § 151 AktG 1965. Beide unterscheiden sich - abge-
sehen von den ohnehin steuerrechttich bedingten unterschieden -
z.B. innerhalb des Anlagevermögens u.a. hinsichtlichder Zuordnung
der immateriellen Anlagewerte zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen.



Stand: 15 .03.79

Vo1ks- und Berufs-
zäh1ung 1970

Blatt-llr.: 1

IB 9 S r i f f s i n h a I t : öffentliche oder private
Einrichtungen, die einem bestimmten sozialen, religiösen
oder wirtschaftlichen Zweck dienen und in der fnsassen
und,/oder Personal ständig gemeinschaftlich wohnen.

In Anstalten wird i.d.R. eine Gemeinschaftsverpflegung
angeboten bzw. eine gemeinschaftliche Kochgelegenheit
oder Teeküche zur Benutzung überlassen.

Zu den Anstalten zählen z.B. Altenheime, HeiI- und pflege-
anstalten, Krankenhäuser, Sanatorien, Erholungs- und
Ferienheime, Kinderheime, Kindergärten, Kinderdörfer,
Kiridertagesstätten, Schüler-, Lehrlings-, Studentenwohn-
heime, Erziehungsheime, Strafanstalten, Durchgangs- und
lrlohnlager für Flüchtlinge, Vertriebene, Zuwanderer und
Aussiedler, !{ohnheime für Obdachlose und Wohnungslose,
Wohnheime und Wohnbaracken für deutsche und ausländische
Arbeiter, Kasernen, Klöster u.dgI.

Hotels, Pensionen und Gasthöfe werden nur dann a1s An-
stalten erfaßt, erenn mindestens 11 personen des personals
(einschließlich der Tätigen Inhaber und Mithelfenden
FamiLienangehörigenl im Betriebsgebäude wohnen. In allen
anderen Fällen werden die Betriebe als privathaushaite
gezähIt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:Begri ff:

ANSTALTEN
GBK - ilr(n):

652

Statistik,/
Gü1 tigkeitszeitraum Begriffdinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: 1 5.03. 79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : .Personen, die als Insassen
oder Personal im Bereich einer Anstalt wohnen und dort
keinen eigenen Privathaushalt führen.

Bei der Erfassung der Anstaltsbevölkerung sind Mehrfach-
zählungen möglich. Auf das Bundesgebiet bezogen gibt die
Anstaltsbevölkerung die Zahl der belegten Wohnplätze in
Anstalten an.

Anstalten sind öffentliche oder private Einrichtungen, die
einem bestj-mmten sozialen, relj-giösen oder wirtschaftlichen
Zweck dienen und in denen Insassen und,/oder Personal
ständig gemeinschaftlich wohnen.

voraussetzung für die ZugehörigkeiL zur Anstaltsbevölkerung
ist, daß die erfaßten Personen in der Anstalt behördlich
odei polizeilich gemeldet sind und ganz oder teilweise an
der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen oder irgendwelche
gemeinschaftlichen Einrichtungen benutzen.

Nicht erfaßt werden Personen, die nur in der Anstalt arbei-
ten, ohne dort zu wohnen oder die dort nur vorübergehend
untergebracht sind (2.8. Patienten in Krankenhäusern).

Ebenfalls nicht zur Anstaltsbevölkerung rechnen Personen,
die innerhalb des Anstaltsbereichs einen eigenen Haushalt
führen (2.8. Haushalt des Pförtners, Anstaltsleiters
u.dgl.), also im allgemeinen so wirtschaften wie ein Pri-
vathaushalt außerhalb einer Anstalt. trlesentliches Merkmal
hierfür ist das Vorhandensein einer eigenen Küche, Koch-
nische oder sonstigen Kochgelegenheit, die zur regelmäßigen
Zubereitung von Mahlzeiten benutzt wird.

Bei der Zuordnung von Personen zur Anstaltsbevölkerung wird
von der wolnberechtigten BevöTkerung ausgegangen. zur wohn-
berechtigten Bevölkerung zählen alle Personen, die in der
jeweiligen Erfassungsgerneinde eine Vtohnung oder Unterkunft
besitzen, unabhängig davon, ob sie in einer anderen Ge-
meinde noch einen weiteren grlohnsitz haben und gleichgüItig,
von wo aus sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. wo sie
sich iiberwiegend aufhalten.

-2
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Stand:15.03.79 Blatt-Nr.: 2

Belgrif f sbezi ehungen: Währendbeider
zuo/dnung von Personen zur Anstaltsbevölkerung von der
wohriberechtigten BevöIkerung oder der Bevölkerung in Pri-
vathaushalten und Anstalten ausgegangen wird, sind die
Personen in AnstaLten (Volks- und Berufszählung 1970) TeiI
der Wohnbevötkerung. Z.B. rechnet eine Person, die sowohl
einen Privathaushalt führt als auch eine Unterkunft in
piner Anstalt hat, sowohl zur AnstaltsbevöIkerung der An-
staltsgemeinde als auch zur wohnberechtigten Bevölkerung
derjenigen Gemeinde, in der ihr Privathaushalt liegt. Da
bei der WohnbevöIkerung dagegen Mehrfacherfassungen ausge-
schlossen werden, wird jemand nur dann zu den Personen in An-
stalten gerechnet, wenn die Anstaltsgemeinde - und nicht
die Gemeinde, in der der Privathaushalt liegt - den Mittel-
punkt der LebensverhäItnisse darstellt.
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-Nr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die als Insassen
oder Personal im Bereich eines Heimes wohnen, das den beson-

deren Bedürfnissen äIterer Leute entspricht und die dort
keinen eigenen PrivathaushaTt führen.

Zu den Bewohnern von Altenwohnheimen rechnen Personen, die
zwar vorwiegend die Gemeinschaftseinrichtungen (Gemeinschafts-
küche, Betreuung usw.) in Anspruch nehmen, daneben aber auch
die Möglichkeit haben, sich durch zubereitung von Mahlzeiten
selbst zu versorgen und Lebensmittel zu bevorraten. Alten-
wohnheime bestehen überwiegend aus in sich abgeschlossenen
Ein- und Zweipersonenwohnungen.

In Altenheimen wohnen nicht mehr erwerbstätige alte Mensche.,,
die keinen eigenen Privathaushalt führerr, aber nicht pflege-
bedürftig sind und im Heim voII versorgt und betreut werden.

In Altenpflegeheimen sind dauernd bettlägerige oder pflegebe-
dürftige alte Leute untergebracht.

Bei der Zuordnung wird von der wohnberechtigten BevöTketung
ausgegangen. zu weiteren Einzelheiten siehe AnstaltsbevöL-
kerung.
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Statistik der
Baugenehnrigungcn

B e g r i f f s i n h a I t : Nichtwohnbauten, in denen
ausschließIich oder rJberwiegend Personen untergebracht
sinh und die mit Einrichtungen für eine zentrale Haus-
haltsführung ausgestattet sind.

o1 .o1 .55

zu äen Anstaltsgebäuden zählen z.B. Krankenhäuser und
Klinj-ken, hlohn-, Erholungs- und Ferienheime, Lager und
Stra fvol I zuqsanstalten.

I

ZLm, Anstaltskomplex gehörende freistehende Verwaltungs-
und'Vilirtschaftsgebäude werden entsprechend ihrer Ver-
wendung eingeordnet: die Verwaltungsgebäude z.B. bei den
Bürogebäuden, die werkstattgebäude bei den gewerblichen
Betriebsgebäuden, das Haus des Hausmeisters bei den Wohn-
bauten.

Gebäude, die überwiegend über abgeschlossene Wohnungen
verfügen, z.B. Schwesternwohnheime oder entsprechende
Altenwohnheime, zählen nicht zu den Anstalts-, sondern
zu den Wohngebäuden.

Anderungen im Zei tablauf :
Bis.einschl. 1964 zählten Gebäude des Beherbergungsgewer-
bes'(2.B. Hotels und Pensionen) zu den Anstaltsgebäuden,
seit 1965 zählen sie hingegen zu den gewerbTichen Betriebs-
gebäuden.

I
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Vo1ks- und Berufs-
zählung .197O

B e g r I f f s i n h a 1 !, VerhäItnis aus der ZahI der
Erwerbstätigen am Arbeitsort und der ZahI der Erwerbstätigen
am Wohnort.

Zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort rectunen Erwerbstätige,
in der jeweiligen Gemeinde ihre Erwerbstätigkeit ausüben.
werbstätige arn !{ohnort sind Erwerbstätige, die in der Er-
fassungsgemeinde zur Wohnbevölkerung zählen.

die
Er-

Die ZahI der Erwerbstät.igen am Arbeitsort wird ermitteLt, indem
von den Erwerbstätigen am Wohnort die Berufsauspendler abge-
zoge\ und die Berufseinpendler aus anderen Gemeinden des In-
lands hinzugezährt werden. Bei den Berufseinpendrern werdenjene Personen nj-cht erfaßt, die inn Inland erwerbstätig sind,
aber im Ausland ihren ttohnsitz haben (sog. Grenzgänger). Zv.
den Berufsauspendlern gehören jedochauch die Erwerbstätigen, die
im Ausland erwerbstätig sind, ihren Wohnsitz jedoch im Inland
haben.

Für die Zuordnung zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort bzw.
Wohnort ist es also unerhebllch, ob diese Erwerbstätigen in
der Erfassungsgemeinde auch zur !{ohnbevölkerung zählen bzw.
auch zur Arbeit gehen.

Zu beachten ist jedoch, daß für Erwerbstätige mit häufig
wechselndem Arbeitsort (2.8. Irdonteure, Fernfahrer, Vertreteru. dgl.) sowie Landwirte als Arbeitsort ihr Wohnort gilt.
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Statistik des
Auftragseingangs
i-n der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : VerhäItnis von Auf-
tragseingang zu tmsatz in Prozent.

01.o1 .62 -
3t . t2.75

Als Auftragseingang gilt die Summe der Werte aller
im Berichtszeitraum eingegangenen und vom Betrieb
akzeptierten Aufträge von anderen Firmen und son-
ötigen Kunden laut Auftragsbestätigung. Zu Einzel-
heiten diesbezüglich siehe Index des Auftragseingangs
(Statistik des Auftragseingangs in der Industrie).
Der Umsatz ist gleich der Surrne der abgerechneten
Entgelte für Lieferungen von betriebseigenen Erzeug-
nissen und Leistungen. Zu Einzelheiten siehe llmsatz
(l,tcnatlicher fndustriebericht) .

B e gr i f f sb e z Lehung en : Zwischen
dern Anteil- des Auftragseingangs am [rmsatz und dem
Index des Auftragsbestandes (Statistik des Auftrags-
bestandes in der Industrie) besteht nur ein weiter
Zusammenhangl): denn hlerte für den Anteil des Auf-
tragseingangs am tmsatz, die über hundert Prozent
liegen, zeigen einen zunehmenden Auftragsbestand an,
Werte unter hundert Prozent dagegen eine Bestands-
abnahme.

1) zum Unterschied zwischen den Zeitreihen dieser
Kennzahlen urd seiner Begründung siehe Erhard, U.:
Zur Aussage des Index über den Auftragsbestand
in der Industrie, in WiSta l0/t971, S. 606 ff.

a
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Statistik der Berufe
des Gesundheits-
wesens

01.01.s3

Blattdr.: 1

Begriffsinhalt:ZudenApothekenzählenalle
öffentlichen VolI- und Zweigapotheken, nicht aber Kranken-

hausapotheken und NotaPotheken.

Die öffentlichen Apotheken dienen der ordnungsgemäßen Arznei-
mittelversorgung aller Teile der BevöIkerung. Der Betrieb einer
Apotheke bedarf der Erlaubnis durch die zuständige Verwaltungs-
behörde. Bei vorliegen der notwendigen voraussetzungen wird
die Erlaubnis einem Apotheker für die in der Erlaubnisurkunde
bezeichneten Räumlichkeiten ertei It.

Zweigapotheken sind Apotheken, deren Betrieb bei einem Not-
stand in der Arzneimittelversorgung erlaubt wird' Die Erlaub-
nis wird auf befristete Zeit dem Inhaber einer naLle gelegenen
Apotheke zusätzlich zur Erlaubnis zum Betrieb seiner eigenen
Apotheke erteilt, wenn er die dafür vorgeschriebenen Räume

nachweist. Zweigapotheken müssen von einem Apotheker verwaltet
werden.

Die Erlaubnis zr:m Betrieb einer Krankenhausapotheke wird dem

Träger einer oder mehrerer Krankenanstalten erteilt, wenn
ein Apotheker angestellt wird, der die notwendigen Voraus-
setzungen erfüIlti und die erforderlichen Räume vorhanden sind'
Die Erlaubnis berechtigt zur Abgabe von Arzneimitteln für die
Ihsassen der Krankenanstalten des Trägers, dem die Erlaubnis
erteilt ist, und an die in den Anstalten beschäftigten
Personen.

wenn ein Notstand in der Arzneimittelversorgung der BevöI-
kerung vorliegt und innerhalb einer bestimmten Frist kein An-
trag auf Betrieb einer VoIt- oder Zweigapotheke gestellt wurde,
kann die zuständige Behörde einer Gemeinde oder einem Gemeinde-
verband die Erlaubnis zum Betrieb einer Notapotheke erteilen;
vorausgesetzt ist, daß ein angestellter Apotheker die Leitung
übernimmt und die erforderlichen Räume und Einrichtungen
vorhanden sind.1)

1)ZuEinzelheitensieheGesetzüberdasApothekenwesen
v.2o.8.1960 (BGBI. r s. 697) und Anderungsgesetze'
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Statistik der Berufe
des Gesundheits-
wesens

01.01.53

nlatt-l{r.: L

B e g r i f f s i n h a I t : In öffentlichen Apotheken
(Vo7L- und Zweigapothekenl tätige Apotheker, die entweder im
Besitz einer Approbation bzw. Bestallung sind - sofern die
Approbation bzw. Bestallung nicht ruht - oder die im Besitz
ej-ner Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des Apotheker-
berufs "i.d. 

1 )

Nicht einbezogen werden die in Krankenhausapotheken und in
Notapotheken beschäftigten Apotheker.

1) Zu Einzelheiten siehe Bundes-Apothekerordnung v. 5.6.1968
(BGB1.I S. 591) und Anderungsgesetze.
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Stand: 09.08.79

Alle folgenden
Statistiken

Volks- und
Berufszäh1ung
t970

2. Mikrozensus
01 .01 .64
3L .12.7 L

3. Arbeitsstätten-
zählüng 1970

Blatt.llr.: 1

Begri f fs j-nha 1t: AtleLohnempfängerunabhängig
von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Für die Zuordnung zu den Arbei-
tern ist primär die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw- die Ver-
einbarung im Arbeitsvertrag und nicht die Beitragspflicht i-n der
Arbeiterrentenversicherung maßgebend

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesellenr äD-
gelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter und Heimarbeiter. Mithelfende
Familienangehörige und Hausgehilfinnen werden zu den Arbeitern
gerechnet. wenn sie in der Arbeiterrentenversicherung pflicht-
versichert sind.

Nicht zu den Arbeitern zählen die gewerbTich AuszubiTdenden.

Be gr i f f s b ez i-ehunge n : Sieheunter 7'

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1-, jedoch einschließ-
lich der gewerbTich AuszubiTdenden sowie der Anlernlinge, Prak-
tikanten und Volontäre mit entsprechenden Tätigkeiten.

Be gr i f f s b e z Lehunge n : Siehe unter 7

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den Arbei-
tern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiterrentenversi-
cherung und nicht die ausgeü,bte Tätigkeit maßgebend'

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesellen, äD-
gelernte und ungelernte Arbeiter bzw. Hilfsarbeiter. Mithelfende
Familienangehörige, die in der Arbeiterrentenversicherung
pflichtversichert sind, rechnen ebenfalls zu den Arbeitern, so-
weit sie in einem Lohnverhältnis stehen.

Nicht zu den Arbeitern zählen die Heimarbeiter und die gel^Ierbli-
chen Lehrlinge einschl. der Anlernlinge, Praktikanten und Volon-
täre.

2-
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3. 1 laonatlicher
Industriebe-
richt
01.o1.50 -
31 . t2 .76

3.2 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

o1.o1.70

4.1 Erhebr:n9 bel
den öffent-
lichen Elektri-
zitätsversor-
gungsunter-
nehmen

01 .o1 .50 -
3L . 12 -74

4.2 Erhebung bei
den Gasversor-
gungsunter-
nehmen

01.01.50 -
31.12.74

Wohngeld-
statistik
o1.o1 .65

5

nlatt.llr.: 2

Be g ri f f sb e z j- ehunge n : Siehe unter 7.

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den Arbei-
tern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiterrentenver-
sicherung und nicht die ausgeübte Tätigkeit maßgebend.

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter. Gesellen, an-
gelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Saisonarbeiter
sowie die gewerbTich AuszubiLdenden. Mithelfende Familienange-
hörige, die in der Arbeiterrentenversicherung pflichtversichert
sind, rechnen ebenfalls zu den Arbeitern.

Nicht zu den Arbeitern zähIen die Heimarbeiter.

Be g ri f f sb e zl-ehun ge n : Siehe unter 7.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Für die Zuordnung zu den Arbei-
tern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiterrentenversi-
cherung und nicht die ausgetibte Tätigkeit maßgebend.

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesellenr drr-
gelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Saisonarbeiter
sowie die gewerbTich AuszubiTdenden-

Nicht zu den Arbeitern zählen Personen, die in keinem festen
LohnverhäItnis zum befragten Unternehmen stehen und nur regelmä-
ßig zeitweise bestimmte Arbeiten durchführen (2.8. Schriftführer,
Kassierer). Gleiches gilt für Arbeiter von sog. Bruttounterneh-
men, die im Unternehmen nur nebenbei stundenweise tätig sind.

BegrLffsbezLehungen: Siehe unter 7

B e g r i f f s i n h a 1 t : Für die Zuordnung zu den Arbei-
tern ist primär die Art der ar:sgeübten Tätigkeit bzw. die Ver-
einbanrng im Arbeitsvertrag und nicht die Beitragspflicht in der
Arbeiterrentenversi chenrng maßgebend.

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, angelernte und
ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Heimarbeiter sowie die ge-
we rb Tich Auszubi 7 denden.

3-
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ARBEITER

I

ff:

Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/aegriff sbeziehungenSt-atistik,/
Gü I t igke itszeitraum

In der Wohngeldstatistik werden WohngeTdempfänger (haushalte)
nachgewiesen,derenHaushaltsvorständeArbeitersind.AlsHaus-
haltsvorstand gilt dasjenige Familienmitglied' das im Zeitpunkt
der Antragsteltung auf Wohngeld den größten Teil der Unterhalts-
kosten für die zr:m naushalt rechnenden Familienmitglieder trägt'

B e g r i f f s b e z L e h u n I e n : Siehe unter 7'

6. Statistik des
Kraftfahrzetog-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
01 .01 .52

Studenten-'
statistik.
01 . 10.76

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den Arbei-
ternistprimärdieBeitragspflichtinderArbeiterrentÖnversi-
cherung und nicht die ausgeübte Tätigkeit maßgebend'

ZudenArbeiternzählenimeinzelnenFacharbeiter'Gesellen'
gelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter' Heimarbeiter
wie die gewerblich AuszubiTdenden'

In der statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbe-
standes wird der Fahrzeugbestand nach Fahrzeughaltern' darunter
der Fahrzeugbestand der Arbeiter nachgewiesen. Als Fahrzeughalter
gilt derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen wird' Halter und

eigentümer eines Fahrzeuges müssen nicht identisch sein'

Anderu{r9en im Zej-tablauf : Von 1952bis
lg6TwirdderBestandanLastkraftwagenderArbeiterimLaSt-
kraftwagenbestand der Beamten nachgewiesen' Im Jahre 1954 ist
der Bestand an Krafträdern der Arbeiter im Krafträderbestand der
AngesteTTten enthalten-

Beg,riffsbezLehungen Siehe unter 7.

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden deutsche
Studlenanfänget,dieaufdenlmmatrikulationspapierenalsletzte
berufliche stellung des vaters "Arbeiter" eingetragen haben' Die
beruflicheStellungdesVaterswirdauchberücksichtigt'wenn
dieser bereits verstorben ist'

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Im Unterschied zu den

unterdeno.g.Nummernl.-4.2bezeichnetenStatistikenwerden
inderStatistikdesKraftfahrzeug-undKraftfahrzeuganhänger-
bestandes keine Personenzahlen, sondern Fahrzeugbestände von Ar-
beitern nachgewiesen. In der wohngeldstatistik werden wohngeld-
empfängerhaushatte nachgewies".r, ä"r", Haushaltsvorstände Arbei-
tersind;inderStudentenstatistikhandeltessichumdeutsche
Studienanfänger,diebeiderlmmatrikulationalsberuflicheStel-
lung des Vaters "Arbeiter" angegeben haben'

-4-

an-
so-

7
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!{ährend in der Volks- und Berufszählung L97O, im Mikrozensus und
in der Wohngeldstatistik für die Zuordnung zu den Arbeitern die
ausgeübte Tätigkeit bzw. die Vereinbarung im Arbeitsvertrag maß-
gebend ist, ist für die Zuordnung zu den Arbeitern in den ande-
ren, o.g. Statistiken die Beitragspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung entscheidend.

Heimarbeiter rechnen nur in der Volks- und Berufszählung L97O,
im Mikrozensus, der Statistik des Kraftfahrzeug- und lCaftfahr-
zeuganhängerbestandes und in der lrlohngeldstatistik zu den Arbei-
tern. Die gewerblich Auszubildenden einschl. der Anlernlinge,
Praktikanten und Volontäre zählen in der Volks- und Berufszählung
1970 und der Arbeitsstättenzählung 1970 nicht zu den Arbeitern.

Unterschiede in den Arbeiterzahlen der Vol-ks- und Berufszählung
1970 und im Mikrozensus einerseits und der Arbeitsstättenzählung
1970 und den Bereichsstatistiken andererseits ergeben sich u.a.
auch daraus, daß Arbeiter in mehreren Arbeitsstätten, Betrieben
oder Unternehmen beschäftigt sein können und deshalb in der Ar-
beitsstättenzählung und den Bereicttsstatistiken mehrfach erfaßt
und damit mehrere Tätlgkeitsfäl1e einer Person nachgewiesen hrer-
den können. In der Volks- und Berufszählung 1970 und im Mikrozen-
sus wird jeder Arbeiter nur einmal erfaßt, da die Person bzw. der
Haushalt die Erhebungseinheit ist.
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ARBEITER EINSCHL. @WERBLICH AUSZI'BILDENDE
8egrl ff :

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf'/gegriff sbeziehungen' Statistii/ '
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

BegrLffsinhalt:ZusammenfassungdexAtbeiter
nnd der gewerbTich AuszubiTdenden.

zu den Arbeitern zählen aIle Lotrnempfänger, unabhängig von der
Lohnzahlungs- und Iohnabrechnungsperiode. Für die Zuordnung zu
den Arbeitern ist grundsätztich die Art der ausgeübten Tätig-
keit bzw. die vereinbarung im Arbeitsvertrag und nicht die
Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversicherung maßgebend.

Gewerblich Auszpbildende sind Dersonen, die aufgiund eines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in aner-
kannten gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet werden.
Normalerweise mündet die Ausbildung dieser Personen in einen
Arbeiterberuf ein. 1) Zu den gewerbli-ch Auszubildenden rechnen
auch Anlernlinge, Praktikanten, volontäre und umschüIer mit
entsprechenden Tätigkeiten.

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v' t4'8'1969
(BGBI. r s. LLl2).
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Statistik der
Strei-ks und
Aussperrungen
01.01.50

Arbeitsstätten-
zählung 1970

1

llatt-flr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : An Streiks beteitigte und/oder

von Aussperrungen betroffene Arbeiter, Angestellte und Auszu-

bildende.

rn die statistik der streiks und Aussperrungen werden nur die-
jenigen Arbeitskämpfe einbezogen, an denen mindestens 10 Ar-
beitnehmer beteiligt waren und die mindestens einen Tag dauerten
oder durch die - unter Berücksichtigung aller an der Arbeits-
einstellung beteiligten bzw. von ihr betroffenen Arbeitnehmer -
ein Verlust,von mehr als 100 Arbeitstagen entstanden ist.

Begr i f fs inhal t: DieArbeitnehmerumfassendie,
Beamten, AngesteTTten, Arbeiter und die /Vachraruchsktäfte-

Beamte sind Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst
und Treueverhältnis des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
Sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts stehen, in
das sie durch eine Anstellungs- (Ernennungs-)urkunde berufen
worden sind.

zu den Angestellten rechnen Personen, die der Beitragspflicht
in der Angestelltenrentenversicherung unterliegen oder aufgrund
gesetzlicher Vorschriften von dieser befreit sind.

Zu den Arbeitern zählen alle Lohnempfänger, unabhängig von der
Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode, die der Versicherungs-
pflicht in der Arbeiterrentenversicherung unterliegen.

Nachwuchskräfte sind Personen, die aufgrund eines Ausbildungs-
vertrages nach. dem Berufsbildungsgesetz in einem anerkannten
Ausbildungsberuf ausgebildet werden-

2
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ARBEITSSTATT:EN
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Gü Iti§keits'ze itraum

Arböitsstätten-
zählung 1970

BegrLffsinhalt: Örtliche Einheit (Grund-

stück oder abgegrenzte Räumlichkeit) ' in der am Stichtag

der Erhebung mindestens eine Person (einschl' des Lei-

ters oder Inhabers) oder - unter einheitlicher Leitung -

mehrere Personen regelmäßig haupt- oder neben'beruflich

erwerbstätig waren.

AIs Arbeitsstätte gilt demnach jede Hauptniederlassunq'
jede Zweigniederlaäsung, jede Filiale' jede !{erkstätte'
-ieae er.xis (auch wenn in der wohnung gelegen) ' jede Ge-

schäftsstelle, jedes Büro (auch von Verbänden und Verei-
nen), jede Dienststelle einer Behörde' jede Anstalt oder
finrichtung, sofern sie von anderen Teilen der gleichen
Wirtschaftseinheit örtlich getrennt liegt und mindestens
eine Person in ihr regelmäßig erwerbstätig ist'

prfaßt werden die örtlichen Einheiten in allen Wirtschafts-
zweigen, unter anderem im Produzierenden Gewerbe' im Handel'
im Värkehr, bei den Banken und Versicherungen, im Gastge-
werbe, bei Reinigung und Körperpflege (z'B' Friseure) ' in
der !{issenschaft, aitaung (z'B' Schulen' Theater' selbstän-
digeKünstler,schriftsteller),imGesundheitswesen(z'B'
Arzte, Hebammen, Krankenhäuser), in der Rechtsberatung
(RechtsanwäIte, Steuerberater), bei den Kirchen' Verbänden'
sonstigenorganisationen,BehördenundSozialversicherung-
gen.

Ausgenommen sind die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe und die privaten Haushalte'

Ats Arbeitsstätten gelten äuch:

- örtlich getrennte Betriebsteile (z'B' Lagerplätze) ' auch
wenn sie in der Nähe des HauPtbetriebes liegen' !{ird ein
Betriebsgrundstück aber nur von einer Straße oder Bahn

durchquert, so gilt es als eine örtliche Einheit;

- jede Niederlassung (Mietpartei) von verschiedenen Firmen

oder Dienststellen in einem Geschäfts- oder Bürohaus
oder auf einem Grundstück;

2
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jede einer Betriebs-, Büro-, Ladengemeinschaft oder
einem Einkaufszentnm zugehörige Firma;

- Pachtbetriebe j-nnerhalb anderer Arbeitsstätten (Kanti-
nPn, Garderoben);

I

- Värkaufsstände, sowohl mit festem als auch mit wechsäln-
dem Standort, aber nicht solche von Bauern oder Gärtnern
für den Absatz eigener Erzeugnisse auf Wochenmärkten;

I- vörtibergehend stillgelegte, ruhende oder Saisonbetriebe
(1.e. zucferfabriken, Badeanstalten), sofern am Stichtag
mindestens eine Person in ihnen erwerbstätig war;

selbständig Tätige, auch wenn bei ihnen eine Arbeits-
stätte als ständige räumliche Einrichtung nicht vorlag
(ambulante Gewerbetreibende, Hausierer, Schausteller) ;

- Arbeitsstätten von Heimarbeitern;

- Werkstätten in Anstalten, sofern diese dauern oder
überwiegend für den Markt arbeiten (2.8. Korbflech-
terei einer Blindenanstalt) ;

bei Bundesbahn, Bundespost und Behörden aller Art sowohl
örtlich getrennt liegende Teile von Dienststellen wie
auch Dienststellen verschiedener Amter und mitverwaltete
unselbständige Stellen auf einem Gnrndstück bzw. in
einem Gebäude;
Dignststellen oder Teile von Dienststellen der Br.rndesbahn
wurden in Gemeinden unter 1oo OOO Einwohner zu einer Ar-
bditsstatte zusammengefaßt;

- Dienststellen der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes,
jgdoctr nur hinsichtlich des zivilen Personals. AlIe in-
neirhalb derselben politischen Gemeinde gelegenen Dienst-
stellen wurden zu )e einer Arbeitsstätte zusammengefaßt;

I- private Arbeitsstätten im Kasernenbereich (Friseur, ver-
pachtete Kasinos) i
Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen und von
Unternehmen aus der DDR und Berlin (Ost) im Bundesgebiet;

+
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Iriicht als Arbeitsstätten gelten:
- Iand- und forstwirtschaftliche Betriebe, die steuerlich

nicht als Gewerbebetrieb gelten;

- private Haushalte, auch wenn sie Dienstpersonal beschäfti-
gen;

- Betriebe der Binnenfischerei;

- Baustellen;

- schiffe (als Arbeitsstätte gitt der sitz des schiffsinha-
bers);

- Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte einschl. des
zivilen Personals;

- Vertretungen fremder Staaten in der Bundesrepublik,

sonstige inter- und supranationale organisationen mit Be-
hördencharaktersowievondiesenunterhaltenedeutsche
Arbeitsstätten ;

- Iand- und forstwirtschaftliche Betriebe, sofern sie steuel-
Iich als Gewerbebetriebe gelten ' Dazv gehören Betriebe der
gewerblichen Gärtnerei (ohne bzw. mit geringer Bodennutzung'
z.B. Einrichtung und Pflege gärtnerischer Anlagen' Fried-
hofs- und Landschaftsgärtnerei), Betriebe der landwirt-
schaftlichen und der gewerblichen Tierhaltung (ohne bzw'
mit nur geringer Futtergrundlage aus eigener landwirt-
schaftlicher Erzeugrlng, z.B. Schweinemästereien, GefIügeI-
farmen, Pelztierfarmen, Hundezüchtereien) sowie Dienst-
IeistungsbetriebefürdieLand-undForstwirtschafL(z.8.
Betriebe der Lohndrescherei, der Getreidetrocknung, saat-
gutbeizung, Schädtingsbekämpfung, Schafschurbetriebe) ;

- Betriebe der Hochsee- und Küstenfischerei;

- gewerbliche Betriebe in der Hand von Personen, die auch
Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
sind.

- Betriebe gewerblicher oder handwerklicher Art, die steuer-
lichalsNeben-oderHilfsbetriebevonland-undforst-
wirtschaftlichen Betrieben gelten; .

Statistische Datenbank
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- Niederlassungen deutscher Firmen im Ausland;

4



Stend: 28.O2.79 Blatt-llr.: 4

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

ARBEITsSTÄmTn

I ofK - ttr:

6BK - [r(n):
2808

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

-,Personen, die in arbeitnehmerähnlicher Stellung Dienst-
,leistungen einfacher Art verrichten (2.B. Aufwartefrauen,
,Koch- oder lrlaschfrauen) ;

- automatische Anlagen ohne Bedienungspersonal (Pumpwerke,
,Umformerstationen, Warenautomaten) ;
I

- örtliche Einheiten, in denen'Per=orr.., ehrenamtlich tätig
sind;

I

- Teile eines Betriebes auf dem gleichen Grundstück, auch'in verschiedenen Gebäuden (Verkaufsbüros, Sozialeinrich-
tungen), es sei denn sie sind rechtlich setbständig.

Die Arbeitsstätten werden in drei Bereiche gegliedert:
I(a) Erwerbswirtschaftlicher Bereich (Unternehmen und freie

Berufe) ,
(b) Bereich Organisationen ohne Erwerbscharakter,
16r) Bereich Gebietskörperschaften und Sozialversicherung.

I

Zum erwerbswirtschaftlichen Bereich gehören die Wirtschafts-
zweige Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei,
Produzierendes Gewerbe, Handel, Verkehr, Nachrichtentibermitt-
lung, Kreditinstitute, Versicherungsgelirerbe, sonstige Dienst-
leistungen wie etwa Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildung,
Gesundheitsr^resen und Rechtsberatung, ferner die wirtschaft-
Iichen Unternehmen im Eigentum von Gebie.tskörperschaften
einschl. der staatlichen und kommunalen Regiebetriebe und
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost (einschl.
Postscheck- und Postsparkassenämter und dem Bundespostministe-
rium) sowie Anstalten und Einrichtungen, deren Träger Organi-
sationen ohne Erwerbscharakter oder Gebietskörperschaften
sind, die aber dauernd und überwiegend erwerbswirtschaftlich
tälig sind.

Zum Bereich OrganJ-sationen ohne Erwerbscharakter gehören u.a.
dib Arbeitsstätten der Kirchen, der Gewerkschaften, der Arbeit-
geberverbände, der politischen Pärteien und der sonstigen Ver-
bände und Vereinigungen.

Zum Bereich Gebietskörperschaften und Sozialversicherung ge-
hören die Arbeitsstätten des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden, der öffentlichen Zweckverbände, der Arbeitsverwaltung,
dei Sozialversicherung und verwandter Körperschaften des
öffentlichen Rechts sowie die Arbeitsstätten der Bundeswehr
und des Bundesgrenzschutzes.

5-
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Die Zuordnung einer Arbeitsstätte zu einem lrlirtschaftszweig
erfolgt nach ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt, den die
Arbeitsstätten selbst angeben. örtlich getrennte Hilfsbetriebe
werden ihrem eigenen Wirtschaftszweig zugeordnet, örtlich
getrennte Verwaltungsbetriebe dem Wirtschaftszweig des
Unternehmens, zu dem sie gehören.

Die Zahl.aller Arbeitsstätten ergibt sich aus der summe der
Einzigen Niederlassungen, der HauptniedetTassungen, der
zweigniederTassungen und det organisationen ohne Erwerbs-
charakter, Gebietskörperschaf ten, SoziaTvers ichetung'

B e g r i f f s b e z ie h un I e n : Arbeitsstätten und
Unte rnehmen (Arbeitsstättenzählung ) bezeichnen unterschiedliche
Tatbestände. Als Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit,
in der am stichtag mindestens eine Person - oder unter einheit-
licher Leitung - mehrere Persor)e:: regelmäßig eruerbstätig
sind. Als unternehmen gilt dre kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
zu erstellen hat. Ein Unternehmen kann aus einer Arbeitsstätte
(ninzige Niederlassung) oder aus mehreren Arbeitsstätten
(Haupt- und Zweigniederlassung(en) ), bestehen. Unternehmen
werden nur im erwerbswirtschafttichen Bereich gebildet, Af-
beitsstätten bestehen dagegen auch in den Bereichen organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften und Sozial-
versicherung. Die Zahl der unternehmen ergibt sich aus der
summe der Einzigen Niederlassungen und der Hauptniederlassungen.
Unterschiede zwischen den Arbeitsstätten des erwerbswirtschaft-
Iichen Bereichs und den Unternehmen ergeben sich auch hinsicht-
lich der Tätigen Personen. Die unternehmensangab.en gelten für
das gesamte Unternehmen einschl. land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe im Besitz von Unternehmen; land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe zählen aber in der Regel nicht zu den Arbeits-
stätten.

Zur Abgrenzung gegenü:ber Betrieben siehe dort

Zur Abgrenzung gegenüber land- und forstwittschaftTichen
Betrieben siehe dort.
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Arbeitsstätten-
zähh:ng 197o

IBegri f f s inhalt: Arbeitsstätten, die.Löhneund
iehälter für das Jahr 1969 gezahlt haben.
I
IAls Arbeitsstätte gilt eine räumliche Einheit (Grundstück

dder abgegrenzte Räumrichkeit), in der am stichtag mindestensdine Person oder - unter einheitlicher Leitung - mehrere per-
sonei'r regelmäßig haupt- oder nebenberufrich erwerbstätig wa-ren. Zu den Arbeitsstätten rechnen die firt-l-ichen Einheitenailler lrlirtschaftseinheiten aus arten l'Iirtschaftszweigen mit'
.dusnahme der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe undder privaten Haushalte.

oie r,öhne und Gehälter für 1969 umfassen im wesentrichendie Brutto-Lohn- und Gehaltsumme einschl. der Zuschläge
und Zulagen und der vermögenswirksamen LeistungTen, abernicht die Beiträge des Arbeitgebers zur sozialversicherung
und allgemeine soziale Aufwendungen.

l
INicht zu den Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern zäh-lLn arbeitsstätten, die

-l zwar für 1969 Löhne und GehäIter gezahlt hatten, aber
I am Stichtag nicht mehr existierten,

-i erst 1970 gegründet wurden,
1969 keine Arbeitnehmer beschäftigten und folglich keine
Löhne und Gehälter gezahlt hatten.

B,e g r i f f s b e z ie h un g e n : Zur Abgrenzung ge_gPnüber den Unternehmen nit Löhnen und Gehäl_tern (arbeits-
stättenzählung) siehe dort.
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1. Monatlicher
Baubericht
01 .01.50 -
31.12.77

2. Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangser-

. hebung im Bau-
. hauptgewerbe

(einschl. Fer-
tigteilbau)
ol.ol.77

Blatt.llr.: 1

Begriffsinhalt
beitstage eines Monats.

Zahl der kalendermäßigen Ar-

Dabei handelt es sich um einen mit den geleisteten Arbeits-
stunden des vorjahres gewogenen Durchschnittswert, der aus der.
Zahl der kalendermäßigen monatlichen Arbeitstage in den ein-
zelnen Bundesländern ermittelt wird. Die Zahl der monatlichen
Arbeitstage ist aufgrund unterschiedlicher Feiertagsregelungen
(2.B. Heilige Drei Könige, Buß- und Bettag) nicht in a1len
Bundesländern. identisch.

Die jährtich nachgewiesenen Arbeitstage sind summen der monat-
Iichen Durchschnittswerte in den jeweiligen Berichtsjahren.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl'
1977 handelte es sich bei den Arbeitstagen um ein ungei.Iogenes
arithmetisches Mittel -
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Statistik der Berufe
des Gesundheits-
wesens
o1.o1.53

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Ärzten in freier Praxis
rechnen frei praktizierende Arzte einschließIich der Arzte mit
nebenamtlicher Krankenhaustätigkeit (2.B. Belegärzte) und der
Assistenzärzte bei frei praktizierenden Arzten.

I
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Statistik der Berufe
des Gesundheits-
wesens
01.o1.53

B e g r i f f s i n h a 1 t : zu den Arzten mit hauptamtlicher

Krankenhaustätigkeit zählen die in Ktankenhäusern hauptamtlich

beschäftigten leitenden Arzte sowie die nachgeordneten ÄxzLe

(Oberärzte und Assistenzärzte) -

Hierzu rechnen z.B. auch ärztliche Direktoren, Inhaber konzes-
sionierter Privatkliniken, chefärzte und oberärzte. Nicht erfaßt
werden die Medizinalassistenten und sonstige in Krankenhäusern
beschäftigte Ärzte (2.B. Gastärzte, hospitierende Arzte); Be1eg-
ärzle zählen zu den Ärzten in freier Ptaxis'

Die in Bundeswehrkrankenhäusern tätigen Arzte rechnen
zu den Arzten mit hauptamtficher Krankenhaustätigkeit,
zu den sonstigen Ärzten-

teilweise
teilweise
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Statistik der Berufe
des Gesundheits-
wesens
01.o1.53

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zu den Arzten ohne Facharzt-
tätigkeit rechnen Arzte für Allgemeinmedizin, praktische Arzte
und Arzte in der Weiterbildung zum Facharzt sowie Fachärzte,
deren Fachgebiet nicht erfaßt wird.

Erfaßt werden berufstätige Arzte ohne Facharzttätigkeit, die
im Besitz einer Approbation (oder Bestallung nach altem Recht)
sind, sofern die Approbation (bzw. Bestallung) nicht ruht, sowie
Arzte im Besitz einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
des ärztlichen Berufs.l )

L) Zy Einzelheiten siehe Bundesärzteordnung i.d.F. v
(BGBI. r S. 1885).

14.1o.1977
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Statistik der
Bausparkassen
o1.o1.54

Blatt.llr.: 1

Begr i f f s inha 1 t: VerbindlichkeitenderBauspar-
kassen gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Kreditinsti-
tuten und sonstigen Kapitalsammelstellen.

Dazu rechnen z.B. aufgenortrnene Kredite, jedoch keine Bauspar-
elnlagen.
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Tiefbaustatistik
01.o1 .62 -
3L . t2.78

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erteilung der Zuschläge
auf Angebote über die Errichtung von Tiefbauten durch
Gemeinden mit 5 OOO oder mehr Einwohnern oder durch
Gemeindeverbände.

Aufträge mit einem Wert von weniger als 25 OOO DM
werden nicht erfaßt.
Zu den Tiefbauten rechnen Straßen, Straßenbrücken, Bundes-
wassbrstraßen und Häfen, wasserwirtschaftliche Tiefbauten,
Landeskulturbauten sowie arre übrigen Tiefbauten mit Aus-
nahme von Tiefbauten zur Elektrizitäts- und Gasversor-gung und von Rohrleitungen für den Gütertransport.

IIm Aüftragswert ist die Umsatz- (Mehrwert-) steuer ent_halten, nicht jedoch der Wert des vom Bauherrn ge-stellten Materials.

B e g r i f f s b e z Leh un g e n : ImUnterschied
zu den Aufträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände
umfassen di-e Tiefbauaufträge der öffentjichen liand (Tief-
baustatistik) auch Tiefbauaufträge von Bund und Ländern
sowie sonstigen öffentlichen Bautrerren, wie Bundesbahn
und Bundespost.

)
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Tie fbaustatistik
01.o1 .62 -
3t . t2 .78

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erteitung der Zuschläge

auf Angebote über die Errichtung von Tiefbauten durch
die Länder.

Aufträge mit einem ltert von weniger als 25 OOO DM

werden nicht erfaßt.

Zu den Tiefbauten rechnen Straßen, Straßenbrücken,
Bundeswasserstraßen und Häfen, wasserwirtschaftliche
Tiefbauten, Landeskulturbauten sowie alle übrigen
Tiefbauten mit Ausnahme von Tiefbauten zur Elektrizi-
täts- und Gasversorgung und von Rohrleitungen für den
Gütertransport.

Im Auftragswert ist die Umsatz- (Mehrwert-) steuer ent-
halten, nicht jedoch der Wert des vom Bauherrn gestell-
ten Materials.

B e g r i f f sb e z te hun g e n : ImUnterschied
zu den Aufträgen der Länder umfassen di-e riefbauaufträge
der öffentlichen Hand (Tiefbaustatistik) auch Tiefbau-
aufträge von Bund, Gemeinden und Gemeindeverbänden so-
wie sonstigen öffentlichen Bauherren, wie Bundesbahn
und Bundespost.
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Statistik/
GtlI ttgkei L6äci::. l:-

Tl.efbaustatlstilr
01.o1 .62 -
3i.:.2.78

Blattdr.: 1

Be gri f f s inhat t/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

B e g r 1 f f s i n h a I t, : irteilung der Zuschläge
auf Angebote tlber die Er.rlchtung vcn Tlefbauten drrrch
den BunC.

Aufträge mlt elne.m lilerE rron treniger als 25 @3 DM
werden rilcht orfa8t.

Zu den Tlefhauten rechnea Sttaßen, Straßer..ärücjcen,
Eundesryasserstra8en und lläfen, ryas.serwi rtschaf c-1, icäe
?i e ibauten, Landeskulturbauüen sowie aile r'lbrl.gen
Tlefbauten nlt Ausnahme r,'on ?iefbauten zrr Elekt:i.zitäts-
und Gasversorgung und vor, Rc'rhrlelt,ungen für den G.äter-
transport.

fm Auftragswert lst dle Umsatz-(Mehuwert-)steuer er-.L-
halten, nicht Jectcch dez Wert des vom.Bauherrn gesteli-
ten Macerials-

Begrlf f sbezL ehurrgen: ImUntersciried
ztr den Auft.rägen des Brrndes rr'afassen die ffefbauaufträge
der öffentLichen Händ (Tiefbaustaristik) arrch TLefbatrauf.-
träge von Län.Jern, Geneinden und Ge:neinC,everbänden sowie
sonstigen öffentllciren BauheLren, wie B,tr.deshahn und
tsundespost.
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Volks- r:nd Berufs-
zäh1ung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Nicht erwerbstätige Scäüler

und Studjerende, deren Ausbildungsstätte aqßerhalb ihrer Wohn-

gemeindellegt,wobeidlePendelwanderungausderSichtder
Wohngemeinde gesehen wird.

schüIer und studenten, die nur eine geringftiglge Tätigkelt aus-
überr, gelten als erwerbstätlg und werden deshalb den Berufs-
pendlein und nicht den Ausbildungsauspendlern zugerechnet.

Zu den Ausblldungsauspendlern zählen auch jene SchüIer und
studierende, dle lm Austrand eine Ausbildungsstätte besuchen,
ihren Wohnsiti Jedoch im Intand haben (sog. Grenzgänger).

F e S r i f f s b e z L'e h u n g e n : Die Ausbildungsaus-
penaier unterscheiden sich von den AusbiTdungseinpendTetn
(Vott =- und Berufszählung 1970) durch die Richtung der Pendel-
wanderung. von der wotrngemeinde der Pendler aus betrachtet
handelt es sich bei ihnen um Ausbildun§rsausPendler, von der zj-el
gemelnde aus gesehen um Ausbildungseinpendler. zu berücksich-
tigen ist ferner, daß bei den Ausbildungseinpendlern jene schü-
ler und Studierende nicht erfaßt werden, die im Inland eine Aus-
bildungsstätte besuchen, aber im Ausland thren Wohnsitz haben'

Ixo Unterschied zu den Ausbildungsauspendlern umfassen die Be-
rufsauspendTer und die Berufseinpendl-er (jeweils volks- und Be-
rufszäh1ung 1970) a1le Erwerbstätigen, deren Arbeitsstätte außer-
halb ihrer wohngemeinde liegt. Erwerbstätiqe schüIer und stu-
dierende, auch wenn sie nur eine geringfüqige Tätigkeit außer-
halb ihrer wohngemelnde ausüben, werden ebenfalls den Berufspend-
lern zugerechnet.



Stand: C5.02.79 Blatt.llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

AUSBILDUNGSE INPENDLER

OFl( - tlr:

6BK - llr(n): 1113

Statistik/
Gü ltigkeitszeitraum Begriffsinhalt/änderungen im Zeitablauf,/negriffsbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 197O

B e g r I f f s i n h a I t : Nichterwerbstätige Schül-er
und studierende, deren Ausbild,ngsstätte außerhalb ihrer !{ohn-
gemeinde liegt, wobei die penderwanderung aus der sicht der
Zlelgemeinde gesehen wird.

SchüIer und Studenten, auch wenn sie nur eine geringfügigeTätigkeit ausüben, sind erwerbstätig und werden desharb denBerufspendlern und nicht den Ausbildungseinpendlern zugerech-net.

Nlcht erfaßt werden Ausbildungseinpendler, die im rnrand eineAusbildungsstätte besuchen, ihren wohnsitz jedoch im Auslandhaben (sog. Grenzgänger),

B e g r i f f sb e z Le h u n g e n : Die Ausbildungsein_pendrer unterscheiden sich von den Ausbil-d.ungsauspendTern(vorks- und Berufszählung 1970) durch die ni-ntunl der pendel-
wanderung. von der !{ohngemeinde der pendrer aus betrachtet han-dert es sich bei ihnen um Ausbirdungsauspendler, von der Zier-gemeinde aus gesehen um Ausbirdungseinpendler. zu berücksichti-gen lst ferner. daß zu den Ausbitdungsauspendrern auch jeneschüler bzw. studierende zählen, die im Ausland eine Ausbir-dungsstätte besuchen, ihren !{ohnsitz jedoch im rnland haben.

rm unterschied zu den Ausbirdungseinpendrern umfassen die Be-runfseinpendler und die BerufsauspendLer (jeweils Volks_ undBerufszählung 1970) alle Erwerbstätigen, deren Arbeitsstätteaußerhalb ihrer wohngemeinde riegt. Er$rerbstätige schürer undstudierende, auch wenn sie nur eine gertngfügrgä tatigkeit außerharb ihrer wohngemeinde ausüben, werden ebenfaits den Berufs-pendlern zugerechnet.



Stand: 28 .O4 .7 8

Außenhandels-
statistik
01.o1.62

Blatt-tlr.: L

Begriffsinhalt:AusfuhrvonGütern,dieüber-
wiegend von unternehmen als Anlagegüter gekauft werden; aus-

genommen sind Güter für Bauinvestitionen'

Zu den Investitionsgütern rechnen Stahlbauten, Maschinen
und maschinelle An1agen, Straßenfahrzeuge, elektrotech-
nische Investitionsgüter u-a.

NichtzudenlnvestitionsgüterngehörenalleFertigungs-
stoffe, Energie-, Brenn- und Kraftstoffe, Hilfs- und
Betriebsstoffe sowie waren für die laufende Instand-
haltung von Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter'
die nicht in den Bi-lanzen der Unternehmen aktiviert
werden.

Ej-n Investitionsgut wird ausgeführt, wenn es aus dem

Erhebungsgebiet ins Ausland verbracht wird' Zu Einzel-
heiten siehe Warenausfuhr (Außenhandelsstatistik)'

Änder.ungen im Zet tablauf: Für
den Begriff der Ausfuhr von Investitionsgütern gelten alle
linderungen im Zeitablauf, die für die Watenausfuht (Außen-
handelsstatistik) nachgewiesen werden'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

580
GBt( - il n

AUSFUIfi VON INVESTITIONSGI,TERN

(OHNE BAUII\iVESTITIONSGthER )

Begrl ff:

Begrif fsinhalt/Anderungen im zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
Gü Itigke itszei traum



I

Stand: 28.04.78

Außenhandels-
statistik
cir.or.ez

Llatt4r.: I

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausfuhr von Gütern, die über-
wiegend von privaten Haushalten gekauft werden; ausgenommen

sind Nahrungs- und Genußmitte1.

Zu den Verbrauchsgütern rechnen Textilien, Bekleidung und
Schuhe, Straßenfahrzeuge, eleictrotechnische Verbrauchsgüter,
Möbel, kosmetische Artikel, Wasch- und Putzmittel u.a.

Den Verbrauchsgütern werden auch die Waren zugerechnet,
die in privaten Haushalten noch weiter bearbeitet oder
verarbeitet werden. Erfaßt sind sowohl kurz- als auch
langlebige Wirtschaf tsgüter.

Ein Verbrauchsgut wird ausgeführt, wen-n es aus dem Er-
hebungsgebiet ins Ausland verbracht wird. Zu Einzelheiten
siehe Warenausfuär (außenhandelsstatistik) .

Anderungen im Zei tablauf: Für'den
Begriff der Ausfuhr von Verbrauchsgütern gelten alle linderun-
gen j-m Zeitablauf, die für die Warenausfuhr (Außenhandels-
statistik) nachgewiesen werden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

AUSFUHR VON VERBRAUCHSGT}TERN
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Beqrl ff :

cBl( - |lr(n):
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Blatt-llr.: 1Stand: 27 .02.79

Statistische Datenbank

'- Definitlonskatalog -

9611 - ilr:

68K - Nr(n):
| 452

AUSGABEN FIIR DEN PRIVATEN VERBRAUCH

Begrl ff:

Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /negri f f sbez iehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Wirtschaftsrech-
nungen ausge-
wählter pri-vater
Haushalte
01.01.58

I

B e g r i i f s i n h a I t : Käufe von Waren und Dienst-

leistungen der privaten Haushalte für den Eigenverbrauch

einschließIich der unterstellten Käufe'

Zu den unterstellten Käufen rechnen die Deputate äer Arbeit-
nehmer und die Nutzung von Eigentümerwohnungen'

Die als Ausgaben für den Privaten Verbrauch nachgewiesenen
Beträge je Haushalt und Monat beziehen sich auf die Markt-
entnahme der beobachteten Haushalte. Der private Verbrauch
wird an den von den Haushalten gezahlten bzw ' abzuzahlenden
Preisen für die gekauften Waren und Dienstleistungen sowie
andemWertdermitEinzelhandelspreisenbewertetenunter-
stellten Käufe gemessen. Daber wird der volle Kaufpreis in
Ansatz gebracht, auch wenn dieser nicht vollständig ent-
richtet wurde (2.8. Teilzahlungskäufe) ' Bei Eigentümer-
wohnungen wird der Mietwert angesetzt'

Die Ausgaben für den Privaten verbrauch sind nicht identisch
mit dem tatsächlichen Verbrauch der Haushalte' Nicht in die
Ausgaben einbezogen sind u.a' die vorratsveränderung und
Abschreibungen "rf G"bt.,,chsgüter, der Verbrauch der im
Haushalt erzeugten Waren und Dienstleistungen' der Verbrauch
auf Geschäftskosten, der verbrauch von staatsleistungen und

der Wert von Sachgeschenken von Dritten'

DieAusgabenfürdenPrivatenVerbrauchsetzensichimein-
zelnen aus den Ausgaben für Nahrungs- rrnd Genußmittel
(einschl. Verzehr in Gaststätten), Kl.eidung, Schuhe, Woh-

nungsmieten u.ä., Elektrizität, Gas,' Brennstoffe u'ä"
uUrige waren und Dienstleistungen für die Haushaltsführung'
fernerfürWarenundDienstleistungenfürVerkehrszwecke,
Nachrichtenübermittlung,Körper-undGesundhei.'spflegeund
'für Bildungs- und Unterhaltungszwecke sowie für die per-
sönliche Ausstattung und für sonstige Waren und Dienstlei-
stungen zusammen.

2-



Stand: 27 .O2.79 alattdr.: 2

Statlstische Datenbank

- Definltlonskatalog -

[)FK - llr:

GBK - Nr(n):
I 452

AUSGABEN FtJR DEN PRIVATB.I VERBRAUCH

Begrt ff:

statistik/
GüItlgkeitszeitraun Be gr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itab lauf /Begr i f f sbez iehungen

B e g r i f f s b e z re hun g e n : ImUnterschied
zu den Ausgaben für den Privaten Verbrauch handelt es sich
bei den Käufen der in7ändischen ptivaten Haushalte (volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnungen) um die Käufe von waren und
Dienstleistungen einschl. der unterstellten Käufe aller in-
ländischen privaten Haushalte, also einschließlich der pri-
vaten Haushalte von Ausländern und der Privathaushalte in
Anstalten. Darüber hinaus konnten bei den erfaßten Haushal-
ten in den Wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haus-
halte bestimmte Käufe, die in den Käufen der inländischen
privaten Haushalte der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen enthalten sind, nicht oder nicht a1s solche ermittelt
werden, wi-e z.B. der Verwaltungskostenanteil in den Ver-
sicherungsprämien oder in den Zahlungen an Lotto- und Toto-
unternehmen sowie der Nutzwert eigener Grundstücke, Gärten
und Garagen.
Umgekehrt sind in den Ausgaben für den Privaten Verbrauch
die Käufevonanderen Haushalten, wie z.B. gebrauchte Kraft-
vragen enthalten, während sie in den Käufen der inIändischen
privaten Haushalte durch die Konsolidierung, das heißt durch
die Beschränkung auf Käufe von anderen Sektoren entfallen.
Die Entgelte für das von privaten Haushalten beschäftigte
Personal sind jedoch auch in den Käufen der inländischen
privaten Haushalte enthalten.

Außerdem ist zu beachten, daß die Entnahmen von Gütern durch
den Unternehmer für selnen eigenen Haushalt und die DePutate
in den Käufen der inIändischen privaten Haushalte mit Er-
zeugerpreisen dieser oder ähnlicher Güter und nicht mit Ein-
zelhandelspreisen bewertet werden.

Im Unterschied zu den Ausgaben für den Privaten Verbrauch
handelt es sich bei den sonstigen Ausgaben (wirtschafts-
rechnungen ausgewählter privater Haushalte) um Ausgaben, die
nicht für Konsumzwecke getätigt werden. Dazu zählen die Ein-
kommen- und Vermögensteuern, di.e Pflichtbeiträge zur Sozial-
versicherung und die übrigen'Ausgaben wie z.B. die Zinsen
auf Konsumentenkredite.



Stand: 03.04.79

Außenhandels-
statistik
01.01.50

Blattdr.: 1

Im folgenden sind aIIe Ländernamen aufgeführt, für die
in der statistischen Datenbank Ergebnisse aus der Außen-

handelsstatistik enthalten sind und für die Bes.onder-

heiten bei der regionalen Abgrenzung beachtet werden

müssen:

Frankreich umfaßt Frankreich einschl.
Monaco

Großbritannien und
Nordirland

IrIand

Italien

.österreich

Schweiz

USA

tt Vereinigtes Königreich
einschl. der britischen
Kanalinseln und der
Insel Man

Republik Ir'-and

Italien einschl..
San Marino

österreich ausschl. der
ZoIIausschIüsse Jungholz
und t4ittelberg

Schweiz einschl.
Liechtenstein und
Büsingen

Vereinigte Staaten
von Amerika einschl.
Puerto Rico

Statistische Datenbank
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Strnd: 19.05.78
Blattdr.: 1

Stat,istische Datenbank

- Definitionskatalog -

AUSGI,EICHSFORDERT'NGEN I,'ND SONSTIGE

ALT\ERBINDLICHKEITEN

Begrl ff:
0Fl( - ltr:

68X - tlr(n):
178 5

starisrik/
Gü1 tigke itszeitraum Be gr i f f s inhat t,/Änderungen im Ze itabl auf ,/eegri f f sbez j-ehungen

1. Vierteljährliche
Schuldenstatistik
oL.ot .7 4

2. Jährliche
Schuldenstatistik
o1.o1 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Verpflichtungen des Bundes
und der Länder, die im zuge der wätrrungsreform entstanden
sind sowie Deckungsforderungen an den .LastenausgTeichsfonds
für Entschädignrngsansprüche aus der Aufwertung von sparein-
lagen.

Zu den verpflichtungen des Bundes und der Länder rechnen dieAusglej-chsforderungen und die Ablösungs- und Entschädigungs-
schulden des Bundes, der Deutschen Bundesbahn und der Deutsc,Bundespost. Ausgreichsforderungen sind schurdbuchforderungender Gerd-, IGedit- und Versicherungsinstitute und der Bau-sparkassen, die nach der währungsreform ars peckung für daszur Versorg"ung der BevöIkerun9, der Wirtschaft und der öffent_lichen Hand ausgegebene Gerd entstanden sind. Die Abrösungs-und Entschädigrungsschurden des Bundes, der Deutschen Bundes-bahn und der Deutschen Bundespost sind Entschädigungsver-pflichtungen für Kapitalansprüche gegen das Deutsche Reich,die Reichsbahn und das r,and preußen gemäß dem Altsparer-gesetz in der Fassung vom 1.4.1959 (BGBI. I S. 169) und14.7.1953 (BGBI . I S. 495) sowie dem Allgemeinen ltiegsfolge_gesetz vom 5.LL.1957 (BGBI. I S. 1747).

zu den Deckungsforderungen an den r.astenausgleichsfonds
rechnen u.a. die Forderungen der Getdinstitute und der Bundes-post zur Deckung der Entschädigungsansprüche der Vertriebenenfür spargruthaben bei Kreditinstituten und bei der post-
sparkasse ihres Heimatlandes.,



Elatt-llr.: IStand: 08.03 .79

1 .. Monatlicher
Industrieberi cht
01.01.50 -
3t .t2.76

Statistik des
Auftragsbestandes
in der Industrie
01 .01 .70
31.t2.76

3. Statistik des
Auftragseingang s
in der Industrie
ot.ol.62
3t.72.76

4 Statistik des
Auftragsbestandes
im Verarbeitenden
Gewerbe

oL .o1 .77

5 Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im Berg-
bau und im Ver-
arbeitenden Ge-
werbe

01.01.70

B e g r i f f s i n h a I t : Zum Ausland rechnen

alle Länder außerhalb der Bundesrepubtik Deutschland
einschl. Berlin (Vlest) und außerhalb der Deutschen

Demokratischen Republik einschl. Berlin (ost).
2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFl( - ttr:

GBK .
501

n

Bagrl ff:

AUSI,AND

statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: 15.O3.79

1. AlIe unter 1. ge-
nannten Stati-
stiken

1.1 volks- und
Berufs-
zählung 197O

1.2 Arbeitsstätten-
zählung 197o

rlatt.l{r.: 1

Begri f fs i nh aI t: .Personen, dienichtdiedeutsche
Staatsangehörigkeit besitzen und im Bundesgebiet nicht nur
vorübergehend anwesend sind.

Hierzu rechnen aIIe Personen, die nicht Deutsche und auch nicht
den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit (Art. 115 Abs. 1

Grundgesetz) gleichgestellt sind. fm einzelnen zählen dazu Per-
sonen mit nur fremder Staatsangehörigkeit, die Inhaber des
Nansen-Passes und die Personen mit ungeklärter Staatsange-
hörigkeit.
Die in der Bundesrepublik Deutschland anwesenden nichtdeutschen
Flüchtlinge, die den Status eines heimatlosen Ausländers oder
ausländischen Flüchtlings besitzen, zählen auch zu den
Ausländern.

Personen, die neben der deutschen eine weitere Staatsangehörig-
keit angeben, werden als Deutsche gezählt.

B e g r i f f s i n h a I t : Nicht erfaßt werden die Ange-
hörigen der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streit-
kräfte, die im Bundesgebiet tätigen Mitglieder der ausländi-
schen diplomatischen und konsularischen Vertretungen, das den
ausländischen Truppen unterstellte zivile Gefolge mit Staats-
angehörigkeit der Entsendestaaten und die Familienangehörigen
dieser Personenkreise.

AlIe Personen, die in den von ausländischen Streitkräften in
Anspruch Eenornmenen Gebäuden untergebracht sind oder in den
privatrechtlich gemieteten Gebäuden und hTohnungen ausländischer
Streitkräfte leben und die weder Deutsche sind noch die Staats-
angehörigkeit der betreffenden ausländischen Macht haben, werden
dagegen erfaßt und zu den Ausländern gerechnet.

Das gleiche gilt für Personen ausländischer Staatsangehörigkeit,
die in den C,ebäuden und Wohnungen der ausländischen diploma-
tischen und konsularischen Vertretungen oder der ausländischen
Angehörigen dieser Vertretungen wohnen und nicht im Besitz von
Ausweisen des Auswärtigen Amtes oder der Staats- und Senats-
kanzleien der Länder sind. :

B e g r i f f s i n h a I t : Nicht erfaßt werden Personen,
die bei Vertretungen fremder Staaten oder bei Dienststellen der
Stationierungsstreitkräfte usw. beschäftigt sind.

Stati-stische Datenbank

- Definltionskatalog -
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Stand: 15 .03 .79

1.3 Studenten-
statistik
o1.o4.67

Blatt.llr.: 2

Begriffsinhalt:Nachgewiesenwerdenausländische
Studenten und studienanfänget'

Begriff.sinhalt:Personen,dieihrenständigen
V,iohnsitzaußerhalbderBundesrepublikDeutschlandeinschl.
tterlin (West), der Deutschen Demokratischen Republik und

Berlin (bst) haben.

2 Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherbergungs-
stätten
o1.o1.60

AlsständigerWohnsitzgiltderüberwiegendeAufenthaltsort.
Angehörige der im Bundesgebiet stationierten ausländischen
StreitkräftegelteninihrerEigenschaftalsGästevonBeherber-
gungsstätten daher nicht als Ausländer' son<lern als In7ändet'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

n):
636, ll37 , ll45

GBl( .

Begrl ff :

AUSLANDER

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/gegrif fsbeziehungenStatistik/
Gü I tigke itsze itraum



Strnd: 19.05.78 LlattJtr.: t
Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff :

AUSIÄNDSSCHULDEN

tlFl( - llr:

GBl( - t{r(n):
1786

Statistik/
Gü ltigke itszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbe z iehungen

1 Viertel jährl iche
Schuldenstatistik

B e g r i f f s i n h ? I t : Als Auslandsschulden werden
Schulden nachgewiesen, die gegenüber Gläubiggrn außerhalb
des lilährungsgebietes entstanden sind. Dazu rechnen auch die
Darlehen, die bei internationalen Einrichtungen aufgenommen
hlerden.

I

Bei den Auslandsschulden wird zwischen Vorkriegs- und Nach-
kriegsschulden unterschieden. Vorkriegsschulden sind bis
zum 7.5.1945 entstandene Auslandsschulden. Dazu rechnen
auch die Anteire an im Ausrand aufgenorunenen saruneranreihen
sowie die Entschädigtrngen für Ausrandsbonds 1 ) und fundierte
zinsrückstände. Der rnlandsumlauf an Ausl-andsbonds wird hiermit nachgewiesen,. da die Gebietskörperschaften nicht in der
Lage sind, eine entsprechende Trennung vorzunehmen.

Nachkriegsschulden sind alle seit dem 1.5.1945 aufge-
nommenen Auslandsschulden

A n d . r u n g e n i m Z e i t a b I a u f : Ab 1970sind die Treasury Notes, dle vom Bund zur vorläufigen Ab-
deckung von Einzahrungsverpflichtungen für den rnternationa-ren lVährungsfonds und die weltbank hinterlegt werden, nicht
imehr in den Auslandsschulden des Bundes enthalten.

Die - in der Regel - auf fremde Wätrrung 1autenden Austands-
schulden werden zu festen währungs- bzw. Valutaparitäten um-gerechnet

l) zu näheren Einzerheiten vgr. Gesetz zur näheren Regelung
der Entschädigungsansprüche für Ausrandsbonds (Auslandsloons-
Entschädigungsgesetz)v. 10.3.195O (BGBI. I S. 177).

C-L.oI .74

2. Jährliche
Schuldenstatistik
o1 . o1 .53

I



stand: 30.05.79

Statistik der
ausländischdn
Arbeitnehmer
o1 .o1 .59
37 . L2 .72

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Länder außerhalb

Eu.ropas.

Zu Europa rechnen:

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien und Nordirland
Irland
Is land
Italien
Jugoslawien
Luxeriburg
Niederlande
Norwegen
österreich
Polen
Portugal
Rrlnänien
Schweden
Schweiz
Sowjetunion
Spanien
Tsche chos Iowakei
Türkei
Ungarn
Sonstiges Europa

Statistische Datenbank
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Stand: 28 .o4.7 B

Außenhandels-
statistik
ot.oL .52

B latt-l'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Meßgröße für die Entwicklung
der Austauschrerationen im Äußenhander. Das Austauschverhärt-
nis gibt an, in welchem Maße der gewogene durchschnittliche
Er1ös je Mengeneinheit in der Ausfuhr sich günstiger oder
ungünstiger entwickelt hat als der gewogene durchschnitt-
liche Aufwand je Mengeneinheit in der Einfuhr.

Zur Berechnung des realen AustauschverhäItnisses werden
Durchschnittswertindizes der Ausfuhr und der Einfuhr
zueinander ins Verhältnis gäsetzt. Diese Durchschnitts-
wertindizes werden nach der Formel von paasche durch
einen Vergleich der tatsächlichen Äusfuhr- bzw. Einfuhr-
vrerte des Berichtszeitraumes mit den Ausfuhr- bzw. Einfuhr-
volumina des Berichtszei.traumes ermitt.elt. 1 )

Anderungen im ZeL tablauf: Fürdas
Austauschverhältnis und die Durchschnittswertindizes gelten
aIIe iinderungen im Zeitablauf, die für die Warenausfuhr bzw.
die !/areneinfuhr (Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Entwicklungder
Austauschrelationen von Ausfuhr- und Einfuhrgütern kann auch
gemessen werden durch das Verhältnis des fndex der Verkaufs-
preise für Ausfuhrgüter und des Index der Einfuhrpreise für
AusTandsgüter.2) Segrifflich bestehen jedoch zwischen diesen
Preisindizes und den Durchschnittswertindizes erhebliche Un-
terschiede. Die Durchschnittswertindizes werden nach der
Paasche-Formel (wechselnde Gewichtung), die Außenhandels-
preisindizes nach der Laspeyres-Formel (konstante Gewichtung)
berechnet. lVährend bei den Preisindizes alle Veränderungen
ausgeschaltet werden, die nicht reine preisbewegungen sind,
gehen in die Durchschnittswertindizes neben reinen preisände-
rungen auch Veränderungen in der Zusamnensetzung der Index-
gruppen, Qualitätsänderungen gleichartiger produkte, Ver-
schiebungen zwischen Lieferländern usw. mit ein. SchließIich
wird bei den Durchschnittswertindizes vom Zeitpunkt des crenz-
übertritts der Waren, bei den AuBenhandelspreisindizes vom
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausgegangen.

1) vgl. hi'erzu Bergmann, [v.: Außenhandelsvorumen und Außenhan-delsindizes auf Basis L97O, in WiSta 12/1974, S. 923 ff.2) vgl-. hierzu Rostin, !rI.: Die rndizes der außenhandelspreise
auf Basis 7970, in [,IiSta 6/1974,5.387 ff.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - tlr:

AUSTAUSCHVERH}iLTNIS (TERMS OF TRADE)

Begrl ff:

GBl( .
583

statistik/
cüItigkeitsze itraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: 'o9.O1.79

Statistik der be-
ruflichen Bildung
c1 .o1 .50

Blattdr.: 1

Begriffsinhalt:Personen,dieaufgrundeines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz (in aner-

kannten Ausbildungsberufen) ausgebitdet werden (früher: Lehr-
1\linge ) .^'

Dabei handelt es sich um Personen, deren Ausbildung normaler-
weise in einen Angestellten- oder Arbeiterberuf einmündet-
Einbezogen sind auch Bundesbahnaspiranten, Postjungboten .und
Matrosen in der seeschiffahrt, die in vergleichbaren betrieb-
lichen Ausbitdungsgängen außerhalb des Geltungsbereichs des
Berufsbildungsgesetzes in Ausbildung stehen'

Nicht zu den Auszubitdenden zählen Personen, deren berufliche
Ausbildung ausschließtich an berufsbildenden schulen erfolgt
(2.B. Lehre ersetzende Berufsfachschulen oder Schulen des
Gesundheitswesen) sowie Personen, die in einem öffentlich-
rechtlichen DienstverhäItnis ausgebitdet werden (z-B. Beamte
im Vorbereitungsdienst) .

I

Nicht einbezogen sind ferner Praktikanten, Volontäre und um-

schüIer.

Be g r i f f sb e z Le hun qe n : ImUnterschiedzu
den Auszubildenden umfassen die lVachwuchskräfte (Arbeitsstätten-
zählung 1970) auch die Praktikanten, volontäre und umschüler.

Im Unterschied zu den Auszubildenden i-n der statistik der be-
ruflichen Bildung umfassen dLe gewerblich AuszubiTdenden'
(Volks- und Berufszählung 1970, Monatlicher Baubericht, Erhe-
bung bei den öffentlichen ElektriziLätsversorgungsunternehmen,
Erhebung bei den Gasversorqungsunternehmen) bzw. die kauf-
männischen, technischen und verwaTtungsauszubiTdenden (Volks-
und Berufszählung 1970) außer den Personen, die in anerkannten
gewerblichen Ausbildungsberufen bzw. in anerkannten kaufmänni-
Ächen, technischen oder verwaltungsausbildungsberufen ausge-
bildet werden, auch die Praktikanten, Volontäre und umschüIer
mit entsPrechenden Tätigkeiten.

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v' L4'8't969
(BGBI. r S. L1l2).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0F( - Hr:

GBK - llr(n), zzgt

Besrl ff:

AUSZUBILDENDE

Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitabl auf /aegt:-ff sbeziehungenstatistik/
ciü I t.i qke it s ze i traum

2



Stand: 09.o1.79 rt'latt-llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

AUSZUBILDENDE

I otl( - ttr:

GBK - llr(n):
2297

Statistik,/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitabl auf /Begr i-ffsbeziehungen

Zu beachten ist ferner, daß z.B. praktikanten in mehreren Be-trieben, unternehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt sein und
daher in den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenzählung
1970 mehrfach erfaßt und nachgewi-esen werden können. rn dervolks- und'Berufszählung 1970 wird jeder praktikant nur ein-mal'erfaßt, da die Person selbst und nicht der Betri_eb, das
unternehmen oder die Arbeitsstätte die Erhebungseinheit ist.

I





Strnd: 31 .o5.78
Blatt-tir.: 1

/
Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
8egrl ff:

BAHNEIGET.IE 9TAGEN

DFI( - t,jr:

rJ{iri - lir(n):
901

Statisrik/
cü I tigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im zeitabrauf/aegrif fsbeziehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- uncl

Bet riebsstatis tik)
o1.o1.66

B e g r i f f s i n h a I t : Güterwagen im Eigentum des
jeweiligen Eisenbahnunternehmens miL Ausnahme der Dienst_
.4ütetwaoen.

.,



Stand: 10.10.78 Elatt-tlr.: 1

statistisihe Patenbank

- Definitionskatalog -

0FK - Nr:

u8x - ilr(n):
795

BAHNHöFE (T4IT STATION}iREM PERSONAL BESETZT)

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigkeitsze itraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze i tab L auf / aegt Lf f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

o1 .o1 .66

Begri f fs inha It: Bahnanlagenmitmindestenseiner
Weiche, auf denen Züge beginnen, enden, kreuzen, überholen oder

mit Gleiswechsel wenden können und die mit stationärem Personal

besetzt sind.

Als stationäres Personal gelten Bedienstete, die ständig auf
Bahnhof arbeiten, die also nicht zum zugbegleitenden Personal
gehören.

dem
I

Selbständige Güter-. Verschiebe- und Werkstättenbahnhöfe zählen
ebenfalts zu den Bahnhöfen.

B e g t i { f s b e z Le h un g e n : Imunterschied zu den
Bahnhöfen iiegen Haltepunkte, HaltesteTLen (Eisenbafinstatistik)
an der freien Strecke. HaltePunkte verfügen zudem im Unterschibd
zu den Bahnhöfen und Haltestellen nicht über Weichen.

Sowohl Bahnhöfe als auch Haltepunkte und Haltestelleln dienen der
Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs.



Stand: 1o. 1O.78 tlattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:
Besrl ff :

BAHNÜBERGI{NGE
GEK - llr(n):

798

Statistik/
GüItigke itszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez j-ehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- r:nd

Be triebss tati stik)

B e g r i f f s i n h a I t : Kreuzungen der Ej-senbahngleise
mit Straßen und tJegen (auch Fußgängerwegen) in schienengleicher
Höhe.

01 . 01 .65
Bahnübergänge gerten dann als "mit technischer sicherung" ausgre-stattet, wenn sie über schranken ober über Blini<lichter (mit
oder ohne Halbschranken) verfügen. AIle übrigen Bahnübergängegerten ars Bahnübergänge "ohne technische sicherung", auch solchedie durch Drehkreuze, umlaufsperren, Heckentore und andere be-
dienbare Abschrüsse ohne Antrieb abgeschrossen sind. Hörbaresignale von Eisenbahnfahrzeugen gerten ebenfalls nicht ars tech-nische Sicherung der Bahnübergänge.



Stand: 26.03.79

Statistik der
Bausparkassen
01.01.54

Blatt.llr.: 1

Begri ffs inha 1t: Bestand anÜgpothekarktediten
und zwischenkrediten, die von den Bausparkassen gewährt werden.

Als Hypothekarkredite gelten Bauspardarlehen, deren sicherung
in Hypotheken oder Grundschulden auf ein inländisches Pfand-
objekt besteht.

AIs Zwischenkredite gelten Darlehen, die von den Bausparkassen
im Vorgriff auf eine spätere Zuteilung der Bausparverträge ge-
währt werden und z.T. ebenfatls hypothekarisch gesichert sind.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr

GBK .
1263

n
BAUDARLEHEN

B eqrl ff

St atistik,/
cii ). tigke its zeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriff sbeziehungen



Stand: 19.o|t.'tr) t,latt-llr.: 7

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - llr:

GBK - Nr(n):
3s4

BAUFERTIGSTELLUNGEN IM HOCHBAU

Begrl ff:

statistik/
GüItigkeitsze itraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/eegriff sbeziehungen

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.55

Be
und

bei
sen

t.

' r!g r i I f " i n h a I t : Neu errichtete Gebäude

durchgeführte Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden,

denen jeweilsdie Bauarbeiten weitgehend abgeschlos-
und die bezugsfertig oder bereits bezogen sirrd.

Sind lediglich noch Schönheitsarbeiten vorzunehmen oder
ist noch der Verputz an einem Gebäude aufzutragen, so gilt
ein Bauvorhaben a1s fertiggestellt.

Entscheidend für den Zeitpunkt der Fertigstellung ist
nicht die Gebrauchsabnahme (baupolizeiliche Schlußab-
nahme), sondern die Ingebrauchnahme.

Ein Gebäude, das bezugsfertig, aber noch nicht in Gebrauch
genommen ist, gilt als fertiggestellt. Gebäude, bei denen
die Bauarbeiten vor Bezugsfertigkeit eingestellt werden
(sog. Bauruinen) rechnen nicht zu den Baufertigstellungen
im Hochbau, sondern werden beim Bauüberhang im Hochbau
erfaßt



strnd: 02.05. 78

Unternehmens- und
Investitionserhe-
bung im Bauhaupt-
gewerbe

oL.ot .62 -
37 . 12 .75

Blatt-t{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttozugänge an er-
worbenen und selbsterstellten Baugeräten, Maschinen
und maschinelle Anlagen, Baustellen-, Betriebs-
und Ge§chäf tsausstattung.

Zu dieser Art der AnTageinvestitionen rechnen alle
Bruttozugänge an Sachanlagen, die nicht als Grundstücke
mit Bauten bzw. Grundstücke ohne Bauten gelten.
Namentlich gehören dazu Kräne und Förderanlagen,
Baumaschinen aller Art wie Betonmischer, Planier-
raupen, Straßenbaumaschinen u.ä., ferner Werkzeuge,
Ausstattungen für di-e Baustelle, den Betrieb und das
Geschäft, Gerüste und Schälungen sowie Fahrzeuge und
Schiffe.

Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung werden zu Anschaffüngs- oder Herstellungskosten
be$rertet. Der Wertansatz schließt Mehrwertsteuer aus,
soweit der Investor die Möglichkeit des Vorsteuerab-
zugs hat. Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben
wurde, einbezogen.

Änderungen im zeL tablauf :
Bis 1967 war die Lrmsatzsteuer in den Wertansätzen für
iaugeräte, Mascüinen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung enthalten.

Die Position Baugeräte, llaschinen,'Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung ist direkt vergleichbar mit der
AnlageinvestitionsarL Maschinen, maschineTTe AnTagen,
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige
Investitionserhebungen im Produzierenden Gewerbe) .

Statistische Datenbank

- Definit,ionskatalog -

0Fü . Nr:

GBlr - Ir(n):
273

BAUGER}iTE, MASCHINEN, BETRIEBS-
I]ND GESCII}iFTSAUSSTATTI]NG

Begrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitabiauf,/Begriff sbeziehungen

I



Stand: 31.08.79 B'latt-tlr.: i
Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

oFK _ ttr:

GBl( - tlr(n):
428, l35l

Begrl ff:

BAUGEWERBLICHER UMSATZ

Statistik,/
Gültigkeitsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negrif fsbeziehungen

1. Monatlicher
Baubericht

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für erbrachte Bau-
Ieistungen im Inland, die a1s steuerbare (steuerpflichtige und

steuerfreie) Beträge ztJr Festsetzung der Umsatzsteuer (l4ehr-

wertsteuer) zu melden sind.

Als Bauleistungen gelten die baugewerblichen Leistungen von Be-
trieben des Bauhauptgewerbes im Wohnungsbau, im Tandwirtschaft-
Lichen Bau, im gewerbTichen und industrielfen Bau sowie im
öffentLichen Hochbau und öffentlichen Tiefbau.

Die Umsätze aus allen im Rahmen einer sonstigen Produktions-
tätigkeit dieser Betriebe entstandenen Erzeugnissen (2.B. Bau-
stoffe, Betonwaren) - soweit nicht in der eigenen Bauleistung
abgerechnet - oder industriellen und handwerklichen Dienst-
Ieistungen (2.B. Gerätereparaturen für Dritte) rechnen nicht
zum baugewerblichen Umsatz. Auch Erlöse aub dem Verkauf von
Handelsware und Entgelte für sonstige nichtindustrlelle bzw.
nichthandwerkliche Tätigkeiten (2.8. Verpachtung und Verkauf
von betrieblichen Geräten, Anlagen und Einrichtungen, Architek-
ten- und Ingenieurleistungen, Lohnfuhren) gehören nicht zum
baugewerblichen Umsatz.

Eine Bauleistung gilt in der Regel dann a1s erbracht, wenn sie
endgültig abgerechnet ist ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang

Zur Umsatzsteuer zu melden sind Bauleistungen, wenn sie gegen
Entgelt im Inland ausgeführt werden. Weiterhin anzumelden ist de
Eigenverbrauch. Bauleistungen, die zwischen Betrieben eines
Mehrbetriebsunternehmens innerhalb einer Organschaft erbracht
werden, und der Seibstverbrauch sind nicht zur Umsatzsteuer zu
melden. Selbstverbrauch liegt vor, wenn Bauleistungen im Inland
der Verwendung oder Nutzung als Anlagevermögen zugeführt werden.

AIs Entgelte für erbrachte Bauleistungen werden Preise abzüg-
lich gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti usw. ) an-
gesetzt. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in diesen Ent-
gelten nicht enthalten.

Zahlenmäßige Unterschiede im l4onatlichen Baubericht und im
Monatsberi cht einschl . Auf tragseingangserhebung im Bauhauptgewer-
be ergeben sich durch die Einbeziehung zusätzlicher Vtirtschafts-
zweige (Fertigteilbaü, ehem. Bauhilfsgewerbe, Bergbauliche
Tiefb-ohrung) im Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung
im Bauhauptgewerbe.

2-

2

01.01.5() -
3t.t2.77

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ol.oL.77



Stand: 31.08.79 Blattjlr.: 2

Änderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl . Lg67 wurden bezahlte Bauleistungen, ab 1968 werden
in der Regel vereinbarte Entgelte zugrunde gelegt' Bis einschl'
tgSTwardieUmsatzsteuerindenwertansätzenfürerbrachte
Bauleis tungen enthalten -

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : ImUnterschied zum

baugewerblichen Umsatz umfaßt der Gesamtumsatz (Monatsbericht
einschl.AuftragseingangserhebungimBauhauptgewerbe,o|.ot.7.1_)
auch den nicht bauleistungsbezogenen Umsatz' d'h' den Umsatz

aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/hand-
werklichenDienstleistungen,denUmsatzausHandelswareundden
urDsatz aus sonstigen nichtindustriellen/nichthandwerklichen
Tätigkeiten.

DerbaugewerblicheUmsatzunterscheidetsichvomwirtschaft-
Tichen tfimsatz (Unternehmens- und Investitionserhebung im Bau-
hauptgewerbe, 01 .O1 .62 - 3i.12.75) bzw' von der Jaires'bau-
kilting, sonstiger umsatz (Jahreserhebung einschl' rnvesti-
tionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes, o1.o1.76 -)
wie folgt:

baugewerblicher Umsatz

+ Endbestand an begonnenen und noch nicht abgerechneten
Bauten, einschl. fertiggestellter Bauten' die noch keinen
Käufer gefunden haben

- Anfangsbestand an begonnenen und noch nicht abgerechneten
Bauten, einschl. fertiggestellter Bauten, die noch keinen
Käufer gefunden haben

+ selbsterstellte Bauleistungen
+ nichtbauleistungsbezogene Umsätze (Umsatz aus sonstigen

eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/handwerk-
Iichen Dienstleistungen' Umsatz aus Handelsware und Umsatz
aussonstigennichtindustriellen/nichthandwerklichen
Tätigkeiten)

= raiirtschaftlicher umsatz bzw. Jahresbauleistung, sonstiger
Umsatz.

BaugewerblicherUmsatzundsteuerbaIe,.|Jmsatz(Umsatzsteuer-
statistik) bezeichnen jeweils steuerliche Umsatzgrößen' jedoch
bezieht sich der baugewerbliche Umsatz in der Regel äuf die
steuerbarenEntgeltefürBauleistungen.zumsteuerbarenUmsatz
rechnen oaneben auch die nicht bauleistungsbezogenen umsätze.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DtK - Nr:

GBl(-tl
429,1351

n

Begrl ff:

BAUGEWERBLICHER UMSATZ

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Segrif fsbeziehungenstatistik/
tiü Itigke itszeitraum



Stand: 31.08.79 llatt-l'lr.: 1

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - l{r:Begrl ff:

BAUHAUPT@WERBE
GBK - tlr(n):

155

Statistik/
cültigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s i nh a I t : Wirtschafts-
bereich, der die Zweige

1.1 l,tonatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ol.oL.77

1.2 Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ol.ot.77

Hoch- und Tiefbau
Spezialbau
Stukkateurgewerbe, Gipserej-,
Verputzerei

Zimmerei, Dachdeckerei

Hoch- und Tiefbau (ohne ausge-
prägten Schwerpunkt)

Hochbau (ohne Fertigteilbau)
Herstellung von Fertigbauteilen aus
Beton im Hochbau

Montage von Fertigbauteilen aus
Beton im Hochbau

Herstellung von Fertigbauteilen aus
HoIz im Hochbau

Montage von Fertigbauteilen aus
Holz im Hochbau

Erdbewegungsarbeiten, Landes-
kulturbau

Wasser- und gtasserspezialbau
Straßenbau
Brunnenbau, nichtbergbauliche
Tiefbohrung

Bergbauliche Tiefbohrung, Auf-
schließung, SchachtJrau (ohne
Erdölbohrung)

Tiefbau, a.n.g.
Gerüstbau
Fassadenreinigung
Schornstein-, Feuerungs- und

Indus trieofenbau
Gebäudetrocknung
Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit
Abdämmung gegen KäIte, Wärme, Scha11,
Erschütterung

Abbruch-, Spreng- und Enttrünme-
rungsgewerbe

SYPRO-Nr. 72

" 73

I

ll

74

75

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1976, umfaßt
Im einzelnen rechnen dazu die Wirtschaftszweige:

SYPRO-Nr. 72to

7220

'7231

7233

723s

7237

724t
7242
7243

7244

7245
7249
7251
7255

7301
7302
7303

73c4

7305

il

lt

,t

It

r

I

It

it

il

It

I

I

tt

2



Stand: 3 1 .o8.79

1 Monatlicher
Baubericht
ot.oL.62
3L .t2.76

2.2.Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe

01.o1 .71 -
3t .12.76

2.3 Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
01.o1 .71 -
3L .t2 -76

Stukkateurgewerbe, Gipserei, Verputzerei
Zimmerei, Ingenieurholzbau
Dachdeckerei

Blattdr.: 2

SYPRO-Nr. 74OO
" 7510,, 7550

7233

7235

7237

7245
7251
7255
7302

2

Handwerksunternehmen bzw. -betriebe, die in diesen Wirtschafts-
zweigen tätig sind, rechnen zum Bauhauptgewerbe.

Begriffsinhalt
V,Iirtschaf tszwgige

Wie unter 1. , a-ber ohne die

Herstellung von Fertigbauteilen
aus Beton im Hoch.bau

Montage von Fertigbauteilen aus
Beton im Hochbau

Herstellung von Fertigbauteilen aus
Holz im Hochbau

!!,ontage von Fertigbauteilen aus
Holz im Hochbau

Bergbauli-che Tiefbohrung, Aufschließung,
Schachtbau (ohne Erdölbohrung)

Gerüstbau
Fassadenreinigung
Gebäudetrocknung

SYPRO-Nr. 7231

I

ll

Be g r i f f s b e zLe h un ge n : Das Baugewetbe
(Kreditstatistik) umfaßt,neben dem Bauhauptgewerbe noch das Aus-
bau- und das ehemalige Bauhilfsgewerbe.

Statistische Datenbank

- Definltionskatalog -
t)Fl( - ilr:

ogx - l{r(n):
165

Begrl ff:

BAIIHAUPT@!TERBE

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

It



Stand: o7.03.79

Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe
01.o1 .77 -
3t . t2.76

Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
oL.oL.7l
31.12.76

llattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Hoch- oder Tiefbauten, die
im Auftrag von Bundesbahn und Bundespost errichtet werden.

Zu den Tiefbauten zäh1en u.a. Gleisanlagen mit ihrem Unter-
bau, Tunnel- und EisenbahnbrückenbauLen, Fernsprech-,
Telegrafen- und technische Funkbetriebsbauten.

Zu den Hochbauten gehören z.B. Bahnhöfe, Post- und Fernmelde-
ämter, Ausbesselungswerke, Verwaltungsgeträude von Bundes-
bahn und Bundespostr (nicht jedoch Vrlohnbauten).

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

BAUTEN FÜR BUNDESBAHN I,]ND BUNDESPOST

Begrl ff:

GBK - ilr(n):
23C.t

Statistik,/
Gü Itigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen



Stand: 07 .03.79

Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe

01 .01 .71
31.12.76

Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
01 .01 . 71
3t.12.76

1

Blatt4r.: I

B e g r i f f s i n h a 1 t : Hoch- oder Tiefbauten,
die im Auftrag von Bund, Ländern und Gemeinden, Gemeinde-

verbänden, Zweckverbändän, deren Mittel überwiegend aus

öffenttichen Abgaben stalnmen, Sozialversicherungen sowie von

Organisationen ohne Erwerbscharakter errichtet werden-

Zu den Organisationen ohne Erwerbscharakter gehören z.B.
Kirchen, Sportvereine, karitative Vereine, Gewerkschaften
und die Parteien.

Zu den Hochbauten zählen u.a. Verwaltungsgebäude, Kasernen,
öffentliche Schuten, Universitätsgebäude, Theater, Kranken-
häuser, Kindergärten, Sporthallen, Kirchen, Gemeindehäuser
und Gefängnisse.

Die Tiefbauten umfassen u.a. Bauvorhaben zur Kanalisation
und zur Abwasserbeseitigung, Deiche und Dämrne, Wasser-
versorgungsanlagen, Sportplätze, Friedhöfe, Fußgänger-
und Straßenbrücken.

oer Stiaßenbau rechnet nicht zu'den Bäuten für Gebiets-
körperschaften, Organisationen ohne Erwerbscharakter und
sonstige öffentliche Auftraggeber.
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Statistik des
Bauüberhanges

o1 .o1 .55

B e g r i f f s i n h a 1 t : Genehmigte Gebäude oder
Wohnungen, die noch nicht fertiggestellt sind.

Nachgewiesen wird der Bauüberhang im Hochbau am Jahres-
ende.

Eine Genehmigung liegt vor, wenn die zuständige Behörde
die Erlaubnis ertej-lt, eine Baumaßnahme in der durch den
Bauherrn vorgelegten Fo::tn durchzuführen.

AIs fertiggestellt gilt ein Gebäude bzw. eine Wohnung,
wenn die Bauarbeiten - ggf. ausgenommen die Schönheits-
arbeiten - weitgehend abgeschlossen sind und das Gebäude
bzw. die Wohnung bezugsfertig oder bereits bezogen ist.
Die Fertigstellung ist unabhängig von der Bauabnatune.

Erfaßt werden die genehmigten, aber noch nicht fertig-gestellten Bauvorhaben, durch die mindestens eine ganze
9ilohnung oder im Nichtwohnbau mindestens ein ganzes Ge-
bäude erstellt werden.soll.

Der Bauüberhang wird nach dem Bauzustand unterschieden.
Die Gebäude können "bereits unter Dach',, "noch nicht
unLer Dach" oder "noch nicht begonnen" sein.

Ein Bauvorhaben gilt aIs begonnen, wenn mit der
Aushebung der Baugrube begonnen worden ist. AIs ',unter
Dach" wird jedes Gebäude erfaßt, das im Rohbau fertig-
gestellt ist, auch wenn Fenster, Türen und Verputz
fehlen. Bei einem Rohbau muß von außen erkennbar sein,
daß noch weitere Bauarbeiten auszuführen sind.

Zurn Bauüberhang rechnen auch sog. Bauruinen, d.h. Ge-
bäude, bei denen die Bauarbeiten vor Bezugsfertigkeit
eingestellt wurden.

Begri.f f sbezi ehungen: ImUnter-
schied ztm Bauüberhang im Hochbau werden im Bauyorrat
an Wohnungen (Statistik des Bauüberhanges) ausschließlich
genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen
erfaßt. Der Bauüberhang im Hochbau wird ferner durch
eine eigene Erhebung am Jahresende erfaßt, während der
Bauvorrat an ltohnungen durch eine monatliche Fortschrej_-
bung des Bauüberhangesan Wohnungen mit HiIfe von erteil-
ten Baugenehmigungen und Baufertigstellungen ermittelt
wird.
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Statistik des
Bauüberhanges
ol.oL.62

B e g r i f f s i n h a I t : Genehmigte Wohnungen'

die noch nicht fertiggestellt sind'

Nachgewiesen wird der Bauvorrat an Wohnungen am Monats-

ende.

Eine Genehmigung liegt dann vor' wenn die zuständige
Behörde die Erlaubnii erteilt, eine Baumaßnahme in
der durch den Bauherrn vorgelegten Form durchzuführen'

Fertiggestellt ist eine Wohnung' wenn die Bauarbeiten
weitgehend abgeschlossen sind und die Wohnung bezugs-
fertig ist.

Be g r i f f sb e zLehung e n : ImUnter-
schiedzuDBauvorratanWohnungenerfaßtderBauüberhang
im Hochbau (Statj-stik des Bauüberhange§) nicht nur woh-

nungen, sondern auch Gerbäude' die genehroigt' aber. noch
'nicht fertiggestellt sind' Der Bauüberhang im Hoch-

bau wird durch eine eigene Erhebung am Jahresende er-
faßt, während der gauvärrat an Wohnungen durch eine
monatliche Fortschreibung des Bauüberhanpsan woh-

nungen mit Hilfe von aaugenehmigungen und Baufertig-
stellungen emittelt wird'
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AIte folgenden
Statistiken

Begriffsinhalt:Personen,dieineinemöffent-
lich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis des Bundes, der

Länder,derGemeindenundsonstigerKörperschaftendesöffent-
lichen Rechts stehen, in das sie durch eine Anstellungs- (Ernen-

nungs-)urkunde berufen worden sind'

AlsBeamtegeltenu-a.auchBeamtenanwärter'.BeamteimVorbe-
reitungsdienst, Wahlbeamte, Angehörige der Polizei' Richter so-
wie Geistliche der zur evangelischen Kj-rche in Deutschland ge-
hörenden Kirchen und der römisch-katholischen Kirche' Den Beam-

ten werden weiter der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die
MinisterpräsidentenrMinisterrsenatoren,Landräte'Bürgermei-
sLer und Stadträte zugeordnet'

Nicht zu den Beamten zählen u.a. Beamte im Ruhestand und Perso-
nen mit den Berufsbezeichnungen"versicherungsbeamter" oder
,,Bankbeamter", die in keinem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
häItnis stehen. Es handelt sich nur dann um Beamte' wenn der
Arbej-tgebereineKörperschaftdesöffentlichenRechtsist(z.B.
Deutsche Bundesbank) -

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Beamte getten auch die Sol-
daten sowie Angehörige des Bundesgrenzschutzes'

Nicht zu den Beamten zähIen Geisttiche (mit Ausnahme der Geist-
Iichen der evangelischen und römisch-katholischen Kirchen) sowie
sprecher von Religionsgemeinschaften. Dieser Personenkreis wird
den ÄngestelTten zugeordnet'

Be gr i f f s b ez l-ehunge n : Siehe unter 5'

1 Votks- und
Berufsztihlung
t970

Arbeitsstätten-
zäh1ung 1970

2 Begriffsinhatt:NichtzudenBeanntenzählendie
soldaten und die Angehörigen des Bundesgrenzschutzes (mit Aus-
nahme der beamteten Zivilbediensteten) ' Geistliche (mit Ausnahme

derGeistlichenderevangelischenundrömisch-kathotischenKir-
chen) sowie Sprecher von Religionsgemeinschaften rechnen eben-
falls nicht zu den Beamten, sondern zu den AngesteTTten'

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Siehe unter 5'

2-



Stand: 09.08.79

3. Wohngeld-
statistik
01 .01 . 65

4. Statistik des
Kraftfahr2eug-
und lcaftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
01.01.52

5. Studenten-
statistik
o1.1o.75

Blatt.Nr.: z

Begriffslnhalt:NachgewiesenwerdenWohngeTd-
enpfAnger(haushalte), deren Haushaltsvorstände Beamte sind. Als
Haushaltsvorstand gilt dasjenige Familienmitglled, das lm Zeit-
punkt der Antragstellung auf Wohngeld den größten Teil der unter
haltskosten für die zum Haushalt rechnenden Familienmlt'glieder
trägt.

Be gr i f f s b e z Lehunge n : Siehe unter 5'

Begriffsinhalt:NachgewiesenwirdderFahtzeug-
bestanil nach Fahrzeughaltern, darunter der Fahrzeugbestand der
Beanten. AIs Fahrzeughalter gilt derjenlge auf den das Fahrzeug
zugelassen wird. Halter und Elgentümer eines Fahrzeuges müssen
nicht identisch sein.

Änderungen im zeL tablauf:' DieGeist-
licherr rechnen ab 1. JuIi 1963 zu den Beamten'

von 1952 bls 1967 ist in Bestand an .Lastkraftwagen der Beamten
auch der Lastkraftwagenbestand der AngesteTTten, Arbeiter sowie
der iyjChterwerbsper,sonen und ohne Angaben enthalten. Iu Jahre
1954 unfaßt der Bestand an Krafträdern der Beamten auch den
Igafträderbestand der Geöietskbrperschaften (und) Sozialversi-
chetung. t

B e g r I f f s b ez Lehun§le n : Siehe unter 5'

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgewiesen werden deutsche
Studjenanfänget, die auf den Inrmatrikulationspapieren als letzte
berufliche Stellung des Vaterg "Beamter" eingetragen haben' Die
berufliche stellung des vaters wird auch berückslchtig§ wenn die-
ser bereits verstorben ist.

Be'grif f sbezL ehuhgen: 'ifrUtrtefsÖhiedzur
volki- unri Berufszählung 1970 und Arbeitsstättenzählung i97o wer-
den in der Statlstik des KraftfahrzeuE- irnd Kraftfahrzeuganhän-
gerbestandes keine Personenzahlenr sondern Fahrzeugbe§tände von
ieanten nachgewJ.esen. In der Wohngeldstatistik werden Wohri§eld-
empfängerhaushalte nachgewiesen, deren HaushaltsvÖrstände Beamte
sina; in der studentenstatlstik handelt es sich rtro deutsÖhe stu-
dienanfänger, dle auf den Irnmatrlkulationspapieren aI§ berufli-
che Stellung des vaters "Beamter" elngetragen haben'
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BEAMTE (R)
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Unterschiede in den Beamtenzahlen der Volks- und Berufszählung
1970 und der Arbeitsstättenzählung 1970 ergeben sich u.a. dar-
aus, daß Beamte in mehreren Arbeitsstätten beschäftigt sein und
deshalb in der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaßt und nach-
gewiesen werden können. fn der Volks- und Berufszählung 1970 da-
gegen wird jeder Beamte nur einmal erfaßt, da die einzelne per-
son und nicht die Arbeitsstätte die Erhebungseinheit ist.



Sland: 27.02.79

Mikrozensus
01.01.64 -
3L .12 .71

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zusammen{efaßte Position'
I

der Beamte, Angestellte sowie kaufmännisöh und technisch Aus-
I

zubildende rechneh. I

t

zu

ZudenerwerbstätigenBeamtenrechnenPelrsÖnen,dieineinem
öffentlich-rechtliähen Dienst- und TreuäVerhältnis des Bunr
des, der Länder, der Gemeinden und sot'=diger Körperschaften
des öffentlichen Rechts stehen, in das 3ie durch eine An-
stellungs- (Ernennungs-)urkunde berufen worden sind'

Als Beamte gelten u.a. auch Beamtenanwärter' Beamte im Vor-
bereitungsdienst, Wahlbeamte, Angehörl§e der Polizei (ohne

kasernierte BeteitschaftspolizeL), Ricüter sov'ie die Geist-
IichenderzurevangelischenKirchelnDeutschlandgehören-
den Kirchen und der römisch-katholischbn Kirche' Den Beamten

werden weiter der BundespräsidenL, de{ Bundeskanzlerr die
Ministerpräsidenten, Ministerl Senatoy'en, Landräte' Bürgdr-
meister ünd Stadträte zugeordnet' I

Nicht zu den Böamten zählenu.a' Persoilen mit den BerufsbÖ-
zeichnungen'rversicherungsbeamter" odär "Bankbeamter", die
in keinem öfferitlich-rechtlichen Dienltverhältnis stehen.
Es handelt sich nur dann r,1g Beamte, vJenn der Arbeitgeber
eine Körperschaft deS öffentlichen ndchts ist (z'B' Deutsche
Bundesbank).

AIs Angestöilte gelten aIle nicht beämteten Gehaltsempfän-
ger, die überwiegerrd eine karifmännisbhe, büro- bzw' ver-
ialtungsmäßige, höh.r" technlsche oder überwiegend leitende
oder sonst gehobene Tätigkeit ausüben'

Für die Zuordnr:ng zu den Angestelltdn ist grundsätzlich die
Art der ausgöübt;n Tätigkeit bzw' die Vereinbarung iü Ar-
beitsvertrag und nicht die Beitragsffticttt oder^Mitgligd-
schaft irr der Angestelltenrentenver'sicherung maßgebend'

Zu den Angesteliterr zählen auch leitende AnEÖstetlte ünd
Direktoren EroBer Betriebe, sofern sle nicht Mitei§enüümer
;il:-eu""färf= zu den Angestellted rechnen "Versichefungs-
beamte,'; ',Betriebsbearnte" und "Bäntbeamte", Soweit Siö nicht
in einem öffentlich-rechtlichen Dibnstvefhältnis §tehän
(2.B. bei der Bundesbank).
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l{erkmeister sind in der Regel Angestellte, auch wenn sie
ihre Versichenrng in der Rentenversicherung für Arbeiter
beibehalten haben. Dasselbe gilt auch für AngestelIte, die
aufgrund ihrer langjährigen Zugehörigkeit zum Betrieb vom
Arbeiter- in das AngestelltenverhäItnis übernommen wurden
und weiterhin Beiträge zvr Rentenversicherung zahlen.

Hausangestellte sind rneistens in der Rentenversicherung für
Arbeiter versichert und gelten in der Regel als Arbeiterin-
nen. In seltenen Fällen sind sie im AngestelltenverhäItnis
(meistens dann als Hausdame bezeichnet) und in der Renten-
versicherung für Angestellte versichert.

Gemeindeschwestern (Nonnen und Diakonissen), dj-e von ihrem
Mutterhaus versorgt werden, zählen wie die Nonnen und Ordens-
brüder in ihren Häusern als Angestellte. Mit Ausnahme der
Geistlichen der evangelischen und römisch-katholischen
Kirchen werden aIle Geistliche und Sprecher von Religions-
gemeinschaften zu den Angestellten gezählt.

Mithelfende Familienangehörige zählen, sofern sie Beiträge
zur Angestelltenrentenversicherung entrichten, zu den Ange-
steIIten.
Kaufmännisch und technisch Auszubildende sind Personen, die
aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungs-
gesetz in anerkannten kaufmännischen oder technischen Aus-
bildungsberufen ausgebildet werden. 1) Die Ausbildung dieser
Personen mündet normalerweise in einen Angestelltenberuf ein.
Einbezogen sind auch Praktikanten und Volontäre mit ent-
sprechenden Tätigkeiten.

1) Zu Ej.nzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz V. 14.8.1969
(BGtsI. r S. lrl2) .
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Statistik der
Konkurs- und Ver-
glei-chsverfahren

o7.o1.62

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s.i n h a 1t
beantragte Konkursverfahren.

Beim zuständigen Amtsgericht

Das Konkursverfahren ist in der Konkursordnung geregelt. Es
bezweckt eine gleichzeitige und gleichmäßige Verteilung des
Vermögens eines zahlungsunfähigen und,/oder überschuldeten
Schuldners (Gemeinschuldner) an die Gläubiger unter Leitung
des Konkursgerichts. 1)

Ein beantragtes Konkursverfahren wird entweder eröffnet
oder mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden
Teilungsmasse abgelehnt.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Beantragte Konkurs-
verfahren (einschl. Anschlußkonkurse) ergeben zusammen mit
den eröffneten vergTeichsverfahren (statistik der Konkurs-
und Vergleichsverfahren) die Gesamtheit der rnsolvenzen. Da
jedoch Anschlußkonkurse bereits als eröffnete Vergleichsver-
fahren erfaßt werden, sind sie, um Doppelzählungen zu ver-
meiden, von der Gesamtzahl abzuziehen. Es ergeben sich dann
die Insol-venzen (ohne AnschLußkonkurse) (Statistik der Kon-
kurs- r:nd Vergleichsverfahren) .

Beantragte Konkursverfahren (einschl. Anschlußkonkurse) und
eröffnete Konkursverfahren unterscheiden sich durch die Zahl
der Verfahren, die zwar beantragt wurden, deren Eröffnung
aber vom Konkursgericht mangels Masse abgelehnt wurde. Diese
zählen nur zu den beantragten Konkursverfahren.

1) Zu Einzelheiten siehe Konkursordnung v. 20.5.1898
(RGBI. S. 612).

I
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2

Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1.66

Statistik des
grenzüberschrei-
tenden Güter-
kraftverkehrs
o1 .o1 .54

B e g r i f f s i n h a 1 t : Güter, die von Ej-senbahnen

des öffentlichen Verkehrs im WagenTadungsverkehr, Stückgut-
verkehr, Dienstgutverkehr und Expreßgutverkehr befördert
werden.

Die beförderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht erfaßt.
Ist dies nicht bekannt, wird das Frachtgewicht zugrunde
gelegt. Grundsätzlich nicht in das Bruttogewicht bzw. Fracht-
gewicht einbezogen ist das Gewicht von Ladehilfsmitteln wie
Paletten usw.

Zu den beförderten Gütern im Wagenladungsverkehr, im Stück-
gutverkehr und im Expreßgutverkehr zählen aIle Güter, deren
Versandort bzw. deren Empfangsort im Bundesgebiet liegen oder
die durch das Bundesgebiet durchgegangen sind. Im Dienstgut-
verkehr zäh1en dazu alle Güter, deren Versandort und Empfangs-
ort im Bundesgebiet liegen oder deren Empfangsort im
Bundesgebiet liegt.

Nicht zu den beförderten Gütern gehört das Gepäck beförderter
Personen.

A n d e r u n g e n i m z e L t a b I a u f : Bis einschl.
Dezember 1976 gilt im Stückgutverkehr ein Gut nur dann als
befördert, wenn Versandort und Empfangsort im Bundesgebiet
Iiegen.

B e g r i f f sb e z ie hu n g e n : Siehe dazuweiter
unten.

Be gri f fs inhal t: Güter, die imgrenzüberschrei-
tenden Güterkraftverkehr befördert werden.

Die beförderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht einschl
der Verpackung und Umschließung erfaßt. Das Eigengewicht von
Großcontainern zäh1t nicht zum Bruttogewicht.

Zum Güterverkehr rechnen der gewerbliche Güterkraftverkehr, das
ist jede Beförderung von Gütern mit einem Kraftfahrzeug für
andere gegen Entgelt, sowie der Werkverkehr, der jede Güterbe-
förderung mit einem Kraftfahrzeug für eigene Zwecke umfaßt.

2-
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Stand: 03. 1O.79

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ol .o1.62

B e g r i f f s b e z i:eh un 9e n :

weiter unten.

Blattdr.: 2

Grenzüberschreitend ist dieser Güterkraftverkehr, wenn er die
Auslandsgrenzen des Bundesgebietes einschl. Berlin (West)
überschreitet. Die Deutsche Demokratische Republik und
Berlin (ost) gelten nicht als Ausland.

Nicht zu den beförderten Gütern im grenzr.iberschreitenden Kraft-
verkehr gehören Güter, die in Personenkraftfahrzeugen und
sonstigen, nicht für die Lastenbeförderung bestimmten Fahr-
zeugen (2.B. Feuerwehrfahrzeu§elrr Arbeitsmaschinen) befördert
werden. Ebenfalls nicht einbezogen sind die auf Militärfahr-
zeugen beförderten Güter

Siehe dazu

3 B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die im gewerblichen

Luftverkehr nach Frächttarifen bzw. für Zwecke der Luftver-
kehrsunternehmen befördert werden -

Die beförderten Güter werden mj-t ihrem Bruttogevricht erfaßt-
Dazu rechnen grundsätzlich nicht die Gewichte von Ladehilfs-
mitteln wie Pa1etten, Iglus, Netze.

Güter gelten dann als befördert, wenn sie mit Luftfahrzeugen
zwischen Flughäfen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
von F1ughäfen innerhalb der Bundesrepublik nach Gebieten außer-
halb, von Gebieten außerhalb nach Flugplätzen innerhalb der
Bundesrepublik bzw..von Gebieten außerhalb der Bundesrepublik
über Flugplätze innerhalb der Bundesrepublik nach G'ebieten
außerhalb der Bundesrepublik transportiert werden'

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die beförderten Güter
in der Eisenbahnstatistik, in der statistik des grenzüber-
schreitenden Güterkraftverkehrs und in der Statistik des ge-
werblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen sind
vergleichbar abgegrenzt. Der Begriff beförderte Güter stimmt
auch mit den befördetten Gütem(einschT' Stückgutverkehr)
(statistiken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und
des Werkfernverkehrs) überein-
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a

4. Statistik des
Schiffs- und
Güterverkehrs
auf Binnen-
wasserstraßen
ol.oL.62

5 Statistik des
Güterverkehrs
über See

01.01.69

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die im Güterverkehr
auf Binnenwasserstraßen sowie Güter, die im Binnen-See-Verkehr
befördert werden.

Zum Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen rechnet der Güterver-
kehr zwischen Häfen oberhalb der Seegrenze. zvm Binnen-See-
Verkehr rechnet der Güterverkehr, der die Seegrenzen über-
schreitet.

Erfaßt werden Güter, die die Grenzzollstellen bzw. die Über-
gangsstellen zur Deutschen Demokratibchen Republik und nach
Ber1in (Ost) passieren sowie aIle Güterbeförderungen inner-
halb des Bundesgebietes.

Die beförderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht erfaßt.
Das Eigengewicht von Containern oder sonstigen Ladehilfsmittel
rechnet nicht zum Bruttogewicht.

Nachgewiesen werden die beförderten Güter insgesamt sowie die
Güter, die mit Schiffen fremder Flagge befördert werden. zu
den Gütern, die mit Schiffen fremder Flagge befördert werden,
rechnen alle Güter, die mit Schiffen befördert werden, die
nicht unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren.
Dazu zählen auch Güter, die mit Schiffen unter dei Flagge
der Deutschen Demokratischen Republik transportiert werden-

B e g r i f f s i n h a 1 t : Güter, die im Seeverkehr oder
die im Binnen-See-Verkehr zwischen Küstenhäfen und Binnenhäfen
des Bundesgebietes befördert werden.

AIs Seeverkehr gelten alle Fahrten, die seewärts der Binnen-
grenze in Küstenhäfen des Bundesgebietes beginnen oder enden
und die die Seegrenze überschreiten.

Die beförderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht erfaßt.
Die Eigengewichte von beladenen oder unbeladenen Contaj-nern,
Trailern und Trägerschiffsleichtern werden nicht einbezogen.

Ferner sind'im Seeverkehr ribergesetzte Reise- und Transport-
fahrzeuge nicht enthalten.

41

I

Stand: 03 . 10.79 8latt.Nr.: 3

j
I
iI

I

&

I



Stand: 03 . 10.79 Blatt4r.: 4

Nachgewiesen werden die beförderten Güter insgesamt sowie die
Güter, die mit Schiffen fremder Flagge befördert werden'

zu den Gütern, die mit schiffen fremder Flagge befördert werden
rechnen alle Güter, die mit Schiffen befördert werden, die
nicht unter der Flagge der Bundesrepu.blik Deutschland fahren.
Dazu zählen auch Güter, die mit schiffen,unter der Flagge der
Deutschen Demokratischen Republik transportiert welden'
t

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Die beföy'derten
Güter sind in den o.g. statistiken vergleichbar ab§egrenzt. zn

beachten ist, daß die Güter, die im Binnen-See-Verkehr zwischen
Küsten- und Binnenhäfen innerhalb des Bundesgebietes be-
fördert werden, sowohl in der Statisti-k des Schiffs- und
Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen als auch in der
statistik des Güterverkehrs über see - also doppelt - erfaßt
werden.

Die Begriffe beförderte Güter und.beförderte Gütet (einschl.
stückgutverkehr) (statistiken des gewerblichen Güter- und
tlöbelfernverkehrs und des Werkfernverkehrs) sind vergleichbar
abgegrenzt..
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Statistiken des
gewerblichen
cüter- und Möbel-
fernverkehrs undles !,terkfern-
verkehrs
01.01.54

Die beförderten Güter
ihrem Bruttogewicht, ,

erfaßt.

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die im gewerblichen
Fernverkehr und Lm Werkfernverkehr befördert vrerden,
einschl . Stüclcqut.

(einschl. Stückgutverkehr) werden mit
d.h. einschl. der Verpackrrng

Als befördert gilt ein Gut, $renn es auf einem Lastkraft-
fahrzeug transportiert wird, das im Bundesgebiet beheimatet
ist. Im grenzüberschreitenden Verkehr und im Durchgangs-
verkehr werden auch Güter, die auf ausländischen Lastkraft-
fahrzeugen transporLi-ert werden, als befördert einbezogen.

Beförderte Güter (einschl. Stückgutverkehr) werden für
den gewerblichen Fernverkehr deutscäer Fahrzeuge, für den
Werkfernverkehr deutscher Fahrzeuge, für den genrerölichen
Fernverkeltr ausTändischer Fahrzeuge und den werkfernverkehr
ausl.ändisclter Fahrzeuge nachgewiesen,.

Die beförderten Güter werden einschl. Stückgrut nach-
gewiesen. Darunter sind im gewerblichen Fernverkehr deut-
scher Lastkraftfahrzeuge tarifliches Stückgut und beim
Werkfernverkehr Sendungen bis 5OO kg zu verstehen. In grenz-
überschreitenden Fernverkehr ausländischer Lastkraftfahr-
zeuge werden dagegen im gewerblichen Fernverkehr Sendungenbis 2 5OO kg und im !{erkfernverkehr Sendungen bis 5OO kg
a1s Stückgut bezeichnet.

B e g r i f f sb e z Le h un g e n : Die beförderten
Güter (einschl. Stückgutverkehr) sind insgesamt um den
Stückgutverkehr r:mfangreicher als die beförderten Güter
(ohne Stückgutverkehr) (Statistiken des gewerblichen Güter-
und Möbelfernverkehrs und des Werkfernverkehrs) .

Die beförderten Güter (einschl. Stückgutverkehr) sind ver-gleichbar abgegrenzt wie die .beförderten Güter (Eisenbahn-
statistik; Statistik des grenzüberschreitenden Güter_kraftverkehrs; Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf
ausgewählten Flugplätzen ) .



Strnd: 28.o2.79

Statistiken des
gewerblichen
Güter- und Möbe1-
fernverkehrs und
des Werkfein-
verkehrs
o1 .o1 .64

Blatt-ltr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die im gewerbTichen
Fernverkehr und La Werkfernverkehr befördert werden, aus-
schl. des beförderten Stückguts.

Die befördertcn Güter (ohne Stückgutverkehr) werden mi t
ihrem Bruttogelvicht, d.h. einschl. der Verpackung
erfaßt.

Als befördert gilt ein Gut, wenn es auf einem Lastkraft-
fahrzeug transportiert wird, das im Bundesgebiet beheiroatet
ist. Im grenzüberschreitenden Verkehr und im Durclzgangsver-
keär werden auch Güter, die auf ausländischen Lastkraft-
fahrzeugen transportiert werden, als befördert einbezogen.

Beförderte Güter (ohne Stückgutverkehr) werden nach Haupt-
verkehrsbeziehungen und Güterabteilungen nachgewiesen. Der
StückguLverkehr ist nicht einbezogen.

Als Stückgrut gelten im grewerblichen Fernverkehr deutscher
Lastkraftfahrzeuge tarifliches Stückgut und beim Werkfern-
verkehr Sendungen bis 5OO kg. Im grenzüberschreitenden Fern-
verkehr ausländischer Lastlraftfahrzeuge werden dagegen im
gewerblichen Fernverkehr Sendungen bis 2 5OO kg und im Werk-
fernverkehr Sendungen bis 5oo kg als Stückgrut bezeichnet.

B e gr i f f sb e z Le h un ge n : Die beförderten
Güter (ohne Stückgutverkehr), er:vreitert un den Stückgut-
verkehr, ergeben die beförderten Güter (einsch7. Stückgut-
verkehr) (Statistiken des gewerblichen Güter- und Möbelfern-
verkehrs und des !,ilerkfernverkehrs) .
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Stand: 16 .ö6. 78

1. Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbähnen)
o1.o1.66

B I att-l{ r.: 1

Be gri f fs i nhal t: PersonenlceförderungsfäIlebei
Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs -

Die personenbeförderungsfälle werden in aller Regel anhand des
Verkaufs.von Fahrausweisen ermittelt. Dabei werden zeit- und
Mehrfachkarten entsprechend ihrer Ausnutzung mehrfach gezäh1t.
Umsteiger im Liniennetz einer Eisenbahn werden nur als ein Be-
förderungsfall gezählt.

Nicht zu den beförderten Personen gehören nicht zahlende Reisen-
de sowie MilitärPersonen.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die befördertenPer-
sonen in der Eisenbahnstatistik sind vergleichbar abge-
grenzt wie die beförderten Personen in der Statistik der Per-
sonenbeförderung im Straßenverkehr.

Gegenüber dem Ausweis der beförderten Personen in der Statistik
des gewerblichen Luftverkehrs ergeben sich in der Eisen-
bahnstatistik Unt,erschiede. fn der Eisenbahnstatistik
gelten als beförderte Personen nur zahlende Fahrgäste, in der
Statistik des gewerblichen Luftverkehrs neben den zahlenden auch
die nicht zahlenden Fluggäste, wenn sie äIter als zwei Jahre
sind. Zudem wird in der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs
die Anzaht der beförderten Personen wegen nicht vermeidbarer
Doppelzählungen zu hoch ausgewiesen.

Be gr i f fs i nhal t: Personenbeförderungsfällebei
Straßenverkehrsunternehmen im Stadtschnellbahn-, Straßenbahn-
und obusverkehr sowie Kraftomnibusverkehr.

Die PersonenbeförderungsfäIle werden in aller Regel aufgrund der
verkauften Fahrausweise ermittelt. Dahei werden zeit- und Mehr-
fachkarten entsprechend ihrer vermuteten Ausnutzung mehrfach
berücksichtigt.

Bei den beförderten Personen handelt es sich um Unternehmensbe-
förderungsfäIle, d.h. eine Person wird auf dem Liniennetz eines
unternehmens auch dann nur einmal gezählt, wenn diese nachein-
ander mehrere verkehrsmittel des unternehmens benutzt. Benutzt
die betreffende Person aber Verkehrsmittel verschi-edener Unter-
nehmen auf einer Fahrt, wird sie bei jedem dieser unternehmen je
einmal gezählt. Nicht zahlende Personen gehören nicht zu den be-
förderten Personen mit Ausnahme der schwerbeschädigten und

2 Statistik der
Personenbeför-
derung im
Straßenverkehr
o1.o1.52

2-
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Stand: 16.C,6.78

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten FlugpläLzen
oL.ol.62

Blatt-t{r.: 2

Freifahrscheininhaber sowie der schüIer j-m freigestellten
Schülerverkehr.

Anderungen im Zei' tablauf : Seit1969
zählen auch die im freigestellten schüIerverkehr beförderten

' Schüler zu den beförderten Personen.

Begriffsbez!ehungen:DiebefördertenPer-
sonen in der statistik der Personenbeförderung im straßenver-
kehr sind vergleichbar abgegrenzt wie die beförderten Personen
in der Eisenbahnstatistik. Gegenüber dem Ausweis der
beförderten Personen in der statistik des gewerblichen Luftver-
kehrs ergeben sich in der statistik der Personenbeförderung im
straßenverkehr unterschiede. In der statistik der Personenbe-
förderung im straßenverkehr gelten als beförderte Personen im
allgemeinen nur zahlende Fahrgäste, in der Statistik des gewerb-
lichen Luftverkehrs neben den zahlenden auch nicht zahlende
Fluggäste, wenn sie älter als zwei Jahre sind' Zudem wird in
der statistik des gewerblichen Luftverkehrs die Anzahl der be-
förderten Personen wegen unvermeidbarer Doppelzählunqen zu
hoch ausgewiesen.

Begriffsinhalt
gewerbl ichen Luf tverkehr .

Ein personenbeförderungsfalt ist in der statistik dds gewerb-
lichen Luftverkehrs die Gesamtflugreise eines Fluggastes vom

Herkunfts- zum Endzielflughafen. Aus erhebungstechnischen Grün-
den werden allerdings die Fluggäste, die aus Gebieten außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland auf einem der ausgewählten FIug-
plätze innerhalb des Bundesgebietes einschl. Berlin (West) an-
kor*"r, und dort in ein Flugzeug nach Zielen innerhalb oder
außerhalb des Bundesgebietes umsteigen, doppelt erfaßt.

zu den beförderten Personen zählen alle Fluggäste mit Ausnahme
der Kindör unter zwei Jahren.

B e g r i f f s b e z ie hun g e n : Zur Abgrenzung
zwischen den beförderten Personen in der Luftverkehrsstatistik
sowie der Eisenbahnstatistik und der Statistik der
Personenbeförderung im Straßenverkehr siehe dort'

Personenbeförderungsf älIe im
3



Strnd: 31 .05. 78 Blatt-Nr.: 1
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Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstati stlk )

o1.o1 .66

B e g r i f f s i n h a 1 t : ZahI der Transportgefäße
mit einem Mindestinhalt von 1 ,3, in denen Güter lose
oder wenig verpackt befördert werden und die das Umladen
von einem zum anderen Verkehrsmittel erleichtern.

Die Behälter lassen sich leicht fülIen und leeren und können
mehrfach benutzt werden.

Der Eigentumsbestand erfaßt die ZahI der BehäIter, die
sich im Eigenturo des jeweiligen Eisenbahnunternehnens be-
finden.

Es werden,folgende Behälterarten unterschj-eden: KLeincontainer
mit 1-3 m' Fassungsvermögen und -einer Ladekapazität von 1 t,
Mittelcontainer mit metrr als 3 mJ Rauminhalt, aber kleiner
als 2O-Fuß-Container 1) und Großcontainer mit 20 Fuß und
mehr. Auch die PaTetten zähIen zu den Behätterbeständen.

1) 2O-Fuß-Container haben eine Länge von 6,055 m und ein
Bruttogewicht von 20 t.



Blattdr.:1
Stand: 27 -O7 '79
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BE HERBERGTJNGS GEWERBE
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Gastgewerbe-
statistik

Begriffsinhalt:ZumBeherbergungsgewerberechnen
Hotels,Gasthöfe,FremdenheimeundPensionenSowieErholungs-
und Ferienheime.01.01.63

Nicht einbezogen werden schlaf- und speisewagenbetriebe, cam-
pingplätze,alleHeime,dienichtalsUnternehmenbetriebenwer-
den, sowie Heime, die als Unternehmen betrieben werden' jedoch
nichtzudeno.g.Fremden-,Erholungs-oderFerienheimenrechnen.

Anderungen im Zet tablauf :

einschl. L969 (Basis 1962 = 1oO) waren Erholungs-
heime nicht beim Beherbergungsgewerbe einbezogen.

Bis
und Ferien-



Stand: t8.o7 .79 Blatt.ttr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Warengruppe 2l des Systemati-
schen Vtarenverzeichnisses für die Indudtriestatistik,
Ausgabe 1975.

Sie umfaßt:
Kohle, Briketts, Koks, Rohteer und -benzol,
ErdöI, Erdgas und bituminöse Gesteine,
Eisenerze,
NE-I,letallerze und Schwefelkies,
Kalisalze und Rohphosphate,
Stein-, Hütten- und Salinensalz, SoIe,
Flußspat, Schwerspat, Graphit, sonstige bergbauliche u.ä.
Erzeugnisse,

Torf.

Die Ergebnisse der.Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (Wt) umgeschlüsse1t. Da
im !{I die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im tlA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenriberstellung gering-
fügige Abweichungen ergeberr. 1)

Anderungen im Zei- tablauf: Zwischenden
verschiedenen, jeweils güItigen Ausgaben des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik bestehen gering-
fügige Abweichungen.

1) Zu Einzelheiten über die Auswahl der V'larennurunern siehe Fach-
serie 7, Außenhandel, Reihe 1, Zusammenfassende Übersichten
für den Außenhandel, Anhang 2: Gegenüberstellung der !{aren-
gruppen und -zweige des Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik und der Nummern des Vtarenverzeichnisses für die
Außenhandelsstatistik .

1

2

Statistik der
Erzeugerpreise
industrieller
Produkte
o1.o1.55

Außenhandels-
statistik
o1.o1.70

Statistik der
Außenhandels-
preise
o1 .o1 .50

3
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Stand: o5.o2.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blattdr.: 1

Begri f f s inhalt: Erwetbstätige, derenArbeits-
stätte außerhalb ihrer wohngemeinde liegt, wobei die Pendel-

wanderung aus der Sicht der Wohngemeinde gesehen wird'

Erwerbstätige, die neben der Ausübung einer Erwerbstätigkelt
noch eine Schu1e besuchen (z-B. Erwerbstätige, die nach Dienst-
schluß eine Abendschule besuchen) rechnen grundsätzlich zu den
Berufspendlern. Maßgebend ist dabei, daß die Arbeitsstätte
außerhalb der Wohngemeinde des Erwerbstätigen liegt' Zu den
Berufsauspendlern rechnen weiter schüIer und studierende, die
neben ihrer Ausbildung eine Erwerbstätigkeit außerhalb ihrer
Wotrrgemeinde ausilben. Einbezogen sind ferner Personen, die lm
Ausland erwerbstätig sind, ihren Wohnsitz jedoch im Inland
haben (sog. Grenzgänger) .

B e g r i f f sb e z Le h u n g e n : Die Berufsauspendler
rrnterscheiden sich von den Betufseinpendlern (Volks- und Be-
rufszählung 1970) durch die Richtung der Pendelwanderung. von
der wotrngemeinde der Pendler aus betrachtet handelt es sich
bei ihnen r:m Berufsauspendler, von der Zielgemeinde aus gesehen
um Berufseinpendler. Zu berücksichtigen ist ferner, daß bei
den Berufseinpendlern jene Persbnen nicht erfaßt werden, die
im Inland erwerbstätig sind. aber im Ausland ihren I'[ohnsitz
haben (sog. Grenzgänger) .

IB Unterschied zu den Berufsauspendlern umfassen die AusbiL-
dungsauspenilTer und Ausöil.dungseinpendLer (jeweils volks- und
gerufszählung 1970) nichterwerbstätige schüIer und studierende,

, deren Ausbildungsstätte außerhalb ihrer Wohngemeinde liegt'
' Eiwerbstätige SchüIer und Studierende, auch wenn sie nur eine

geringfügige Tätigkelt außerhalb ihrer Wohngemeinde ausüben'
werden stattdessen den Berufspendlern zugerechnet'

Statistische Datenbank
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Stand:15.03.79

lks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den berufsbildenden
Schulen zählen Berufsfach-/Fachschu-Ien und IngenieurschuTen.
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Stand: C5.02.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blattdr.: 1

Begr iff s inhalt: Erwetbstätige, derenArbeits-
stätte außerhalb ihrer !{ohngemeinde liegt, wobel die Pendel-

wanderung aus der Sicht der Zielgemeinde gesehen wird'

Erwerbstätige, die neben der Ausübung einer Erwerbstätigkeit
noch eine Schule besuchen (2.8. Erwerbstätige, die nach Dj-enst-
schl.uß .eine Abendschule besuchen) rechnen gnrndsätzlich zu
den:Berufspendlern. tlaßgebend ist dabei, daß die Arbeltsstätte
außerhalb der wohngemeinde des Erwerbstätigen liegt. Zu den"
Berufseinpendlern rechnen weiter schüIer und studierende, die
neben ihrer Ausbildung eine Erwerbstätigkeit außerhalb ihrer
Wohngemelnde ausüben.

Nicht erfaßt werden Berufseinpendter, die im Inland erwerbs-
tätig sind, aber im Ausland ihren wohnsitz haben (sog. Grenz-
gänger) .

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Berufseinpend-
.ler unterscheiden sich von den BerufsauspendTern (volks- und
Berufszählung 1970) durch die Richtung der Pendelwanderung.
Von der wohngemeinde der Pendler aus betrachtet, handelt es
sich bei ihnen um Berufsauspendler, von der Zielgemeinde aus
gesehen um BerufseinPendler.

Zu berücksichtigen ist ferner, daß zu den Berufsauspendlern
auch die Personen zählen, die im Ausland erwerbstätig sind,
ihren Wohnsitz jedoch im Inland haben (sog. Grenzgänger) '

Im Unterschied zu den Berufseinpendlern umfassen die AusbiT-
dungseinpenöl7er und AusDil,dungsauspendTer (jeweils volks- und
Berufszählung 1970) nichterwerbstätige SchüIer und Studierende,
deren Ausbildr:ngsstätte außerhalb ihrer wohngemeinde liegt. Er-
werbstätige schüIer und studierende, auch wenn sie nur eine
geringfügige Tätigkeit außerhalb ihrer Wohngemeinde ausüben,
werden stattdessen den Berufspendlern zugerechnet'
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B e g r i f f s i n h a 1 t : Schulen, die der Berufs-
vorbereitung, der Berufsausbildung oder der Berufsfort-
bildung dienen.

Berufsfachschulen können ganz oder teilweise den Pflicht-
besuch einer Berufsschule ersetzen. Sie bauen zum Teil auf
dem Volksschulabschluß, zum Teil auf der Mittleren Reife
auf. Die Berufsfachschulen werden in der Rege1 im VoIIun-
terricht besucht. Zu den Berufsfachschulen gehören z.B.
die Handelsschulen.

Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen, die nach einer
bereits erworbenen praktischen Berufsausbildung von nicht
mehr berufsschulpflichtigen Jugendlichen besucht werden.
Fachschulen können Voll- oder Teilzeitschulen sein. Zu den
Fachschulen gehören u.a. Landwirtschaftsschulen, Techniker-
schulen, Meisterschulen, Fachschulen für Berufedes Sozial-,
Erziehungs- und Gesundheitsrrresensund Fachschulen für Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes.

Zu den Berufsfach- und Fachschulen gehören auch höhere
Fachschulen (Fachhochschulen), Berufsaufbauschulen, Fach-
oberschulen, Dolmetscherinstitute, die keiner Universität
angegliedert sind, sowie Wirtschaftsschulen und in einzelnen
Bundesländern Wirtschaftsoberschulen und Technische Ober-
schulen.

Nicht zu den Berufsfach- und Fachschulen zählen die Berufs-
schulen, die nach der ErfüIlung der Vollzeitschulpflicht
von allen Jugendlichen unter 18 Jahren bzw. bis zum Ende
der praktischen Berufsausbildung besucht werden müssen, es
sei denn, die Jugendlichen besuchen weiterführende Schulen
(2.B. Gymnasien, Realschulen) oder die Berufsschule er-
setzende Schulen (2.B. Berufsfachschule) .

Als Abschluß an einer Berufsfach- oder Fachschule gilt die
erfolgreiche Absolvierung der vorgeschriebenen Schulzeit.
Sie ist im allgemeinen mit einer Abschlußprüfung verbunden.

zählung
und Berufs-

t970
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Stand: 05. o1 . 79

Statistik der Luft-
fahrtunternehmen
01.o1.68

Blatt.llr.:1

Begriffsinhalt:Personen,dieLnuntetnehmen
mit Genetrmigung oder Erlaubnis zur Durchführung von Flügen

ausschließIich od.er überwiegend lm Unternehmensteil "Luftfahrtl
tätig sind und in einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienstverhältnis
oder Eigentümer- bzw. Miteigentümerverhältnis zum unternehmen

stehen.

vorübergehend Abwesende, Erkrankte, urlauber und Teilzeltbe-
schäftigfe werden vollständig miteinbezogen.

Nicht zu den Beschäftigten in der Luftfahrt rechnen Personen,
die zwar in Luftfahrtunternehrnen beschäftigt sind, jedoch nicht
ausschließlich oder überwiegend im Unternehmensteil "Luftfahrt"
tätig sind (2.8. Personen, die in Reisebüros arbeiten).

Nach dem Beschäftig:ungsverhältnis (der Stellung im Betrieb)
werden Tätige Inhaber und tätige Mitinhaber, Mithelfende Fa-
milienangehörige - unabhängig von der Arbeitszeit, die
sie im unternehmen tätig sind - ferner Angestellte, Arbeiter
und Auszubildende unterschieden.

Nach dem betrieblichen Einsatz wl-rd das fliegende Personal
(l,uftfahrzeugführer, Flugingenleure, Bordfunker, sonstiges flie-
gendes personal) und das übrige Luftfahrt-(Boden-)personal
lz.B. Personen, die Vtartungs- und uberholarbeiten an Luftfahr-
zeugen durchführen oder die in der verwaltung oder in der Passa-
gier- und Frachtabfertigung eingesetzt sind) unterschieden'

B e g r i f f s b e z Le h u n 9, e n : Zur Abgrenzung der Be-
schäftigen in der Luftfahrt gegenüber den rätigen Petsonen in
iler Binnenschiffahrt (statistik über die unternehmen in der
Binnenschiffahrt), den rätigen Personen im schienenvetkehr (ri-
senbahnstatistik), den Tätigen Personen im Straßenpersonenvetkeh
(Statistik der Personenbeförderung im Straßenverkehr) sowie den
Tätigen Personen (Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzählung
lgTo) siehe unter Tätige Personen in der Binnenschiffahrt.

zur Abgrenzung der Beschäftigten ln der Luftfahrt gegenüber den
erwerbitätigen (Volks- und Berufszäh1ung 1970) sieteunter Tätige
Personen; zur Abgrenzu4g gegenüber' den FamiTienarbeitskräften
und ständigen faniTienfremden Atbeitskräften (im Jahresdutch-
schnitt) (statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft)
siehe dort.



Stand: 31.o5.78

Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes
ol.ol.52

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : üLrergang von gebrauchten
Kraftfahrzeugen bzw. Kraftfahrzeuganhängern auf andere
Fahrzeughalter.

Die Umschreibung erfolgt durch die Zulassungsstelle, die den
Vtechsrel des Halters in den Fahrzeugbrief einträgt und einen
neuen Kraftfahrzeugschein ausstellt.
Die Veräußerung eines Fahrzeugs, das endgüItig abgemeldet
oder mehr aIs 1 Jahr aus dem Verkehr gezogen war, zählt nichtals Besitzumschreibung. Da ein solches Fahrzeug als endgüI-tig stillgelegt gilt und somit keinen Halter mehr hat, wird
eine erneute zurassung als Arterfassung gezährt und als sorchehier nicht nachgewiesen. Eberiso girt nicht als Besitzumschrei-
bung, wenn ein Fahrzetig nach der Veräußerung im Ausland wie-
der zugelassen wird bzw. wenn ein gebrauchtes Fahrzeug aus
dem Ausland eingeführt und im B.undesgebiet zugelassen wird.
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Statistik der Ver-
braucherpreise
o1 .o1.62

Begriffsinhalt:
feln, Frischgemüse, Frischobst
fische und Eier umfaßt.

Elatt-Nr.: 1

Sammelposition, die Kartof-
(einschl. Südfrüchte) , Frisch-
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1 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

o1.o1.70

B e g r i f f s i n h a I t : örtliche Einheiten mit
wirtschaftlichem Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbei-
tenden Gewerbe.gemäß der SYPRoI) .

Erfaßt und dargestellt wird jeweils die gesamte örtliche
Einheit einschließIich ihrer nichtproduzierenden Teile. Zu
Ausnahmen siehe unten.

Zu den Betrieben zählen auch:

- Einbetriebsunternehmen (d.h. Unternehmen, die nur aus
einer örtlichen Einheit bestehen) mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe;

- örtliche Einheiten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im
Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe, deren Inhaber in
die Hanöperksrolle eingetragen sind (Betriebe des produ-
zierenden Hanöverks);

- Betriebe, die nur Zulieferer für den Hauptbetrieb oder
ftir einen anderen Betrieb des gleichen Unternehmens sind;

- Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit
ihrem Produktionsvrerk örtlich verbunden sind und auch
nicht in dessen Nähe liegen (2.B. örtlich getrennter
Hilfsbetrieb zur Herstellr:ng von Verpackungsmitteln für
den Eigenbedarf, örtlich getrennter Montagebetrieb der
elektrotechnlschen Industrie, örtlich getrennter Fentren-
tier- und Sortierbetrieb der tabakverarbeitenden Industrie
usw. ) ;

- Reparaturwerkstätten der Deutschen Bundesbahn und Bundes-
post;

- Reparaturwerkstätten von Schiffahrts- und Wasserbauunter-
nehmen u.ä.;

- örtlich getrennte Hauptveraraltungen von Unternehr,ten des
Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes.

In einigen Fällen wird statt der gesamten örtlichen Ein-
heit nur der im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe
tätige fachliche TeiI der örtlichen Einheit erfaßt. Fol-
gende fachliche Teile von örtlichen Einheiten werden als
eigenständ.ige Betriebe angesehen und erfaßt:

1) Systematik der Wirtschaftszweige ([{z) r€v. r Fassung für
die Statistik im Produzierenden Gewerbe - SYPRO -, Hrsg.
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1976.

2-



Stand: 03.o5.79 Blattjlr.: 2

- produktionsstätten des' verarbeitenden Gewerbes, die mit
einem Baubetrieb örtlich verbunden sind und für den I'larkt
produzieren (2.B. Sägewerke, Kiesgruben, Steinbrüche'
ziegeleien), unabhängig vom wirtschaftlichen schwerpunkt
der örtlichen Einheit;

- produktionsstätten des Bergbaus oder des verarbeitenden
Gewerbes,diemiteinemElektrizitäts-,GaS-oderwasser.
werkfürdieöffentticheversorgungörtlichverbunden
sind und für den Markt produzieren (2.8. Kohlengrubeä),
unabhängig vom wirtschaftlichen schwerPunkt der örtlichen
Einheit;

- Reparatur- und Montagewerkstätten, die den wirtschaft-
lichen Schwerpunkt eines Verkaufsbüros bilden;

- Druckereien, die mit einem verlag örttich verbunden sind
(verlagsdruckereien), aber nicht den wirtschaftlichen
Schwerpunkt der örtlichen Einheit bilden'

Nicht zu den Betrieben zählen:

- rechtlich unselbständige ReParatur- und Montageabtei-
Iungen von Unternehmen außerhalb des Bergbaus und Ver-
arbeitenden Gevrerbes, soweit sie sich überwiegend mit
der Instandsetzung von unternehmenseigenen Anlagen' Ma-
schinen, Fahrzeugen und Geräten befassen;

- örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne ständige ReParatur-
oder Montageabteilung.

Zr-un einzelnen Betrieb rechnet - unter Beachtung der o'g'
Ausnahmen - die gesamte ört.Iiche Einheit, einschließIich
der
- Verwaltungs-, ReParatur-, Flontage- und Hilfsbetriebe' die

mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind oder in
dessen Nähe tiegen, z.B. Kraftzentralen, Reparatur- und
Montagewerkstätten zur Herstellung von Maschinen und
Werkzeugen für den Eigenbedarf, außerhalb des Werks ge-
legene Montagestützpunkte für verteiler- und Leitungs-
anlagen (Strom, Gas, Wasser, DamPf), Verpackungs- und
Versandbetriebe, TransPorteinrichtungen, Fuhrparks, be-
triebliche TanksteIIen, Lagerplätze, Aufräurnungskolonnen,
Werkschutz, Werkfeuer*rehr ;

- Sozialeinrichtungen wie Kantinen, Werksfriseure, Heime
für Auszubildende, Kindergärten usw. ;
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- Baukolonnen für den Eigenbedarf sowie der baugewerb-
Iichen Betriebsteile, die Leistungen für den Markt er-
bringen, aber nicht zur Bauberichterstattung melden;

- übrigen Betrj-ebsteile wie Handelsabteilungen, Redak-
tions- und Verlagsabteilungten, Transportabteilungen,
die überwiegend für Dritte arbeiten, Iandwirtschaftliche
Betriebsteile u.ä.

BegriffsbezLehungen
gegenüber den Betrieben im llonatlichen
siehe unter 2.

Zur Abgrenzung
Industriebericht

Betriebe und Arbeitsstätten (Arbeitsstättenzählun9) be-
zeichnen unterschiedliche Tatbestände. Zwar gelten beide
als örtliche Einheiten, die örtliche Einheit Arbeitsstätte
ist aber enger gefaßt als die örtliche Einheit Betrieb. so
rechnen zum Betrieb auch Verwaltungs-, Reparatur-, Mon-
tage- und Hilfsabteilungen, die nicht auf dem Grundstück
ihres Produktionsbetriebes, sondern nur in dessen Nähe
liegen. Diese außerhalb des Betriebsgrundstücks liegenden
Abteilungen gelten aber jeweils a1s eigenständige Arbeits-
stätte.

In einigen FäIlen unterscheiden sich Betriebe und Arbeits-
stätten dadurch, daß als Arbeitsstätte die gesamte ört-
liche Einheit, als Betrieb dagegen nur ein fachlicher TeiI
der örtlichen Einheit gilt. Dies ist der FaII, wenn

- eine Produktionsstätte des Verarbeitenden Gewerbes und
ein Baubetrieb (Totalerhebung im Bauhauptgewerbe, siehe
unter 2.) örtlich verbunden sind oder
eine Produktionsstätte des Bergbaus oder des Verarbei-
tenden Gewerbes mit einem Elektrizitäts-, Gas- oder
Wasserwerk für die öffentliche Versorgung örtlich ver-
bunden ist,
in einem Verkaufsbüro eines Unternehmens des Bergbaus
oder des Verarbeitenden Gewerbes überwiegend Reparaturen
oder Montagen durchgeführt werden oder
bei einer Verlagsdruckerei der Verlag den wirtschaft-
lichen Schwerpunkt bildet.

Neben den genannten begrifflichen Unterschieden bestehen
vor allem Unterschiede in der Abgrenzung des Erhebungs-
bereichs. Als Arbeitsstätten gelten die örtlichen Ein-
hei-ten aller lrTirtschaftseinheiten aus allen Wirtschafts-
bereichen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen
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Stand: o3.05. 79

2. 1 Monatlicher
Industriebe-
richt-
01.01.50 -
3t.12.76

2.2 Industriebe-
richt-Total-
erhebung-
September
ol.ol .62

Blatt-t'lr.: 4

Betriebe und der privaten Haushalte' also z'B' auch Praxen
frej-er Berufe, Amler von Behörden u' dgl' Zu den Betrieben
zählendagegennurörtlicheEinheitenmitwirtschaftlichem
Schwerpunkt im Bergbau ocler im Verarbeitenden Gewerbe'

B e g r i f f s i n h a I t : örtliche Einheiten' in

denen industrielle Tätigkeiten ausgeübt werden, unabhängig

vom wirtschaftlichen Schwerpunkt der gesamten örtlichen

Einheit.

Erfaßt und dargestellt r^rird der industrielle Teil der ört-
Iichen Einheit.

Die.Industrie umfaßt die wirtschaftszweige Bergbau und ver-
arbeitendes Gewerbe- Die einzelnen Industriezweige sind im
SystematischenVerzeichniszumlrlonatlichenlndustriebericht
zusammengestellt- Das Handwerk rechnet nicht zur Industrie'
Entsprechend werden örtliche Einheiten' deren Inhaber in
die iandwerksrolle eingetragen sind, in der Regel nicht er-
faßt.Werdenin,solchenörtlichenEinheitenaberindustrielle
Tätigkeiten ausgeübt, wird nach den einzelnen Umständen
fallweise entschieden, ob diese örtliche Einheit zu erfassen
ist oder nicht. AIs Anhaltspunkt für industrielle Tätigkeit
dient die serienfertigung von Gütern. Einzelanfertigung
Iäßt dagegen auf handwerkliche Tätigkeit schließen' Sind
ineinerörtlichenEinheiteinabgrenzbarerindustrieller
TeiI und ein handwerklicher TeiI örtlich verbunden (z.B'
zimmerei mit Sägewerk), wird nur der industrielle TeiI er-
faßt. Handwerkliche Neben- oder Hilfsbetriebe von industri-
ellenBetriebenrechnendagegenzumindustriellenBetrieb
und werden'mit erfaßt-

Zu den Betrieben zählen auch:

- Einbetriebsunternehmen (d'h' Unternehmen' die nur aus
einer örtlichen Einheit bestehen) ' die in der Industrie
tätig sind;

-Betriebe,dienurzuliefererfürdenHauptbetrieboderfür
einen anderen Betrieb des gleichen Unternehmens sind;

- Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe' die nicht mit
ihrem Produktionswerk örtlich verbunden sind und auch
nicht in dessen Nähe liegen (z'B' örtlich 'getrennter
Hilfsbetrieb zur Herstellung von Verpackunqsmitteln für
den Eigenbedarf, örtlich getrennter Montagebetrieb der

-5-
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Stand: 03 . 05 . 79 Blatt.llr.: 5

elektrotechnischen Industrie, örtlich getrennter Fermen-
tier- und Sortierbetrieb der tabakverarbeitenden Industrie
usw. ) ;

- Reparaturvrerkstätten von Schiffahrts- und Wasserbauunter-
nehmen u.ä.;
örtlich getrennte Hauptvenraltungen von j-ndustriellen
Unternehmen.

Nicht zu den Betrieben zählen:
rechtlich unselbständige Reparatur- und Montageabteilungen
von Unternehmen außerha.lb der Industrie, soweit sie sich
überwiegend mit der Instandsetzung von unternehmens-
eigenen Anlagen, llaschinen, Fahrzeugen und Geräten be-
fassen;

- Reparaturwerkstätten des Handels;
- örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne ständige Reparatur-

und Montageabteilung.

Zum einzelnen Betrieb rechnen nur die industriellen Teile
der örtlichen Einheit. Mit einbezogen werden:
- Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die

mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind oder in
dessen Nähe liegen, z.B. Kraftzentralen, Reparatur- und
Montagewerkstätten zur Herstellung von Maschinen und
Werkzeugen für den Eigenbedarf, außerhalb des Vterks ge-
legene Montagestützpunkte für Verteiler- und Leitungs-
anlagen (Strom, Gas, Wasser, Dampf), Verpackungs- und Ver-
sandbetriebe, Transporteinrichtungen, Fuhrparks, be-
triebliche Tankstellen, Lagerplätze, Aufräumkolonnen,
Werkschutz, Werkfeuerwehr;

- Sozialeinrichtungen wie Kantinen, Werksfriseure, Heime
für Auszubildende, Kindergärten usw. ;

- Baukolonnän für den Ejgenbedarf.

Nicht zum Betrieb rechnen:
nichtindustrielle Teile der örtlichen Einheit wie z.B.
Iandwirtschaftliche Betriebsteile, reine Handelsabtei-
lungen (soweit vom Vertrieb der eigenen Erzeugnisse trenn-
bar), Redaktions- und Verlagsabteilungen, Transportabtei-
Iungen, die über*riegend für Dritte arbeiten;

6
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stand: 03 .o5. 79 Blattdr.: 5

- baugewerbliche, Abteilungen, die überwiegend für Dritte
arbeiten;

- öffentliche versorgungsbetrie'be, die mit dem industriellen
Betrieb örtlich verbunden sind;

- Verkaufsabteilungen von Verkaufsbüros, in denen ständig
Reparaturen oder Montagen durchgeführt werden.

'P.Srif f sbezL ehungen: Betriebeim
Monatlichen Industriebericht und Betriebe im tlonatsbericht
für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeiten-
den Gewerbe sind unterschiedlich abgegrenzt. Wesentliche
Unterschiede bestehen zum einen in der Abgrenzung des Be-
triebs selbst, zum anderön in der Abgrenzung des Erhebungs-
bereichs.

Im Industriebericht rechnet zum Betrieb nur der industri-
eIle Teil einer örtlichen Einheit, im Monatsbericht um-
faßt der Betrieb dagegen - von einigen Ausnahmen abge-
sehen -, jeweils die gesamte örtliche Einheit einschließ-
Iich ihrer "nichtindustriellen" Teile- Solche "nicht-
industriellen,' Teile sind z.B. Iandwirtschaftliche Betriebs-
teile, reine Handelsabteilungen, Redaktions- und Verlags-
abteilungen, Transportabteilungen, die überwiegend für
Dritte arbeiten, handwerkliche Abteilungen, die nicht hand-
werkliche Neben- oder Hilfsbetriebe sind u.ä- Eine der
oben angesprochenen Ausnahmen besteht bei Verkaufsbüros,
in denen überwiegend Reparatur- und Montagearbeiten durch-
geführt werden. Erfaßt wird nur die Reparatur- und Montage-
abteilung r:nd nicht die gesamte örtliche Einheit. Zu wei-
teren Ausnahmen siehe unten.

In den Erhebungsbereich des lvlonatsberichts ist das Handwerk
bzw. seine mit schwerpunkt im Bergbau und im verarbeitenden
Gewerbe tätigen örtlichen Einheiten einbezogen. Im Indu-
striebericht wurden dagegen örtliche Einheiten, deren In-
haber in die Handwerksrolle eingetragen waren, in der Re-
gel nicht erfaßt. Ebenfalls nur im Monatsbericht werden
die Reparaturwerkstätten der Bundesbahn und der Bundespost
erfaßt.

Ein wej-terer begrifflicher Unterschied besteht darin, daß
im Monatsbericht örtliche Einheiten, die mit Schwerpunkt
in einem Bereich (Bergbau oder Verarbeitendes Gewerbe) tä-
tig sind, erfaßt werden, wohingegen im Industriebericht
örtliche Einheiten, die überhaupt in einem Bereich (Indu-
strie) tätig sind, erfaßt werden- Dieser begriffliche Un-
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terschied führt aber nj-cht in jedem FalI, sondern nur teil-
weise zu Unterschieden in der Abgrenzung und Erfassung der
Erhebungseinheit Betrieb in den beiden Statistiken, da im
Monatsbericht in einj.gen FäIlen ebenfalls Betriebe unab-
hängig vom wirtschaftlichen Schwerpunkt der gesamten ört-
lichen Einheit erfaßt werden. Im einzelnen bestehen folgende
Zusammenhänge:

- Bilden ein industrieller Betrieb und ein Baubetrieb oder
ein industrieller Betrieb und ein Elektrizitäts-, Gas-
oder Wasserwerk für die öffentliche Versorgung eine ört-
Iiche Einheit, so wird im Industriebericht, unabhängig
vom wirtschaftlichen Schwerpunkt der gesamten örtlichen

. Einheit, der industrielle Betrieb erfaßt- Im Monatsbe-
richt wird in diesen Fällen ebenfalls, unabhängig vom
wirtschaftlichen Schwerpunkt der gesamten örtlichen Ein-
heit, der im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tä-
tige fachliche Teil der örtlichen Einheit erfaßt-

- Bilden eine Druckerei und ein Verlag,/eine Redaktion eine
örtliche Einheit, so wird im Industriebericht, unab-
hängig vom Schwerpunkt, die Druckerei als industrieller
Betrieb erfaßt; der Verlag/die Redaktion sind nicht ein-
bezoEen. Im Monatsbericht ist die Regelung etwas anders
getroffen: Bitdet der Verlag/dLe Redaktion den Schwer-
punkt, dann wird trotz des "falschen" Schwerpunkts der
örtlichen Einheit die Druckerei erfaßt; wie im Industrie-
bericht ohne die verlags-,/Redaktionsabteilung. Bildet da-
gegen die Druckerei den Schwerpunkt, wird, da die gesamte
örtliche Einheit zu erfassen ist, der Verlag/di-e Redak-
tion mit einbezogen.

Die Begriffe Betriebe und llnternehnen (Unternehmenserhe-
bung j-m Bergbau und in der Industrie ohne Bauindustrie)
bezeichnen unterschiedliche Tatbestände. Als Unternehmen
gelten die kleinsten rechtlich selbständigen Einheiten,
die Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse aufzustel-
len haben und die mit Schwerpunkt in der Industrie tätig
sind, während als Betriebe örtliche Einheiten, die in der
Industrie tätig sind, gelten.

Zun Unternehmen rechnet das gesamte Unternehmen mit allen,
auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunkts vorhan-
denen Tätigkeiten und Teilen. Zu den Betrieben rechnen da-
gegen nur die industriellen örtlichen Einheiten bzw. die
industriellen Teile der örtlichen Einheiten. Die Unternehmen
umfassen mithin - soweit vorhanden - neben ihren industri-
etlen Betrieben auch nichtindustrielle örtliche Einheiten

-8-
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und die nichtindustriellen Teile der industriellen ört-
lichen Einheiten.

Zu den Betrieben zählen atle örtlichen Einheiten, die in
der Industrie tätig sind, auch wenn sie Teile von Unter-
nehmen sind, deren Schvrerpunkt außerhalb der Industrie
liegt.ZudenUnternehmeninderUnternehmenserhebungim
Bergbau und in der Industrie rechnen dagegen nur Unter-
nehmenmitschwerpunktindiesemVtirtschaftsbereich.

Betriebe und Arbeitsstätten (Arbeitsstättenzählung) bezeich-
nen unterschiedtiche Tatbestände. Zwar gelten beide als ört-
liche Einheiten, die örtliche Einheit Arbeitsstätte ist
aher enger gefaßt als die örtliche Einheit Betrieb' So

rechnen zum Betrieb auch Verwaltungs-, Reparatur-, Mon-
tage- und Hilfsabteilungen, di.e nicht auf dem Grundstück
ihres Produktionsbetriebes, sondern nur in dessen Nähe
Iiegen. Diese außerhalb des Betriebsgrundstücks liegenden
Abteilungen gelten aber jeweils-als eigenständige Arbeits-
stätte.
Betriebe und Arbeitsstätten unterscheiden sich weiterhin
dadurch,daßzumBetriebnurderindustrielleTeilder
örtlichen Einheit rechnet und nichtindustrielle Teile wie
z.B. landwirtschaftliche Betriebsteile, Handelsabteilungen,
Redaktions- und Verlagsabteilungen, Bauabteilungen' die
überwiegend für Dritte arbeiten, TransPortabteilungen,
die überwiegend für Dritte arbej-ten, selbständige Handwerks:-
abteilungen u.ä. nicht bzw. in anderen statistiken erfaßt
werden. AIs Arbeitsstätte 9i1t dagegen jeweils die gesamte
örtliche Einheit.

Neben den genannten begrifflichen un-ter:schieden bestehen
vor allem Unterschiede in der Abgrenzung des Erhebungs-
bereichs. AIs Arbeitsstätten gelten die örtlichen Einhei-
ten aller vlirtschaftseinheiten aus aIIen Wirtschaftsbe-
reichen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe und der privaten Haushalte, also z'B' auch Praxen
freier Berufe, Amter von Behörden u. dgl' zu den Betrieben
zählen dagegen nur örtliche Einheiten, die in der Industrie
tätig sind.
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Totalerhebung
im Bauhauptge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)
01.01.76

Begriffsinha
Regel nicht Baustellen)

Blatt-l{r.: 9

örtliche Einheiten (in der3 1r:
mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im

Bauhauptgewerbe gemäß der SYPRO
1)

Zum Bauhauptgewerbe gemäß SYPRO werden Institutionen ge-
rechnet, deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend da-
rin besteht, Hochbauten im Rohbau zu errichten (einschl.
Fertigteilbauten), Tiefbauvorhaben auszuführen oder be-
stimmte Spezialbauarbeiten vorzunehmen. Dazu rechnen auch
die Reparatur und Unterhaltung bestehender Hoch-, Tief-
und Spezialbauten sowie das Abbrechen, Sprengen und Ent-
trümmern.

Erfaßt werden im einzelnen:
- Einbetriebsunternehmen (d.h. Unternehmen, die nur aus

einer örtlichen Einheit bestehen) des Bauhauptgewerbes;
- örtliche Einheiten (in der Rege1 nicht Baustellen) mit

Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen des
Bauhauptgewerbes gehören ;

- örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, d.ie
zu Unternehmen mit Schwerpunkt im übrigen produzierenden
Gewerbe oder in sonstigen Wirtschaftszweigen gehören, so-
fern sie Bauleistungen für den Markt erbringen;

- Baustellen und Bauhöfe mit eigenem Lohnbüro und selbständiger
Abrechnung;

- Arbeitsgemeinschaften des Bauhauptgewerbes, soweit sich
ihre Tätigkeit auf in1ändische Baustellen bezieht.

Nicht zu den Betrieben zäh1en:

- örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des
Bauhauptgewerbes;

- örtlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne bauhauptge-
werbliche Tätigkeit (Ziegelei, Säoewerk, Kiesgrube) .
Wenn diese örtlichen Einheiten mit Schwerpunkt im Bergbau
oder im Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, werden sie im
Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und
im Verarbeitenden Gewerbe als Betriebe erfaßt (vgl. unter
1.);

- Verkaufsbüros ohne bauhauptgewerbliche Tätigkeit;
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- örtlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstätig-
keiten einschl. Wohnungsvermietung ausüben'

Erhoben werden jeweils nur die im Bauhauptgewerbe tätigen
Tei.Ie der Betriebe mit ihrer inländischen Bautätigkeit.

ven^raltungs- und Hilfsabteilungen, die direkt mit der bau-
hauptgewerblichen Tätigkeit verbunden sind, sowie mit dem

Betrieb verbundene sozialeinrichtung€.n wie etwa Kantinen,
Werkskindergärten u-ä. rechnen zum Betrieb'

Ist mit dem Baubetrieb eine Produktionsstätte verbunden,
in der bauabhängige Produkte hergestellt werden (z.B- Kies-
grube, Ziegelei, Sägewerk, Betonwerk), so wird dieser Be-
Lriebsteil nur dann einbezogen, wenn die Produkte für den
eigenen Bedarf bestimmt sind und mithin in der eigenen Bau-
leistung abgerechnet werden. Erfolgt die Produktion für den
Absatz am Markt, so ist dieser Betriebsteil nicht mit einzu-
beziehen, er zäh1t dann zu den im Verarbeitenden Gewerbe
tätigen Betrieben (Monatsbericht für unternehmen und Be-
triebe J-m Bergbau und im Verarbeite'nden Gewerbe bz$'' Monat-
licher Industriebericht) .

Nicht einbezogen werden ferner reine Handelsabteilungen
(soweit vom Vertrieb eigener Erzeugnisse trennbar), Trans-
portabteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten und
sonstige ALrteilungen, die Djenstleistungstätigkeiten wie
etwa Vermietung r:nd Verpachtung betrieblicher Anlagen'
Wohnungsvermietung und Leasing erbringen'

B e g r i f f sb e z Lehun g en : Betriebe und
IJnternehmen (unternehmens- und Investitionserhebung im Bau-
hauptgewerbe) bezeichnen unterschiedliche Tatbestände. AIs
Untärnehmen gelten die kleinsten rechtlich selbsrtändigen
Einheiten, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-'
schlüsseaufzustellenhabenunddiemitschwerpunktim
Bauhauptgewerbe tätig sind- Als Betriebe gelten örtliche
Ei'nh€.iten mit Schwerpunkt im Bar:trauptgewerbe. Arbeitsge-
meinschaften und Baustellen mit eigenem Lohnbüro gelten als
Betriebe, aber nicht a1s Unternehmen' Die von einem unter-
nehmen unterhaltenen Baustellen sind vollständig, die Ar-
beitsgemeinschaften, an denen das unternehmen beteiligt ist,
anteilig in die Unternehmensergebnisse einbezogen'

Zum UnternehE:en rechnet das gesamte Unternehmen mit aIIen'
auch außerhalb des wirtschaftlichen schwerpunkts vorhan-
denen Tätigkeiten und Teilen. zu den Betrieben rech.nen nur
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die bauhauptgewerbJ.ichen örtlichen Einheiten bzw. die bau-
hauptgewerblichen Teile der örtlichen Einheiten. Die Un-
Lernehmen umfassen mithin - soweit vorhanden - neben i.hren
Baubetrieben auch örtlich getrennte Einheiten, di.e nicht
im Bauhauptgewerbe tätig sind (2.B. Hauptverwaltungen,
Hilfsbetriebe, Verkaufsbüros) und die Teile der Baube-
triebe, die hei den Betrieben nicht mit erfaßt werden.

Zu den Betrieben zählen auch örtliche Einheiten.mit Schwer-
punkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen mjt Schwer-
punkt außerhalb des Bauhauptgewerbes gehören und für den
Markt produzieren. Zu den Unternehmen in der Unternehmens-
und Inr,'estitionserhebung im Bauhauptgewerbe rechnen da-
gegen nur Unternehmen mit Sct:werpunkt im Bauhauptgewerbe.

Betriebe und Arbejtsstätten (Arbeitsstättenzählung) bezeich-
nen unterschiedliche Tatbestände. Als Arbeitsstätte gilt
eine örtliche Einhej.t (Grundstück oder abgegrenzte Räum-
lichkeit) , in c',er am Stichtag mindestens eine Person - oder
unter einhei.tlicher Leitung - mehrere Personen regelmäßig
erwerbstätig sind. AIs Betriebe gelten örtliche Einheiten
mit Schwerpunkt im Bautrauptgewerbe. Zwar gelten beide als
örtliche Einhe,iten, die örtliche Ej.nheit Arbeitsstätte ist:
aber im Prinzip enger gefaßt als die örtliche Einheit Be-
trieb
Bet,riebe und Arbeitsstätten unterecheiden sich dadurch,
daß zum Bertrieb nur der bauh,auptgewerbliche Teil der ört-
lichen Einheit rechnet und andere Teile wie z.B. reine
Handelsabteilungen, Transportabteilungen, die für den
Markt arbeiten, Produktionsstätten des Verarbeitenden Ge-
werbes (Sandgrube, Ziegelei, Sägewerk, Betonwerk), die für
den Markt arbeiten, Dienstleistungsabteilungen (Vermie-
tung, Leasing) nicht erfaßt werden. A1s Arbej.tsstätte gilt
dagegen jeweils die gesamte örtliche Einheit.

Arbeitsgemeinschaften des Bauheruptge\^rerbes rm.d BausLellen
rnit ej-genem Lohnbüro und selbständiger Abrechnung zä.hlen
zu den Betrieben, gelten aber nicht als Arbeitsstätten.

Neben den genannen begrifflichen Unterschieden bestehen
vor allem Unterschiede in der Abgrenzung des Erhebungsbe-
reichs. AIs Arbeitsstätten gelten die örtlichen Einheiten
aller Wir+,schaftseinheiten aus allen Wirtschaftsbereichen
mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
und der privaten Haushalte, also z.B. auch Praxen freier
Berufe, Amter von Behörden u. dgl. Zu den Betrieben zählen
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-l .2 Totalerhebung
im BauhauPt-
gewerber
o1.o1.55 -
37 - 12 -76

Statistik des
Fremdenver-
kehrs in Be-
herbergungs-
st-ätten
o1.o1.60

B e g r i f f s i n h' a I t : V'lie unter 3'1' aber mi-t

Abgrenzung des Bauhauptgewerb()s nach der Systematik der

Wirtschaftszweige, Ausgabe 1961 und 19'7c^'

Nicht zum Bauhauptgewerbe rechnen die gemäß SYPRO zusäLz-
Iich erfaßten Zweiger Herstellung und/oder Mc)ntage von Fer-
tigteilbauten aus Betori oder HoIz im Hochbau; bergbauliche
tiJfbohrung, Aufschließung und Schachtbau (ohne ErdöIboh-
rung) üncl das ehemalige Bauhilfsgewerbe (Gerüstbau' Fassa-
denreinigung und Gebäudetrockn"rng)'

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Betriebe (Total'-
erhebung im Bauhauptgewerbe) und Betridbe (Totalerhebung
im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteil-bau)) sind gleich
abgegrenzt; unterschiedlicl"' ist aber dj'e Ab'grenzung der
Erhebungsbereiche aufgrund der Erweiterung der Systematik
im Bereich des Bauhauptgewerbes' Im Juni 1975 liegt auf-
grund der unterschiedlichen Abgrenzung des Erhebungsberejchs
die ZahI der Be:triebe (TotalerhebLlng im Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertigteilbau)) un 1 t über der ZahI der Betriebe
gemäß Totalerheburrg im Bauhauptgewerbe nach altem Konzept'

Blatt-Nr.: L2

dageger.nurörtlicheEinheitenmitschr^'erpunktimBauhaupt-
gewerbe

B e: g r i f f s i n h a I t : Beherbergunqsstätten'

vcn Unternehmen, Organisationen ohrre Erwerbscharakter'

bietskörperschaften oder sozialversicherungen getragen

betrieben werden und in denen Personen geschäftsmäßig

vorübergehenden Aufenthalt Unterkunft gewährt wj-id'

Die Betrerbergunqsstätten umfassen die Hotels' Gasthöfe'
I,remdenheime und Pensionen, Hotels garnis, Erholungs- und

Ferienheime, Heilstät-ten und Sanato'rien sowie Ferienhäuser
und Ferienwohnungen.

Erfaßt, aber nicht dargestellt werden Jugendherbergen'
Kinderheime und Ca.mPingPl ät.ze'

Als Beherbergungsstätte gilt jeder TeiI einer örtlichen Ein-
heit, in dem unabhängig vom wirtschaftlichen Schwerpunkt
der Einhej.t, Behe:rbeiqut gsmOqlichkeiten mit entsprechendem
Bettenangebc>t vorhanden sind'

4
die

Ge-.

, oder
zum
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5. Statistik der
Einhe:itswerte
der gewerb-
Ii chen
Betriebe
c1.o1.53

Blatt-l{r.: 1 3

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftliche Einheiten,
deren Vermögensteile dem Betrieb eines Gewerbes als Haupt-
zweck dienen (Gewerbliche Betriebe).

Nachgewiesen werden Gewerbl.iche B€,triebe mit einem nach.
dent Bewertungsgesetzl) festgestellten Einhejtsrvert von
mindest.ens DM I OOO,-.

Was als wirtschaftliche: Einheit gilt, ist nach der herr-
schenden Verkehrsa.uffassung zu entscheiden. Dabei ist die ört-
Iiche Gewohnheit, die tatsäch.Iiche Übung, die Zweckbestim-
mung und die wirtschaLftlich.e Zusammengehörigkeit der
einz.elnen Vermögensteile zu, berücksichti gen. Mehrere Wirt-
schaftsguter'bilden nur insoweit eine wirtschaftlichei Ein-
heit, a1s sie demselben Eigentümer (ggf. auch dessen Ehe-
gatten) gehören.

Unter einem Gewerblichen Betrj-eb ist in Anlehnung an die
Gewerbesteue r-Du rch f üh run gs ve ro rdnung e ine s e lbständige,
nachhaltige Betätigung zu verstehen, die mit Gewj-nnab-
sicht unternomm€:n wj.rd und sich als Beteiligung am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr äußert, sofern die Be-
tatigüng nicht in der Land- und Forstwirtschaft 1iegt.

Als Gewerblicher Betrieb gilt auch die gewerbliche Boden-
bewirtsctraftung (2.8. Bdrgbau und Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden)

Dem Gewerblichen Betrieb gleichge:ste1lt ist die Ausübung ei-
nes freien Berufes im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Aus-
genommen ist jedoch c'lie selbständig ausgeübte künstlerische
oder wissenschaftliche Tätigkeit, die sich im wesentlichen
auf schöpferische oder forsche,nde, Lehr-, Vortrags-, Prü-
fungs- oder schriftstellerische Tätigk€,it beschränkt.

Alle Wirtschaftsgüter, die einer Kapitalgesellschaft (Ak-
tiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, Kolonialgesellschaft,
bergrechtliche Gewerkschaft), einer Erwerbs- oder Wi.rt-
schaftsgenossenschaft, einem Versicherungsverein auf Ge-
genseitigkeit, einer Kreditanstalt des öffentlichen Rechts,
einer Offene.n Harndelsgesellschaft, einer Konunanditsese:11-
schaft. oder einer ähnlichen Gesellschaft, in der die Gesell-

1) vgI. Bewertungsgesetz v. Lo.12.1965 (BGBI. I S

zvLeLzt geändert am 8.9.L972 (BGBI. I S. 1713).
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schafter aIs (Mit-)Unternehmer anzusehen sj.nd. gehören,
bilden, vrenn diese ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz
im Inland hehen, kraft Rechtsform einen Gewerblichen Be-
trieh, d.h. eine wirtschaftliche Einheit des Betrjebs:ver-
mögens.

Bei den anderen Rechtsformen bilden nur die Wirtschafts-
gniter eine' wirtschaftliche Einhej.t des Betriebsvermögens,
dle einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen
Land- r:nd Forstwirtschaft) dienen.

Bei wirtschaftlichen Einheiten des Betriebsvermögens mit
Geschäftsleitung, Sitz bzw. Wohnsitz oder ständigem Aufent-
halt des Eigentümers im Geltungsibereich des Grundgesetzes
oder in Berlin (west), die sich auch auf das Ausl.and er-
strecken, werden auch dj.e ausländj.schen Vermögensteile in
c'Len Einheitswert einbezogen, es sei denn, diese sind im
Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens von der inlän-
dischen Besteuerunq befreit.

Für wirtschaftliche Einheiten mit Geschäftsleitung, Sitz
bzw. Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt des Ei.genttlimers
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes oder
Berlin (West) , d:'.e sich eruch bzw. nur auf das Inlarrd er-
strecken, wird lediglich für den jnländischen TeiI ein Ein-
heitswert festgestellt, sie zählen ebe,nfalls zu den Gewerb-
lichen Betrieben, es sei denn, sie sind im Rahmen eines
Doppelbesteuerungsabkorrnens von der inländischen Besteue-
rung befreit.

Wirtschaftliche Einheiten, deren Hauptzweck die Land- und
Forstwirtschaft bildet, zählen nich.t zu den Gewerblichen Be-
triebe,n, es sei denn, sie gelten kraft Gesetzes steuerlich
als Gewerbebetriebe und werden zwar wie land- und forst-
wirtschaftliches Vermögen bewertet, jedoch als Untereinheit
(Betriebsgrundstück) in den Einhei.tswert dest Betriebsver-
mögens einbezogen.

Nicht als Gewerbliche Betriebe erfaßt werden wirtschaftliche
Einheiten, bei denen kein steuerliches Interesse an der
Feststellung eines Einheitswertes besteht, d.h. wenn eine
gesetzliche Befreiung von der Vermögensteuer und der Ge-
werbesteuer gegeben ist oder wenn für den Betrieb mit einem
Gewerbekapital von weniger als 6 OOO,- DM (Besteuerungs-
grenze für das Gev:erbekapital) zu rechnen ist und der
Einhej,tswert auch nicht für die vermögensteuer beni',tigt
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Stand: 03.o5. 79

Statistik iler
Strei-ks und
Aussperrungen
o1.o1 .50

7 . .LanC.r^rirtscha fts-
zählurrg 1971

6

Blatt-l{r.: 1 5

u,ird. Dazu zählen insbesondere die Deutsche Bundesbank,
Bundesbalin, Bunc-iespost, Monopolverwaltungen des Bundes,
staatliche Lc,tterieunternehmen, Kreditanstalt für Wj.ede,r-
aufbau u.ä., ferner Körpe.rschaften, Personenvereinigungen
und Vermögensmassen, die nach ihrer Satzung ausschließIich
und unmittelbar kirctrlichen, gemeinnützigen oder mj ldt.äti-
gen Z$recken dierien.

B e g r i f f s i n h a I t : örtliche Eintreiten, die von

einem St:reik bz*r. einer Aussperrung betroffen sind.

Erfaßt werden örtliche Einheiten mit Arbeitsstreitj-gkeiten,
an denen mindestens 10 Arbeitnehmer beteiligt waren und die
mindestens einen Tag dauerten od.er insgesamt ej-nen Ver1ust.
von mehr als 1C0 Arbej.tstagen verursacht haben.

9{erden bei einem Streik einzelne Teile einer örtlichen Ei.n-
heit (2.D. ej.nes Industriebetriebsr) nacheinander irr den
Streik einbezogen, muß für jeden Teil eine eigene Meldung
ütrer den Begi.nn der Arbeitsstreitigkeit abgegeben werden.
Filr den statistischen Iriachweis werden die Meldungen für die
einzelnen Teile einer örtlichen Einheit zusannnrengefaßt, der
Betrieb wird nur einmal nacf:gewiesen.

B e g r i f f s i n h a I t : Technj-sch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebs-
inh.abt:rs) bewirtschaftet werden, einer einzigen BetriebE-
führung unte rstehen und land- und/oder forstwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringen.

Zu Ej.nzelheiten siehe - je nach Darstellung'seinheit - unter
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- tandvriltschaftliche Betriebe
- Forstbetriebe.

Außerdeni werden nach ausgewäh1ten Merkmalen verschiedene
Betriebstypen der Land- und Fcrstwirtsc'haft gebildet. Zr.r
Ahgrenzung siehe jewei Is dort.
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Stand: 24 .o4.79

Landwirtschafts-
zählung 1971

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Maßeinheit für die Arbeits-
Ieistung der im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten
vollbeschäftigten und nach ihrem Alter voll leistungsfähigen
Familienarbeitskräfte und ständigen familienfremden Arbeits-
kräfte (AK-Einheiten).

Diese Maßeinheit errechnet sich aus der je Arbeitskraft für den
Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) "
angegebenen Arbeitsleistung, die an der Arbej-tszeit (zahl der
wochen , zahL der wöchentlichen Arbeitsstunden, zahL der Arbeits-
tage) gemessen wird. Dabei wird die Arbeitsleistung einer mit
betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt des Betriebsinhabers)
vollbeschäftigten Arbeitskraft

im Alter von 15 Jahren bis unter 65 Jahren
mit 1,o AK-Einheit,
im Alter von 14 bis unter 16 Jahren mit
O,5 AK-Einheiten,
im Alter von 65 oder mehr Jahren mit
o,3 AK-Einheiten

bewertet. Die Arbeitsleistung der Betriebsinhaber wild immer
mit 1,O bewertet.

Entsprechend wird die Arbeitsleistung jeder mit betrieblichen
Arbeiten teilbeschäftigten Arbeitskraft an der durchschnitt-
Iichen Arbeitsleistung der vollbeschäftigten Arbeitskräfte ge-
messen und mit Bruchteilen einer AK-Einheit bewertet'

Ej-ne Arbeitskraft gilt in der Landwirtschaftszählung 1971 als
voll beschäftigt, wenn sie im Berichtszeitraum mindestens
47 wochen mit durchschnittlich mindestens 45 stunden je woche
im Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) "
beschäftigt ist.

Zu den Familienarbeitskräften rechnen die Betriebsinhabet und
ihre auf dem Betrieb Tebenden FamiTienangehörigen im Alter von
14 Jahren und darüber, die rÄ'ährend des Berichtszeitraumes im o.g.
Arbeitsbereich beschäftigt sind.

AIs ständige familienfremde Arbeitskräfte gelten familienfremde
Personen im Alter'von 14 Jahren und darüber, die im Berichts-
zeitraum im Apbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebs-
inhabers) " böschäftigt sind und in einem unbefristeten oder auf
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Stand: 24 .o4.79 Blatt-llr.: 2
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mindestens drei Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäItnis'zum'
Betrieb stehen. Einbezogen sind auch die iln Betrieb beschäf-
tigten Verwandten und Verschwägerten des Betriebsinhabers,
sofern sie nicht im Haushalt des Betriebsinhabers leben.

Nicht einbezogen sind hingegen Arbeitskräfte, die ausschließlich
in einem nichtlandwirtschaftli-chen Gewerbebetrieb des Betriebs-
inhabers (z.B.einer Schlachterei oder einem Gasthof) oder im Haus-
halt des Betriebsinhabers bzw. für fremde Rechnung im Betrieb
beschäftigt sind (2.8. Arbeitskräfte von Lohnunternehmen) .

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Im Unterschied zu dem
in AK-Einheiten ausgedrückten "betrieblichen Arbeitsaufwand der
Familienarbeitskräfte und der ständigen familienfremden Arbeits-
kräfte" in der Landwirtschaftszählung 197 1 umfassen die
AK-Einheiten in der Statistik der Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft auch die Arbeitsleistung von nichtständigen familien-
fremden Arbeitskräften. Dabei handelt es sich um die Arbeits-
Ieistung von familienfremden Arbeitskräften, die im Berichts-
zeitraum für Rechnung des Betriebsinhabers nur gelegentlich
mi-t betrieblichen Arbeiten beschäftigt sind. Die Arbeitstage der
nichtständigen familienfremden Arbeitskräfte werden an der
durchschnittlichen Arbeitsleistung der vollbeschäftigten
Arbeitskräfte gemessen und mit Bruchteilen einer AK-Einheit
bewertet.

I

Unterschiede zwischen den beiden Maßeinheiten für die Arbeits-
Ieistung ergeben sich u.a. auch durch die unterschiedlichen Be-
richtszeiträume. VJährend in der Landwirtschaftszählung 7971
eine Arbeitskraft dann als vollbeschäftigt gilt, wenn sie im
Berichtszeitraum mindestens 47 Wochen mit durchschnittlich
mindestens 45 Stunden je Vrloche im Arbeitsbereich "Betrieb (ohne
Haushalt des Betriebsinhabers) " beschäftigt ist, gilt eine
Arbeitskraft in der Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft a1s vollbeschäftigt, wenn sie in jeder der vier Wochen
des Berichtsmonats mindestens 45 Stunden (1968 - L973), 43 Stun-
den (1974 - 1978) bzw. 42 Stunden (ab 1979) im o.g. Arbeits-
bereich tätig ist.



Stand: o7.05.79

Landwirtschafts-
zählung 1971

Blatt4r.:1

Begriffsinhalt:SelbstbewirtschafteteFläche
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes'

Die Betriebsfläche umfaßt die selbstbewirtschaftete Eigentums-
fläche, dJ-e zugepachtetenFlächen, die zur Bewirtschaftung unent-
geltlich erhaltenen Flächen (z-8. Dienstland), die aufgeteilte
ÄlImende sowie das Heuerlingsland und ähnliche vom Betrieb
bewirtschaftete sonstige FIächen.

Nicht entltalten sind verpachtete und unentgeltlich zur Bewirt-
schaftung abgegebene Flächen.

untergliedert nach der Nutzung, gehören zur Betriebsfläche die
fandwirtschaftlich genutzte F7äche, waLdftäche, nicht mehr ge-
nutzte lanilwirtschaftliche FJ.äche sowie die sonstigen vom Be-
trieb bewirtschafteten Flächen (Gebäude- und Hofflächen' Ge-

wässer, ft- und Unland,, unkultivierte Moorflächen' Wegeland'
Ziergärten, Rasenflächen usw.) .

Nachgewiesen wird die Betriebsfläche Tand- und fotstwirtschaft-
Licher' Betriebe. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind
technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden' einer
einzigen Betriebsführung unterstehen sowie land- und/oder forst-
wirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen'

Beg
fläche
t97 r)

r i f f s b e z t e h,u n g e
I und,Gesantfläcirc der Betriebe
sind sYnonym.

n : Die Begriffe Betriebs-
( Landwirts cha f ts zäh lung
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Stand: 06.o2-79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
o1 .o1 .53

Blatt.l'lr.: 1

Begri f fs i nha I t: Betriebsgrundstück imSinnedes
Bewertungsgesetzes ist der zu einem gewerblichen Betrjeb gehö-

rende Grundbesitz, sowei-t er, Iosgelöst von seiner Zugehörig-
keit zu dem gewerblichen Betrieb, entweder zvm Grundvermögen

gehören oder einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft
bilden würde.

Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu einem gewerblichen Be-
trieb ist im ersteren Falte, daß das Grundstück zu mehr als der
Hälfte seines Wertes dem gewerblichen Betrieb dient. Gehört das
Grundstück jedoch mehreren Personen (Gesamthand- oder Bruch-
teilseigentum), so ist es, sofern an ihm eine fremde (außen-
stehende) Person beteiligt ist, ohne Rücksicht darauf, in wel-
chem Umfang es dem gewerblichen Betrieb der Beteiligten dient,
kein Betriebsgrundstück sondern Grundvermögen. Ehegatten der Be-
teiligten gelten dabei nicht als fremde Personen.

Stehen land- und forstwirtschaftlich genutzte F1ächen in engem
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem gewerblichen Betrieb des
selben Eigenttimers, so gehören auch sie als Betrjebsgtundstücke
zum Betriebsvermögen. Wird die Land- und Forstwirtschaft plan-
mäßig im Interesse eines gewerblichen Hauptbetriebes (2.B. Gast-
wirtschaft) geführt, wobei diese Verbindung nicht ohne Nachteil
für den Gesamtbetrieb gelöst werden kann, so liegt ebenfalls ein
einheitlicher gewerblicher Betrieb vor, bei dem die Land- und
Forstwirtschaft als Betriebsgrundstück zum Betriebsvermögen ge-
hört. Bei Grundbesitz, der zum Teil land- und forstwirtschaft-
lichen Zwecken, zum TeiI einem gewerblichen Betrieb dient, ist
nur der gewerblich genutzte TeiI ein Betriebsgrundstück.

C,ehören der Grundbesitz oder Teile an ihm einer der in § 97
Abs. 1 des Beurertungsgesetzes bezeichneten Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen und Vermögensmassen (2.B. Aktiengesellschaf-
ten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Erwerbs- und lVirt-
schaftsgenossenschaften) r so ist dieser - gleichgültig ob er dem
Betrieb der Gesellschaft dient oder nicht - stets Betriebsver-
mögen (Betriebsgrundstück) .

Zu den losgelöst vom gewerblichen Betrieb zum Grundvermögen ge-
hörigen Betriebsgrundstücken rechnen nicht Maschinen und sonsti-
ge Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören
(Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie wesentliche Bestandteile
des Grundstücks sind.
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Stand: ci6.o2.79 BlattJlr.: 2

Die Betriebsgrundstücke sind wie Grundvermögen bzw. land- und
forstwj-rtschaftliches Vermögen zu bewerten. Sie sind Unterein-
heiten des Betriebsvermögens und als solche mit ihrem im Fest-
stellungszeitpunkt ( statistik : Hauptfeststel lungszeitpunkt) gel-
tenden Einheitswert in der Vermögensaufstellung des gewerbli-chen
Betriebs anzusetzen. Dies gilt auch, wenn wegen eines vom Kalen-
derjahr abweichenden wirtschaftjahres ein anderer Bewertungs-
stichtag zugelassen ist. Im Falle zwischenzeitiger Bestandsver-
änderung erfolgt ein Ausgleich.

Anderungen im Zet tablauf: Bis1972er-
folgte der AnsaEz der Betriebsgrundstücke mit den nach den wert-
verhäItnissen voilr 1.1 - 1935 festgestellten, fortgeschriebenen oder
nachf estgestellten Einheitswerten -

Begriffsbezj-ehungen:ImUnterschiedzuden
Betriebsgrundstücken handelt es sich beim Grundvermögen
(vermögensteuerstatistik) r:m Grundstücke, die nicht zu einem ge-
werblichen Betrieb gehören oder r:m solche, bei denen die voraus-
setzungen für eine Feststellung als Betriebsgrundstück nicht er-
fü1It sind. In der Vermögensteuerstatistik wird nur das Grund-
vermögen für unbeschränkt vermögensteuerpflichtige natürliche
Personen nachgewiesen.
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Stand: 27.O3.79

wirtschafts-
Iung 1971

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die fandwitt-
schaftTiche Betriebe als Betriebsinhaber leiten, deren

Ehegatten und Kinder sowie aIIe Verwandten und Ver-
schwägerten des Betriebsinhabers, die während

des Berichtszeitraums, wenn auch nur vorübergehend, dem

mit dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Be-

triebsinhabers angehören.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, ohne Rücksicht
auf die EigentumsverhäItnisse- Bei landwirtschaftlichen
Betrieben, die von mehreren natürlichen Personen (z-B-
Ehepaaren, Geschwistern oder Erbengemeinschaften) geleitet
werden, gilt jene Person als Betriebsinhaber, bei der
überwiegend die Iaufende und tägliche Führung des Betriebes
liegt.

Zu den auf dem landwirtschaftlichen Betrieb lebenden Fa-
milienangehörigen rechnen auch Verwandte und Verschwägerte
des Betriebsinhabers, die im Berichtszeitraum einem ande-
ren, räumlich mit dem Betrieb verbundenen Haushalt ange-
hören (2.B. Haushalt eines Altenteilers oder des verhei-
rateten Sohnes), sofern ihre Verpflegung überwiegend vom
Betrieb bezogen wird.
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Stand: 06.o2.79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
31.o1.53

Blatt-Nr.:1

Begriffsinhalt:DasBetriebskapitaldergewerb-
lichen Betriebe rechnet zu den llirtschaftsgütern, die nicht

dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerbli-

chen Betriebes zu dienen. Es ist Teil des Umlaufvermögens und

umfaßt die Kassenbestände, Bank- und Postscheckguthaben, Forde-

rungen, Wechselbestände, 99f. auch Wertpapiere, Geschäftsanteile
sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

IFür den Beständ und die Bewertung des Betriebskapitals sind
grundsätzlich die verhältnisse im HauPtfeststellungszeitpunkt
maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Abschlüsse
am schluß des Kalenderjahres machen, ist dieser Abschlußtag zu-
grunde zu legen. Auf Antrag kann für Betriebe, die regelmäßig
janrti.n" Abschlüsse auf einen anderen Tag machen (Betriebe mit
einem vom Kalenderjahr abweichenden wirtschaftsjahr), als Be-
wertungsstichtag der schluß des wirtschaftsjahres zugrunde ge-
legt werden, das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht' Die vor-
genannten Ausnahmen gelten jedoch nicht für die Bewertung von
Wertpapieren, Anteilen und Genußscheinen an Kapitalgesell-
schaften. Im Falle zwischenzeitiger Bestandsveränderung erfolgt'
sofern dies mit dem Erwerb oder der veräußerung von Grundbesitz
zusaumenhängt, ggf. ein Ausgleich-

Bargeld, Bank- und Postscheckguthaben sowie Kapitalforderungen
werden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet'

wertpapiere, Anteile und Genußscheine an Kapitalgesellschaften
vrerden in der Regel wie folgt arlgesetzt:
a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs oder

aber, falls kein Kurs besteht
aa) soweit die wertpapiere Anteile an Kapitalgesellschaften

verbriefen mit dem gemeinen Wert' (Der gemeine wert ist
der Einzelveräußerungspreis, der sich für das aus dem

Betrieb herausgelöste wirtschaftsgut im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrbeiderVeräußerungerzielenläßt),

bb)soweitdieWertpapiereForderungsrechteverbriefenmit
dem Nennwert oder

2-
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Stand: C,6.o2.79 Blatt-}lr.: 2

b) mit dem Rücknahmepreis, sofern die Wertpapiere Rechte der
Einleger gegen eine Kapitalanlagegesellschaft oder einen
sonstigen Fonds verbriefen. 1)

Anderungen im zei tablauf: Vor1963galt
insbesondere für die Festsetzung der Steuerkurse ein anderes Ver-
fahren mit für den gesamten Bewertungszeitraum starr festgesetz-
ten besonderen "Steuerkurswerten" .

B e g r i f f s b e z i:e h u n g e n : ImUnterschied zumBe-
triebskapital werden in den Finanzanlagen (Statistik der Einheits
werte der gewerblichen Betriebe) u.a. die langfristigen Darlehens
und Hypothekenforderungen sowie Geschäftsanteile und Wertpapiere,
die nicht zur Veräußerung bestimmt sind erfaßt. Finanzanlagen
sind also l{irtschaftsgüter, die im Gegensatz zum Betriebskapital
dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen
Betriebes zu dienen und deshalb Anlagevermögen darstellen.

1) Zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz v. 1O.9.1965
(B@I. I S. 186 1), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Aus-
Iandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wett-
bewerbslage bei Auslandsinvestitionen v. 8.9.1972 (BGBI. I
S. 1713) sowie die entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien.
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Stand: 12 .O4.79

Vermögensteuer-
statistik
01 .01 . 53

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Alle Teile einer wirtschaft-
lichen Einheit, die dem Betrieb eines Gewerbes als Hauptzweck

dient, soweit die Wirtschaftsgüter dem Betriebsinhaber oder -
im.Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Vermögensteu-

er - seinem Ehegatten gehören.

Unter Gewerbebetrieb ist eine selbständige, nachhaltige Betäti-
gung zu verstehen, die mit Gewinnabsicht unternommen wird und
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
darstellt, sofern der Hauptzweck der Betätigung nicht clie Aus-
übung von Land- und Forst!,rirtschaft ist. Die Gewinnabsicht
braucht nicht der Hauptzweck der Betätigung zu sein.

Als Gewerbe gilt auch <lie gewerbliche Bodenbewirtschaftung
(2.8. Bergbau, Gewinnung von Torf, Steinen und Erden). Auch die
Ausübung eines freien Berufes steht nach dem Bewertungsgesetz
dem Betrieb eines Gewerbes gleich. Ausgenommen sind jedoch rein
künstlerische und rein wissenschaftliche Tätigkeiten.

Grundsätzlich kann der Steuerpftichtige mehrere Betriebe'besit- 
Izen.und,/oder an mehreren Personengesellschaften - die selbst

nicht vermögensteuerpflichtig sind - beteiligt sei-n. Eine Son-
derstellung nehmen jedoch die in § gZ aUs. 1 des Bewertungsgeset-
zes genannten Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen sofern sie ihr'e Geschäftsleitung oder ihren Sitz im
Inland haben (2.B. Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, Kreditanstalten des öffentlichen
Rechts) ein. Bei diesen nichtnatürlichen Personen rechnen alle
gtirtschaftsgüter zum Betriebsvermögen und bilden unabhängig da-
von, ob die Wirtschaftsgüter dem gewerblichen Betrieb auch tat-
sächlich dienen, einen Gewerbebetrieb (Gewerbebetrieb kraft
Rechtsform) .
Einen gewerblichen Betrieb bilden auch die Wirtschaftsgüter, die
den sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts, den
nichtrechtsfähigen Vereinen, Anstalten, Stiftungen und anderen
Zweckverbänden gehören, soweit sie einem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb (ausgenommen Land- und Forsthlirtschaft) dienen-
Auch ein verpachtetes gewerbliches Unternehmen ist immer -dann ein
gewerblicher Betrieb des Verpächters, wenn die wesentlichen Be-
triebsgegenstände des Anlagevermögens mj-tverpachtet sind. Sind
Wirtschaftsgüter dazu bestimmt sowohl einem gewerblichen Betrieb
als auch einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft desselben
Inhabers dauernd zu dienen, so werden sie beiden Betrieben an-
teilig zugerechnet.

-2-
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Nicht zum Betriebsvermögen zählen die Wirtschaftsgüter, die
nach dem Vermögensteuergesetz oder anderen Gesetzen von der
Vermögensteuer befreit sind sowie Erfindungen, Urheberrechte
u.ä., die nach dem Bewertungsgesetz nicht zum sonstigen Vermö;
gen gehören.

Die Bewertung der zu einem gewerblichen Betrieb gehörenden
Wirtschaftsgüter erfolgt in der Regel mit dem Teilwert. Der
Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Unterneh-
mens im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirt-
schaftsgut ansetzen würde. Dabei ist davon auszugehen, daß der
Erwerber das Unternehmen fortführt. Wirtschaftsgüter, für die
ein Einheitswert festgestellt wird (Betriebsgrundstücke, Mine-
ralgewJ-nnungsrechte und Beteiligungen an Personengesellschaf-
ten), sind mit dem Einheitswert und die Wertpapiere, Anteile an
Kapitalgesellschaften, Kapitalforderungen und Rechte auf wieder-
kehrende Nutzungen und Leistungen sowie denen entsprechende
Schuldposten mit dem Kurswert bzer. gemeinen !{ert, Nennwert oder
Kapitalwert anzusetzen. Für den Bestand und die Bewertung der
Wirtschaftsgüter sind grundsätzlich die Verhältnisse zu den je-
weiligen Feststellungszbitpunkten maßgebend.

Der Einheitswert des Betriebsvermögens wird ermittelt, indem die
Wertsumme der lrlirtschaftsgüter des gewerblichen Betriebes um die
mit dem Betriebsvermögen in wirtschaftlichem Zusanrnenhang ste-
henden Schulden und sonstigen Abzüge unter Berücksichtigung der
Vergünstigung für Schachtelgesellschaften vermindert und auf
volle 1 000 DM abgerundet wird. Erstreckt sich die wirtschaft-
Iiche Einheit ei-nes Gewerbebetriebes ausschließIich auf das Aus-
Iand, so ist für.flie Berwertung dieses Betriebs der gemeine
wert maßgebend. Ll

Nachgewiesen wird im einzelnen das Betriebsvermögen der unbe-
schränkt VermögensteuerpfTichtigen nach Abzug der Befreiungs-
beträge für Krankenanstalten, Versorgungsunternehmen sowie Ver-
kehrs-, Hafen- oder Flughafenbetriebe, und zwar beim natürli-
chen Steuerpflichtigen - ggf. saldiert - (nur) mit der positi-
ven Summe, die sich aus den Einheitswerten seiner Betriebe sowie
den lrlertanteilen seiner Beteiligungen an Personengesellschaften

1) Zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz i.d.F. v. 1O.12.1965
(BGBI. I S. 1861 ), zuLetzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Aus-
tandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wett-
bewerbslage bei Auslandsinvestitionen v. 8.9.1972 (BGBI. I
S. 1713) sowie die entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien.
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und evtl. auch den gemeinen werten seiner ausländischen Betrie-
be ergibt und bei den nichtnatürlichen Personen' sofern sie
Körperschaften im Sinne des § 97 Abs. 1 Bewertungsgesetz sind,
mj-t dem Betriebsvermögen, andernfalls mit einem diesem entspre-
chenden fiktiven Wert (dem Gesamtvermögen vor Berücksichtigung
der auch bei den o.a. Körperschaften zugelassenen Abzüge - z.B.
Vermögensabgabe ) .

Anderungen im Zet tablauf: 1953sind
beim Betriebsvermögen zahlenmäßig auch jene FäIIe mit Betriebs-
vermögen erfaßt, die wegen Überschuldung Minusbeträge aufweisen
und deshalb beim wertnachweis des Betriebsvermögens nicht be-
rücksichtigt sind.

Begriffsbez]-ehungen:Unterschiedezwischen
dem Betriebsvermögen und dem Land- und fotstwirtschaftLichen
Vermögen (Vermögensteuerstatis*-ik) ergeben sich im wesentlichen
durch die unterschiedlichen Betriebszwecke, denen die Vermögens-
güter dienen. während das Betriebsvermögen aIle Wirtschaftsgüter
umfaßt, die einem gewerblichen Betrieb als Hauptzweck dienen,
rechnen zum land- und forstwirtschaftlichen vermögen alle
wirtschaftsgüter, die einem Betrieb der Land- und Forstwirtscha
dauernd zu dienen bestimmt sind. Prinzipielt können daher bei
beiden vermögensarten gleiche oder ähnliche wirtschaftsgüter vor'
kommen. Bei den nichtnatürlichen Personen (z'B' Kapitalgesell-
schaften) sei jedoch auf die Sonderregelung kraft Rechtsform der
Eigentümer hingewiesen, nach der unabhängig davon, ob die wirt-
schaftsgüter auch tatsächlich einem gewerblichen Betrieb dienen,
diese Betriebsvermögen darstellen.

Die Betrjebsgrund.stücke (statistik der Einheitswerte der gewerb-
tichen Betriebe) umfassen nur den zu den erfaßten gewerblichen
Betrieben gehörigen Grundbesitz. zwrt Betriebsvermögen rechnen
hingegen alle Vermögensgüter, die einem gewerblichen Betrieb
dienen einschl. der Betriebsgrundstücke; die Betriebsgrundstücke
sind somit Untereinheiten des Betriebsvermögens'

Das Betriebsvermögen und der Ejnheitswett (Betriebsvermögen)
(statistik der Einheitshrerte der gewerblichen Betriebe) umfassen
dieselben Begriffsmerkmale. unterschiede ergeben sich jedoch aus

den unterschiedlichen Erhebungs- bzw. Darstellungseinheiten'
während das Betriebsvermögen ausschließlich für unbeschränkt
vermögensteuerpflichtigenatürlicheundnichtnatürlichePersonen
nachgewiesen wird, wird der Einheitswert (Betriebsverm(8en) von
allen gewerblichen Betrieben erfaßt, für die ein Einheitswert in
Höhe von mindestens 1 000 DM festgestellt worden ist. Beim Ein-
heitswert (Betriebsvermögen) ist es im Unterschied zum Betriebs-

-4-
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vermögen somit unerheblich, ob der gewerbliche Betrieb einer
unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen Person gehört oder nicht-
Nachgewiesen wird das Betriebsvermögen ausschließlich bei
(SSf. saldiertem) positivem Betriebsvermögen; entsprechendes
negatives Betriebsvermögen kann nur indirekt durch Abzug der Summe
der vier nachgewiesenen Vermögensarten vom Rohvermögen errechnet
werden. Es umfaßt dabei neben den Einheitswerten ggf- auch die
gemeinen Werte für die Gewerbebetriebe, deren wirtschaftliche
Einheit sich ausschließlich auf das Ausland erstreckt-

Wirtschaftsgüter, die einem gewerblichen Betrieb zu dienen be-
stinrnt si-nd, tatsächlich aber einem derartigen Betrieb des Ei-
gentümers nicht dienen sowie Wlrtschaftsgüter, die Gewerbe-
treibenden außerhalb ihres Gewerbebetriebes oder Nichtgewerbe-
treibenden gehören, soweit den Umständen nach anzunehmen ist,
daß sie dazu bestimmt sind zum Verkauf, zum Tausch oder zu ähn-
lichen zwecken verwendet zu werden (nichtgewerbliches vorrats-
vermögen), kommen, sofern ihr lrlert jeweils insgesamt 1 000 DM

übersteigt, aIs sonstiges Vermögen (Vermögensteuerstatistik)
in Betracht.
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Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherbergungs-
stä.tten
o1.o1.60

Blatt-llr.: . 1

B e g r i f f s i n h a I t : Gästebetten in Beher-
bergungsstätten in Gemeinden mit im allgemeinen minde-

stens 5 OOO Übernachtungen von Reisenden im Jahr.

Zu den Gästebetten rechnen alle Betten, die am Stichtag
(1.4.) ständig oder vorübergehend für die Beherbergung
von Gästen zur Verfügung stehen. Betten des Betriebsin-
habers (ggf. privaten Vermieters), seiner FamilS-enange-
hörigen und des Personals werden nicht einbezogen-

Zu den Beherbergungsstätten rechnen Hotels, Gasthöfe,
Fremdenheime und Pensionen, Hotels garnis, Erholungs- und
Ferienheime, Heilstätten und Sanatorien, Ferienhäuser und
Ferienwohnungen. Ebenso zählen hierzu Privatquartj-ere, in
denen gegen Entgelt Unterkunft gewährt wird. Privat-
quartiere in Großstädten (Gemeinden mit 1OO OOO oder mehr
Einwohnern) werden jedoch nicht dargestellt.

Nicht einbezogen sind Be:tten in Jugendherbergen und KinCer-
heimen.

Anderungen im Zei tablauf:Bis
einschl. t97O wurde die Bettenkapa'zität in Gemeinden mj.t
im allgemeinen mindestens 3 OOO Übernachtur.gen im Jahr
erfaßt.

Ab 1971 werden die Hotels garni.s aus den Hotels, Fremden-
heimen und Pensionen ausgegliedert und.als gesonderte
Betriebsart dangestellt.
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-tlr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : AlIe Personen, die in Prjvat-
hausha-lten wohnen und in der jeweiligen Gemeinde ihren Familien-
wohnsitz haben.

Dazu rechnen zum einen aIIe Personen, die in der jeweiligen Ge-
meinde ihren alleinigen Wohnsitz haben; Personen mit mehreren
VrTohnungen oder Unterkünften werden - soweit es bei der Aufberei-
tung möglich ist - nur am Wohnsitz ihrer Familienangehörigen
nachgewiesen.

Aufgrund einer Reihe von Zuordnungs-(Ausnahme-)Regeln (s.u.)
werden bei der Ermittlung der BevöIkerung am Familienwohnsitz
Mehrfachzählungen der Personen in Privathaushalten weitgehend
vermieden. Z.B. werden Studenten, die am Studienort ihren zweiten
Wohnsitz ha-ben und ebenso verheiratete Personen mlt einer zweiten
Unterkunft am Arbeitsort nur am Wohnsitz der Angehörigen erfaßt
und dort zur Bevölkerung am Familienwohnsitz gezählt.

Die BevöIkerung am Familienwohnsitz ergibt sich, indem man von
der wohnberechtigten BevöTkerung ausgeht und alle Personen, die
unter die folgenden Gruppen fa}len, aussondert bzw. entsprechend
zuordnet:
1) Die Änstal.tsbevölkerung bleibt unberücksichtigt.
2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht zum Haus-

halt ihrer Eltern gerechnet, $/enn sie eine vreitere, im Bundes
gebiet gelegene Vtohnung oder Unterkunft besitzen, von dort aus
zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. sich dort überwiegend
aufhalten, nj-cht überw5-egend von den Einküriften ihrer Eltern
leben und auch nicht HaushaTtsvorstand im elterlichen Haus-
halt sind.

3) Ledige Personen, die eine weitere, im Bundesgebiet gelegene
Wohnung oder Unterkunft besitzen und ihren Lebensunterhalt
überwiegend aus den Einkünften ihrer Eltern bestreiten, bleiben
an demjenigen [rlohnsitz unberücksichtigt, an dem sie ohne ihre
Eltern und ggf. Kinder leben. Es wird davon ausgegangen, daß
diese Personen am Familienwohnsitz ebenfalls erfaßt und dort
ihrer Familie zugeordnet werden.
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4) Verheiratete Personen werden in den Gemeinden, in denen sie
in einem Privatltaushalt ohne Ehepartner und ggf' ohne Kinder
Ieben, nicht gezählt, wenn sie eine weitere im Bundesgebj-et
gelegene lrTohnung oder unterkunft besitzen. Es wird davon aus-
t.g"ng.n, daß es sich bei diesen Personen um Wochenendpendler
und ähnliche Personen handelt und sie am Familienwohnsitz
ebenfalls gezählt und dort ihrer Familie zugeordnet werden-

5) v,lenn atle Angehörigen einer Familie überwiegend in einer
anderen, im Bundesgebiet gelegenen Wohnung oder Unterkunft
Ieben bzw. von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen, wer-
den sj-e an demjenigen hlohnitz, an dem sie sich nur zeitweilig
aufhalten, nicht gezählt. Hierdurch werden z.B. wochenend-
wohnsitze u.ä. nj-cht berücksichtigt.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Feststellung der
BevöIkerung geht grundsätzlich von der wohngemeinde der Personen
aus. Dementsprechend erfolgen auch die Darstel.l.r'ng und die ver-
schiedenen begrifflichen Abgrenzungen der Bevölkerung vor allem
aus der Sicht der Gemeinden bzw. sind insbesondere für regionale
Elnheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeutung. unter-
schiede zwischen den verschiedenen BevöIkerungsbegriffen ergeben
sich hinsichtlich der Einbeziehung der in Anstalten wohnenden
personen und bei der Zuordnung von Personen, cie mehrere wohnun-
gen oder Unterkünfte haben.

Zwischen BevöIkerung am Familienwohnsitz und Bevö-lkerung in
Privathaushalten (Volks- und Berufszählung 1970) bestehen im
wesentlichen die folgenden unterschiede: Bei der Bevölkerung am

Familienwohnsitz werden Personen in Privathaushalten mit mehreren
lrTohnungen oder Unterkünften weitgehend dem Wohnsitz ihrer
Familienangehörigen zugeordnet. Diese zuordnung geschieht dadurch
daß diese Personen in der jeweiligen Erfassungsgemeinde, sofern
sie unter eine der oben unter Begriffsinhalt genannten verschie-
denen Personengruppen fallen, nicht gezählt werden ' Zur Bevöl-
kerung in Privathaushalten zählen Personen, die in der Erfass
geme inde in einem Privathaushalt wohnen, wobei es von zwel
Ausnahmeregeln abgesehen unerheblich ist, ob sie eine weitere
hfohnung oder Unterkunft haben und dort ebenfalls zur Bevölkerungl
in Privathaushalten zählen. (Zu den beiden Ausnahmeregeln siehe
Bevölkerung in Privathaushalten.) Hierdurch können vor allem bei
der zusammenfassung von c,emeindeergebnissen bei der Bevölkerung
in Privathaushalten Mehrtachzählungen häutiger auttreten als bei
der BevöIkerung am Familienwohnsitz. Man erhäIt die Bevölkerung
am Familienwohnsitz, indem man von der Bevölkerung in Prj-vat-
haushalten ausgeht und die oben genannten zuordnungs- (Aus-
nahme-)Regeln 3) bis 5) beachtet-

3
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Im Unterschied zur Bevölkerung am Familienwohnsitz sind in der
Bevölkerung in Privathaushalten und AnstaLten (Volks- und Be-
rufszählunq 1970) auch die in Anstalten wohnenden Personen (An-
staltsbevölkerung) enthalten; im tibrigen gelten die oben angege-
benen Unterschiede zwischen Bevölkerung am Familienwohnsitz und
BevöIkerung in Privathaushalten. Man erhäIt die BevöIkerung am
Familienwohnsitz, indem man von der Bevölkerung in Privathaus-
halten und Anstalten ausgeht, die Zuordnungsregeln 3) bis 5) be-
achtet .und die Anstaltsbevölkerung ausschließt.

Zur wohnberechtigten BevöTkerung (Volks- und Berufszählung 1970)
einer Gemeinde gehören Personen, die in dieser Gemeinde über
Wohnraum verfügen, unabhängig davon, ob sie eine weitere Wohnung
oder Unterkunft haben und dort ebenfalls gezählt werden. Bei der
BevöIkerung am Familienwohnsitz werden dagegen Personen mit
mebr:eren Wohnungen oder Unterkünften weitgehend derjenigen Ge-
melnde zugeordnet, in der sich der Wohnsitz der Familienangehöri-
gen befindet; außerdem werden die in Anstalten wohnenden Personen
(AnstaltsbevöIkerung) nicht einbezogen. Die unterschiedliche Zu-
ordnung zu Gemeinden erfolgt dadurch, daß bei der Bevölkerung am
Familienwohnsitz diese Personen, sofern sie in der Erfassungs-
gemej-nde unter eine der oben unter Begriffsinhalt genannten Per-
sonengruppen fallen, nicht gezählt werden. Hierdurch werden vor
allem bei der Zusarnmenfassung von Gemeindeergebnissen Mehrfach-
zählungen - im GegensaLz zur wohnberechtigten Bevölkerung - zum
TeiI ausgeschlossen.

Während bei der Bevölkerung am Familienwohnsitz Personen mit
hehreren Wohnungen oder Unterkünften in Privathaushalten weit-
gehend nur am Wohnsitz der Familienangehörigen gezähIt werden,
werden sj-e bei der WohnbevöTkerung (Volks- und Berufszählung 1970)
derjenigen Gemeinde zugeordnet, von der aus si-e zur Arbeit oder
Ausbildung gehen bzw. in der sie sich überwiegend aufhalten. fm
Nachweis der BevöIkerung am Familienwohnsitz können daher Mehr-
fachzählungen enthalten sein, in Zahlen der WohnbevöIkerung da-
gegen nicht. Andererseits rechnen zur Wohnbevölkerung im Unter-
schied zur Bevölkerung arl Familienwohnsitz auch die in Anstalten
wohnenden Personen (Personen in Anstalten).
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Iks- und Berufs-
t9'toähIung

Blatt-Nr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die zur Be-

völkerung am FamiLienwohnsitz gehören und eine allgemein-
blldende, berufsbildende oder Hochschule besuchen'

zu den allgemeinbildenden schulen zählen die Vo-lksschuTen,
die Rea-lschu)-en und die Ggmnasien. zu den berufsbildenden
Schulen zählen Berufsfach-/Fachschul-en und fngenieur-
schuTen, jedoch nicht die Berufsschulen.

Zu den Personen in Ausbildung rechnen auch Personen, die
neben dem Schulbesuch zugleich erwerbstätig sind (z'e'
Schüler an Abendschulen) .

Nicht dazu zählen Personen, die eine Lehre absolvieren
und/oder eine Berufsschule besuchen, sowie alle übrigen
Personen, die keine Schule besuchen, weil sie noch zu jung
sind (Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind) oder
weil sie ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben'

B e g r i f f sb e z Le h un I e n : Die Bevölkerung
am Familienwohnsitz in Ausbildung und die Schü-ler und
studierenden (volks- und Berufszählung 1970) umfassen je-
weils Personen, die eine allgemeinbildende, berufsbilden-
de oder Hochschule besuchen. Die beiden Begriffe unter-
scheiden sich lediglich hinsichtlich der Ausgangsmasse:
in einem FaIt wird von der Bevölkerung am Familien-
wohnsitz ausgegangen, im anderen von der Wohnbevölkerung'
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Iks- und Berufs-
äh1ung 1970

Blatt-llr.: I \

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die zur Bevöl-
kerung am FamiTienwohnsitz gehören und keine allgemein-
bildende, berufsbildende oder Hochschule besuchen.

Zu den allgemeinbildenden Schulen zählen die Volksschulen,
die Realschulen und die Gymnasien. Zu den berufsbildenden
Schulen zählen Berufsfach-/rachschulen und Ingenieur-
schulen, jedoch nicht die Berufsschulen.

Zu den Personen, die noch nicht bzw. nlcht mehr in Aus-
bildung sind, rechnen im wesentlichen Kinder, die noch
nicht schulpflichtig sind, Personen, die ihre Ausbildung
bereits'abgeschlossen haben sowie Personen, die eine
Lehre absolvieren und/oder eine Berufsschule besuchen-

Nicht dazu rechnen Personen, die erwerbstätig sind und
zugleich eine der o.g. Schulen besuchen-
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.ilr.: 1

Begr i f fs i nh a1 t: AIIePersonen, die inderjewei-
Iigen (Erfassungs-)Gemeinde allein oder zusammen mit anderen

Personen eine selbständige Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft
bilden.

Zur Bevölkerung in Privathaushalten gehören Personen, die in der
Erfassungsgemeinde ihren alleinigen Vrlohnsitz haben sowie Per-
sonen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften, wobei es - bis
auf zwei Ausnahmeregeln (s.u.) - keine Rolle spielt, von wo aus
sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen oder - sofern sie weder be-
rufstätig noch in Ausbildung sind - wo sie sich riberwiegend
aufhalten.

Bei der Ermittlung der Bevölkerung in Privathaushalten sind
Mehrfachzählungen der in PrivathaushaTten wohnenden Personen
- von den Ausnahmeregeln abgesehen - daher nicht ausgeschlossen-
Z.B. zählen verheiratete Personen, die in einer Gemeinde außer-
halb des Fanilienwohnsitzes ihrer Arbeit nachgehen und dort eine
weitere Unterkunft ha-ben, sowohl in der Gemeinde des Familien-
wohnsitzes als auch in der Gemeinde des Arbeitsortes zur BevöI-
kerung in Privathaushalten.

'Di-e mehrfache Erfassung und Zuordnung von Personen mit mehr als
einem Wohnsitz ist daduich begründet, daß sie an jedem Wohnsitz
allein oder zusarmen mit Angehörigen eine selbständig wirt-
schaftende Einheit bilden, entsprechenden Wohnraum in Anspruch
nehmen und die Einrichtungen der jeweiligen Gemeinde benutzen-

Bei Personen mit mehreren Wohnsitzen gelten folgende Ausnahme-
regeln:
1) wenn alle Haushaltsmitglieder überwiegend in einer anderen,

im Bundesgebiet gelegenen wohnung oder Unterkunft Ieben bzw.
von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen, werden sie an

. dem Wohnsitz, an dem sie sich nur zeitweilig aufhalten, nicht
gezählt. Hierdurch werden z.B. Wochenendwohnsitze u.ä. nicht
berücksichtigt.

2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht zrm Haus-
halt ihrer Eltern gerechnet, wenn sie eine weitere, im Bundes-
gebiet gelegene Wohnting oder Unterkunft besitzen, von der aus
sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. wo sie sich über-
wiegend aufhalten, und falls sie nicht überwiegend von Ein-
künften ihrer Eltern leben und auch nicht Hausäa-ltsvorstand
im elterlichen Haushalt sind.
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Stand: 15.03.79 Blatt-flr.: 2

Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten Angehöri
der ausländischen Streitkräfte und der ausländischen diploma-
tischen und konsularischen Vertretungen, das den ausländischen
Truppen unterstellte zivile C,efolge mit Staatsangehörigkeit der
Entsendestaaten und die Familienangehörigen dieser Personenkreise
ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit (2.B. auch deutsche
Ehefrauen dieser Personen) .

Alle anderen Äusfänder, die in Privathaushalten wohnen und sich
nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten, rechnen
dagegen zur Bevölkerung in Privathaushalten.

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : Die Feststellung der
BevöIkerung geht grundsätzlich von der Wohngemeinde der Personen
aus. Dementsprechend erfolgen auch die Darstellung und die ver-
schiedenen begrifflichen Abgrenzungen der BevöIkerung vor allem
aus der Sicht der Gemeinden bzw. sind insbesondere für regionale
Einheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeutung. Unter-
schiede zwischen den verschiedenen BevöIkerungsbegriffen ergeben
sich hinsichttich der Einbeziehung der in Anstalten wohnenden
Personerf und bei der Zuordnung von Personen, die mehrere wohnun-
gen oder Unterkünfte haben.

zwischen BevöIkerung in Privathaushalten und Berzölkerung am
FamiTienwohnsitz (Volks- und Berufszählung 197O) bestehen im
wesentlichen die folgenden Unterschiede: Zur Bevölkerung in
priväthaushalten zählen Personen, die in der Erfassungsgemeinde
in einem Privathaushalt wohnen, wobei es - von zwei Ausnahmerege
a-bgesehen (siehe oben unter Begriffsinhalt) - unerheblich ist,
ob sie eine vreitere wohnung oder Unterkunft haben und dort eben-
falls zur Bevölkerung in Privathaushalten zählen. Bei der BevöI-
kerung am Familienwohnsitz werden dagegen Personen mit mehreren
Wohnungen oder Unterkünften in Privathaushalten weitgehend dem
Wohnsitz ihrer Familienangehörigen zugeordnet. Di-ese unterschied-
Iiche Zuordnung zu Gemeinden erfolgt bei der BevöIkerung am
Familienwohnsitz dadurch, daß diese Personen in der jeweiligen
Erfassungsgemeinde, sofern sie zu einer bestimmten PersonengrupPe
gehören, nicht gezählt werden. (Zu diesen PersonengruPpen siehe
unter Bevölkerung am Familienwohnsitz.) Hierdurch können vor
allem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen Mehrfach-
zählungen in geringerem umfang auftreten als bei der BevöIkerung
in Privathaushalten.
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In der BevöTkerung in PrivathaushaTten und Anstaften (Vo1ks-
und Berufszählung 1970) sind im Unterschied zur BevöIkerung in
Privathaushalten auch die in Anstalten wohnenden Personen (An-
staltsbevötkerung) einbezogen. Während die begriffliche Abgenz
der Bevölkerung in Privathaushalten davon ausgeht, ob die
Personen einer Gemeinde in selbständigen Wohn- und Wirtschafts-
geme inschaften leben oder nicht, geht die begriffliche Abgrenz
der wohnberechtigten BevöTkerung (volks- und Berufszählung 1970)
davon aus, ob eine Person in der Erfassungsgemeinde über Wohnraum
verfügt, d.h. dort wohnberechtigt ist. Die wohnberechtigte Be-
völkerung enttrält im Unterschied zur Bevölkerung in Privathaus-
halten auch die in Anstalten wohnenden Personen (AnstaltsbevöI-
kerung). Ferner werden in der wohnberechtigten BevöIkerung a1le
Personen mit mehreren V{ohnungen oder Unterkünften im Unterschied
zur BevöIkerung in Privathaushalten mehrfach gezählt, d.h. die
oben unter Begriffsinhalt genannten Zuordnungs- (Ausnahme-)
Regeln gelten nicht.
Bei der BevöIkerung in Privathaushalten werden Personen. mit
mehreren wohnungen oder unterkünften in Privathaushalten - von.
zwei Ausnahmeregeln abgesehen (siehe oben unter Begriffsinhalt)
in jeder Gemeinde, in der sie Wohnraum haben, mitgezählt,
während sie bei der llohnbevöTkerung (Volks- und Berufszählung
1970) der Gemeinde zugeordnet werden, von der aus sie zur Arbeit
oder Ausbildung gehen bzw. in der sie sich überwiegend aufhalten.
Im Nachweis der Bevölkerung in Privathaushalten, vor allem bei
der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen, sind daher Mehrfach-
zählungen weitgehend enthalten, in Zahlen der wohnbevölkerung
nicht. Andererseits zählen zur wohnbevöIkerung im unterschied
zur Bevölkerung in Privathaushalten auch die in Anstalten wohnen-
den Personen (Personen in Anstalten).
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-tlr.: 1

Beg ri f f sinhalt: BevöTkerunginPtivathaushaLten
mit eigenem amtsberechtigten Telefonanschluß in der wohnung.

Die Bevölkerung in Privathaushalten mit Telefon umfaßt - unter
Berücksichtigung von zwei Ausnahmeregeln (zu Einzelheiten siehe
unter BevöLkerung in Privathaushaften) - alle Personen, die in
der Erfassungsgemeinde in Privathaushalten leben, die mit eige-
nemTelefonanschluß ausgestattet sind. Abgesehen von den beiden
Ausnahmen ist es unerheblich, ob jemand noch eine weitere woh-
nung oder unterkunft besitzt und diese auch ej-nen Telefonan-
schluß hat oder nicht.

Bei der Zuordnung von Personen zur Bevölkerung in Privathaus-
halten mit Telefon handelt es sich um eine Fallzählung. Auf
das Bundesgebiet bezögen gibt die BevöIkerung in Privathaus-
halten mit Telefon daher - von zwei Ausnahmeregeln abgesehen -
die zahl der wohnplätze in PrjrzathaushaLten nit TeTefon an.

zu weiteren Erläut.erungen siehe auch unter Bevöl-kcrung in Pti-
vathaushalten und Anstalten.
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.ilr.:1

Be gri f f s inha 1 t: AIlePersonen, die inder jewei-

Iigen (Erfassungs-)Gemeinde allein oder zusamrnen mit anderen
personen eine selbständige wohn- und wirtschaftsgemeinschaft
bilden (BevöTkerung in Privathaushalten) oder als Insassen oder

Personal im Bereich einer Anstalt wohnen und dort keinen eigenen

Haushalt führen (AnstaLtsbevölketung) .

zur Bevölkerung in Privathaushalten gehören Personen, die in der
Erfassungsgemeinde ihren alleinigen Wohnsj-tz haben sowie Personen
mit mehreren wohnsitzen, wobei es - bis auf zwei Ausnahmeregeln
(s.u.) - keine Rolle spielt, von wo aus sie zur Arbeit Oder Aus-
bildung gehen oder - sofern sie weder berufstätig noch in Aus-
bildung sind - wo sie sich überwiegend aufhalten. Entsprechend
rechnen zur Anstaltsbevölkerung auch Personen, die weitere Wohn-
sitze haben. Bei der Ermittlung der Bevölkerung in Privathaus-
halten und Anstalten sind Mehrfachzählungen - von den Ausnahme-
regeln aJrgesehen - daher nicht ausgeschlossen.

z.B. zähLen verheiratete Personen, die in einer Gemeinde außer-
halb des Familienwohnsitzes ihrer Arbeit nachgehen und dort eine
weitere unterkunft haben, sowohl in der Gemeinde des Familien-
wohnsitzes als auch in der Gemeinde des Arbeitsortes zur BevöI-
kerung in Privathaushalten und Anstalten-

Bei Personen mit mehreren wohnsitzen gelten folgende Ausnahme-
regeln:
1) wenn aIIe Haushaltsmitglieder überwiegend in einer anderen,

im Bundesgebiet gelegenen wohnung oder unterkunft leben bzw.
von dort aus zur Arbeit oder Ausbitdung gehen, werden sie an
dem wohnsitz, an dem sie sich nur zeitweilig aufhalten, nicht
gezählt. Hierdurch werden z.B. wochenendwohnsitze u.ä.' nicht
berücksichtigt.

2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht zum Haus-
halt ihrer ultern gerechnet, wenn sie eine weitere, im Bundes-
gebiet gelegene wohnung oder unterkunft besitzen, von der aus
sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. wo sic sich über-
wiegend aufhalten und falls sie nicht überwiegend von Einkünf-
ten ihrer Eltern leben und auch nicht Haushaltsyorstand im
elterlichen Haushalt sind.
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Aus merderechtrichen Gründen werden sordaten im Grundwehrdienst
oder auf l,Iehrribung nur der Wohngemeinde vor ihrer Einberufung
zugeordnet. Entsprechend wird bei nichtmeldepflichtigen patien-
ten in Krankenhäusern sowie bei Personen in Untersuchungshaft
verfahren.

Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige des Bundesgrenz-
schutzes und der Bereitschaftspolizei in Gemeinschaftsunterkünf-
ten werden ebenso wie die Strafgefangenen sowie aIIe Dauerinsas-
sen von Anstalten und das in Anstalten wohnende personal sowohl
in der Anstaltsgemeinde als auch in der Gemeinde, in der sie
evtl. einen weiteren Wohnsitz, z.B. den Familienwohnsitz
haben, erfaßt.

Gäste von Beherbergungsbetrieben werden nur erfaßt, wenn sie
ständig anwesend sind. Das sind normarerweise Gäste, die polizei-
lich und nicht nur mit Hotelaruneldung gemeldet sind. Nicht er-
faßt werden nur vorübergehend anwesende Gäste, es sej_ denn, sie
haben außerharb des Beherbergungsbetriebes keine weitere wohnung.

AusTänder, die sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet auf-
halten, werden mit Ausnahme der folgenden personengruppen zur
Bevölkerung in Privathaushalten und Anstalten gerechnet.

Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten Angehörigen
der ausländischen Streitkräfte und der ausländischen diploma-
tischen und konsularischen Vertretungen, das den ausländischen
Truppen unterstellte zivile Gefolge mit Staatsangehörigkeit der
Entsendestaaten und die Familienangehörigen dieser personenkreise
ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit (2.8. auch deutsche
Ehefrauen dieser Personen) .

Zur Bevölkerung in Privathaushalten und Anstalten werden dagegen
alle Personen gerechnet, die nicht die Staatsangehörigkeit des
betreffenden Entsendestaates haben, aber in den von den Streit-
krätten in Anspruch genommenen Gebäuden untergebracht sind oder
in den privatrechtlich gemieteten Gebäuden und Wohnungen auslän-
discher Streitkräfte leben. Ebenso zählen hierzu die in den Ge-
bäuden der ausländischen dipromatischen und konsurarischen vertre-
tungen oder in den Wohnungen der ausländischen Angehörigen dj_eser
Vertretungen wohnenden deutschen Staatsangehörigen (2.8. Hausan-gestellte) und auch die dort wohnenden Ausländer, die nicht im
Besitz von Ausweisen des Auswärtigen Amtes oder der Staats- und
Senatskanzleien des betreffenden Entsendestaates sind.

3-
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B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Feststellung der
Bevölkerung geht grundsätzlich von der hlohngemeinde der Personen
aus. Dementsprechend erfolgen auch die Darstellung und die ver-
schiedenen begrifflichen Abgrenzungen der BevöIkerung vor alIem
aus der Sicht der Gemeinden bzw. sind insbesondere für regionale
Einheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeutung. unter-
schiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsbegriffen ergeben
sich hinsichtlich der Einbeziehung der in Anstalten wohnenden
personen und bei der zuordnung von Personen, die mehrere wohnun-
gen oder Unterkünfte haben-

während die begriffliche Abgrenzung der BevöIkerung in. Privat-
haushalten und Anstalten und der BevöTkerung in Privathaushaften
(Volks- und Berufszählung 1970) davon ausgeht,'in welchen wohn-
und Wirtschaftsgemeinschaften (Privathaushalten, Anstalten) die
personen einer Gemeinde 1eben, geht die begriffliche Abgrenzung
dex wohnberechtigten BevöLkerung (Volks- und Berufszählung 1970)
davon aus, ob eine Person in der Erfassungsgemeinde über wohnr
.r"if,igt, d.h. dort wohnberechtigt. ist. Zahlenrnäßig ergeben sich
zwischen der wohnberechtigten Bevölkerung und der BevöIkerung in
Privathaushalten und Anstalten, vor allem bei der Zusammenfassung
von Gemeindeergebnissen, nur geringe unterschiede. Bei der Be-
vöIkerung in Privathaushalten und Anstalten und analog bei der
Bevölkerung in Privathaushalten werden lediglich bestimmte Per-
sonen mit mehreren !{ohnungen oder unterkünften, die unter eine
von zwei Ausnahmeregeln fallen, nicht mehrfach wie bei der wohn-
berechtigten BevöIkerung, sondern nur einmal gezählt. (Zu den',

zwei Ausnahmeregeln siehe oben unter Begriffsinhatt.) Die Bevöl-
kerung in Privathaushalten enthäIt im unterschied zur BevöIkerung
ih Privathaushalten und Anstalten nicht die in Anstalten wohnen-
den Personen (Anstaltsbevölkerung) .

Bei dör. Bevölkerung in Privathaushalten und Anstalten werden Per-
sonen mit mehreren wohnungen oder unterkünften - von zwei Aus-
nahmeregeln abgesehen (siehe oben unter Begriffsinhalt) - in
jeder Gemeinde, in der sie Wohnraum haben, mitgezählt, während
sie bei der wohnbevöTkerung (volks- und Berufszählung 1970) der-
jenigen Gemeinde zugeordnet werden, von der aus sie zur Arbeit
oder Ausbildung gehen bzw. in der sie sich überwieqend aufhalten'
Im Nachweis der BevöIkerung in Prj-vathaushalten und Anstalten,
vor allem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen, sind
daher Mehrfachzählungen weitgehend enthalten, in Zahlen der wohn-
bevölkerung dagegen nicht.
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Zwischen BevöIkerung in Privathaushalten und Anstalten und Be-
völkerung am Famil-ienwohnsitz (Volks- und Berufszählung 1970)
stehen im wesentlichen die folgenden Unterschiede z Zur BevöIke-
rung in Privathaushalten und Anstatten zählen Personen, die in
der Erfassungsgemeinde ti'ber Wohnraum verfügen, wobei es - von
zwei Ausnahmeregeln abgesehen (siehe oben unter Begriffsinhalt)
unerheblich ist, ob sie eine weitere Wohnung oder Unterkunft
haben und dort ebenfalls zur Bevölkerung in Privathaushalten
und Anstalten zäh1en. Bei der BevöIkerung am Familienwohnsitz
werden dagegen die Personen mit mehreren Wohnungen oder Unter-
künften in Privathaushalten weitgehend derjenlgen Gemeinde zuge-
ordnet, in der sich der Wohnsitz der Familienangehörigen befin-
det; außerdem werden die in Anstalten wohnenden Personen
(Anstaltsbevölkerung) nicht einbezogen. Die unterschiedliche
Zuordnung zu Gemeinden erfolgt bei der Bevölkerung am Familien-
wohnsitz dadurch, daß diese Personen in der Erfassungsgemeinde,
sofern sie zu einer bestimmten Personengruppe gehören, nicht ge-
zählt werden. (zu den verschiedenen Personengruppen siehe Bevöl-
kerung am Familienwohnsitz.) Hierdurch können vor allem bei der
Zusammenfassun§, von Gemeindeergebnissen Mehrfachzählungen in ie-
ringerem Maße auftreten als bei der BevöIkerung in Privathaus-
halten und Anstalten.
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Stand:
27 .O2.79

1 . Fortschreibung
des Bevölke-
rungsstandes
o1 .o1 .50

2. Bevölkerungs-
vorausschätzung
ol .oL .72 -
3L .12.99

Begriffsinhal
Wohnb evö lke r ung gehören r

Zeitpunkten.

Blatt-tlr.: 1

t : ZahI der Personen, die zur
nachgewiesen zu verschiedenen

Zur WohnbevöIkerung einer Gemeinde rechnen die Personen,
die dort ihre alleinige Wohnung oder Unterkunft haben
sowie die Personen, die zwar noch weiteren wohnraum be-
sitzen, aber vom Erfassungsort aus zur Arbeit oder Aus-
bildung gehen bzw. sich dort überwiegend aufhalten' Auf
das Bundesgebiet bezogen stellt die WohnbevöIkerung die
Gesamtzahl der hier wohnhaften Personen dar-

Die in mehrjährigen Abständen durch Zählunqen ermittelte
!,Iohnbevöfkerung wird unter Verwendung der Ergebnisse der
Statistik der natürlichen BevöIkerungsbewegung und der
Wanderungsstatistik laufend fortgeschrieben. AJs Zugänge
zur Wohnbevölkerung rechnen dLe Lebendgebotenen und die
Zuzüge, als Abgänge die Gestotbenen und di-e I'ortzüge.

Anderungen im Zei tablauf :

Grundlage für die Fortschreibung der wohnbevölkerung war bi's
zum 24.9.56 die Volks- und Berufszählung, dann bis zum
5.6.61 die Bestandsaufnahme der BevöIkerung in der Wohnungs-
statistik vom 25.9.56 und vom 6.6.6t bis zum 26.5.70 die
Volks- und Berufszählung 1961. Seit dem 27.5-197O dient
die Volks- und Berufszählung 197O als Ausgangspunkt.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : 'Bevölkerungsstand,
Bevöfketungsstand ( im Jahtesdurchschnitt) (Fortschreibung
des Bevölkerungsstandes) und lr/ohnbevöTkerung (Vo1ks- und

,Berufszählung 1970) erfassen begrifflich die gleichen Per-
sonenkreise.
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Fortschreibung
des Bevölke-
rungsstan<1es

o1 .o1 .52

B e g r i f f s i n h a I t : Um die monatlichen Schwankun-
gen bereinigter durchschnittlicher BevöLkerungsstand eines
Jahres.

Der BevöIkerungsstand gibt die Zahl der Personen an, die
zur blohnbevölkerung gehören, nachgewiesen zu verschiedenen
Zeitpunkten.

Der Bevölkerungsstand im Jahresdurchschnitt insgesamt ist
das arithmetische Mittel aus zwöIf Monatswerten, die wie-
derum Durchschnitte aus dem BevöIkerungsstand am Anfang
und Ende jeden l'lonats sind.

Zur Berechnung des durchschnittlichen BevöIkerungsstandes
nach Altersjahren und Geschlecht wird ein vereinfachtes
Verfahren angewendet: Es werden lediglich die arithmeti-
schen Durchschnittswerte aus dem BevöIkerungsstand jeder
Gruppe zum Jahresanfang und -ende gebildet und mit einem
Korrekturfaktor multipliziert. Dieser Korrekturfaktor ist
der Quotient aus dem durchschnittlichen Bevölkerungsstand
insgesamt und der Summe aller vereinfacht berechneten
Durchschnj-ttswerte des Bevölkerungsstandes in den einzel-
nen AILersjahren.

Anderungen im Zei, tablauf :
In den Jahren 1951 und 1970 wurden keine Durchschnittswerte
gebildet, sondern die Ergebnisse der jeweiligen Vollis- und
Berufszählungen ausgewiesen.

Bezüglich der verschiedenen Grundlagen der Berechnung des
BevöIkerungsstandes im Jahressdurchschnitt vgl. unter
BevöTkerungsstand.

Bis 1953 und von 1956 bis 19610 wurde zur Berechnung des
BevöIkerungsstandes im Durchschnitt insgesamt das arithme-
tische Mittel aus jeweils vier Vierteljahreswerten gebil-
det; dagegen wurde der Bevölkerungsstand von 1953 bis 1955,
von 7962 bis 1969 und wird seit 1971 - wie oben beschrieben -
als Durchschnitt aus Monatswerten berechnet.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Bevölkerungsstand
(im JahresdurchschniEE), Bevölkerungsstand (Fortschreibung
des Bevölkerungsstandes, BevöIkerungsvorausschätzung) und
WohnbevöTkerung (volks- und Berufszählung 197O) erfassen
begrifflich die gleichen Personenkreise.



Stand:15.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zunahme det WolnbevöTkerung
, I, lt

in,der zeit von 1961 bis 1970.

Ausgewiesen wird die Differenz zwischen der in der Volks-
und Berufszählung 1970 (Stichtag 27-5.1970) und der in
der Volks- und Berufszählung 1951 (Stichtag 5.6.1961)
ermittelten WohnbevöIkerung .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBl( -
2t73, 2L75

BEVöLKERI,JNGSVER}iNDERI.'NG 1 96 1 /70

Begrl ff:

statistik/
cü I tigkeitszei traum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 28.O4.78

Statistik des
Warenverkehrs mit
der DDR und
Ber1in (Ost)

01.01.50

Blatt-llr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Verbringen von Waren aus

der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich
BerIin (ost) in das Bundesgebiet einschließlich Berlin
(West) .

Die Bezüge umfassen im wesentlichen alle Waren, die
zum Ge- oder verbrauch I zur Bearbeitung oder Verarbei-
tung bezogen werden, sowie Rückwaren und Ersatzliefe-
rungen.

Nicht zu den Bezügen rechnen die Durchfuhr, d.h. die
Lieferung von waren aus dem Ausland durch das Gebiet
der DDR und die Bundesrepublik unmittelbar ins Aus-
Iand, der Durchsangr der die warenlieferungen aus der
DDR durch die Bundesrepublik in das Ausland umfaßt, und
Warenlieferungen aus dem Ausland durch das Gebiet der
DDR in die Bundesrepubtik, die TeiI der Wareneinfuhr
sind.

waren sind alle beweglichen Sachen. In den Ergebnissen
sind nicht enthalten: Bezüge von Energie sowie alle Sen-
dungen, für die nach den Verfahrensvorschriften für den
Vtarenverkehr mit der DDR keine Erklärungen, Genehmigun-
gen oder Begleitscheine zum Verbringen der Waren erfor-
derlich sind. Dies sind u.a. mit der Post oder der Eisen-
bahn in das Bundesgebiet verbrachte Briefe, Päckchen, Pakete
und Expreßgutsendungen sowie !{ertpakete mit einer Vtertangabe
bis zu 500 DM soweit aIIe diese vorgenannten Sendungen be-
stinunte Gewichtsgrenzen nicht überschreiten und keine zum
Handel bestimmte Waren enthalten.

Die !{arenwerte beziehen sich im allgemeinen auf Rech-
nungswerte. Bei den Bezügen nach Veredelung ist der
volle Warenwert einschließlich Veredelungskosten an-
gesetzt.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
1969 wurden die Rückwaren und Ersatzlieferungen nicht
erfaßt.

Be gr i f f sb e z Lehun ge n : Die Bezüge
des Bundesgebietes sind kein Bestandteil der Warenein-
fuhr (Außenhandelsstatistik). In die Einfuhr (volks-
wirtschafttiche Gesamtreähnungen) sind die Bezüge des
Bundesgebietes dagegen einbezogen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - tlr:

GBK - tlr(n):
Lt54

Begrl ff:

BEZUGE DES BI,'NDESGEBIETES

stauistik/
Gü ltigke itsze itraum Begri f f s inhalt,/linderungen im Zeitablauf /Begr i f f sbez iehungen



Stand: 28.,o2.79

Verbrauchsteuer-
statistiken
or. ot . so

Blatt.llr.: 1

B : S r i f f s i n h a I t : Getränke, die gegoren sind
und zu deren Herstellung nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und

Wasser verwendet werden (untergäriges Bier); beim obergäri-
gen Bier sind auch anderes l{.al-z, technisch reiner Rohr-,

Rrlben- oder Invertzucker und Farbmittel zulässig.1)

Nach dem Stammwürzgehalt werden Einfachbier, Schankbier,
Vollbier und Starkbier unterschieden.

l) zu weiteren Einzelheiten siehe Biersteuergesetz i'd'F'
der Bekanntmachung v. L4.3.1952 (BGBI' I S ' 149) '

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - llr:

üBK .
tL52

n

Begrl ff :

BIER

Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum



Stand: 19.03.79

Stati stik
über den
Steuerhaushalt
ot.ot.62

Blatt4r.: L

Begr i ffs inha It: Verbrauchsteuer, derBierunter-
Iiegt, das im Geltungsbereich des Biersteuergesetzes mit Ausnahme

der Zollausschlüsse und Zollfreigebiete hergestellt oder in das
Erhebungsgebiet eingeführt wird.

Der Biersteuer unterliegen ferner Getränke, die als Ersatz für
Bier in den Handel gebracht oder genossen zu werden pflegen.
(bierähnliche Getränke) .

Bi-er, das von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als
Haustrunk abgegeben wird, ist von der Biersteuer befreit; ebenso
Bier, das ausgeführt oder an ausländische Streitkräfte geliefert
wird.

Die Biersteuerschuld entsteht, wenn das Bier aus der Brauerei
entfernt oder innerhalb der Brauerei getrunken wird.

Die Versteuerung von Bier erfolgt nach Staffelsätzen, die von
der im Jahr erzeugten Biermenge und der Biergattung abhängig
sind. Die auf Vollbier bezogenen Staffelsätze schwanken zwischcn
12 DM/hL bei einem Jahresausstoß bis 2 000 hI und 15 DMlht bei
einem Jahresausstoß über 120 000 hl. Ein um 40 v.H. ermäßigter
Steuertarif gilt für Hausbrauer, die je nach Größe ihres land-
wirtschaftlichen Betriebes nicht mehr als 10 hl bzw. 15 hI im
Jahr für den Eigenbedarf herstellen.l)

Die Biersteuer ist bis zum 20. des auf die Entstehung der
Steuerschuld folgenden Monats zu entrichten, so daß das Bier-
steueraufkommen dem Bierausstoß mit einmonatiger Verzögerung
folgt.

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe § : aes Biersteuergesetzes
i-d.F. v. 14.3.1952 (BGBI. I s. 149) -

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFt( - Nr
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Begrl ff:

BIERSTEUER
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2



Stand: 19.03. 79 Blatt-Nr.: z

Bei der Biersteuer handelt es sich um eine Landessteuet'

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. Mai 1968 war di-e Biersteuer. bis zum 15. Tage des
zweiten Monats nach Entstehung der steuerschuld zu entrichten
Ein Zahlungsaufschub war unzulässig. Das Biersteueraufkommen
folgte somit dem Bierausstoß mit zweimonatiger verzögerung.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK .
1 131

n

Begrl ff:

BIERSTEUER

Statistik/
cüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negriffsbeziehungen



Stand: 27.03.79 Blattdr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - llr(n):
11 31

Begrl ff:

BRANNIWEINABGABEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Statistik
über den
Steuerhaushalt
o1.01.62

B e g r i f f s i n h a l t z Zvnt Aufkommen gehören.

die Branntweinsteuer (für den von der Monopolverwaltung
übernommenen Branntwein), der Branntweinaufschlag (für den

nicht übernommenen Branntwein), der Monopolausgleich (für einge-
frihrten Branntwein einschließIich sog. aufgespriteter Weine)

und der (nicht mehr erzielte) Reing.*irrr,. 1)

Die Steuersätze betragen - je nach Verwendungszweck - zwischen
o r]nd 1 95o py751 Alkohol; sie gelten entsprechend für den Brannt
weinaufschlag und den Monopolausgleich. Branntweinaufschlag
und Monopolausgleich vermindern sich unter den in § Zg aUs. Z
bzw. § 151 Abs. 1 Satz 3 des Branntweinmonopolgesetzes näher be-
zeichneten Voraussetzungen (u.a. Erzeugungsgrenze). Der höchste
Steuersatz gilt für Trinkbranntwein; ermäßigte Sätze gelten für
Branntwein zur Herstellung von Heilmitteln, Kosmetika u. dgl.
(1 2OO bzw. 600 DMlhI A) sowie für Speiseessig (5O DMlhl).

Die Branntweinsteuer wird vom Bezieher des Branntweins im
Kaufgeld .an die Bundesmonopolverwal-tung abgeführt oder an die
Zollstellen (2.B. nach Lagerung) entrichtet. Der Branntwein-
aufschlag ist für den unter Abfindung hergestellten Brannt-
wein (Abfindungsbrennereien) binnen einer Woche nach Schluß
des Monats, in dem der Branntwein hergestellt worden ist, zu
entrichten, sonst (Verschlußbrennereien) binnen einer Woche
nach Bekanntgabe des Betrags an den Schuldner. Der Monotrrclaus-
gleich wird bei der Einfuhr von Branntwein erhoben; für seine
Entrichtung gelten die Vorschriften des Zollgesetzes sinngemäß.

Der Branntwein kann mit den o.a. Abgaben bis zum Übergang in
den freien Verkehr belastet bleiben; auf Antrag und gegen
Sicherheitsleistung wird die Zahlung der Branntweinabgaben bis
zum 15. des dritten auf den Übergang folgenden Monats aufge-
schoben. Bei Direktverkäufen der Bundesmonopolverwaltung greift
die Stundung (statt des Aufschubs) mit gleicher wirtschaftlicher
Wirkung ein.

Zu ELnze iten siehe Gesetz über das
(BranntwMonG) v. 8.4.1922 (RGBI. r S.
durch das linderungsgesetz v. 13-7.1978

BranntweinmonoPol
405), zu]-et'zt geändert

(BGBI, I S. 1OO2).

2



Stand:27.03.79 BlattJlr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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GBK .
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n

Begrl ff:

BRANI.IIWEINABGABEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

DieBranntweinabgaben(bisApri11977:Einnahmenausdem
Branntweinmonopol) rechnen zu den Bundessteuern'

A n d e r u n g e n i m Z e L t a b,l a u f : Der Steue r-
S a't z fü t de n von der l'lonopoIve rhl a1 tung bez09enen Brann twe l-n

I t 9 49 mehr t.acrh erhöht Der höc:h S te saEz für Tr I nkbr anntvret-n
SE
betrug bis 31.L2-L965 für das
1 ooo DM/hI Alkohol, für Berl:
l97l (für das gesamte Bundesg
bis 17.3.1976 1 5oo DMlhI A.

Bunde sgerbi et ohne Bex1 an (we St
IN (We r) 2 50 DM/h 1 A von 1 9 66 b a
eb iet L 2C,0 DMlh I A und von 1 9 7 2

AufgrundeinerEntscheidungdesEuropäischenGerichtshofsvom
Februar 1976, wonach u,a. Einfuhrverbote gegeniiber EG-Mitglied-
staaten vertragswidrig sind, erfolgte ab 18.3.1976 eine Erhöhung
der Branntweinsteuer auf 1 650 DM/hI A und damit gleichzeitig
eineFestlegungeineseinheitlichenSteuersatzesfürin-und
ausländischen Alkohol. Bis zu diesem zeitpunkt wurde der Brannt-
weinaufschlag und der Monopolausgleich (dieser seit 1 '4'1966
auchfüraufgespriteteWeine)inveränderlicherHöheerhoben;
sie entsprachen etwa der Belastung des von der Monopolverwaltung
bezogenen Trinkbranntweins .

AlsFolgedesWegfallsdesEinfuhrverboteswurdekeinReinge-
wi.nn mehr erzielt. zvm 1.1.1977 wurde die Branntweinsteuer auf
1 95O DM/h1 Alkohol erhöht. Ab 1.4.t967 konnte die Zahlung der
Branntweinabgaben auf den fünften, ab 1 '7 '1973 auf den dritten
des auf den übergang in den freien verkehr folgenden Monats
(jeweils mit Übergangsregelung) aufgeschoben werden'

7



Stand:28.02.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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Begrl ff:

BRANNT!{EIN ZU TR,INKZWECKEN

Si.atistik,/
Uii 1 L: i r;ke j- ts ze i tra um

Be gr i f f s inhalt,/änderungen im ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

Verbrauchsteuer-
statistiken
01 .01 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Durch Gärung und Destilla-
tion gewonneher Äthylalkohol, der zu Trinkzwecken verwendet
wird.

Als Ausgangsstoffe dienen Getreide, Kartoffeln, Obst und
Melasse.

l l



Stand: 27.03.79

AIle folgefrden
Statistiken

Blatt.llr.: I

B e g r i f f s i n h a 1 t : Summe der Bruttobezüge (Bar- und

Sachbezüge) der Angestetlten einschließlich der kaufmännisch und

technisch Auszubildenden ohne die Pflichtanteile des Arbelt-
gebers zur Sozialversicherung.

In die Bruttogehaltsumme einbezogen sind u.a. Gehaltszuschläge,
Vergütungen für Urlaub und Feiertage, Gehaltsfortzahlungen im
Krankheitsfalle, vermögenswirksame Leistungen, Gratifikationen,
Provisionen, Tantiemen sowie die Bezüge von leitenden AngesteIl-
ten, Gesellschaftern und Vorstandsmitgliedern, soweit sie steu-
erlich aIs Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit anzusehensind.

Nicht einbezogen sind u.a. allgemeine soziale Aufwendungen k.s.
Zuschüsse für Kantinen), Vergütungen, die als Spesenersatz (2.8.
Trennungsentschädigung) anzusehen sind sowie Ruhegelder und Be-
tr iebspensi onen .

Die Zuordnung von Personen zu den Angestellten erfolgt in den
einzelnen Statistiken unterschiedlich. Entweier ist die Art der
ausgeübten Tätigkeit oder die Beitragspflicht in der Angestell-
tenrentenversi che rung ma ßgebend .

Zu den kaufmännisch und technisch Auszubildenden rechnen Perso-
nen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbil-
dungsgesetz in anerkannten kaufmännischen oder technlschen Aus-
bildungsberufen ausgebildet werden. Normalerweise mündet die Aus-
bildung dieser Personen in einen Angestelltenberuf ein.

1-1 Monat licher
Baubericht
01.01.50 -
31 .12.77

2 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigtei lbau)
ol.ol.'77

Begriffs
zogen sind auch

in
die

h a 1 t : rn die Bruttogehaltsumme einbe-
Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes

1

Für die Zuordnung von Personen zu den Angestellten ist die Art
der ausgeübten Tätiqkeit maßgebend. Deshalb sind in der Bruttoge-
haltsumme die Gehälter der angestelltenversicherungspflichtigen
Poliere, Schachtmeister und Meister nicht enthalten.

Anderungen im z eitablauf: Dievermö-
genswirksamen Leistungen sind seit 1965 und die Beiträge zu den
Sozialkassen des Baugewerbes ab 1976 in der Bruttogehaltsumme
enthalten.

2

Statistische Datenbank
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Be gr i f f sb e z j-ehun gen : Sieheunter 2
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Statistische Datenbank
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Begrl ff:

BRUTTOGEHALTSUMME

Statistik,/
Gültigke itszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im ze i tabt auf ,/aegr i f f sbez iehungen

2 1 Erhebung bei den
öffentlichen
Elektrizitäts-
versorgungs-
unternehmen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Für die Zuordnung von Personen
zu den Angestellten ist die Beitragspflicht in der Angestellten-
rentenversicherung maßgebend. Zur Bruttogehaltsumme rechnen
auch die Bruttobezüge der Beamten und Verwaltungsauszubildenden.

2

01.01 .50 -
3t .12.7 4

2 Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen
01.01.50
3L .12.7 4

Nicht zur Bruttogehaltsumme zählen Entgelte der Arbeitskräfte,
die in keinem festen Gehaltsverhältnis zum befragten Unternehmen
stehen und nur regelmäßig zeitweise bestimmte Arbeiten durch-
führen.

Anderungen im Zei tablauf : Dj-evermö-
genswj-rksamen Leistungen sind seit 1956 in der Bruttogehaltsumme
enthalten.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Brutto-
gehaltsumme und Gehaltsumme (Monatlicher fndustriebericht, Mo-
natsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Ver-
arbeitenden Gewerbe) bezeichnen annähernd gleiche Begriffe. Zu
berücksichtigen ist jedoch u.ä. r daß für die Zuordnung zu den
Angestellten bei der Ermittlung der Gehaltsumme im Unterschied
zur Bruttogehaltsumme im Monatlichen Baubericht und im Monats-
bericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe die
Beitragspflicht in der Angestelltenrentenversicherung und nicht
die Art der ausgeübten TätigkeJ-t maßgebend ist.

rm unterschied zur Bruttogehartsumme umfaßt die Bruttolohnsumme
(Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftragseingangs-
erhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung bei den öffentlichen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasver-
sorgungsunternehmen) bzw- die Lohnsumme (Monatricher rndustrie-
bericht, Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau
und im Verarbeitenden Gewerbe) die entsprechende Summe der
Bruttobezüge der Arbeiter einschr. der gewerbrich Auszubirdenden.

rn der Bruttogehaltsumme sind im unterschied zur Bruttolohnsumme
(jeweils Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftrags-
eingangserhebung im Bauhauptgewerbe) die Gehälter der angestell-
tenversicherungspflichtigen Poliere, Schachtmeister und Meister
nicht enthalten.

Addiert man die Bruttolohnsumme und Bruttogehaltsumme bzw. die
Lohnsumme und Gehaltsumme, so sind diese Summen vergleichbar ab-
gegrenzt wie die Löhne und GehäLter für 1969 (Arbeitsstätten-
zähIung 1970) und die Bruttol-ohn- und Gehaltsumme (Jahreserhebung
einschl. fnvestitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewer-
bes). Zu beachten ist jedoch, daß in den Löhnen und Gehältern für
1969 auch dle Dienstbezüge der Beamten enthalten sind.

'l

I



Stand: 27.03. 79

AIIe folgenden
Statistiken

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der Bruttobezüge (Bar- und

Sachbezüge) der Arbeiter einschließIich der gewerblich Auszubil-
denden ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialver-
sicherung.

In die Bruttolohnsunme einbezogen sind u.a. Lohnzuschläge (2.8.
Akkord-, Schichtzuschlag) , Vergütungen für Urlaub und Feiertage,
Erziehungsbeihilfen sowie an andere Unternehmen gezahlte Beträge
für die Überlassung von Arbeitern, ferner die vermögenswirksamen
Leistungen und die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfalle.

Nicht einbezogen sind u.a. allgemeine soziale Aufwendungen (2.8.
Zuschüsse für Kantinen) und Vergütungen, die als Speserersatz an-
zusehen sind (2.8. Trennungsentschädigung) .

Die Zuordnung von Personen zu den Arbeitern erfolgt in den ein-
zelnen Statistiken unterschiedlich. Entweder ist die Art der aus-
geübten Tätigkeit oder die Beitragspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung maßgebend.

Gewerblich Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines Aus-
bildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten
gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet werden.

B e g r i f f s i n h a I t : In die Bruttolohnsumme einbezogen
sind auch die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes und
die Winterbau-Umlage.

Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohnausgleichs-,
der Url.aubskasse oder dem Arbeitsamt zurückerstattet werden (2.B.
Winter-, Schlecht$retter-, Kurzarbeitergeld) .

Für die Zuordnung von Personen zu den Arbeitern ist die Art der
ausgeübten Tätigkeit maßgebend. Deshalb sind in der Bruttolohn-
sunme auch die Gehälter der angestelltenversicherungspflichtigen
Poliere, Schachtmeister und Meister enthalten.

Anderungen im Zei tablauf: Dievermö-
genswirksamen Leistungen sind seit 1966 ' die Lohnfortzahlungen im
Krankheitsfalle ab 1970 und die !'Iinterbau-Umlage ab 1.7.1972 in
der Bruttolohnsumme enthalten.

1

1 Monatlicher
Baubericht
01.01.50 -
37 .72.77

2 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
BauhaupCAewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
07.o7.77

2
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - NrBegrl ff:

BRUTTOLOHNSUMME

423
GBK - tlr(n

Statistik,/
cü1 tigkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2.1 Erhebung bei den
öffentlichen
Elektrizitäts-
versorgungs-
unternehmen

, o1 ..o1. 50 -
,37 . L2.7 4

2.2 Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen
01.01.50 -
3L . t2.74

B e g r i f f s i n h a 1 t : Für die Zuordnung von personen
zu den Arbeitern ist die Beitragspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung maßgebend.

Nicht zur Bruttolohnsumme zählen Entgelte der Arbeitskräfte, die
in keinem festen LohnverhäItnis zum befragten Unternehmen stehen
und nur regöImäßig bestimmte Arbeiten durchführen.

A,n.d e.'r u n g e n i m Z e L t a b I a u f : Die vermö-
genswirksamen Leistungen sind seit 1966 und die Lohnfortzahlun-
gen im Krankheitsfalle seit 1972 tn der Bruttolohnsumme ent-
halten.

B e g r i f f s b e z ! e h u n g e n : Die Begriffe Brutto-
lohnsumme und .Lohnsumme (Monatlicher Industriebericht, Monats-
bericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verar-
beitenden Gewerbe) bezeichnen annähernd gleiche Begriffe. Zu
berücksichtigen ist jedoch, daß für die Zuordnung zu den Arbei-
tern bei der Ermittlung der Lohnsumme im Unterschied zur Brutto-
lohnsumme im Monatlichen Baubericht und im Monatsbericht einschl.
Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe die Beitragspflicht
in der Arbeiterrentenversicherung und nicht die Art der ausge-
übten Tätigkeit maßgebend ist.
rm unterschied zur Bruttolohnsurime umfaßt die BruttogehaTtsumme
(Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftragsein-
gangserhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung bei den öffentlichen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasver-
sorgungsunternehmen) bzw. die Gehal-tsumme (Monatlicher Industrie-
bericht, Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau
und im Verarbeitenden Gewerbe) die entsprechende Summe der
Bruttobezüge der Angestellten ej_nschl. der kaufmännisch und
technisch Auszubildenden. Die Bruttogehaltsumme (Erhebung bei
den öffentlichen Erektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung
bei den Gasversorgungsunternehmen) umfaßt zusätzlich noch die
Bruttobezüge der Beamten und der Verwaltungsauszubildenden.

rn der Bruttorohnsumme sind im unterschied zur Bruttogehartsumme(jeweirs Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftrags-
eingangserhebung im Bauhauptgewerbe) auch die Gehä1ter der ange-
stelltenversicherungspflichtigen Poliere, Schachtmeister und
Meister enthalten-

Addiert man die Bruttolohnsunme und Bruttogehaltsumme bzw. die
Lohnsumme und Gehaltsumme, so sind diese Summen vergleichbar ab-
gegrenzt wie die Löhne tnd Gehä7ter für 1969 (Arbeitsstättenzäh-
Iung 1970) und die BruttoTohn- und GehaTtsumme (Jahreserhebu.ng
einschl. fnvestitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptge\"rer-
bes). Zu beachten ist jedoch, daß in den Löhnen und GehäItern für
1969 auch die Dienstbez der Beamten e



Stand: 26.03.79

Jahreserhebung
einschl. Inve-'
stitionserhebung
bei l,)nternehmen
des Bauhauptge-
werbes (einschI.
Fertiqteilbau)
01.01.76

Blatt.llr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der Bruttobezüge (Bar-

und sachbezüge) der Arbeiter, Angestellten sowie der kauf-

männisch, technisch und gewerblich Auszubildenden ohne die
pflichtanteile des Arbeitgebers zur sozialversicherung.

In die Bruttolohn- und Gehaltsumme einbezogen sind u.a. Lohn-
und Gehaltszuschläge (2.8. Akkord-, schichtzuschläge), vergü-
tungen für Feiertage, urlaub u. dg1., Lohn- und Gehaltsfortzah-
rungen im Krankheitsfalle, vermögenswirksame Leistungen, ferner
Gratifikationen, Provisionen, Tantiemen sowie die Bezüge von
leitenden Angestellten, Gesellschaftern und vorstandsmitglie-
dern, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus njchtseTbständiger
Arbeit anzusehen sind. Einbezogen sind ferner die Beiträge zu
den Sozialkassen des Baugewerbes, die Winterbau-Umlage, die Be-
züge von Beschäftigten in eigenen sozialeinrichtungen (2.8.
Werksarzt) sowie die an andere Unternehmen für die entgeltliche
überlassung von Arbeitskräften (Leiharbeitnehmer) gezahlten
Beträge.

Nicht einbezogen sind u-a- Vergütungen, die von der Lohnaus-
gleichs-, der urlaubskasse oder dem Arbeitsamt zurückerstattet
werden (2.B. Ausbildungsvergütungen, Wintergeld, Schlecht$'etter-
geld), ferner der kalkulatorische unternehmerlohn, allgemeine
soziale Aufwendungen k.B. zuschüsse für Kantinen), vergütungen,
die als spesenersatz anzusehen sind (z.B- umzugskosten, Tren-
nungsentschädigung) sowie Zahlungen aufgrund des Bundeskinder-
geldgesetzes.

Begriffsbeziehungen:BildetmandieSummen
aus der Lohnsumme und Geha-ztsumme (jeweils Monatlicher Indu-
striebericht, Monatsbericht für unternehmen und Betriebe im
Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe) bzw. aus der BruttoTohn-
summe und Bruttogehaltsumme (jeweils Monatlicher Baubericht,
Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhaupt-
gewerbe, Erhebung bei den öffentllchen Elektrizltätsversör-
gungsunternehmen, ErhebunE bei den Gasversorgungsunternehmen),
so sind diese vergleichbar abgegtenzL wie die Bruttolohn- und
Gehaltsumme und die zöhne und Gehältet für 1969 (Arbeits-
stättenzählung 1970). Zu beachten ist jedoch u'a', daß die
Löhne und GehäIter für 1969 auch die Dienstbezüge der Beamten
umfassen -

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)tK - llr:

GBK - tlr(n):
1475

Begrlff:

BRUTTOLOHN- UND -GEHALTSUMME

statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begriff sinhart/Änderungen im zeitabrauf'/eegriff sbeziehungen



Stand: 10. 10. 78 Elattdr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

G8K-il
905

Begrl ff:

BUNDESAUTOBAHNEN

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt/änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Straßen des
überörtlichen
Verkehrs

B e g r i f f s i n h a I t : Fernstraßen, die ausschließlich
für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimt sind. Sie
sind frei von höhengleichen Kreuzungen, mit besonderen Anschluß-
stellen ausgestattet und verfügen über getrennte Fahrbahnen für
den Richtungsverkehr. Träger der Baulast ist der Bund.

01 . 01 .53

Die Straßen7änge ergibt sich aus der einfachen Länge zwischen
Anfang und Ende der Autobahn, unabhängig von der Zahl der Fahr-
bahnen oder der Zahl der Fahrspuren.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : ImUnterschied zu den
Bundesautobahnen sind Bundesstraßen (Statistik der Straßen
des überörtlichen Verkehrs) Fernstraßen, die im allqemeine,i.
auch für ancere Fahrzeuge und nicht ausschrie3rich für d.en
Schneliverkehr bestinrmt sind.

it



Stand: 20.03.79

Statistik
r den

ushalt
01 .01 . 62

Blattdr.: I

Begri ffs inha It: Steuern, derenAufkommengemäß

Artikel 105 Abs. 1 Grundgesetz dem Bund zusteht'

Die Bundessteuern umfassen zöI1e, Verbrauchsteuern ohne Bier-
steuer (insbesondere Branntweinabgaben, Tabak-, Kaffee-, Zucker-'
schaumwein-, Mineralölsteuer), Kapitalverkehrsteuern, Versiche-
rungsteuer, g,lechselsteuer sowie die Lastenausgleichsabgaben, die
nachrichtlich nachgewiesen werden.

Anderungen im zet tablauf: Biseinschl.
1969 rechneten die umsatz- und Einfuhrumsatzsteuern zu den Bun-
dessteuern; ab 1970 sind diese steuern Gemeinschaftsteuern. Ka-
pitalverkehr-, Versicherung- und Wechselsteuer waren bis einschl'
1969 tandessteuern.

Zu den Bundessteuern zählte von 1969 bis 1976 auch die Ergän-
zungsabgabe, die bis einschl. L974 auf die Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer und in den Jahren 1975 und 1976 auf die Körper-
schaftsteuer erhoben wurde. Bis einschl. 1967 wurden die Beför-
derungssteuer und von 1969 bis 1971 die Straßengüterverkehrsteuer
als Bundessteuern erhoben. Im Aufkommen der Bundessteuern sind
z.T. noch Restbeträge der auslaufenden steuern mitenthalten.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:
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1332

Begrl ff :

BIJNDESSTEI'ERN

Statistik/
Gü Itigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitabtauf,/Begrif f sbeziehungen



Slrnrl: lO. 1O.78 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

GBK - l,lr(n):
905

Begrl ff:

BI]NDESSTRASSEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Straßen des
überörtlichen
Verkehrs

B e g r i f f s i n h a 1 t : Fernstraßen, die in erster Linie
dem weiträr:migen verkehr dienen. Träger der Baulast ist der Bund.

o1.o1.53 Die Ortsdurchfahrten
baut und unterhalten.

in größeren Gemeinden werden von diesen ge-

Bei der Ermittlung der straßenLänge werden Kreuzungen der jeweils
höherwertigen straße zugeordnet, also der Bundesstraße bei einer
Kreuzung mit einer Landes- oder Kreisstraße oder der vorfahrtbe-rechtigten gegenüber der vorfahrtbeachtenden straße. Bei gleich-
wertigen Straß n er fol gt di e Zuordnung zur brei teren be I s1e 1Breite zur längeren Straße. Die Länge
net zui. Gesamtlänge der Bundesstraßen.

der Ortsdurchf ahrten rech-

B e g r i f f s b e z Le h u nsJ e n : Im Unterschied zu den
Bundesstraßen sind Bundesautobahnen (Statistik der Straßen desüberörtrichen verkehrs) Fernstraßen, die ausschrießlich demSchnellverkehr mit Kraftfahrzeugen dienen.



Stand: 19.o2.79

Tiefbaus tatis tik
01.o1 .62 -
3r . t2 .78

Elatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten von bzw' an

KanäIen, Häfen und schiffbaren Flüssen im Bundesgebiet'

Zu den Tiefbauten an den Bundeswasserstraßen zählen
neben Deichen, Stützmauern, Uferbef:estigungen u'ä' auch
Schleusen, Schiffshebewerke sowie Bagatellhochbauten,
die im zusarunenhang mit diesen Tiefbauten errichtet
werden, wie Schalt-, Pumpen- oder Maschinenhäuser.

Tiefbauten an nichtschiffbaren Flüssen und Bächen
rechnen nicht zu den Tiefbauten an Bundeshlasserstraßen,
sondern zu den r"rasserwirtschaftlichen Tiefbauten'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Fl( - tlr:

iBK - ttr(n):
593

Begrl ff:

BUNDESWASSERSTRASSEN

statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/negrif f sbeziehungen



Stand: 19.o2.:lc) Elatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - llr:Besrl ff :

081( - tlr(n) :
523

BI}ROGEBAUDE

sratistik/
GüItigke itszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab'Iauf ,/Begri f f sbez iehungen

1 Statistik der
Baugenehmigungen

o7.ot.62

'B e g.r i f f s i n h a 1 t : Nichtwohnbauten, die
Verwaltungszwecken dienen.

2 Sta.tistik der
Baufertig-
stellungen
ot .o1 .55

Dazu zählen u.a. die Büro- und Verwaltungsgebäude der ge-
werblichen Wirtschaft, darunter auch Bank- und Versiche-
rungsgebäude, ferner Bürogebäude der öffentlichen Hand
wie Ministerien, Stadtverwaltungen, Postämter, Bahnver-
waltungen, ebenso Rundfunkhäuser, Verwaltungsgebäude
der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt oder ähnlicher
Organisationen.

.t I



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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1

Stand: ß.O't.79

Produktions-
Eilbericht
ot .o1.77

2. Außenhandels-
statistik
o1 .01 .70

BlattJlr.: 1

Begriffsinhalt:Ausgewähltewaren(hlarenarten)
aus der WarengruPPe

Büromaschinen, Datenverarbeitungs- warengruppe 50

geräte und -einrichtungen

desSystematischen!{arenverzeichnissesfürdielndustriestati-
stik, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern zählen'

Als rnvestitionsgüter ge1ten Waren' die von der Industrie her-
gestellt werden, als tÄchnisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden'

Im wesentlichen zählen dazu:

Schreibmaschinen,
Rechenmaschinen,
Abrechnungs- (Buchungs- ) Maschinen ' Registrierkassen '
VervielfäItigungs-, Adressier- und sonstige Büromaschinen'
LichtpausaPParate ,
GeräteundEinrichtungenfürdieautomatischeDatenverarbeitung

(Zentraleinheiten und periphere Einheiten) '

B e g r i f f s i n h a I t : v'lie unter 1'

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem t{arenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für d.ie Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt' Da

im wI die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
imIÄJAdagegennachzolltechnischen(materialmäßigen)Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl' die zur Be-
iechnung des rndex der industriellen Bruttoproduktion für rn-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde'



Stand: 18.O7.79 Blatt.llr.: t

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte l{aren (Warenarten)

aus der WarengruPPe

Chemische Erzeugnisse Warengruppe 40

des systematischen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe t970, die zu den Terbrauchsgütern zählen.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie
hergestellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif)
angesehen werden und überwiegend von den privaten Haushalten
verbraucht werden.

Im wesentlichen zählen dazu:

Sctrmal- und Rollfilme,
unbespielte Magnettonbänder,
Seifen (pein-, lledizi-nal-, Haushaltskern-, Rasierseife,
Rasiercreme, Haarwasctrnittel) r

Wasch-, SpüI- und Reinigungsmittel,
Parfilm, Duft- und Rasierwässer, Hautcremes, Puder, Mundpflege-
mittel, Haarpflegemittel (teilweise), Mittet der Schönheits-
pflege, Badezusätze, sonstige Körperpflegemittel,

Btei-, Farb- und Kopierstifte, schüler-Farbkästen, Fußbodenpfle-
gemittel, Schuh-, I'löbel-, Auto-, sonstige Pflegemittel,

Kerzen, pyrotechnische Erzeugnisse, ZündhöLzet,
Empf ängni sverhütungsmitte I .

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wie unter 1', aber ohne

Empf ängni sverhütungsnitte 1.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
warenverzeichnisses für die rndustriestatistik (wr) umgeschlüs-
selt. Da im WI die waren in erster Linie nach produktionswirt-
schaftrichen, im lrIA dagegen nach zorrtechnischen (materialmä-
ßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegen-
überstellung geringfügige Abweichungen ergeben'

1 Produktions-
Eilbericht
ot.oL.62

Außenhandels-
stat istik
01.01.70

2

Statistische Datenbank
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CHE}4ISCHE VERBRAUqHS Gt}TER

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/negrif f sbeziehungen
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Stand: 1 8. 07 . 79 Blatt.llr.: 2

Die Aufteilung der vtaren nach verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die zur
Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für
Investitionsgüter und verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Begriffe Chemi-
sche VerbrauchsgTüter und Pharmazeutische und kosmetische Ar-
tikel, wasch- und PutzmitteT (Außenhandelsstatistik) sind ähn-
Iich abgegrenzE. Im wesentllchen bestehen folgende unterschiede:

Nur zu den Pharmazeutischen und kosmetischen Artikeln, wasch-
und putzmitteln rechnen die Pharmazeutika (Arzneiwaren, sera,
Transplantate, Desinfektionsmittel u'ä' )

Nur zu den chemischen verbrauchsgütern rechnen schüler-
Farbkästen, Möbel- und Autopflegemittel, Schmal- und Rollfilme'
unbespielte Magnettonbänder, BIei-, Farb- und Kopierstifte und
Feuerurerksartikel .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - llr:
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GBK . tI n

Begrlff:

C TIEMI SCHE VERBRAUC HS Gt,TER
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Strnd: '31 . 05 . 78 Blattdr.: I
Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

IJFK - llr:
Begrl ff :

DAI,IPFLOKOMOTIVEN
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900

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begr i f f s inhatt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatis tik)
o1.o1.56

B e g r i f f s i n h a l t : Lokomotiven, deren Antriebs_
kraft Dampf ist, ohne Rücksicht auf die Art der verwendeten
Brennstoffe. Die Kraftrlibertragung kann durch Zylinder oder
Turbinen erfolgen.

r.okomotiven sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach ihrerBauart ausschrießlich zum Bewegen von schienenfahrzeugen
bestimmt sind.

Als Bestand an Lokomotiven wird der Einsatzbestand angegeben.
Dazu zähren Dampflokomotiven, die der entsprechenden Eisen-
bahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten und zuzüg-lich der von ihr angemieteten Dampflokomotiven. Berück-sichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige
Dampfrokomotiven sowie die in Ausbesserung befindrichen,
auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem
zustand abgestelrten oder in Reserve gehaltenen Dampfrokomo-tiven.

Nicht berücksichtigt werden die Dampfrokomotiven, die zumVerkauf, zur Zerlegung oder zur Ausmusterung a-bgestelltsind.

B e g r'i f f s b e z i: e h u n g e n : Im Unterschied
zu Lokomotiven sind Triebwagen (DieseTtriebwagen, E-Trieb-
wagen - Eisenbahnstati stik) auch für die Beförderung vonPörsonen und,/oder Gütern ausgerüstet.



Stand: ll.O4.'79

Statistik der
Boden- und
Konmunalkredit-
institute

, 01.o1 .62

Blatt.l'lr.: 1

Be gr i f fs i nha 1 t: DieDartehenanKreditinstitute
umfassen reine Kommunaldarlehen an öffentlich-rechtliche Kredit-
institute, .ferner kommunalverbürgte Darlehen und Hypotheken an

sonstige Kreditinstitute sowie alte übrigen Ausleihungen im Bo-

den- und Kommunalkreditgeschäft an sonstige Kreditinstitute.

Zu den Darlehen an Kreditinstituten rechnen auch die nicht ver-
bürgten TeiIe von kommunalverbürgten Darlehen, sofern deren
Sctruldner ein Kreditinstitut ist-

Die Darlehön von Kreditinstituten umfassen auch die von Boden-
urid..Kommunalkreditinstituten an andere Boden- und Kommunalkre-i
ditinstitute gegebene Darlehen.

zu den Kreditinstltuten rechnen Banken und Geldinstitute im
Sinne des § 1, Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesenl) so*ie
rechtlich selbständige und unselbständige Bausparkassen, Teil-
zahlungskreditinstitute, Postscheck- und Postsparkassenämter,
Kapitalanlagegesell-schaften (ohne deren Fonds), Bürgschafts-
banken, wertpapiersammelbanken und inländische Niederlassungen
ausländischer Banken.

Dj-e /Veuausleihungen umfassen die während des Berichtsmonats tat-
sächlich neu gewährten (äusbezahlten) Darlehen an Kreditinstit

Der Darl.ehensbestand gibt den tatsächlichen tlmfang der Forderun-
gen aus Darlehen an Kreditinstitute am Monatsende an'

1 ) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über das Kreditwesen in der
Fassung v. 3.5.1976 (BGBI. r S. 1121\ -

Statistische Datenbank
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Stand: t1.04.79 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank
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Begrl ff:

DARLEHEN AN NICHTBANKEN

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/BegriffsbeziehungenStatistik/
Gr.r I tigke itszeitraum

Statistik der
Boden- und
Komrounalkredit-
institute
01.01.52

Be gri f f s i nha 1t: DieDarlehenanNichtbankenum-
fassen Hypothekarkredite, Kommunaldarlehen ("reine" kommunalver-

bürgte Darlehen und kommunalverbürgte Hypotheken), Landeskultur-
darlehen und sonstige Darlehen an öffentliche Haushalte, private
und öffentliche Unternehmen (ohne Kreditinstitute), Privatper-
sonen und Organisationen ohne Erwerbscharakter.

Die öffentlichen Haushalte umfassen im wesentlichen Bund, Länder,
Gemeinden, Gemeindeverbände und kommunale Zweckverbände soweit
sie nicht zu den Unternehmen rechnen, Sozialversicherungen und
ausländische öffentliche HaushalLe, die durch Rechtsverordnung
den inländischen öffentlichen Haushalten gleichgestellt sind
(2.B. Montanunion).

Zu den öffentlichen Unternehmen rechnen dabei Bundesbahn, Bundes-
post, rechtlich unselbständige Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
von Gebietskörperschaften sowie kommunale Zweckverbände mit
.!{i rt scha f tsau f gaben.

AIs Organisationen ohne Erwerbscharakter gelten Verbände, Vereine
und fnstitute, die ihre Leistungen vorwiegend Unternehmen ohne
spezielles Entgelt erbringen und von diesen finanziert werden
bzw. deren Leistung vorwiegend privaten Haushalten dienen und die
sich zu einem wesentlichen Teil aus freiwilligen Zahlungen von
privaten Haushalten und nur zu einem geringen TeiI aus öffent-
Iichen Zuwendungen finanzieren. rm einzelnen rechnen dazu z.B.
Kirchen, ku,lturel'le und karitative Vereine, Parteien, Gewerk-
schaften, Sportvereine, fndustrie- uncl Handelskammern sowie
fnnungen..

Die iVeuaus Teihungen umfassen die während des Berichtsmonats tatj
sächlich neu gewährten (ausbezahlten) Darlehen an Nichtbanken.

Der Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Fordenrn-
gen aus Darlehen an Nichtbanken am Monatsende an.

Anderungen im Zei tablauf: BisEnde1958
wurden bei d'en zu den Darlehen an Nichtbanken rechnenden Hgpo-
thekarkrediten auf glohngrundstücke und bei den kommunaLvetbürgten
Hgpotheken auf Wohngrundstücke die Hypotheken für Wohnungsalt-
bauten (wohnbauten, die vor dem 8.5.1945 errichtet wurden) nicht
einbezogen.
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Begrl ff :

DARLETIENSBESTAND

Statistik/
cül tigke itszeitraum Begriff sinhatt/Änderungen im Zeitablauf,/Segriffsbeziehungen

Statlstik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
01 .01.62

B e g r'i f f s i n h a I t : Bestand an langfristigen Dar-

lehen, die von Boden- und Kommunalkreditinstituten gewährt

wurden.

Langfristige Darlehen umfasseo Hgpothekarkredite auf Grundstücke
und Schiffe, KommunaTdarTehen ("reine" kommunalverbürgte Dar-
lehen und kommunalverbürgte Hlpotheken), Landeskulturdarlehen
und sonstige Darlehen.

Neben den Darlehen für eigenen Namen und eigene Rechnung der
Boden- und Kommunatkreditinstitute werden auch Darlehen im eige-
hen Namen und für fremde Rechnung (durchlaufende Kredite) nach-
gewiesen.

Zu den Boden- und Kommunatkreditinstituten zäh1en die unter das
Hypothekenbenkgesetzl), das Pfandbriefgeseruz2) und das Schiffs-
bankgesetzJ) fal,lenden fnstitute sowie die Landwirtschaftliche
Rentenbank, die Deutsche siedlungs- und Landesrentenbank (bis
1'965: Deutsctre Landesrentenbank) und die Bayerische Landesboden-
kreditansta,lt (seit t.7.1972 rechtlich-unselbständige Anstalt
der Bayerischen Landesbank Girozentrale) -

oer oaitähänsbestand setzt .iär, ",rtÄ,i*Ln aus dem Bestand an '

oarlehän "Ä. ni.htb"nken und dem aestähd an Dar-l.ehen an Kredit-
institute. zum Bestand an Darlehein an Kreditinstitute rechnen
äaBei.auch Darlehensbestände an andere Boden- und Kommunal-
kreditiirstitute. 

., ,i
Der Darletiensbestand wird am Monatsende ermittelt.
'--- ::-
nrfaßt wiy'd sowohl der Bestand an Darlehen aus dem AIt- a1s auch
aus dem,Neugescträft, d.h. die vor und nach dem 20.6.1948 ge-
währten Darlehen.

1 ) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) in der Fas-
sung v. 5.2.1963 (BGBI- r s. 81) und Anderungsgesetz v'

'11-3.1974 (BGBI. r S.671).
2) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-

wandten Schuldversihreibungen öffenttich-rechtlicher Kredit-
anstalten (öPG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI' r s' 312)
und Anderungsgesetz v. t|.3.1974 (BGBI. I S. 669)'

3) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über schiffspfandbriefbanken
(scHBG) in der Fassung v. 8.5-I963 (BGBI- r s' 302) und
Anderungsgesetz v. it .3-1974 (BGBI. r s. 671) '

2
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Statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /aegriffsbeziehungen

Nicht zum Darlehensbestand zähIen Kontokorrentkredite, Schuld-
scheindarlehen an Industrieunternehmen in privater Rechtsform,
Industriekredite an Industrieunternehmen in privater Rechtsform
gegen Übereignung bzw. Verpfändung von ltlaren oder Inventar sowie
die für fremden Namen und fremde Rechnung gewährten Kredite
(Verwaltungskredi te ) .

Anderungen im ZeL tablauf :

1968 wurden Darlehensbestände aus dem Altgeschäft
20.6-48 gewährte Darlehen) nicht einbezogen.

Bis Ende
(vor dem

Ebenso wurden bis Ende 1968 ein Teil der für lrlohnungsaltbauten
(vor dem 8.5.1945 errichtete !{ohnbauten) gewährten'Darlehen nicht
erf'aßt.
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Stat,istische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:
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Begrl ff :

DAI.JERGRiJNLAND

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971

Begri f fs inha I t: Grünlandflächen, dieohneUnter-
brechung durch andere Kulturen zur Futter- oder Streugewinnung
oder zr:m Abweiden bestimmt sind.

zum Dauergrünland zählen Wiesen, Mähweiden, Vteiden und Almen
sowie Hutungen und Streuwiesen. Bei Mähweiden wechseln Schnitt
und Beweidung in kürzeren oder längeren zeiträumen regelmäßig.
Hutungen sind nur gelegentlich durch Beweidung genutzte Flächen
(Nutzung ohne nennenswerten Aufwand an Düngung und Pflege). Der
Aufwuchs von Streuwiesen 1st nur für Streuzwecke verwendbar.

zum Dauergrün1and rechnen auch Grünlandflächen mit Obstbäumen,
sofern das Obst nur die Nebennutzung, die Gras- oder Heugewinnung
aber die Hauptnutzung darstellt; andernfalls zäh1en diese Flächen
zu den Obstanlagen und werden unter den Dauerkultuten
nachgewiesen.

Nicht zum Dauergrünland rechnen die Ackerwiesen und -weiden
(Grasanbau auf dem Acketland), auch wenn sie mehrere Jahre 9e-
nutzt werden.

Ferner zählen Grünlandflächen, die aus sozialen, \^Iirtschaftlichen
o.ä. Gründen nicht mehr genutzt werden ("sozialbrache") nicht
zum Dauergrün1and, sondein werden unter der nicht meht genutzten
Tandwirtschaftlichen Ffäche erfaßt.

Nachgewiesen wird das Dauergrünland im Besitz Landwirtschaftlich
Betr iebe. Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaf t-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebs-
inhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung
unterstehen, Iand- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse her-
vorbringen und deren landwirtschaftlich gehutzte Fläche mindesten
10 t ihrer WaldfTäche beträgt.

Das Dauergrünland wird nach dem Betriebsprinzip erhoben und nach-
gewiesen, d.h. jeweils nach dem ort des Betriebssitzes. Die
Flächennachweisungen - vor allem für klejl,er:e Gebietseinheiten
(Gemeinde, Kreis) - Iassen daher keinen unmittelbaren Rückschluß
auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der jeweiligen Ge
bi-etseinheit zu. Aufgrund der Verwendung des Betriebsprinzips
werden auch die in den Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutsch-
land belegenen Flächen einbezogen, die von Betrieben mit Betriebs-
sitz im Inland bewirtschaftet werden, nicht aber im Inland belege-
ne Flächen, die von Betrieben mit BetriebssiLz im Ausland bewirt-
schaftet werden.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:Begrlff:

DAUERKULTUREN
GBK - Nr(n): 722

Statistik,/
Gü I tigke itszeitrar:m Be gr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Die Dauerkulturen umfassen
Obstanlagen, Baumschulen, Rebland sowie Korbweiden-, pappel-
anlagen und Vrleihnachtsbaumkulturen außerhalb des hlaldes.

Obstanlagen sind ertragfähige und noch nicht ertragfähige
Anlagen von Obstbäumen und -sträuchern ohne Unterkultur oder
als Hauptnutzung mit Unterkultur. Eine Hauptnutzung mit Unter-
kultur (auf Äcker-land oder Dauergrünland) Iiegt vor, wenn die
Pflegemaßnahmen und die sonstigen Arbeiten hauptsächlich auf die
Bedürfnisse der Obstkulturen ausgerichtet sind. AIs Anlagen
werden alle Flächen angesehen, auf denen Bäume oder Sträucher
nach einem bestimmten pflanzsystem gepflanzt sind.Eine einzelne
Baumreihe kann als Obstanlage angesehen werden, rn/enn wenigstens
zehn Bäume nur ej-ner Art in greichmäßigen Abständen von höchstens
zehn Metern gepflanzt sind. I{eitere Voraussetzung ist, daß die
Pflegemaßnahmen und die sonstigen Arbeiten hauptsächrich auf dle
Bedürfnisse der Obstkulturen ausgerichtet sind, auch wenn diese
noch nicht im Ertrag stehen.

Das mit Obstbäumen bestandene Ackerland, dessen Hauptnutzung
in der Gewinnung von Ackerfrüchten besteht, rechnet zum Acker-
1and, entsprechend zählen mit Obstbäumen bestandene lrlj_esen und
Weiden zum Dauergrünland, wenn sie hauptsächlich der Erzeugung
von Gras oder Heu dienen. Nicht genutzte Obstanlagen werden zur
nicht mehr genutzten Tandwirtschaftlichen Fl_äche gerechnet.

Nicht erfaßt werden Obstbäume und -sträucher in Haus-, Nutz-
und Xleingärten und verstreut oder verei_nzelt stehende Obst-
bäume sowie der Anbau von Erdbeeren für den Eigenbedarf. Die
Flächen der zum Erwerb angebauten Erdbeeren rechnen gleichfalls
zum Ackerland.

Baumschulen umfassen die Flächen zur Aufzucht und Vermehrung
von Gehölzen, einschl. der für das Frühjahr vorbereiteten Neu-
anlagen sowie der Forstbaumschulen. Die Saat- und pflanzgärten
der Forstbetriebe zählen dagegen zur WaLdfl_äche.

Zum Rebland zäh1en die mit Reben bestockten Flächen, auch wenn
sie nicht im Ertrag stehen, ei-nschl. der Rebschulen, Rebschnitt-
gärten und Jungfelder sowie der zeitweilig brachliegenden
F1ächen, die wieder mit Reben bepflanzt werden sollen und hier-
zu vorbereitet werden (Rebbrache).

2
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',Vorübbrgehend anderweitig genutzte Flächen werden unter der
jeweiligen Nutzungsart erfaßt. Ehemalige Rebflächen, die nicht
mehr bestockt werden soIlen, werden zu der nicht mehr genutzten
Iandwirtschaftlichen FIäche gerechnet.

Zu den Korbweiden-, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen
zählen .die.F1ächen mit geschlossenen Beständen an Korbweiden
und Pappeln sowie die Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des
!,taldes.

Nachgewiesen werden die Dauerkulturen im Besitz von Tandwirt-
schaftTichen Betrieben. Landwirtschaftliche Betriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers
(des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, land- und,/oder forstwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringen und deren l-andwirtschaftTich genutzte
Fläche mindestens 10 t ihrer Waldf}äche beträgt.

Die Dauerkulturen werden nach dem Betriebsprinzip erhoben und
nachgewiesen, d. h. jeweils nach dem Ort des Betriebssitzes.
Die Flächennachweisungen - vor al1em für kleinere Gebietseinhei-
ten (Gemeinde, Kreis) - lassen daher keinen unmittelbaren Rück-
schluß auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der je-
weiligen Gebietseinheit zu. Aufgrund der Verwendung des Betriebs-
prinzips werden auch die in den Nachbarstaaten der Bundesrepublik
Deutschland belegenen Flächen einbezogen, die von Betrieben mit
Betriebssitz im Inland bewirtschaftet werden, nicht aber im In-
land belegene Flächen, die von Betrieben mit Betriebssitz im
Ausland bewirtschaftet werden.



Stand: 20.03.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
oL.or.62

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Gesamte Steuereinnahmen, die
dem Bund nach der Steuerverteilung verbleiben,/zufließen-

Die Steuereinnahmen umfassen die

Bundessteuern abzügl:-ch EG-AnteiT an Zö77en,
Anteile an der Einkommen- und Körperschaftsteuet,
Anteile an lhmsatz- und EinfuhrLünsatzsteuer abzüg1Lch EG-Anteil-
an IJmsatzsteuer sowie
50 t der GewerbesteuerumTage.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl'
1969 verblieben dem Bund die Bundessteuern, die das gesamte Auf-
kommen an lfimsatz- und Einfuhrumsatzsteuer umfaßten, sowie Anteile
an der Einkommen- und Körperschaftsteuer. Die Anteile des Bundes
an der Einkommen- und Körperschaftsteuer betrugen

1962 : 35 t
1953 : 38 t
1964 - 1966 : 39 t
1967 - 1968 : 37 *
1969 : 35 t

Ab 1.l.Lg7O (Inkrafttreten des Finanzreformgesetzes) fließen dem
Bund folgende Anteile an der llmsatz- und Einfuhrumsatzsteuer zu:

1970 - l97L
t972 - 1973
197 4
1975
1976 - 1977
t97 8

70
65
53
68,
69
67,

t
t
t
25*
t
5r

Ebenfalls.seit 1.1.1970 fließen dem Bund 43 t der Lohnsteuer
und der veranlagten Einkommensteuer, 50 t der Kapitalertragsteuet
und der Körperschaftsteuet sowie 50 t der Gewetbesteuerumlage zu.

Di-e dem Bund verbleibenden Bundessteuern sind seit 1971 um den
EG-Anteil- an ZöLLen gekürzt; die Beteiligung des Bundes am lrmsatz-
und Einfuhrumsatzsteueraufkommen ist seit 1975 um den EG-Anteif
an tJms atzsteuer vermindert.

Statistische Datenbank
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Statistik
riber den
SEeuerhaushalt
01 .01 .62

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I.t : steuereinnahmen, die den Ländern

nach der Steuerverteilung verbleiben/zufließen'

Die Steuereinnahmen umfassen die

Landessteuern,
Anteile an der Einkommen- und Kötpetschaftsteuer,
Anteile an der lJmsatz- und Einfuhtünsatzsteuer sowie
50 t GewerbesteuetumTage.

AnderungenimZeLtablauf:Biseinschl.
1969 verblieben den Ländern die Landessteuern sowie Anteile an
dex Einkomnen- und Körperschaftsteuer. Die Anteile der Länder
an der Einkommen- und Körperschaftsteuer betrugen

t962
1 963
1964
7967
t969

1966 z

1968 :

65r
52*
61 r
63r
65*

Ab 1. l.lg7) (Inkrafttreten des Finanzreformgesetzes) fließen
den Ländern folgende Anteile an der tlmsatz- und Einfuhrunsatz-
steuer zu:

t970 - l97l
1972 - 1973
197 4
t975
1976 - 1977
1978

30
35
37
31,
31
32,

t
t
*
75*
t
5r

Ebenfalls seit 1 .l.Lg70 fließen den Ländern 43 t der LoLnsteuer
und der veranfagten Einkommensteuer, 50 t der KapitaTerttag-
steuer und der Körperschaftsteuer sowie 50 t der Gewetbesteuer-
umlage zu.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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Volks- und Berufs-
zählung 197O

Arbeitsstätten-
zählung 197o

Studenten-
statistik
(.,j^7.o4.67

2

3

Blatt-llr.: 1

Be gri f f s i nhal t: PersonenmitdeutscherStaats-
angehörigkeit sowie Personen, die nach dem Grundgesetz den

Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt
sind.

Den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ist nach
Art. 116 Abs. 1 crundgesetz gleichgestellt, wer als Flüchtling
oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder a1s dessen
Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches
nach dem Stande vom 31.12.1937 Aufnahme gefunden hat.

In der Volks- und Berufszählung 197o sind die Familienmitglie-
der von Angehörigen ausländischer Stationierungsstreitkräfte
und von Mitgliedern der diplomatischen und konsularischen Ver-
tretungen auch dann nicht einbezogen worden, wenn sie die
deutsche Staatsangehörigkeit besaßen (2.B. deutsche Ehefrauen
solcher Personen).

In der Arbeitsstättenzählung 197o sind aIIe Deutschen, die bei
Vertretungen fremder Staaten oder bei Dienststellen der Statio-
nierungsstreitkräfte usw. beschäftigt waren, nicht erfaßt
worden.

In der Studentenstatistik werden deutsche Studenten und
S tud ienan f änge r nachgewiesen .

Stat.istische Datenbank

- Definltionskatalog -

DFK - l,lr:

GBK - tlr(n):
637

Begrl ff:

DEUTSCHE

statistik/
Gü 1 tigke i tsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen



Stand: 10. 10.78

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

01.o1.66

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a i t : Sondervermögen des Bundes mit
eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung, das dem öffentlichen
Verkehr dienende Eisenbahnen und Busverkehr betreibt.

Eisenbahnen dj.enen dann dem öffentlichen Verkehr, wenn sie jeder-
mann zur Personen- und Gtiterbeförderung benutzen kann.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - tlr:
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Beqrl ff :
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Stat.istische Datenbank

- Definitionskatalog -

UFK - llr:Begrl ff:

DIENSTGÜTERWAGEN
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Gü Itigke itszeitraun Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/gegriffsbeziehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

01.o1.66

B e g r i f f s i n h a 1 t : Güterwagen, dj.e ausschließ-
lich z 'm Transport von Dienstgut benutzt werden und sich
im Eigentum des jeweiligen Eisenbahnunternehmens befinden.



Stand: 13.O3. 79

Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1.66

Blatt.ilr.:

B e g r i f f s i n h a I t: Frachtfreie Beförderung von

Gütern für,eigene Zwecke der Eisenbahnunternehmen (Deutsche

Bundesbahn, Nichtbtrndeseigene Eisenbahnen)'

Eriaßt werden aIIe von Eisenbahnunternetmen transPortierten
Dienstgüter, bei denen Versand- und Empfangsort im Bt'.ndes-
gebj.et liegen, sowie GütertransPorte, bei denen nur der
Empfangsort im Bundesgebiet liegt.

B e g r i f f s b e z ie h un I e n : Dienstgutverkehr
lst im unterschied zun stückgutverkehr, z'.tro ailagenTadungs-
verkehr"und zum Expreßgutverkeht (alle Eiseribahnstatistik)
nicht frachtpflichtig.

I

Stati sti-sche Datenbank

- Definitlonskatalog -
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B egrl ff:

DIENSTGUWERKEHR
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Gü Itigke itsze itraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
oL.ol .62

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgaben privater Haushalte

für Dienstleistungen, die von unternehmen, organisationen ohne

Erwerbscharakter und vom Staat erbracht werden.

Zu den Dienstleistungen werden die in den Gliederungs-
positionen des Güterverzeichnisses für den privaten Verbrauch,
Ausgabe 1963, jeweils enthaltenen Dienstleistungen zusammen-
gefaßt. Im einzelnen zählen dazu:

Gastgewerbeleistr:ngen (verzehr von speisen und Getränken in
Gaststätten, Übernachtungen mit Frühstück) ,

Bauhandwerkliche Leistungen (schönheitsreparaturen, Tischler-,
Klempner- und Elektrikerarbeiten),
andere Handwerkerleistungen (Schneider- und Schusterarbeit,
Kfz-Pflege und -Reparatur, Friseurleistungen, Reparatur
von Fernsehqeräten und Uhren),
Verkehrstarife (Fahrten mit Straßenbahn, Bahn, Linienbus,
Flugzeug, Taxi),
öffentliche Gebühren (Post- und Telefongebühren, Rundfunk-
und Fernsehgebühren, Kfz-Steuer),
Honorare für Arzte und Anwälte,
Kultur- und Sportveranstaltungen (Kino, Theater, Oper,
FußbaII, Hallenbad) ,

Unterricht und Kindergartenbesuch (Fahrschulunterricht,
Votkshochschulunterricht, Ki.ndergartenbesuch, Tennis- und
Tanzunterricht) ,

Urlaubsreisen (Gesellschaftsreisen zur See, in die Alpen,
in den Schwarzwald, nach österreich, Italien, Schweiz, mit
Flugzeug oder Schiff) ,

versicherungen (Kranken-, Kfz-, Hausratversicherung),
sonstige Leistungen (Bankgebühren, V'7äscherej und Reinigung,
Putz- und Waschlöhne, Entwickeln von Filmen u.a.).



}:

strnd: 31.05.78

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik)

o1.o1.66

Elatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Lokomotiven, die durch einen
Dieselmotor angetrieben.werden, ohne Rücksicht auf die
eingebaute Kraftübertragrungsanlage.

Lokomotiven sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach ihrer
Bauart ausschließlich zum Bewegen von Schj-enenfahrzeugen
bestimmt sind.

Zu den Diesellokomotiven rechnen auch Lokomotiven besonderer
Bauart, wie Kleinlokomotiven oder Lokomotiven, die mit
Druckluft, Gas oder Benzin betrieben werden.

Als Bestand an Lokomotiven wird der Einsatzbestand angegeben.
Dazu zäh1en Diesellokomotiven, die der entsprechenden
Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten und
zuzüglich der von ihr angemieteten Diesellokomotiven. Be-
rücksichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebs-
fähige Diesellokomotiven sowj-e die in Ausbesserung befind-
lichen, auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlech-
tem zustand abgestellten oder in Reserve gehaltenen Diesel-
lokomotiven.

Nicht berücksichtigt werden die Diesellokomotiven, die zum
Verkauf, zur Zerlegung oder zur Ausmusterung abgestellt sind.

B e gr i f f s b e z Leh un ge n : ImUnterschied
zu Lokomotiven sind Triebwagen (DieseLtriebwagen, E-Trieb-
wagen - Eisenbahnstatistik) auch für die Beförderung von
Personen und/oder Gütern ausgerüstet.
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Eisenbahnstatistik
(Bestands- und

Betriebsstatistik)
o1 .o1 .66

B e g r i f f s i n h a I t : Triebwagen, die durch einen
Dieselmotor angetrieben werden.

Triebwagen sind schienengebundene Fahrzeuge, di-e nach ihrerBauart zum Ber"regen von schienenfahrzeugen und zugreich fürdie Beförderung von personen und/oder Gütern bestimmt sind.
zu den Diesertriebwagen werden auch die Triebwagen besondererBauart gezählt, wie Schienenomnibusse oder durch Benzin,
Methan o.ä. angetriebene Triebwagen.

Ars Bestand an Triebwagen wird der Einsatzbestand angegeben.
Dazu zählen Dieseltriebwagen, die der entsprechenden
Eisenbahnverwartung gehören, abzügrich der vermieteten undzuzügrich der von ihr angemieteten Dieseltriebwagen. Berück-sichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige
Diesertriebwagen sowie die in Ausbesserung befindlichen,
auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem
zustand abgestellten oder in Reserve gehaltenen Dieseltrieb-
r{agen.

Nicht berücksichtigt werden die Dieseltriebwagen, die zumVerkauf, zur zerLegung oder zur Ausmusterung abgesterlt sind.
Be g r i f f s b e z ie h un ge n : ImUnterschied zuden Trieblragen sind Lokomotiven (DanpfTokonotiven, Diese-l-lokomotiven, E-Lokomotiven - Eisenbahnstatistik) nicht fürdie Beförderung von personen und,/oder Gütern ausgerüstet.
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Beqrl ff :

Statistik/
cültigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/eegrif f sbeziehungen

Düngemittel-
statistik

B eg r i f fs i nh a 1 t: Lieferungenvonmineralischen
Düngemitteln, die zum Verbrauch in der Landwirtschaft des

Bundesgebietes einschl. Berlin (West) bestimnt sind, durch
Unternehmen (Erzeuger und Importeure), die Düngemittel erst-
malig in den Verkehr bringen.

o1 .o1 .50

Erfaßt wird der Absatz der Düngemittel Stickstoff, Phosphat,
Kali und Kalk.
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Stand: 13.03. 79

Eisenbahn-
statistik
(statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1.66

Statist-iken des
gewerblichen
Güter- und I'löbe1-
fernverkehrs und
des Wer:kfern-
verkehrs
o1.01 .64

Statistik des
grenzüber-
schreitenden
Güterkraft-
verkehrs
o1.o1.64

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ol.ot -62

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Verkehr von Gebieten außer-
halb des Bundesgebietes nach Gebieten außerhalb des Bundes-
gebietes durch das Bundesgebiet.

In der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausge-
wäh1ten Flugplätzen wird der Durchgangsverkehr ohne Umla-
dungen nicht erfaßt.

In der Eisenbahnstatistik, in der Statistik des
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs und in der Stati-
stik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplät-
zen werden auch Gütertransporte von der DDR (einschließlich
Berlin (Ost) ) durch das Bundesgebiet in dritte Länder und
umgekehrt erfaßt.

Dabei wird in der Eisenbahnstatistik der nur durch
Berlin (West) führende Durchgangsverkehr nicht berücksich-
tigt.
In den Statistiken des gewerblichen Güter- und Möbelfernver-
kehrs und des Werkfernverkehrs wird der Durchgangsverkehr
mit im Bundesgebiet beheimateten und mit ausländischen Last-
kraftfahrzeugen erfaßt, nicht jedoch Durchgangsverkehr mit in der
DDR und Berlin (Ost) beheimateten Fahrzeugen.

2
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Stand: 05.o1. 79

Verdiensterhebung
in Industrie und
HandeI

o1. o1 .50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Durchschnitttich bezahlte

!{ochenarbeitsstunden je Arbeiter.

AIs bezahlte wochenstunden gelten die effektiv geleisteten
stunden (dies sind in der Regel die "hinter der stechuhr",
d.h.innerhalbderArbeitsstättebzw.aufderArbeitsstelle
verbrachten zeiten abzüglich allgemein betrieblich festgeseLztet
Ruhepausen wie z.B. die Mittagszeit) zuzüglich der bezahlten
Ausfallstunden, z.B. für bezahlte KrankheitsLage, gesetzliche
Feiertage, bezahlten Urlaub, bezahlte Arbeitspausen' bezahlte
Freizeit aus betrieblichen und persönlichen Gründen (Betriebs-
versammlungen, Betriebsausflüge, Arztbesuche, Eamilienfeiern
u.ä. ). In die effektiv geleisteten Stunden sind auch'die
Mehrarbeitsstunden einbezogen (das sind Arbeitsstunden, die
überdiebetriebsüblicheArbeitszeithinausgeleistetund
nichtdurchGewährungvonFreizeitananderenTagenausge-
glichen werden, unabhängig davon, ob für diese Stunden ein
Zuschlag bezahlt wird oder nicht). Im FaIIe eines Arbeits-
kampfes werden die vor seinem Beginn bezahlten wochenstunden
zugrundegelegt.DiebezahltenWochenstundenstellenalso
gläichzeitig die vom Arbeitgeber "angebotene Arbeitszeit" dar'

AlsArbeitergeltenallePersoneninabhängigerStellung,
die der versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung
unterliegen.

Zu den Arbeitern gehören nicht: teilzeitbeschäftigte Arbeiter,
Auszubildende, t'liihelfende Familienangehörige, ferner Arbeiter,
die als Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sichenrng ein vermindertes Arbeitsentgelt beziehen sowie
Arbeiter, die wegen lCankheit, Einstellung oder Entlassung nicht
für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt werden' Nicht erfaßt
werden ferner die Heimaibeit"t ,nd Zwischenmeister. Einbezogen
sind hingegen von Kurzarbeit betroffene Arbeiter'

Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlich bezahlten wochen-
stunden werden auf der Basis eines linearen Regressionsansatzes
aus den durchschnittliöh bezahlten wochenstunden in den vier
Erhebungsmonaten (Januar, Apri1, JuIi, oktober) ermittelt'



Stand: 05.o1.79 B.latt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

GBK - llr(n):
3(..r^23, t156

DI,JRCHSCHNITTLICH BEZAHLTE WOCHENSTUNDEN (ARBEITER)
NACH LEISTUNGSGRUPPEN

Begrl ff:

Begr i f f s inhalt,/Anderungen im Ze itabl auf ,/Begri f f sbez iehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Verdiensterhebung
in Industrie und
HandeI

o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : DutchschnittLich bezahLte
wochenstunden )e Arbeiter, der gemäß seiner Berufsausbildung
und -erfahrung einer bestimmten LeistungsgruPpe zugeordnet
wird.

Bei den Arbeitern werden drei Leistungsgruppen unterschieden.
Leistungsgruppe 1 entspricht weitgehend den Facharbeitern,
Leistungsgruppe 2 den angelernten Arbeitern und Leistungs-
gruppe 3 den Hilfsarbeitern.

Im einzelnen gilt folgendes:

Leistungsgruppe 1: Arbeiter, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse
und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, welche als
besonders schwierig oder verantwortungsvoll oder vielgestaltig
anzusehen sind. Die Befähigung kann durch abgeschlossene Lehre
oder durch langjährige Beschäftigung bei entsprechenden Ar-
beiten erworben sein. In den Tarifen sind die Angehörigen
dj-eser Gruppe mej-st als Facharbeiter, auch qualifizierte oder
hochqualifizierte Facharbeiter, Spezialfacharbeiter, Fachar-
beiter mit meisterlichem Können, Meister und Vorarbeiter im
Stundenlohn, Betriebshandwerker, gelernte Facharbej-ter, Fach-
arbeiter rnit Berufsausbildung und Erfahrung und ähnlich be-
zeichnet.

Leistungsgruppe 2: Arbeiter, die im Rahmen einer speziellen,
meist branchengebundenen Tätigkeit mit gleichmäßig wiederkehren-
den oder mit weniger schwierigen und verantwortungsvollen Ar-
beiten beschäftigt werden, für die keine allgemeine Berufsbe-
fähigung vorausgesetzt werden muß. Die Kenntnj-sse und Fähig-
keiten für diese Arbeiten haben die Arbeiter meist im Rahmen
einer mindestens drei Monate dauernden Anlernzeit mit oder ohne
Abschtußprüfung erworben. In den Tarifen werden die hier er-
wähnten Arbeiter meist als spezialarbeiter, qualifizierte ange-
lernte Arbeiter, angelernte Arbeiter mj-t besonderen Pähigkeiten,
angelernte Arbeiter, vollwertige Betriebsarbeiter, angelernte
Hilfshandwerker, Betriebsarbeiter und ähnlich bezeichnet.

-2
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Leistungsgruppe 3: Arbeiter, die mit einfachen, als Hilfsar-
beiten zu bewertenden Tätigkeiten beschäftigt sind, für die
ej-ne fachliche Ausbildung auch nur beschränkter Art nicht er-
forderlich ist. In den Tarifen werden diese Arbeiter meist
als Hilfsarbeiter, ungelernte Arbeiter, einfache Arbeiter und
ähnlich bezeichnet.

In den durchschnittlich bezahlten Wochenstunden nach Leistungs-
gruppen sind auch die geJ.eisteten Mehrarbeitsstunden (Atbeitet)
nach Leistungsgruppen einbezogen.

Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlich bezahlten Wochen-
stunden nach Leistungsgruppen werden auf der Basis eines 1
Regressionsansatzes aus den durchschnittlich bezahlten Wochen-
stunden nach Leistungsgruppen in den vier Erhebungsmonaten
(Januar, April, Juli, Oktober) ermittelt.
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Verdiensterhebung
in Industrie und
Hande I
o1 .o1 .57

Begriffsinhalt
ten während eines Monats.

Bruttoverdienst je Angeste1I-

Der Bruttoverdienst umfaßt alle Beträge, die den Angestellten
laufend (regelmäßig) gezahlt werden; dies sind normalerweise
das tarifliche oder frei vereinbarte Gehalt einschl. tarif-
licher und außertariflicher Leistungs-, Sozial- und sonsti-
ger Zulagen und Zr:schläge. Bei Angestellten, dj-e neben einem
festen Gehalt ej-ne Umsatzprovision beziehen, wird der auf den
Berichtsmonat entfallende Provisionsanteil zugerechnet. Ein-
bezogen sind ferner dj-e vom Arbeitgeber freiwillig übernom-
menen Lohnsteuerbeträge und Arbeitnehmeranteile der Beiträge
zur Sozialversicherung sowie die monatlich gezahlten ver-
mögenswi rksamen Leistungen .

Nicht zum Bruttoverdienst gehören aIIe Beträge, die nicht
der Arbeitstätigkeit in der ErhebungszeLL zuzuschreiben sind
bzw. eine einmalige Zahlung darstellen. Dazu gehören z.B.:
Nachzahlungen, Spesenersatz, Trennungsentschädigungen, Grati-
fikationen, Jahresabschlußprämien, 13. Monatsgehalt, Gewinn-
anteile, Gewinnbeteiligungen, zusätzliches Urlaubsgeld und
nicht in monatlichen Teilbeträgen Iaufend gezahlte vermögens-
wirksame Leistungen.

Als Angestellte gelten alle Personen in abhängiger Stellung,
die, der lersicherungspflicht in der Angestelltenrentenversi-
cheiüng unteiliegen oder die von der Versicherr:ngspflicht
aufgrund besonderer Vorschriften befreit sind.

llictit erfaßt werden leitende Angestellte mit voller Aufsichts-
und Dispositionsbefugnis (Leistungsgruppe I), teilzeitbeschäf-
tigte Angestellte, Auszubildende, Mithelfende Familienange-
hörige, ferner Angestellte, die als Empfänger von Renten aus
der gesetzlichen Rentenversicherung ein vermindertes Arbeits-
entgelt beziehen sowie Angestellte, die wegen Krankheit, Ein-
stellung oder Entlassung nicht für den ganzen Erhebungsmonat
entlohnt wurden.

Kaufmännische (techniscfie) Angestellte sind Angestellte, die
gemäß ihrer tariflichen Gehaltsgruppe überwiegend im kaufmän-
nischen (technischen) Bereich des Betriebes tätig sind. Wenn
die Tarifverträge eine derartige Unterteilung nicht vorsehen,
werden sämtliche Angestellte als kaufmännische gezählt.

2
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Stand: BlattJlr.:

Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Bruttqnonats-
verdj-enste werden auf der Basis eines linearen Regressions-
ansatzes aus den durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten
in den vier Erhebungsmonaten Januar, April, JuIi und Oktober
ermittelt.
Die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der Angestellten
werden nach Geschlecht, Leistungsgruppen und Beschäftigungs-
art nachgewiesen.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1963 wurden die jährlich nachgewiesenen durchschnitt-
lichen Bruttomonatsverdienste als arithmetisches Mittel aus
den durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten in den vier
Erhebungsmonaten Februar, Mai, August und Noveriber ermittelt-
Ab 1973 werden Meister im AngestelltenverhäItnis ej-nbezogen;
sie werden zu den technischen Angestellten gerechnet-
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Verdiensterhebung
in Industrie und
Handel
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a l- t : Bruttoverdienst je Arbeiter
während einer Vrloche.

Der Bruttoverdienst umfaßt alle Beträge, die den Arbeitern
laufend (regelmäßig) gezahlt werden. Dies sind normaler-
weise der tarifliche oder frei vereinbarte Lohn einschl.
tariflicher r:nd außertariflicher Leistungs-, Sozial- und
sonstiger Zulagen und Zuschläge.

Einbezogen sind auch der auf den Erhebungsmonat entfallende
Provisionsanteil, sofern Arbeiter neben einem festen Lohn
Umsatzprovisionen beziehen, ferner lohnsteuerpflichtige
Auslösungen und vom Arbej-tgeber freiwillig übernommene Lohn-
steuerbeträge und Arbeitnehmeranteile der Beiträge zur Sozial-
versicherung sowie die monatlich gezahlten vermögenswirksamen
Leistungen.

Nicht zum Bruttoverdienst rechnen aIIe Beträge, die nicht
der Arbeitstätigkeit in der Erhebungszeit zuzurechnen sind
(2.8. Nachzahlungen) sowie Spesenersatz, Trennungsentschädi-
gungen, nichtlohnsteuerpflichtige Auslösungen us\^r. Auch aIIe
einmaligen Zahlungen wie Gratifikationen, Jahresabschluß-
prämien, 13. Monatsgehalt, Gewinnanteile, Gewinnbeteiligun-
gen, zusätzliches Urlaubsgeld und nicht in monatlj-chen TeiI-
beträgen laufend gezahlte vermögenswirksame Leistungen wer-
den nicht einbezogen.

AIs Arbeiter gelten alle Personen in abhängiger Stellung,
die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversiche-
rung Lnterliegen.

Nicht erfaßt werden teilzeitbeschäftigte Arbeiter, Auszu-
bildende, .Mithelfende Familienangehörige, Arbeiter, die als
Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung ein vermindertes Arbeitsentgelt beziehen sowie Arbei-
ter, die wegen Krankheit, Einstellung oder Entlassung nicht
für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt werden. Nicht einbe-
zogen werden ferner die Heimarbeiter und Zwischenmeister.

Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Bruttowochen-
verdienste werden auf der Basis eines linearen Regressions-
ansatzes aus den durchschnittlichen Bruttowochenverdiensten
in den Erhebungsmonaten Januar, April, Juli und Oktober er-
mittelt. Die durchschnittlichen Bruttowochenverdienste der
Arbeiter werden nach C,eschlecht und trejstungsgruppen nach-
gewiesen.

2
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Anderungen im zei tablauf: Bis
einschl. 1963 wurden die jährlich nachgewiesenen durchschnitt-
Iichen Bruttowochenverdienste a1s arithmetisches Mittel aus
den durchschnittlichen Bruttowochenverdiensten in den vier
Erhebungsmonaten Februar, Mai, August und November ermittelt.
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Stand: 15.03.79

Volks- und Berufs-
zäh1ung 197o

,t,

Blattdr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Durchschnittliche Zahl von

Persoh'eni tdle zu einem Privathausäa-It rechnen.

Privatha'üshalte sind Personengemeinschaften, die zusammen wohnen
und eine gemeinsame Hauswirtschaft führen. Auch eine allein
wohnende und wirtschaftende Person kann einen eigenen Privat-
haushalt bilden.

In der Volks- und Berufszählung 1970 wurde die ZahI der Privat-
haushalte auf der Grundlage der BevöTketung in Privathaushaften
ermittelt und die durchschnittliche Haushaltsgröße a1s Ver-
häItnis zwischen der BevöIkerung in Privathaushalten und der
Zahl der Privathaushalte berechnet.

Anderungen im Zei tabLauf: Diedurch-
schnittliclre Haushaltsgröße 1961 stellt im Unterschied zu l97o
den Quotlenten aus der WohnbevöTkerung und der auf der Grund-
lage der WohnbevöIkerung ermittelten ZahI der Privathaushalte
dar.

Die unterschiedliche Berechnungsweise kann sich !97O vox allem
in einer Erhöhung des Zählers des Quotienten (Personen in Haus-
halten), weniger in einer Erhöhung des Nenners (ZahI der Haus-
halte) ausgewirkt haben. Daher kann die durchschnittliche Haus-
haltsgröße''197C , verglichen mit der für 1961, etwas über-
höht sein.,

z.B. wurde 1961 eine dreiköpfige Familie, deren Haushaltsvor-
stand in einer anderen Stadt berufstätig war und dort eine
weitere Wohnung hatte, in der einen Gemeinde als Einpersonen-
und in der anderen als Zweipersonenhaushalt erfaßt; 1970 rech-
nete dagegen eine vergleichbare Familie zum einen als Einperso-
nen-, zum anderen als Dreipersonenhaushalt. Trotz gleicher
Familien- und VrTohnverhältnisse wurde 1970 in diesen Fällen eine
höhere durchschnittliche Haushaltsgröße ausgewiesen als 1961.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
[)FK - l,lr:

GBl( - ilr(n):
644

DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALTSGRöSSE

Begrl ff:

statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 05. 01 . 79

Verdiensterhebung
in Industrie und
Handel

o1.o1.51

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : TeiI der durchschnittTich be-
zahTten Wochenstunden )e Arbeiter, der über die betriebsübliche
Arbeitszeit hinaus geleistet und nicht durch Gewährung von

Freizeit an anderen Tagen ausgeglichen wird, unabhängig davon,

ob für diese Stunden ein Zuschlag bezahlt wird oder nicht.

Als bezahlte $lochenstunden gelten die effektiv geleisteten 
]

Stunden (dies sind in der Regel die "hinter der Stechuhr",
d.h. innerhalb der Arbei-tsstätte bzw. auf der Arbeitsstelle
verbrachten zeiten abzüglich allgemein betrieblich festge-
setzter Ruhepausen wie z.B. die Mittagszeit) zuzüglich der
bezahlten Ausfallstunden, z.B. für bezahlte Krankheitstage,
gesetzliche Feiertage, bezahlten Urlaub, bezahlte Arbeitspausen,
bezahlte Freizeit aus betrieblichen und persönlichen Gründen
(Betriebsversammlungen, Betriebsausflüge, Arztbesuche, Familien-
feiern u.ä. ). In die effektiv geleisteten Stunden sind auch die
Mehrarbeitsstunden einbezogen.

Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Mehrarbeits-
stunden je Woche und Arbeiter werden auf der Basis eines
Iinearen Regressionsansatzes aus den durchschnittlichen Mehr-
arbeitsstunden je Woche und arböiter in den vier Erhebungs-
monaten (Januar, April, Juli, oktober) ermittelt.

änderungen im Zeitablauf: Bis einschl. November 1956 wurden
alle mit einem Zuschlag vergüteten Arbeitsstunden erfaßt.
Diese Arbeitsstunden konnten auch durch Gewährung von Frei-
zeit ausgeglichen werden (2.8. mit Zuschlag bezahlte Sonn-,
Nacht- und Feiertagsstunden) .

Von Februar 1957 bis Februar 1958 wurden a1s Mehrarbeitsstunden
alle zuschlagspflichtigen Arbeitszeiten erfaßt, die über die
regelmäßige wöchentliche betriebliche Arbeitszeit hinaus ge-
Ieistet wurden und nicht durch Gewährung von Freizeit ausge-
glichen werden konnten.'

Bis 1963 ergaben sich die jährlich nachgewiesenen durchschnitt-
Iichen Mehrarbeitsstr.rnden je Woche und Arbeiter als arithmeti-
sches Mittel aus den durchschnittlichen Mehrarbeitsstunden je
Woche und Arbeiter in den vier Erhebungsmonaten (Februar, Mai-,
Augnrst, Novernber) .

Statistische Datenbank
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Verdiensterhebrrng
in Industrie und
HandeI

o1.o1.51

Be gri ffs inhal t: DurchschnittLiche Mehrarbeits-
stunden je Woche und Arbeiter, der gemäß seiner Berufsausbil-
dung und Erfahrung einer bestimmten Leistungsgruppe zugeordnet
wird.

Bei den Arbeitern werden drei Leistungsgruppen unterschieden
Leistungsgruppe 1 entspricht weitgehend den Facharbeitern,
Leistungsgruppe 2 den angelernten Arbeitern und Leistungs-
gruppe 3 den Hilfsarbeitern.
Im einzelnen gilt folgendes:
Leistungsgruppe 1: Arbeiter, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse
und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, welche als be-
sonders schwierig oder verantwortu.ngsvoll oder vielgestaltig an-
zusehen sind. Die Befähigung kann durch abgeschlossene Lehre
oder durch langjährige Beschäftigung bei entsprechenden Arbei-
ten erworben sein. In den Tarifen sind die Angehörigen dieser
Gruppe meist aIs Facharbeiter, auch qualifizierte oder hoch-
qualifizierte Facharbeiter, Spezialfacharbeiter, Facharbeiter
mit meisterlichem Können, Meister und Vorarbeiter im Stunden-
Iohn, Betriebshandwerker, gelernte Facharbeiter, Facharbeiter
mit Berufsausbildung ,und Erfahrung und ähnlich bezeichnet.

Leistungsgruppe 2: Arbeiter, die im Rahmen einer speziellen,
meist branchengebundenen Tätigkeit mit gleichmäßig wieder-
kehrenden oder mj-t weniger schwierigen und verantwortungsvollen
Arbeiten beschäftigt werden, für die keine allgemeine Berufsbe-
fähigung vorausgesetzt werden muß. Die Kenntnisse und Fähigkei-
ten für diese Arbeiten haben die Arbeiter meist im Rahmen einer
mindestens 3 Monate dauernden Anlernzeit mit oder ohne Abschluß-
prüfrrng erworben. In den Tarifen werden die hier erwähnten Ar-
beiter meist als Spezialarbeiter, qualifizierte angelernte Ar-
beiter, angelernte Arbeiter mit besonderen Fähigkeiten, ange-
lernte Arbeiter, vollwertige Betriebsarbeiter, angelernte Hilfs-
handwerker, Betriebsarbeiter und ähnlich bezeichnet.

-2
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Leistr:.ngsgruPPe 3: Arbeiter, die mit einfachen, als Hilfsar-
beiten zu bewertenden Tätigkeiten beschäftigt sind, für die
eine fachliche Ausbildung auch nur beschränkter Art nicht er-
forderlich ist. In den Tarifen werden diese Arbeiter meist als
Hilfsarbeiter, ungelernte Arbeiter, einfache Arbeiter und ähn-
lich bezeichnet.

Die jährlich nachgewiesenen Mehrarbeitsstunden nach Leistungs-
gruppen werden auf der Basis eines linearen Regressionsansatzes
aus den Mehrarbeitsstunden nach LeistungsgruPPen je woche in
den vier Erhebungsmonaten (Januar, April, Juli, oktober) er-
mittelt.



Stand:19.03.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
ot.ol -62

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ab 1975 aus dem Bundesanteil
an der Umsatzsteuer geleisteter Beitrag der Bundesrepublik
Deutschland an den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften.

Der Haushalt der EG wird seit 1.1.1975 aus eigenen Mitteln
finanziert, zu denen im Prlnzip auch Mehrwertsteuereinnahmen
gehören; derzeit werden die Zahlungen noch aufgrund einer über-
gangsregelung (BruttosozialproduktsschlüsseI) geleistet.
Der. EG-AnteiI an Umsatzsteuer wird aus dem Bundesanteil an der
uniat|- uäd ejnfuh rumsatzsteuer geleistet.

ri -'

a

,l
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Stand: 14.o2.79

Statistik
tiber den
Steuerhaushalt
o1.o1.62

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Anteil am Aufkourmen aus

Zö77en der Bundesrepublik Deutschland, der an die Errropäischen

C,emeinschaften als eigene Einnahme abgeführt wird.

Anderungen im ZeL tablauf: Erstmals
1971 ist ein in der Folgezeit jährlich wachsender Anteil an
zöIlen, der ab 1975 1OO t beträgt, an die Europäischen c,emein-
schaften abzuführen (mit Ausnahme der ZöIle der Europäischen
@meinschaft für Kohle und Stahl).1)

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Diedem Bund verbTei-
benden Steuern (nach der Steuerverteilung) (Statistik über den
Steuerhaushalt) sind um die EG-Anteile an Steuern gekürzt.

1) Zu näher-en Einzelheiten der Berechnung des EG-Anteils an
zöllen vgl. Finanzbericht 1971, hrsg. vom Bundesministerium
der Finanzen, S. 64.

Statistische Datenbank
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Stand:03.04.79

I Außenhandels-
statistik
01.01.50

2. statistik der
ausländischen
Arbeitnehmer
01 .01 .59
31.t2.72

Begriffsinhalt Zu den Ec-Ländern rechnen:

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den EG-Ländern rechnen:

Frankreich (einschI. Monaco)
Belgien
Luxemburg
Niederlande
Italien (einschl. San Marino)
Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königreich
einschl. Brit. Kanalinseln und fnsel Man)

Republik rrland
Dänemark

Frankreich
Belgien
Luxemburg
Niederlande
ftalien

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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EG-LiiNDER
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Stand
t4.o4 .78

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

o1 .o1.50

B latt.llr.:

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Ehescheidungen gelten

durch Gerichtsurteil aufgelöste Ehen'

Erfaßt werden alle Scheidungen von Ehen zwischen Personen
der h'olrnb evöLketung. Berücksichtigt werden daher auch Ehe-
scheidungen von Ausländern, die im Bundesgebiet ihren
Wohnsitz haben. Einbezogen werden auch die FäIIe' in denen
deutsche Gerichte Ehescheidungen nach fremdem Recht aus-
sprechen.

Unberücksichtigt bleiben die FäIIe, in denen beide Ehe-
partnerMitgliederderimBundesgebietstatj.onierten
ausländischen Streitkräfte sind.

Statistische Datenbank
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Statistische Datenbank

: Definitionskatalog -
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Begrl ff:

EHESCHLIESSUNGEN I

sratistik/
cüItigke itszeitraum Begr i f f sinhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Eheschließungen gelten
standesamtli che Trauungen.

o1 .01 .50
Erfaßt werden aIIe Eheschließungen von Personen der Wohn-
bevö7kerung. Berücksichtigt werden daher auch Eheschlie-
ßungen von Ausländern, die im Bundesgebiet ihren Wohnsitz
haben. Unberücksichtigt bleiben nur diejenigen FäIIe, in
denen beide Ehegatten Mitglieder der im Bundesgebiet sta-
tionierten ausländischen Streitkräfte sind.

t)FK - l{r:

1



Strnd: 27.o3.79

Monatlicher
Industriebericht
01 .o1 .50 -
31.12.76

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Brutto-Stromerzeugtrng aus

Wasserkraft, Kohle und sonstigen Kraftquellen in betriebs-
eigenen Stromerzeugungsanlagen .

Die Brutto-Stromerzeugung wird gemessen an der Generator-
klemme. Sie unfaßt auch den Verlust und den Eigenverbrauch
der Stromerzeugungsanlagen .

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

[)FK - llr:Begrl ff:
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Stand: o'1 .o5.79

Landwirtschafts-
zählung 1971

Blatt4r.:1

B e g f i f f s i n h a I t : Die von den Betriebsinhabern
selbstbewirtschaftete und auch in ihrem Eigentum befindliche
LandwirtschaftTich genutzte FLäche der Betriebe.

Zugepachtete landwirtschaftlich genutzte Flächen zählen nicht
zur Eigenfläche, sondern zur PachtfTäche. Ebenso ist die vom
Betrieb verpachtete bzw. unentgeltlich abgegebene landwirt-
schaftlich genutzte Fläche im Eigentum im Nachweis nicht ent-
halten.

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind Flächen, die zur E'r-
zeugrung pflanzlicher landwirtschaftlicher Produkte genutzt
werden (als AcJcerland, Dauergrünl-and, Dauerkulturen oder
Gartenland).

Nachgewiesen wird nur die Eigenfläche der LandwirtschaftLichen
Betriebe.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unter-
stehen, Iand- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens
10 t ihrer !{a1dfläche beträgt.

Statistische Datenbank
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Stand:20.03.79

Statistik
über dän
Steuerhaushalt
01 .01 . 62

Blatt-llr.: 1

Begri f fs i nha.I t: Umsatzsteuer, die aufdieEin-
fuhr von Gegenständen in das Zollgebiet erhoben wird.

Die Einfuhrumsatzsteuei ist eine verbrauchsteuer, für die von 1)
geringen Ausnahmen abgesehen die Vorschriften für zöIIe gelten.

Bemessungsgrundlage der Einfuhrumsatzsteuer ist der wert des
eingeführten Gegenstandes, der sich nach den jeweiligen zo11-
rechttichen Vorschriften über den ZoIlwert und seine Feststel-
Iung bemißt. Unterliegt die Einfuhr nicht dem Wertzoll, dann
bemißt sich die Einfuhrumsatzsteuer nach dem Entgelt. Das Ent-
gelt umfaßt alles, was der Empfänger einer Lieferung oder son-
stigen Leistung aufwendet, um die Leistung zu erhalten, jedoch
ohne Einfuhrumsatzsteuer. Dem Zollwert bzw. dem Entgelt sind
bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Zo11 einschl.
der Abschöpfung sowie die Beförderungskosten bis zum ersten in-
Iändischen Bestimmungsort hinzuzurechnen, soweit diese nicht
im Zollwert oder Entgelt enthalten sind.

Der allgemeine Steuersatz beträgt wie bei der ljmsatzsteuer
12 v.H.; auf die HäIfte ermäßigte Steuersätze gelten z'B' f:ür
tlrDsätze von Lebensmitteln, Büchern, Zeitschriften usw.

Von der Einfuhrumsatzsteuer ist u.a. die Einfuhr von Wasser-
fahrzeugen für die gewerbtiche Wirtschaft, von Wertpapieren,
gesetzlichen Zahlungsmitteln, amtlichen Wertzeichen sowie von
Blutkonserven befreit. Steuerfrei oder steuerermäßigt ist z.B.
auch die Einfuhr unentgeltlich gelieferter und nicht zum Ver-
kauf bestimmter Bücher, Druckschriften usw., von Aktien und
urkunden sowie die Einfuhr von Gegenständen im Rahmen des zoll-
freien Reiseverkehrs.

Auf Antrag wird die Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer bis zum
15. des auf die Entstehung der Einfuhrumsatzsteuerschuld folgen-
den Monats aufgeschoben, so daß das Aufkommen aus der Einfuhr-
umsatzsteuer der Einfui\rentwicklung mit einmonatiger Verzögerung
folgt.

Bei der Einfuhrumsatzsteuer handelt es sich um eine Gemein-
schaftsteuer.

teien Einzelheiten siehe § Zt Aes Umsatzsteuergesetzes

'. i'r
I

1 )' Zu wei
i. d. F.

, durchi
.. i, , i. 1äcai:. ' l).'

".u,.

v. t6.11.1973 (BGBI. r s. 1581), zuletzt geändert
aitifet 3 SterieränderungsgeseLz 1979 v. 30.1t-1978
.r's. 1849).

"r ,'|" -2
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Stand:20.03.i9 Blatt-llr.: 2

Anderungen im Ze:- tablauf: Biszum
31.12.L967 wurde die sog. IJmsatzausgleichsteuer zum aIIge-
meinen Steuersatz von 4 v.H. des Wertes erhoben; für bestimmte
Einfuhren ermäßigte bzw. erhöhte sich dieser Steuersatz auf
1 bis 3 v.H. bzw. 5 bis 9 v.H.

Mit dem am 1.1.1968 in Kraft getretenen Umsatzsteuergesetz
wurde der Übergang von der Allphasenbruttoumsatzsteuer zur
Nettounsatzsteuer (Mehrwertsteuer), deren wesentliches Merkmal
der Vorsteuerabzug ist, vollzogeni gleichzeitig erfolgte der
Wechsel von der Umsatzausgtleichsteuer zur Einfuhrumsatzsteuer.
Sie ist für Gegenstände, die ein Unternehmer für sein Unterneh-
men eingeführt hat, ebenfalls a1s Vorsteuer abzugsfähig.

Ab 1.1.1968 beträgt der allgemeine Steuersatz 10 v.H. (5 v.u.)
der Bemessungsgrundlage, ab 1.7.1968 11 v.H. (5,5 v.H.) und ab
1.1.1978 12 v.H. (6 v.H.).

Die Einfuhrumsatzsteuer rechnete bis einschl. 1969 zu den
Bundessteuern. Ab 1970 wlrd die Einfuhrumsatzsteuer den Gemein-
schaftsteuern zugeordnet, deren Aufkommen zu bestimmten Anteilen
dem Bund bzw. den Ländern zusteht.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Im Unterschied zur
Einfuhrumsatzsteuer wird die umsatzsteuer (Statistik über den
Steuerhaushalt) auf Lieferungen und sonstige Leistungen, die
Unternehmer im Inland erbringen sowie auf den Eigenverbrauch
des Unternehmers erhoben.

Statistische Datenbank
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Stand:28.04.78

Außenhandels-
statistik
01.01.52

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Einfuhr von Gütern' die

überwiegend von Unternehnen als Anlagegüter gekauft werden;

ausgenommen sind Güter für Bauinvestitionen'

Zu den Investitionsgütern rechnen Stahlbauten' Maschinen
und maschinelle Anlagen, Straßenfahrzeuge, elektrotech-
nische Investitionsgüter u.a'

NichtzudenlnvestitionsgüterngehörenalleFertigungs-
stoffe, Energie-, Brenn- und Kraftstoffe, Hilfs- und
Betriebsstoffesowiewarenfürdielaufendelnstandhal-
tungvonAnlagenundgeringwertigewirtschaftsgüter'die
nicht in den Bilanzen der Unternehmen akti-viert werden'

Ein Investitionsgut wird eingeführt, wenn es aus dem

Ausland in das Erhebungsgebiet verbracht wird' Zu

Einzelheiten siehe Wareneinfuhr (Außenhandelsstatistik)'

Anderungen im Zei tablauf: Für
den Begriff der Einfuhr von Investitionsgütern gelten
alle linderungen im zeitablauf, die für die wareneinfuhr
(Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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EINFUI{R VON INVESTITIONSGT}TERN

(OHNE BAUINVESTITIONS GthER )

Begrl ff:

Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf,/BegriffsbeziehungenStatistik/
Gü ttigke itszeitraum



Stand: 28 .O4.7I

Außenhandels-
statistik
ot.0t.62

Blatt-tlr.: L

B e g r i f f s i n h a 1 t : Einfuhr von Gütern, die über-
wiegend von privaten Haushalten gekauft werden; ausgenommen

sind Nahrungs- und Genußmittel.

Zu den Verbrauchsgütern rechnen Textilien, Bekleidung und
Schuhe, Straßenfahrzeuge, elektrotechnische Verbrauchs-
güter, MöbeI, kosmetische Artikel, Wasch- sowie Putzmj-ttel
u. a.

Den Verbrauchsgütern werden auch die waren zugerechnet,
die in privaten Haushalten noch weiter bearbeitet oder
verarbeitet werden. Erfaßt si-nd sowohl kurz- als auch
Ianglebige Wirtschaftsgüter.

Ein Verbrauchsgut wird eingeführt, wenn es aus dem
Ausland in das Erhebungsgebiet verbracht wird. Zu
Einzelheiten siehe alarenei'nfuhr (Außenhandelsstatistik) -

Änderungen im ZeL tablauf: Für
den Begriff der Einfuhr von Verbrauchsgütern gelten aIIe
Anderungen im Zeitablauf, die für die Wareneinfuht (Außen-
handelsstatistik) nachgewiesen hlerden.

Statistische Datenbank
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EINFUHR VON VERBRAUCHSGÜIERN
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Begrl ff:
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Stand: t4.o3 .79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
01.01.53

Blattjlr.:1

Be gri f fs i nhalt: EinheitlicherWert' der füreine

wirtschaftliche Einheit des Betriebsvermögens gewerblicher Be-

triebefürsteuerliche.ZweckevonderFinanzverwaltungineinem
gesonderten Verfahren aIs Besteuerungsgrundlage für mehrere

SteuernnachdenVorschriftendesBewertungsgesetzesfestge-
stellt wird.

Zum Betriebsvermögen gehöre n alle Teile einer wi-rtschaftlichen
Einheit, die dem Betrieb eines Gewerbes als HauPtzweck dient' so

weit die Wirtschaftsgüter dem Betriebsinhaber oder im Falle der

Zusammenveranlagung zlJx Vermögens teuer seinem Ehegatten gehören
(gewe rblicher eetrieb). Ein Wirtschaftsgut gehört dann dem Be-

triebs inhaber, wenn es rechtlich sein Eigentum ist. Hierbei
müssen jedoch auch die Vorschrif ten des SteueranPassungsgesetzes
beachtet werdeni so sind z'B' Wi rtschaftsgüter, die jemand im
Eigenbesitz hat, nicht dem Eigentüme r, sondern dem Eigenbesj'tzer
zuzurechnen. AIs Gewerbe gilt auch die gewe rbliche Bodenbe-

wirtschaftung z.B. dex Bergbau und die Gewinnung von Torf,
Steinen und E rdön. Die Ausübung eines freien Berufes steht in
der. Regel dem Betrieb eines Geweibes gleich, es sei denn' es

i harrdelt'si
bderrlwisse

chj lim eine selbständig ausgeübte rein künstlerische
nsct hittiche Tätigkeit

Die Einbeziehung von !{irtschaf tsgütern in das Betriebsvermögen
,it t voraus, haß sie dem Betrieb tatsächlich zugeführt bzw

nicht entnommen sind. tJird ein Wi rtschaftsgut nur teilweise be-

trieblich genutzt, so ist es stets zum Betriebsvermögen zu

rechnen, wenn es mehr als 50 v.H dem Betrieb dient- Wirtschaft
güter, die dazu bestimmt sind, sowohl einem gewerblichen Betrieb
a1s auch einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaf t de sselben
Intrabers dauernd zu dienen, sind den beiden Betrieben anteilig
zuzurechnen. Auch ein verPachtetes gewe rbliches Unternehmen ist
immer dann ein
wesentlichen Be
pachtet sind.

gewerblicher Betrieb des Verpächters, wenn die
triebsgegenstände des ÄnTagevermögens mitver-

Eine sonderstellung nehmen die in § 97 Abs' 1 des Bewertungsge-

setzes genannten rärperschaften, Personenv"T:i"iS:lgen und Ver-
mögensmassen ein, wenn sie ihre C'eschäftsleitung oder ihren Sitz
im Inland haben (2.B. Aktiengesellschaften' Gesellschaften mit
beschränkterHaftung,Erwerbs-unaWirtschaftsgenossenschaften).
AlleWirtschaftsgliter,diediesenKörperschaftenusw'gehören'
bildeneinengewerblichenBetrieb,wobeiunerheblichist,obdie
;;;;";il;rti;; dem eöwerbrichen Betrieb tatsächlic' "t'"_ 

; _
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Stand: 14.o3.79 Blatt-Nr.:2

d.h. das gesamte Vermögen ist ein Betriebsvermögen (Gewerbe-
betrieb kraft Rechtsform) . Einen gewerblichen Betrieb bilden
die wirtschaftsgüter, die den sonstigen juristischen Personen
des privaten Rechts, den nichtrechtsfähigen Vereinen, Anstalten,
stiftungen und anderen Zweckvermögen gehören, soweit sie einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenournen Land- und Forst-
wirtschaft) dienen.

Bei den Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmas-
sen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren sitz im Inland
haben, bilden nur die $Iirtschaftsgüter einen gewerblichen Be-
trieb, die zum inländischen Betriebsvermögen gehören'

Nicht zum Betriebsvermögen zäh1en die !{irtschaftsgüter, die nach
dem vermögensteuergesetz oder anderen Gesetzen von der vermögen-
steuer befreit sind sowie Erfindungen, urheberrechte u.ä., die
nach dem Bewertungsgesetz nicht zum sonstigen Vermögen gehören.

Die materielt-rechtlichen vorschriften zur Bewertung des Be-
triebsvermögens ergeben sich aus dem Bewertungsgesetz, die ver-
fahrensrechttichen auch aus der Abgabenordnung.

Der Einheitswert (Betriebsvermögen) des gewerblichen Betriebs
wird.ermittelt, indem sein Roh-(betriebs-)vermögen um die schuT-
den und sonstigen Abzüge sowie dj-e Abzüge aufgrund von schachtel-
beteiligungen vermindert und auf volle 1 ooo DM a-bgerundet wird.
Das Rohvermögen umfaßt dabei das Anlagevetmögen (Betriebsgtund-
stücke, Maschinen und ähnTiche AnTagen, sonstige sachanTagen und

1) Zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz v. 10.9.1965 (BGBI. I
S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur
wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Auslandsbeziehun-
gen und zur Verbesserung der steuerlichen wettbewerbslage bei
Auslandsinvestitionen v. 8.9.1972 (BGBI. I S. 1713) sowie die
entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien.

FinanzanTagren) und das umlaufvermögen (BetriebskapitaT und Torats-
vermögen). Bel öffentlichen oder unter staatsaufsicht stehenden
sparkassen gelten iedoch nur 70 vom Hundert dieses wertes als
Betriebsv.trög"rr. 1'
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Stand: L4.o3.79 Blatt-llr.: 3

Aus aufbereitungstechnischen Gründen ist in der Statistik das
unabgerundete Reinvermögen als Betriebsvermögen und nicht der
auf volle Tausend nach unten abgerundete Einheitswert erfaßt
worden.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis1966ge-
hörten bei öffentlichen oder unter Staatsaufsicht stehenden
Sparkassen nur die Wirtschaftsgüter zum Betriebsvermögen, die
nicht der Pflege des eigentlichen Sparverkehrs dienten. Zu
diesem Zweck wurden von dem wie im Regelfall ermittelten wert
1953 pauschal nur 25 vom Hundert und 1957 bis 1966 aus Verein-
fachungsgründen der sich aus dem Einzelfall bei der Körper-
schaftsteuer festgesetzten Hundertsatz ergebende Wert angesetzt.

Vor 1963 bildeten untei bestirnmten Voraussetzungen aIIe Wirt-
schaftsgüter der sonstigen juristischen Personen des privaten
Rechts sowie der nichtrechtsfähigen Vereine, Anstalten, Stif-
tungen und anderen Zweckvermögen kraft Gesetzes einen gewerbli-
chen Betrieb. Des weiteren wird auf die im Zeitablauf ergangenen
steuerrechtlichen Vorschriften und Richtlinien verwiesen.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Der Einheitswert (Be-
triebsvermögen) in der Statistik der Einhej-tsrderte der gewerb-
Iichen Betriebe umfaßt dieselben Begriffsmerkmale wie das Be-
triebsvermögen Ln der Vermögensteuerstatistik. Während in der
Statistik der Einheits$/erte der gewerblichen Betriebe aIIe Be-
triebe für die ein Einheitswert von 1 OOO DM und mehr festge-
stellt worden ist erfaßt sind, weist das Betriebsvermögen der
Vermögensteuerstatistik die Summe aus positiven abgerundeten Ein-
heitswerten (ggf. Anteilen daran) und sof,ern sich die wirtschaft-
Iiche Einheit eines Gewerbebetriebes nur auf das Ausland er-
streckt, ggf. dessen positiven gemeinen Wert aus.
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Einkommensteuer-
statistik
01 .01 .61

Begri ffs inha 1t: GesamtbetragderEinkünfte, vet-
mindert um die ausländischen Steuern vom Einkommen, den Freibe-
trag für freie Berufe und die Sonderausgaben.

zu den sonderausgaben zählen u.a. folgende Aufwendungen, wenn
sie weder Betriebsausgaben noch werbungskosten sind: Auf beson-
deren Verpflichtungsgründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen,
die bei der Veranlagung außer Betracht bleiben; Beiträge zu
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, zu den gesetz-
Iichen Rentenversicherungen und zur Arbeitslosenversicherung ;

versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall, sowj-e zu hlit-
wen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbekassen; ferner Bauspar-
beiträge, gezahlte Kirchensteuer, gezahlte Vermögensteuer, ab-
zugsfähige Teile der Lastenausgleichsabgaben, Beiträge nach den
Kindergeldgesetzen, steuerberatungskosten, Aus- und weiterbil-
dungskosten, spenden und Beiträge an politische Parteien. AIs
Sonderausgaben gelten auch der steuerbegünstigte nicht entnomme-
ne Gewinn und die Verlustabzüge aus den fünf vorangegangenen
Veran lagungszeiträum.r,. I )

Anderungen im -Zet tablauf: rmJahre1961
wurde das Einkommen ermittelt, indem der Gesamtbetrag det Ein-
künfte um den Freibetrag für freie Berufe und die sonderausgaben
einschl. der steuerbegünstigten nichtentnommenen Gewinne und der
verlustabzüge aus den fünf vorangegangenen veranlagungszeiträu-
men vermindert wurde. Zu den sonderausgaben zählten 1961 auch
Schuldzinsen.

Begriffsbezj-ehungen:ImUnterschiedzumEin-
kommen sind im HaushaTtsbruttoeinkommen (!{irtschaftsrechnungen
ausge$rählter privater Haushalte) u.a. die ausländischen Steuern
vcnr Einkommen, der Freibetrag für freie Berufe, die werbungs-
kosten und die Sonderausgaben enthalten.

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz
v. t5.8.t974 (BGBr. r s. 1993), §§ 10 - 10d-



Stand: o1.02.79

Einkommensteuer-'statistik
01.01.61

Blatt-tlr.: 1

B e,g"r i f f s i n h a I t : AlIe natürlichen Personen,
dj-e unbeschränkt ej-nkommensteuerpflichtig sind. Dazu zäh1en
alle Personen, 9eren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sich
im Inland befindet.

Bei' den unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen unterliegen
sämtliche in- und ausländischen Einkünfte der Einkommensteuer.

Nicht einbezogen sind rratürliche Personen ohne einen l']ohnsltz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland; sie sind mit ihren in-
Iändischen Einkünften beschränkt einkommensteuerpflichtig.

AIs Einkommensteuerpflichtiger wird jeder Veranlagungsfall ge-
zählt, bei dem dle Veranlagung zu ej.nem Einkommen geführt hat.
Entsprechend dem Veranlagungsverfahren kann es sich dabei um
Einzelpersonen (Ledige, Geschiedene, Verwitwete, getrennt ver-
anlagte Ehegatten) oder um zusammenveranlagte Ehegatten handeln;
die Zahl der erfaßten Einkommensteuerpflichtigen ist deshalb
nicht identisch mit der ZahI der tatsächlich besteuerten natür-
lichen Personen.

Ebenfalls nicht in der ZahI der Einkommensteuerpflichtigen ent-
halten sind die sog. VerTustfä7Le. Verlustfälle sind jene unbe-
schränkt Einkommensteuerpflichtigen, bei denen die Veranlagung
zur Einkommensteuer zu einem negati-ven Einkommen (= 7er-lust)
statt zu einem positiven Einkommen geführt hat.

Im einzelnen werden Einkommensteuerpflichtige mit Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, mit Einkünften aus Gewerbebetrieb,
mit Einkünften aus se-l,bständiger Arbeit, mit Ejnkünften aus
nichtseLbständiger Arbeit, mit Einkünften aus Kapitalvermögen,
mit Ejnkünften aus Vermietung und Verpachtung und mit sonstigen
Einkünften nachgewiesen.

t)FK - Nr:
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Einkommensteuer-
statistik
o1.o1.61

Blatt.Nr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Jahressteuerschuld der unbe-

schränkt EinkommensteuerpfTichtigen, die sich aufgrund der Ver-
anlagn:ng zur Einkommensteuer aus dem zu versteuernden Einkommen

ergibt.

Die Einkorunensteuerschuld ergibt sich nach Berücksichtigung be-
stimmter Steuerermäßigungen (2.8. ermäßigte Steuersätze bei
außerordentlichen Einkünften, Steuerermäßigungen bei ausländi-
schen Einkünften) aus der Einkonmensteuertabelle (Grund- oder
Splittingtabelle). Während sich aus der Grundtabelle die Ein-
kommensteuerschuld für die Einzelveranlagungen errechnet, ent-
hält die Splittingtabelle die Steuerbeträge für FäIIe von zusam-
menveranlagungen (Ehegatten) und Veranlagungen in besonderen
räIlen. 1 )

Das zu versteuernde Einkommen der Einkommensteuerpflichtigen
wird wie folgt berechnet:

1) Zu Einzelheiten der Veranlagung sowie des Einkommensteuer-
tarifs siehe §§ 25-34d des Einkommensteuergesetzes i.d.F.
v. t5.8.1974 (BGBI . I 1974 S. 1993) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBK - tlr(n):
L37 I

Begrl ff:

E I NKOI4MENST'E TJE RSCH ULD

Statist ikl
CLi i tiqkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

2



Stand: 02.o2 .79

Segrl ff:

Blätt-llr.: 2

E I NKOMMENSTEIJE RSCHULD

Summe der positiven Einkünfte aus den sieben Einkunfts-
arten
+ nachzuversteuernder Betrag nach § 1Oa Einkommensteuergesetz
+ ein Drittel (ein Viertel) der von einem Dritten bewirkten

Leistungen auf die Vermögensabgabe
+ Hinzurechnungsbetrag nach § 2 ebs. 1 satz 3 Auslandsinvesti-

tionsgesetz
- Freibetrag für Land- und Forstwirte
- ausländische Verluste hach § 2 Abs. 1 satz 1 Auslandsinvesti-

tionsgesetz
- ausgeglichene Verluste (negative Einkünfte aus den sieben

Einkunftsarten)

= Gesamtbetrag der Einkünfte
- ausländische Steuern vom Einkommen

- Sonderausgaben

- Freibetrag für freie Berufe

= Einkommen

- Freibeträge nach § 33a Einkonmensteuergesetz

- Pauschbeträge für Körperbehinderte, Hinterbliebene
- Überbelastungsbetrag nach § 33 Einkommensteuergesetz

- Altersfreibetrag
- Kinderfreibeträge
- sonstige vom Einkornmen abzuziehende Beträge

= zu versteuernder Einkommensbetrag.

Auf die Eirkonmensteuerschuld werden die durch Steuerabzug ein-
behaltenen Beträge angerechnet, soweit sie auf die im veranla-
gungszeitraum bezogenen Einkünfte entfallen. SoIche Steuerabzüge
werden bei den unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen für die
Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer vorgenorunen. Die Lohnsteuer
bzw. Kapitalertragsteuer sind besondere Erhebungsformen der Ein-
kommensteuer, die bei den Einkünften aus njchtseTbständiger
Arbeit durch Abzug vom Arbeitslohn bzw. bei bestimmten im Ein-
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Stand: 02 .o2.79

Begrl ff :

Blatt-llr.: 3

E I NKOMI',IENS TE tJE RS CHULD

kommensteuergesetz aufgeftihrten inIändischen Kapitalerträgen
durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben werden. zvr Ermittlung
der verbleibenden Steuerschuld der unbeschränkt Einkommen-
steuerpflichtigen sind diese Steueral:zugsbeträge von dör Ein-
kommensteuerschuld abzuziehen.

Eine Veranlagung zur Einkommensteuer wird bei Arbeitnehmern,
bei denen Lohnsteuer einbehalten wird, nur dann durchgeführt,
wenn z.B. das Einkommen von Ehegatten 48 OOO DM, im übrigen
24 OOO DM übersteigt oder wenn noch andere Einkünfte von mehr
als 8OO DM bezogen worden sind, die nicht der Lohnsteuer zu
unterwerfea ,.rarr.1 )

Anderungen im zei tablauf: DasEin-
kommensteuerrecht wurde im zeitablauf häufig geändert; von den
Anderungen waren u.a. der Einkommensteuertarif und die Freibe-
träge der Einkommensteuerpflichtigen betroffen. 2 )

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die in derEinkommen-
steuerstatistik nachgev/iesene Einkommensteuerschuld ist zu unte
schej-den von der veranTagten Einkonmensteuer (Statistik über
den Steuerhaushalt). Als Einkommensteuerschuld wird die aufgrund
der Veranlagung zur Einkommensteuer festgesetzte Jahressteuer-
schuld nachgewiesen. Die veranlagte Einkommensteuer der Statistik
rliber den Steuerhaushalt rechnet dagegen zu den kassenmäßigen
Steuereinnahmen des Bundes und der Länder (Gemeinschaftsteuern)
und damit zu den Steuereinnahmen, dj-e innerhalb eines bestimmten
Zeitraums in die Kassen von Bund und Ländern fließen, unabhängig
davon, für welches Jahr sie geleistet wurden oder wann die Ein-
kommensteuerschuld entstanden ist. Zu beachten ist außerdem, daß
die Einkommensteuerschuld lediglich für unbeschränkt Einkommen-
steuerpflichtige nachgewiesen wird.

1) Zu Einzelheiten siehe §§ 46, 46a des Einkornmensteuergesetzes
i.d.F. v. 15.8.1974 (BGBI . I 1974 S. 1993).

2) zu einem Überblick rliber die zahlreichen Veränderungen des
Einkorrnensteuerrechts im Zeitablauf siehe Bundesministerium
der Finanzen (Hrsg.): Die Steuern des Bundes und der Länder,
Bonn 1977, S. 12 bis 19'
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Statistik
über den
Steuerhaushalt
0t.01.62

B lattdr.: L

B e g r i f f s i n h a 1 t : Dem Bund bzw. den Ländern nach

der Steuerverteilung tatsächlich zugeflossene Antelle an -Lohn-

steuer, vetanTagter Einkommensteuer, KapitaTertragsteuer und

Körperschaftsteuer .

Anderungen im Zei tablauf : DieBund-,/
Länderanteile an der Einkommen- und Körperschaftsteuer betrugen
r962
t963
1964 - 1966
t96'l - 1968
1969

35 bzw.
38 bzw.
39 bzw.
37 bzw.
35 bzw.

65t
622
6Lz
63r
65 t.

Ab 1. 7.1g7o (Inkrafttreten des Finanzreformgesetzes) fließen
dem Bund bzw. den Ländern je
- 43 E der Lohnsteuer und der veran-Z.agten Einkommensteuet und je
- 50 t der Kapitalertragsteuer und der Körperschaftsteuer zD-

Nach dem Gemelndefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden ab
1.1.1970 14 t der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBl(.tl
1 130

EINKOMMEN- IJND KÖRPERSCHAFTSTEUER

Begrl ff:

Statistik/
cültigkeitsze itraum Begr i f f s inhalt/.linderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen



Stand: 15.01.78

!.Iirtschaf tsrech-
nungen ausge-
wählter privater
Haushalte
01.01.58

Blatt-t{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Die Einkommen- und Vermögen-
steuern je Haushalt und Monat umfassen die geleisteten Lohn-
steuern, Einkommensteuern, Vermögensteuern, dj.e laufenden
Lastenausgleichsabgaben und die Kirchensteuern.

Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Einkommen-
steuer, die. bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit durch
Abzug vom Arbeitslohn erhoben wird. Zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit rechnen alle Einnahmen, die einem Arbelt-
nehmer aus seinem DienstverhäItnis oder einem früheren Di_enst-
verhäItnis in Form von Geld oder Sach1eJ-stungen zufließen. Dazu
gehören z.B. Löhne, Gehälter, Gratifikationen und Tantiemen.

Die Einkommensteuer ist eine Steuer, die auf das Einkommen von
Einkommensteuerpflichtigen, die zur Einkommensteuer veranlagt
worden sind, erhoben wird. Der Einkommensteuer unterliegen die
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb, Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung sowie die sonstigen Ein-
künfte.

Die Vermögensteuer ist eine Steuer, di_e auf das Vermögen von
Vermögensteuerpflichtigen erhoben wird. Bemessungsgrundlage
der Vermögensteuer bei unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen
natürlichen Personen (Personen mit l,Iohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt im In1and) ist das Gesamtvermögen. Das Gesamtvermögen
wird als Summe aus dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen,
dem Grundvermögen, dem Betriebsvermögen und dem sonstj-gen Vermö-
gen abzüglich der Schulden und sonstigen Abzüge ermittelt.

Lastenausgleichsabgaben sind die nach dem Lastenausgleichs-
gesetz zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobenen Abgaben.
Sie dienen dem Ausgleich von Schäden und Verlusten, die durch
Vert:reibunqen und kriegsbedingte Zerstörung sowie im Zusammen-
hang mit der Neuordnung des Geldwesens durch die l,tährungsre-
form 1d48 entstanden sind.

Die Kirchensteuer ist eine zur Deckung des allgemeinen Kj_rchen-
bedarfs von steuerberechtigten Rerigionsgemeinschaften erhobene
Steuer. Die Höhe und die Bemessungsgrundlage der Kirchensteuer
weichen in den einzelnen Bundesländern voneinander ab, in der
Regel besteht sie jedoch in einem prozentsatz der Einkommen-
bzw. Lohnsteuer.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:

EINKOMI4EN- UND VERMÖGENSTEUERN

Begrl ff:

GBl( - llr(n):
1454

sraristik/
GüItigkeitsze itraum Begri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gri f f sbez iehungen



Stand: 26.03.79 Blatt-ttr.: 1

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:8e9rl ff:

EINKTTNFTE AUS GEWERBEBETRTEB
GBK - llr(n):

t854, 3185

statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Einkommensteuer-
stati stik
01 .01 .61

B e g r i f f s i n h a 1 t : Einkünfte aus Gewerbebetrieb
sind

Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu gehören auch
Einkünfte aus gewerblicher Bodenbewirtschaftung, z.B. aus

Bergbauunternehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirt-
schaftliche Nebenbetriebe sind;

die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offenen Handels-
gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft und einer anderen
Gesellschaft, bei der der Gesellschafter a1s Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im
Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen
oder für die Übertassung von Wirtschaftsgütern bezögen hat;

die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, soweit sie nicht auf
Anteile am Grundkapital entfallen, und die Vergütungen, die
der persönlich haftende Gesellschafter von der Gesellschaft
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschafts-
gütern bezogen hat.

I

I

Zu den Einkünften aus Gevrerbebetrieb gehören u.a. auch Gewinne
aus Betriebsveräu8erungen und aus Veräußerungen von Anteilen an
eihör.',Kapifalgesellschaft, erenn der Veräußerer innerhalb der
Ietzten iünf .lahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich betei-
Iigt üar.1 )

1 ) Zu wej-teren Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz
i.d.F. v. 15.8.t974 (BGBI. I s. 1993) , §§ tS - 17.

-2
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EINKT'NFTE AUS GEWERBEBETRIEB
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Gül tigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gri f f sbez iehungen

Bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb handelt es sich um den Ge-
winn, der sich bei buchführungspflichtigen oder freiwillig Bü-
cher führenden Gewerbetreibenden als Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahres und dem Be-
triebsvermögen arn Sch1uß des vorangegangenen wirtschaftsjahres,
vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der
Einlagen ergibt.l) Bei nicht buchfuhrungspflichtigen Steuerpftbtr
tigen, die auch keine Bücher führen, wird ats Gewinn der Übesctruß
der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben angesetzt.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind u.a. zu unterscheiden von den Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft und den Einkünften aus seTbständiger
erbeit (jeweils Einkommensteuerstatistik) .

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind Einkünfte aus
der planmäßigen Nutzung des Bodens und der Verwertung der dadurch
gewonnenen Erzeugnisse. Beschränkt sich ein Betrieb nicht auf
den Absatz selbstgewonnener Erzeugnisse, sondern kauft er dauernd
und nachhaltig fremde Erzeugnisse über den betriebsnotwendigen
Umfang hinaus hinzu, so ist ein solcher Betrieb als Gewerbebe-
trieb zu behandeln.

AIs fremde Erzeugnisse gelten nur solche Erzeugnisse, die nicht
im eigenen Betrieb im [,Iege des Erzeugungsprozesses bearbeitet
werden, sondern für Zwecke der Weiterveräußerung zugekauft wer-
den. Daher gelten Erzeugnisse, die für die Weiterzucht im Rahmen
des Erzeugungsprozesses im eigenen Betrieb verwendet werden @.8.
Saatgut, Jungpflanzen), nicht als fremde Erzeugnisse.

fm Unterschied zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb bei denen die
Einkünfte einen Betrieb (Gewerbebetrieb) voraussetzen, ergeben
sich die Einkünfte aus selbständiger Arbeit aus bestimmten
selbständig ausgeübten Tätigkeiten, die in der RegeI keinen Be-
trieb voraussetzen.

Bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit handelt es sich über-
wiegend um Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit, die im Ein-
kommensteuergesetz nur durch die Aufzählung der wesentlichsten
Berufsgruppen (2.B. Arzte, Rechtsanwätte) beschrieben wird. Da-
nach können auch Tätigkeiten unter den Begriff der selbständigen
Arbeit fallen, die im Einkommensteuergesetz nicht ausdrücklich
bezeichnet sind. voraussetzung ist jedoch, daß diese Tätigkeiten
tatsächlich einer der in § tA Abs. L zLff.1 bis 3 des Einkommen-
steuergesetzes aufgeführten Tätigkeiten ähnlich sind.

1 ) Zu weiteren Einzelheiten der Gewinnermittlung sieheebenda,§§a-7e.



Stand: 26. 03. 79

Einkommensteuer-
stati stik
01.01.61

BlattJlr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen gehören

- Gewinnanteile (oividenden), Zinsen, Ausbeuten und sonstige Be

züge aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er,rerbs- und wirt-
schaftsgenossenschaften und Kolonialgesellschaften, aus An-

teilen an der Reichsbank und bergbautreibenden Vereinigungen,
die die Rechte ej-ner juristischen Person haben;

- Einkünfte aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe a1s

stiller Gesellschafter ;

- Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und Renten aus Ren-

tenschulden. Bei Tilgungshypotheken und Tilgunsgrundschulden
ist nur der Teil der Zahlung steuerpflichtig, der als Zins
auf den jeweiligen Kapitalrest entfälIt;

- Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, z-B- aus

Darlehen, Anleihen, Ej-nlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;

- Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen einschließlich
der Schatzwechsel.

Elnbezogen sind u.a. auch Einkünfte aus der Veräußerung von Di-
videndenscheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprüchen, wenn die
dazugehörigen Aktien, Schuldverschreibungen oder sonstigen An-
teile nicht mitveräußert werden- 1 )

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen ergeben sich als Überschuß der
Einnahmen über die Werbungskosten. Einnahmen sind dabei alle
Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen. I'lerbunqskosten sind
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Ein-
.r"hrear. 2 ) -

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe
i.d.F. v. 15.8.19'74 (BGB1. I S.

2) Zu weiteren Einzelheiten siehe

Einkommens teuerges etz
L993) , § 20.

ebenda,§§8-9a.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr

GBK . n
1854, 3185

Begrl ff:

ETNKTJNFTE AUS KAPITALVERMöGEN

Statistik/
Gül tigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

GBK -
1854,3195

n
EINKÜNFTE AUS I"AND- IJND FORSTWIRTSCHAFT

Begrl ff:

Statistik/
Gü1t1gke itszeitraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Elnkommensteuer-
stati stik
01 .01 .61

Begriffsinhalt
wirtschaft sind

Einkünfte aus Land- und Porst-

Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Vrleinbau, Gartenbau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen und aus

allen Betrieben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der
Naturkräfte gewinne^. Zv diesen Einkünften gehören unter be-
stimmten Voraussetzungen auch die Einkünfte aus Tierzucht und
Tierhaltung;

Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht
für Binnenfischerei und Teichwirtschaft, Imkerei und Wander-
schäferei;

Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb einer Landwirt-
schaft oder einer Forstwirtschaft im Zusammenhang steht;

Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubgenossenschaf-
ten und ähnlichen Realgemeinden im Sinne des § 3 Abs. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes .

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören u.a.
auch Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen Neben-
betrieb sowie der Nutzungsurert der Wohnung des Steuerpflichtigen,
wenn die Wohnung die bei Betrieben gleicher Art übliche Größe
nicht überschreitet. Einbezogen sind ferner Gewinne, die bei der
Veräußerung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen erzielt werden. 1 )

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz
i.d.E. v. 15.8.1974 (BGBI. I s. 1993) , §§ 13, 14, t4a.

2
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Bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft handelt es sich
um den Gewinn, der sich bei buchführungspflichtigen oder frei-
willig Bücher führenden Land- und Forstwirten als Unterschieds-
betrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahres und dem Betriebsvermögen am Schluß des vorangegangenen
Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnahmen und ver-
mindert um den Wert der Einlagen, ergibt (siehe §§ a - 7e Ein-
kommensteuergesetz i.d.r. v. L5.8.1974) .

Der Gewinn nichtbuchfrlihrungspflichtiger Land- und Forstwirte
wird nach Durchschnittsätzen (§ 13a Einkommensteuergesexz) er-
mittelt. .Bei Land- und Forstwirtön, die zur Buchführung ver-
pflichtet sind, aber keine ordnungsgemäßen Bücher führen, ist
dert,Gewinn,zu schätzen (Einkommensteuer-Richtlinien L972 Ab-
schnitt,127, Abs. 2). Eine Schätzung des Gewinns wird auch bei
den ln Abschnitt 127 Abs. 4 der Einkommensteuer-Richtlinien 1972
aufgeführten' Länd- und Forstwirten vorgenommen.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : zu Unterschieden zwi-
schen den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, den Ejn-
künften aus Gewerbebetrieb und den Einkünften aus se-Lbständiger
Arbeit (jeweils Einkommensteuerstatistik) siehe unter Einkünfte
aus Gewerbebetrieb.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - Nr(n):
1854,3185

.ETNKt,NFTE AUS LAND- TJND FORST!{IRTSCHAET

Begrl ff:

statistik/
Gü Itigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negrif fsbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr

GBl( - tlr(n
1854, 3185

EINKI}NFTE AUS NICHTSELBSTIiNDIGER ARBEIT

Begrl ff:

statistik,/
Gü1 tigkeitszeitraum Be gri f f s inhal t/Änderungen im ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Einkommensteuer-
stati-stik
01 .01 .51

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören

- Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge

und Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder
privaten Dienst gewährt werdeni

- !{artegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere

Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um einmalige
Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht.l)

Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ergeben sich als
Überschuß der Einnahmen über die Werbungskosten. Einnahmen sind
dabei alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen. hler-
bungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Er-
haltung der Einnahmen (2.B. Aufwendungen des Arbeitnehmers für
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Aufwendungen aus
Anlaß einer doppetten HaushalLsführung, Aufwendungen für Arbeits
mittel) .2)

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz
i.d.r. v. 15.8.t9'74 (BGBI. I-S. 1993), § 19-

2) Zu weiteren Einzelheiten siehe ebenda, §§ g - 9a.
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Einkommensteuer-
stati stik
01 .01 . 61

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Einkünfte aus selbständiger
Arbeit sind

- Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit;

- Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie, wenn

nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind;

- Einkünfte aus sonstlger selbständiger Arbeit.

SIE

Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständiq ausqe- 
|

übte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerisJh", rlr,- 
]terrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Be-

rufstätigkeit der Ärzte , ZahnärzEe, Tierärzte, RechtsanwäIte,
Notare, Patentanwälte, Vermessungsi-ngenieure, Ingenieure, Archi-
tekten, Handelschemiker, [rTirtschaftsprüfer, Steuerberater, be-
ratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (ver-
eidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker,
Dentisten, Krankenglmnasten, Journalisten, Bildberichterstatter,
Dolmetscher, ÜberseLzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Ange-
höriger eines freien Berufs ist auch dann freiberuflich tätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte
bedient; Voraussetzung ist, daß er aufgrund eigener Fachkennt-
nisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertre-
tung im FaIle vorübergehender Verhinderung steht der Annahme
einer leitenden und eigenveranti.rortlichen Tätigkeit nicht ent-
gegen.

Zu den Einkünften aus sonstiger selbständiger Arbeit zählen z.B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testamenten, für Vermö-
gensverwaltung und für die Tätigkeit a1s Aufsichtsratsmitglied.

Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört auch der Ge-
winn, der bei der Veräußerung des Vermögens oder eines selbstän-
digen Teils des Vermögens oder eines Anteils am Vermögen er-
zielt wird, das der selbständigen Arbelt dient.l)

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz
i-d.F. v. 75.8.7974 (BGBI. r S. 1993), § 18.

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK.il
7854, 3185

EINKI}NFTE AUS SELBSTANNTCEN ARBEIT

Begri ff:

statistik/
GüItigke itsze itraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

n



Stand: zs. 03.79 Blattdr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

EINKI'NFTE AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT

OFK - Nr:

GBK - t'lr(n):
1954,3195

Statistik/
Gü1tigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit handelt es sich um
den Gewinn, der sich bei buchführungspflichtigen oder freiwiltig
Bücher führenden Steuerpflichtigen aIs Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Vermögen der Se1bständigen am Schluß des Vtirtschafts-
jahres und dem Vermögen der Selbständigen am Schluß des vorange-
gangenen $lirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnahmen
und vermindert um den !{ert der Einlagen, ergibt.l) Aei nicht-
buchführungspflichtigen Steuerpftichtigen, die auch keine Bücher
führen, wird als Gewinn der überschuß der Betriebseinnahmen über
die Betriebsausgaben angesetzt.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Zu Unterschieden zwi-
schen den Einkünften aus selbständiger Arbeit, den Einkünften
aus Gewerbebetrieb und den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft (jeweils Einkommensteuerstatistik) siehe unter Einkünfte
aus Gewerbebetrieb.

-l) Zu weiteren Einzelheiten der Gewinnermittlung siehe ebenda,
§§ a - ze.

i
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - Nr:

1854,3185
GBK - ilr(n

ETNKtINFTE eud venürurtn'lc' ur'rp vERpACHTUNG

Begrl ff:

statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Einkommensteuer-
statistik
01.01 .51

B e g r i f f s i n h a 1 t : Einkünfte aus Vermietung und

Verpachtung sind

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem
Vermögen, insbesondere von Grundstücken, Gebäuden, Gebäude-

teilen, Schiffen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind
und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (2.B. Erbbaurecht, Erbpachtrecht
Mineralgewinnungsrecht) ;

- Elnkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Sachinbegriffen,
insbesondere von beweglichem Betriebsvermögen,

Eihkünftd aus zeitlich begrenzter Überlassung von Rechten,
insbesondere von schriftstellerischen, künstlerischen und

gewerblichen Urheberrechten, von gewerblichen Erfahrungen
und von Gerechtigkeiten und GefäI1en;

- Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforde-
rungen, auch dann, urenn die Einkünfte im Veräußerungspreiö
von Grundstücken enthalten sind und die Miet- oder Pachtzin-
sen sich auf einen Zeitraum beziehen, j-n dem der Veräußerer
noch Besitzer war.

Zu den Einkünften aus Vermietung und verpachtung gehört auch der
Nutzungs$rert der Wohnung im eigenen Haus oder der Nutzungswert
einer dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unentgeltlich
überlassenen Wohnung einschl. der zugehörigen sonstigen Räume
und cärten.1 )

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ergeben sich als
Überschuß der Einnahmen über die vterbungskosten. Einnahmen sind
dabei alle Güter, die in GeId oder Geldeshrert bestehen. Werbungs-
kosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung
der Einnahmen (2.8. Steuern vom Grundbesitr).2)

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe
i.d.F. v. L5-8.t974 (BGBI. r S.

2) zu r"reiteren Einzelhelten siehe

Einkommens teuergesetz
1993), §§ 21, 2!a.

ebenda,§§8-9a.



Stand: 26.o3 .79

Statistik der
Bausparkassen
o1.o1.54

Blatt.l.lr.: t

Be gr i f fs i nh a I t: DieEinlagenundaufgenommenen
Gelder umfassen den Bestand an Spareinlagen sowie den Bestand
an aufgeno[unenen Fremdmitteln bei den Bausparkassen.

Als ^SpareinTagenbestand (einschließLich verrechneter Bauspar-
prämien) gilt der Bestand an Bauspareinlagen (einschl. Zins-
gutschriften) und verrechneten Bausparprämien.

AIs aufgenomnene FremdmitteJ gelten Verbindlichkeiten der Bau-
sparkassen gegenü'ber Dritten.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Im Unterschied zu den
Einlagen und aufgenoulmenen Geldern stellen dLe Einzahlungen
(Statistik der Bausparkassen) keine Bestands-, sondern eine
Stromgröße dar. Zudem umfassen die Einzahlungen keine aufgenom-
menen Fremdmittel -

f

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - l{r(n) :

1262

EINLA@N I,]ND AUFGENOMI,IENE GELDER

Begrl ff:

Statistik,/
Gü lti gke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen



Stand: ts.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-l{r.: 1

PrivathaushaTte, die ausBegriffsinhalt
nur einer Person bestehen.

privathaushalte sind normalerweise Personengemeinschaften,
die zusammen wohnen und ej-ne gemeinsame Hauswirtschaft
führen. Jedoch kann auch eine atlein wohnende und wirt-
schaftende Person einen eigenen Privathaushalt bilden (z.B
auch ein Untermieter). Entscheidendes Merkmal ist das
selbständige Wirtschaften des Haushaltsmitgliedes'

Bei der Zuordnung von Personen zu Pri'vathaushalten wird
von der BevöTketung in PrivathaushaTten ausgegangen'

I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - ltr:

GBK - tlr(n):
650, 2559 !.:

Eegrl ff :

EINPERSONENHAUSHALTE

sratistik/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/negriffsbeziehungen
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Statistik der
Bausparkassen
o1 .o1 .54

B lattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zahlungen, die im Berichts-
zeitraum an die Bausparkassen fließen und die für die zuteilung
an die Bausparer bestimmt sind.

Im einzelnen umfassen die Einzahlungen spargreldeinzahTung€n,
Wohnungsbauprämien sowie Zins- und TiTgungsleistungen.

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : ImUnterschied zu den
Einzahlungen stellen die Einlagen und aufgenommenen GeTdet
(statistik der Bausparkassen) keine strom-rsondern eine Be-
standsgröße darrzudem werden bei den Einlagen und aufgenommenen
Geldern auch die aufgenormenen Fremdmittel erfaßt-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

ofl( - l,lr:

cstr:1ilil:
1222, 1232, 1535

Begrl ff:

EINZAHLI,JNGEN

Statistik/
cü lti gkeitszeitraum Begri f f s inha I t,/Änderungen im ze itablau f /negr i f f sbez iehungen
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Arbeitsstätten-
zählung 1970

Blatt.llr.: 1

B e g r i.f f s i n h a I t : Aröeitsstätte eines llntetneh-
mens, <1as nur aus. dieser einen Arbeitsstätte besteht.

obgleich'Arbeitsstätte und Unternehmen hier identisch sind,
liegen den einzelnen Begrlffsabgrenzungen verschiedene Kon-
zepte zugrunde.

Als Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit (Grundstück
oder abgegrenzte Räumlichkeit), in der am Stichtag minde-
stens eine Person oder - unter einheitlicher Leitung -
mehrere Personen regelmäßig haupt- oder nebenberuflich er-
werbstätig \^raren.

Als Unternetmen wird die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat, aufgefaßt.

In der Arbeitsstättenzäh1ung werden Unternehmensergebnisse
nur für den erwerbswirtschaftlichen Bereich ausgewiesen. Zu
diesem rechhen die Wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft,
Tierhattung und Fischerei, Produzierendes Gewerbe (Energie-
wirtschaft und wasserversorgung, Bergbau, Verarbeitendes Ge-
werbe, Baugewerbe), Handel, Nachrichtenübermittlung, Kredit-
institute, VersicherunsJsgewerbe, sonstige Dienstleistungen
(Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildung, Gesundheitswesen,
Rechtsberatung), ferner die wirtschafttichen Unternehmen im
Eigentum der Gebietskörperschaften einschl. der staatlichen
und kommunalen Regiebetriebe und der Deutschen Bundesbahn
und der Deutschen Bundespost.

Für die Bereiche organisationen ohne Erwerbscharakter sowie
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung werden keine
Unternehmensergebnisse ausgewiesen, dort bestehen keine
Einzigen Niederlassungen.

Zu den Einzigen Niederlassungen, d.h. als selbständige Unter-
nehmen werden auch Zweigniederlassungen von ausländischen
Unternehmen und von Unternehmen aus der DDR und Berlin (Ost)
J-m Bundesgebiet gezählt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff: 0Fl( - tlr:

EINZIGE NIEDERLASSTJNG 6BK - llr(n):
28t6

Statistik/
GüItigke itszeit.raum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/eegriff sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK . },Ir:

GBl( .
497

n
ELEKTRISCHER STROM, GAS, WASSER

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Erzeugerpreise
industrieller
Produkte

B e g r i f f s i n h a 1 t : Sarrnelposition, die die
Abgabe von Elektrizität aus dem öffentlichen Versorgungs-
netz, die Versorgung mit Gas durch OrtsgasversorgungsunLerneh-
men und Ferngasgesellschaften und die V'lasserversorgung umfaßt.

Bei der Abgabe von Elektrizität ist die Ausgleichsabgabe nach
dem dritten Verstromungsgesetzl) berücksichtigt'

o 1 .o1 .68

1) Zu Einzelheiten siehe drittes Verstromungsgesetz v.
13.12.1974 (BGBI. r S. 3473).



Stand: 11.O1.?9

Investltionserhe-
bung j-n der öffent-
lichen Energiever-
sorgung
01.o1 .62 -
31.t2.74

Blattjlr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen, die entsprechend
den gesetzlichen Bestirnmungen 1) als Unternehmen der öffent-
lichen Elektrizitätsversorgung 9elten.

AIs Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung gel-
ten nach den gesetzlichen Bestirnmungen Unternehrnen, die andere
Wirtschaftseinheiten (Unternetrmen, Haushalte u.a.) mit Elek-
trizität versorgen und dafür eine staatliche Genehmigung haben.

Sie stehen hinsichtlich ihrer Investitionen und der Gestaltung
der Tarife und der altgemeinen Geschäftsbedingungen unter
staatlicher Aufsicht und unterliegen der allgemeinen Anschluß-
und Versorgungspflicht. *

Unternehmen, die nur teilweise oder im Nebenbetrieb öffentliche
Elektrizitätsversorgung betreiben, gelten mit ihrem fachlichen
Unternehmensteil aIs Unterneluoen der öffentlichen Elektrizitäts-
versorgung, auch wenn der wirtschaftliche Schwerpunkt des ge-
samten Unternehnens außerhalb der Elektrizitätsversorgung liegt.

Die vorwiegend zur Deckung des Eigenbedarfs betrlebenen Elek-
trizitätsversorgungsanlagender rndustrie und der Deutschen
Bundesbahn rechnen nicht zur öffentlichen Elektrizitätsver-
sorgung, auch wenn sie zeitweise Elektrizität an das öffent-
liche Netz abgeben. Der Bundeswirtschaftsminlster entscheidet
endgrültig darüber, ob und inwieweit ein Unternehmen als Unter-
nehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung im Sinne der
gesetzlichen Regelung zu gelten hat.

Die versorgung mit Elektrizität umfaßt die Erzeugung, die Fort-
leitung und die Abgabe von Elektrizität.

Anderungen im Zei tablauf: Seit1972
werden einlge Wärmekraftwerke des Steinkohlebergbaus, die vorher
zur Industrie zählten, zur öffentlichen Energi-eversorgung 9e-
rechnet.

1) VqI. cesetz zur Förderung der Energiewirtschaft v. 13.12.1935
(RGBI. r S. 1451) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - llr:

GBK - tlr(n):
4a2

trLEKTRI Z ITATSVERSORGIJNGS I,JNTEP.}JEITMETT

FACHLICHE UNTERNEHI'IENSTEILE

Begrl ff:

Statistik,/
Gü Itigke itsze itraum Be gr i- f f s inhal t/Änderungen im Ze itabrauf ,/Be gri f f sbez iehungen



Stand: L8.o7 .79

1

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe

Elektrotechnische Erzeugnisse Warengruppe 36

des Systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern zähIen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die riberwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen im wesentlichen:
Elektromotoren und -generatoren,
Transformatoren,
Stromrichter,
Starkstromkondensatoren,
Hochspannungsschaltgeräte und -anlagen,
Elektrowerkzeuge bis 2 kW,
E lektroschwei ßgeräte ,
elektrochemische und elektrophysikalische Geräte und
Einrichtungen,

elektrische Industrieöfen,
Elektrowäimegeräte für gewerbliche Anwendung
elektrj-sche Winderzeuger,
elektrische Leuchten (ohne Wohnrar:m- und Repräsentativleuchten),
Gerätd und Einrichtungen der Dr,ahtnachrichtentechnik, t

de r. Funlinachri ch tente chnik,
elektrische Zeitdienstgeräte,
elektrische Signal- und Sicherheitsgeräte,
elektrische Meßgeräte,
Elektrizitätszähler,

elektrische Prüfgeräte und Untersuchungseinrichtungen,
elektrische RegeI- und Steuerungseinrichtungen,

elektromedizinische C,eräte und Einrichtungen,
elektris che Indus triebahnf ah r zeuqe,
Montagen dieser Erzeugnisse.

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch ohne Mon

arbeiteni aber zusätzlich mit elektrischen Ausrüstungen für
volIständige Fabrikationseinrichtungen.

2

Produktions-
Eilbericht
ot.o7.62

Außenhandels-
statistik
o1.o1.50

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Fl( - i.lr:

GBK - tlr(n):
2605, 2604, 564, 589

ELEKTROTECHNI SCHE IN\ESTI TI ONSGTEER

Begrl ff:

Statistik,/
cü Itigkeitszeitraum Be gr i f f s inhal t/Änderungen im Ze i tablauf ,/Be gri f f sbez iehungen

2



Stand: 18.o7.79 Blatt-llr.: 2

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik' (WA)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüs-
selt. Da im Wf die Waren in erster Linie nach produktionswirt-
schaftlichen, im VtA dagegen nach zolltechnischen (material-
mäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegen-
ü,berstellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Berech-
nung des Index der industriellen Bruttoproduktion für Investi-
tionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zei tablauf: Derlndex
des Außenhandelsvoh:mens wird sowohl auf Basis 7962 = 1OO (für
die Jahre 196c. - 74) als arch auf Basis I97O = 1OO (für die
Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der Umstellung des Index von
Basisjahr L962 auf Basisjahr 1970 wurden bei der Warenauswahl
eine Reihe von Anderungön vorgenommen. Nur in der Warenauswahl
auf Basis 1962 sind im wesentlichen enthalten C,efrierschränke
und -truhen mit weniger als 25O I Kühlrauminhalt, Rohrpostanlage
Elektro-Heizgeräte, Mikrophone, Verstärker, Niederspannungs-
Schalttafeln, -Schaltgeräte, -Sicherungen, -Stecker, Verbund-,
Bogenlampen, Fotoblitzlichtlampen, Kabel, Kabelgarnituren,
elektronische Musikinstrumente, Diktiergeräte, Schallplatten-
Tona-bnehmer.

Nur i-n der Warenauswahl auf Basis 1970 sind im wesentlichen ent-
halten Leuchtkörper aus GIas, Brutapparate, Elektromotoren und
-generatoren bis 10 kW, Halbleitergleichrichter, Ventilatoren,
Rohrheizkörper, Akku-betri-ebene elektrische Lokomotiven,
Scheinwerfer, Röntgenröhren, elektrische Zählwerke, Registrier-
und Stempeluhren, Video-Recorder.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

E I,EKTROTECHNI SCHE I NVE STITI ONS GÜTER

Begri ff:

GBK - Nr(n):
2605, 2604, 564, 589

Statistik,/
Gril t igke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehungen



Stand: L8.o7 .79 Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

602, 2605, 2604, 1095
GBK.N

Ei,EKTRoTECHNISCHE VERBRAUCHSGÜTER

Begrl ff:

statistik/
Gr.i ). tlgke itsze itraum Begri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

t Produktions-
Eilbericht
ol.ol.62

Außenhandels-
statistik
o1 .o1 .60

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe

Elektrotechnische Erzeugnisse Warengruppe 36

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe L97O, die zu den Ter.brauchsgütern zählen.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie herge-
stellt werden, a1s technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und überwiegend von den privaten Haushalten ver-
braucht werden.

Im wesentlichen zählen dazu:
Rundzellenelemente und Batterien daraus,
Elektrowärmegeräte (Plattenkocher, Herde, Back- und Bratgeräte,
Kocher, Heißwasserberei-ter, Heizlüfter, Klej-nwärmegeräte,
Bügelgeräte),

elektromotorische wirtschaftsgeräte (Staubsauger, Küchengeiäte,
Geschirrspülmaschinen, sanitäre Elektrogeräte, (Rasierapparate,
Trockenhauben u. dgl.) ),

elektrische Haushaltskühlmöbel (Haushaltskühlschränke, -gefrier-
schränke und -truhen),

Haushaltswaschmaschinen, -wäscheschleudern und -trockner,
Wohnraum- und Repräsentativleuchten, Glühbirnen bis 1OO W,
Fotoblitzbirnen,

Rundfunkempfänger (Tischgeräte, Musikschränke, Koffer-, Taschen-,
Autoradio§),

Fernsehempfangsgeräte (Koffer-, Tisch-, Standgeräte als I

Schwarzwbiß- oder Farbgeräte),
Antennen und Antennenverstärker,
Plattenspieler und -wechsler, Tonbandgeräte,
bespielte Schallplatten und Tonbänder.

? l'

2 B,e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (9f,A) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen [Varenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt. Da
im WI die t{aren in erster Linie nach produktionswirtschäftlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung gering-
fügige Abweichungen ergeben.

2

n



Stand: t8.o7 .79 Blatt-llr.: 2

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgrütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitj-onsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zei tablauf: Derlndex
des Außenhandelsvolumens wird sowohl auf Basis 1962 = 1OO (für
die Jahre L96O - 74) als auch auf Basis L97O = 1OO (für die
Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der umbasierung von 1962 auf
1970 wurde die zugrunde liegende Warenauswahl teilweise
alrgeändert.

Nur in der warenauswahl auf Basis 1952 sind enthalten Dunstab-
zugshauben, Ventilatoren, Taschenlampen, Hörgeräte, Tonauf-
nahme geräte, kommerzie lle Tonbandgeräte, Magnetbandkopieranlagen,
Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte für das Fernsehen und
Tonfilmgeräte.

Nur in der warenauswahl auf Basis 1970 sind enthalten wohnraum-
und Repräsentatj-vleuchten, Tiefkühlschränke und -truhen mit
weniger als 25O I Kühlrauminhalt, Rundzellenbatterien, Haushalts-
Haartrockenhauben' Heizlüfter und Fotoblitzbirnen.

Statistische Datenbank

- Definit.ionskätalog -
t)Fl( - tlr:

602, 2605, 2604, 1095
GBK .ELEKTROTECHNI SCHE VERBRAUCHS GÜTER

Begrl ff :

Statistik/
cü Itigke itsze itraum Begri f f s inha It/Änderungen im, Zeitab Iauf ,/Be gri f f sbez iehungen

n



Stend: 31.05.78 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

CFK - Nr:

ll.ii - iir(rr)
900

Begrl ff:

E-LOKOMOTIVEN

Statistik/
Gü Itigke itsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbe z iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstati stik )

o1.01.66

B e g r i f f s i n h a 1 t : Lokomotiven' die durch

Elektromotoren angetrieben werden, unabhängig davon, ob die

elektrische Energie von oberleitungen, Stromschienen oder

Akkumulatoren, die von der Lokomotive mitgeführt werden,

bezogen wird. Lokomotiven, die mit einem nicht elektrisch
angetriebenen zusatzmoLot ausgerüstet sind, zählen ebenfalls

zu den E-LokotrPtiven.

Lokornotiven sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach
ihrerBauartausschließtichzumBewegenvonschienenfahr-
zeugen bestimmt sj-nd-

Als Bestand an Lokomotiven wird der Einsatzbestand ange-
geben. Dazu zählen E-LokomotiYen, die der entsprechenden
Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten und
zuzüglich der von ihr angemieteten E-Lokomotiven. Berück-
sicfriigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebs-
fähige E-I.okomotiven sowie die in Ausbesserung befindlichen,
auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem Zu-
stand abgestellten oder in Reserve gehaltenen E-Lokomotiven.

Nicht berücksichtigt werden die E-Lokomotiven, die zum Ver-
kauf, zur ZexLegung oder zur Ausmusterung abgestellt sind'

B e g r i f f s b e z i,e h un g e n : ImUnterschied
zu r,Äkourotiven sind Triebwaqen (Dieseltriebwagen, E-Trieb-
wagen - Eisenbahnstatistik) auch für die Beförderung von
Personen und/oder Gütern ausgerüstet.



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - ttr:

GBK - n;(;):
903

EI{PFANG AUS DER DEUTSCTTEN DEIT,IOI(RA.TISCHEN REPUBLIK UND

BERLIN (OST)

Begrl ff:

statistik/
Gültigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

stand: 13.03. 79

Stat-i s{:iken des
gcwerb).ichen
Güter- und MöbeI-
fernverkehrs und
des VJerkfern-
verkehrs
o1.01.64

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beförderung von Gütern im
Fernverkehr von einem Ort in der Deutschen Demokratischen
Republik oder von Berlin (ost) nach einem ort im Bundesgebiet
(einschließIich Berlin (West) ) .

zum Fernverkehr rechnen der gewerbfiche Eetnvetkehr und der
Werkfernverkehr, gleichgüItig, ob sie mit deutschen oder aus-
ländischen Fahrzeugen durchgeführt werden. Gütertransporte
durch Fahrzeuge, die in der Deutschen Demokratischen Republik
oder Berlin (Ost) beheimatet sind, werden nicht erfaßt.

Im Werkfernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge werden nur
Gütertransporte von Fahrzeugen mit mehr als 1 t Nutzlast
erfaßt.

B e g r i f f sb e zLeh un g en : DerEmpfangaus
der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) er-
gibt zusammen mit dem Empfang im grenzüberschreitenden Verkehr
(statistiken des gewerblichen'Gtiter- unct l,löbelfernverkehrs und
des Werkfernverkehrs) den gesamten EmPfang von Gütern im
Fernverkehr (ohne Empfang im Binnenverkehr), der mits deut-
schen (bundesdeutschen) oder ausländischen Lastkraftfahrzeu-
gen durchgeführt wird.



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - Nr:

EMPFANG AUS GEBIETEN AUSSERHALB DES BUNDESGEBIEf,ES

Begrl ff:

GBl( - ilr(n):
903

Statistik/
GüItigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Stand: 13.03. 79

Eisenbahn-
statistik
(statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1 .66

I

Elatt-tlr.: 1 r

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern
Lm WagenTadungsverkehr von Bahnhöfen außerhalb des Bundes-
gebietes nach Bahnhöfen im Bundesgebiet (einschließlich
BerIj-n (!'Iest) ) .

Zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebietes gehören
auch diä DDR und Berlin (Ost).

Begrif f 'sbezL ehungen: Sieheunter3.

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern
durch Lastkräftfahrzeuge über die Auslandsgrenzen der
Bundesrepublik Deutschland zu Entladeorten in der Bundes-
republik Deutschland (ei.nschließlich Berlin (West) ) .

Zu den Auslandsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland rech.-
nen alle Grenzen außer denen zur DDR einschließlich Berlin
(ost) .

Zu den Lastkraftfahrzeugen zählen Lastkraftwagen mit oder
ohne Anhänger, Sa.ttelkraftfahrzeuge,. Zugmaschinen mit Anhän-
gern und Anhänger, bei denen das Zugfahrzeug die Grenze
nicht überquert, gleichgrr.iltig, oh es sich um deutsche oder
ausländische Fahrzeuge handelt.

Begrif f sbezi. ehur.ngen: ImUnterschied
zum Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes um-
faßt'der Empfang im grenzüberschreitenden Verkehr (Statisti-
ken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und des
!{erkfernverkehrs) ausschließIich den Fernverkehr über die
Auslandsgrenzen, nicht jedoch den Nahverkehr. Siehe auch
unter 3.

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern
durch Luftfahrzeuge von Flughäfen außerhalb des Bundes-
gebietes nach Flughäfen im Bundesgebiet (einschließlich
Berlin (vtest) ) .

Zu den Flughäfen außerhalb des Bundesgebietes zählen auch
E lughäfen in der DDR und Ber1in (Ost) .

2 Statistik des
grenzüberschrei-
tenden Güter-
kraftverkehrs
o1.o1.64

St:atistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
o1.o1.62

3

2-

r

I



Stand: 13 .O3. 79

4. Rohrfernleitungs-
statistik
ol.ol.62

Blatt.llr.: 2

Bezüglich der Luftfahrzeuge lst es gleichgüItig, wo diese
beheimatet sind; entscheidend ist, daß es sich um gewerb-
Iichen Luftverkehr handelt.

B e g r i f f s b e z i eh un g e n : ImUnterschied
zum Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes in
der Eisenbahnstatistik und der Statistik des ge-
werblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen sind
bei der Statistik des grenzüberschreitenden Güterkraftver-
kehrs die Transporte aus der DDR und Berlin (ost) nicht
einbezogen.

B e g r i f f s i n h a I t, Beförderung von rohem Erd-
ö1 durch Rohrfernleitungen von allen Gebieten außerhalb des

Bundesgebietes, zu denen Rohrfernleitungsverbj-ndungen be-

stehen, in das Bundesgebiet.

Statistische Datenbank

: Definitionskatalog -

EMPFANG AUS GEBIEEEN AUSSERHALB DES BU}TDESGEBIEtrES

t)fK - Nr:Begrl ff :

GBK - ttr(n):
903

Statistik/
Gü ltigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Aegriffsbeziehungen



Stand: f 3.o3. 79

Statistiken des
gewerbJ.ichen
Gütcr- und MöbeI-
fernver]<ehrs und
des Werkfern-
verkehrs
o1.o1 .64

Blatt-l{r.: t

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern im

Fernverkehr über die Auslandsgrenzen der Bundesrepublik
Deutschland zu Ar:sladeorten in der Bundesrepublik Deutschland
einschließIich BerIin (West).

AIs Auslandsgrenzen gelten alle Grenzen der Bundesrepublik
Deutschland mit Ausnahme ihrer Grenzen zur DDR und Berlin
(ost) .

zum Fernverkejhr rechnen der gewerbTiche Fernverkehr und der
Werkfernverkehr, gleichgüItig, ob sie mit deutschen oder aus-
Iändischen Fahrzeugen durchgeführt werden. Güterbeförderun-
gen durch Fahrzeuge, die in der DDP. oder Berlin (Ost) be-
heimatet sind, werden dagegen nicht erfaßL

Im Werkfernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge werden nur
Gütertransporte von Fahrzeugen mit mehr als 1 t Nutzlast
erfaßt.

Begri.f f sbezi, ehungen: DerEmpfangim
grenzüberschreitenden Verkehr ergibt zusammen mit dem
Empfang aus der Deutschen Demokratischen RepubTik und Berlin
(Ost) (Statistiken des gewerblichen Güter- und Möbelfernver-
kehrs und des Werkfernverkehrs) den gesamten Empfang von
Gütern im Fernverkehr (ohne Empfang im Binnenverkehr), der
mit deutschen (bundesdeutschen) oder ausländischen Lastkraft-
wagen durchgeführt wird.

Im Unterschied zum Empfang im grenzüberschreitenden Verkehr
umfaßt dex Empfang aus Gebieten außerhaTb des Bundesgebietes
(statistik des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs)
sowohl den Fern- als auch den Nahverkehr, der die Aus-
landsgrenzen übers chreitet .

, Statistische Datenbank

' - Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBK - ilr(n):
903

EI4PFANG IM @ENZÜBR,SCHREITENDEN VERKEHR

Begrl ff:

statistik/
GüItigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: L8.o7.79

Außenhandels-
statistik
o1.o1.50

Blatt-tlr.:1

BegxLffsinhalt:Erzeugnisse,dieimgewerblichen
produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden und die endgültige

Verwendungsreife erlangt haben.

Die Enderzeugnisse umfassen ausgewählte waren (warennummern)
Vlarenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik' Im

wesentlichen zählen dazu, 1)

des

Strick-,Wirkwarenu.dgl.aus:SeideoderChemiefasern'WoIIe
und anderen Tierhaaren, Baumwolle; sonstige Kleidung u. dgl.
aus:SeideoderChemiefasern,WolleundanderenTierhaaren'
Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute, Hartfasern u' dgl';
HüIe;
sonstige SPinnstof fvraren ;
Pelzwaren;
Schuhe aus Leder;
andere Lederwaren;
Papierwaren j
Bücher, Karten, Noten, Bilder;
Holzwaren;
Kautschukwareni
Steinwaren;
Steinzeug-, Ton-, Steingut- und Porzellanwareni

Glaswaren;
Messerschmiedewaren;
Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte;
sonstige Eisenwaren;
Waren aus Kupfer und Kupferlegierungen;
Edelmetallwaren;
vergoldete und versilberte Waren;
sonstige Waren aus unedlen Metallen;

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und warengrupPen, Anhang 2:
Gegenüberstellung der WarengruPpen und -untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen wirtschaft und der
Nummern des warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik '

-2-
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Werkzeugrmaschj-nen ej-nsch1. Walzwerksanlagen ;
Maschinen für die Spinnstoff-, Leder- und Lederwaren-
industrie;

landwirtschaftliche Maschinen einschl. Ackerschlepper;
Dampflokomotiven;
Kraftmaschinen;
Pumpen, Druckluftrnaschinen u. dg1 .
Fördermittel;
Papier- und Druckmaschinen;
Büromaschinen;
Maschinen für die Nahrungs- und,@nußmittelindustrie;
sonstige Maschinen;
elektrotechnische Erzeugnisse (auch elektrische Maschinen) ;

feinmechanische und optische Erzeugnisse;
Uhren;
V{aren aus Wachs oder Fetten, Seifen;
Waren aus Kunststoffen;
Spielfilme und andere belichtete FiIme und Platten;
photochemische Erzeugnisse ;
Bleistifte und chemischer Bürobedarf ;
pharmazeutische Erzeugnisse (auch unzubereitet) ;
kosmetische Erzeugnisse ;
sonstige chemische Erzeugnisse ;

Musikinstrumente;
Kinderspie Izeug;
Christbar:mschmuck;
Kraftfahrzeuge;
lrlasserf ahrzeuge ;
Luftfatrrzeuge;
Fahrräder;
sonstige Fährzeuge;
sonstige Enderzeugnisse

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Enderzeugnisse und'die
Summe der fnyestitionsgüter und der Verbrauchsgüter (beide
Außenhandelsstatistik) unterscheiden sich in vielen Waren. Nur
zu den Investitions- und Verbrauchsgütern rechnen im wesentlichen
Briketts aus Steinkohle und Braunkohle, Motorenbenzin,
leichtes HeizöI , Torf,

Garne aus WoIIe, Baumwolle, Seide, synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern in Aufmachung für den Einzelverkauf,

§

Statistische Datenbank
t

! - Definitionskatalog -
'|

DFI( - Nr:

GBK - tlr(n):
26C^3

Begrl ff:

ENDERZEUGNISSE

statistik/
Gü I tigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabt auf ,/ae gri f f sbez iehungen

3



Stand: 18.o7 .79 Blatt-llr.:3

Teppiche, Gardinenstoffe, Taschentücher' TüII, Drehergewebe
(teilweise), Decken aus verschiedenen Materialien,

ungerahmte Spiegel, gefüIlte Farbkästen, pyrotechnische
Artikel, Zündhölzer, Jagd- und Sportpatronen, bearbeitete
natürliche Schnitz- und Formstoffe (Schildpatt, Perlmutter,
Elfenbein, Bein, Korallen, t'leerschar:ra) -

Nur zu den Enderzeugnissen rechnen:

- Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile von waren verschiedener
Art, insbesondere von l'laschinen und Kraftfahrzeugen;

- waren, die tiberwiegend von Unternehmen gekauft werden, aber
keine Anlage(Investitions-)güter sind, z.B. Bedarfsartikel für
kaufmännische und technische Büros, Werkzeuge, Armaturen,
Kugellager, Meß- und Regelgeräte, Gußformen u-ä., Metallkurz-
waren, Verpackungsmittel, technische Bedarfsartikel, chemi-
sche Hitfsmittel und Bedarfsartikel, Laborbedarf, Zubehör für
Textilien, Bekleidung und Schuhe, Werbedrucke, Kataloge u'ä';

- waren, die überwiegend von den sozialversicherungen gekauft
werden und keine Anlagegüter sind, z-B- Pharmazeutika,
Prothesen, Krankenhausbedarf ;

- Waren, die in Bauten eingebaut werden, z.B- Sanitär- und
Heizungsinstallation, Bodenbeläge ;

- Waffen;
- Kunst- und Sammlergegenstände;

- belichtetes und unbelichtetes Fotomaterial-

Statistische Datenbank
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Außenhandels-
statistik
ot.ol.62

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Enderzeugnisse, aber ohne

Güter der Bundest"gi.t.rtg. 1)

AIs Gr.iter der Bundesregierung gelten im wesentlichen militä'rische
Ausrüstungsgüter.

AIs Enderzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen
Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden und die endgültige
verwendungsreife erlangt haben. Im wesentlichen zähIen dazu
Textilwaren, Bekleidung, Papierwaren, Holzwaren, Steinwaren,
Glaswaren, Eisenwaren, Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse,
waren aus Kunststoffen, chemische Enderzeugnisse, wasser-,
Luft- und Kraftfahrzeuge. Zu Etnzelheiten siehe unter Ender-
zeugnisse.

1) zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2:
Gegenüberstellung der WarengrupPen und -untergrupPen der Er-
nährungswirtschaft und der Gewerblichen lrlirtschaft und der
NLmmern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Statistische Datenbank

-,Definitionskatalog -
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Statistik der
Effektenkurse
o1.o1.66

Blatt.tlr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : !{irtschaftsbereich, cler

die Zweige

Energiewirtschaft und Wasserversorgung,

S teinkohlenbergbau,
Übriger Bergbau (Braunkohlen-' Erz-, KaIi-, Steinsalzbergbau,
@winnung von ErdöI und Erdgas usw.),

Eisen- und Stahlerzeugung (einschl. -halbzeugwerke) r

Ziehereien und Kaltwalzwerke,
StahlverformunsJ, OberfIächenveredelung und Härtung

in der Abgrenzung der Systematik der Wirtschaftszweige,
Ausgabe 1951, umfaßt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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1. Außenhandels-
statistik
01.01.50

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zu den Entwicklungsländern
rechnen:

Afrika
Kanar. Inseln
Marokko
Cduta und I'lelilIa
Algerien
Tunesien 1
Libyen
Agypten
Sudan , t g

Mauretanien
Mali
Obe:rrolta
Niger
Tschad
Republik Kap Verde
Senegal
Gambia
Guinea-Bissau
Republik Guinea
Sierra Leone
Liberia
Elfenbeinküste
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Kamerun
Zentralaf. Kaiser-
reich

Aquatorialguinea
S.Tom6 u.Principe
Gabun
VR Kongo
ZaLre
Ruanda
Burundi
St. Helena
Angola
Athiopien
Dschibuti

Kenia
Uganda

Tansania
Seychellen
Brit. Geb. Ind. Oz .
Mosambik
Madagaskar $
R6union
Mauritius
Komoren
Mayotte
Sambia
Rhodeslen
MaIawi
Botsuana
Swasiland
Losotho

Niederl. Antillen
Kolumbien
Venezuela
Rep. Guyana
Surinam
Franz. -Guayana
Ecuador
Peru

Chile
Bolivien
Paraguay
Uruguay
Argentinien
Falklandinseln

AsienAmerika
GrönIand
St. Pierre, Miquel
Mexiko
Bermuda
Guatemala
Beli-ze
Rep. Honduras
EI Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama o.Kanalz.
Panamakanal-Zone
Kuba
Republik Haiti
Bahamas
Turks- rCaicosins. I
Dominik. Republik
Am. Jungferninseln
Guadeloupe
Martinique
Kaimaninseln
Jamaika
Barbados
Westindien
Trinidad u.Tobago
Grenada

Zypern
Libanon
Syrien
Irak
Iran
Israel
Jordanien
Saudi-Arabien
Kuwait
Bahrain
Katar .

Verein. Arab.
Enirate

Oman
Nordj emen
Südjemen
Afghanistan
Pakistan
fndien
Bangladesh
Malediven
Sri Lanka
Nepal
Bhutan
Birma
Thailand

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:8e9rl ff:
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2. Zahlungs-
bilanz-
statistik
01 .01 .50

LaoS
Kambodscha
Indonesien
Malaysia
Brunei
Singapur
Philippinen
Südkorea
Taiwan
Hongkong
Macau

Ozeanien

Papua-Neuguinea
Austr. -Ozeanien
Nauru
Am. -Ozeanien
Neukaledonien
Wallis u. Futuna

BlattJlr.: 2

Br. -ozeanien
NeusI. -Ozeanien
Fidschi
Neue Hebriden
Tonga
Westsamoa
Franz. -PolYnesien

zusätzliche aberBegrif f sinhalt: !{ieunterl
noch folgende euroPäische Länder:

Gibraltar
Griechenland
Jugoslawi-en
MaIta
Portugal (einschI. Azoren u. Madeira) (ab t.1.75)
Spanien
Türkei

Andererseits werden Grönland, die Panama-Kanalzone und die
eineiit<anischen Jungferninseln nicht den Entwicklungsländern
sondern den westlichen Industrieländern zugeordnet'

Anderungen im Zei tablauf: Portugal
(einschl. Azoren und Madeira) wurde bis 31.12'74 zu den
europäischen Industrieländern gerechnet-

Statistische Datenbank
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Stand: Ol .O2.79

Einkommensteuer-
statistik
01.01.68 -
37.t2.74

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zusätzliche Abgabe zur Ein-
kommdnsteuer der zur Einkommensteuer veranlagten unbeschränkt
E i nkommens teu e rp f I i cht i g en .

Die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer wurde von 1968 bis
1974 erhoben. Sie betrug 3 v.H. der für den Veranlagungszeit-
raum festgesetzten Einkommensteuerscäu-ld (Bemessungsgrundlage)
der unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen. Diese Abgabe war
bei veranlagten unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen nur
zu.erheben, wenn das zu versteuernde Einkommen bei zusammen ver-
anlagten Ehegatten 32 O4O DM, bei Einzelveranlagten 16 020 DM
oder mehr betrug.l)

Das zu versteuernde Einkommen wurde ermittelt, indem das Ein-
kommen um die Freibeträge nach § ::a des Einkomnensteuergesetzes,
Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hi-nterbliebene, über-
belastungsbeträge nach § 33 des Einkommensteuergesetzes, Alters-
und Kinderfreibeträge und um die sonstigen vom Einkommen abzu-
ziehenden Beträge vermindert wurde.

Auf die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer wurden die Er-'
gänzungsabgaben zur Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer angerech-
net, die im Veranlagungszeitraum von den unbeschränkt Einkommen-
steuerpflichtigen mit der Lohnsteuer bzw. Kapitalert::agsteuer
entrichtet wurden.

Die Ergänzungsabgabe zur Lohnsteuer war nur zu erheben, hrenn
der Jahresarbeitslohn Beträge erreichte, die unter Berückcichti-
gung der Kinderfreibeträge und der sonstigen vom Ej-nkommen ab-
zuziehenden Beträge den oben genannten zu versteuernden Einkom-
mensbeträgen entsprachen. Zvr Ermittlung der für die unbeschränkt
Einkommensteuerpf Iichtigen verbleibende Ergänzungsabgabeschuld
waren die Ergänzungsabgaben zur Lohnsteuer bzw. Kapitalertrag-
steuer von der Ergänzungsabgabe abzuziehen.

1) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über eine Ergänzungsabgabe zur
Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer (Ergänzunqsabgabe-
gesetz) v. 21.12.7967 (BGBI. r S. 1254).

Statistische Datenbank
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die nur für slch
selbst und nicht für weitere Haushaltsnitglieder den über-
wiegenden Lebensunterhalt bestreiten.

B e g r i f f sb e z Le h un g e n : ImUnterschied zuden
"Ernährern, die sich selbst ernähhen" umfaßt die Zahl der Er-
nährer, die sich und andere ernähren (volks- und Berufszählung
1970) auch Jene Personen, die für weitere Haushaltsmitglieder
den überwiegenden Lebensunterhalt bestreiten.

Die Zusammenfassung der "Ernährer, die sich selbst ernährenl'
mit den "Ernährern, die sich und andere ernähren" entspricht
der zusammenfassung der Wohnbevölkerung mit überwiegendem
Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit und der WohnbevöLkerung
mit überwiegendem LebensunterhaLt durch Rente, Pension usw-
(jeweils Volks- und Berufszählung l97O).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff: I)FK - Nr:

ERNAHRER, DIE SICH SELBST ERNIIIIREN GBK - Nr(n)
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog - t
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Begrlff:

statistik/
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Volks- und Berufs-
zählung 197o

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die sowohl für sich
selbst a1s auch für weitere Haushaltsmitglieder den über-
wiegenden Lebensunterhalt bestreiten.

Be g r i f f sb ez iehun ge n : Im Unterschied zu
den "Ernährern, die sich und andere ernähren" unfaßt die ZahI
der Ernährer, die sich selbst ernähren (Volks- und Berufszäh-
lung 1970) die Personen, die nur für sich selbst und nicht für
weitere Haushaltsmitglieder den überwiegenden Lebensunterhalt
bestreiten.

Die Zusarnmenfassung der "Ernährer, die sich und andere ernäh-
ren" mit den "Ernährern, die sich selbst ernähren" entspricht
der Zusammenfassung der WohnbevöTkerung nit überwiegendem Le-
bensunterhalt durch Erwerbstätigkeit und der WohnbevöTkerung
mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Rente, Pension usw.
(jeweils Votks- und Berufszählung t97o).



Stand: g5.02.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen, die übLrwlegend vom

Unterhalt der Eltern, des Ehegatten oder sonstiger Angehöriger
teben.

Dies schließt jedoch nicht aus. daß diese Personen selbst noch
eine ändere Unterhaltsguelle haben (2.B. Lehrlinge, dle über-
wleiend von ihren Eltern ernährt werden oder Ehefrauen, die eine
Nebentätigkeit ausüben, jedoch überwiegehd vom Unterhalt des
Ehemannes leben.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Begriffe Ernährte
und tdohnbevöTkerung nit überwiegendem Lebensunterhalt durch An-
gehörige (Eltern usw.) (volks- und Berufszählung 1970) sind
slmonlm.

Statistische Datenbank
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrlff:

ERNTiHRTE JE ERNIiHRER, DrE srcH r,nlD AITDERE ERNIiHREN
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GBK - tlr(n):
662

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen ln Ze itabtauf ,/Begri f f sbez iehungen

Vol-ks- und Berufs-
zäh1ung 197o

B e g r i f f s i n h a 1 t : Verhältnis aus der Zaht der
Ernährten und der ZahI der Ernährer, die sich und andere er-
nähren.

prnährte sind Personen, die überwiegend vom Unterhalt anderer
Personen (in der Regel der Eltern, des Ehegatten oder sonstiger
Angehöriger) Ieben. Dies schließt jedoch nicht aus, daß diese
wirtschaftlich abhängigen Personen selbst noch eine andere
Unterhaltsquelle haben (2.B. Lehrlinge. die überwiegend von
ihren Eltern ernährt werden).

"Ernährer, die sich und andere ernähren" sind Personen, die
sowohl frir sich selbst als auch für andere Personen den über-
wiegenden Lebensunterhalt bestreiten. \

I



Stand: 18.o7.'19

Außenhandels-
statistik
oL .ot.62

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Warenposition, die trebende

Tiere, Nahr.ungsmittel_ tierischen ursprungs, NahrungsmitteT

pf7'anzlichen lhsprungs und Genußmittel umfaßt. 1)

Zu den lebenden Tieren zähien Pferde, Rindvieh, Schweine und
äonstige lebende Tiere (u.a. Hausgeflügel).

Die Nahrungsmittel tierischen ursprungs umfassen im wesentlichen
Mitch, Butter, KäSe, Eier, Fleisch und Fleischwaren, Fische und
Fischzubereitungen, tierische Fette und öle zur Ernährung.

Die Nahrungsmittel pflanzlichen ursprungs umfassen im wesent-
Iichen Getreide (einschl. Mais und Reis), Kartoffeln, andere
Hackfrüchte, Hülsenfrüchte, Gemüse, obst und südfrüchte, säfte
und Konserven, ÖIfrüchte zur Ernährung, ölkuchen und sonstige
Futtermittel sowie lebende Pflanzen und Erzeugnisse der Zier-
gärtnerei.

Zu den Genußmitteln zählen Hopfen, Kaffee, Tee, Rohtabak, Tabak-
erzeugnisse, Bier, Branntwein und Wein.

Die warengruppe Ernährungswirtschaft umfaßt ausgewählte waren-
nuunern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik'

B e g r i f f s b e z re h u n g e n : Die Begriffe Ernäh-
rungswirtschaft und Güter der Ernährungswirtschaft (Statistik
der Außenhandelspreise) sind synonym-

'Zur Ernährungswirtschaft rechnen im wesentlichen die gleichen
Waren wiä zur Zusamenfassung der Erzeugnisse der Land-, Forst-,
JagdwirtschaftundFischerei(eußenhandelsstatistik,statistik
dei eußenhandelspreise) und der orzeugnisse det Nahrungs-
und Genußmittelindustrien (Außenhandelsstatistik, Statistik
der Außenhandelspreise, Statistik der Erzeugerpreise industri-

1) Zu Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3,
Außenhandel nach Ländern und WarengruPPen, Anhang 2: Gegen-
riberstellung der warengruppen und -untergruppen der Ernäh-
rungswirtschaft und der C,ewerblichen Wirtschaft und der Num-
mern des warenverzei'chnisses für die Außenhandelsstatistik.

2-
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Stand: 18.o7 .79 Blatt-tlr.: 2

eller Produkte). Im unterschied zur warenposition Ernährungs-
wirLschaft enthalten die beiden ErzeugnisgruPpen auch solche
land- und forstwirtschaftlichen Produkte, die nicht als N

mittet gelten, wie etwa Rundholz, Kork, rohe Häute und FeIIe,
Haare, Knochen, Federn, RohwoIle, Rohbaumwolle, sonstige
Spinnstoffe, Flecht- und Polsterstoffe, Guano, Latex, Stärke
und K1eber.

Ernährungswirtschaft und TandwirtschaftTiche Produkte (Statistik
der Erzeuger:preise landwj-rtschaftlicher Produkte) unterscheiden
sich in einigen Waren. Nur zu den landwirtschaftlichen Produkten
rechnet !{olle; umgekehrt zählen zur Ernährungswirtschaft aber
waren, die in der Bundesrepublik Deutschland nicht angebaut
werden, vtaren die die landwirtschaftliche Erzeugerstufe über-
schritten haben sowie der größte Teil der Genußmittel. Dies sind
im wesenstlichen l(aLz, südfrüchte, Gemüse- und obstkonserven,
Fruchtsäfte, Kakao und Kakaoerzeugnisse, Gewürze, Zucker, pflanz-
liche öIe und Fette, Margarine und ähnliche Speisefette, öl-
kuchen, K1eie; Butter, Käse, Fleisch und Fleischwaren, Fische
und Fischzubereitungen, WaIöI, Schmalz, Talg, andere tierische
öte und Fette zur Ernährung, Eiweiß, Eigelb, Fischmehl; Kaffee,
Tee, Tabakerzeugnisse, Bier, Branntwein, Wein.

a

Statistische Datenbank
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Stand: 28.o4.78

Berichterstattung
über Wachstumstand
und Erträge der
Iandwirtschaftli-
chen FeIdfrüchte
und des Grünlandes
und besondere
Ernteermittlung
o1 .o1.50

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Eingebrachte Ernte bei land-
wirtschaftlichen.Feldfrüchten und ciünland ohne Berücksichti-
gung des Verwendungszwecks.

Erntemengen werden berechnet auf der Basis der durch dj-e Boden-
nutzungderhebungen ermittelten enbaufTächen und der durch die
Ernteberichterstattung festgestellten durchschnittlichen
Hektarerträge.

Für Weizen, Roggen, Gerste und Hafer gilt als Erntemenge die
auf 14 t Feuchtigkeitsgehalt umgerechnete, eingebrachte Ernte.

Bei Klee, Kleegras, Luzerne und Klee-Luzernegemisch wird die
Erntemenge in Heu angegeben; dazu wird die geerntete Grünmasse
im Verhältnis 4 : 1 in Heu umgerechnet.

AnderungenimZej-tab.Iauf:Biseinschl.
1968 wurde die.Fruchtart "Klee, Kleegrasr. Luzerne und KIee-
Luzernegemisch" ohne das Klee-Luzernegemisch nachgewiesen.

a
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Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
01 .01 .50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beantragte Konkursverfahren
(einschl-. AnschTußkonkurse), die vom Amtsgericht eröffnet
werden.

Das Konkursverfahren ist in der Konkursordnung geregelt. Es
bezweckt eine gleichzeitige und gleichmäßige Verteilung des
Vermögens eines zahlungsunfähigen und,/oder überschuldeten
Schuldners (Gemeinschutdner) an die Gläubiger unter Leitung
des Konkursgerichts. 1 )

Als beantragt gilt ein Konkursverfahren, \^renn beim zuständi-
gen Antsgericht ein Konkursantrag gestellt wurde. Ein bean-
tragtes Konkursverfahren wird entweder eröffnet oder mangels
Masse abgelehnt.

Der Großteil der eröffneten Konkursverfahren wird bis zum
Ende des dem Eröffnungsjahr folgenden Jahres finanziell ab-
gewickelt (abgewickel-te (einsch7. mange.Z,.s l.tasse
eingesteTTter) Konkursverfahren,).- Im Verlauf der Abwicklung
kann ein eröffnetes Konkursverfahi:en nachträglich mangels
Masse eingestellt werden.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Eröffnete Konkurs-
verfahren und öeantragte Konkursverfahren (einsch7. Anschluß-
konkurse) (Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren)
unterscheiden sich durch die Zahl der zwar beantragten, aber
mangels Masse abgelehnten Konkurse. Diese zählen nur zu den
beantragten Konkursverfahren.

Eröffnete Konkursverfahren und aögewickelte (einschL.
nAngets rrasse eingestgTlce.r) üonicursverfahren (Sta-
tistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren) unterscheiden
sich durch die Anzahl der Konkurse, deren Abwicklungsdauer
über das dem Eröffnungsjahr folgende Jahr hinausreicht. Diese
zählen nur zu den eröffneten Konkursen.

1) Zu Einzelheiten siehe Konkursordnung v. 20.5.1898
(RGBI. S. 612).



Stand: 28tO2.79

Statistik der
Konkurs- und ver-
gleichsverfahren

ol.oL.62

Blatt-llr.l 1

B e g r i f f s i n h a I t : Vom zuständigen Amtsgericht
eröffnete Vergleichsverfahren.

Ein Vergleichsverfahren ist ein in der Vergleichsordnung
geregeltes Verfahren zur Abwendung des Konkurses bei einem
zahlungsunfähigen und/oder überschuldeten würdigen Schuldner.

Zwischen Gläubigern und Schutdnern zustande kommende außerge-
richtliche Vergleiche sowie Anträge auf Eröffnung von Ver-
gleichsverfahren, die vom Gericht abgelehnt werden, rectrnen
nicht zu den eröffneten Vergleichsverfahren.

1)

Nach der Eröffnung wird ein Vergleichsverfahren durch einen
Er1aßvergleich bzw. einen Stundungsvergleich beendet oder
in ein Anschlußkonkursverfahren übergeleitet. Der Großteil
der eröffneten Vergleichsverfahren wird bis zum Ende des dem
Eröffnungsjahr folgenden Jahres finanziell abgewickelt-

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die eröffneten Ver-
gleichsverfahren ergeben zusammen mit den beantragten Kon-
kursverfahren (einsch7. AnschTußkonkurse) (Statistik der Kon-
kurs- und Vergleichsverfahren) die Gesamtheit der Insolvenzen.
Da jedoch die Anschlußkonkurse bereits a1s eröffnete Ver-
gleichsverfahren erfaßt werden, sind sie, um Doppelzählungen zu
vermeiden, von der Gesantzahl abzuziehen. Es ergeben sich
dann die rnsoLvenzen (ohne Anschlußkonkutse) (statistik der
Konkurs- rmd Vergleichsverfahren) .

Eröffnete Vergleichsverfahren unä aAgervi ckä7te EtlaßvergLeiche
(statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren) sind unter-
schiedlich abgegrenzt. Ein-eröffnetes Vergleichsverfahren wird
zunächst als solches gezäh1t; ist es bis zum Ende des dem Er-
öffnungsjahr folgenden Jahres in der Form eines Erlaßvergleichs
finanziell abgewickelt, wird es erneut - a1s abgewickelter
Erlaßvergleich - erfaßt. Nur als eröffnete Vergleichsverfahren,
aber nicht zu den abgewicketten Erlaßvergleichen rechnen ver-
gleichsverfahren, die durch einen Stundungsvergleich beendet
oder in einen Anschlußkonkurs übergeleitet werden, sowie Ver-
gleichsverfahren, deren Abwicklung über das dem Jahr der Er-
öffnung folgende Jahr hinausreicht.

1) Zu Einzelheiten siehe Vergleichsordnung v. 26.2-1935
(RGBI. r S. 321).
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Statistik der
Baugenehmi9 ungen

o1 .oi .62

B e g r i f f s i n h a I t : Erlaubnis der zuständigen
Behörden, Fertigteilbauten in der durch den Bauherren

vorgelegten Form (Bauvorlage) neu zu errichten-

AIs Fertigteilbauten gelten.Bauwerke, für ddren Außen-
oder Innenwände geschoßhohe oder raumbreite Fertig-
teile verwendet werden. Fertigteile sind nicht an der
Einbaustelle hergestellte, tragende oder nichttragende
Bauteile, die mit Anschlußstellen versehen sein müssen,
mit deren Hilfe sie ohne weitere Bearbeitung zum Bauwerk
zusammengefügt oder mit am Bau hergestellten Bauteilen
fest verbunden werden können.

Eine Baugenehmigung wird schriftlich in Form eines Bau-
scheines erteilt, wenn die Baumaßnahme den rechtlichen
Vorschriften entspricht. Als Baugenehmigung gilt auch
eine vorläufige, mit Auflagen versehene oder eine Teil-
baugenehmigung.

Zu den erteilten Baugenehmigungen rechnen ferner Bauan-
zeigen, die nicht zurückgewiesen wurden, sowie zustim-
mungen zu Baumaßnahmen des Bundes und der Länder.

B e g r i f f sb e z Lehun g e n : Dieerteilten
Baugenehmigungen für Fertigteilbauten sind bei den
erteiTten Baugenehmigungen (nur Ertichtung neuet Gebäude)
(Statistik der Baugenehmigungen) enthalten.

1

t



Stand:
t9.o2.'t9

Statistik der
Baugenehmigungen

o1.o1.55

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Erlaubnis der zuständigen

Behörden, Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden in der

durch den Bauherren vorgelegten Form (Bauvorlage) durch-

zuführen.

Eine Barrgenehmigung wird schriftlich in Form eines
Bauscheines erteilt, wenn die Baumaßnahme den recht-
lichen Vorschriften entspricht. Als Baugenehmigung
gilt auch eine vorläufige, mit Auflagen versehene
oder eine Teilbaugenehmigung.

Zu den erteilten Baugenetrnrigungen r€jchnen ferner Bau-
anzeigen, die nicnt zurückgewiesen wurden, sowie Zu-
stimmungen zu Baumaßnahmen des Bundes und der Länder'

Be g ri f f sb e z ie hun 9e n : Die erteil-
ten Baugenehmigungen für sonstige Baumaßnahmen ergeben
zusarnmen mit den erteiften Baugenehmigungen (nur Et-
richtung neuer Gebäude) (statistik der Baugenehmigungen)
die Gesamtzahl der erteilten Baugenehmigungen'
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Statistik der
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B e g r i f f s i n h a 1 t : Erlaubnis der zuständigen

Behörden, Gebäude in der durch den Bauherrn vorgelegten

Form (Bauvorlage) neu zu errichten.
o1.o1.55

Eine Baugenehmigung wird schriftlich in Form eines Bau-
scheines erteilt, wenn dj-e Baumaßnahme den rechtlichen
Vorschriften entspricht. AIs Baugenehmigung gilt auch
eine vorläufige, mit Auflagen versehene oder eine TeiI-
genehmigung.

Zu den erteilten Baugenehmigungen rechnen ferner Bau-
anzeigen, die nicht zurückgewiesen wurden, sowie Zustim-
mungen zu Baumaßnahmen des Bundes und der Länder.

Be g r i f f sb e z Lehung e n : Die fürdie
Errichtung neuer Gebäude erteilten Baugenehmigungen er-
geben zusammen mit den erteiTten Baugenehmigungen füt
sonstige Baumaßnahmen (Statistik der Baugenehmigungen)
die Gesamtzahl der Baugenehmigungen-

Die erteil.ten Baugenehnigungen füt FertigteiTbauten
(Statistik der Baugenehmigungen) sind in den Bauqenehmi-
gungen für neue Gebäude enthalten.



Stand: o5 .o2.79

Volks- und Berufs-
zählung 197O

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens 15

Jahre alt sind und nicht unmittelbar am Erwerbsleben teilnehmen,
sich aber.um eine Erwerbstätigkeit beruühen, unabhängig davon,
ob sie beim Arbeitsämt als arbeitslos gemeldet sind.

Erwerbslose sind einmal solche Personen, die normalerweise er-
werbstätig trnd nur vorübergehend aus dem Erwerbsleben ausgte-
schieden sind, zun anderen Personen, die normalerweise keinem
Erwerb nachgehen (2.8. Hausfrauen, Rentner, Studenten), sich
aber gegenwärtig um eine Arbeitsstelle bemühen.

Nj-cht zu den Erwerbslosen rechnen Personen, die keine ihren
Vorstellungen r:nd ihrer Ausbildr.rng entsprechende Arbeit findr:tr,
aber kurzfristig eine Aushilfstätigkeit ausüben, auch wenn
sie nur eine Stunde pro Woche arbeiten.

B e g r j- f f sb e z Le h un g e n : Die Begriffe Er-
werbslose und Arbeitsfose (Statistik der Arbeitsvermittlung)
sind nicht unmittelbar vergleichbar, weil für die Zuordnunrl
einer Person zu den Erwerbslosen ihr persönlicher Entschl.rrl',
zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, und nicht thre Meldung
beim Arbeitsamt maßgebend ist.

Andererseits zählen Personen, die im Berj-chtszeitraum als
Arbeitslose beim Arbeitsamt gemeldet sind und gleichzeitig
geringfügige oder aushilfsüeise Erwerbstätigkeiten ausüberr,
nicht zu den Erwerbslosen, sondern zv den Erweröstätigen
(Volks- und Berufszählung t97O, Mikrozensus) .

Zur Abgrenzung der tlrwerbslosen gegenüber den sonsticlen ilir-'it':-
erwerbstätigen (Wohngeldstatistik) siehe,dort.
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1 Volks- und
Berufszäh1ung
1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens
15 Jahre alt sind und entweder eine auf Erwerb gerich-
tete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Bedeutung
des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunter-
halt und ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete bzw.
zu Ieistende Arbeitszej-t, oder die nicht unmittelbar
am Erwerbsleben teilnehmen, sich aber um eine Er-
werbstätigkeit bemühen.

Zu den Erwerbspersonen zählen die Erwerbstätigen und die
ErwerbsLosen.

Be g ri f f s b ez j-ehun ge n : Sieheunter 3.

Begriffsinhal
das Mindestalter 13 Jahre.

t : Wie unter L. , jedoch beträgrt
Nicht einbezogen sind die Soldaten.

Be g r i f f s b ez j-ehu n ge n : Siehe unter 3

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die ber Zuzügen

bzw. Fortzügen i-m An- bzw. Abmeldeschein der Einwohner-
meldeämter eine Berufsbezeichnung angegeben haben.

Als Berufsbezeichnung gilt eine Eintragung wie z.B.
"Angestellter" r "Beamter" r "Selbständiger" oder "Ar-
beiter".

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Unterschiede
zwischen dem Begriff Erwerbspersonen in der Volks- und
Berufszählung 197O bzw. im Mikrozensus und der $lande-
rungsstatistik ergeben sich u.a. bei der Einbeziehung
der SchüIer, Studenten, Rentner, Pensionäre u. dgl.

VrTerden von den Schü1ern, Studenten, Rentnern oder
Pensionären auch nur geringfügige oder aushilfsweise
Erwerbstätigkeiten ausgeübt, so zäh1en sie in der Volks-
und Berufszählung 1970 und im Mikrozensus zu den Erwerbs-

2. Mikrozensus
01.01 .64 -
3t .t2 .7I

3 hlanderungs-
statistik
01 .01 .57

2

n



Stand: 26.05.79 Blattdr.: 2

personen, speziell zu den Enrerbstätigen. Werden in der
Wanderungsstatistik von diesen Personengruppen im An-
bzw. Abmeldeschein die Berufsbezeichnungen "Schüler",
"Student"r "Rentner" oder "Pensionär" angegeben, so
rechnen diese Personengruppen generell nicht zu den Er-
werbspersonen.

Im Unterschied zu den Erwerbspersonen handelt es sich
bei den Nichter-werbspersonen (Volks- und Berufszählung
t97O, Mikrozensus, Wanderungsstatistik) um Personen, die
keine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben und sich
auch um keine Arbeitsstelle bemühen bzw. um Personen,
die bei einem Zuzug oder Fortzug im An- bzw. Abrnelde-
schein der Einwohnermeldeämter a1s Berufsbezeichnungt'Schü1er", t'studentt'r "Rentner" r ttPensionär" r ttHaus-
frau" u. dgl. angegeben haben.
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Mikrozensus
01.o1 .64 -
3t . 12 .7L

Elatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Etwerbspersonen, die ihren
Lebensunterhalt riberwiegend durch Einkünfte oder Erträge
ihrer Familienangehörigen bestreiten.

AIs Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) gelten
Personen der Wohnbevö7kerung, die entweder eine auf Erwerb
gerichtete Tätigkeit ausüben, ohne Rücksicltt auf den Ertrag
dieser Tätigkeit und die von ihnen geleistete oder zu lei-
stende ArbeitszeiL, bzw. Personen, die nicht unmittelbar am
Erwerbsleben teilnehmen, sich aber urn eine Erwerbstätigkeit
bemühen.

Die Erwerbspersonen mit überuiegendem Lebensunterhalt durch
Angehörige können daneben noch weitere Unterhaltsquellen haben
(2.B. Einkorutren aus Erwerbstätigkeit, aus Rente, Pension, aus
Arbeitslosengeld oder aus eigenem Vermögen). Zu den Erwerbs-
personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige
rechnen sie in diesen Fäl1en nur, wenn sie ihren Lebensunter-
halt überwiegend aus den Einkünften oder Erträgen ihrer Ehe-
gatten, Eltern usw. bestreiten und auch - sofern sie erwerbs-
tätig r:nd keine Auszubildenden sind - eine normale wöchent-
liche Arbeitszeit von weniger als 25 Stunden haben.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Für die Zuordnung
von Personen zu den Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Angehörige ist als rlberwiegende Unterhalts-
quelle die Unterstützung durch Familienangehörige maßgebend.
Deshalb zählen z.B. Erhrerbstätige, die tiberwiegend von ihrer
Erwerbstätlgkeit leben, zu den Erwerbspersonen mit überwiegen-
dem LebensunterhaTt durch Erwerbstätigkeit, Arbeitslose, die
überwiegend von Arbeitslosenunterstützung leben, zu den Er-
werbspersonen mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Arbeits-
Tosengeld, -hi7fe, erwerbstätige Rentner, die tiberwiegend von
ihrer Rente leben, zu den Erwetbspersonen nit überwiegendem
LebensunterhaTt durch Rente und dg7. (alle Mikrozensus).

Die Zusammenfassung der E:*rerbspersonen und der Nichterwerbs-
personen mit überwiegendem Lebensunterhal-t durch Angehörige
(Mikrozensus) entspricht den Begriffen Ernährte sowie Wohnbe-
vöTkerung nit überwiegendem LebensunterhaLt durch angehörige
(ELtern usw.) (beide Volks- und Berufszählung 1970). Bezieht
man darüber hinaus auch die Erwerbs- und iVichterwerbspersonen
mit überwiegendem LebensunterhaLt durch Rente und dgL. (Mikro-
zensus) sorvie die Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Arbeitslosengeld, -hilfe ein, ergibt sich die
WohnbevöLkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente,
Pension t)sw., Angehörige (ETtern usw. ) (Volks- und Berufs-
zählung 1970).
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Mikrozensus
o1.o1 .64 -
31.t2.71

Begriffsinhalt

Blatt.llr.: .1

Erwerbspersonen, die ihren
Lebensunterhalt überwiegend durch ArbeitsTosengeid oder
Arbe itsl.osenhi l fe bestreiten .

Als Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) gelten Per-
sonen der wohnbevö7kerung, die entweder eine auf Erwerb ge-
rictrtete Tätigkeit ausfirben, ohne Rücksicht auf den Ertrag
diäser Tätigkeit und die von ihnen geleistete oder zu leistende
Arbeitszeit bzw. Personen, die nicht unmittelbar am Erwerbsle-
ben teilnehmen, sich aber um eine Eruerbstätigkeit bemühen.

Arbeitslosengeld ist eine Zahlung an ÄrbejtsTose, die der Ar-
beitsvermittlung zur Verfügung stehen, die Anwartschaftszeit
erfüllen, sich persönlich beim Arbeitsamt gemeldet und Arbeits-
Iosengeld beantragt haben. Arbeitslosenhilfe ist eine Zahlung
an Arbeitslose, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben,
da entweder die Anwartschaftszeit noch nicht erfillt ist oder
das Arbeitslosengeld bereits bis zur maximalen Leistungsdauer
gewährt wurde. Die Arbeitslosenhilfe wird nur bei Bedürftig-
keit gewährt.

Die Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Ar-
beitslosengeld, -hilfe können daneben noch weitere Unterhalts-
quellen haberr (2.B. Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Einkünfte
aus eigenem Vermögen oder aus anderen Sozialleistungen, Unter-
stützungen von Angehörigen). Zu den Erwerbspersonen mit über-
wiegendem Lebensunterhalt durch Arbeitslosengeld, -hilfe rechnen
sie in diesen Fä1len nur, wenn sie ihren Lebensunterhalt über-
wiegend durch Arbeitslosengeld oder -hilfe bestreiten (2.B. eine
Ehefrau, die überwiegend von der Arbeitslosenunterstützung aus
einer früheren Eruerbstätigkeit lebt und nicht vom Einkommen
ihres Ehemannes)

B e g r i f f s b e z Leh un ge n : Für die Zuordnung
von Personen zu den Er:lverbspersonen mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durctr Arbeitslosengeld, -hilfe sind als überwiegende
Unterhaltsquelle die Einkünfte aus Arbeitslosengeld oder -hilfe
maßgebend. Deshalb zählen z.B. Arbeitslose mit Arbeitslosengeld
oder -hilfe, die überwiegend von einer Aushilfstätigkeit leben,
zu den Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch
.Erwerbstätigkeit, Arbeitslose, die überwiegend von eigenem
Vermögen leben, zu den Erwerbspersonen mit übetwiegendem Le-
bensunterhaTt durch Rente und dg7. und Arbeitslose, die über-
wiegend von Angehörigen unterstützt werden, zu den Erwerbs-
personen mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Angehörige
(aIIe l{ikrozensus) .

-2-
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Stand: l7 .o5.79 Blattdr.: 2

Die Zusamnenfassung der Erwerbspersonen mit überwiegendem
Lebensunterhalt durch Arbeitslosengeld, -hilfe, der Erwerbs-
nnd der Nichterwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunter-
haTt durch Rente und dg7. (Mikrozensus) entspricht der
wohnbevöLkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente,
Pension Lisw. (Volks- und Berufszählung 1970). Bezieht man
darüber hinaus auch die Erwerbs- und lVjchtetwetbspetsonen mit
überwiegendem Lebensunterhal-t durch Angehötige (Mikrozensus)
ein, ergibt sich di-e wohnbevöTkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhal-t durch Rente, Pension usw., Angehörige (ETtern usw.)
(Vo1ks- und Berufszäh1ung l97O).

Im Unterschied zu den Erwerbspersonen mit überwiegendem Le-
bensunterhalt durch Arbeitslosengeld, -hilfe umfaßt die lfohn-
bevöl-kerung nit überwiegendem LebensunterhaTt des Ernährers
du,rchArbeitsTosengeTd, -hi7fe (Vo1ks- und Be'rufszählung 1970)
neben den Personen, die selbst Arbeitslosengeld oder
beziehen und überwiegend davon leben, auch die Angehörigen
dieser Personen, sofern sie ebenfalls ihren überwiegenden
Lebensunterhalt aus den Einkünften ihrer Ernährer bestreiten.

Zu den Leistungsempfängern (Statistiken der Arbeitslosenversiche-
rung und Arbeitslosenhilfe) rechnen ebenso wie zu den Erwerbs-
personen mit riberwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeitslosen-
geld, -hilfe nur Personen, die selbst Arbeitslosengeld oder
-hilfe erhalten. Allerdings zählt zu den Leistungsempfängern
jeder Bezieher von Arbeitslosenunterstützung, unabhängig da-
von, welche Bedeutung diese Sozialleistung für den Lebensunter-
halt der Enpfänger hat.



Stand: 18.05.79

Mikrozensus
01.o1 .64 -
31 .12 .7 L

Blatt-llr.: 1

Begriffsinhalt Personen, die ihren Lebens-

unterhalt riberwiegend aus dem Ertrag ihrer ej-genen auf Er-

werb gerichteten Tätigkeit bestreiten.

AIs Erwerbspersonen gelten grundsätzlich Personen der wohnbe-
vö7kerung, die entweder eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit
ausüben, unabhängig von der Bedeutung des Ertrags dieser Tä-
tigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf die /
von ihnen geleistete bzw. zu leistende ArbeitszeiL (Etwetbs-
tätiqe) oder die nicht unmittelbar am Erwerbsleben teilnehmen,
sich aber um eine Erwerbstätigkeit bemühen (ErwerbsTose). Da

Erwerbslose arD Erhebungsstichtag keine auf Erwerb gerichtete
Tätigkeit ausüben, können sie ihren überwiegenden Lebensunter-
halt auch nicht durch Erwerbstätigkeit bestreiten. Nachgewiesen
werden deshalb ausschließIich Erwerbstätige, die überwiegend
von ihrer Erwerbstätigkeit leben.

Eine Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn eine Person in einem Ar-
beitsverhältnis steht oder selbständig ein Gewerbe, einen
freien Beruf oder äine Landwirtschaft betreibt. Dauer und Regel-
mäßigkeit spielen bei der Frage, wann eine Erwerbstätigkeit vor-
fieg[, keinä Rblle. Auch Aushilfstätigkeiten, die regelmäßig
oder unregelmäßig etwa am wochenende und nur stundenweise aus-
geübt werden, z.B. als Kellner oder Musiker, gelten als Erwerbs-
iatigt "it. Zu den Erwerbstätigen mit überwiegendem Lebensunter-
halt durch Erwerbstätigkeit rechnet dieser Personenkreis jedoch
nur dann, urenn durch die Aushilfstätigkeit der überwiegende
Lebensunterhalt bestritten wird.

Rentner sowie SchüIer qnd Studenten, die eine geringfügige Tä-
tigkeit ausüben, im wesentlichen aber von Rente bzw. vom Ein-
kommen der Eltern leben, sind zwar auch erwerbstätig, jedoch
rechnen sie nicht zu den Erwerbstätigen, die ihren Lebensunter-
halt übersiegend durch Erwerbstätigkeit bestreiten. Gleiches
gl-LLz.B.fürAuszubitdende,PraktikantenundVolontäre'

Berufssoldaten, Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehrübung
und soldaten auf zeit gelten ebenfalls als erwerbstätig. zu
den Erwerbstätigen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Er-
werbstätigkeit rechnen sie, wie oben schon erläutert, nur dann,
wenn sie durch diese Tätigkeit ihren rSberwiegenden Lebensunter-
halt bestreiten.

z-
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Die Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbs-
tätigkeit können durchaus noch weitere Unterhaltsquellen haben
(2.B. Rente, Pension, Arbeitslosengeld, eigenes Vermögen) .

Ferner ist es denkbar, daß z.B. ein Rentner in der Hauptsache
von einer Nebenbeschäftigung (Erwerbstätigkeit) und nicht von
seiner Rente lebt.

Begrif f sbezL ehungen: @.eBegriffeErwerbs-
personen mit ilberwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätig-
keit und WohnbevöTkerung mit überwiegendem LebensuntethaTt durch
Erwerbstätigkeit (Vo1ks- und Berufszählung 1970) unterscheiden
sich durch die Berücksichtigung eines Mindestalters bei den Er-
werbspersonen. Während in der Volks- und Berufszählung 1970 für
die Zuordnung von Personen zu den Erwerbspersonen ein Mindest-
alter von 15 Jahren zugrunde gelegt wird, spielt im Mikrozensus
bis 1974 das A1ter keine Rolle.

Für die Zuordnung von Personen zu den Erwerbspersonen mit über-
wiegendem Lebenstrnterhalt durch Erwerbstätigkeit ist als über-
wiegende Unterhaltsquelle die "Erwerbstätigkeit" maßgebend.
Deshalb zähIen z.B. erwerbstätige Rentner, die überwiegend von
Rente leben, zu den Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebens-
unterhaLt durch Rente u. dg7. (Mikrozensus) bzw. zut Wohnbe-
völkerung mit überwiegendem LebensunterhaTt dureh Rente' Pension
usld. (volks- und Berufszählung l97o); erwerbstätige schüler
und Studenten sowie Soldaten im Grundwehrdienst, die z.B. über-
wiegend vom Einkommen der Eltern leben, rechnen zu den Erwerbs-
personen mit überwiegendem LebensunterhaLt durch Angehörige
(Mikrozensus) bzw. zur WohnbevöTkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhaLt durch Angehörige (El-tern usw. ) (Volks- und Berufs-
zählung 1970).

Arbeitslose, die über:lviegend von Arbeitslosengeld,/-hilfe (ar-
beitslosenunterstützung) Ieben, zählen zu den Erwetbspersonen
mit überwiegend.em LebensunterhaTt durch Arbeitslosengeld, -hil-fe
(Mikrozensus) bzw. zur Wohnbevölkerung nit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Rettte, Pension usw.

Im Unterschied zu den Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Erwerbstätigkeit umfaßt die lfohnbevölkerung mit
überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers durch Erwerbstätig-
keit (Volks- und Berufszäh1ung 1970) neben den Personen, die
ihren Lebensunterhalt übenriegend durch eigene Erwerbstätigkeit
bestreiten ( "Ernährer"), auch jene Personen, die ebenfalls von
dieser Erwerbstätigkeit überwiegend leben (2.B. Ehefrau, Kinder,
sog. "Ernährte").
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Stand: l7 .o5.79

Mikrozensus
01.o1 .64 -
3r.t2.71

Begriffsinhalt:

Blatt-llr.: 1

Erwerbspersonen, die Ein-
künfte aus Sozialleistungen (ohne Arbeitslosengeld und

-hilfe) und,/oder Erträge aus eigenem Vermögen beziehen und

ihren überwiegenden Lebensunterhalt daraus bestreiten.

F*s Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) gelten
tärsonen der wohnbevö7kerung, die entweder eine auf Erwerb
gerichtete Tätigkeit ausüben, ohne Rücksicht auf den Ertrag
dieser Tätigkeit und die von ihnen geleistete oder zu lei-
stende Arbeitszeit bzw. Personen, di.e nicht unmittelbar
am Erwerbsleben teilnehmen, sich aber um eine Erwerbstätig-
keit bemühen.

Sozialleistungen sind Renten und Pensionen, Sozialhilfe sowie
sonsti-ge Unterstützungen. Zu den Renten und Pensionen zählen
die Sozialversichenrngsrenten einschl. der Witwen- und Waisen-
renten, Unfallrenten, Kriegsbescträdigtenrenten, Beamtenruhege-
hälter einschl. der Witwen- r:nd Waisengelder, Rentenzahlungen
aus dem Ausland ushr.. Zu den sonstigen Unterstützungen rechnen
Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehemannes, Alimente, Aus-
bildungsförderung, Stipendien, private Zahlungen und' Unter-
stützungen wie betriebliche Pensionen und die Altersversorgung
der freien Berufe, Ausbildungsbeihilfen von nicht verwandten
Personen usw..

Zu den Erträgen aus eigenem Vermögen rechnen u.a. Einkünfte
aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung und aus
AItenteilen.

Die Erwerbspersonen mit riberwiegendem Lebensunterhalt durch
Rente und dgl. können daneben noch weitere Unterhaltsquellen
haben (2.B. Einkomnen aus Erwerbstätigkeit, Unterstützungen von
Angehörigen, Arbeitslosengeld, -hilfe) . Zu den Erwerbspersonen
mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente und dgl. rechnen
sie in diesen Fällen nur, hrenn sie ihren Lebensunterhalt über-
wiegend aus Sozialleistungen oder Erträgen aus eigenem Vermögen
bestreiten (2.B. eine erwerbstätige Person, die in der Haupt-
sache von Vermögenseinkünften lebt und nicht von dem Einkommen
aus Erwerbstätigkeit) .

B e g r i f f s b e z i-eh un g e n : Fürdie Zuordnung
von Personen zu den Erverbspersonen mit rliberwiegendem Unter-
halt durch Rente und dgl. sind als überwiegende Unterhalts-
quelle die Einkünfte aus Sozialleistungen (ohne Arbeitslosen-
geld und -hilfe) oder Vermögen maßgebend. Deshalb zählen z.B.

2-
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erwerbstätige Rentner , die riberwiegend von ihrer Erwerbstätig-
keit leben, zu den Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Erwerbstätigkeit, während ein Arbej-tsloser,
der überwiegend von Arbeitslosenunterstützr:ng lebt, zu den
Erwerbspersonen mit überwiegendem LebensunterhaLt durch Ar-
beitsfosengeld, -hil-fe rechnet (beide Mikrozensus) . Entsprechend
zählt z.B. ein Auszubildender, der überwiegend von seinen Eltern
1ebt, zu den Erwerbspersonen nit überwiegendem LebensunterhaLt
durch Angehörige (I'likrozensus, Volks- und Berufszählung 1970).

Die Zusammenfassung der Erwerbspersonen und der Nichterwerbs-
personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente und
dg7. (Mikrozensus) und der Er*rerbspersonen mit überwiegendem
Lebensunterhalt durch Arbeitslosengeld, -hilfe entspricht
der WohnbevöTkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch
Rente, Pensjon usn,. (Volks- r:nd Berufszählung 1970). Bezieht
man darüber hinaus auch die Erwerbs- und lVichterwerbspersonen
nit überwiegendem LebensunterhaTt durch Angehörige (l'Ij_krozen-
sus) ein, ergibt sich die Wohnbevölkerung mit überwiegenden
LebensunterhaTt durch Rente, Pension usw., Angehörige (ETtern
usw.,) (Volks- und Berufszählung 197O).
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1. Volks- und
BerufszähIung
t970

Mikrozensus
01.01 .54 -
3L .t2 .7 |

2

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens
15 Jahre alt sind und eine auf Erwerb gerichtete
Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Bedeutung des

Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt
und ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete oder
vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit.

Zu den E::urerbstätigen rechnen Personen, die in einem
Arbeitsverhältnis stehen oder selbständig ein Gewerbe,
einen freien Beruf oder eine Landwirtschaft betreiben
oder als Mithelfende Familienangehörige im Betrieb eines
Familienmitgliedes mitarbeiten, ohne dafür Lohn oder Ge-
halt zu beziehen. Personen, die nur geringfügige oder
aushilfsweise E:*rerbstätigkeiten ausüben wj-e z.B. Kellner
und Musiker, die nur stundenweise oder am Vtochenende tätig
sind oder arbei-tende Studenten und Schüler zählen eben-
falls zu den Erwerbstätigen.

Einbezogen sind ferner Berufssoldaten, Soldaten im
Grundwehrdienst/auf !{ehrübung, Soldaten auf Zeit sowie
Angehörige des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschafts-
polizei, ferner Ordensangehörige im erwerbsfähigen Alter
und Strafgefangene, die in der Regel verpflichtet sind,
in und außerhalb der Anstalt Arbeiten zu verrichten.

Nicht zu den Enrerbstätigen werden Personen gezählt,
die ehrenamtliche Tätigkeiten z.B. als Vereinsvor-
stand oder Abgeordneter, ausüben.

Zu den En'rerbstätigen rechnen im einzelnen Se-lbstähdige,
MitheTfende FaniTienangehörige' Beamte, AngestelTte,
Arbeiter, kaufmännische, technische und Verwaltungsaus-
zubiTdende sowie gewerblich AuszubiTdende.

Be g ri f f s b ez Lehun ge n : Sieheunter 2.

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch

beträgt das Mindestalter 13 Jahre. Nicht einbezogen sind
die Soldaten.

B e gr i f f s b e z Le hun ge n : Unterschiede
zwischen dern Begriff. Erwerbstätige und den Begriffen

-2
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Tätige Personen (Bereichsstatistiken, Arbeitsstätten-
zählung l97O), Tätige Personen in der Binnenschiffahrt
(Statistik über die Unternehmen in der Binnenschiffahrt),
Tätige Personen im Schienenverkehr (Eisenbahnstatistik),
Tätige Personen im Straßenpersonenverkehr (Statistik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) , Beschäf-
tigte, die in der Luftfahrt tätig sind (Statistik der
Luftfahrtunternehmen) und Fami Lienarbeitskräfte und
ständige fanilienfremde Arbeitsktäfte (im Jahresdurch-
schnitt) (Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft) sind vor allem durch die unterschiedliche Wahl
der Erhebungseinheiten bedingt. rm Rahmen der Volks- und
Berufszählung 1970 bzw. des Mikrozensus ist die einzelne
Pdrson bzw. der Haushalt die Erhebungseinheit, in den
Bereichsstatistiken, den Verkehrsstatistiken und der
Arbeitsstättenzählung dagegen das Unternehmen, der Be-
trieb oder die Arbeitsstätte, die jeweils Gesamtan-
gaben über ihre Tätigen Personen melden. Hieraus folgt
u.a.: Personen, die im Berichtszeitraum geringfügige
oder aushilfswei-se Enverbstätigkeiten ausüben (2.8.
Kellner und Musiker, dJ-e nur stundenweise oder am
!{ochenende tätig sind) sowie besondere Personengruppen
(2.B. Ordensangehörige im erwerbsfähigen Alter, Straf-
gefangene, die in der Regel verpflichtet sind Arbeiten
in und außerhalb der Anstalt zu verrichten u.ä.) zählen
grundsätzlich zu den Erwerbstätigen, häufig aber nicht
zu den Tätigen Personen, erenn sie in keinem regulären
Arbeitsverhältnis zu einem Unternehmen, Betrieb oder
einer Arbeitsstätte stehen.

Während bei den E:r'rerbstätigen in der Volks- und Berufs-
zäh1ung 1970 alle Soldaten erfaßt werden, sind bei den
Tätigen Personen bzw. Beschäftigten lediglich die Sol-
daten auf Wehrübung einbezogen. Im Mikrozensus werden die
Soldaten nicht nachgewiesen. Die Mithelfenden Familien-
angehörigen zählen grundsätzlich äu den Erwerbstätigen und
zwar ohne Berücksichtigrung der von ihnen geleisteten Arbeits-
zeit. Gleiches gilt für die Berücksichtigmng der Mithelfen-
den Familienangehörigen bei den Tätigen Personen (Arbeits-
stättenzählung 1970, Verkehrsstatistiken (außer Eisenbahn-
statistik) und Statistik der Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft) .

fn den Bereichsstatistiken und der Eisenbahnstatistik
werden die Mithelfenden Familienangehörigen entweder
überhaupt nicht oder nur dann erfaßt, wenn sie mindestens
ein Drittel der betriebsüblichen Arbeitszeit tätig sind.

3-
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Sind Personen in mehreren.Unterne}unen, Betrieben oder
Arbeitsstätten beschäftigt, können sie auch in mehreren
Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenmeldungen
enthalten sein. Die Bereichsstatistiken, die Verkehrs-
statistiken, die Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft und die Arbeitsstättenzählung 1970
weisen daher beim vorliegen von Mehrfachzählungen Tätig-
keitsfälle und nicht insgesamt Tätige Personen aus'
Bei den Erwerbstätigen wird jede Person nur einmal er-
faßt, weil die Person selbst bzw. der Haushalt die Er-
hebungseinheit ist.

Unterschiede ergeben sich auch bei der Zuordnung der
Erwerbstätigen und Tätigen Personen zu Wirtschafts-
zweigen, weil die befragten Personen häufig nur un-
genauere Angaben über den Wirtschaftszweig als die
Unternehnen, Betriebe und Arbeitsstätten machen können'

Zu den Erwerbstätigen zählen Personen der WohnbevöIke-
rungr, zu den Tätigen Personen dagegen Personen (räIle)
mit Arbeitsort im Inland.

Für die Zuordnung von Erwerbstätigen zu den Erwerbs-
tätigen am Wohnort bzw. zu den Erwerbstätigen am Ar-
beitsort (jeweils Volks- und Berufszählung 1970) ist
es zusätzlich erforderlich, daß sie in der Erfassungs-
gemeinde zur wohnbevölkerung zähten bzw' in der Dar-
stellungsgemeinde ihre Erwerbstätigkeit ausüben'



Stand: C5.02.79

Vo1ks- und Berufs-
zähIung 1970

Blatt-tlr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erwerbstätige, die in der
jeweiligen Gemeinde ihre Erwerbstätigkeit ausüben.

Erwerbstätige sind Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind
und eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig
von der Bedeutung des Ertrages dieser Tätigkeit für ihren
Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf die von ihnen gelei-
stete oder vertragsmäßig zu leistende Arbeit.szej-t.

Die Zahl der Erwerbstätj-gen am Arbeitsort wird ermittelt,
indem von den Erwerbstätigen am Wohnort die Betufsauspendfet
abgezogen und die Berufseinpendler aus anderen Gemeinden des
Inlandes hinzugezählt werden. Nicht. erfaßt werden Personen,
die im InLland erwerbstätig sind, aber im Ausland ihren
Wohnsitz haben (sog. Grenzgänger) .

Für Erwerbstätige mit häufig wechselndem Arbeitsort (2.8.
Monteure, Fernfahrer, Vertreter u.dgl.) sowie Landwirte gilt
ats Arbeitsort ihr !{ohnort. Falls mehrere Erwerbstätigkeiten
ausgeübt werden, erfolgt die Zuordnung nach der'Arbeitsstätte,
an der der Erwerbstätige überwiegend arbeitet.

Für die Zuordnung von Erwerbstätigen zu den Erwerbstätigen am
Arbeitsort ist es unerheblich (mit Ausnahme der Erwerbstätigen
mit wechselndem Arbeitsort und der Landwirte), ob diese Erwerbs-
tätigen in der Erfassungsgemelnde auch zur WohnbevöTkerung
zähIen.

B e g r i f f sb e z Le h un g e n : ImUnterschied zuden
Erwerbstätigen am Arbeitsort handelt es sich bei den Erwerbs-
tätigen am wohnort (volks- und Berufszählung 1970) um Erwerbs-
tätige, die in der Erfassungsgemeinde zur Wohnbevölkerung zählen.
Für die Zuordnung zu den Erwerbstätigen am Wohnort ist es uner-
heblich, ob dj-ese Erwerbstätigen in der Erfassungsgemeinde auch
zur Arbeit gehen.
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Stand: C5.o2.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.tlr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erwerbstätige, die in der Er-

fassungsgemeinde zur Wohnbevölketung zähIen.

Erwerbstätige sind Personen, die mlndestens 15 Jahre att sind
und eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig
von der Bedeutung des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Le-
bensunterhalt und ohne Rückslcht auf die von thnen geleistete
oder vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit'

zu den Erwerbstätigen am wohnort der Erfassungsgemeinde zählen
aIle Erwerbstätigen, dle in der Gemeinde ihre alleinige wohnung
haben. Erwerbstätige, die eine weitere Wohnung oder Unterkunft
in einer anderen Gemeinde haben, werden der wohnbevölkerung
derjenigen Gemeinde zugeordnet, von der aus sie normalerweise
zur Arbeit gehen.

Frir die Zuordnung von Erwerbstätigen zu den Erwerbstätigen am

wohnort ist es unerheblich, ob diese Erwerbstätigen in der Er-
fassungsgemeinde auch zur Arbeit gehen.

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : ImUnterschied zu den
Erwerbstätigen am wohnort r:.mfassen djle Erwetbstätigen am At-
beitsort (Volks- und Berufszählung 1970) alle Erwerbstätigen,
die in der jeweiligen Gemeinde ihre Erwerbstätigkeit ausüben.
Werden von der zahi der Erwerbstätigen am wohnort die Berufsaus-
pendler a.bgezogen und die Berufseinpendler aus anderen c'emein-
den des Inlandes hinzugefügt, so erhäIt man die Erwerbstätigen
am Arbeitsort. E\lr die Zuordnung zu den Erwerbstätigen am Ar-
beitsort spielt die zugehörigkeit zur wohnbevöIkemng der Er-
fassungsgemeinde also keine Rolle-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)tK - tlr:

GBI( - llr(n):
2t54

Besrl ff:

ERWERBSTATI@ AI,1 WOHNORT

Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Segr i f f sbez iehungenstatistik/
GüItigkeitszeitraum



Stand: C5.O2.79 BlattJtr.: t

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

ERVIERBSTATI@ MIT WEITERER TATIGKEIT AUSSERHALB DER
I,ANDWIRTSCHAHr

DFK - tlr

GBK - ilr(n):
668, 666

sratisrik/
Gü Itigke itsze itraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf / Begr L ff sbe z i ehungert

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Begri ffsinhal t: Erwerbstätige, dieneben ihrer
hauptsächlichen Erwerbstätigkeit noch eine \^reitere Tätigkeit
außerhalb der Landwirtschaft ausüben.

Ats weitere Tätigkeit gitt jede Tätigkeit noch so geringen Um-
fangs einschl. der unentgeltlichen Mithilfe im Betrieb eines
Familienangehörigen. Nicht dazu rechnen ehrenamtliche Tätig-
keiten (2.8. aIs Vereinsvorsitzender) und die Hausfrauentätig-
keit.
AIs Haupterwerbstätigkeit zäh1t die Tätigkeit, für die normaler-
weise die meisten wöchentlichen Arbeitsstunden geleistet werden.

F.ür die Zuordnung von Erwerbstätigen zu den Erwerbstätigen mit
weiterer Tätigkeit außerhalb der Landwirtschaft ist es uner-
heblich, ob ihre hauptsächliche Erwerbstätigkeit in der Land-
wirtschaft oder in einem anderen Beruf ausgeübt wird (2.B. selb-
ständiger Landwirt, der zusätzlich noch als Versicherungsagent
tätig ist; in einem Installationsgeschäft angestellter Schlosser,
der nach Dienstschluß oder am Vtochenende auf eigene Rechnung in
seinem Beruf arbeitet) .

Wird eine Tätigkeit als Se1bständiger und als Abhängiger ausge-
übt (2.B. als selbständiger Landwirt und als Postangestellter)
und kann nicht angegeben werden, welche dieser beiden Tätig-
keiten als llaupterwerbstätigkeit zu betrachten ist, so gilt die-
jenige Tätigkeit, für die eine Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Krankenversicherung und Rentenversicherung besteht
als hauptsächliche Erwerbstätigkeit. Im obigen Beispiel ist
dies die Tätigkeit als Postangestellter, d.h. diese Person
rechnet nicht zu den Erwerbstätigen mit weiterer Tätigkeit
außerhalb der Landwirtschaft.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
I oFt( - ttr:

68K - Nr(n):
568, 667

ERWERBSTATI@ MIT WEITERER TATIG(EIT IN DER
I,ANDWIRTSCHAFT

Eegrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeita.blauf /Begri f f sbez J-ehungen

Vo1ks- und Berufs-
zäh1ung 197O

Begri f fsinhal t: Erwerbstätige, dj-eneben ihrer
Hauptefwerbstätigkeit noch eine weiter Tätigkeit in der Land-
wirtschaft ausüben.

AIs weitere Tätigkeit gllt jede Tätigkeit noch so geringen
Umfangs einschl. der unentgeltlichen Mlthilfe im landwirt-
schaftlichen Betrieb eines Farnilienangehörigen. Nicht dazu
rechnet die Hausfrauentätlgkeit.

Als Haupterwerbstätigkeit zählt die Tätigkelt, für die normaler-
weise die meisten wöchenttichen Arbeitsstunden geleistet werden.

Für die Zuordnung von Erwerbstätigen zu den Erwerbstätigen mit
weiterer Tätigkeit in der Landwirtschaft ist es unerheblich,
ob ihre HaupLerwerbstätigkeit ebenfalls in der Landwirtschaft
oder in einem anderen Beruf ausgeübt wird (2.B. selbständiger
Landwirt, der zusätzlich noch in einem anderen landwirtschaft-
Iichen Betrieb mitarbeitet; Versicherungsangestellter, der nach
Dienstschluß in der eigenen Landwirtschaft arbeitet).

!{ird eine Tätigkeit als Selbständiger und als Abhängiger ausge-
übt (2.B. als selbständiger Landwirt und als !{aldarbeiter) und
kann nicht angegeben werden, welche dieser beiden Tätigkeiten
als Haupterwerbstätigkeit zu betrachten ist, so gilt diejenige
Tät,igkeit, für die elne VersicherungspflJ-cht in der gesetzlichen
Krankenversicherung und Rentenversicherung besteht als haupt-
sächliche Erwerbstätigkeit (im vorliegenden FaIl also die Tätig-
keit a1s Waldarbeiter) .



Stand: 18 .o7.79

Außenhandels-
statistik
o1 .o1 .62

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Erzeugnisse der
Ernährungsindustrie, Tabakwaren sowie Erzeugnisse der Nahrungs-
und GenußmitteTindustrien (Außenhandelsstatistik, Statistik
der Außenhandelspreise, Statistik der Erzeugerpreise industriel-
ler Produkte) sind synonym. Zu Einzelheiten siehe dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)Fl( - t'lr:

- tlr(n)
2 2872

GBl(

6c,6

ERZEUGNISSE DER ERNiiHRI.JNGSINDUSTRIE, TABAKWAREN

B egrl ff:

Statistik/
cü ltigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



1

Stand: L8.o7 .79

Statistik der
Erzeugerpreise
industrieller
Produkte
o1.o1.68

1 Außenhandels-
statistik
o1 .o1 .55

.2 statistik der
Außenhandels-
preise
o1 .o1 .50

Begriffsinhalt
-zweige und -klassen

MineralöIerzeugnisse
Steine und Erden, Asbestwaren,
Schleifnittel

Eisen und Stahl
NE-Metalle und Metallhalbzeug
Gießereierzeugnisse
Erzeugnisse der Ziehereien und
Kaltwalzwerke

Chemische Erzeugnisse
Flachglas
Glasfasern
Schnittholz, Sperrholz und
sonstiges bearbeitetes Holz

Holzschliff , Zellstoff , PaPier
und Pappe

Gunrniwaren

B latt.t'lr.: 1

AIle $Iaren der WarengruPPen,

Warengruppe 22

"25

,' 27

"28
"29

!{arenzweig 3O1

WarengruPpe 40

Warenklasse 52lt
" 527]-

Warengruppe 53

55

"59
für die Industrie-

aber ohne waren

des Syste[Etischen warenverzeichnisses
statistik, Ausgabe L975.

Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils grüluigen Ausgaben des systematischen
Warenverzej-chnisses für die Industriestatistik bestehen gering-
fügige Abweichungen.

2

2

Be gri f f s inha It : Wie unter 1

der Warenklassen Flachglas und Glasfasern-

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem V{arenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen !{arenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) trmgeschlüsselt' Da

im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,

2-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - ltr:

GB|( Jr(n) . 32Lt, 4g7 ,
584, 2606,

3153,
2873

ERZEUGNISSE DER GRI,JNDSTOFF_ I'ND
PRODI,JKT I ONS GÜTE RI NDU STR IE N

Begri ff:

statistik/
GüItigke itsze itraum Begriff sinhatt/Änderungen im Zeitablauf/gegrif f sbeziehungen
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Anderungen
unter 1.

im ZeL tablauf: Siehe

1) Zu Einzelheiten über die Auswahl der WarennumrDern siehe Fach-
serie 7, Außenhandel, Reihe 1, Anhang 2: Gegenüberstellung
der warengruppen und -zweige des warenverzeichnisses für die
Industriestatistik und der Nrumern des warenverzeichnisses
für die Außenhandelsstatistik.

im wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenäberstellung gering-
fügige Abweichungen ergeben.'/

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - llr:

GBK - Nr(n): 32Lr, 497 ,
584, 2606,

3 153,
2873

ERZEUOIISSE DER GRUNDSTOFF- TJND

PRODUKTI ONSGÜTERINDUSTRIEN

Begrl ff:

statistik/
Gü t tigke i tszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Blattdr.:1
Stand: 19.o7 .79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFl( - Nr:

: 3153,
2874,

584, 2606,
321L, 497

GBK - Nr(nE RZE UGI,II S SE DER I NVESTI TI ONS GÜTERINDUSTRIEN

Begrl ff :

Begriff sinhaIt/änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik,/
Gü1.tigke itszeitraum

B e g r i f f s i nh a I t : AIle Waren derWaren-

gruppen und -zweige
Statistik der
ErzeugerPreise
industrieller
Produkte
o1.o1.68

1.2 Statistik der
Außenhandels-
preise
o1.o1.50

Außenhandels-
statistik
o1 .o1 .56

Anderungen im
den verschiedenen, jeweils
warenverzeichnisses für die
fügige Abweichungen -

Begriffsinhalt

Wasserfahrzeuge
Luft- und Raumfahrzeuge

3C2

31

32

33

36

37

38

50

Industrie-

Wie unter 1 aber zusätzlich

WarengruPPe 34

" 35

Warenverzeichnisses

Stahlverformung !{arenzweig

Stahlbauerzeugnisse warengruPpe

Maschinenbauerzeugnisse rr

S traßenfahrzeuge
Elektrotechnische Erzeugnisse

Feinmechanische und oPtische
Erzeugnisse; Uhren

Eisen-, Blech- und Metallwaren rr

Büromaschinen; Datenverarbeitungs- rr

geräte und -einrichtungen

des Systematischen Warenverzeichnisses für die

statistik, Ausgabe 1975.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach

dem !{arenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden

auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt' Da

imWldieWareninersterLinienachproduktionswirtschaftliche
imWAdagegennachzolltechnischen(materj'a1mäßigen)Kriterien
gegliedeit werden, können sich bei der Gegentiberstellung
geringfügige Abweichungen ergeben' 1)

ZeL tablauf: Zwischen
gültigen Ausgaben des Systematischen
Industriestatistik bestehen gering-

2

L) zu Einzelhe iten tiber die Auswahl der Warennummern siehe Fach-

serie 7, Außenhandel, Reihe 1, Anhang
der WarengrupPen und -zweige des waren'
Industriestatistik und der Nummern des
für die Außenhandelsstatistik'

2: Gegenüberstellung
verzeichnisses für die
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr

584, 2606,
321t, 497

GBK-tl : 3 153,
2874,

ERZEUO{ISSE DER INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN

Begrl ff:

Statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negriff sbeziehungen

Anderungen
unter 1.

im ZeL tablauf: Siehe

B e g r i f f s b e z i:e h u n g e n : Erzeugnisse der In-
ves titionsgüterindus trien und fnrzes t i tions gütet (Außenhande ls-
statistik, Statistik der Außenhandelspreise, Produktions-Eil-
bericht, Statistik der Erzeugerpreise industrieller Produkte)
bezeichnen unterschiedliche Tatbestände: Als Investitionsgüter
gelten ausgewählte Warenarten (Sechssteller) des Systematischen
$larenverzeichnisses für die Industriestatistik, die als tech-
nisch fertig angesehen werden und überwiegend von Unternehmen
oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden. AIs Erzeugnisse
der Investitionsgüterindustrien gelten dagegen ausgewählte
warengruppen (Zweisteller) des Systematischen Warenverzeichnisser
für die Industriestatistik, die überwiegend als Investitions-
güter verwendet werden. Unterschiede ergeben sich daraus, daß
unterschiedliche Auswahleinheiten angewendet werden. Die ausge-
wählten WarengruPpen (Zweisteller) enthalten häufig Warenarten
(Sechssteller), die nicht als Investitionsgüter gelten, da sie
entweder als technisch nicht fertig angesehen werden (2.8. Zube-
hör-, Einzel- und Ersatzteile) oder da sie überwiegend als Ver-
brauchsgüter verwendet werden (2.B. in der Warengruppe elektro-
technische Erzeugnisse die Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnischen
Geräte und Einrichtungen) .



Stand: 18.o7.79 Blattjlr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Sammelposition für Produkte

der land-, forst- und fischwirtschaftlichen Erzeugerstufe'
1)

Dazu zählen im wesentlichen:
Iebende Tiere, Frischfisch, Eier' Honig;

Getrei-de, Kartoffeln, andere Hackfrüchte' HüIsenfrüchte'
Obst, Gemüse, Südfrüchte;

öIfrüchte zur Ernährung;
Grün- und Rauhfutter;
Hopfen, Rohkaffee, Tee, Rohtabak' Wein;

Iebende Pflanzen, Erzeugnisse der Ziergärtnerei'
nichtölhalti9e Sämereien ;

Wachse, Flecht- und Polsterstoffe;
Rundholz, Kork;
Rohbar:mwolle und andere pflanzliche Spinnstoffe;

rohe Häute und FeIIe;
Rohwolle i

andere Waren tierischen Ursprungs (Haare' Federn u'ä') '

n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
(Außenhandelsstatistik) siehe dort

ZurAbgrenzunggegenliberdenfandwirtschaftTichenProdukten
(Statistik der srieugerpreise landwirtschaftlicher Produkte)
siehe dort

1 Außenhandels-
statistik
o1.o1.56

Statistik der
Außenhandels-
preise

01 .01 . 54

2

Begriffsbezi-ehu
über der Etnährungswittschaft

1) Zu weite
Reihe 1,
Anhang 2

Warenver
des Ware

ren Einzelheiten vgl- Fachserie 7, Außenhandel'
Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel'

: C'egenüberstellung der WarengruPPen und -zweige des

zeichnisses für die Industriestatistik und der Nummern

nverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFl( - Nr:

GBK . n

584, 32ll
ERZEUOIISSE DER LAND-, FORST-, JAGDWIRTSCHAFT

UND FISCHEREI

Begrl ff:

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf'/aegriffsbeziehungenStatistik/
Gültigke itsze itraum



Stand: L8.o7 -79

Statistik der
Erzeugerpreise
indus trieller
Produkte
o1 .o1.68

1

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : AIle Waren der l'IarengrupPen

Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes Vtarengruppe 68

Tabakwaren " 69

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

Dazu zählen im wesentlichen: 
I

Mahl- und Schälmühlenerzeugni-sse, Teigwaren, I'Iährmittel,
Stärke und Stärkeerzeugnisse, Kartoffelerzeugnisse, Brot,
Klein- und Feingebäck, Dauerbackwaren, Zucker, Süßwaren;

verarbeitetes Obst und Gemüse;

Milch, Butter, Käse, Dauermilch, t'lilchpräparate, Schmelzkäse,
Kasein, Eis;

Erzeugnisse der öImühlen, Margarine, Platten- und andere Nah-
rungsfette, Erzeugnisse der Talgschmelzen und schmalzsiedereien;

Fleisch und Fleischerzeugnisse;
Fisch und Fischerzeugnisse;
Kaffeemittel, Röstkaffee, bearbeiteter Tee, teeähnliche Erzeug-
nisse, Bier, t{la],z, Spi-ritus, Spirituosen, verarbeitete Weine,
Frucht- und obstweine, Tafelwässer und süße alkoholfreie
Erf rischungsgetränke ;

Essig, Senf, Essenzen, Gewürze;

Futtermittel;
Zigaretten, Tabakfolien (Bandtabak) , ZLgatten, Rauch-, Kau- und
Schnupftabak.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des systematischen warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (!vI) umgeschlüsselt. Da
im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien

2. Außenhandels-
statistik
o1.o1.56

Statistik der
Außenhandels-
preise
o1.o1.50

3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBK - tlr(n):
3 153, 584, 32Lt , 497

ERZEUGNISSE DER NAHRI,]NGS- UND

GENUSSMI TTELINDUSTRIEN

Begrl ff:

Statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

2



Blatt.llr.: 2
Stand: 18.o7 .79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
9511 - ttr:

584, 321t, 4913153,
nGBl( -

ERZEUGNISSE DER NAHRT]NC§- UND

GENUS S MI TTELI NDUSTRI EN

Begrl ff :

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungenStatistik/
GüItigke itsze itraum

gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung
geringfügige Abweichungen ergeben' 1 )

Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik bestehen gering-
fügi9e Abweichungen.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Begriffe Erzeug-

nissederNahrungs-undC'enußmittelindustriensowieEtzeugnisse
der Ernährungs industtie, Tabakwaren (Außenhandetsstatistik)
sind synonym.

DieBegriffeErzeugnissederNahrungs-undGenußrnittelindustrien
sowie Nahtungsmrtt;l (Statistik der Verbraucherpreise) sind
unterschiedtich abgegrenzt' Von privaten Haushalten gekaufte

Nahnrngsmittel =ir,ä "tt weitgehend Erzeugnisse der Nahrungs-

mittelindustrie, einbezogen sind aber auch Produkte' die private
HaushaltedirektvonderLandwirtschaftbeziehen.Umgekehrtsind
in den Erzeugnissen der Nahrungs- und Genußmittelindustrien
C€nußmittel (Tabakwaren, alkoholische C'etränke' Kaffee' Tee) '
FuttermitterundindustrielleZwischenprodukte!.".8-Backmitter,
Stärke, Zuckerrr.ibenschnitzel' Kakaomasse' rohe öle u'ä' )

enttralten.

zurAbgrenzunggegenüberderErnährungswirtschaft(Außenhandels-
statistik) siehe dort'

1) Zu Einzelheiten riber die Auswahl der Warennummer:

serie 7, Außenhandel, Reihe 1' Zusamrnenfassende

für den Außentrandel, Anhang 2z Gegenilberstellung
gruppen und -zweige des Warenverzeichnisses für
statistik und der Nummern des Warenverzeichnisse
Auße nhande Is s tatis tik'

n siehe rach- 
|

tilcersi-chten
der Waren-

die Industrie-
,s für die

I

;

I
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

ERZEUGTISSE DER VERARBEITENDEßI INDUSTRIE

DFK - Nr:

GBK - !lr(n):
497, 3211

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitabtauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Erzeugerpreise
industrieller
Produkte
01 .01 .58

2 Statistik der
Außenhandels-
preise
01 .01 .50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Alle Waren der lrlarengruppen
Mineralölerzeugnisse Warengruppe 22

Steine, Erden, Asbestwaren, Schleif- " 25
mittel
Eisen und Stahl (Erzeugnisse der Eisen " 27
schaffenden und Ferrolegierungsindustrie)
NE-MetaIle und -Metallhalbzeug (einschl. " 28
Edelmetalle und deren Halbzeug)
Gießereierzeugnisse " 29

Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalz- " 30
werke und der Stahlverfonnung
Stahlbauerzeugnisse und Schienenfahrzeuge " 31

Maschinenbauerzeugnisse (einschl. " 32
Ackerschlepper)
Straßenfahrzeuge " 33

Elektrotechnische Erzeugnisse " 36

Feinmechanische und optische Erzeugnisse, " 37
Uhren
Eisen-, Blech- und Metallwaren " 38

Musikinstrumente, Spielwaren, Sport- " 39
geräte, Schmuck, bearbeitete Edelsteine
Chemische Erzeugnisse " 40

Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte " 50
und -einrichtungen
Feinkeramische Erzeugnisse " 51

GIas und Glaswaren " 52

Schnittholz, Sperrholz und sonstiges " 53
bearbeitetes Holz
Holzwaren " 54

Holzschliff, Zellstoff, Papier und r' 55
Pappe

Papier- und Pappewaren " 56

Druckereierzeugrnisse, Lichtpaus- " 57
und verwandte Waren

Kunststofferzeugnisse " 58

2
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Gummiwaren warengruPPe 59

Leder " 6L

Lede:*raren und Schuhe " 62

Textilien " 63

Bekleidung " 64

Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes " 68

Tabakwaren " 69

des systematischen !{arenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden
auf die entsprechenden Positionen des systematischen warenver-
zeichnisses für die rndustriestatistik (wr) umgeschlüsseIt' Da

im wI die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftli-
chen, im I{A dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenriberstellung
geringfügige Abweichungen ergeben. 1)

Anderungen im ZeL tablauf: zwischen
den verschiedenen jeweils güItigen Ausgaben des systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik bestehen gering-
fügige Abweichungen.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Erzeugnisse der
verarbeitenden Industrie entsprechen der Surnme dex Erzeugnisse
der Grundstoff- unöl Produktionsgüterindusttien, der Etzeugnisse
der Investitionsgütetindusttien, der Etzeugnisse der Verbtauchs-
güterindustrien und der Erzeugnisse der Nahrungs- und Genuß-
nitteLindustrjen (jeweils Außenhandelsstatistik, statistik der
Außenhandelspreise, Statistik der Erzeugerpreise industrieller
Produkte) .

Die Erzeugnisse der verarbeitenden Industrie zählen zu den
industrjeTlen Erzeugnissen (Statistik der Außenhandelspreise)'

Zu Einzelheiten über die Auswahl der vrlarennunmern siehe
Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1, Anhang 2: Gegenüber-
stellung der Warengruppen und -zweige des warenverzeich-
nisses für die Industriestatistik und der Nunmern des
warenverzeichnisses für die AuBenhandelsstatistik'

Statistische Datenbank
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DFK - Nr:
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBK - n

49'1 , 32tt
ERZEUGI§ISSE DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE

Begrl ff:

Statistik/
cüItigke itszeitraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Diese umfassen aber zusätzlich noch die betgbaulichen Er-
zeugnisse (Statistik der Erzeugerpreise industrieller
Produkte, Außenhandelsstatistik, Statistik der Außen-
handelspreise) .
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
[)FK - Nr:

3153,584,2606,
2875, 3211, 497

GBK .ERZEUGNISSE DER VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN

Begrl ff:

Statistik/
cüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen in zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Statistik der
Erzeugerpreise
industrieller
Produkte
o1.o1.68

2.1 Außenhandels-
statistik
o1.o1.56

.2 Statistik der
Außenhandels-
preise
o1.01.50

Begriffsinhalt
gruppen und -klassen

l,lusikinstrumente, SPielwaren,
Sportgeräte, Schmuck, belichtete
Filme, FüIlhalter u.ä.

Feinkeramische Erzeugnisse
Hohlglas
Holzwaren
Papier- und PaPPewaren

Druckereierzeugnisse, Licht-
paus- und verwandte Waren

Kunststof ferzeugnisse
Leder
Lederwaren und Schuhe

Textilien
Bekleidung

des Systematischen Warenverzeichnisses
statistik, Ausgabe t975.

AIIe Waren der Waren-

WarengruPPe 39

" 51

Warenklasse 5221

warengruPPe 54
,, 56
,t 57

,, 58

" 61
,, 62

"63
,t 64

für die Industrie-

2

Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des systematischen
warenverzeichnisses für die Industriestatistik bestehen gering-
fügige Abweichungen.

B e g r i f f s b e z t e h u n I e n : Siehe unter 2'

Begriffsinhalt:Wieunterl',aberstattder
Warenklasse Hohlglas.die gesamte Warengruppe GIas und GIas-

uraren (warengruPPe 52) .

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
aufdieentsprechendenPositionendesSystematischen!{arenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (wI) umgeschlüsselt' Da

im wI die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
imwAdagegennachzolltechnischen(materialmäßigen)Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenii,berstellung gering-

-2-
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fügige

Ände
unter 1

Siehe

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Erzeugnisse der Ver-
brauchsgüterindustrien sowie verbrauchsgüter (Außenhandels-
statistik, statistik der Außentrandelspreise, Produktions-Eil-
bericht, Statistik der Erzeugerpreise industrieller Produkte)
bezeichnen ähnliche Tatbestände. Als Verbrauchsgüter gelten aus
dem Systematischen Warenverzeichnis für die Industriestatistik
ausgewählte Warenarten (Sechssteller), die als technisch fertig
angesehen werden und vorwiegend a}s Verbrauchsgüter verwendet
werden. Als Erzeugnisse der verbrauchsgnrterindustrien gelten
aus dem systematiichen warenverzeichnis für die Industriestati-
stik ausgewählte Warengruppen (Zweisteller) und !{arenzweige (Drei-
steller). Unterschiede ergeben sich daraus, daß unterschiedliche
Auswahleinheiten angewendet werden. Die ausgewählten waren-
gruppen (Zweisteller) enthalten häufig Warenarten (Sechssteller),
die nicht als verbrauchsgüter gelten, da sie entv/eder als tech-
nisch nicht fertig angesehen werden (2.8. die gesamte waren-
gruppe 61, Leder) oder da sie iibenrj-egend als Investitionsgüter
vemendet werden. Andererseits sind wesentliche, als Verbrauchs-
güter geltende warenarten, in den Erzeugnissen der Verbrauchs-
gniterindustrien nicht enthalten (2.8. Straßenfahrzeuge, elektro-
technische und chemische Verbrauchsgüter) .

1) zu Einzelheiten über die Auswahl der warennummern siehe Fach-
serie 7, Außenhandet, Rei-he 1, Zusarrmenfassende Übersichten
für den Außenhandel, Anhang 2: Gegenüberstellung der Waren-
gruppen und -zweige des warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik und der Nummern des Warenverzeichnisses für die
Außenhande lsstatistik .

Abweichung.r, "tg.b".r. 
1 )

rungen im ZeL tablauf

Statistische Datenbank
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0Fl( - llr:

GBK - ilr(n):
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Begrl ff:

ERZEUGI]NG (VON ELEKTRIZITAT)

StaListik/
Gü ltigkeitsze itraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

Erhebung bel den
öffentlichen EIek-
trizitätsversor-
grungsunternehmen

01.01.50-
3r. 12.74

Begriffsinhalt:VonKraftwerkendexETektrizi-
tätsyersor gungsunternehmen erbrachte Bruttoerzeugung von EIek-

trizität.
AIs Elektrizitätsversorgungsunternehmen gelten unternehmen bzw'
fachliche Teile von unternetrmen, die entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen 1) andere lgirtschaftseinheiten mit Strom ver-
sorgen und dafür eine staatliche Genehmigung haben'

Die Bruttoerzeugung wird am Generator gemessen und schließt den
EigenverbrauchderlGaftwerkeunddieVerlustemitein.

Sie umfaßt die Erzeugung von Elektrizität aus Wasser (Laufwas-
ser, Speicherwasser, Pumpspeicherung) und aus wärme (Braunkohle'
Steinkohle, Gas, HeizöI, Kernenergie u.a.)'

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Erzeugiung von Elektri-
zität und .stromabgabe an Letztvetbtaucher (Erhebung bei den öf-
fentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen) sind unterschied
Iich abgegrenzt. Dabei besteht folgender Zusammenhang:

Bruttoerzeugung von Elektrizität
nverbrauch der lGaftwerke (einschl . Pumpstromverbrauch)

= Stromabgabe er Kr ean ent
+ Einfuhr
- Ausfuhr
+ Industrie-Einspeisungen in das öffentliche Netz (ohne Durch-

Ieitung)
- Netzverluste und Nichterfaßtes

Stromabgabe an Letztveibraucher.

-E

1 ) Zu Einzelheiten v91
schaft vom 13.12.1935

zur Förderung der Energiewirt-
s. t45t).

. Gesetz
(RGBI. I
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- Deflnitlonskatalog -
Begrl ff:

ERZEUGTJNG (VON GAS)

0Fl( - tlr:

081( - Ir(n):
487

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttoerzeugung der Ortsgas-
werke und der Ferngasgesellschaften.

01.01.50-
3r. 12.?4

Die Bruttoerzeugung schließt den Eigenverbrauch der Ortsgas-
werke und Ferngasgesellschaften und die Verluste mit ein.

B e g r i f f s b e z i e hu n g e n : Erzeugung von Gas und
Gasabgabe an Letztverbraucher (Erhebung bei den Gasversorgungs-
unternehmen) sind unterschiedlich abgegrenzt. Dabei besteht fol-
gender Zusammenhang:

Bruttoerzeugung der Ortsgaswerke und der Ferngasgesellschaften
- Eigenverbrauch der Ortsgaswerke und der Ferngasgesellschaf-

ten
+ Bezüge der Gasversorgungsunternehmen von Erzeugungs- und

Gewinnungsunternehmen j-m Inland
t von Kokereien, Erdgas- und Erdölgasgewinnungsunternehmen

an Letztverbraucher abgegebenes Gas
- Verluste
+ Einfuhr
- Ausfuhr

Gäsabgabe an Letztverbrauchei.

Dabei ist zu beachten, daß bei der Gasabgabe an Letztverbrau-
cher die unterschiedlichen Gasqualitäten auf einen einheitlichen
Heizwert von I 4OO kcal,/m3 umgerechnet sind.
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Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )
'o1.o1.66

Blatt-t{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Triebwagen, .dj-e durch
Elektromotoren angetrieben werden, una.lchängig davon, ob die
elektrische Energie von Oberleit,ungen, Stromschienen oder
Akkumulatoren bezogen wird.

Triebwagen sind schj-enengebundene Fahrzeuge, die nach ihrer
Bauart zum Bewegen von Schienenfahrzeugen und zugleich für
die Beförderung von Personen und,/oder Gütern bestimmt
sind.

AIs Bestand an Triebwagen wird der Einsatzbestand angegeben
Dazu zählen elektrische Trieburagen, die der entsprechenden
Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermj-eteten und
zuzüglich der von ihr angemieteten E-Triebwagen. Berück-
sichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige
E-Triebwagen sowie die in Ausbesserung befindlichen, auf
Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem
Zustand abgestellten oder in Reserve gehaltenen elek-
trischen Triebwagen.

Nicht berücksichtigt werden die elektrischen Triebwagen, die
zr:m Verkauf, zur Zerlegung oder zur Ausmusterung abgestellt
sind.

B e g r i f f s b e z ieh un g e n : ImUnterschied. zu
den Itiebwagen sind Lokonotiven (DanpfTokomotiven, Diesef-
Tokomotiven, E-Lokomotiven - Eisenbahnstatistik) nicht fürdie Beförderung von Personen und,/oder Gütern ausgerüstet.

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff: [)I:ri - llr:

E-TR.IEBWAGEN
|l , tul,^ * Irrt n, -

900

Statistik,/
Gü Itigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt/Anderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen
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Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)

01.01 .66

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Frachtpflichtige Beförde-
rung von besonders eiligen Gütern,die besonders gekennzeich-
net und verpackt sind und sich nach dem Ermessen des Versand-
bahnhofs zur Beförderung im Gepäckwagen eignen.

Expreßgut ist Kleingut mit in der Regel bis zu 1oO kg Gewicht
je Einzelstück. Expreßgut wird grundsätzlich wie Gepäck der
Personenzüge befördert, sofern nicht besondere Expreßgut-
züge oder -kurswagen eingerichtet sind. Sj-e werden daher
auch abfertigungstechnisch besonders behandelt.

Expreßgut kann weder nach der Art der transportierten Güter
noch nach Verkehrsbeziehungen aufgegliedert werden.

Erfaßt werden alle von Eisenbahnunternehmen (Deutsche Bundes-
bahn, Nichtbundeseigene Eisenbahnen) transportierten Expreß-
güter, deren Versand- und,/oder Empfangsort im Bundesgebiet
einschließlich Berlin (West) Iiegt, sowie Expreßgutbeför-
derungen im Durchgangsverkehr.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : ImExpreßgutverkehr
werden ähnliche Güter wie im Stückgutverkehr (Eisenbahn-
statistik) bbfördert. I{ährend aber beim Expreßgutver-
kehr nur Gegenstände zur Beförderung zugelassen sind, die hin-
sichtlich Umfang, Menge und Gewicht zur Beförderung im Ge-
päckwagen geeignet sind, unterliegen Stückgüter diesen engen
Bedingungen nicht. Sie werden außerdem nicht in Personenzü-
9€nr sondern in der Regel in Güterzügen befördert. Expreß-
gutverkehr und WagenTadungsverkehr (Eisenbahnstati-
stik) unterscheiden sich hinsichtlich der Dauer des Trans-
ports und hinsichtlich der Art des Transports. Wagenladun-
gen werden weniger schnell befördert als Expreßgüter und
die transportierten Güter unterliegen weniger strengen Be-
schränkungen hinsichtlich Verpackung, Größe und Menge.

Im Unterschied zum Expreßgutverkehr ist der Dienstgutverkehr
(Eisenbahnstatistik) nicht frachtpflichtig.

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -

DFt( - ilr

GBX - tlr(n):
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Begrl ff:

E)@RESSGUTVERKEHR

Statistik/
cültigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - llr:

GBK - n

422, 3684

Begrl ff:

FACHARBEITER

statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen irn Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

1 Monatlicher
Baubericht
01.o1.50 -
31.12.77

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
o1.o1.77

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in einem ar-
beitsrechtlichen verhättnis zum Betrieb stehen und die auf-
grund einer abgeschlossenen Lehre oder durch Fachkenntnisse,

die in mehrjähriger Tätigkeit erworben wurden, mit allen Ar-
beiten eines bestimrnten Arbeitsgebietes vertraut sind und be-

schäftigt werden können.

Facharbeiter sind Personen, die aufgrud ihrer Fachkenntnisse
und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als be-
sonders schwierig, verantwortungsvoll oder vielgestaltig an-
zusehen sind.

Für die zuordnung zu den Facharbeitern ist es unerheblich, ob
ein Beschäftigter in der Angestellten- oder Arbeiterrentenver-
sicherung versj-chert ist -

Zu den Facharbeitern rechnen im einzelnen:
poliere, schachtneister und Meister, werkpoliere, Bauvorarbei-
ter, Spezialbaufacharbeiter, gehobene Baufacharbeiter, wie
Maurer, Betonbauer, Zimmerer, Isolierer, Gipser, nicht jedoch
Arbeiter mit angelernten spezialtätigkeiten; ferner Baufach-
arbeiter, die ihre Berufsausbildung in Form der Stufenausbildung
mit der ersten stufe abgeschlossen haben, Baumaschinen-Fach-
meister und -vorarbeiter, Baumaschinenführer sowie die Gruppe
der Bar:maschinenwarte und Kraftfahrer.

Nach dem Anhang zum Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe
umfaßt diese Gliederung die Berufsgruppen I - IV 3, V 1,
14 I - M III und M Iv f .i)

Für die Zuordnung der Beschäftigten zu den verschiedenen Gruppen
wird in ZweifelsfäIlen nicht die TarifgrupPe, nach der sie be-
zahlt werden, sondern die Art der Tätigkeit (die Tätigkeits-
merkmale) zugrunde gelegt.

1) "Berufsgruppen für die Berufe des Baugewe rbes", Anhang zum

Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe, gültig ab
r.7 .1978.

2
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Statlstlsche Datenbank

- Definltionskatalog -

[)tK - Nr:

GBl( .
422, 3684

n

Begrl ff:

EACHARBEITER

statistik/
Güttigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im zeitablauf /segri f f sbez iehungen

Anderungen im ZeL tablauf: Biszum
30.6.1978 rechneten zu den Facharbeitern die in der Rentenver-
sicherung der Angestellten versicherungspflichtigen Poliere'
Schachtmeister und Meister sowie die in den Tarifverträgen
für das Baugewerbe festgelegten BerufsgrupPen I - III c' Dazu

zählen HiIfspoliere, Hi}fsmeister, F'achvorarbeiter (Tarif-
berufsgruppe I und II), Maurer, Betonbauer, zimmerer' übrige
Baufacharbeiter wie Dachdecker, Isolierer' Gipser' Stukkateure
usw. sowie sonstige Facharbeiter nach BerufsgrupPe III a - c
(2.B. Kran- und niggerführer).1) oie vergleichbarkeit der
Ergebnisse ist a-Uei aurch diese Änderung der Berufsgruppen nich
beeinträchtigt worden.

B e g r i f f s b e z Leh u n I e n : Während zuden Fach-
arbeitern Personen mit abgeschlossener Lehre oder mit durch
mehrjährigeTätigkeiterworbenenKenntnissenzählen,rechnenzu
den Fachwärkern und litetkern (Monatlicher Baubericht, Monats-
berichteinschl.AuftragseingangserhebungimBautrauptgewerbe
(einscht. Fertigteilbau) ) vor allern Arbeiter' die angelernte
SpezialtätigkeitenausübenoderbestimmteTätigkeitsmerkmale
"äl.h"t Tätigkeiten erfüIten sowie Arbeiter' die einfache Bau-

arbeiten verrichten.

Zu den Arbeitern (Volks- und Berufszäh1ung 1970' Arbeitsstätten-
zählung 1970, Monatlicher Industriebericht' Erhebung bei den

öf f entlichen E Iek triz itätsversorgungs unte rnehmen, E rhebung
beidenGasversorgungsunternehmen,statistikdesKraftfahrzeug-
und Kraftfanrzeugänhingerbestandes) rechnen neben den Fachar-
beitern u.a. auch angelernte und ungelernte Arbeiter sowie
Hilfsarbeiter.

E'ür die zuordnung von Personen zu den Arbeitern j-st in der
Volks- und serufszählung 1970 die Art der ausgeübten Tätigkeit
und nicht, wie in den anderen oben genannten Statistiken, die
Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversicherung maßgebend'

1) Bundesrahmentari fvertrag für das Baugewerbe
sowie güItiger Anhang "Begrif fsbÖstimmungen

vom 1 .4.197L
und Berufsbilder

für die Berufe der dbutschen Bauwirtschaft".

3-
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Dtl( - Nr:

GBl( . n

422, 3684

Begrl ff:

FAGIARBEITER

Statistik/
GüItigke itsze itraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Unterschiede zwischen Zahlen rjber Arbeiter in der Vo1ks- und
Berufszählung 1970 und den Zahlen rliber Facharbeiter J-n den o.g.
statistiken für das Baugewerbe ergeben sich u.a. auch daraus,
daß Facharbeiter in mehreren Betrieben beschäftigt sein und
deshalb mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. In der
volks- und Berufszählung 1970 wird jeder Arbeiter nur einmal
erfaßt, da die einzelne Person und nicht der Betrieb die Er-
hebungseinheit ist.



Stand: 03 . 01 .79

Statistik der Berufe
des Gesundheits-
$resens
o1.o1.53

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Berufstätige lirzte mit abge-

schlossener Facharztausbildung, die auf einem der erfaßten

Fachgebiete tätig sind.

Einbezogen werden Fachärzte im Besitz einer Approbation (oder
gestallung nach altem necht), sofern die Approbation (bzw. ee-
stallung) nicht ruht, sowie Fachärzte im Besitz einer Erlaub-
nis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen gerufs.l)

Arzte für Allgemeinmedizin, ArztLe in der weiterbildung zum

Facharzt sowie Fachärzte, deren Fachgebiet nicht erfaßt wird,
werden nicht zu den Fachärzten, sondern zu den Arzten ohne
Facharzttätigkeit gerechnet.

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

t)Fl( - llr:

GBK - Nr(n):
4..J0

Begrl ff:

FACHÄRZTE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/negr i f f sbez iehungen

1) zu Einzelheiten siehe Bundesärzteordnung i'd'F' v' L4'lO'1977
(BGBI. r S 1885).
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - l{r:

GBK . tI

422, 3684

Begrl ff:

FACHWERKER I,'ND WERKER

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

1 Monatlicher
Baubericht
01 .o1 .50 -
3t.L2.77

t{onatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
BauhauPtgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ol.ol.77

Be gri f fs i nhal t: Personen, die ineinemarbeits-
rechtlichen Verhältnis zum Betrieb stehen und den Berufsgruppen

Iv 4, v 2, vl, VIf , M fV 2 und 3, 14 V und M VI des Anhangs

zum Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe zugeordnet
. - 1)sr_nq.

Zu ihnen zählen Arbeiter, die angelernte spezialtätigkeiten
ausüben oder bestimmte Tätigkeitsmerkmale solcher Tätigkeiten
erfüllen;fernerKraftfahrer,dielediglichüberFahrpraxis
verfügen, Baumaschinisten und Maschinenfachwerker sowie Arbei-
ter, die einfache Bauarbeiten verrichten'

AnderungenimzeLtablauf:Bisej.nschl.
l4ärz L97l wurden die Fachwerker und werker als Helfer und
Hilfsarbeiter bezeichnet -

Bis zum 30.5.1978 rechneten zu den Fachwerkern und werkern
personen, die den Berufsgruppen {V und V der Tarifverträge für
das Baugewerbe zugeordnet waren'2)

Die vergleichbarkeit der Ergebnisse ist aber durch die beiden
Anderungen der Berufsgruppen nicht beeinträchtigt worden.

Zu den Fachwerkern (tarifberufsgruppe V) rechneten Arbeiter'
die mindesEens 22 Jahre alt waren und im Rahmen der betrieb-
lichen Aufrückungsmöglichkeiten aufgrund ihrer Eignung aus der
Gruppe v(vterker) ausgevrählt wurden. sie hatten die Fertigkeiten
una Xenntnisse für einen bestimmten Beruf während einer vorge-
schriebenen Einarbeitungszeit er*rorben. zu ihnen zählten z.B.
Mörtelbereiter, Eisenbieger und -flechter, Einschaler im Beton-
und Eisenbetonbau, Baumaschinisten und Verputzer'

2

1)

2)

"Berufsgruppen für die Berufe des Baugewerbes", Anhang zum

Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe, gültig ab

t.7 .1978.
Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe vom t.4.L971
sowie gültiger Anhang "Begriffsbestimmungen und Berufsbilder
für die Berufe der deutschen Bauwirtschaft" '

2

ril



BIatt.llr.:2Stand: o1 .09 .79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBl( . n

422, 3584

Begrl ff:

FACHWERKER TJND WERKER

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
cüttigkeitszeitraum

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Vlährend zu den

FachwerkernundwerkernvorallemArbeiterrechnen'dieange-
lernteSpezialtätigkeitenausiibenoderbestimmteTätigkeits-
merkmare solcrrertäfigkeiten erfürren, sowie Arbeiter, die ein-
fache Bauarbeiten veirichten, zählen zu den Facharbeitern
(l'lonatlicherBaubericht,Monatsberichteinschl.Auftragsein-
gangserhebung im BauhauPtgewerbe (einschl' Fertigteilbau) )

Personen mit abgeschlossener Lehre oder mit durch mehrjährige
Tätigkeit erworbenen Kenntnissen'

Zu den Arbeitern (Volks- und Berufszählung 197O' Arbeitsstätten-
zäh1ung 1970, Monatlicher Industriebericht' Erhebung bei den

öffentlichenElektrizitätsversorgungsunternehmen,Erhebung
bei den Gasversorgungsunternehmen, Statistik des Kraftfahrzeug-
und Kraftfalrrzeugänhängerbestandes) rechnen neben Fachwerkern
und Werkern u.a. auch die Facharbeiter' Für die Zuordnung zu

denArbeiternistinderVolks-undBerufszählungl9TodieArt
derausgeübtenTätigkeitrindenanderenobengenanntenStati-
stikendieBeitragspflichtzurArbeiterrentenversicherung
maßgebend -

UnterschiedezwischenZatrlenüberArbeiterinderVolks-und
BerufsziihlunglgTounddenZahlenüberFachwerkerundWerker
in den o.g. Statistiken für das Baugewerbe ergeben sich u'a'
auchdaraus,daßFachwerkerundWerkerinmehrerenBetrieben
beschäftigtseinunddeshalbmehrfacherfaßtundnachgewiesen
werden können. rn der Volks- und Berufszählung 1970 wird jeder
Arbeiter nur einmal erfaßt, da die einzelne Person und nicht
der Betrieb die Erhebungseinheit ist'



strnd: 31 .05. 78 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

FIiHR-, FöRDE- UND BI{DERSCHTFFE

Besrl ff :
DFK - tlr:

liBK - Nr(n):
912

Statistik/
Gü ltigke itsze itraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik des
Bestandes an
Seeschi ffen

B e g r i f f s i n h a 1 t : In die Seeschiffsregister
eingetragene Schiffe, die dem Transport von personen und,/oder
zum Ü'lcersetzen von Fahrzeugen aller Art gegen Entgelt dienen,
ohne -Paärgastschiffe mit Kabinen.

o1.o1.51
3t .72.70

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, diefür die Schiffahrt außerhatb von Binnengewässern (Flüssen,
KanäIen und geschlossenen Seen) bestinrrt sind und einen
Raumgehalt von mehr als 17,65 BRT haben.

Zu den Fähr-, Förde- und Bäderschiffen zählen neben den
FEihren und Fahrgastschiffen ohne Kabinen auch Ausfrugsboote
und Sportangelfahrzeuge.

B e gr i f f sb e z Leh ung e n : ImUnterschied
zu den Fähr-, Förde.- und Bäderschiffen werden bei den
Fahrgastschiffen (statistik des Bestandes an seeschiffen)
ausschließlich Fahrgastschiffe mit Kabinen . nachgewiesen.



Stand: 23.03.79

AIIe folgenden
Statistiken der
Binnen- und See-
schiffahrt

Statistik des
Bestandes an
Binnenschiffen
o1 .o1 .61

2 Statistik über
die Unternehmen
in der Binnen-
schiffahrt
o1.o1..70

BlattJlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Binnen- oder Seeschiffe, auf
denen Personen befördert wÖrden.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden die Fahrqast-
schiffe, die in die Binnenschiffsregister eingetragen sind.

Die schiffe müssen rl,iber mindestens 37 K[v (50 PS) Maschinen-
Ieistung verfügen und für die schiffahrt auf Binnengewässern
(Flüssen, KanäIen und geschlossenen Seen) bestimmt sein.

Anderungen im Zet tablauf: Seit
1973 sind in der Position Fahrgastschiffe auch die Schiffe
auf geschlossenen Seen enthalten.

f f s bezi ehun gen : Siehe unter 2

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden die Fahrgast-
schiffe, die zum verfügbaren Bestand der Unternehmen der
Binnenschi f fahrt gehören.

Der verfügbare Bestand unfaßt die eigenen Schiffe, zuzüglich
der gemieteten und abzüglich der vermieteten Fahrgastschiffe.

Zu den Unternehmen der Binnenschiffahrt zählen hier aIIe
Unternehmen, dj-e in irgendeiner Form Binnenschiffahrt be-
treiben, gleichgüItig ob ihr wirtschaftlicher Schwerpunkt in
der gewerblichen Binnenschiffahrt liegt oder nicht oder ob die
Unternehmen Binnenschiffahrt nur im Werkverkehr betreiben.

Be gri f f s b ez ie hun gen : DerBestand an
Fahrgastschiffen in der Unternehmensstatistik der Binnen-
schiffahrt ist nicht unmitt'eIbar vergleichbar mit dem der
Bestandsstatistik: Zru einen werden die Erhebungen an ver-
schiedenen Stichtagen durchgeführt, zvm anderen erfaßt die
Bestandsstatistik - im Unterschied zur Unternehmensstatistik -
auch die an das Ausland vermieteten, jedoch nicht die vom
Ausland gemieteten Schiffe sowie Schiffe, die als endgültig
verloren oder ausbesserungsunfähig anzusehen sind, ater
nicht im Register geIöscht vrurden.

gxj-
3.

Be
und

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK - tlr(n):
9t9, 3151

Begrl ff:

FAHRGA.STSCHIFFE

Statistik/
cüItigke itsze it.raum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Begr i f f sbez iehungen

Siehe auch unter 3.

2



Stand: 23.03 .'7 9

3

Blatt4r.: 2

B e g r i f f s i n h a t t : Erfaßt werden Fahrgastschiffe,
die unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren

und über mehr als 17,65 BRT Ratnngehalt verfügen

unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland können u.a.
auch Seeschiffe fahren, die von deutschen Reedern auf
Bare-Boat-Basis aus dem Ausland gechartert wurden' Ent-
sprechend fahren auf Bare-Boat-Basis an das Ausland ver-
charterte schiffe im allgemeinen nicht unter deutscher
Flagge.

Die Fahrgastschiffe umfassen im einzelnen Fahrgastschiffe
mit und ohne Kabinen, Fahrgastschiffe mit Massenquartieren,
Fracht-Fahrgastschiffe mit Kabinen für mindestens 12 Per-
sonen, Sportangelfahrzeuge und Ausflugsboote.

Anderungen im Zet tablauf: Die
Fahrgastschiffe umfassen bis einscht. 1970 lediglich Fahr-
gastschiffe mit Kabinen, Fahrgastschiffe mit Massenquar-
tieren so\^rj-e Fracht-Fahrgastschiffe mit Kabinen für min-
destens 12 Personen.

Bis einschL. 1973 wurden die Fahrgastschiffe erfaßt, die in
die deutschen Seeschiffsregister eingetragen waren, unab-
hängig davon ob sie unter deutscher Flaqge fuhren'

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die
für die schiffahrt außerhalb von Bi-nnenger^Iässern (F1üssen,
KanäIen und geschlossenen Seen) bestimmt sind, die einen
Raumgehalt von mehr als L7,65 BRT haben und deren Eigen-
tümer Deutsche sind (natürliche und juristische Personen) '

Be gri f f s b ez Le hun gen : Die Fahrgast-
schiffe der seeschiffahrt unterscheiden sich von denen der
Binnenschiffahrt durch ihr Einsatzgebiet und die durch vor-
schriften bedingte unterschiedliche technische Ausrüstung.

Außerdern werden in der Statistik des Bestandes an See-
schiffen Fahrgastschiffe erfaßt, die die Bundesflagge füh-
ren, in der statistik des Bestandes an Binnenschj-ffen Fahr-
gastschiffe, die in die Binnenschiffsregister eingetragen
sind.

Im Unterschied zu den Fahrgastschiffen hrerden bei den Fäht-,
Förde- und Bäderschiffen (Statistik des Bestandes an Seeschiffen)
ausschließlich Fahrgastschiffe ohne Kabinen nachgewiesen.

Statistik des
Bestandäs an
Seeschiffen
o1.o1. 51

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - ttr:

GBK - tlr(n):
9L9, 3L5t

Begrl ff:

FAIIRGASTSCHIFFE

Statistik/
Gü ttigke itsze.itraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen



stand: 31.O5.78 B latt.llr.:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
[)FK - l,lr

GBK - g4g, 931
n

Begrl ff:

FAHRZEUGBESTAND

Statistik/
Gü Itigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

1 Statistik des
Kraftfahrzeug-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
o1 .o1 .52

Statistik der
Personenbeför-
derung J-m

Straßenverkehr
o1 .o1 .52

B e g r i f f s i n h a I t : ZahI der zugelassenen-

oder nur vorübergehend, d.h. bi.s zu einem Jahr, abgemeldeten

Kraf t fah r zeuge und Kraftfahrzeuganhänget.

Die Zulassung erfolgt durch die Zuteilung eines amtlichen
Kennzeich.ens sowie die Erteilung einer Betriebserlaubnis,
die allerdings bei Serienfahrzeugen durch die allgemeine
Betriebserlaubnis für den Fahrzeugtyp als bereits erteilt
gilt.

Der Fahrzeugbestand wird nach Fahrzeughaltern gegliedert.
Als Fahrzeughalter gilt derjenige, auf den das Fahrzeug
zugeJ.assen wird. Halter und Eigentümer eines Fahrzeugs
müssen nicht identisch sein.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zahl der verfügbaren
Fahrzeuge bei den Unternehmen, die genehnrigungspflichtigen
Verkehr nach dem Pe:rsonenbeförderung"ge".t"1)' betreiben-

AIs Fahrzeuge im Sinne dieser Statistik gelten:
Trieb- und Beiwagen von straßenbahnen uncl. stadtschneTTbahnen,
O.bus-Triebwagen, Kraftomnibusse sowie Personenkraftwagen mrt
Genehmigung für den trjnjenverkehr und Personenkraftwagen
mit genau I Fahrgastplätzen, soweit sie bei Unternehmen des
Kraftomnibusverkehrs im Gelegenheitsverkeht eingesetzt werden.

Als verfügbar gelten die eigenen zuzügJ.ich der angemieteten
und abzüglich der vermieteten Fahrzeuge. Jedes am Erhebungs-
stichtag auch nur stundenweise angemietete Fahrzeug wird ein-
bezogen, während jedes am Stichtag - und sei es nur für Stun-
den - vermietet.e Fahrzeuq von der Erfassung ausgeschlossen
wi.rd.

2

1) v91.
s. 24t)

Personenbeförderungsgesetz vi 2L.3.1961 (BGBI. I
und nachfolgende Anderungsgesetze.

1



Stand: 15.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Personengemeinschaften, die
im gleichen Haushalt wohnen und zu einer der folgenden

Kategorj-en gehören:

- Ehepaare ohne in der Familie lebende ledige Kinder,

- Eltern mit in der Familie lebenden ledigen Kindern,

- Ehepaare ohne im Haushalt lebende Kinder, aber mit
Iedigen Enkeln,

- verwitwete, geschiedene oder verheiratete, a-ber getrennt
lebende Personen ohne im Haushalt lebende Iedige Kinder
( Einpersonenf amilien),

- Elternteile (ledige, verwitwete, geschiedene oder verheiratete
aber getrennt lebende Personen) mit ledigen Kindern'

Die zusammenfassung von Haushaltsmitgliedern zu Pamilien er-
folgt zur näheren Kennzeichnung der verwandtschaftlichen Be-
ziehung, insbesondere des GenerationenverhäItnisses, zwj-schen
den Personen eines Ptivathausha-l.ts.

Als Kinder bzw. Enkel gelten ledige Personen ohne Rücksicht
auf ihr Alter, die ohne eigene Kinder, aber mit ihren Eltern,
Elternteilen oder Großeltern in einem Haushalt wohnen, einschl.
der Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder-

Ausgehend vom Familienstand und dem Vorhandensein von Kindern
werden acht famjfientgpen und eine (Rest-)Position nicht
familienangehörige Tedige Personen gebildet.

Bei der Zuordnung von Personen zu Familien wird von der Bevöfke-
rung am FamiLienwohnsitz ausgegangen, wodurch t'lehrfacherfassun-
gen von Personen mit mehr als einem wohnsitz weitgehend ausge-
schlossen werden. zu Einzelheiten siehe dort.

Da die Abgrenzung der Familj-e enger ist als die des Privathaus-
halts, ist es möglich, daß in einem Haushalt mehrere Familien
wohnen. Leben z.B. drei Generationen in einem Haushalt, so könne
die beiden jüngsten eine Familie vom Typ "Ehepaare mit in der
Familie lebenden ledigen Kindern" und die Großeltern eine Famili
vom Typ "Ehepaare ohne in der Familie lebende Iedige Kinder"
bilden.

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Ft( - Nr

GBX - llr(n):
256C^

Begrl ff:

FAMILIEN

statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriffsbeziehungen



Stand: 15.03.79 Blatt-tir.: 2

B e g r i f f s b e z l-ehu n g e n : ImUnterschied zu
den Familien, deren Abgrenzung vorwiegend auf einer verwandt-
schaftlichen Beziehung beruht, stellen die PrivathaushaTte
(volks- und Berufszählung 1970, Mikrozensus) wohn- und wirt-
schaftsgemeinschaften dar. In einem Privathaushalt können
daher mehrere ramitien wohnen (2.8. ein Ehepaar, das mit den
Eltern des einen Ehepartners zusammenwohnt); im Grenzfall kann
sogar jedes Haushaltsmitglied eine eigene Familie bilden (2.a.
zusarnmenwohnende Geschwister). Verwandte, die in verschiedenen
Privathaushalten wohnen, können andererseits nicht zu einer
Familie zusanmengefaßt werden. Daher kann eine Familie nie
größer als der Privathaushalt sein, dem die Familie angehört.
Diese Abgrenzung führt daher zu einer geringeren Zahl von Privat
haushalten als Familien.

Jedoch ist zu beachten, daß bei der Zuordnung von Personen zu
Familien von der Bevölkerung am Familienwohnsitz, bei: der Zu-
ordnung von Personen zu Privathaushalten von der BevöIkerung in
Privathaushaltenausgegangenwird.BestimmtePersonenmitmehr
als einem Vrlohnsitz können bei der BevöIkerung am Familienwohn-
sitz nur einmal berücksichtigt, bei der Bevölkerung in Privat-
haushalten aber mehrfach gezählt werden. Dadurch erhöht sich
andererseits die zahl der Haushaltsmitglieder und der Privat-
haushalte, verglichen mit der zahl der Familienmitglieder und
der Familien.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFl( . Nr:

GBl( .
2560

n

Begrl ff :

FAI4ILIEN

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/segrif fsbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - }.lr:

GBK -
2693, 2694

n

FAI4TL]ENARBETTSKRjiFTE,. rM BETRTEB ETNSCHL. HAUS-
HALT DES BETRIEBSINHABERS BESCHAFTIGT

Begrl ff:

Statistik,/
Gri l t.i gke itszei traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts -
zählung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebsinhaber und ihre auf
dem Betrieb Tebenden FamiTienangehörigen im Alter von 14 Jahren
und darüber, die im Berichtszeitraum im Arbeitsbereich "Betrieb"
bzw. im Arbeitsbereich "Haushalt des Betriebsinhabers" bzw. in
diesen beiden Arbeitsbereichen beschäftigt waren.

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichtszeitraum
für den Tandwirtschaftfichen Betrieb geleisteten Arbeiten, z.B.
FeId-, Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken), Transportarbeiten
für den Absatz selbsterzeugter landwirtschaftl-icher Produkte
bzw. für den Bezug von Betriebsmitteln, Betriebsführung, ferner
Tätigkeit für die zum Betrieb gehörenden Waldflächen und ver-
arbeitenden Nebenbetriebe.

AIs Arbeiten für den Haushalt des Betriebsinhabers gelten aIIe
Arbeiten für die Beköstigung und Versorgung der im Berichtszeit-
raum auf dem Betrieb lebenden Personen.

Nachgewiesen werden auch die im Betrieb einschl. Haushalt des
Betriebsinhabers vollbeschäftigten Fami Iienarbeitskräfte.
Dazu zählen

- Familienarbeitskräfte, die in einem der beiden Arbeitsbereiche
rrrindestens 47 wochen mit durchschnittlich mindestens 45 Stun-
den je V{oche beschäftigt waren;

- Familienarbeitskräfte, für die die Zusammenrechnung der Ar-
beitszeiten in beiden Arbei-tsbereichen mindestens 2 115 Ar-
beitsstunden (regelmäßig beschäftigL: 47 Wochen mal 45 Stunden,/
Wocher unregelmäßig beschäftigt: 1 Arbeitstag = 9 Stunden) er-
gibt, sofern sie in mindestens einem der beiden Arbeitsbe-
reiche 47 wochen tätig waren;

- Pamilienarbeitskräfte, für die die zusammenrechnung der in
beiden Arbeitsbereichen in unregelmäßiger Beschäftigung ge-
Ieisteten Arbeitstage mindestens 275 Arbeitstage ergibt.



Stand: o8 .ot.79

Statistik der
A,rbeitskräf te
in der Land-
wirtschaft
ol.o7 .64

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a t t : Personen, die mindestens 14

Jahre alt sind und landwirtschaftliche Betriebe entweder als
Betriebsinhaber leiten oder als deren Familienangehörige im

Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) mitarbeiten.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren
Rectrrung der Betrieb bewirtschaftet wird.

Zu den Familienangehörigen rechnen alle Familienangehörigen
einschl. der verwandten und verschwägerten des Betriebsinhabers
bzw. dessen Ehefrau, die während des Berichtsmonates, wenn auch
nur vorübergehend, dem mit dem landwirtschaftlichen Betrieb
räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers' angehören'
Einbezogen sind ferner Verwandte und Verschwägerte des Be-
triebsinhabers bzw. dessen Ehefrau, die im Berichtsmonat einem
anderen, räumlich mit dem Betrieb verbundenen Haushalt ange-
hören, sofern ihre verpflegrung überwiegend von landwirtschaft-
Iichen Betrieben bezogen wird.

Änderungen iP Zei tablauf: Biseinschl
1967 wurden auch Arbeitskräfte des genannten Personenkreises
mitgezählt, die im landwirtschaftlichen Betrieb einschl.
Haushalt des Betriebsinhabers tätig waren.

B e g r i f f sb e z ie h u n ge n : ImUnterschiedzu
den Familienarbeitskräften umfassen die Famil.i enarbeitskräfte
und ständigen faniTienfremden Arbeitskräfte (statistik der Ar-
beitskräfte in der Landwirtschaft) auch familienfremde Per-
sonen, dj-e in einem unbefristeten oder auf mindestens drei
Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäItnis zum landwirtschaft-
lichen Betrieb stehen. Die Familienarbeitskräfte und ständigen
familienfremden Arbeitskräfte werden in der Statistischen Da-
tenbank außerdem im Jahresdurchschnitt nachgewiesen'

Bei den nichtständigen faniLienfremden Arbeitskräften (stati-
stik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) handelt es sich
j-m GegensaEz zu den Familienarbeitskräften um familienfremde
personen, die in einem auf weniger als drei Monate abgeschlos-
senen Arbeitsverhältnis zum landwirtschaftlichen Betrieb ste-
hen. Die nichtständigen familienfremden Arbeitskräfte werden in
der statist-ischen Datenbank außerdem im Jahresdurchschnitt
nachgewiesen.

-2-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - Nr:

GBK - ilr(nl
2252

FA.I.{I L IENARBE I TSKRJiFTE ( I 14 ERHEBTJNGSMONAT )

Beqrl ff:

Statistik/
Gü ltigkeitsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/gegriffsbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)Fl( - llr:

GBK - Nr(n):
2252

FAMILIENARBE ITSKRiiFTE ( IM ERHEBI,JNGS}4ONAT )

Begrl ff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Be{r i f f s inha I t/}inderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Im Unterschied zu den Familienarbeitskräften umfassen di-e
MitheLfenilen Fanilienangehörigen (vo1ks- und Berufszählung
1970, Arbeitsstättenzählung 1970, Mikrozensus) nicht die Be-
triebs-, Unternehmens- oder Arbeitsstätteninhaber. Für die
Zuordnung zu den Mithelfenden Familienangehörigen ist es außer-
dem unerheblich, ob sie mit dem Betrj-ebs-, unternehmens- oder
Arbeitsstätteninhaber im gleichen Haushalt leben. Familienan-
gehörige, die in einem Lohn- oder Gehaltsverhältnis zum Be-
trieb (unternehmen, Arbeitsstätte) stehen, zählen im Gegensatz
zu den Familienarbeitskräften nicht zu den Mithelfenden Familien
angehörigen.



Stand: 18 .o5 .79

Landwirtschafts-
zählung 1971

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Bettiebsinhaber und ihre auf
d.em Betrieb Tebenden FamiLienangehötigen im Alter von 14 Jahren

und darrjber, die im Berichtszeitraum im Arbeitsbereich "Betrieb
(ohne Haushalt des Betriebsinhabers) " beschäftigt waren'

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichtszeitraum
für den TandwirtschaftTichen Betrieb geleisteten Arbeiten, z.B.
FeId-, Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken), Transportarbeiten
für den Absatz selbsterzeugter landwirtschaftlicher Produkte
bzw. für den Bezug von Betriebsmitteln, Betriebsführung, ferner
Tätigkeiten für die zum Betrieb gehörenden !{aldflächen und ver-
arbeitenden Nebenbetriebe .

Nachgewiesen werden auch die mit betrieblichen Arbeiten voll-
und teilbeschäftigten Familienarbeitskräfte. Eine Familienar-
beitskraft gilt in der Landwirtschaftszähluog L97 1 als vollbe-
schäftigt, wenn sie im Berichtszeitraum im Arbeitsbereich "Be-
trieb" mindestens 47 Wochen mit durchschnittlich mindestens 45
Stunden je Woche beschäftigt war.

Eine mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienarbeits-
kraft gilt als teilbeschäftigt, wenn sie die o.g. Mindestzeiten
für vollbeschäftigte Arbeitskräfte in der ZahI der Arbeitswochen
und,/oder der zahl der Arbeitsstunden im Durchschnitt je woche
nicht erreicht (einschl. der unregelmäßig Beschäftigten) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBK - Nr(n):
2693, 2696

FAMILIENARBEITSKRÄFTE, I4IT BETRIEBLICHEN ARBEITEN
(OHNE HAUSHALT DES BETRIEBSINHABERS) BESCHAFTIGT

Begri ff:

Statist ik,/
Gü Itigke itsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I otfi - tlr:
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FAI,TI LIENARBE ITSKRJiHTE UND ST,{NDI @ FAMILIENEB.EI,IDE
ARBEITSKRAFTE (IM JAIIRESDURCHSCHNITT)

Begrl ff:
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Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
ol.o7 .64

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens 14

Jahre alt und in landwirtschaftlichen Betrieben (ohne Haushalt
des Betriebsinhabers) beschäftigt sind und entweder den Betrieb
als Betriebsinhaber leiten oder als deren Familienangehörige
im Betrieb mitarbeiten oder als familienfremde Personen in
einem auf mindestens drei Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäIt-
nis zum Betrieb stehen.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird.

Zu den Familienangehörigen rechnen alle Familienangehörigen
einschl. der Verwandten und Verschwägerten des Betriebsinhabers
bzw. dessen Ehefrau, die während des Berichtszeitraumes, wenn
auch nur vortibergehend, dem mit dem landwirtschaftlichen Be-
trieb rär:mlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers ange-
hören. Einbezogen sind ferner Verwandte und Verschwägerte des
Betriebsinhabers bzw. dessen Ehefrau, die im Berichtszeitraun
einem anderen, räumlich mit dem Betrieb verbundenen Haushalt
angehören. sofern ihre Verpflegung überwiegend vom landwirt-
schaftlichen Betrieb bezo§en wird.

AIs familienfremde Arbeitskräfte gelten Personen, die nicht zu
den Betriebsinhabern oder deren Familienangehörigen zählen. Ein-
bezogen sind auch Verwandte und Verschwägerte des Betriebsin-
habers bzw. dessen Ehefrau, sofern sie nicht im Haushalt des Be-
triebsinhabers leben. Für die Zuordnung zu den ständigen fami-
lienfremden Arbeitskräften ist es außerdem erforderlich, daß der
genannte Personenkreis in einem auf mindestens drei Monate abge-
schlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb steht.

Die Zahl der Familienarbeitskräfte und ständigen fanllienfremden
Arbeitskräfte im Jahresdurchschnitt (llirtschaftsjahr) wird als
arithnetisches Mittel aus den Zahlen der Familienarbeitskräfte
und ständigen familienfremden Arbeitskräfte in den einzelnen
BerichtsmonaLen ermittelt.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl
1967 wurden auch Arbeitskräfte des genannten Personenkreises
mitgezählt, die im landwirtschaftlichen Betriebeinschl. Haushalt
des Betriebsinhabers tätig waren.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : ImUnterschied zu den
Familienarbeitskräften und ständig familienfremden Arbeitskräf-
ten nrnfassen die Fanilienarbeitskräfte (Statistik der Arbeits-

z-,l
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

GBt( - ll
2250

n
FAMIL IENARBE ITSKRJiFTE TJND ST}iNDIGE FA}'IILIENFREIIDE

ARBEITSKR}iFTE ( IM JAHRESDURCHSCHNITT)

Begrl ff:

Begrif f sinhalt/Änderunqen im zeitablauf/aegrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

kräfte in der Landwirtschaft) nur die Betriebsinhaber und ihre
Familienangehörigen, die im landwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigt sind. Die Fanitienarbeitskräfte werden in der stati-
stischen Datenbank außerdem im Erhebungsmonat nachgewiesen'

zu den nichtständ.igen faniTienfremden Arbeitskräften (Statistik
der Arbeitskräfte in der Landüirtschaft) zählen im Gegensatz
zu den Familienarbeitskräften und ständig familienfremden Ar-
beitskräften nur jene familienfremden Arbeitskräfte, die in
einem auf weniger als drei Monate abgeschlossenen Arbeitsver-
häItnis zum Betrieb stehen. Beide genannten Personenkreise wer-
den in der statistischen Datenbank im Jahresdurchschnitt nach-
gewiesen.

Die Begriffe Familienarbeitskräfte und ständige familj-enfremde
Arbeitskräfte sowie Tätige Petsonen (Bereichsstatistiken, At-
beitsstättenzählung tgTO), Tätige Personen in der Binnenschiff-
fahrt (statistik über die unternehmen in der Binnenschiffahrt),
Tätige Personen im Schienenverkehr (Eisenbahnstatistik) , Tätige
Personen im Straßenpetsonenverkeär (Statistik der Personenbe-
förderr:rrg im Straßenverkehr) und Beschäftigte, die in der Luft-
fahrt tätig sind (statistik der Luftfahrtr:nternehnen) sind nich
unmittelbar vergleichbar. Während die Tätigen Personen in den
o.g. Bereichsstatistiken vorwiegend nach ihrer stellung im Betrieb
(Tätige Inhaber, Mithelfende Familienangehörige, Arbeiter, Ange-
stellte, Beamte, Auszubiläende) unterschieden werden, ist für
die Zuordnung zu den Famitienarbeitskräften und ständigen fami-
lienfremden Arbeitskräften insbesondere die Familienzugehörig-
keit und die Dauer des ArbeitsverhäItnisses maßgebend. Daraus
ergeben sich u.a. folgende Unterschiede:

Die Tätigen Personen bzw. die Beschäftigten in den o.g. stati-
stiken umfassen auch jene Personen, deren Arbeitsvertrags- bzw.
DienstverhäItnis zum Betrieb (Unternehmen, Arbeitsstätte) auf
weniger als drei Monate begrenzt ist. Unterschiede ergeben sich
auch bei der Einbeziehung der unbezahlt Mithelfenden Familienan-
gehörigen. während sie in die Familienarbeitskräfte und ständi-
gen famitienfremden Arbeitskräfte ohne Berücksichtignrng der von
itrnen geleisteten Arbeitszeit einbezoqe^ vlerden, können für die
Bereichsstatistiken, die ArbeitsstättenzählunT L97o und die Ver-
kehrsstatistiken folgende FäIte unterschieden werden:

-3-
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Begrl ff :
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a) Sie werden ohne Berücksichtigung der von ihnen geleisteten
Arbeitszeit erfaßt (2.B. Arbeitsstättenzählung 1970)

b) Sie werden nur dann erhoben, wenn sie mindestens ein Drittel
der betriebsüblichen Arbeitszeit tätig sind (2.B.
Industriebericht, Totalerhebung im Bauhauptgewerbe)

c) Sie werden nicht erfaßt bzw. können in bestimmten Bereichen
überhaupt nicht auftreten (2.8. Eisenbahnstatistik).

Flfr die Zuordnung zu den Familienangehörigen in der Statistik
der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft ist es im Unterschied
zu den Bereichsstatistiken außerdem erforderlich, daß diese Per-
sonen während des Berichtszeitraums im Haushalt des Betriebs-
inhabers leben. Unerheblich ist dabei, ob die Familienangehöri-
gen entgeltlich oder unentgeltlich im Betrieb mitarbeiten. In
den Bereichsstatistiken hingegen zählen mithelfende Familienan-
gehörige, die in einem Lohn- oder Gehaltsverhältnis zun Betrieb
(Unternehmen, Arbeitsstätte) stehen, zu den Arbeitern bzw. zu
den Angestellten.

Zu den familienfremden Arbeitskräften in der Statistik der Ar-
beitskräfte in der Landüirtschaft rechnen auch Verwandte und
Verschwägerte des Betriebsinhabers, sofern sie nicht im Haus-
halt des Betriebsinha-bers leben. Unerheblich ist dabei, ob diese
Personen entgeltlich oder unentgeltlich im Betrieb mitarbeiten.

Zur Abgrenzung der Familienarbeitskräfte und ständigen familien-
fremden Arbeitskräfte gegenü-ber den Erryer.bstätigen (Volks- und
Berufszähtung 1970) siehe unter Tätige Personen.



Stand: 1 5.03.79

Volks- und Be-
rufszählung 1970

1

Blatt.ilr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zugehörigkeit von Personen

zu einer der folgenden vier Gruppen: Ledige, Verheiratete,
Verwitwete oder Geschiedene -

Personen, deren Ehegatte vermißt, aber noch nicht für tot
erklärt worden ist, gelten als verheiratet, Personen, deren
Ehegatte für tot erklärt worden ist, als verwitwet' Per-
sonen, deren Ehe durch ein Gerichtsurteil aufgehoben worden
ist, gelten als geschieden. Personen, deren Ehe als nichtig
erklärt worden ist, werden mit ihrem Familienstand vor der
Eheschließung erfaßt.

Leben die Ehepartner getrennt, ohne daß eine gerichtliche
scheidung ausgesprochen ist, sind sie als verheiratet an-
zusehen, ebenso aIIe in Scheidung lebenden Personen, so-
lange das Scheidungsurteil noch nicht vorliegt.

2. Fortschreibung
des Bevölke-
rungsstandes
01.01.50

Mikrozensus
01.01.64 -
3t.t2.7t

3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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Begrl ff:
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blattdr.: L

B e g r i f f s i n h a I t : Zur Kennzeichnung der

verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den in einem

PrivathaushaTtwohnendenPersonenwerdendieHaushalts-
mitglieder bestimmten Typen von Familien zugeordnet'

Im einzelnen werden folgende Familientypen unterschieden:

F 1:

E2:

F 3:

F4z

Ehepaare ohne in der Familie lebende ledige Kinder:

Hierzu rechnen sowohl kinderlose Ehepaare als auch
Ehepaare, deren Kinder und/oder ggf' Enkel nicht
(mehr) im gleichen Privathaushalt wohnen'

EhepaaremitinderFamilielebendenledigenKindern
(evlf. zusätzlich mit ledigen Enkeln, sofern die
Eltern dieser Enkel nicht in der Familie leben) '

Ehepaare ohne ledige Kinder, aber mit Iedigen Enke1n'

Verwitwete oder geschiedene Personen ohne ledige
Kinder bzw. Iedige Enkel-

F 5: Verwitwete oder geschiedene Personen mit in der
Familie lebenden ledigen Kindern und/oder ledigen
Enkeln,soferndieElternodereinElternteildieser
Enkel nicht in der Familie leben'

F 6: Ledige Personen mit ledigen Kindern bzw' ledigen
Enkeln,soferndieElternodereinElternteildieser
Enkel nicht in der Familie leben'

F 7z Verheiratete Personen, die keine Angaben ü'ber ihren
Ehepartner gemacht haben, ohne in der Familie lebende
ledige Kinder:
Hierzu rechnen nicht Personen, die eine weitere im
Bundesgebiet gelegene Wohnung oder Unterkunft haben'
Es wird davon ausgegangen, daß es sich bei der
weiteren lrlohnung oder Unterkunft um den Wohnsitz
der Familienangehörigen handelt' Durch diese Zu-
ordnung soll erreicht werden, daß Wochenendpendler
und ähnliche Personen nur am Wohnsitz ihrer Fami-
lienangehörigen berücksichtigt werden'

F 8: Verheiratete Personen, die keine Angaben über
EhePartner gemacht ha-ben, mit in der Familie

ihren
lebenden

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK .
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n

Begrl ff:
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Iedigen Kindern und,/oder ledigen Enkeln, sofern die
Eltern oder ein Elternteil dieser Enkel nicht in der
Familie leben.

Bei den Familientypen F 4 und F 7 handelt es sich immer um

Einpersonenfamilien, beim Familientyp F 1 um Zweiper-
sonenfamilien. Die übrigen Familientypen bestehen - je
nach der Zahl der Kinder oder Enkel - aus mindestens zwei
bzw. drei Mitgliedern.

Alle nichtledigen Personen werden einem FamilientyP zu-
geordnet. Ledige Personen ohne im Haushalt wohnende
Iedige Kinder gelten nicht als eigene Familie. Sofern
diese Personen mit ihren Eltern, einem Elternteil oder
den Großeltern in einem Haushalt wohnen, werden sie - ohne
Rücksicht auf ihr Alter - als Kinder bzw. Enkel aufge-
faBt und der Familie ihrer Eltern bzw- Großeltern zuge-
rechnet (vgl. Familientypen F 2, F 3, F 5, F 6 und F 8)'
Wohnt auch kein Elternteil im Haushalt (2.8. zusammen-
wohnende Junggesellen), rechnen diese Personen zu den
nicht famiTienangehörigen Tedigen Petsonen-

Bei der Zuordnung von Personen zu Familien wird von der
BevöTkermg am Familienwohnsitz ausgegangen. Hierdurch
werden die in Anstalten wohnenden Personen (Anstaltsbe-
vöTkerung) ausgeschlossen. Außerdem werden verschiedene
personengruppen mit mehreren l,Iohnungen oder unterkünften
- zusätzlich zu den bei den FamilientyPen geltenden
Festlegungen - nur an einem wohnsitz erfaßt. Im ej-nzelnen
gelten für Personen mit mehreren Wohnungen oder Unter-
künften die folgenden Zuordnungs- (Ausnahme-)negeln:

- Familien, deren Angehörige sich sämtlich überwieqend
in einer anderen im Bundesgebiet gelegenen V'Tohnung oder
Unterkunft aufhalten bzw. von dort aus zur Arbeit oder
Ausbildung gehen, werden an dem Familienwohnsitz, an
dem sie sich nur zeitweilig aufhalten, nicht berück-
sichtigt. Dadurch werden z.B- lrlochenendwohnsitze u'ä'
nicht einbezogen.

- Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht
zum Haushalt ihrer Eltern gerechnet' wenn sie eine
weitere im Bundesgebiet gelegene l{ohnung oder Unter-
kunft haben, von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung
gehen bzw. sich dort überwiegend aufhalten, nicht äber-
wiegend von Einkünften ihrer Eltern leben und auch nicht
Hausha-ltsvorstand im elterlichen Haushalt sind'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFl( - llr:
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2577

Begrl ff:
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Volks- und Berufs-
zählung 197o

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Die Angabe des Familienvor-
s;tandes dient der näheren Kennzeichnung bestimmter Personen

iLn Famil-ien bzw. in einzelnen FamiTientgpen. Bei Ehepaaren

gilt der Ehemann als Familienvorstand, bei verwitweten, ge-

schiedenen sowie verheirateten, aber getrennt lebenden Per-
sonen jeweils diese Personen. Ferner gelten auch ledige Per-
sonen mit ledigen Kindern sowie nicht familienangehörige Tedige

Personen als Familienvorstand.

In der Gliederung nach dem Geschlecht des Familienvorstandes
ist bei Ehepaaren (Familientypen F1, F2 und P3) der Nachweis
des Familienvorstandes nicht sinnvoll.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Währendder Familien-
vorstand bei Mehrpersonenfamilien durch die verwandtschaft-
Iichen Beziehungen und das Generatj-onenverhältnis zu den anderen
Familienmitgliedern bestimmt wird, gelten als HaushaLtsvorstände
(Volks- und Berufszählung 197O) in Mehrpersonenhaushalten die-
jenigen Personen, die sich als solche bezeichnen-

Da in einem Haushalt einerseits mehrere Familien wohnen können
und andererseits verwandte Personen, die getrennt, d-h- in
verschiedenen Privathaushalten wohnen, nicht zu einer Familie
zusammengefaßt werden können, ergibt sich hierdurch zunächst
eine höhere zahl von Familien und Familienvorständen als von
Privathaushalten und Haushaltsvorständen. Jedoch ist zu be-
achten, daß bei der Zuordnung von Personen zu Familien von der
BevöIkerung am Familienwohnsitz, bei der Zuordnung von Personen
zu privathaushalten von der Bevölkerung in Privathaushalten
ausgegangen wird. Daraus folgt, daß bestimmte Personen mit
mehreren Wohnungen oder Unterkünften mehrfach als Haushaltsvor-
stand, aber nur einmal als Familienvorstand gezählt werden
können. Dadurch erhöht sich andererseits wieder die Zahl der
Privathaushalte und Haushaltsvorstände, verglichen mit der
Zahl der Familien und Familienvorstände.

Statistische Datenbank
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Hochsee- und
Küstenfi schere i-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
o1.o1.68

Blatt-llr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Fanggewicht der von deutschen

Hochsee- und Küstenfischereifahrzeugen unmittelbar vom Fangplatz

aus im Bundesgebiet angelandeten Mengen an Fisch

Dazu gehören u.a. die Mengen an angelandetem Hering, Kabeljau,
Dorsch, Schellfisch, Seelachs, Köh1er, Rotbarsch, Krabben
und Krebsen.

Ausgewiesen wird das Fanggewicht der angelandeten Menge. Dazu
wird das Anlandegewicht über Faktoren, die sich an der Fischart
und der Fischverwendungsart orientieren, auf das Fanggewicht
umgerechnet.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl'
1967 wurde das Frischfischanlandegewicht anstelle des Fangge-
wichts berechnet. Auch dieses Gewicht wurde über fischart- und
bearbeitungsspezifische Faktoren aus dem tatsächlichen Anlande-
gewicht errechnet. Allerdings lagen die Faktoren niedriger als
jene zur umrechnung des Anlandegewichts in das Fanggewicht, da
nur bearbeitungsbedingte Verluste bis zur Anlandung, nicht jedoch
anderweitige Verluste berücksichtigt wurden-

Statistische Datenbank
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Verbrauchsteuer-
statistiken
01 .01 .50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Geschnittener oder auf
andere weise zerkleinerter Tabak, dessen Teile unter 1 14 mm

lang oder breit =itd.1)

Dazu gehört auch Tabak mit den obigen Merkmalen, der so stark
gesoßt ist, daß er sich ungetrocknet nicht zum Rauchen, son-
dern nur zum Kauen eignet.

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Tabaksteuergesetz
(§ 2, abs. 3, 5 und 6) v. 1.9.1972 (BGBI. r S. 1533).
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Statistik der
Deutschen
Bundespost
01.01.54

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Genehmigungen zur Er-

richtung und zum Betrieb einer Fernsehempfangsanlage'

Erfaßt werden Iediglich die Fernsehgenehmigungen, die ge-
bührenpflichtigen Fernsehfunkteilnehmern erteilt wurden'

Ausgewiesen wird der Bestand an erteilten Fernsehgenehmi-
gungen am Jahresende-

Anderungen im Zei tablau'f: Bis
einschl . lgTo umfaßten die Fernsehgenehmigungen auch die
Genehmigungen, die nicht gebührenpflichtigen Fernseh-
funkteilnehmern erteilt wurden'

Be g r i f f sb e z :.ehunge n : DerBestandan
Fernsehgenehmigungen ist im Bestand an Hötfunkgenehmi-
gungen (StatistiX der Deutschen Bundespost) enthalten'
da mit der Erteilung einer Fernsehgenehmigung zugleich
eine Hörfunkgenehmigung ats erteilt gilt'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:
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Statistik der
Deutschen
BundesPost
01 .01 .54

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Fernsprechstellen, die a1s

Einzel- oder Gemeinschaftsanschlüsse mit den Vermittlungs-
stellen des öffentlichen FernsPrechnetzes unmittelbar ver-
bunden sind.

Ausgewiesen wird die Zahl der Fernsprechhauptanschlüsse
am Jahresende.

öffentliche Fernsprechstellen und amtsberechtigte Fern-
sprechnebenanschlüsse werden nicht erfaßt-

Be g r i f f s b e z ie hu n g e n : ImUnterschied
zu den Fernsprechhauptanschlüssen sind die amtsberechtigten
Fernsprechnebenanschl.üsse (Statistik der Deutschen Bundes-
post) nicht unmittelbar, sondern über eine andere Fern-
sprechstelle an das Fernsprechnetz angeschlossen.

(
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Inves ti tionse rhe-
bung im Bergbau
und in der In-
dustrj-e (ohne
Bauindustrie)

B e g r i f f s i n h a I t : Produkte aus eigener Fer-

tigung, die entweder verkauft oder im eigenen tJnternehmen

be- oder verarbeitet oder verbraucht werden'

o1 .o 1 .64
3t . t2 .75

Dazu zählen neben den verkaufsfertigen Erzeugnissen ange-
fangene Arbeiten sowie Materialien und Teile, sofern sie
im eigenen Unternehmen produziert wurden'

Fremdbezogene Materialien und Teile, die noch nicht be-
oder verarbeitet wurden, rechnen nicht zu den fertigen
und unfertigen Erzeugnissen aus eigener Produktion'

Fertige und unfertige Erzeugnisse aus eigener Produktion
werden zu Herstellungskosten bewertet' Ats Herstellungs-
kosten gelten die in die Handetsbilanz eingestellten Werte
Anzahlungenbzw.Abschtagszahlungen(z'B'imStahlbau'
Schiffsbau, Großapparatebau) werden nicht abgesetzt'

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1967 war in den Herstellungskosten die umsatz-
steuer enthalten.



19.O2.79Stand: Blatt-llr.: 1
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Statistik der
Baufertig-
stellungen
oL.oL.62

B e g r i f f s i nh a I t : Wohnungen, die im

Rahmen der Errichtung neuer Gebäude sowie im Rahmen

von Barmaßnahmen an bestehenden Gebäuden fertiggestellt
werden.

Als fertiggestellt gelten bezugsfertige Wohnungen, an
denen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen sind.
Für den Zeitpunkt der Fertigstellung ist die Inge-
brauchnahme, nicht die baupolizeiliche Schlußabnahme
entscheidend.

Zu den fertiggestellten lrlohnungen rechnen sowohl Woh-
nungen in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden.

Zu den Wohnungen, die im Rahmen von Baumaßnahmen an
bestehenden Gebäuden fertiggestellt werden, rechnen im
wesentlichen Umbauten von gewerblich genutzten Räumen,
Teilungen von Wohnungen und Erweiterungsbauten.

BegrLf fsbezl- ehungen: DieZahlder
fertiggestellten Wohnungen entspricht der ZahI der
Wohnungen (Statistik der Baufertigstellungen), die sich
aus der Zusammenfassung von Eertigstellungen von Woh-
nungen im Rahmen der Errichtung neuer Gebäude und im
Rahmen der Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden ergibt.



Stand: 18.o7 .79 Blatt.llr.: t

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnisse, die im gewerb-

Iichen Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden'

Die Fertigwaren umfassen die voretzeugnisse und die Ender-
zeugnisse. l)

Als Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen
produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden, aber noch nicht
die endgültige Verwendungsreife erlangt haben'

Im wesentlichen zählen dazu textile Gewebe und Gewirke, Papier
und Pappe, Furniere, Sperrholz, Steinzeug, GIas, Kunststoffe'
Farbstoffe, chemische Vorerzeugnisse, Stangen, Bleche, Draht usw

aus Eisen und NE-Metallen-

Als EnderzeugniSse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Pro-
duktionsprozeß stärker bearbeitet wurden und die endgüItige
Verwendungsreife erlangt haben. im wesentlichen zählen dazu
Textilwaren, Bekleidung, Papierwaren, Holzwaren, Steinwaren'
Glaswaren, Eisenwaren, Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse,
waren aus Kunststoffen, chemische Enderzeugnisse, wasser-,
Luft- und Kraftfahrzeuge.

1) Zu Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3,
Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegen-
überstellung der Warengiuppen und -untergruppen der Ernäh-
rungswirtschaft und der Gewerblichen wirtschaft und der
Nummern des warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

1

2

Außenhandels-
statistik
ol.oL.62

Statistik der
Außenhandels-
preise
01.01.54
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Stand: 18.o7 .79

Außenhandels-
statistik
oL.ol.62

Blatt-l{r.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erzeugnisse, die im gewerb-

Iichen Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden, aber
ohne Güter der Bundesregierung-

Die Fertigwaren (ohne Güter der Bundesregierung) umfassen die
Vorerzeugnjsse und die Enderzeugnisse (ohne Güter det Bundes-
regierung).L)

Als Güter der Bundesregierung gelten im wesentlichen militäri-
sche Ausrüstungsgüter.

Als Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, die
duktionsprozeß stärker bearbeitet wurden,
endgültige Verwendungsreife erlangt haben.

r im gewerblichen Pro-
aber noch nicht die

Im wesentlichen zählen dazu textile Gewebe und Gewirke, Papier
und Pappe, Furniere, Sperrholz, Steinzeug, Glas, Kunststoffe,
Farbstoffe, chemische Vorerzeugnisse, Stangen, Bleche, Draht
usw. aus Eisen und NE-Metallen.

Als Enderzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Pro-
duktionspror.ß stärker bearbeitet wurden und die endgüItige ver-
wendungsreife erlangt haben. Im wesentlichen zählen dazu TextiI-
waren, Bekleidung, Papierwaren, Holzwaren, Steinwaren, GlaSwaren,
Eisenwaren, Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse, waren aus
Kunststoffen, Chemische Enderzeugnisse, WaSSer-, Luft- und Kraft
fahrzeuge.

1) Zu Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3,
Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegen-
iiberstellung der Warengruppen und -untergruppen der Ernäh-
rungswirtschaft und der Gewerblichen !{irtschaft und der
Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandels-
statistik.
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Stand: 28.02.79

Einzelhandels-
statistik
01 .01 .65

Blattdr.: 1

Begriffsinhalt:UnternehmendesEinzelhandels
mit fünf oder mehr verkaufsstellen, sofern sie weder Konsum-

genossenschaften, sonstige Verbraucherorganisationen, Versand-

hande 7 sunte rnehmen oder h/aren hau sunte rnehmen s ind'

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich setbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat. Rechttich selbständige Tochtergesellschaften
gelten als Unternehmen. Die unternehmen werden in ihrer Ge-
samtheit erfaßt einschl. bereichsfremder Teite und Tätigkeiten,
aber ohne land- und forstwirtschaftliche Nebenbetriebe und
ohne Zweigniederlassungen im Ausland.

Zr:m Einzelhandel wird ein unternehmen gerechnet' wenn seine
wirtschaftliche Tätigkeit überwj-egend darin besteht, Handels-
ware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an private
Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel üblichen
Form oder in kleinen Mengen an andere als Vliederverkäufer ab-
zusetzen. Die waren dürfen dabei nicht oder nur in handels-
üblichem Maße be- oder verarbeitet werden. Nicht zum Einzel-
handel zählen die rechtlich unselbständigen offenen verkaufs-
stellen der Industrie.

AIs Verkaufsstelle gilt jede Atbeitsstätte eines Unternehmens
des Einzelhandels, in der Einzelhandelstätigkeit ausgeübt wird.

Als Arbeitsstätte wird eine rär:mliche Einheit (Grundstück oder
abgegrenzte Räunlichkeit) aufgefaßt, in der mindestens eine
person - oder unter einheitlicher Leitung - mehrere Personen
regelmäßig erwerbstätig sind.

Zu den Filialunternehmen rechnen auch sonstige Verbraucher-
organisationen, sofern sie andere sortimente führen als "waren
verschiedener Art" .und "Nahrungs- und Genußmittel verschie-
dener Art" und fünf oder mehr verkaufsstellen unterhalten.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Filialunternehmen
unterscheiden sich von den anderen Betriebsfonnen des Einzel-
handels durch die Rechtsform des unternehmens, die vertriebs-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - tlr:

- tr(n):
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Begrl ff:

FILIALUNTERNEHMEN
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form, das !{arensortiment und die Anzahl der Verkaufsstellen.
Im einzelnen bestehen folgende Zusammenhänge: Schätzt ein
unternehmen des Einzelhandels sich selbst als Konsumgenossen-
schaft oder als sonstige verbraucherorganisation ein, so gilt
es, unabhängig von seinen sonstigen Merkmalen, als Konsumge-
nossenschaft. Erzrelt von den verbleibenden Unternehmen eines
seinen umsatz überwiegend durch den versand von waren auf Be-
stellnng, so gilt es als versandhandeTsunternehmen. Betreibt
eines der danach verbleibenden unternehmen Einzelhandel mit
waren verschiedener Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungs-
mittel und beschäftigt in mindestens einer Niederlassung
mindestens 25 Personen und erzielt in dieser(n) Niederlassung
mindestens 50 t seines GesamtumsaLzes, so gilt es als waren-
hausunternehmen. unterhäIt eines der danach verbleibenden
unternehmen fünf oder mehr Einzelhandelsverkaufsstellen, so
gilt es als Filialunternehmen. Die danach verbleibenden unter-
nehmen des Einzelhandels werden aLs übrige tJnternehmen z!-
sammengefaßt.



Stand: 28.02.79

Statistik der Ein-
heitsrr'erte der ge-
werblichen Betriebe
01 .01 . s3

Blatt-llr.: 1

B e'g r i f f s i n h a I t : Die Finanzanlagen der gewerb-

lichen Betriebe umfassen die Mineralgewinnungsrechte sowie das

übrige nicht zu den sachanlagen gehörende AnTagevermögen, u.a.
den Firmenwert und sonstige immaterielte wirtschaftsgüter, die
Beteiligungen und Slertpapiere des Anlagevermögens'

Die Finanzanlagen rechnen zu jenen Wirtschaftsgütern, die
dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen Betriebes
dienen und nicht zur Veräußerung bestimmt sind'

Mineralgewinnungsrechte sind verliehene oder aufgrund staat-
Iicher Erlaubnis überlassene Rechte, die zur suche und Ge-
winnung bestimmter Bodenschätze berechtigen. Ihnen gleich-
gestellt ist die aus dem Eigentum am Grundstück fließende
BerechLigung zur Gewinnung von Bodenschätzen. Es gehören
daher nicht nur die Mineralien zu ihnen, die unter die ein-
zelnen Berggesetze faIlen, sondern ggf. auch Vorkommen von
Steinen und Erden sowie Mineral- und Heilquellen'

Neben den Mineralgewinnungsrechten sind noch weitere im-
materielle wirtschaftsgüter wie z.B. Patente, nichtgeschützte
Erfindungen und urheberrechte, soweit sie nicht nach dem Be-
wertungsgesetz außer Ansatz bleiben, ferner Brennrechte, ver-
Iagsrechte, wassernutzungsrechte, wettbewerbsverbote, Options-
rechte u.a. dann bei den Finanzanlagen anzusetzen, wenn sie
entgeltlich erworben wurden oder wenn die selbständige Be-
wertungsfähigkeit durch die allgemeine Verkehrsauffassung
oder durch Aufwendungen anerkannt wird, die auf das wirt-
schaftsgut gemacht worden sind. Dabei kommt es nicht darauf
an, ob eine Aktivierung in der steuerbilanz erfolgte. Ein Ge-
schäfts- oder Firmenwert dagegen ist nur dann zu erfassen,
wenn er entweder in der DM-Eröffnungsbilanz angesetzt ocer
nach dem 20. Juli 1948 für sej-nen Erwerb ein Entgelt gezahlt
worden ist. Auch langfristige Darlehens- und Hypothekenfor-
derungen gehören in der Regel zu den Finanzanlagen'

Für den Bestand und die Bewertung der Finanzanlagen gewerb-
licher Betriebe sind grundsätzlich die Verhältnisse im Haupt-
feststellungszeitpunkt maßgebend. Bei Betrieben, die regel-
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mäßig jährliche Abschlüsse am schluß des Kalenderjahres machen,
ist äieser Abschlußtag zugrunde zu legen. Auf Antrag kann für
Betriebe, die regelmäßig jährtiche Abschlüsse auf einen anderen
Tag machen (Betriebe mit einem vom Kalenderjahr abweichenden
wiitschaftsjahr), als Bewertungsstichtag der Schluß des $lirt-
schaftsjahres zugrunde gelegt werden, das dem Feststellungs-
zeitpunkt vorangeht. Die vorgenannten Ausnahmen gelten jedoch
nicht für die Bewertung von wertPapieren, Anteilen und Genuß-
scheinen an Kapitalgesellschaften sowie Beteiligungen an einer
Personengesel Ischaf t.

Bewertungsmaßstab für die einzelnen zu einem gewerblichen Be-
trieb gehörenden wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist in
der Regel der Teilwert. Dabei handelt es sich um den Betrag,
den ein Erwerber des ganzen unternehmens bei dessen Fortfüh-
rung im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne wirt-
schaftsgut ansetzen würde.

Abweichend davon sind im Bereich der Finanzanlagen u.a. die
Mineralgewinnungsrechte mit dem gemeinen Wert zu bewerten und de;

sich daraus ergebenden Einheitswert anzusetzen. obwohl recht-
Iich nicht die Bodenschätze, sondern das Recht, die Boden-
schätze zu gewinnen und zu verwerten, zu bewerten ist, bildet
der !{ert der Bodenschätze die rechnerische Grundlage für die
Bewertung' des Rechts. Beteiligungen an Personengesellschaften
werden mit dem für den Betrieb festgestellten Anteil am Ein-
heitswert einbezogen. wertpapiere, Anteile und Genußscheine
an Kapitalgesellschaften sind in der Regel entweder:

a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs oder
aber, falIs kein Kurs besteht,

aa) soweit die wertpapiere Anteile an Kapitalgesellschaften
verbriefen, mit dem qemeinen Wert

bb)soweitdieVtertpapiereForderungsrechteverbriefen,
mit dem Nennwert;

b) mit dem Rücknahmeprei-s, sofern die Wertpapiere Rechte der
Einleger gegen eine Kapitalanlagegesellschaft oder einen
sonstigen Fonds verbriefen' zu erfassen'

Bei Kapitalforderungen ist grundsätzlich der Nennwert maß-
gebend, und die Bewertunq von Rechten aüf wiedeikehrende
Nutzungen und Leistungen (2.B. Ansprüche aus Rentenversiche-
rungen) erfolgt mit dem Kapitalwert'

- 3-
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Der gemeine wert stellt den Einzelveräußerungspreis dar, der
sich für das aus dem Betrieb herausgelöste wirtschaftsgut im
oewöhnlichen Geschäftsverkehr bei der veräußerung erzielen
iast. 1)

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 195o wurden alle Gewerbeberechtigungen mit den Ein-
heitswert angesetzt. Dies gilt ab 1963 nur noch für die Mi-
neralgewinnungsrechte. Der wertansatz für die übrigen Gewerbe-
berechtigungen erfolgt seitdem innerhalb der Finanzanlagen ge-
meinsam mit den anderen immateriellen Wirtschaftsgütern des
AhTagevermögens, für deren setbständige Bewertungsfähigkeit
vox 7972 allein die diesbezügliche verkehrsauffassung maßge-
bend war. Für die Mineralgewinnungsrechte wurde vor dem
l.l.lg72 die letzte Hauptfeststellung - gemeinsam mit der
für die übrigen o.g. Gewerbeberechtigungen - auf den 1.1.1935
durchgeführt. Danach sind nur noch unter bestj.mm.ten Voraus-
setzungen wertfortschreibungen oder Nachfeststellungen erfolgt,
bei denen der Bestand und auch die wertverhältnisse vom jewei-
Iigen Bewertungsstichtag berücksichtigt wurden.

Ferner galt vor 1963 insbesondere für die Festsetzung der
steuerkurse ej_;r anderes Verfahren mit für den gesamten Bewer-
tungszeitrar.m Starr festqesetzten besonderen "Steuerkursr'rerten
Außerdem gehörten u.a. Diensterfindungen - auch wenn sie
nicht Ln LLzenz vergeben worden waren - noch zum Betriebs-
vermögen (Finanzanlagen) . Bezüglich näherer Einzelheiten und
weiterer Anderungen wird auf die im zeitablauf ergangenen
steuerrechtlichen Vorschriften verwiesen.

1 ) Zu Einzelheiten der Bewertung siehe Bewertungsgesetz v '
10.9.1965 (BGBI. I S. 1851) zuletzt geändert durch Artikel 4

des Gesetzes zvr wahrung der steuerlichen GLeichrnäßigkeit
bei Auslandsbeziehungen und zur verbesserung der steuerlichen
lrlettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen v. 8.9 -1972
(BGBI. I S. 1713) sowie die entsprechenden vermögensteuer-
richtlinien.

-4-
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.Begrif f sbezi ehungen': ImUnterschied
zu den Finanzanlagen umfaßt das Betrjebskapital (statistik
der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe) neben den Bar-
beständen, den Bank- und Postscheckguthaben, den Forderungen
sowie Wechselbeständen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
auch Geschäftsanteile und hlertpapiere, die keinen Anlagecha-
rakter haben. Zum Betriebskapital rechnen also jene Wirt-
schaftsgüter, die im Gegensatz zD den Finanzanlagen nicht
dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des ge-
werblichen Betriebes zu dienen, sondern umlaufenden Charakter
haben und deshalb dem Umlaufvermögen zuzurechnen sind.
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Wanderungs-
statistik
o1 .o1 .57

Begriffsinhalt:BehördlicheAbmeldungenvon
Personen, die in einer Gemeinde eine Wohnung oder Unter-

kunft aufgegeben haben und/oder sich in einer anderen

anmelden und dort al-s Zuzüge erfaßt werden'

Einbezogen werden nur Personen, die zur WohnbevöTketung
gehören. Gezählt wird jeder Fortzug einer Person inner-
halbdesBerichtszeitraums.Wohnungswechselinnerhalb
einer Gemeinde (Ortsumzüge) werden nicht erfaßt'

Gäste in Beherbergungsstätten u'ä' und Besucher bei Ver-
\.randten und Bekannten werden nur erfaßt, wenn ihr Aufent-
halt in der betreffenden Gemeinde gemäß den jeweiligen
Iandesrechtlichen Meldebestimmungen von Iängerer Dauer ist
und sie der Meldebehörde tatsächlich gemeldet werden'

soldaten im Grundwehrdienst und auf wehrtibung und Ersatz-
dienstleistende bleiben, da für sie keine Meldepflicht be-
steht, unberücksichtigt; ebenso Personen in Untersuchungs-
haft, Strafhaft und Sjcherheitsverwahrung sowie in Folizei-
gewahrsam befindliche Personen.

Nichterfaßtwe.rdenauchbestimmteinAnstaltenunterge-
brachte Personen (2.B. Patienten in Krankenhäusern usw') '
Angehörige des konsularischen Dienstes und der ausländi-
sche:n Stationierungsstrei-tkräfte, Seeleute und Binnen-
schiffer, Zetx- und Berufssoldaten bei vorübergehender
AbwesenheitvomstandortundähnlicheSc;nderfäIle(vgI.
auch WohnbevöIkerung) .

Jede Person, die von einer im Bundesgebiet gelegenen Ge-
meinde in eine andere z:.ehl-, wird in der neuen Gemeinde
als Zuzug und in der bisherigen als Fortzug gezählt (Bin-
nenwanderung). Personen, die ins Ausland ziehen' werden
abweichend von dieser Regelung nur dann gezäh1t' wenn sie
ihren im Bundesgebiet gelegenen Wohnsitz aufgeben; sie
werden dann lediglich als Fortzug gezählt' Wanderufigen
über die Grenzen des Bundesgebietes einsch.I. Berlin (west)
werden als Bundesaußenwanderung bezeichnet'

Auch die Abmeldung von einer Nebenwohnung gilt als Fortzug'
MeIdet sich jemanä ,ro., seiner Nebenwohnung nach "Unbekannt"
ab, wird er gleichfalls äIs Fortzuq berücksichtigt und
entsprechend als zuzvg in der Gemeinde, in der seine Haupt-
wohnung liegt. Dagegen wird eine Ausländer, der sich von

-2-
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t)FK - llr:

GBI( - llr(n):
546

B egrl ff:

FORTZÜGE

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begr i f f s inhal t/Änderungen im Ze i tablauf ,/Be gr i f f sbe z iehungen

seiner einzigen lrlohnung nach "Unbekannt " abmeldet, nur als
Fortzug erfaßt und daher zur Bundesaußenwanderung gerech-
net.

Da außerdem immer dann ein Fortzug ausgewiesen wird, wenn
im Rahmen der Binnenwanderung ein Zuzug registriert wird,
gilt auch als Fortzug, wenn jemand weiteren [rlohnraum in
einer anderen Gemeinde bezieht, ohne die bisherige Haupt-
wohnung (und ggf. rseitere Nebenwohnungen) aufzugeben.

Anderungen im Zei tablauf :
Bis einschl. 1964 rechneten auch die l'landerungen zwischen
BerIin (west) und dem übrigen Bundesgebiet zur Bundesaußen-
wanderung.

I

B e g r i f f s b e z Lehu ng e n : DerUnterschied
zwischen der Zahl der Fortzü.ge und det Zuzüge (Wanderungs-
statistik) stellt für jede Gemeinde den !{anderungssaldo
dar. Da im Rahmen der Bj-nnenwanderung in der Regel für je-
den Fortzug ein Zozug ausgewiesen wird, stellt die Diffe-
renz zwischen der ZahI der Fortzüge und der ZuzDge, bezogen
auf das Bundesgebj-et, den Saldo der Bundesaußenwanderung
dar.

d



Stand: 16.06.78

Statistiken des
gewerblichen
Güter- und MöbeI-
fernverkehrs und
des Werkfern-
verkehrs
o1.01 .64

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Entgelte für Beförderungslei-
stungen deutscher Lastfahrzeuge im gewetbTichen Fernvetkeht.

Erfaßt werden nur Frachteinnahmen aus dem Binnenfernverkehr.
Er urnfaßt den Verkehr innerhalb des Bundesgebietes einschl.
Berlin (West) und den wechselverkehr mit der Deutschen Demo-
kratischen Republik, sofern diese Fahrten mit Fahrzeugen durch-
geführt werden, die ihren Standort im Bundesgebiet haben'

Als Entgelte werden die in den Frachtbriefen ausgewiesenen
Einnahmen einschl. Umsatz- (Mehrwert-) steuer angesetzt'

Anderungen im ZeL tablauf : Bisej-nschl'
oktober 1971 waren neben den Frachteinnahmen aus dem Binnen-
fernverkehr auch Frachteinnahmen aus dem grenzüberschreitenden
gewerblichen Fernverkehr deutscher Fahrzeuge enthalten'

B e g r L f f s b e z Le h u n g e n : Frachteinnahmen
des deutschen ge\ilerblichen Güterfernverkehrs sind vergleichbar
abgegrenzt wie die Verkehrseinnahmen (Expreßgut-, Gütetverkeht)
(nisÄnbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbeförde-
rung auf Eisenbahnen)) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - llr:

GBl( .
865

FRACHTEfNNAHMEN DES DET.TTSCHEN GEWERBLICHEN
GÜTERFERNVERKEHRS

Begrl ff:

Statistik/
cüItigke itsze itrarm Begrif fsinhalt,/Änderungen im zeitablauf/gegriff sbeziehungen

n



Stand: 1 5.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : In erster Ehe verheiratete
Frauen, die die deutsche staatsangehörigkeit haben oder

den personen mit deutscher staatsangehörigkeit gleichge-

stellt sind und deren Ehemänner ebenfalls in erster Ehe

verheiratet sind, einschl. der Frauen ohne Kinder'

Einbezogen werden alle verheirateten Frauen, deren Ehe-
männer am Familienwohnsitz erfaßt werden (vg]-' Bevölkerung
am Familienwohnsitz). Frauen, die getrennt von ihrem Ehe-
mann leben (unvollständige Familien), sowie Frauen, die
selbst und,/oder deren Ehemänner nicht in erster Ehe ver-
heiratet sind, rechnen zu den übrigen Ftauen'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - tlr

GBK - Nr(n):
2535, 2541

FRAUEN IN ERSTER EHE (BEIDE EHEPARTNER)

Begrl ff:

sratistik/
cü1 tigke itsze itraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen



stand: i5.03 .79

Volks- und Berufs-
zäh1ung 197O

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden Gesamt-

zahlen tiber nicht ledige Frauen über 14 Jahre und deren

Kindert jeweils gegliedert nach dem f'amiLienstand der

Frauen.

Erfaßt werden nur Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit
und Frauen, die den Personen mit deutscher staatsangehörig-
keit gleichgestellt sind.

Nachgewiesen werden auch Frauen ohne Kinder

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBl( .
2535

FRAUEN MIT LEBENDGEBORENEN EHELIGIEN KINDERN

Begrl ff:

statistik/
Gü I tigke itszeit.raum Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf,/Bägriffsbeziehungen

n



Stand: 20.o3 -79 Blatt-llr.: ', 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Ft( - Nr

6BK - ll
1686

Begrl ff:

FREMDENÜBM,NACHTUNGEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gri f f s inhal t,/Änderungen im ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherbergungs-
stätten

B e g r i f f s i n h a I t : Übernachtungen von Gästen

in Beherbergungsstätten in Gemeinden mit im allgemeinen
mindestens 5 ooO Übernachtungen von Reisenden im Jahr'

o1.o1.60 Erfaßt werden nur Übernachtungen während eines vorüber-
gehenden, jedoch im allgemeinen nicht länger als zwei
Monate dauernden und keinen (zweit-)Wohnsitz begründenden
Aufenthaltes.

Zu den Beherbergungsstätten rechnen Hotels, Gasthöfe,
Eremdenheime und Pensionen, Hotels garnis, Erholungs-
und Ferienheime, Heilstätten und Sanatorien, Ferien-
häuser und Ferienwohnungen. Ebenso zählen hierzu Privat-
quartiere, in denen gegen Entgelt Unterkunft gewährt
wird. Privatquartiere in Großstädten (mit 1oo ooo oder
mehr Einwohnern) werden jedoch nicht dargestellt'

Nicht einbezogen sind Übernachtungen in Jugendh.erbergen,
Kinderheimen und auf Campingplätzen.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 7g7O wurde die Bettenkapazität in Gemeinden mit
im allgemeinen mindestens 3 oOO Übernachtungen im Jahr
erfaßt.

Ab 1971 werden die Hotels garnis aus den Hotels, Fremden-
heimen und Pensionen ausgegliedert und als gesonderte
Betriebsart dargestellt.



Stand: o8.06.78

Hochsee- und
Küs tenfischerei-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
01.01.68

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gefangener Seefisch' der als

Fisch für Konsumzwecke frisch angelandet wird'

AIs gefangener Seefisch gilt die Menge des im Bundesgebiet
angeiandeten seefisches. Zu den Fangschiffen zählen deutsche
Hochsee- und Küstenfischereifahrzeuge (Trawler' Logger'
Kutter und kleinere Fangboote) '

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Dtt( - Nr

6BK .
1 150

n

Begrl ff:

FRISCHFISCH

StaListik,/
Gü Itigke itsze j-traum Begr i f f s inhalt/Änderungen im ze itabl auf /aegri f f sbez iehungen



Stand: 1 3.o3. 79

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfälle
o1 .o1 .53

Blattdr.: , 1

B e g r i f f s i n h a 1 t: Personen, die ein Fahrzeug

als Führer oder Mi.tfahrer benutzt haben und bei Straßen-

verkehrsunfäIlen verletzt bzw. getötet wurden (vetletzte
Personen, getötete Personen).

Im Einzelnen werden Führer und l4itfahrer der folgenden Fahr-
zeugarten unters chieden :

- Führer
- F tihrer
- Führer
- Führer
- Führer
- Führer
- Führer
- Führer

und
und
und
und
und
und
und
und

von
von
von
von
von
von
von
von

Mitfahrer
t'litfahrer
Mitfährer
Mitfahrer
Mitfahrer
Mitfahrer
Mitfahrer
Mitfahrer

Krafträdern und'ro77ern,
Personenkraftwagen,
Kraftomnibussen und Obussen,
Lastkraftwagen und Zugmaschinen,
Sonde rk r a f t f ahr zeugen,
Mopeds und Mofas,
Fahrrädern und
sonstigen Fahrzeugen.

zur Abgrenzung der verschiedenen I'ahrzeugarten siehe je-
weils dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
gP11 - Nr:

GBK - llr(n):
909

FÜHRER UND MITFAHRER VON FAHRZEUGEN

Begrl ff:

Statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen



Strnd: 19 .05 .78

1. Vierteljährliche
Schuldenstatistik
ot.ol.74

2. Jährliche
Schuldenstatistik
o1.o1.50

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : AIle Verbindlichkeiten aus

Darlehensaufnahmen, soweit sie durch Übernahme einer be-
sonderen Schuldverpflichtung, durch Schuldurkunde oder Ein-
tragung in das Schuldbuch fundiert und haushattsmäßig ver-
einnahmt werden.

Die fundierten Schulden r:mfassen die Schulden aus Kredit-
narktmittel.n, die AusgTeichsfotdetungen und sonstigen Alt-
vetbindlichkeiten, die äuslandsschulden und die SchuTden
bein öffentTichen Bereich.

Anderungen im ZeL tablauf : Ab
I.l.lg74 sind die nach dem bisherigen Gemeindehaushaltsrecht
von den Gemeinilen/Gv. für die Eigenbetriebe und die nach der
neuen Gem.HVO von den Eigenbetrieben aufgenommenen schulden
nicht mehr in den fundierten Schulden der Gemeinden,/Gv'
enthalten.

B e gr i f f s b e z ie hu n g e n : ImUnterschied zu
den fundierten Schulden sind schwebende SchuLden (Viertel-
jährliche schuldenstatistik, Jährliche schuldenstatistik)
kurzfristige Verbindlichkeiten, die zur Überbrückung vor-
übergehender Kassenanspannungen dienen (2.8. IGssenkredite
der Deutschen Bundesbank) - Sie müssen weder durch Übernatrme
einer besonderen schuldverpflichtung, durch schuldurkunde
oder Eintragung in das Schuldbuch fundiert und haushaltsmäßig
vereinnahrnt werden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
I oflt - ttr:Begrl ff:

FI,'NDIERTE SCHULDEN
68l( - ilr(n):

L78t

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im ze itabl auf /eegri f f sbez iehungen



Stand: 13.o3. 79

Statistik der
S traßenverkehrs -
unfäIle
o1 .o1 .53

Blatt-tlr.: 
" 

1

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Personen, die in einem

weitgefaßten Sinn zu Fuß unterwegs sind, soweit sie sich
nicht durch ihr besonderes Verhalten oder durch verkehrs-
rechtliche Vcrschriften vom gewöhnlichen Fußgänger unter-
scheiden.

Zu den Fußgängern rechnen daher nicht nur Fußgänger im
eigentlichen Sinne, sondern auch Skiläufer, Personen mit
Kinderwagen und Hunden, Kinder im Kinderwagen, Kinder
auf Rollern, Schlitten, Rollschuhen usw-

Personen, die sich durch ihr besonderes Verhalten oder durch
verkehrsrechtliche Vorschriften vom gewöhnlichen Fußgänger
unterscheiden, wie z.B. Verkehrspolizisten, Marschkolonnen,
Straßenbauarbeiter usvr., zählen zu den anderen Personen.

Nachgewiesen rirerden Personen, die bei Straßenverkehrsunfäl-
len verletzL (verletzte Personen) oder getötet (getötete
Petsonen) $rurden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0tl( - Nr:

GBK - tlr(n):
909

Begrl ff:

FUSSdiNGER

Statistik,/
Gü I tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderun§ren im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Elatt-t{r.:
Stand

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
s9r

S H K - Nr.:GBK-tlr.:0FK-tlr.:

Begrlffsinhalt / Anderungen lo lsltablauf / BegrlffsbezlehungenStati stik /
Gültigkeitszeltrauo



Stand: 26.o1 .79 Blatt.l{r.: L

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

t)FK - l{r:

68l( - Ir(n):
477

Begrl ff:

GASABGABE AN LETZTVERBRAUCHER

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/aegr i f f sbez iehungen

Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen

01 .01 .50 -
31 . 12.7 4

B e g r i f f s i n h a 1 t : Von Gasvetsorgungsunternehmen
an Letztverbraucher abgegebenes Gas.

Als Gasversorgungsunternehmen gelten Unternehmen bzw. fachliche
Teile von Unternehmen, die entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungenl) a.rdere Wirtschaftseinheiten mit cas versorgen und dafür
eine staatliche Genehmigung haben. Im einzelnen zählen dazu dj-e
Ortsgasversorgungsunternehmen, die Ferngasgesellschaften sowie
die Kokereien und die Erdgas- und ErdöIgasgewinnungsunternehmen,
soweit sie Gas an Letztverbraucher abgeben.

Zu den Letztverbrauchern an Gas rechnen die Industrie, die öf-
fentlichen Kraftwerke, die Haushalte, der Handel und das Klein-
gewerbe, die Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen sowie
sonstige Abnehmer.

Die Gasabgabe an Letztverbraucher umfaßt den Absatz der Orts-
gasversorgungsunternehmen und der Ferngasgesellschaften sowie
den Teil des Absatzes von Kokereien, Erdgas.- und ErdöIgasgewin-
nungsunternehmen, den diese an Letztverbraucher abgeben.

Nicht in die Gasabgabe einbezogen sind der Eigenverbrauch der
Gasversorgungsunternehmen, die Verluste und die Abgabe von Gas
an Vrliederverkäuf er.

Die Gasabgabe an Letztverbraucher wird auf der Basis
wertes von 8 4oo kcal/m3 berechnet.

eines Heiz-

B e g r i f f s b e z i e hu n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
über der Erzeugung von Gas (Erhebung bei den Gasversorgungsun-
ternehmen) siehe dort.

1) Zu Einzelheiten vgl. Gesetz zux Förderung der Energiewirt-
schaft v. 13.12.1935 (RGBI. I S. l45l).

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl.
1972 wurde die Gasabgabe an-Letztverbraucher auf der Basis eines
Heizwertes von 4 3OO kcal,/mJ berechnet.



Stand: 24.o4.'19

Statistik der Ver-
braucherpröise
ol .ot.62

B.latt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Leistungen des Gaststätten-
und Beherbergungsgewerbes, die von privaten Haushalten in
Anspruch genommen v,,erden.

Die Gastgewerbeleistungen umfassen im einzelnen den Verzehr
von Speisen und Getränken in Gaststätten und Übernachtungen
mit Prühstück.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
otK - ilr:

GBl(-il
tt26

8e9rl ff:

GA S T GEWER BE LE I S TUNGE N

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungenstatistik/
GüItigke itszeitraun

r,



Stand: 27.07 .79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

GBK - Nr(n):
1667

Beqrl ff:

GASTSTATTENGEWERBE

sratistik/
Gü Itigkeitszeitraum Be gri f f s inhal t/Änderungen im ze itabl auf / Begr Lff sbez iehungen

Gastgewerbe-
statistik
01.01.63

Begr i f fs inhatt: ZLmGaststättengewerbe rechnen

Gast- und Speisewirtschaften, Bahnhofswirtschaften, Caf6s, Bars,
Tanz- und Vergnügungslokale, Kantinen, Eisdielen sowie Trink-
und Inbißha11en.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1969 (Basis 1962 = 1OO) waren Kantinen, Eisdielen,
Trink- und Imbißhallen nicht beim Gaststättengewerbe einbezogen.



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - ttr(n):
232

GASTSTATTEN- I,JND BEHERBERGUNGSGEWERBE

Begrl ff:

Begri f f s inhalt/Änderungen im ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik/
GüItiqke itszeitraum

Stand: 27.O7.79

Gastgewerbe-
statistik
01.01 .63

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zum Gaststätten- und Beherber-

gungsgewerbe rechnen Gast- und Speisewi-rtschaften, Bahnhofswirt-

§chaftdn, Caf6s, Bars, Tanz- und Vergnügungslokale, Kantinen,
Ej_sdielen, Trink- und Imbißhallen sowie Hotels, Gasthöfe, Frem-

denheime rlnd Pensionen, Erholungs- und Ferienheime'

Nicht einbezogen werden schlaf- und speisewagenbetriebe, cam-
pingplätze, a}le Heime, die nicht als unternehmen betrieben wer-
den, sowie Heime, die als Unternehmen betrieben werden, jedoch
nicht zu den o.g. Fremden-, Erholungs- und Ferienheimen rechnen.

Anderungen im Zer tablauf: Bis
einschl. L969 (Basis 1962 = 1oo) waren Erholungs- und Ferien-
heime, Kantinen, Eisdielen, Trink- r:nd Imbißhallen nicht beim
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe einbezogen.
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Stand: 26 .ol .7 9 Blatt-tlr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - llr

681( - ilr(n):
483

GASVERS ORGTJNGS U }'ITERNEHMEN

FACHLICHE UMTERNEHMENSTEILE

Beqrl ff:

StaListik/
Gü Itiqke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegrif fsbeziehungen

Investi tionserhe-
bunq in .Jer öffent-
Iichen Energiever-
sorgung
01.o1 .62 -
3t . t2 .74

Begriffsinhalt:
den gesetzlichen Bestimmungen
chen Gasversorgung gelten.

Unternehmen, die entsprechend
als Unternehmen der öffentli-1)

Als Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung gelten nach den
gesetzlichen Bestimmungen Unternehmen, die andere Wirtschafts-
einheiten (Unternehmen, Haushalte u.a.) mit Gas versorgen und
dafür eine staatliche Genehmigung haben. Sie stehen hinsicht-
Iich ihrer Investitionen und der Gestaltung der Tarife und der
allgemeinen Geschäftsbedingungen unter staatlicher Aufsicht und
unterliegen der allgemeinen Anschluß- und versorgungspflicht.
Im einzelnen zählen dazu die Ortsgasversorgungsunternehmen, die
Ferngasgesellschaften, die Kokereien und die Erdgas- und die Erd
ö1ga sgewinnung sunternehmen .

Unternehmen, die nur teilweise oder im Nebenbetrieb öffentliche
Gasversorgung betreiben, gelten mit ihrem fachlichen Unterneh-
mensteil als Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung, auch
wenn der wirtschaftliche Schwerpunkt des gesamten Unternehmens
außerhalb der Gasversorgung liegt.

Die vorvriegend auf Deckung des Eigenbedarfs gerichtete caserzeu-
gung in der Industrie und die Erzeugung tectmischer Industrie-
gase rechnen nicht zur öffentlichen Gasversorgung. Die Entschei-
dung, ob ein Unternehmen als öffentliches Gasversorgungsunter-
netrmen anzusehen ist, steht im Einzelfall dem Bundeswirtschafts-
minister zu.

Änderungen im Zei tablauf: Vor1965wa-
ren die Erdgas- und Erdölgewinnungsunternetrmen nicht in die öf-
fentliche Gasversorgung einbezogen.

1) VgI. Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft v. L3.12.1935
(RGBI. r S. 1451 ) .



Stand: 19.O1! .'i)

AIIe folgenden
Bautätigkeits-
statistiken

Blattdr.: 1

B e g t L f f s i n h a I t : Freistehende Bauwerke oder

Bauwerke, die durch Brandmauern von angrenzenden Bau-

werken getrennt sind.

Bei Doppel-, Gruppen- oder Reihenhäusern gilt jeder Bau-
teil, äät .ro., dem anderen durch eine vom Dach bis zum

KetlerreichendeTrennwandgeschiedenist'alsein
selbständiges Gebäude. Großbauten mit mehreren Ein-
gängen gelten als ein Gebäude, wenn sie nicht durch
äurchgehende Trennmauern aufgeteilt sind'

Nicht als Gebäude gelten Hallen ohne Wände (z'B' Lager-
hallen) und freistehende selbständige Konstruktionen'

Begriffsinhalt:Erfaßt$'erdenGebäude'für
die die zuständigen Behörden eine Bauerlaubnis erteilt
haben, auch wenn es sich um eine vorläufige' mit Auflagen

versehene oder eine Teilbaugenehmigung handelt'

Gebäude, die von Bund oder Ländern errichtet werden und
für die die Baubehörden lediglich j-hre Zustimmung geben
müssen, zäh1en ebenfalls zu den genehmigten Gebäuden'

Nichtwohnbauten ohne Wohnraum unter 35O m3 umbauten Raun

bzw. mit veranschlagten reinen Baukosten unter 25 oOO DM

(sog. Bagatellbauten) werden nicht erfaßt'

Anderungen im ZeL tablauf :

Bis einschl. 1954 galten Bauten mit weniger als 1OO m3 r:m-

bauten Raum bzw. wäniger als 5 OOO Dl4 veranschlagten rei-
nen Baukosten als Bagatellbauten und wurden als solche
nicht erfaßt.

2

Statistik der
Baugenehmigungcn

o1 .o1 .55

St-atistik der
Baufertig-
stellungen
o1 .o1 .55

Begr
Gebäude,

sind.

L f f s i n h a 1 t : Erfaßt werden bezugsfertige

bei denen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen

Gebäude,beidenenlediglichnochSchönheitsarbeitenvor-
zunehmen sind, gelten als fertiggestellt'

2-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:

6BK - ll n):
519

Begrl ff:

GEBAUDE

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/eegrif f sbeziehungenStatistik/
GüItigkeitsze it.raum



stand: 79 .o:t ..tr) Blattdr.: 2

I
,l

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - llr:

GBI( - ilr(n):
519

Begrl ff:

GEBAUDE

Statistik,/
Gültigkeitszej-traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Bezüglich des Zeitpunkts der Fertigstellung ist die Inge-
brauchnahme und nicht die baupolizeiliche Schlußabnahme
entscheidend.

3. Statistik des
Bautiberhanges
ol .o1 .55

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Gebäude,
die genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt sind.

Bezüglich der Genehmigung und Fertigstellung von Gebäuden
siehe oben unter 1. und unter 2.

G



Stand: 22.o2.79

Bodennutzungs-
r,rp;erhebung
o1.o1.50-
3L .12.76

Blatt.l.lr.:1

B e g r i f f f s i n h a 1 t : Die C'ebäude- und Hoffläche

umfaßt neben der eigentlichen Gebäude- und Hoffläche auch Indu-

striegelände, Lager- und Stapelplätze u.ä'

Bei der Gebäude- und Hoffläche handelt es sich weitgehend um

die im Reichskataster unter "Hof- und Gebäudeflächen" und
"Betriebsgebäude" ausgewiesenen Flächen.
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Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeugan-
hängerbestarides
oL.oL.52

B e g r i f f s i n h a I t : Bund, Länder und Gemeinden

zuzüglich der Sozialversicherung.

Zu den Gebietskörperschaften, Sozialversichenrng, rechnen auch
ausländische diplomatische Vertretungen und Konsularbeamte.

In der Statistik des Kraftfahrzeug- und des Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes werden Fahrzeugbestände nachgewiesen, die von
Gebietskörperschaften, Sozialversicherung gehalten werden. AIs
Fahrzeughalter gilt derjenige, für den das Fahrzeug zugelassen
wird. Halter und Eigentrimer eines Fahrzeugs müssen nicht
identisch sei-n.

Anderungen im Zei tablauf: ImJahre1954
sind die Krafträder der Gebietskörperschaften in die Angaben
für die Be^mten einbezogen. Bis einschl. 1962 wurde die Sozial-
versicherung nicht zu den Gebietskörperschaften, Sozialversiche-
rung, gerechnet. Die Einbeziehung ab 1953 berührt r aus erhe-
bungstechnischen Gründen die Angaben für mehrere nachfolgende
Jahre.
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Stand: 08.06.78

Allgemeine
Viehzählung

o1.o1.50

Blatt-llr.:1

Begriffsinhalt:BeständeanViehimunmittel-
baren Besitz eines Viehhalters ohne Rücksicht auf das Eigentum

oder die sonstigen Rechtsgründe des Besitzverhältnisses.

Dazu rechnet alles Vieh, das in den stäIlen und auf den F1ächen
von viehhaltungen Iandwirtschafter oder gewerblicher Art, z.B.
irn TandwirtschaftTichen Betrieben oder bei Händlern und schlach-
tern steht einschl. der auf dem TransPort befindlichen Tiere '
Krankes Vieh ist miteinbezogen, auch wenn mit seinem Eingehen
gerechnet wird.

Nach der Tierart werden Pferde, Rindvieh (darunter: MiIchkühe),
Schweine(darunter:Zuchtsauen),SchafeundLegehennenaus-
gewiesen.

Milchkühe sind Tiere, die zvr Erzeugung von Kuhnilch für den
verkauf oder für die eigene Ernährung gehalten werden einschl.
der trockenstehenden und abgemolkenen Mitchkühe aber ausschl.
der Ammen- und Mutterkühe-

zuchtsauen umfassen trächtige und nicht trächtige jedoch zur
zucht bestimmte sauen mit einem Lebendgewicht von 50 kg und mehr
ausschl. der ausgemerzten Zuchttiere'

AlsLegehennenwerdennursolcheTiereerfaßt,dieeinhalbes
Jahr alt oder äIter sind, nicht aber die zur Aufzucht als Lege-
hennen bestimmten Küken und Junghennen unter elnem halben Jahr'

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Die Begriffe gehaltene 
l

Tiere und Tiehbestand (Landwirtschaftszählung 1971) bezeichnen
prinzipielldengleichenTatbestand.VrlährendjedochinderAllge-
meinen viehzählung alle Viehhalter, d.h. aIIe Haushalte und Be-
triebe, die Tiere mindestens einer viehkategorie besitzert, Er-
hebungseinheiten darstellen, werden in der Landwirtschaftszählung
1971 nur Viehbestände von landwirtschaftlichen Betrieben erhoben'
Bei kleinräumlicher Gliederung ist ein weiterer unterschied zu
beachten. In der Landwirtschaftszählung werden viehbestti'nde nach
dem abgewandelten Betriebsprinzip erfaßt, d'h' das auf den
Flächen und in'den ställen landwirtschaftlicher Betriebe befind-
Iiche - eigene und fremde - vieh wird am ort des Betriebssitzes
nachgewiesen. In der Allgemeinen Viehzählung wird dagegen beim
Nachwej-s der Viehbestände das Standortprinzip angewandt; danach
wird das - eigene und fremde - Vieh an der stelle nachgewiesen,
an der es sich zum Zeitpunkt der Erhebung befindet'
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1

2

Monatlicher
Industriebericht

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der Bruttobezüge (Bar- und

Sachbezüge) der Angestellten einschließIich der kaufmännisch und

technisch Auszubildenden ohne die Pflichtanteile des Arbeitge-
bers zur Sozialversicherung.

In die Gehaltsumme einbezogen sind u.a. Gehaltszuschläge, Vergü-
tungen für Ur1aub und Feiertage, Gehaltsfortzahlungen im Krank-
heitsfalle einschl. Zuschüsse zum Krankengeld, vermögenswirksame
Leistungen des Arbeitgebers, Gratifikationen, Provisionen, Tan-
tiemen sowie die Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschaf-
tern und Vorstandsmitgliedern soweit sie steuerlich aIs Einkünft'
aus nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht einbezogen sind u.a. allgemeine soziale Aufwendungen (z.B
zuschüsse für Kantinen), Vergütungen, die a1s Spesenersatz (z.g
Trennungsentschädigung) anzusehen sind, Ruhegelder, Betrj-ebs-
pensionen sowie Aufwendungen zur betrieblichen Altersversorgungt

Zu den Angestellten zählen alle Personen, die der Versicherungs-
pflicht in der Angestelltenrentenversicherung unterliegen einschl
der kaufmännisch und technisch Auszubildenden. Zuden kaufntärrni-sch
und technj-sch Auszubildenden rechnen Personen, die aufgrund eines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkann-
ten kaufmännischen oder technischen Ausbildungsberufen ausgebil-
det werden. Normalerweise mündet die Ausbildung dieser Personen
in einen Angestelltenberuf ein.

Anderungen im ZeL tablauf: Dievermö-
genswirksamen Leistungen sind seit 1962 in der Gehaltsumme ent-
halten.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Gehalt-
summe und BruttogehaTtsumme (Monatlicher Baubericht, Monatsbe-
richt einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe, Er-
hebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, Erhebung bei- den Gasversorgungsunternehmen) bezeichnen
annähernd gleiche Begriffe. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß
für die Zuordnung zu den Angestellten bei der Ermittlung der
Bruttogehaltsumme im Monatlichen Baubericht und im Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe nicht die
Beitragspfticht in der Angestelltenrentenversicherung sondern die
Art der ausgeübten Tätigkeit maßgebend ist. Die Bruttogehaltsumme
umfaßt in diesen Statistiken deshalb nicht die Gehälter der ange-
stelltenversicherungspflichtigen Poliere, Schachtmeister und
Meister.

2

01.01.50
3t. t2.76

Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

01.01.70



Stand: 26.03. 79 Blattdr.: 2

Im Unterschied zur Gehaltsumme umfaßt die trohnsumme
(Monatlicher Industriebericht, Monatsbericht für unternehmen
und Betriebe im Bergbau und im \zerarbej-tenden Gewer-'
be) bzw. die BruttoTohnsumme (Monatlicher Baubericht, Monats-
bericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe,
Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen, Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen) die ent-
sprechende Summe der Bruttobezüge äer-Arbeiter einschl. der
gewerblich Auszubildenden -

Addiert man die Lohnsumme und Gehaltsunme bzw. die Bruttolohn-
summe und Bruttogehattsumme so sind diese summen vergleichbar
abgegrenzt wie die Löhne und Gehä7ter für 1969 (Arbeitsstätten-
zahlung 1970) und die BruttoTohn- und GehaTtsumme (Jahreserhe-
bung einschl. Investitionserhebung bei unternehmen des Bauhaupt-
gewÄrbes). Zu beachten ist jedoch, daß in den Löhnen und Gehäl-
tern für 1969 auch die Dienstbezüge der Beamten enthalten sind'
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Stand: 13.o3. 79

Statistik der
Personenbeförderung
im Straßenverkehr
01 .o1 .52

Blatt.ttr.: I

B e g r i f f s i n h a 1 t : Genehmigungspflichtiger, nicht
regelmäßiger Verkehr mit Kraftfahrzeugen (Kraftomnibusse und

Personenkraftwagen) zur Personenbeförderung im Straßenverkehr.

Der Gelegenheitsverkehr umfaßt den Verkehr mit Mietomnibussen
sowie Ausflugsfahrten, Ferienzielreisen u.ä.

Die Beförderung von Personen in Personenkraftwagen wird nur
berücksichtigt, soweit sie bei Unternehmen des Kraftomnibus-
verkehrs und in Personenkraftwagen mit genau I Fahrgast-
plätzen erfolgt.
Der Verkehr mit Kraftdroschken wird nicht erfaßt.

B e g r i f f s b e z Lehun g e n : ImUnterschied
zum Gelegenheitsverkehr wird beim trjnjenverkehr (Statistik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) der regelmäßige
Verkehr zur Personenbeförderung im Straßenverkehr erfaßt,
bej- dem neben Kraftomnibussen und Personenkraftwagen auch
Stadtschnellbahnen, Obusse und Straßenbahnen als Transport-
mittel eingesetzt werden.
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Stand: 11.o1.79

Monatlicher
Industriebericht
01.01.50 -
3t . t2.76

Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im Berg-
bau und im Ver-
arbei-tenden ft-
werbe

o1.o1.70

3. Erhebung bei den
. öffentlichen EIek-

tri zitätsversor-
gungsunternehmen

01.o1.50 -
3L.12.74

1

2

Bl att-tl r.: 1

Begri f fs inhat t: Arbeitsstunden, dievonTätigen
Personen, die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung unterliegen, tatsächlich geleistet werden.

Einbezogen sind auch geleistete tlber-, Nacht-,sonntags- und
Feiertagsstunden sowie bei Schichtbetrieb die Summe der ge-
lei-steten Stunden aus allen Schichten.

Nicht aIs Arbeiterstunden zäh1en alle ausgefallenen Arbeiter-
stunden, auch wenn sie bezahlt wurden (2.B. AusfäI1e wegen
gesetzlichen Ur1aubs, Arbeitsbefreiung, IGankheit, Arbeits-
versäpmnis oder aus betrieblichen Gründen wie tllaterialmangel,
Absatzstockung, Kurzarbeit, Betriebsferien, AusfäI1e durch
unfäl}e, streiks qnd Aussperrungen), ferner Heimarbeiterstundeh,
Arbeiterstrrrden von gnbezahlt Mithelfenden Familienangehörigen,
Arbeiterstunden für Montage- und Reparaturarbeiten von Beauf-
tragten anderer Betriebe bzw. Unternehmen sowie Arbeitsstunden
von Arbeitskräften, die in keinem festen LohnverhäItnis zum
befragten Betrieb (unternehmen) stehen und nur regelmäßig zeLL-
weise bestimmte Arbeiten durchführen.

4. nrhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen
01.01.50 -
3t.t2.74

Zu den Tätigen Personen, die der Versicherungspflicht in der
Arbeiterrentenversichenrng unterliegen rechnen Atbeiter, ge-
werbfich AuszubiLdende und Arbeitskräfte, die von anderen Un-
ternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung ü.berlassen werden
(Leiharbeitnehmer ) .

Be g r i f f sb e z Le h un ge n : ImUnterschied zu
den geleisteten Arbeiterstunden r:iafassen die geJeisteten Ar-
.beitsstunden (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl.
Auftragseingangserhebung im Bar:hauptgewerbe (einschl. Fertig-
teilbau) ) und die geJeisteten Arbeltsstunden (im Berichtsmonat)
(Totalerhebung im Bauhauptgewerbe, Totalerhebung im Bauhaupt-
gewerbe (einschl. Fertigteilbau) ) auch die tatsächlich gelei-
steten Arbeitssbqnden von Personen, die nicht in der Arbeiter-
rentenversicherung beitragspflichtig sind. Dazu rechnen z.B.
die geleisteten Arbeitsstunden der Poliere, Schachtmeister
und Meister im Angestelltenverhältnis sowie die geleisteten
Arbeitsstunden des Betriebsinhabers .
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Stand: 05.o1.79 Blatt-llr.: I

Statistische Datenbank
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L Monatlicher
Baubericht
01.01.50 -
31.12.77

2. Monatsbericht
einschl. Auf-
tragsej-ngangse r-
hebung im Bau-
hauptgewerbe
(einschI. Fer-
tigteilbau)
o1.o1.77

B e g r i f f s i n h a I t : Arteitsstunden, die von Arbei-
tern einschließlich Polieren, Schachtmeistern und Meistern,
Inhabern, Familienangehörigen oder Auszubildenden auf Bau-
stellen und Bauhöfen im Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

tatsächlich geleistet werden.

Einbezogen sind auch die Arbeitsstunden solcher Arbeitskräfte,
die von anderen Unternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung
überlassen werden sowie et$ra geleistete Mehr-, Uber-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsstunden.

Bezahlte, aber nicht geleistete Stunden sowie Berufsschul-
stunden sind abgeseLzt. Nicht einbezogen sind ferner die für
Bürotätigkeiten geleisteten Arbeitsstunden.

B e g r i f f s b e z Le hun ge n : Die Begriffe ge-
Ieistete Arbeitsstunden und geieistete Arbeitsstunden (im
Berichtsmonat) (Totalerhebung im Bauhauptgewerbe, Totalerhe-
bung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau) ) sind synonym.

Im Unterschied zu den geleisteten Arbeitsstunden umfassen die
geleisteten Arbeiterstunden (Monatlicher Industriebericht,
Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im
verarbeitenden Gewerbe, Erhebung bei den öffentrichen Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasver-
sorgungsunternehmen) nur die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden von Tätigen Personen, die in der Arbeiterrentenversi-
cherung beitragspflichtig sind. Daraus folgt, daß z.B. die
Arbeitsstunden von Meistern im AngestelltenverhäItnis sowie
dj-e Arbeitsstunden des Betriebsj-nhabers nicht in den geleisteten
Arbeiterstunden enthalten sind.



Stand: 05 . o1 . 79

Totalerhebung im
Bauhauptgewerbe

01.01.55 -
3L . L2 .76

Totalerhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
o1.o1.76

1

2

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Gefeistete Aräeitsstunden im

Juni jedes Jahres.

AIs Stichtag für die Ermittlung der geleisteten Arbeitsstunden
ist der 30. Juni maßgebend.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl.
L962 war der Monat JuIi der Berichtsmonat für die geleisteten
Arbeitsstunden. AIs Stichtag war der 31. Juli jedes Jahres
maßgebend.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Begriffe gelei-
stete Arbeitsstunden (im Berichtsmonat) und geleistete Ar-
öeitsstunden (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl.
Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertig-
teilbau) ) sind synonym.

Im Unterschied zu den geleisteten Arbeitsstunden (im Berichts-
monat) umfassen die geJeisteten Arbeiterstunden (Monatlicher
Industriebericht, Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe, Erhebung bei den
öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung
bei den casversorgungsunternehmen) nur die tatsächlich ge-
leisteten Arbeitsstunden von Tätigen Personen, die in der Ar-
beiterrentenversicherung beitragspflichtig sind. Daraus folgt,
daß z.B. die Arbeitsstunden von Meistern im Angestelltenver-
häItnis sowie die Arbeitsstunden des Betriebsinhabers nicht
in den geleisteten Arbeiterstunden enthalten sind.
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1. Statistik des
Schiffs- und
Güterverkehrs
auf den
Binnenwasser-
straßen

B e g r i f f s i n h a I t : Die geleisteten Effektiv-
Tonnenkilometer entsprechen den geleisteten TonnenkiTometetn

(Effektiv-Tonnenkifometer) innethalb des Bundesgebietes
(Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnen-

wasserstraßen bzw. Rohrfernleitungsstatistik) . Zu EinzeI-
heiten siehe dort.

ot.oL .62

2 Rohrfernlei tungs-
statistik
ol.ot .62

3 Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten FIugplätzen
oL.ot.62

B e g r i f f s i n h a I t : Dle geleisteten Erfektiv-
Tonnenkilometer entsprechen den geTeisteten TonnenkiTometetn

iiber dem Gebiet der ?undesrepubTik Deutschland (statistik
des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen) .

Zu Einzelheiten siehe dort.



Stand: 16.. 06 .78

tatistik der
rsonenbeförderung

m Straßenverkehr
L.ol.52

B lattJr.: 1

Begriffsinhalt:SummederFahrtstrecken,über
die Fahrgäste von straßenverkehrsunternehmen im stadtschnell-
bahn-, straßenbahn- und obusverkehr sowie Kraftomnibusverkehr

befördert werden.

Die im straßenverkehr berechneten geleisteten Personenkilomete
werden Lm GeTegenheitsverkehr fahrtenweise direkt berechnet'
indem die Anzahl der auf einer Fahrt beförderten Petsonen mit
zurückgelegten Kilometern multipliziert wird' Bei den Sonder-
formendesLinienverkehrswirdähnlichverfahren.Dagegenwerden
die Personenkilometer im allgemeinen Linienverkehr durch l'lulti-
plikation der errechneten zaht beförderter Personen (zahl der
verkauften Fahrtaushreise x Kennzahl "Fahrtenhäufigkeit") mit der
Kennzahl "mittlere Reiseweite der Fahrgäste" berechnet' Die
Kennzahlen werden von jedem auskunftspflichtigen Unternehmen
individuell je Verkehrsform (allgemeiner Linienverkehr, Berufs-
verkehr,SchüIerfahrten,Markt-undTheaterfahrten,freigestell-
ter SchüIerverkehr) bestimmt.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl'
1968 waren die im freigestellten Schülerverkehr geleisteten
Personenkilometer nicht einbezogen'

B e g r i f f s b e z te h u n I e n : Geleistete Personen-
kilometerundge.leistetePersonenkiTometerinnethaTbdesBundes-
gebietes (Eisenbahnstatistik) sowie geleistete Petsonen-
iiloneter über dem Gebiet der BundeslepubTik DeutschTand (Sta-
tistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten FIugpIät-
zen) bezeichnen gleichartige Tatbestände. In den geleisteten Per-
sonenl<ilometer sind jedoch iln Gegensatuz zv den geleisteten Per-
sonenkilometer innerhalb des Bundesgebietes sowie den geleisteten
personenkilometer über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
die im Ausland geleisteten Personenkilometer enthalten '

t
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Stand: 16 .o6.78

Elsenbahn-
statistlk
(statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
äuf Eisenbahnen)
o1.o1 .65

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der Fahrtstrecken,
über die Fahrgäste von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs
befördert werden

Die im Eisenbahnverkehr berechneten gelej-steten Personenkilo-
meter innerhalb des Bundesgebietes werden von den Eisenbahn-
unternehmen für die einzelnen Fahrkartengattungen (Norma1tarif,
Zeitkarten, Netzkarten usw.) getrennt ermittelt, ausgehend von
den Einnahmen in den Fahrkartengattungen, die durch den Ein-
heitssatz für einen Kilometer geteilt werden. Bei Zeit- und
Netzkarten werden entsprechend modifizierte Verfahren angewandt.

Bej-m Reiseverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim Durchgangs-
verkehr werden nur die innerhalb des Bundesgebietes geleisteten
Personenkilometer ej-nbezogen. Der nur durch Berlin ([,Iest) füh-
rende Durchgangsverkehr wird dabei jedoch nicht berücksichtigt.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Geleistete Personen-
kilometer innerhalb des Bundesgebietes und geJ.eistete Personen-
kiLoneter (Statistik der Personenbeförderung im Straßenverkehr)
sowie geTeistete PersonenkiLometer über dem Gebiet der Bundes-
repubTik DeutschTand (Statistik des gewerblichen Luftverkehrs
auf ausgewählten Flugplätzen) bezeichnen gleichartige Tatbe-
stände. Hinsichtlich begrifflicher Unterschiede siehe beförderte
Personen in diesen Statistiken.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBl( - llr(n):
810

GELEI STETE PERSONENKILOI,IETER INNERHAIB
DES BT]NDES@BIETES

Begrl ff:

Statistik/
cüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen



Stand: t0 .06.78

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewäh1-
ten Flugplätzen
ol.oL .62

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der Flugstrecken, über

die Fluggäste mit Luftfahrzeugen im gewerblichen Luftverkehr
befördert werden.

Die im Luftverkehr ausgewiesenen geleisteten Personenkilometer I

über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland werden mit Hilfe
von Großkreis-Entfernungen ermittelt. Großkreis-Entfernungen sind
standardisierte Flugentfernungen zwischen den ausgewählten FIug-
plätzen im Bundesgebiet oder zwischen diesen Flugplätzen und
der Grenze der Bundesrepublik Deutschland-

Beim Flugverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim Durchgangs-
verkehr werden nur die über dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland einschl. Berlin (VJest) zurückgelegten Personenkilo-
meter einbezogen.

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : Geleistete Personen-
kilometer über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und
geleistete PersonenkiTometer innethal,b des Bundesgebietes
(nisenbahnstatistik) sowie geTeistete PersonenkiTometer
(Statistik der Personenbeförderung im Straßenverkehr) bezeichnen
gteichartige Tatbestände. Hinsichtlich begrifflicher unterschj-e-
de siehe beföiderte Personen in diesen Statistiken'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBl( . }I

975
@LEISTETE PERSONENKILOI'{ETER ÜENR OEI,I @BIET DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLN.ID

Begrl ff:

Statistik/
Gü Itigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/negrif f sbeziehungen



Stand: 03.1o.79 Blatt-l'lr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff :

@LEISTETE TONNENKILOIIETER (EFFEKTIV - TONNE\T-
KILOMETER) INNERIIALB DES BUNDESGEBIETES

DFK - Nr:

6BK - Nr(n):
927

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

1 Statistik des
Schiffs- und
Güterverkehrs
auf den
Binnenwasser-
straßen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Produkt aus dem Tonnengewicht
der im Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen beförderten
Güter und den tatsächlich zurückgelegten Entfernungen.

ol.o7 .62
Das C,ewicht der beförderten Güter umfaßt das Bruttogewicht,
jedoch ohne ggf. verwendete Container oder sonstige Lade-
hilfsmittel.
Beim Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen vom Ausland, ins-Aus-
Iand oder im Durchgangsverkehr werden lediglich die innerhalb
des Bundesgebietes und innerhalb Berlins (West) geleisteten
Tonnenkilometer berücksichtigt.

2 Rohrfernlei tungs-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Produkt aus dem Tonnengewicht
des beförderten, rohen ErdöIs und den tatsächlich zurückge-
legten Entfernungen.o1 .o1 .58

Das rohe ErdöI ist mit seinem effektiven Tonnengewicht
angesetzt.

Die geleisteten Tonnenkilometer innerhalb des Bundesgebietes
umfassen die geleisteten Tonnenkilometer zwischen Einspeisungs-
ort und Entnahmeort, sofern beide im Bundesgebiet liegen,
sowie zwischen Grenzübergangsstelle und Entnahmeort, sofern
das beförderte rohe ErdöI aus dem Ausland ins Bundesgebiet
transportiert wird.



Stand: 03.1o.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Defini'tionskatalog -
t)tK - Nr:

GBl(.N
2889

n
C,ELEISTETE TONNENKILOMETER (TARIF-TKI4)

Begrl ff:

Statistik/
GüItigke itsze itraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/negr i f f sbez iehungen

Statistiken des
gewerblichen
Güter- und Möbel-
fernverkehrs und
des Werkfern-
verkehrs

B e g r i f f s i n h a I t : Die geleisteten Tonnenkilo-
meter (Tarif-TKM) entsprechen den gefeisteten TonnenkiLometern

(Tarif-TKI,I) innerhaLb des Bundesgebietes (Statistiken des

gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und des gf,erkfern-

verkehrs). zu Einzelheiten siehe dort.ot.ol.62



Stand: 03. 10.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff :

GEI,ETSTETE TONNENKILOMETER (TARIF-TKM) (EINSCHL.
STÜCK- T]ND DIENSTGUT)

t)tl( - Nr:

GBl( - ilr(n):
2892

Statistik,/
Gü I tigke itsze itraum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/eegriff sbeziehungen

Eisenbahn-
statistik
(Statistj-k der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)

Be gri f fs i nhal t: DiegeleistetenTonnenkilome-
ter (Tarif-TKM) (einschl. Stück- und Dienstgut) entsprechen
den geJeisteten Tonnenkilometern (Tarif-TKM) innerhaib des
Bundesgebietes (Eisenbahnstatistik (Statistik der personen-
und Güterbeförderung auf Eisenbahnen)). zu Einzelheiten siehe
dort.

oL.oL.62



1

Stand: 16.06.78

Eisenbahn-
statistik
.(Statistik der
Personen- uncl
Güterbe förderung
auf Eisönbahnen)
o1.o1.66

2. statistiken des
gewerbl ichen
Güter- und Möbel-
fernverkehrs ünd
des Werkfern- :

verkehrs
o1 .O1.64

Blattdr.:1

Begriffsinhalt:ProduktausdemTonnengewicht
der beförderten Güter und der Tarifentfernung'

Die im Eisenbahnverkehr ausgewiesenen geleisteten Tonnenkilome-
ter innerhalb des Bundesgebietes basieren auf dem Bruttogewicht
der beförderten Güter und den Tarifentfernungen'

Im Güterverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim Durchgangsver-
kehr werden nur die innerhalb des Bundesgebietes geleisteten
Tonnenkilometer einbezogen. Der nur durch Berlln (West) führende
Durchgangsverkehr wird dabei nicht berücksichtigt'

B e g r i f f s b e z i e h u n I e n : Zur Abgrenzung der
Begriffe geleistete Tonnenkilometer (Tarif-TKM) innerhalb des
aundesgebietes im Rahmen der Eisenbahnstatistik und in den
Statisliken des gewerblichen cüter- und Möbelfernverkehrs und
des Werkfernverkehrs siehe weiter unten'

B e g r L f f s i n h a I t : Produkt aus dem Tonnenge-

wicht dex beförderten Gütet und der Entfernung'

Die beförderten Güter sind mit ihrem Bruttogewicht angesetzt'

Beim gewerblichen Fernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge wer-
den als Entfernungen Tarifentfernungen, beim gewerblichen Fern-
verkehrausländischerLastkraftfahrzeugesowiebeimWerkfernver-
kehr Kreismittelpunktentfernungen zugrunde gelegt. Tarifentfer-
nungen sind die in den Frachtbriefen verzeichneten Entfernungen'
Bei den Kreismittelpunktentfernungen handelt es sich um die
Tarifentfernungen zwischen dem Mittelpunkt des Kreises des Be-
ladeortes und dem l,littelpunkt des Kreises des Entladeortes
(Binnenverkehr), zwischen diesen Kreismittelpunkten und den
Grenzzollstellen (grenzüberschreitender Verkehrl bzw' zwischen
den Grenzzollstellen (Durchgangsverkehr)'

Im Fernverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim Durchgangsver-
kehr werden nur die innerhalb des Bundesgebietes geleisteten
Tonnenkilometer berücksichtigt. Die im Verkehr mit Berlin (trlest)
auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik geleisteten
Tonnenkilometer werden miteinbezogen'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

@LEISTETE TONNENKILOMETER (TARIF-TKM) INNERHALB
DES BI,JNDESGEBIETES

t)FK - I'lr:Begrl ff:

GBK - ttr(n):
818

Stat.istik,/
cü ltigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf,/segrif f sbeziehungen

2



Stand: L6 .06.78 BlattJlr.: 2

A n d e r u n g e n i m z e L t a b I a u f : Bis einschl'
Juni 1973 wurden für den werkfernverkehr deutscher Lastkraft-
fahrzeuge ebenfalls Tarifentfernungen angesetzt'

Begriffsbez]-ehungen:GeleisteteTonnenki-
Iometer (Tarif-TIC'1) innerhalb des Bundesgebietes in den Stati-sti-
ken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und des I'terk-
fernverkehrs und in der Eisenbahnstatlstik bezeichnen
den gleichen Tatbestand. Allerdings basieren geleistete Tonnen-
kilometer in der Eisenbahnstatistik einheitlich auf
Tarifentfernungen, während in den Statistiken des gewerblichen
Güter- und Möbelfernverkehrs und des Werkfernverkehrs für einen
Teil Tarifentfernungen, für einen anderen TeiI Kreismittelpunkt-
entfernungen angesetzt sind. Ferner sind die Tonnenkilometer,
die im Berlinverkehr in der Deutschen Demokratj-schen Repu-blik
geleistet werden, in den Statistiken deö gewerblichen Güter- und

Möbelfernverkehrs und des werkfernverkehrs enthalten, in der
Eisenbahnstatistik nicht'

Zur Abgrenzung der Begriffe geleistete Tonnenkilometer
(Tarif-TIC*{) innerhalb des Bundesgebietes und geleistete Tonnen-
kiTometer über d.em Gebiet der BundesrepubTik Deutschland (sta-
tistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flug-
plätzen) siehe dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

GEI,EISTETE TONNENKILOMETER (TARIF-TKM) INNERHALB
DES BUNDESGEBIETES

oFl( - ttr:Begrl ff:

GBl( . n)
818

Statistik/
Gü Itigkeitszei traum Be gr i f f s inhal t/Änderungen im ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen



Stand: 12 .c,6.78

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ol.ol.62

Blatt-tlr.: I

B e g r i f f s i nh a I t: Produkt aus demTonnengewj-cht

der beförderten Güter und der Entfernung.

Die in der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausge-
wäh1ten FIugplätzen ausgewiesenen geleisteten Tonnenkilometer
über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland basieren auf
dem Bruttogewicht der beförderten Güter.

AIs Entfernungen werden starrdardisierte Flugentfernungen (Groß-
krels-Entfernungen) zugrunde gelegt.

Beim,Flugverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim Orr..hg.t'g=-
verkehr werden nur die über dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland einschl. Berlin (West) zurückgelegten Tonnenkilo-
meter einbezogen.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Geleistete Tonnenkilo-
meter ti'ber dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und gelei-
stete TonnenkiTometer (Tarif-TKM) innerhaTb des Bundesgebietes
(Statistiken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und
des Werkfernverkehrs) bezeichnen den gleichen Tatbestand. Aller-
dings basieren geleistete Tonnenkilometer im Güterfernverkehr
teils auf Tarifentfernungen, teils auf KreismittelPunktentfer-
nungen, im Luftverkehr einheitlich auf Großkreisentfernungen-
Hinzu kommt, daß die im Berlinverkehr in der Deutschen Demokra-
tischen Republik geleisteten Tonnenkilometer, dle im Güterfern-
verkehr enthalten sind, im Luftverkehr außer Ansatz bleiben.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - tlr(n):
976

@LEISTETE TONNENKILOI4ETER ÜBER DEM GEBIET
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA}ID

Begri ff:

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/aegriffsbeziehungen



Stand: 20.O3.79 Blatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - llr:

GBK .
t344

n
GEMEINDEAI\TTEIL AN I.OHN- I,JND EINKOMMENSTEUER

Begrl ff:

Statistik/
cültigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf ,/aegr i f f sbez iehungen

Statistik
über den
Steuerhaushalt
01.01.70

B e g r i f f s i n h a I t : Anteil an der in einem Bundes-

land jährlich aufgekommenen Lohnsteuer und veranTagten Ein-
kommensteuer, der den Gemeinden dieses Bundeslandes zusteht.
Er beträgt gegen\^rärtig ta v.H.1)

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wird für
jedes Bundesland aus den Lohn- und Einkommensteuerbeträgen er-
mittelt, die von den Finanzbehörden in diesem Gebiet - unter
Berücksichtigung der Zerlegung nach Artiket 107 Abs. 1 des
Grundgesetzes - vereinnahmt werden.

Der Anteil der einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem
AnteiI an der Summe der im Rahmen der Bundesstatistiken über
die Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer ermittelten Ein-
kommensteuerbeträge. Dabei werden nur Steuerbeträge bis zu der
Höhe zugrunde gelegt, die auf einen zu versteuernden Einkom-
mensbetrag von 25 000 DM bei Nicht-Zusammenveranlagten und von
50 000 DM bei Zusammenveranlagten entfallen (Zweites Gesetz
zur Anderung des Gemeindefinanzreformgesetzes v. 19.L.1979
(BGBI. r S. 97)).

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer ist den
Gemeinden jährlich bis zum 1.2. des auf das Erhebungsjahr fol-
genden Jahres - unter Anrechnung der geleisteten Abschlags-,/
Vorauszahlungen (Schlußabrechnung) - züzuweisen. Die kassen-
mäßigen Zuflüsse (Abschlagszahlungen) erfolgen vierteljährlich
bis zum 7.5.,1.8. und 1.11. des Erhebungsjahres - unter Zu-
grundelegung des Lohn- und Einkorunensteuer-Istaufkommens des
jeweils vorangegangenen Quartals. Im Dezember erfolgt eine Vor-
auszahlung auf die Schlußabrechnung in Höhe der Abschlagszah-
lung für das 3. Quartal. Der Restbetrag ist bis zum 1.2. des
folgenden Jahres zu entrichten.

Anderungen im Zei tablauf: Inden
Jahren 1970 und 1971 wurden zur Ermittlung des Anteils der
einzelnen Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer Steuer-
beträge nur bis zu der Höhe zugrunde gelegt, die auf einen
zu versteuernden Einkommensbetrag von 8 000 DM bei Nicht-
Zusanmenveranlagten und von 16 000 DM bei zusammenveranlagten

7) zu Einzelheiten siehe Gemeindefinanzreformgesetz v. 8.9.1969
(BGBI. I S. 7587 ) mit linderungen sowie Landesverordnungen-

2-



Stand: 20.03.79 Blatt-Nr.: 2

entfielen. von lg72 - 1978 galten entsprechende Höchstbeträge
von 16 OOO DM bei Nicht-Zusammenveranlagten und von 32 000 DM

bei Zusammenveranlagten.

In den Jahren 1974 und 1975 waren im Gemeindeanteil an der
Lohn- und Einkommensteuer auch Beträge des aufgelösten stabi-
Iitätszuschlags in Höhe von 15 ,327 l4Lo. DM bzw. 3O7,686 Mio. DM

enthalten.

B e g r i f f s b e z ie h un §J e n : Im statistischen
Nachweis der steuereinnahmen des Bundes und der Länder wird
der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer für die
Berechnung der Einkommen- und Körperschaftsteuer (statistik
über den steuerhaushalt) ohne zeitliche verzögerung in Höhe
von 14 t des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer
abgesetzt; dabei bleibt auch der aufgelöste Stabilitätszuschlag
außer Ansatz.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - Nr(n):
1344

GEMEINDEANTEIL AN IOHN- UND EINKOMMENSTEUER

Begrl ff:

Statistik/
Gü I tigkeitsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/negriffsbeziehungen



Stand: 03 . 10.79 Blatt-t'lr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - l,lr:

GBK .
594

n

8e9rl ff:

GEMEINDEN

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Tie fbaustatistik
01.o1 .62 -
3L .12 .78

B e g r i f f s i n h a I t : öffentlich-rechtliche Ge-

bietskörperschaften auf der Ebene der Komnunen.

In die Angaben für die Gemeinden nicht einbezogen sind die
juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie die
juristischen Personen des Privaten Rechts, an denen Gemeinden
maßgeblich beteiligt sind.

Nachgewiesen werden Tiefbauaufträge der Gemeinden. Tiefbau-
aufträge von C,emeindeverbänden werden gesondert ausgewiesen.



Stand: 19 .03.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
oL.or.62

Blatt-tlr.: 1

Begr i f f s inha I t: Steuern, derenAufkommengemäß

Artikel 106 Abs. 6 Grundgesetz den Gemeinden (Gemeindeverbänden)

zusteht.

Dazu gehören die sog. Realsteuern (Gtundsteuer ä und Gtund-
steuer B, Gewerbesteuer (Ettrag und KapitaL), Lohnsummensteuer),
der Zuschlag zur Grunderwerbsteuer sowj-e die örtlichen Verbrauch-
und Aufwandsteuern (wie Schankerlaubnis-, Jagd- und Fischerei-,
Getränke-, Hunde- und Vergnügungsteuer).

In Bundesländern ohne Gemeinden (Hamburg und Berlin (West; ) steht
das Aufkommen an Gemeindesteuern dem Land zu (Artikel 106 Abs' 6
satz 3 Grundgesetz), in der statistik des steuerhaushalts wird
der Nachweis jedoch unter Gemeindesteuern geführt-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
I)Fl( - Nr:

6BK .
1 343

n

Begrl ff:

GEMEINDESTEUERN

Statistik,/
Gültigke itsze itraum Begri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen



Stand: o3.to.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK . I,Ir:

GBK -
594

n

Begrl ff:

GEMEINDEVERBANDE

Statistik/
Gü I tigke itszeitraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Tie fbaustatistik
01.o1 .62 -
31 . t2 .78

Be gr i f fs i nhal t: AlIeöffentlichenlnstitutio-
nen, zu denen sich Gemeinden zusammenschLießen.

AIs C,erneindeverbände gelten u.a. Amter, Landkreise und
Bezirksverbände .

Nachgewiesen werden Tiefbauaufträge von Gemeindeverbänden.
In diese Angaben sind die Zweckverbände mit einbezogen.
Andere juristische Personen des öffentlichen wie des privaten
Rechts, an denen Gemeindeverbände maßgeblich beteiligt sind,
gehören nicht zu den Gemeindeverbänden.



Stand: 10.10.78 Elatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - Nr:

obx - Hr(n):
797

GEMEINSCHAFTSBAHNHöFE (DB UND NE)

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/ae gr i f f sbe z iehungen

Eisenbahnstati stik
(Bestands- und
Betriebsstati stik )

01.01.66

B e g r i f f s i n h a I t : Bahnhöfe, die von det Deutschen

Bundesbahn und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen gemeinsam benutzt

werden.



Stand: 19.O3.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
ot .o1.62

Blatt-Nr.:1

Be gr i f fs inha 1t: steuern, derenAufkommengemäß

Artikel 106 Abs. 3 Grundgesetz dem Bund und den Ländern gemein-

sam zusteht.

Die Gemeinschaftsteuern umfassen trohnsteltet, veranTagte Ein-
kommensteuer, KapitaTertragsteuer, Kötpetschaftsteuet (sie
bilden zusammen die sog. Einkommen- und Körpetschaftsteuer),
Llmsatzsteuer und Einfuhtumsatzsteuet.

U

Änderungen im Zet tablauf
einschl. Lg6g rechneten die lJmsatzsteuer und die
steuer zu den Bundessteuern, ab 1970 gehören sie
me inschaftsteuern.

IJ]- S
Einfuhrumsatz-
zu den Ge-

Zur Beteiligung von Bund und Ländern an den Gemeinschaft-
steuern siehe unter Einkommen- und Körperschaftsteuer und
Umsatz- und Einfuhtumsatzsteuer'-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Fl( - ttr:

OgK.Tfo):
13 30

Begrl ff:

GEMEINSCHAFTSTEUERN

statistik/
cü ltigke itsze itraum Begr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

J



Stand: 19 ,o?.'19

Statistik der
Baugenehmigungcn

oL.ot.62

Blatt.}lr.:

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen, die im Rahmen

der Errichtung neuer Gebäude sowie im Rahmen von Bau-

maßnahmen an bestehenden C,ebäuden genehmigt werden.

Als genehmigt gelten Wohnungen, für die die zuständigen
Behörden eine Bauerlaubnis bzw., bei bestimmten Baumaß-
nahmen des Bundes und der Länder, ihre Zustimrnung er-
teilt haben. Auch eine vorläufige, mit Auflagen ver-
sehene oder eine Teilbaugenehmigung gilt als erteilte
Baugenehmigung.

Zu den genehmigten llohnungen rechnen sowohl Wohnungen
in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden.

Zu den Wohnungen, die im Rahmen von Baumaßnahmen an
bestehenden Gebäuden genehmigt werden, gehören im
wesentlichen Umbauten von gewerblich genutzten Räumen
und Errveiterungsbauten.

B e g ri f f sb e z Lehung en : Die ZahI der
genehmigten Wohnungen entsPricht der ZahI der Wohnungen
(Statistik der Baugenehmigungen), die sich aus der Zu-
sammenfassung von Genehmigungen von Wohnungen im Rahmen
der Errichtung neuer Gebäude und im Rahmen der Bar.:maß-
nahmen an bestehenden Gebäuden ergibt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t}FK - llr:

GBI( - tlr(n):
2 933

Beqrl ff :

GENEHMIGTE WOHNUNGEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/segriff sbeziehungen

1



Blatt-l{r.:1Stand: 29. 04.78

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFl( - Nr:

GBK - tlr(n):

Eegrl ff :

GENERALHANDEL

Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Zeitabl auf /Be gri f f sbez iehungenStatistik/
Gü1 tigke itsze itraum

Außenhandels-
statistik
01 .01 .50

Begriffsinhatt:DerGeneralhandelenthäItalle
in das Erhebungsgebiet eingehenden und alle aus ihm ausgehenden

waren mit Ausnahme der waren der Durchfuhr und des Zwischenaus-

landsverkehrs.

Anderungen im Zei tablauf: VonL962
bis 1973 \^,aren die offenen Zollager (bis L969 ZolLaufschublager)
dem freien verkehr zugeordnet. Ab t974 wurden diese Lager wieder
wie vor 1962 in den Lagerverkehr einbezogen. Von diesem zeLL-
punkt an werden Einfuhren auf offene Zollager und Ausfuhren aus
offenen Zollagern nicht mehr im spezialhandel, sondern nur im
Generalhandel nachgewiesen.

Begriffsbez:-ehungen:Generalhandelund
SpezialhandeT (Außenhandetsstatistik) unterscheiden sich in der
unterschiedlichen Einbeziehung des Lagerverkehrs. Gegenstand
des Lagerverkehrs sind die auf Freihafen- und Zolla§er einge-
führten ausländischen Waren einschließIich einiger SonderfäIle
(2.B. Einfuhr zur vorübergehenden Zollgutverwendung) '

vom Lagerverkehr umfaßt der Generalhandel -die Einfuhr auf Lager
sowie die Ausfuhr aus Lager. Der Spezialhandel bezieht dagegen
nurdieEinfuhrausLagermitein'Mithinergibtsich:

Einfuhr im SPezialhandel
- Einfuhr aus Lager
+ Einfuhr auf Lager

Einfuhr im Generalhandel

Ausfuhr im SPezialhandel
+ Ausfuhr aus Lager

= Ausfuhr im Generalhandel



Stand: L8.o'7 .79

Außenhandels-
statistik
öt.ot.so

Blatt.l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

nummern) des V'larenverzeichnisses für die Außenhandels-

statistik.

Im wesentlichen zählen dazu:
Hopfen, Kaffee, Tee, Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Bier,
Branntwein und wein.1)

1) zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2:
Gegenüberstelh:ng der Warengruppen und -untergruppen der
prnährungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und
der Nummern des warenverzeichnisses für die Außenhandels-
statistik.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:Begrl ff:

@NUSSMITTEL
GBl( .

2603
n

Statistik,/
Gti 1 tigke itsze itraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gri f f sbez iehungen



Stand: 26 .03.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begr i ff:

GESAI.fIBETRAG DER EINKÜNFTE

OFK - ttr:

GBK - tlr(n):
1358,1369

Statistik,/
C;ü1 tigkeitszeitraum Begriffsinhalt/änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Einkommens teuer-
statistik
o1.o1.61

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der positiven Einkünfte
aus den sieben Einkunftsarten

zuzüglich: nachzuversteuernder Betrag nach § lOa Einkommen-

steuergesetz,

ein Drittel (ein Viertel) der von einem Dritten be-
wirkten Leistungen auf die Vermögensabga-be,

Hinzurechnungsbetrag nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Aus-
landsinvestitions gese tz

abzüglich: Freibetrag für Land- und Forstwirte,

ausländische Verluste nach § 2 Abs. 1 Satz I Aus-
landsinves titionsgese tz,

ausgeglichene Verluste (negative Einkünfte aus den
sieben Einkunf tsarten) .

Bei den Einkunftsarten handelt es sich im einzelnen um Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus se-Ibständiger Arbeit, Einkünfte aus nichtse-1.östän-
diger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtungr und sonstige Einkünfte.

Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes sind bei Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit der
Gewinn, bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß der Ein-
nahmen rjber die !{erbungskosten. 1)

Anderungen im Zet tablauf: IndenJah-
ren 1961 und 1955 errechnete sich der GesamtJretrag der Einkünfte
aus der Summe der sieben Einkunftsarten unter Berücksichtigung
auszugleichender Verluste (negative Einkünfte) in einer oder
mehreren Einkunftsart(en) und ab 1965 abzüglich des Freibetrags
für Land- und Forstwirte.

7) zu Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz i.d.F. v
ts .8.1974 (BGBI. r S . 1993) .

2-



Stand: 26.o3.79 Blatt.llr.:2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBl( .
1368, 1369

Beqrl ff:

@SAMIBETRAG DER EINKÜNE:TE

statistik/
Gü1 t.igke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehtrngen

Im Jahre 1968 ergab sich der Gesamtbetrag der Einkünfte aus der
Summe der sieben Einkunftsarten unter Berücksichtigung auszu-
gleichender Verluste (negative Einkünfte) in einer oder mehreren
Einkunftsart(en), zuzüglich der nach § 1oa des Einkommensteuer-
gesetzes nachzuversteuernden Beträge und der von Dritten bewirk-
ten Leistungen auf die Vermögensabgabe.

B e g r i f f s b e z re h u n g e n : ImUnterschied zum
Gesamtbetrag der Einkünfte ist das Einkonmen (Einkommensteuer-
statistik) um die ausländischen steuern vom Einkommen, den Frei-
betrag für freie Berufe sowie die Sonderausgaben |emindert.



tj

J

--.I$rr*ri{}' , ,l a,

Lg'.o?..1gStand
1BlattJlr.:

I

I

I
I
i

.t

d

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

9511 - llr:

6BK - tlr(n):
703

GESAMIER ROHZUGANG Al.I WOHNUTIGEN

Begrl ff:

StatisLik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen in Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1 .o1 .55

B e g r i f f s i n h a I t : zvgang an öffentlich ge-

förderten wohnungen in neu errichteten oder in bereits be-

stehenden Gebäuden.

AIs öffenttich gefördert gelten hier Wohnungen, die im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus (gemäß § 25 und § e,t
rr. wohnungsbaugeset, L) ) gefördert werden.

Erfaßt werden lediglich Wohnungen, die im Zusammenhang
mit vollgeförderten.Baumaßnahmen, d.h- Baumaßnahmen,
bei denen alle Wohneinheiten gefördert werden, erstellt
werden.

Anderungen im Zei tablauf :

Bis einschl. 1967 wurden öffentlich geförderte Wohnungen in
bestehenden Gebäuden nach der Bruttomethode erfaßt, ab
1968 jedoch nach der Nettomethode; d.h. die zugänge an
Wohnungen werden seit 1968 r:m die Abgänge korrigiert.
Da der Anteil der geförderten Wohnungen in bestehenden
Gebäuden an der Gesamtheit der geförderten Wohnungen
sowohl vor als auch nach der Umstellung nur gering war
(unter 1 t), dürfte diese Anderung in der Erfassungsmethode
die Ergebnisse kaum beeinflussen.

B e g r i f f s b e z i-eh un g e n : Der gesFmte
Rohzugang an Wohnungen umfaßt im Unterschied zu der ZahI
dex voTTgeförderten Wohnungen (statistik der Baufertig-
stellungen) auch die ZahI der öffentlich geförderten
Wohnungen in bestehenden Gebäuden.

1) Zu Einzelheiten siehe Zweites V{ohnungsbaugesetz,
letzte Neufassung vom 1.9.t976 (BGBI. f s. 2673) -
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Stand: 07.05.79 Blatt.l'lr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OtK - llr:

GBl(.ti
7t5

n

Begrl ff:

GESAIT,ITFL\CHE DER BETRIEBE

Statistik/
cü1 tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971

Begr i f f s inha I t: SelbstbewirtschafteteFläche
der land- oder forstwirtschaftlichenBetriebe-

Die Gesamtfläche umfaßt die selbstbewirtschaftete Eigentums-
fläche, die zugepachteten Flächen, die zur Bewirtschaftung
unentgeltlich erhaltenen F1ächen (2.8. Dienstland), die auf-
geteitte Allmende sowie das Heuerlingsland und ähnliche vom
Betrieb bewirtschaftete sonstige Flächen.

Nicht enthalten sind verpachtete und unentgeltlich zur Bewirt-
schaftung abgegebene' FIächen.

Untergliedert nach der Nutzung, gehören zur Gesamtfläche die
Tandwirtschaftlich genutzte F7äche, Wa7dfläche, nicht mehr ge-
nutzte landwirtschaftLiche FLäche sowie die sonstigen vom Be-
trieb bewirtschafteten Flächen (Gebäude- und Hofflächen, Ge-
wässer, öd- und Unland, unkultivierte l.loorflächen, wegeland,
ZlergärLen, Rasenflächen usw. ) .

Als Gesamtfläche wird die Zusammenfassung der Betrj-ebsflächen
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nachgewiesen. Land-
und forstwirtschaf tliche Betriebe sind technisch-wirtschaf tliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsin-
habers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung
unterstehen sowie land- und,/oder forstwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen.

BegriffsbezLehungen:
fIäche der Betriebe und Betriebsffäche
197 1) sinri synonym.

Die Begriffe Gesamt-
( Landwirts chaf ts zäh lung

I

I



Stand: 30.04.79

Jahreserhebung
einschl. Inve-
stitionserhebung
be:i Unternetunen
des Bauhauptge-
werbes (einsch1.
Fertigteilbau)
(.r^7.o1.77

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Jahresbauleistung zu-
züglich des Umsatzes aus sonstigen eigene,n Erzeugnissen,
aus industriellen,/handvierklichen Dienstleistungen, aus

Handelsware und aus sonstigen nichtindustrielten,/nicb.t-
handwerkliche:n Tä.tigkeiten sowie zuzüglich der Bestands-
veränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus

sonstiger eigener Produktion und zuzüglich der selbst-
erstellten l{asöhinen.

Die Jahres.baul.ejstung umfa.ßt den hJert aller vom Unter-
nehmen im Ge:schäftsjahr erbrachten Bauleistungen im Inland.

Zu den sonstigen eigenen Erzeugnissen rechrien Erzeugnisse,
die aus einer sonstigen Produktionstätigkeit des Unter-
nehmens entstehen.

Zu den selbs;terstellten Maschinen rechnen von eigenen
Arbeitskräften erstellte Maschinen und Werkzeuge: u.a.

Begrif f sbezr ehungen: Zwi.schenden
Begriffen Gesamtleistungr Jahresbauleistung, sonstiger
timsatz urrd Jahresbauleisturig (Jahreserhebung einschl.
Inr-estitionserhebung bei Unternehmen des BauhaupLgewerbes
elnschl. Fertigteilbau) besteht folgende Beziehung:
Gesamtleistung
- selbsterstellte Maschinen
+ Bestandsveränderungen an sonstigen ei.genen Erzeugnissen

= Jahresbauleistung, sonstiger Umsatz
- Umsatz aus Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen,z'

nichth andwerklichen Tä tigkei ten
- Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus in-

dus t rie I len,/handwerk Ii chen Dienstle i s tungen

I

I

;

'1!1 .trrd

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

DFI( - llr:

GBK - ilr(n):
t364

Begrl ff:

GESAMTLEISTUNG

Statistik,/
cü1 tigkeitsze itraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

= Jahresbauleistung

p
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Stand: o8.06.78

Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik
o1.o1.50

BlattJlr.: 1

Begriffsinhalt:ProduktausdemLebendgewicht
der geschTachteten Tiete und dem Ausbeutesatz'

Der Ausbeutesatz wird berechnet als Quotient aus schlachtgewicht
und Lebendgewicht. Das Schlachtgewicht ist das um 2 v'H' ver-
minderte warmgewicht des geschlachteten und ausgeweideten Tieres;
beiRindernrKäIbernundschafenausschl.derHaut,desKopfes
vomerstenHalswirbelabundderimKarpal-undTarsalgelenk
ausgelösten Gliedmaßen, bei Rindern ausschl', bei KäIbern und
schafen jedoch einschl. der Nieren und des Nierenfettes. Bei
schweinen sind Haut, Kopf, Flomen und Nieren enthalten. Für die
einzelneErhebungistderAusbeutesaLz)eTierartundHandels-
klasse eine feststehende Größe.

AIs geschlachtete Tiere gelten die in öffentlichen schlacht- und
viehhöfen, in versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken
sowie in privaten schlachthäusern, Landschlachtereien (gewerb-
Tiche Schlacbtungen) und bei HausschTachtungen geschlachteten
Rinder, KäIber, Schweine, Schafe und ü'brige Tiere (Ziegen und
Pferde).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFK - Nr:

GBK - tI

393

Begrl ff :

@SAMTSCX{LACHTMENGE

statistik/
Gü Itigkeitszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf ,/negr i f f sbez iehungen



Stand: 31.oa.79 BlattJ'lr.:1
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - llr:

GBK . II

1 350

Begrl ff:

GESAI'TIUI',ISATZ

statistik/
Gültigke itsze itraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

I

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ot.oL.77

Be gri ffs i nh a I t: BaugewerblicherUmsatz zuzüglich
Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus lndustriellen,/
handwerklichen Dienstleistungen und zuzüglich Umsatz aus Han-
delsware und aus sonstigen nichtindustriellen,/nichthandwerk-
lichen Tätigkeiten.

Der baugewerbTiche Umsatz umfaßt Entgelte für im Inland er-
brachte Bauleistungen, die als steuerbare (steuerpflichtige und
steuerfreie) Beträge zur Festsetzung der Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) zu melden sind.

Zu den Umsätzen aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus in-
dustriellen/handwerklichen Dienstleistungen rechnen Umsätze (Ge-
samtbetrag der abgerechneten Lieferungen) aus allen im Rahmen
einer sonstigen Prod.uktionstätigkeit des Betriebes entstandenen
Erzeugnissen (2.B. Baustoffe, Betonwaren, Kies, Zimmereierzeug-
nisse), soweit sie nicht in der eigenen Bauleistung abgerechnet
sind, sowie Umsätze aus industriellen/handwerklichen Dienst-
Ieistungen (2.B. Gerätereparaturen für oritte). Ferner rechnen
dazu Erlöse für verkaufsfähige Produktionsrückstände und ähnliche
l,laterialien (2.B. bei der Produktion anfallender Schrott und
Material, das bei Abbrucharbeiten anfäIlt).

Zu den Umsätzen aus Handelshfare und aus sonstigen nichtindu-
strieIlen,/nictrthandwerklichen Tätigkeiten rechnen Umsätze aus
nichtbaugewerblichen Tätigkeiten. Hierzu zählen insbesondere:

- Umsätze aus Handelsware, d.h. aus fremden Erzeugnissen, die im
allgemeinen unbearbeitet und ohne fertigungstechnische Verbin-
dung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft werden,

- Umsätze aus Vermietung und Verpachtung von Geräten, betrieb-
lichen Anlagen und Einrichtungen (einschl. Leasing),

- Erlöse aus Wohnungsvermietung von betrieblich und nichtbetrieb-
lich genutzten !{ohngebäuden, jedoch ohne Erlöse aus Grund-
stücksverpachtung,

- Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie für
cutachtertätigkeit,

- Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der Vergabe
von Lizenzen,

- Provis ionseinnahmen,

2
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Stand: 31.08.79 Blatt-llr.:2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

[)FK - Nr:

GBK - t,lr(n) :
1 350

Begrl ff:

GESAMTUMSATZ

statistik/
cü Itigkeitszeitralm Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

- Erlö.se aus Transportleistungen für Dritte
- Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (z.B

(Lohnfuhren) ,

aus einer vom Be-
trieb auf eigene Rechnung betriebenen Kantine).

C,etrennt in Rechnung gestellte Kosten (2.B. für Fracht, Porto
und Verpackung) sind im Gesamtumsatz enthalten.

Nicht enthalten ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Preis-
nachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Abzüge, die auf begründeten
Beanstandungen beruhen u. dgl.) sowie Retouren werden
abgesetzt.

I
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Stand: 12 .O4.79

Vermögensteuer-
statistik
01.01.53

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Wert des gesamten Vermögens,
das bei der Veranlagung zur Vermögensteuer der unbeschränkt ver-
mögensteuerpflicht.igen natürlichen bzw. nichtnatürlichen Per-
sonen ermittelt wird.

Das Gesamtvermögen der unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen
natürlichen Personen wird ermittelt, indem die Schul.den und
sonstigen Abzüge einschl. der Ausgleichsabgaben nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz sowie ggf. eines Abzugs für im Rahmen eines
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft geleisteter Entwicklungs-
hilfe vom Rohyermögen (der Summe aus fand- und forstwirtschaft-
lichem Vermögen, Grundvermögen, Betriebsvermögen und sonstigem
Vermögen) abgezogen werden.

Bei der überwiegenden Anzahl der unbeschränkt vermögensteuer-
pflichtigen nichtnatürlichen Personen stellt dagegen das
kraft Rechtsforno Betriebs (rein)vermögen dar. Das Gesamtvermögen
ergibt sich in diesen Fällen aus dem Betriebsvermögen durch Abzug
des Zeitwerts der Vermögensabgabe nach dem Lastenausgleichsgesetz
zuzüglich etwaiger Zahlungsrückstände. Bei den übrigen nichtna-
türlichen Personen, für die auch Vermögen aus anderen Vermögens-
arten (2.B. Grundvermögen) möglich ist, wird das Gesamtvermögen
wie bei den natürlichen Personen ermittelt.
Bei der Ermittlung des Gesamtvermögens ist jedoch nur das ver-
mögensteuerpflichtige Betriebsvermögen anzusetzen, d.h. Befrei-
ungsbeträge für Krankenanstalten, Versorgungsunternehmen sowie
Verkehrs-, Hafen- oder Flughafenbetriebe sind außer Acht zu las-
sen; sie sind im nachgewiesenen Betriebsvermögen bereits berück-
sichtigt worden

Der Wert des Gesamtvermögens wird zwar nach dem Vermögensteuer-
gesetz auf volle 1 OOO Deutsche Mark nach unten abgerundet, aus
aufbereitungstechnischen Gründen aber vor der Abrundung erfaßt.
Anderungen im Zei tablauf: 1960/63 wurde
bei der Bildung des Gesamtvermögens ggf. ein Abzug nach dem Ein-
führungsgesetz - Saarland berücksicht.igt. Bei den Erhebungen
1965 und 1969 konnte bei der Ermittlung des Gesamtvermögens ggf.
ein Freibetrag für Entwicklunghilfe durch Kapitalanlagen in Ent-
wicklungsländern abgesetzt werden; das Verfahren wurde durch das
Entwicklungshilfe-Steuergesetz jedoch geändert.
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- Definitionskatalog -
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Begrl ff:
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Statistik/
Gü1tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungen
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Stand: tz .O4.79 Blatt-llr.:2

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Das (abgerundete)
cesamtvermögen und das steuerpflichtige Vermögen (Vermögen-
steuerstatistik) entsprechen sich bei den unbeschränkt vermö-
gensteuerpflichtigen nichtnatürlichen personen. Bei den unbe-
schränkt vermögensteuerpflichtigen natürlichen personen be-
steht folgende Beziehung:

abgerundetes Gesamtvermögen

- Freibeträge für den Steuerpflichtigen, seine Ehefrau und
die Kinder einschl. der Freibeträge wegen Alters oder
Erwerbsunfähigkeit '

steuerpf lichtiges Vermögen.

at
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Stand: 08 .06 .79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff :

GESCHLACHTETE TIERE

DFK - Nr

GBK - ttr(n):
388

Statistik/
I Gü1 tigke itszeiLraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriffsbeziehungen

Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik

B e g r i f f s i n h a I t : In öffentlichen Schlacht- und

Viehhöfen, in Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken
sowie in privaten Schlachthäusern, Landschlachtereien und bei
Hausschlachtungen geschlachtete Rinder, KäIber, Schweine,

Schafe und ü-brige Tiere (Ziegen und Pferde).

o1 .01 .50

KäIber sind Rinder mit einem Lebendgewicht bis zu 22O kg, die
noch keine zweiten Zähne haben oder unter einem halben Jahr
alt sind.

Geschlachtete Tiere werden nach ihrer Herkunft unterschieden
in inländische Tiere und ausländische Tiere. Inländische Tiere
stanmen aus dem Bundesgebiet, ausländische Tiere werden aus
der Deutschen Demokratischen Republik oder dem Ausland im-
portiert.

A n d e r u n g e n i m Z e t t a b I a u f : Bis einschl.
1973 wurden aIs Kälber aIIe Rinder unter 3 Monaten bezeichnet.

t
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Stand: o7 .O3.79

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
o1 .o1 .53

Blatt-llr.: 1

Begrif
GmbH-Gesetz

f s i n h a 1 t : Unternehmen, die in der vom
festgelegten Rechtsform geführt werden.1)

Ztrn Bestand am 31. Dezember rechnen die Gesellschaften, dj-e zu
diesem Zeitpunkt in den Handelsregistern eingetragen sind.
Nicht dazu rechnen Gesellschaften, deren Nennkapital nicht
auf einen Betrag in Deutscher Mark lautet sowie Gesellschaf-
ten, die aufgelöst sind. Dazu rechnen aber'Gesellschaften,
die sich in einem Vergleichsverfahren befinden.

Der Abgang zwischen dem 1.1. und dem 31.12. eines Jahres
beruht im wesentliche:n darauf, daß Gesellschaften mit ande-
ren Gesellschaften verschmelzen, in andere Rechtsformen
umgewandelt oder aufgelöst werden. Eine Gesellschaft wird
u.a. aufgelöst durch Beschluß der Gesellschafter auf Er-
öffnung der Abwicklung oder durch die Eröffnung eines Kon-
kursverfahrens. Die Eröffnung eines Vergleichsverfahrens
wirkt sich nicht als Abgang aus.

Der Zugang zwischen dem 1.1. und dem 31.12. eines Jahres
beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschaften neu ge-
gründet, aus einer anderen Rechtsform in eine GmbH umge-
wandelt oder nach. Auflösung fortgesetzt werden. Die Fort-
setzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten
Fällen möglich, solange noch nicht damit begonnen wurde,
das Vermögen auf die Gesellschafter zu verteilen.
AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich s;eIbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Dazu zählen auch rechtlich selb-
ständige UnternsSnsn, die mittelbar oder unmittelbar von
einem anderen Unternehmen abhängig sind (Tochtergesell-
schaften), auch wenn solche Tochtergesellschaften zusaflrmen
mit dem sie beherrschenden Unternehmen einheitlich geleitet
werden (Konzerngesellschaften) .

B e g r i f f s b e z i e h un g e n : Die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung zählen zu den KapitaTgeseTTschaften(Statistik der Kapitalgesellschaften) . Die Kapitalgesellschaften
umfassen außerdem noch die AktiengeselTschaften, Kommanditge-
seLLschaften auf Aktien (Statistik der Kapitalgesellschaften) .

1) Zu Einzelheiten siehe Gesetz betreffend die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung v. 2O.4.L892 (RGBI. I S. 477) .

2-
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oBK - tlr(n); 457 , 459, 460,
464
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Stand: o7 .o3.79 Elatt-t{r.: 2

Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Unternehmen
in der Rechtsform der GmbH (Arbeitsstättenzählung) sind
ähnlich abgegrenzt.

Nu.r zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung rechnen
Gesellschaften, die zwar im Handelsregister eingetragen
und nicht aufgelöst sind, aber keine eigenen Beschäftigten
haben (ruhende und Mantelgesellschaften) .

Nur zu den Untemehmen zählen Gesellschaften in der Rechts-
form der cmbH, die noch nicht im Handelsregister einge-
tragen sind, aber schon eigene Beschäftigte haben, sowie
Gesellschaften, rrie schon aufgelöst sind, aber noch über
eigene Beschäftigte verfügen.

0
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19 !o4.78
Stand: Blatt.tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0FK - Nr:

GBK - ilr(n):
540

Begrl ff :

GESTORBENE

statistik/
GüItigkeitsze itraum Begrif fslnhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

o1 .o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Verstorbene Personen ohne

nachträglich beurkundete sterbefälle aus früheren Jahren

(KriegssterbefäIle)undohnediegerichttichenTodeser.
kIärungen.

Totgeborene sind nicht enthalten

t'



Stand: 19 .o4.78 Blatt-Nr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - Nr:Begrl ff:

GESTORBENE IM 1. LEBENSJAHR
GBl( - llr(nl:

5,4Ot 541

l"u
Statistik/

Itigkej-tsze itraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

o1 .o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Kinder, dj-e vor Vollendung
des ersten Lebensjahres gestorben sind.

Totgeborene sind nicht enthalten.

t



Stand: 27 .02.79 Blatt4r.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - |'lr:

GBK - tI n

54o, 542
GESTORBENE IN DEN ERSTEN 7 LEBENSTAGEN

Begrl ff:

sraristik/
Gü1 tigkeitsze itraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itab Iauf /eegr i f f sbez iehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

01.01.50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Kinder, die nach ihrer
Geburt innerhalb eines Zeitraums von bis zu sieben Tagen

gestorben sind.

Totgeborene sind nicht enthalten.

B e g r i f f sb e z Le h u n g e n : ImUnterschied zu
den Gestorbenen in den ersten 7 Lebenstagen gelten als
Totgeborene (Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung)
solche Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib
weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert, noch
die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat und deren Körper-
gewicht mindestens 1000 g beträgt.
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stand: 1 3.03. 79

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfäIIe
o1 .o1 .53

Blatt_ilr.:

Begriffsinhalt:Personen,diebeiUnfäIIen
im Fahrverkehr auf öffentlichen wegen und Plätzen am un-

fallort ums Leben kommen oder innerhalb 30 Tagen an den

Unfallfolgen sterben.

UnfäIIe, die Fußgänger atlein betreffen (z'B' Sturz bei
Glatteis) und unfäIle, die sich auf Privatgrundstücken er-
eignen, werden nicht erfaßt.

Einbezogen werden aber unfäIle, bei denen Teilnehmer am

straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen getötet werden.
Bei UnfäIlen, die sowohl dem straßen- als auch dem Bahnver-
kehr zuzurechnen sind (hauptsächlich UnfäIle, bei denen
personen oder Fahrzeuge auf schienengleichen Bahnübergängen
von Zügen erfaßt werden), werden z.B' die getöteten Zug-
reisenden sowohl in der statistik der straßenverkehrsun-
fäIle als auch in der Eisenbahnunfallstatistik berücksich-
tigt.

B e g r i f f s i n h a I t : Reisende, Bedienstete und

bahnfremde Personen, die bei Bahnunfällen am unfallort rms

Leben kornmen oder innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen
sterben.

Erfaßt werden Personen, die bei Zugentgleisungen, zugzusam-
menstößen oder durch persönliche unfäIle im Bereich von
Eisenbahnen getötet werden, ebenso Wegebenutzer aIler Art'
die durch den Zugverkehr ums Leben kommen'

Nicht in der Eisenbahnunfallstatistik, sondern in der sta-
tistik der straßenverkehrsunfälIe werden Personen erfaßt,
die im Bereich von stadtschnellbahnen, die nicht von der
Deutschen Bundesbahn betrieben werden, von straßenbahnen o.ä.
verunglücken.

Einbezogen werden ater unfäI1e, bei denen Teilnehmer im
straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen getötet werden.
Bei UnfäIlen, die sowohl dem straßen- als auch dem Bahn-
verkehr zuzurechnen sind (hauptsächlich unfäIle, bei denen
personen oder Fahrzeuge auf schienengleichen Bahnübergängen
von Zügen erfaßt werden), werden z.B. die getöteten Insassen
von Kraftfahrzeugen sowohl in der Eisenbahnunfallstatistik
als auch in der statistik der straßenverkehrsunfäIle be-
rücksichtigt. _ Z _

I

1

2. Eisenbahnun-
fallstatistik
o1.o1.66

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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Stand: 1 3.O3. 79

3 Statistik der
Luftverkehrs-
unfä1Ie
ol.ol.62

4 Statistik der
UnfäIIe auf
den Binnen-
wasserstraßen
o1.o1 .59

5. SeeunfalI-
statistik
o1.o1.50

BlattJlr.: ' 2

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bäi FIug-
verkehrs- oder FlugbetriebsunfäIlen ziviler Luftfahrzeuge
ums L,eben kommen.

Einbezogen werden alle UnfäIle im gewerblichen und nichtge-
werblichen Luftverkehr, also auch UnfäIIe im privaten Reise-,
Sportmotor- und Segelflugbetrieb, im Werksverkehr und Schul-
flugbetrieb, bei denen Menschen (Fahrgäste, Piloten, Ange-
hörige des Flug- und Bodenpersonals oder sonstige Personen)
unmittelbar ums Leben kommen.

Berücksichtigt werden auch UnfäIIe bei der Abfertigung auf
dem Vorfeld sowie UnfäIle beim Rollen der Flugzeuge, nicht
aber UnfäIle bei wartungs- und Überholungsarbeiten in Werften
und Reparaturhallen.

Anderungen im Zei- tablauf : Bis
einschl. 1968 \^rurden zu den getöteten Personen auch die3eni-
gen gerechnet, die innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen
starben.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei Verkehrs-
unfäIlen auf den Binnenwasserstraßen oder in den Binnen-
häfen noch am Unfallort getötet werden oder vor Abschluß
der Untersuchungen an den Unfallfolgen sterben.

Einbezogen werden nur UnfäIle im Schiffsverkehr (2.B. Zusam-
menstöße, Auflaufen), bei denen Mitglieder der Besatzung,
Fahrgäste oder sonstige Personen getötet werden. Nicht ein-
bezogen werden Schiffsbetriebsunfälle (2.8. Feuer, Explo-
sionen) und andere UnfäIle.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei SeeunfäI-
Ien im Bereich von unter deutscher Flagge fahrenden Schiffen
umkommen.

Es werden aIIe Personen erfaßt, die noch am Unfallort oder
vor Abschluß der seeamtlichen Untersuchung an den Unfall-
folgen sterben. Einbezogen werden UnfäIle im Schiffsverkehr
(2.B. Zusamrnenstöße, Grundberührungen) und Schiffsbetrieb
(2.B. Feuer, Explosionen), bei denen Mitglieder der Besatzung,
Fahrgäst-e oder sonstige Personen getötet werden, soweit diese
Unfälle seeamtlich untersucht werden. Nicht erfaßt werden die
vermißten Personen sowie die reinen Personenunfälle (2.8.
auch FreitodfäIIe).

Statistische Datenbank
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Stand: 23. 03.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
ot .o1.62

Blatt-llr.: I

Begri f fs inha 1t: Realsteuer, derjederstehende
Gewerbebetrieb unterliegt, soweit dieser im Inland betrieben

. 1)wrro.

unter Gewerbebetrieb ist ein gewerbliches unternehmen im sinne
des Einkommensteuergesetzes zu verstehen. Als Gewerbebetrieb
gilt stets die Tätigkeit der offenen Handelsgesellschaften, der
Kommanditgesellschaften, der Kapitalgesellschaften, der Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften sowie der sonstigen juristischen
Personen des privaten Rechts und der nichtrechtsfähigen Vereine,
soweit sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten'

von der Gewerbesteuer befreit sind u.a. die Deutsche Bundespost,
die Deutsche Bundesbahn, die Deutsche Bundesbank und andere im
Gewerbesteuergesetz aufgeführte öffentliche Banken sowie Unter-
nehmen, die gemäß ihrer satzung ausschließIich gemeinnützigen,
mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen.

Besteuerungsgrundlagen für die Gewerbesteuer sind der Gewerbe-
ertrag und das Gewerbekapitat. Ausgangspunkt für die Ermittlung
des Gewerbeertrags ist der nach den Vorschriften des Einkorrnen-
steuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes ermittelte
Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der um bestimmte Hinzurechnungen
(2.B. Schuldzinsen für Dauerschulden) erhöht und um bestimmte
Kürzungen (2.8. Spenden für wissenschaftliche Zwecke gem. § 9
Nr. 5 Gewerbesteuergesetz, Zinsen aus bestimmten festverzins-
Iichen Wertpapieren gem. § g Nr. 5 Gewerbesteuergesetz) ver-
mindert wird.

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag wird
von einem Steuermeßbetrag ausgegangen. Der Steuermeßbetrag wird
durch Anwendung eines Hundertsatzes (Steuermeßzahl) auf den auf
volle 1OO DM abgerundeten Gewerbeertrag ermittelt. Bei natürli-
chen Personen und Personengesellschaften ist der abgerundete Ge-
werbebetrag um einen Freibetrag von 24 OOO DM zu vermindern. Die
steuermeßzahl für den Gewerbeertrag beträgt 5 v.H.; ermäßigte
Steuermeßzahlen gelten u.a. für Hausgewerbetreibende und ihnen
gleichgestellten Personen (2,5 v.H.) sowie für öffentliche Spar-
kassen, bestimmte Kreditgenossenschaften und Zentralkassen
(4,25 v.H.) .

l) zu Einzelheiten siehe Gewerbesteuergesetz v. 22.9'1978
(BGBr. r s. 1557), insbesondere §§ 2, 3,7-9, LL,12 und
§§ 28-34.

t
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Stand: 23.03.79 Blatt.tlr.: 2

Als Gewerbekapital gilt der Einheitswert des gewerblichen
Betriebes im Sinne des Bewertungsgesetzes zuzigLich bestimmter
Hinzurechnungen (2.B. Dauerschulden) und abzüglich bestimmter
Kürzungen (2.B. Einheitswert der Betriebsgrundstücke).

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital
wird von einem Steuermeßbetrag ausgegangen, der durch Anwendung
eines Tausendsatzes (Steuermeßzahl) auf das auf vo1le 1 000 DM

abgerundete und um 60 000 DM verminderte Gewerbekapital ermit-
telt wird.

I

Die Steuermeßzahl für das Gewerbekapital beträgL 2 v.T. ;
ernnäßigte Steuermeßzahl von I v.T. gilt für Unternehmen,
sie den Betrieb von Schiffen im internationalen Verkehr
Gegenstand haben.

e.ine
soweit

zum

Durch Zusammenrechnung der Steuermeßbeträge nach dem Gewerbe-
ertrag und dern Gewerbekapital setzt das veranlagende Finanzamt
nach Ablauf des Kalenderjahres den sog. einheitlichen Steuer-
meßbetrag fest.

Sind im Erhebungszeitraum Betriebstätten zur Ausübung des Gewerbes
in mehreren Gemeinden unterhalten worden oder erstreckt sich eine
Betriebstätte über mehrere Gemeinden, so ist der einheitliche
Steuermeßbetrag in die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden
Anteile (Zerlegungsanteile) zu zetLegen. Zerlegungsmaßstab sind
die Arbeitslöhne; bei Wareneinzelhandelsunternehmen hingegen die
Betriebseinnahmen und die Arbeitslöhne je zur HäIfte.

Durch Anwendung eines durch Gemeindesatzung festgesetzten Hebe-
satzes auf den einheitlichen SteuermeßbeLrag/Zerlegungsanteil
wird die Gewerbesteuer ermittelt und von den Gerneinden erhoben.
Der Hebesatz ist für aIIe in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen
gleich hoch; er differiert jedoch von Gemeinde zu Gemeinde-

Für die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen, die Festsetzung
und Zerlegung des Meßbetrags sind die Fj-nanzämter zuständig (die
einheitlichen Steuermeßbeträge sind grundsätzlich in einem Ar-
beitsgang mit der Veranlagung zut Einkommen- oder Körperschaft-
steuer, der einheitlichen Gewinnfeststellung oder der gesonderten
Feststellung des Gewinns aus dem gewerblichen Betrieb festzu-
setzen), für die Festsetzung des Hebesatzes und die Erhebung der
Steuer dagegen die Gemeinden.

Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer sind am 15.2., 15.5., 15.8. und
15.11. zu entrichten. Die Höhe der Vorauszahlungen beträgt grund-
sätzlich ein Vj-ertel der Gewerbesteuer, die sich bei der letzten
Veranlagung ergeben hat; die Gemeinde kann die Vorauszahlungen an

-3-
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Stand:23.03.79 Blatt.Nr.: 3

die sich voraussichtlich ergebende steuer anpassen. Abschluß-
zahlungen zur Gewerbesteuer erfolgen nach Festsetzung der steuer
durch die Gemeinde. Die Gewerbesteuer folgt damit dem wirt-
schaftsverlauf durchschnittlich mit ein- bis zweijähriger ver-
zögerung.

Bei der Gewerbesteuer (Ertrag und Kapital) handelt es sich um

eine Gemeindesteuer.

Anderungen im Zei tablauf: DieSteuer-
meßzahlen für den Gewerbeertrag waren von 1962 bis t974 bzw. von
1975 bis 1977 fÜr natürliche Personen und Personengesellschaften
so gestaffelt, daß sie für die ersten'1 20O DM bzw. 15 000 DM

des Gewerbeertrags o v.H. und für vier weitere Ertragsstufen
von je 2 4OO DM bzw. je 3 600 DM des Gewerbeertrags l, 2, 3 und
4 v.H. betrugen. Erst ab einem Gewerbeertrag von 16 800 DM bzw.
29 4OO DM wurde die "normale" Steuermeßzahl von 5 v.H. 'angewandt.
Bei Hausgewerbetreibenden und ihnen gleichgestellten Personen
ermäßigten sich die obigen steuermeßzahlen jeweils auf die
Hä1fte.

Im Jahre 1968 wurde die besondere Steuermeßzahl für den Gev,erbe-
ertrag öffentlicher sparkassen usw. in Höhe von 3,5 v.H. einge-
führt; sie beträgt seit 1974 4,25 v.H-

yon 1962 bis 1977 wurde bei Gewerbebetrieben, deren Gewerbekapi-
tal weniger'als 6 OOO DI4 betrug, kein steuermeßbetrag nach dem

GewerbekaPital festgesetzt.

Zu beachten ist ferner eine zunehmende Hebesatzanspannung im
Laufe der Jahre.
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Statistik
über den
Steuerhaushalt
01.01.70

Blatt-flr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : LJmlage, die auf der Grundlage
der Gewerbesteuer (Ertrag und Kapitall berechnet und von den
Gemeinden )e zur HäIfte an Bund und Länder abgeführt ,i.d.1)

Die Gewerbesteuerumlage wird für jede einzelne Gemeinde nach
der Formel "Istaufkommen der Gewerbesteuer nach Ertrag und
Kapital dividiert durch den Hebesatz dieser Steuer mal 1 20"
für das Kalenderjahr ermittelt.. Der VervielfäItigungsfaktor
der Formel ist vom Gesetzgeber so gewählt, daß sj-ch unter Zu-
grundelegung der Kassenzahlen von 1965 für die Gesamtheit der
Gemeinden eine IJmlage ergibt, die 40 B des Aufkommens an Ge-
werbesteuer nach Ertrag und Kapital zuzüglich Lohnsummensteuer
beträgt. Infolge gestiegener Hebesätze der Gewerbesteuer und
zunehmender Bedeutung der Lohnsummensteuer erreicht der tat-
sächliche umlagenanteil diesen Satz jedoch nicht mehr und ist
weiter im Sinken begriffen.

Die Gewerbesteuerumlage ist jährlich bis zum 1.2. des auf das
Erhebungsjahr folgenden Jahres - unter Anrechnung der gelei-
steten Abschlags-,/Vorauszahlungen - von den Gemeinden abzufüh-
ren (Schlußabrechnung). Die kassenmäßigen Zuflüsse (Abschlags-
zahlungen) erfolgen vierteljährlich bis zum 1.5., 1.8. und 1.11.
entsprechend der Höhe des Gewerbesteuer-Istaufkommens des je-
weils vorangegangenen Quartals. Im Dezember erfolgt eine Voraus-
zahlung auf die Schlußabrechnung in Höhe der Abschlagszahlung
für das 3. Quartal, (imEinzelfall jedoch höchstens bis zur Höhe
der Vorauszahlung auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).
Der Restbetrag ist bis zum 1.2. des folgenden Jahres zu entrich-
ten.

L) zu Einzelheiten siehe Gemeindefinanzreformgesetz v. 8.9.L969
(BGBI. I S. 1587) und Landesverordnungen.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)ll( - Nr:

GBK - llr(n):
422, 3694

Begrl ff:

GEWERBLICH AUSZUBILDENDE

statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/eegr i f f sbeziehungen

1. Monatlicher
Baubericht

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die aufgrund eines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in aner-
kannten gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet werden. 1)

AIs gewerbliche Ausbildungsberufe gelten solche, die norma-
lerweise in einen Arbeiterberuf einmünden.

Zu den gewerblich Auszubildenden rechnen auch Anlernlinge,
Praktikanten, Volontäre sowie UmschüIer mit entsprechenden
Tätigkeiten.

Nichtzu den gewerblich Auszubildenden zählen Personen, deren
beruftiche Ausbildung ausschließIich an Schulen der berufli-
chen Ausbildung erfolgt (2.B. Lehre ersetzende Berufsfach-
schulen) sowie Personen im öffentlichen Dienst, die im tech-
nischen oder nichttechnischen Dienst den Beamtenstatus an-
streben.

B e gr i f f s b e z ie h un g e n : ImUnterschied zu
den gewerblich Auszubildenden handelt es sich bei den'kauf-
männischen, technischen und VerwaltungsauszubiLdenden (Volks-
und Berufszählung 1970) um Personen, die aufgrund des Berufs-
bildungsgesetzes in anerkannten kaufmännischen, technischen
oder Verwaltungsausbildungsberufen ausgebildet werden- Die
Ausbildung dieser Personen mündet normalerweise in einen Ange-
stelltenberuf ein.

In den Zahlen der AuszubiTdenden (Statistik der beruflichen
Bitdung) und der Nachwuchskräfte (Arbeitsstättenzähtung l97o)
sind im Unterschied zu den gewerblich Auszubildenden alle
Auszubildenden enthalten, deren Ausbildung normalerweise in
einen Arbeiter- oder Angestelltenberuf einmündet-

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v. 14-8-1969
(BGBI. r S. t1I2).

2

2

01.o1.50 -
3t. t2.77

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangser-
hebung im Bau-
hauptgewerbe
(einschI. Fer-
tigteilbau)
ol.ol.77
Erhebung bei den
ö,ffentlichen EIek-
tri zitätsversor-
gungsunternehmen

3

o1 .o1 .50
31 .12.74

4. Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen

01.o1 .50 -
31.12.74

Volks- und
BerufszähIung
1970

5



Stand: g.5.02.79 Blatt-l{r.: 2

Außerdem umfassen die gewerblich Auszubildenden, die kauf-
männischen, technischen und Verwaltungsauszubildenden und
die Nachwuchskräfte im Unterschied zu den Auszubildenden auch
die Praktikanten, Volontäre und UmschüIer mit entsprechenden
Tätigkeiten.

Zu beachten ist ferner, daß z.B. Praktikanten in mehreren Be-
trieben, Unternehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt sein und
daher in den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenzählung
1970 mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. In der
Volks- und Berufszählung wird jeder Praktikant nur einmal er-
faßt, da die einzelne Person und nicht der Betrieb, das Unter-
nehmen oder die Arbeitsstätte die Erhebungseinheit ist.

Statistische Datenbank

- Definitionskätalog -

Dtl( - lir:Begrl ff:

GEWERBLICH AUSZIjBILDENDE 68K - llr(n)

422, 3694

statistik/
GüItigkeitsze itraum Begri f f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen



Stand: 19,o:t.'/9 Blatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - llr:

6BK - ilr(n):
523

Begrl ff:

GEWERBLICHE BETRIEBSGEBAIJDE

statistik/
Gü Itigkeitsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

1 Statistik der
Baugenehnrigun gen

o1.o1.61

P " S r i f f s i n h a I t : Nichtwohnbauten, die den

Zwecken der gewerblichen Wirtschaft dienen und nicht
anderen Gebäudegruppen zugeordnet werden können.

2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1 .o1 .61

Dazu rechnen z.B. Fabrik- und Werkstattgebäude, Handels-,
Lager- und Verkehrsgebäude (sofern sie äberdacht und von
Wänden umschlossen sind), Gaststätten, Heilbäder, Licht-
spielhäuser, Wäschereien, Hotels und Pensionen.

Nicht zu den gewerblichen Betriebsgebäuden zählen Büro-
gebäude und -Zandwi rtschaftTiche Betriebsgebäude.

Änderungen im Zei tablauf :
Gebäude des Beherbergungsgewerbes (2.B. Hotels und Pen-
sionen) wurden bis einschl. 1964 den AnstaTtsgebäuden
zugeordnet.

Begrif f sbeziL ehungen: ImUnterschied
zu den gewerblichen Betriebsgebäuden werden beim ge-
werblichen und industrieTTen Bau (Monatlicher Baubericht)
auch Bürogebäude sowie der gesamte Bereich des gewerb-
Iichen Tiefbaus erfaßt.



Stand: 19.O2.:19

Monatlicher
Baubericht
01.01.50 -
31 .12 .77

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Errichtung von Hoch-

oderTiefbauten,dieriberwiegendgewerbtichenzwecken
dienen.

ZudenHochbautenzählenz.B.Bürogebäude,Industrie-
bauten, Tiefgaragen, Sägewerke, Markthallen' Hotels'
Kinos und Messegebäude. Der Bau von Wasser-, Gas- und
Elektrizitätswerken zählt ebenfalls zum gewerblichen
Bau, auch wenn diese im Auftra§ eines Versorgungsbe-
triebsöffentlich-recht.IicherKörperschaftenerstellt
werden.

Zudengewerblichenrrndindustrie].lenTiefbautengehören
u.a. Kanalanlagen, die der Wasserzufuhr von Elektrizitäts-
werken dienen, Rohrleitungsbauten und nichtlandwirtschaft-
Iiche Wasserbauten mit privatem Auftraggeber'

straßen- und Brückenbauten mit privatem Auftraggeber
(2.B. auf einem Industriegelände) zählen nicht zum ge-
werblichen Tiefbau, sondern zw öffentTichen straßen-
bau (Straßen) bzw. zuro öffentlichen sonstigen Tiefbau
(Brücken) .

Anderungen im ZeL tablauf :

Bis einschließlich 1976 zär'LtLen Tiefgaragen nicht zum 9e-
werblichen und industriellen Hochbau, sondern zum gewerb-
Iichen und industriellen Tiefbau'

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : ImUnterschied
zum gewerbli'chen und industriellen Bau umfassen die 9e-
werbfichen Betriebsgebäud'e (Statistik der Baugenehmi-
gungen, Statistik der Baufertigstellungen) keine Büroge-
bäude und keinen gewerblichen Tiefbau'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - tlr:

GBK - Nr(n):
427

GEWERBLICHER UND INDUSTRIELLER BAU

Begrl ff:

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /eegriff sbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum



Stand: o7 .o3 .79

Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe
o1.o1 .71 -
3t . t2 .76

2. Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
01 .o1.71
31.t2.76

1

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Hoch- oder
Tiefbauten, die überwiegend gewerblichen bzw. überwiegerid

Iandwirtschaftlichen zwecken dienen.

Zu den Hochbauten zählen z.B. Bürogebäude, Industriebauten,
Sägewerke, Markthallen, Hotels, Kinos, I'lessegebäude
sowie - im Bereich des Iandwirtschaftlichen Baus - Scheunen,
Silos, StäIIe und Garagen für Traktoren.

Der Bau von Wasser-, Gas- und El-ektrizj-tätswerken stellt
ebenfaLls einen gewerblichen Bau dar, auch hrenn es sich um

einen Versorgungsbetrieb öffentlich rechtlicher Körper-
schaften handelt.

lrlohnhäuser zur Unterbringung von Landarbeitern oder des
Leiters des landwirtschaftlichen Betriebes rechnen nur dann
zum landwirtschaftlichen Bau, wenn in ihnen zugleich auch
Nutzfläche vorhanden ist und diese die Wohnfläche überwiegt

Zu den Tiefbauten gehören u.a. Rohrleitungsbauten, Kanalan-
Iagen, die der Wasserzufuhr von Elektrizitätswerken dienen,
und Wasserbauten mit privatem Auftraggeber, z.B. Uferbefesti-
gungen, Be- und Entwässerungsanlagen.

Straßen- und Brückenbauten mit privatem Auftraggeber (2.B. auf
einem Industriegelände) zählen nicht zum gewerblichen Tiefbau,
sondern zum Straßenbau (Straßen) bzw. zum sonstigen Tief-
bau (Brücken).

Bauten für Bundesbahn und Bundespost werden nicht dem gewerb-
lichen Bau für Unternehmen zugeordnet, sondern getrennt aus-
gewiesen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - tlr:

GBK - ttr(n):
23C^7

@WERBLICHER I,]ND INDUSTRIELLER BAU FÜR I,JNTERNEHMEN
SOWIE LANDWIRTSCHAFTLICHER BAU

Begrl ff:

Statistik/
Gü Itigkeitszeitraum Begri f f s inhal t,/Änderungen im Zeitabl auf ,/Be gr i f f sbez iehungen



Strnd: oB . cl6. 7B Blatt-ltr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff :

GEWERBLICHE SCHLACHTI]NGEN

0Fl( - Nr

GBK - Nr(n):
389

Statistik/
Gü ltigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/begriffsbeziehungen

Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik
01.01.50

B e g r i f f s i n h a I t : Schlachtungen auf den
öffenLlichen Schlacht- und Viehhöfen, in den Versand-
schlachtereien und Fleischwarenfabriken sowie in
privaten Schlachthäusern und Landschlachtereien.

B e gr i f f s b e z ie hu n g e n : Gewerbliche
Schlachtungen sind zu unterscheiden von Hausschlach_
tungen (Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik) .Letztere umfassen die Schlachtungen von Selbstversor-gern, in aller Regel den Haltern von Tieren, erstere
umfassen die Schlachtungen gewerblicher Art, bei denendie geschlachteten Tiere nicht für den serbstverbrauch
bestimmt sind.

I

I



Stand: 18.o7 .79

Außenhandels-
statistik
ol.ol.62

Begriffsinhal
Halbwaren und Fertigwaten

Blatt-tlr.: 1

t : Warenposition, die Rohstoffe,
1)umfaßt. -'

o

Als Rohstoffe gelten Erzeugnisse der gewerblichen und der land-
wirtschaftlichen Urproduktion. Im wesentlichen zählen dazu ErdöI,
Kohle, Erze, Steine und Erden, Kautschuk, RundhoLz, HoLz füt
Holzmasse, Spinnstoffe, Rohphosphate.

AIs Hatbwaren gelten Erzeugnj-sse, die einem gewerblichen Bear-
beitungsprozeß unterlagen, aber noch verhältnismäßig gering be-
arbeitet sind. Im wesentlichen zählen dazu Kraftstoffe,
SchmieröIe, Erdgas, textile Gespinste, Schnittholz, HoLzmasse,
Zellstoff, Zement, sonstige mineralische Baustoffe, Ferrolegie-
rungen, Ej-senhalbzeug, NE-MetaIIe, Koks, Teer, Düngemittel,
sonstige chemische Halbwaren.

Die Fertigwaren umfassen die Voterzeugnjsse und die Ender-
zeugnisse.

Als Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen
Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden, aber noch nicht
die endgültige Verwendungsreife erlangt haben. Im wesentlichen
zählen dazu textj-le Gewebe und Gewirke, Papier und Pappe,
Furniere, Sperrholz, Steinzeug, G1as, Kunststoffe, Farbstoffe,
chemische Vorerzeugnisse, Stangen, Bleche, Draht usli/. aus
Eisen und NE-MetaIIen.

AIs Enderzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Pro-
duktionsprozeß stärker bearbeitet wurden und die endgültige
Verwendungsreife erlangt haben. Im wesentlichen zählen dazu
Textilwaren, Bekleidungr Papierwaren, Holzwaren, Steinltraren,
Glaswaren, Eisenwaren, Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse,
Waren aus Kunststoffen, chemische Enderzeugnisse, Wasser-, Luft-
und Kraftfahrzeuge.

1) Zu Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3,
Außenhandel nach Ländern und Vrlarengruppen, Anhang 2: Gegen-
iiberstellung der warengruppen und -untergruPpen der Ernäh-
rungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und der I'lum-
mern des [,Iarenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - llr(n):
563, 2882

Begrl ff:

GEWERBLICHE WIRTSCHAFT

Statistik/
Cü1 t igkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: 18.o7.79 Blatt-l{r.:2

Anderungen im ZeL tablauf: vor1976
$rurde der elektrische strom in der Außenhandelsstatistik
nicht nachgewiesen.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Gewerb-
liche wirtschaft und Güter det GewerbTichen wittschaft
(Statistik der Außenhandelspreise) sind synonym'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0Fl( - itr:

GBK - n

563, 2882

Begri ff:

@WERBLICHE WIRTSCHAFT

statistik/
cü I tigkeitszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Zeitablauf ,/gegr i f f sbez iehungen



Stand: 18.o7 .79

Außenhandels-
statistik
oL.ol.62

Blatt-l{r.: 1

Be gri f f s i nha I t: Trlarenposition, dieRohstoffe,
Halbvraren und Fertigwaren (ohne Gütet der Bundesregierung)

,rmfaßt. 1)

Als cüter der Bundesregierung gelten im wesentlichen militäri-
sche Ausrüstungsgüter.

AIs Rohstoffe gelten Erzeugnisse der gewerblichen und der land-
wirtschaftlichen Urproduktion. Im wesentlichen zählen dazu ErdöI
Kohle, Erze, Steine und Erden, Kautschuk, RundhoLz, Holz für
Holzmasse, Spinnstoffe, Rohphosphate.

AIs Halbwaren gelten Erzeugnisse, die einem gewerblichen Bear-
beitungsprozeß unterlagen, a.ber noch verhältnismäßig gering be-
arbeitet sind. Im wesentlichen zählen dazu Kraftstoffe,
Schmieröle, Erdgas, textile Gespinste, SchnitthoLz, Holzmasse,
Zellstoff, Zement, sonstige mineralj-sche Baustoffe, Ferrolegie-
rungen, EisenhalbzetJg t NE-MetaIIe, Koks, Teer, Düngemittel,
sonstige chemische Halbwaren.

Die Fertigwaren (ohne Güter der Bundesregierung) umfassen die
Vorerzeugnjsse und die 4nderzeugnisse (ohne Güter der Bundes-
regierung) .

Als Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Pro-
duktionsprozeß stärker bearbeitet wurden, aber noch nicht die
endgültige Verwendungsreife erlangt haben. Im wesentlichen zäh-
len dazu textile C,ewebe und Gewirke, Papier und Pappe, Furniere,
Sperrholz, Steinzeug, Glas, Kunststoffe, Farbstoffe, chemische
Vorerzeugnisse, Stangen, Bleche, Draht usw- aus Eisen und
NE-Metallen.

Als Enderzeugnisse (ohne Güter der Bundesregierung) gelten Er-
zeugnisse, die im gewerblichen Produktionsprozeß stärker bear-
beitet wurden und die endgüItige Verwendungsreife erlangt haben.

1) Zu Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3,
Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegen-
riberstellung der Warengruppen und -untergruppen der Ernäh-
rungswirtschaft und der Gewerblichen ltirtschaft und der Num-
mern des warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFK - ltr:

GBX - tlr(n):
2864

@WERBLICHE WIRTSCHAFT (OHNE GÜTER
DER BT]NDESRE GIERI,JNG)

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/gegriffsbeziehungen

2



Stand: L8.o7 .79 Blatt-llr.:2

Im wesentlichen zählen dazu Textilwaren, Bekleidung, Papier-
waren, Holzwaren, Steinwaren, Glaswaren, Eisenwaren, Maschinen,
elektrotechnische Erzeugnisse, $Iaren aus Kunststoffen,
chemische Enderzeugnisse, wasser-, Luft- und Kraftfahrzeuge.

Anderungen im ZeiL tablauf : vot1976
wurde der elektrische strom in der Außenhandelsstatistik
nicht nachgewiesen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - ]lr:

GBK .
2864

n
@WERBLICHE WIRTSCHAFT (OHNE GÜTER

DER BUNDESREGIERTJNG)

Begrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen



StrrnrJ: 13.O3-79

Statistiken des
gevrerblichen
Güter- und MöbeI-
fernverkehrs und
des Werkferu-
verkehrs
ot.ol .64

Blatt.llr.: L

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern mit
Kraftfahrzeugen für andere gegen Entgelt über die Grenzen

der Nahzone hinaus oder außerhalb dieser Grenzen-

Der gewerbliche Fernverkehr umfaßt sowohl den Güter- als
auch den Möbelfernverkehr.

Die Nahzone umfaßt das Gebiet innerhalb eines thkreises von
50 km, gerechnet in der Luftlinie vom Ortsmittelpunkt des
Standorts des Kraftfahrzeugs aus. Gemeinden, deren orts-
mittelpunkt innerhalb dieses Umkreises liegt, zählen voII-
ständig zur Nahzone.

Man unterscheidet zwischen gewerblichem Fernverkehr deut-
scher Fahrzeuge und gewerblichem Fernverkehr ausländischer
Fahrzeuge. Entscheidend für diese Zuordnung ist das Heimat-
land des Fahrzeugs, d.h. das Land, in dem das Fahrzeug zu-
gelassen ist. Zu den deutschen Fahrzeugen zählen alle Fahr-
zevge, die in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich
Berlin (West) beheimatet sind, zu den ausländischen aIIe
übrigen außer denen, dj-e in der DDR und Berlirr (Ost) zuge-
Iassen sind. Somit sind im Fernverkehr Transporte von Fahr-
zeLtgen. aus der DDR und Berlin (ost) nicht erfaßt.

B e g r i f f s b e z ie h un I e n : Imunterschied zum
gewerbl.ict'.en Fernverkehr erfolgt der Werkfernverkehr (Statisti-
ken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und des
Werkfernverkehrs) nicht für andere gegen Entgelt, sondern
dient eigenen Zwecken des Unternehmens und stellt im Rahmen
seiner gesalnten Tätigkeit lediglich eine Hilfstätigkeit dar.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)tK - Nr

GBl( - tlr(n):
908

Begrl ff:

GEWERBL ICHER FERNVERKEI{R

sraristik/
Gültigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Strnd: 31 .o5. 78 Blatt-t{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
8e9rl ff :

GROSSCOMIAINER

t)Fl( . ttr:

GBK - llr(n):
902

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Begr i f f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- r:::d
Betriebss tatistik)

B e g r i f f s i n h a I t : Transportgefäße, in denen
Güter lose oder wenig verpackt befördert werden und dj-e
das Umladen von einem zr:m anderen Verkehrsmittel er-
Ieichtern, sofern ihre Größe 20 Fuß1) od"r mehr beträgt.

o1 .o1. 71

container rassen sich leicht füllen und räeren und können
mehrfach benutzt werden.

Der Eigentumsbestand erfaßt die Zahl der Großcontainer,
die sich im Eigentum des jeweirigen Eisenbahnunternehmens
befinden.

1) 2O-Puß-Container haben eine Länge von 6,055 m und ein
Brut.togewicht von 20 t.



stand: 08.06. 78

Hochsee- und
Küstenfischerei-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
o1.o1.68

Blatt-t'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Meeresfischerei mit
Loggern.

Logger waren besonders für die Heringsfischerei ausgerüstete
Hochseeschiffe, die zwischeri 2oo und 5oo Bruttoregistertonnen
hatten und a1s deren Eigner zumeist Reedereien und,/oder
fischverarbeitende Unternehmen auftraten-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK .
1101

n

Begrl ff:

GROSSE HERINGSFI SCHEREI

Statistik/
cii I t i gke it s ze j. traum Begriffsinhalt/änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen



Stand: 08 .C,6.78

Hochsee- und
Küs tenfischerei-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
o1.o1.68

Blatt.llr.: L t

Be g r i f f s i nhd I t: Meeresfischerei mitVerarbei-
tungsschiffen oder Frischfischfängern (Trawlern) .

Die Verarbeitungsschiffe und Frischfischfänger haben zwischen
5oo und 4 ooo Bruttoregistertonnen und ihre Eigner sind zumeist
Reedereien und,/oder fischverarbeitende Unternehmen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
gg11 - Nr:

GBI( .
1101

n

Begrl ff:

GROSSE HOCHSEEFISCHEREI

Statistik,/
cü 1ti gke itsze itraum Be gr i f f s inhalt/linderungen im Ze itablauf ,/negr i f f sbez iehungen



stand: 01 .08.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DfK - Nr:

GBl(-tt n):
1852

GROSSHANDEL MrT GETRETDE, FUTTER- UND
DIINGEMITTELN, TIEREN

Begrl ff :

Statistik/
Gü1 tigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Großhandels-
statistik

Be g r i f f s i nh a 1 t : Großhandel mit

- Getreide, Saaten, Futter- und Düngemitteln,
- Blurnen, Pflanzen, Blumenbindereibedarf,
- lebendem Vieh,
- sonstigen lebenden Tieren sowie mit zoologischem Bedarf.

01 .01 .63
3L.t2.7t

Der Großhandel mit Getreide, Futter- und Düngemitteln, Tieren
umfaßt die Gruppe 401 der Systematik der !,Iirtschaftszweige, Aus-
gabe 1961.

Großhandel liegt grundsätzlich dann vor, wenn Handelsware (fertig
bezogene Ware, die im allgemeinen ohne Be- oder Verarbeitung ver-
kauft wird) im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung an
Unternehmen abgesetzt wird, die sie weiterverkaufen. Zum Großhan-
de1 rechnet aber auch der Absatz z.B. an Gebietskörperschaften,
Bundesbahn, Bundespost, öffentlich-rechtliche Sparkassen, Hand-
werkskammern sowie an Abnehmer, dj-e die bezogenen Waren verar-
beiten oder für betriebliche Zwecke (2.B. als Treibstoffe, als
Büromaterial oder für Investitionen) oder zur Berufsausübung ver-
wenden.



Stand: 01.08.79 BlattJlr.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - tlr(n):
t852

GROSSHAI{DEL }1TT NAHRI]NGS- TJND GENUSSMIITELN

Begrl ff :

Statistik/
cü Itigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Großhandels-
statistik
01 .01 . 53
3t. t2.7t

B e g r i f f s i nh a 1 t : Großhandel mit

- Nahrungs- und Genußmitteln verschiedener art (o'a'S')
- Speise- und Industriekartoffeln, Gemüse, Obst, Früchten

und Gewürzen,

- Mehl, Zucker und Süßwaren,

- ltilcherzeugnissen, Fettwaren, Eiern und lebendem Geflügel,
- Fischen, Fischerzeugnissen, wild, geschlachtetem Geflügel,

Fleisch und Fleischwaren,
- sonstigen Nahrungsmitteln,
- Kaffee, Tee und Rohkakao,

- Getränken,
- Ta-bak und Tabakwaren.

Der Großhandel mit Nahrrings- und Genußmitteln umfaßt die Gruppe
411 der Systematik der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1951.

Großhandel liegt grundsätzlich dann vor, vrenn Handelsware (fertig
bezogene ware, die im allgemeinen ohne Be- oder Verarbeitung
verkauft wird) im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung
an Unternehmen abgesetzt wird, die sie weiterverkaufen. Zum Groß-
handel rechnet aber auch der Absatz z.B. an Gebietskörperschaf-
ten, Bundesbahn, Bundespost, öffentlich-rechtliche Sparkassen,
Handwerkskanmern sowie an Abnehmer, die die bezogenen vtaren ver-
arbeiten oder für betriebliche Zwecke (2.B. als Treibstoffe, a1s
Büronaterial oder für Investitionen) oder zur Berufsaustibung
verwenden.



Stand: 01 .08.79 Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - }'lr:

GBl(.N
L852

GROSSHAI{DEL MIT SONSTIGEN FERTIGIWAREN

Begrl ff :

Statistik/
Gü I trgke itsze itraum Begrif fsinhart/Änderungen im Zeitablauf,/aegriffsbeziehungen

Großhandels-
statistik
01 .01 . 63
31 .12.7 t

Be g r i f f s i nh a 1 t : Großhandel mit

- Eisen- und Metallwaren sowie mit Fertigwaren aus Kunststoffen,
Glas, Feinkeramik und HoIz (a.n.g.),

- elektrotechnischen, feinmechanischen und optischen Erzeug-
nissen, Schmuck-, Leder-, Galanterie- und Spielwaren sowie
Musikinstrumenten ,

- Fahrzeugen und Maschinen,

- technischem Bedarf und Spezialbedarf verschiedener Wirt-
schaftszweige,

- pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen, Dental-,
Labor-, Krankenpflege- und Friseurbedarf ,

- Papier, Papierwaren und Druckerzeugnissen.

Der Großhandel mit sonstigen Fertigl^Iaren umfaßt die Gruppen
4L3-4L9 der Systematik der Wirtschaftszweige, Ausgabe L96I.

Großhandel liegt grundsätzlich dann vor, wenn Handelsware (fertig
bezogene ware, die im allgemeinen ohne Be- oder Verarbeitung ver-
kauft wird) im ej-genen Namen für eigene oder fremde Rechnung an
Unternehmen abgesetzt wird, die sie weiterverkaufen. zvm Großhan-
del rechnet aber auch der Absatz z.B. an Gebietskörperschaften,
Bundesbahn, Bundespost, öffentlich-rechtliche Sparkassen, Hand-
werkskarmern sowie an Abnehmer, die die bezogenen $Iaren verar-
beiten oder für betriebliche Zwecke (2.8. als Treibstoffe, als
Büromaterial oder für Investitionen) oder zur Berufsausübung ver-
wenden.

I

n



Stand: 01.08.79 Blatt.llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:

GBK - Nr(n)
L852

GROSSHN.IDEL MIT SONSTIGEN ROHSTOFFEN UND HALBWAREN

Begrl ff:

. Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

Großhandels-
statistik
01.01.53
31 . t2.7 L

B e g r L f f s i nh a 1 t : GroBhandel mit

- textilen Rohstoffen und Halbwaren, Häuten und Fellen,
- technischen Chemikalien und Rohdrogen, Kautschuk und

Kunstgummi,

- Kohle, sonstigen festen Brennstoffen und MineralöIer-
zeugnissen,

- Erzen, Eisen, NE-l,tetallen und Halbzeug,
- HoIz, Holzhalbhraren, Baustoffen und Installationsbedarf,
- Schrott und sonstigen Abfallstoffen.

Der Großhandel mit sonstigen Rohstoffen und Halbwaren umfaßt
die Gruppe 4O2-4OB der Systematik der Wirtschaftszweige, Aus-
gabe 1951.

Großhandel liegt grundsätzlich dann vor, wenn Handelsware (ferti
bezogene lrlare, die im allgemeinen ohne Be- oder Verarbeitung
verkauft wird) im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung
an Unternehmen abgesetzt wird, die sie weiterverkaufen. Zum Groß-
handel rechnet aber auch der Absatz z.B. an Gebietskörperschaf-
ten, Bundesbahn, Bundespost, öffentlich-rechtliche Sparkassen,
Handwerkskanmern sowie an Abnehmer, die die bezogenen Waren ver-
arbeiten oder für betriebliche Zwecke (2.B. als Treibstoffe, als
Büromaterial oder für Investitionen) oder zur Berufsausübung
verwenden.



Stand: 01 .08.79 Blattdr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - l.lr:

GBK -
r852

nGROSSHANDEL MIT TEXTILIEN, SCHUHEN

B egrl ff :

Statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/aegrif fsbeziehungen

Großhandels-
statistik
01 .01.53
it.t2.7L

B e g r i f f s i nh a I t : Großhandelmit

- Textilien verschiedener Art (o.a.S.»
- Tuchen, Futterstoffen und Meterware sowie mit Schnei-

dereibedarf,
- Oberbekleidung,
- .Wäsche, Wirk-, Strick- und Textilkurzwaren,
- Hüten, Mützen, Schirmen, Bekleidungszubehör,
- Kürschnereraren,

- Heimtextilien, Innendekorations-, Polsterer- und Sattler-
bedarf sowie Bettwaren,

- Sport- und Campingartikel,
- Schuhen und Schuhwaren.

Der Großhandel mit Textilien, Schuhen umfaßt die Gruppe 4L2 der
Systematik der lrlirtschaftszweige, Ausgabe 1961.

Großhandel liegt grundsätzlich dann vor, hrenn Handelsware (fer-
tig bezogene ware, die im allgemeinen ohne Be- oder Verarbeitung
verkauft wird) im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung
an Unternehmen abgesetzt wird, die sie weiterverkaufen. zturn

Großhandel rechnet aber auch der Absatz z.B. an Gebietskörper-
schaften, Bundesbahn, Bundespost, öffentlich-rechtliche SPar-
kassen, Handwerkskammern sowie an Abnehmer, die die bezogenen
waren verarbeiten oder für betriebliche Zwecke (2.8. aIs Treib-
stoffe, als Büromaterial oder für Investitionen) oder zur Be-
rufsausübung verwenden.



Stand: 12.o3.79

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
o1.o1.51

Blatt-tlr.: 1

Be gr i f fs i nha I t: Nennkapitalvon AktiengeseTT-
schaften, KomnanditgeselTschaften auf Aktien am 31. Dezember

jedes Jahres.

Das Grundkapital (Aktienkapital) einer Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die Summe aus den Nennbe-
trägen der Aktien. Die ausstehenden Einlagen auf das Grundkapi-
tal und die durch die Gesellschaft erworbenen eigenen Aktj-en
sind vom Grundkapital nicht abgesetzt. Die Statistik der Kapi-
talgesellschaften erfaßt das Grundkapital der Aktiengesell-
schaften und Konrnanditgesellschaften auf Aktien, deren Grund-
kapital auf einen Nennbetrag in Deutscher I'Iark lautet. Von den
Kommanditgesellschaften auf Aktien erfaßt die Statistik der
Kapitalgesellschaften nur das Grundkapital, nicht aber die
Kapitalanteile der persön1ich haftenden Gesellschafter.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : DemGrundkapital am
3L.L2. bei den Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften
auf Aktien entspricht bei den Gesellschaften mit beschränkter
Haftung das .Stammkapital am 31.12. (Statistik der Kapitalge-
sellschaften) .

Im Unterschied zum Grundkapital umfaßt das Kapitaf (einsch7.
offene RückTagen gemäß § 10 KwG) (Bilanzstatistik) der inlän-
dischen Kreditinstitute auch die offenen (gesetzlichen und son-
stigen) Rücklagen, gemäÄ § 1o des Gesetzes über das Kreditwesen
sowie die Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter
von Kommanditgesellschaften auf Aktien.

Im Grundkapital und (den) RückTagen (Ausweis der Deutschen
Bundesbank) der Deutschen Bundesbank sind das Grundkapital der
Deutschen Bundesbanl< sowie die gesetzlichen und sonstigen
(freien) Rücklagen enthalten.

Das Kapital- und (die) Rücklagen'(Konsolidierte Bilanz des Ban-
kensystems) des Bankensystems umfassen neben dem Grundkapital
der Deutschen Bundesbank und dem Kapital der inländischen Kre-
ditinstitute auch die offenen Rücklagen genäß § 1O des Gesetzes
über das Kreditwesen. zv beachten ist, daß im Unterschied zum
Grundkapital die von den Kreditinstituten erworbenen eigenen
Anteile und das nichteingezahlte Kapital vom Kapital und den
Rücklagen abgesetzt vrorden sind.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Fl( - Nr:Begrl ff:

GRUNDKAPITAL AI4 3I. 12.
GBK - llr(n):

46t

Statistik/
GüI tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 20.03.79

Statistik
riber den
Steuerhaushalt
ol.ot .62

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Realsteuer, die auf inländi-
sches Tand- und forstwirtschaftliches Vezmögen, dem die
Betriebsgrundstücke gem. § 99 Abs. 1 Nr. 2 des Bewertungs-

gesetzes gleichzusetzen sind, erhoben wird.

Steuergegenstand der Grundsteuer A ist das land- und forst-
wirtschaftliche vermögen. Es umfaßt alle wirtschaftsgüter, die
Betrieben der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen be-
stimmt sind. Dazu gehören der Grund und Boden, die Wohn- und
wirtschaftsgebäude sowie stehende und umlaufende Betriebs-
mittel. Bei den Betriebsgrundstücken handelt es sich hier um

den zu einem Gewerbebetrieb gehörigen Grundbesitz, soweit er
Iosgelöst von seiner Zugehörigkeit zum Gewerbebetrieb, einen
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft bilden würde.1)

Grundsteuerbefreiungen erfolgen nach Maßgabe der §§ 3 und 4 des
Grundsteuergesetzes (u.a. auch Prej-stellung öffentlich geför-
derter oder steuerbegünstigler wohnungen von der Grundsteuer
für die Dauer von 10 Jahren nach dem 2- Wohnungsbaugesetz) '

Bei der Berechnung der Grundsteuer A wird von einem Steuer-
meßbetrag ausgegangen, der durch Anwendung eines Tausendsatzes
(SteuermeßzahI) auf den Einheitswert zu ermitteln ist.
Maßgebend für die Grundsteuer A sind der nach dem Bewertungs-
gesetz festgestellte Einheitswert des land- und forstwirtschaft-
lichen vermögens und die steuermeßzahL 6 v.T. Durch Anwendung
der durch Gemeindesatzung festgesetzten Hebesätze auf den
steuermeßbeträg wird die Grundsteuer A ermittelt und von den
Gemeinden erhoben. Die Höhe der Hebesätze differiert von Gemeinde
zu Gemeinde.

Die Grundsteuer A wird für das Kalenderj'ahr festgesetzt und zu
einem Viertel ihres Jahresbetrages arn 15.2., 15.5., 15.8' und
15.11. fäIlig. Bei Kleinbeträgen oder bei Antrag des Steuer-
schuldners können die Gemeinden andere Fälligkeitstermine be-
stimmen.

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um eine Geneindesteuer,
deren Aufkommen den Gemeinden verbleibt.

l) zu weiteren Einzelheiten siehe Grundsteuergesetz
(BGB1. I S. 965) sowie Be\.rertungsgesetz 1'd'F' v
(BGBI. r s. 2369).

v. 7.8.1973
26.9 .197 4

-2

Statlstlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
OFl( - Nr:

3046
GBl( . tI

Begrl ff:

GRI'NDSTEUER A

statistik/
cüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf/eegriff sbeziehungen



Stand:20.03.79 Blatt-tlr.: 2

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl
1973 wurde der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen
vermögens auf der Grundlage der wertverhäItnisse vom 1.1.1935
festgestellt. Die allgemeine steuermeßzahl betrug bis einschl.
lg73 10 v.T., bei einem Einheitswert von weniger als 10 000 DM

I v.T. Zunehmende Hebesatzanspannung im Laufe der Jahre ohne
entsprechende Aufkommensteigerung.

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Die Grundsteuer A
unterscheidet sich von der Grundsteuer B (statistik über den
steuerhaushalt) im wesentlichen nur im steuergegenstand.' unter-
schiede ergeben sich ferner in der Höhe der steuermeßzahlen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

e gK - tlr(n) :
3046

8egri ff:

GRI,JNDSTEUER A

statistik/
cü Itigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 20.O3.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
ot.oL.62

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Realsteuer, die auf inländi-
sches Grundvermögen (ohne Tand- und forstwirtschaftl-iches Ver-
nögen) erhoben wird; ihm sind die Betriebsgrundstücke gemäß

§ gg efs. 1 Nr. 1 Bewertungsgesetz gleichzusetzen.

Zum Grundvermögen rechnen u.a. der Gn:nd und Boden, die Ge-
bäude sowie deren Bestandteile und Zubehör (nicht jedoch
Maschj-nen und Betriebsvorrichtungen, auch wenn sie wesentliche
Bestandteile des Grund und Bodens oder Cer Gebäude sind) und
das Erbbaurecht. Bei den Betriebsgrundstücken handelt es sich
hier um den zu einem gewerblichen Betrieb gehörigen Grundbesitz,
soweit er losgelöst von seiner Zugehörigkeit zum Gewerbebetrieb,
zum Grundvermögen gehören würde.

Umfangreiche Steuerbefreiungen erfolgen nach Maßgabe der §§ 3

und 4 Grundsteuergesetz (2.B. Grundbesitz .der öffentlichen
Hand und der Religionsgemeinschaften, ferner Grundbesitz, der
gemeinnützigen, mildtätigen oder Zlilecken der Wissenschaft, der
Erziehung oder des Unterrlchts dient. Freistellungen von der
Grundsteuer für die Dauer von 10 Jahren sind u.a. auch für
öffentlich geförderte oder steuerbegünstigte l'lohnungen nach
dem 2. lrTohnungsbaugesetz mög1ich. 1)

Bei der Berechnung der Grundsteuer B wird von einem Steuer-
meßbetrag ausgegangen, der durch Anwendung eines Tausendsatzes
(Steuermeßzahl) auf den Einheitswert zv ermitteln ist. Maß-
gebend für die Grundsteuer B sind die nach dem Bewertungs-
gesetz festgestellten Einheitswerte des Grundvermögens, die
auf den WertverhäItnissen vom 1.t.L964 beruhen, und fo.Igende
Steuermeßzahlen :

l) zu weiteren Einzelheiten siehe Grundsteuergesetz v. 7.8.1973
(BcBl . I s.965) sowie Bewertungsgesetz i.d.F. v.26.9.1974
(BGBI. r S. 2369).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DF|( - Nr:

GBK - llr(n):
3046

Begrl ff:

GRTJNDSTEI,JER B

Statistik,/
Gü1 tigkeitsze i traum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen
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Stand: 20.03. 79 Blattdr.:2

- für
216

- für
- für

3r5

Einfamilienhäuser für die ersten 75 000 DM

v.T.; für den Rest des Einheitswertes 3,5 v.T..
Zweifamilienhäuser 3r1 v.T.,
alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke
v.T.

Durch Anwendung der durch Gemeindesatzung festgesetzten Hebe-
sätze auf die Steuermeßbeträge wird die Grundsteuer B ermittelt
und von den Gemeinden erhoben. Di-e Höhe der Hebesätze differiert
von Gemeinde zu Gemeinde.

Die Grundsteuer B wird für das Kalenderjahr festgesetzt und
zu einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.2, 15.5., 15.8.
und 15.11. fäIliq. Bei Kleinbeträgen oder bei Antrag des
Steuerschuldners können die Gemeinden andere Fälligkeits-
termine bestimmen-

Bei der Grundsteuer B handelt es sich um eine Gemeindesteuer,
deren Aufkommen den Gemeinden verbleibt.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl.
1973 wurden die Einheitswerte des Grundvermögens und der Be-
tri-ebsgrundstücke auf der Grundlage der wertverhältnisse vom
1.1.1935 festgestellt. Die Steuermeßzahlen, die zur Berech-
nung der Steuermeßbeträge anzuwenden waren, betrugen bis
einschl. lg73 zwischen 5 und 10 v.T. Die Höhe der Steuermeß-
zahlen war dabei von der Nutzungsart und vom Alter der Grund-
stücke bzw. Gebäude, von der Höhe der Einheitswerte und von
der Gemeindegröße abhängig.1) Arrß"td.m ist eine zunehmende Hebe-
satzanspannung im Laufe der Jahre zu berücksichtigen.

B e g r i f f sb e z ie h un g e n : Die Grundsteuer B

unterscheidet sich von der Grundsteuer A (Statistik über den
Steuerhaushalt) im wesentlichen nur im Steuerqegenstand.
Unterschiede ergeben sich ferner in der Höhe der Steuermeßzahlen-

1) Zu Einzelheiten siehe Grundsteuer-Durchführungsverordnung
i.d.F. v. 29.L.t952 (BGBI. I s. 79) §§ 29 - 33.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - }tr

GBK .
3046

n

Begrl ff:

GRUNDSTEUER B

Statistik,/
cüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/gegrif f sbeziehungen



Strnd: 02.05 .78 Blatt-ttr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
, ()Fl( - llr:Begrl ff:

GRI,JNDSTÜCKE I,IIT BAI,.ITEN
GBK - llr(n):

273

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/eegriff sbeziehungen

L Investitionserhe-
bung im Bergbau
und in der fn-
dustrie (ohne
Bauindustrie)
01.01.62 -
3t . t2.75

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttozugänge an er-
worbenen und selbsterstellten Bauten einschl. der
dazugehörigen erworbenen Grundstücke.

2. Unternehmens- und
fnvesti tionserhe-
bung im Bauhaupt-
gewerbe

01.01 .62 -
31.12.75

Zu dieser Art der Anlageinvestitionen gehören a1le
Grundstücke mit Geschäfts-, Fabrik-, Wohn- und anderen
Bauten einschl. Gleisanlagen, Kanalbauten, parkplätze
usw. sowie aIIe Bauarbeiten auf bereits bebauten Grund-
stücken und Eigenbauten auf fremden Grundstücken.

Grundstücke mit Bauten werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Der Wertansatz schließt
Mehrwertsteuer aus, soweit der Investor die Möglich-
keit des Vorsteuerabzugs hat. Investitionssteuer ist,
soweit sie erhoben wurde, einbezogen.3. Investitionserhe-

bung im Produzie-
renden Handwerk
(ohne Bauhaupt-
gewerbe)

Anderungen im Zei tablauf :Bis 1957 war die Umsatzsteuer in den Wertansätzen für
Grundstücke mit Bauten enthalten.

01.01 .67 -
31. t2.75
Investitionserhe-
bung in der öffent-
lichen Energiever-
sorgung
01.01 .62 -
3l .12.7 4



strnd: 02.05. 78

1. Investitionserhe-
bung im Perglcau
und i-n der In-
dustrie (ohne
Bauindustrie)

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttozugänge an er-
worbenen Grundstücken ohne Bauten einschl. der
Grundstücksauf schl ießungskosten u. ä.

2

01.01.62
3L . t2.75

Unternehmens- und
Inves titionserhe-
bung im Bauhaupt-
gewerbe

01.01 .62 -
3t . t2.75

Investitionserhe-
bung im Produzie-
renden Handwerk
(ohne Bauhaupt-

gewerbe)
01.o1 .67 -
3t . L2 .75

fnvestitionserhe-
bung in der öffent-
lichen Energiever-
sorgung
01.01 .62 -
3L . t2.7 4

Grundstücke ohne Bauten werden zu Anschaffungskosten
bewertet. Der Wertansatz schließt Mehrwertsteuer aus,
soweit der Investor die Möglichkeit des Vorsteuerab-
zugs hat. Invest.itionssteuer ist, soweit sie erhoben
wurde, einbezogen.

Anderungen im Zei: tablauf :

Bis 1967 war die Umsatzsteuer in den Wertansätzen
für Grundstücke ohne Bauten enthalten.

3

Stat.istische Datenbank

- Definitionskatalog -
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Eegrl ff:

GRT'NDSTÜCKE OHNE BAI]TEN

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /negr i f f sbe z iehungen



Stand: t2.o4.79

Vermögensteuer-
statistik
01.01. s3

Blatt4r.:1

/ B e g r i f f s i n h a 1 t : Das Grundvermögen umfaßt den

Grund und Boden, die Gebäude, die sonstigen Bestandteile und

das Zubehör sowj-e das Erbbaurecht und sonstige grundstücks-
gleiche Rechte (2.B. Wohnungseigentum, Teileigentum, Wohnungs-

erbbaurecht und Teilerbbaurecht nach dem Wohnungseigentumsge-
setz), sofern es sich dabei nlcht um -land- und forstwirtschaft-
liches Vermögen oder um Betriebsgrundstücke handelt. AIs Grund-
stück gilt auch ein Gebäude, das auf fremdern Grund und Boden

errichtet ist, selbst wenn es wesentlicher Bestandteil des Grund

und Bodens geworden ist.

Nicht ins Grundvermögen einbezogen sind die Mineralgewinnungs-
rechte und die Maschinen und sonstigen Vorrj-chtungen aller Art,
die zu einer Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen), a
wenn sie wesentliche Bestandteile des Grund und Bodens oder der
Gebäude sind.

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen werden nur dann
dem Grundvermögen und nj-cht dem land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen zugerechnet, vrenn nach ihrer Lage, den im Feststellungs-
zeitpunkt bestehenden Verwertungsmöglichkeiten oder den sonstigen
Umständen anzunehmen ist, daß sie in absehbarer Zeit anderen als
Iand- und forstwirtschaftlichen Zwecken, z.B. als Bauland, Indu-
strieland oder Land für Verkehrszwecke, dienen werden.

Die Bewertung der bebauten Grundstücke erfolgte bis einschl. 1973
für Mietwohngrundstücke und gemischtgenutzte Grundstücke grund-
sätzlich naqh dem Rohmietverfahren (d.h. mit einem Vielfachen der
Jahresrohmiete, das beim Vorliegen bestimmter Umstände ggf. noch
zu erhöhen bzw. zu ermäßigen war) und für alle übrlgen bebauten
Grundstücke sowie die unbebauten Grundstücke mit dem gemeinen
lvert (d.h. dem Wert der durch den Preis bestimmt wird, der im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung normaler-
weise zu erzielen wäre). Dies geschah bei den bebauten Grund-
stücken nach dem Sachwertverfahren, wobei zunächst der Bodenwert,
der Gebäudewert und der V{ert der Außenanlagen getrennt ermj-ttelt
und zum Ausgangswert zusanmengefaßt werden- Der für bebaute
Grundstücke anzusetzende !{ert durfte jedoch nicht geringer sein
als der gemeine wert, mit dem der Grund und Boden allein als
unbebautes Grundstück zu bewerten wäre.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - ttr

GBK -
2505

n

Begrl ff:

GRUNDVERMÖGEN

Statistik/
Gü 1 tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

2



Stand: 12 .O4.79 Blatt-l'lr.: 2

Im FaIIe eines Erbbaurechts wird zunächst der Gesamtwert für
den Grund und Boden einschl. der Gebäude ermittelt und dieser
sofern das Erbbaurecht noch mindestens fünfzig Jahre besteht
dem Erbbauberechtigten zugeschrieben' Besteht das Recht nur
noch kürzete ZetL, so wird der Gesamtwe rt geteilt und ein rnit
Ablauf des Rechts zunehmender AnteiI am Wert des Grund und Bo-
dens dem Eigentümer zugerechnet gilt unter besonderen Umstän-
den auch für einen Anteil am Wert des Gebäudes Im Einheits-
wert für die Vermögensteuer sind ggf' auch die Kosten für im Bau

befindlichen Gebäude bzw- Gebäudeteile enthalten. Der Bewertung
SE Ibst sind die verhältnisse im Feststellungszeitpunk t d.h. zu
Beginn des betreffenden Kalenderjahres zugrunde zu legen. 1)

Nachgewiesen wird das Grundvermögen von unbeschränkt vermögen-
steuzrpfTichtigen (natürTiche personen) mit der summe der nach
den WertverhäItnissen vom 1.1.1935 (Saarland 1935) festgestell-
ten, fortgeschriebenen oder nachfestgestellten Einheitswerte
und,/oder - im FaIIe steuerrelevanten Besitzes ausländischen
Grundvermögens - gemeinen Vüerte-

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Unterschiede zwischen
dem Grundvermögen und den Betriebsgrundstücken (statistik der
Einheitswerte der gewerblichen Betriebe) ergeben sich im wesent-
lichendurchdieunterschiedlichenNutzungszwecke,denendiese
Vermögensgüter dienen-: während die Betriebsgrundstücke die
Grundstücke umfassen, die zu mehr als der Hätfte ihres wertes
einem eigenen gewerbliöhen Betrieb dienen, rechnen zum Grund-
vermögen in der Regel jene Grundstücke, die weder einem gewerb-
Iichen noch einem iand- und forstwirtschaftlichen Betrieb die-
nen. Das Grundvermögen'umfaßt also Vermögensgüter' die iiber-
wiegend für "private Zwecke" genutzt werden'

Nicht zum Grundvermögen, sondern zum fand- und forstwittschaft-
lichen vermögen gehört der Grund und Boden mit wohn- und wirt-
schaftsgebäuden, der einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft
dauernd zu dienen bestinunt ist. Von dieser grundsätzlichen Re-
gelungsindunterbestinrntenVoraussetzungensolcheFäIIeaus-
i.rrorr..r, bei denen iri Zukunft mit einer Verwendung für andere
äIs land_ und forstwirtschaftliche Zwecke zu rechnen ist.

1 ) Zu Einzelheiten siehe Bewer
S. 1035), zuLeLzL geändert
rungsgesetzes 1965 V. l4'5'
rücksichtigung des Artikels
Anderung des Bewertungsgese

tungsgesetz v- 16-10.1934 (RGBI' I
durctr Artikel 4 des Steuerände-
1965 (BGBI. I S- 37'1 ) unter Be-
2 abs. 4 und 5 des Gesetzes zur

tzes v. 13.8.1965 (BGBI. I S' 851)

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

2505
GBK . ii n):

Begrl ff:

GRUNDVERMöGEN

statistik/
Gfi Itigkeitszeitraum Begrif f sinhatt/Änderungen im zeitablauf /Begrif fsbeziehungen



Stand: 24.o4.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff :

GTJTER DER ERNAHRUNGSwIRTscHAF'T

OFK - Nr:

GBK - tlr(n):
2497

Statistik,/
Gü1 tigke itszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Außenhandelspre j-se

01 .01 . 54

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Güter der
Ernährungswirtschaft und Ernährungswirtschaft (Außenhan-

delsstatistik) sind synonlrm. Zu Einzelheiten siehe dort.



Stand: 24.O4.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GI,TER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

Begrl ff:

GBK .
2500

n

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhatt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Außenhande lsprei se

01.01.54

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Güter der ge-
werblichen Wirtschaft und Gewerbliche Wirtschaft (Außenhan-

delsstatistik) sind synonlrm. Zu Einzelheiten siehe dort.



Stand: 31.05.78

Statistiken der
Bi.nnenschif fahrt

Begriffsinhalt:
ftüssige oder feste (trockene)

Blatt-llr.: 1

Binnenschiffe, auf denen

Güter befördert werden.

1 Statistik des
Bestandes an
Binnenschiffen

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Güterschiffe,
die in die Binnenschiffsregister eingetragen sind.

Die Schiffe müssen ü,ber mindestens 20 L Ttagfähigkeit
oder 37 kw (5o PS) Maschinenlei-stung verfügen und für
die Schiffahrt auf Binnengewässern (Flüssen, KanäIen und
geschlossenen Seen) bestimmt sein.

Zu den Güterschiffen zählen auch die Schubleichter, nicht
jedoch die Schuten und sonstigen Leichter.

B e g ri f f sb e z:- ehung e n : Sieheunter 2.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt wird der verfügbare
Bestand an Güterschiffen bei Unternehmen, die Binnenschiff-
fahrt betreiben, gleichgültig ob im gewerblichen oder im

V'Ierkverkehr.

AIs verfügbar gelten die Schiffe im Eigentum der Unternehmen,
zuzüglich der von ihnen gemieteten und abzüg1ich der ver-
mieteten Schiffe.

B e g r i f f s b e z ie h ung e n : DerBestandan
Güterschiffen in der Unternehmensstatistik der Binnen-
schiffahrt ist nicht unmittelbar verglej-chbar mit dem der
Bestandsstatistik: zr.m ej-nen werden die Erhebungen an ver-
schiedenen Stichtagen durchgeführt, zum anderen erfaßt die
Bestandsstatistik - im Unterschied zur Unternehmensstatistik
auch die an das Ausland vermieteten, jedoch nicht die vom
Ausland gemieteten Schiffe sowie Schiffe, die als endgnrltig
verloren oder ausbesserungsunfähig anzusehen sind, aber
njcht im Register gelöscht wurden.

o1.o1.61

2. Statistik über
die Unt-ernehmen
in der Binnen-
schiffahrt
01.01.70

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBK - tlr(n): gL2 , 975

Begrl ff:

GÜTERSCHIFFE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegrif f sbeziehungen



Strnd: 31.05.78 Blatt-t{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

ui:K - il,-

0tli' - iir(n):
804

Begrl ff :

GÜTERWAGEN (EIGENTUMSBESTAND)

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze j-tabl auf ,/Be gri f f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands-. und
Betriebsstatis tik)

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schienenfahrzeuge, die zur
Beförderung von Gütern bestimrnt sind, einschließIich der
entsprechenden Triebwagen, aber ohne Gepäckwagen.

o1.o1.65
Zum Eigentumsbestand zählen Güterwagen mit und ohne eigenen
Antrieb, die sich im Eigentum der Eisenbahnverwaltung be-
finden, d.h. einschließlich der vermieteten und ohne die
angemieteten Fahrzeuge.



Stand: 15.03 .79 Blatt-l{r.: 
.' 

1

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - llr:

LLl5, 2578, 3J.42
GBl( - n

Begrl ff:

GYMNASIEN

Statistik/
cü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 197o

B e g r i f f s i n h a I t : Allgemeinbildende Schulen,

die den Besuch der Gnrndschule voraussetzen und nach dem

13. Schuljahr mit dem Abitur abschließen.

Die Grundschulen umfassen die ersten vier (in den Stadtstaa-
ten die ersten sechs) Klassen der l/ol,ksschulen.

Die Gymnasien umfassen entsprechend neun Klassen (in den
Stadtstaaten sieben Klassen) .

Zu den Glzmnasien zählen auch Abendglrmnasien, Aufbaugymna-
sien, Oberschulen des wj.ssenschaftlichen zhreiges der Ber-
liner Schulen, Blindenstudienanstalten, die letzten neun
bzw. sieben Schuljahre der Ereien Waldorfschulen, die
entsprechenden Zweige der additiven und der Oberstufenteil
der integrj-erten Gesamtschulen sowie Sonderformen des Gym-
nasiums, wLe z.B. wirtschaftsgymnasien und Technische
Gymnasien.



Stand Elattdr.:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
-Be9ri-TTT

0FK-Nr.: GBK-Nr.: S t{ K - Nr.:

Begrlffslnhalt / Änderunqen in Zeltablauf / BegrlffsbezlehungenStatl stik /
Gülti gkeltszeitraun



Stand: 18.o7.79

Außenhandels-
statistik
o1.o1.50

\

Blatt4r.: 1

Be gri f fs i nha I t: Erzeugnisse, die einemgewerb-

Iichen Bearbeitungsprozeß unterlagen, aber noch verhältnis-
mäßig gering bearbej-tet sind.

Die Halbwaren umfassen ausgewählte waren (warenarten) des
Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik. Im wesent-
Iichen zählen dazur l)
Rohseide und SeidengesPinste;
Reyon (Kunstseide); synthetische Fäden (auch gezwirnt);
Gespinste aus: zellwoIIe, synthetischen Fasern, wolle, anderen
Tierhaaren, Baumwolle, Flachs, Hanf, JUte, HartfaSern u. dgI.;

Bau- und Nutzholz (Schnittholz) t

Holzmasse, Zellstoff;
bearbeiteter Kautschuk ;

Glasmasse, Rohglas;
Zement;
sonstige mineralische Baustoffe ;

Roheisen;
Alteisen (Schrott);
Ferrolegierungen;
Eisenhalbzeugi

rohe \IE-Metalle, a.uch Legierungen und AIünetaIIe:
Aluminium, Kupfer, Nickel, BIei, Zinn, ZLnki

Sonstige unedle MetaIIe;

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und warengruppen, Anhang 2:
C,egenüberstellung der Warengruppen und -untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen wirtschaft und
der Nummern des warenverzeichnisses für die Außenhandels-
statistik.

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr

r(n):
2867, 26C.3

GBK il

Begrl ff:

HALBWAREN

St.atistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negrif f sbeziehungen



Stand: 18.o7 .79 Blattdr.:2

Fettsäuren, Paraffin, Vaselin, Wachse;

sonstige technische öle und Fette;

Koks;

Kraftstoffe, Schmieröle, Erdgas;
Teer und Teerdestillationserzeugnisse,
Rückstände der ErdöI- und Steinkohlenteerdestillation;

aufbereitete Kalidüngemittel ;

Thomasphosphatmehl, sonstige Phosphordüngemittel ;

Stick stoffdüngemittel, sonstige Düngemittel ;

Gerbstoffauszüge;
sonstige chemische Halbwaren;
GoId für gewerblj-che Zwecke;

sonstige Halbwaren (einscht. elektrischem Strom) .

Anderungen im ZeL tablauf: YorL976
wurde der elektrische Strom in der Außenhandelsstatistik
nicht nachgewiesen.

Statistische DaLenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - llr:

GBK - ttr(n):
2867, 26C^3

Begrl ff:

HALBWAREN

Statistik,/
Gü Itigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: 18.o7 .79

Außenhandels-
statistik
o1.o7.62

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a l t : Warenposition, die HaLbwaren

und vorer zeugnisse umfaßt. 1)

AIs Halbwaren gelten Erzeugnisse, die einem gewerblichen Be-
arbeitungsprozeß unterlagen, a-ber noch verhäItnismäßig gering
bearbeitet sind. Im wesentlichen zählen dazu Kraftstoffe,
Schmieröle, Erdgas, textile Gespinste, Schnittholz, HoLzmasse,
Zellstoff, Zement, sonstige mineralische Baustoffe, Ferrolegie-
rungen, EisenhalbzetJg, NE-MetaIle, Koks, Teer, Düngemittel und
sonstige chemische Halbwaren.

Als Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, dj-e im gewerblichen Pro-
duktionsprozeß stärker bearbeitet wurden, aber noch nicht die
endgüItige Verwendungsreife erlangt haben. Im wesentlichen
zählen dazu textile Gewebe und Gewj-rke, Papier und Pappe,
Furniere, Sperrholz, Steinzeug, GIas, Kunststoffe, Farbstoffe,
chemische Vorerzeugnisse, Stangen, Bleche, Draht usw- aus Eisen
und NE-Metallen.

Änderungen im Zei tablauf: Yot7976
wurde der elektrische Strom in der Außenhandelsstatistik
nicht nachgewiesen.

1) Zu Einzelheiten siehe auch Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3,
Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegen-
überstellung der warengruppen und -untergruppen der Ernäh-
rungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und der
Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBK - Nr(n):
287 t

Begrl ff:

HALBI,IAREN UND VORERZEUGNI SSE

Statistik/
Gtiltigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderunslen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen



Stand: 1O. 1o.78

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik)

o1.o1.66

BlattJr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Bahnanlagen der freien Strecke,
auf denen Züge für Zwecke des Verkehrs planroäßig halten, beginnen
oder enden dürfen.

Die freie Strecke ist durch Einfahrsignale, Trapeztafeln oder
Einfahrweichen von den Bahnhöfen getrennt.

Haltepunkte verfügen nicht über Weichen. Bei Haltestellen ist ein
Haltepunkt mit einer Abzweig- oder Anschlußste1le örtlich ver-
bunden.

Eine Abzweigstelle ist eine Stelle, an der sich Streckengleise
verzweigen. Eine Anschlußstelle verfügt über Rangiergleise bei
deren Befahren die Hauptstrecke für den übrigen Verkehr gesperrt
wird.

Die Eisenbahnunternehmen erfaßen nur Haltepunkte und Haltestellen
die mit stationärem Personal besetzt sind, d.h. Haltepunkte und
Haltestellen, auf denen Bedienstete der Eisenbahnunternehmen
ständig arbeiten.
B e g r i f f s b e z L e.h u n g e n : Haltepunkte und Halte-
stellen unterscheiden sich von Bahnhöfen (Eisenbahnstatistik)
durch ihre Lage an der freien Strecke. Haltepunkte verfügen zudem
im Unterschied zu Bahnhöfen und Haltestellen nicht über Weichen.

Bahnhöfe wie auch Haltepunkte und Haltestellen dienen der Abwick-
lung des Personen- und Güterverkehrs.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr

GBK - Nr(n):
796

Begrl ff :

HALTEPI,]NKTE, HALTESTELLEN

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand: 24.O4.'19

Allgemeine
ViehzähIung
o1.o1.50

Blatt-tlr.: 1

B e g r L f f s i n h a I t : Personen, in deren un-

mittelbarem Besitz sich Pferde, Ri.ndvieh, Schweine, Schafe

oder Hühner befinden, ohne Rücksicht auf das Eigentum an

den Tieren.

Zu den Haltern von Tieren zählen Landwirte, Schlachthöfe,
Schlachter, Viehhändler u-ä- Personen.

Inhabe:r von Land- und forstwittschaftlichen Betrieben, die
eine der genannten Tierarten halten, gelten unabhängig von
der ZahI der gehaltenen Tiere als Halter von Tieren.

Nicht als Halter von Tj.eren gelten Inhaber land- und
forstwirtschaftlicher Kleinstbetriebe mit weniger als
einem Hektar Landwittschaftfich genutztet Fl,äche, die
weniger als eine Zuchtsau oder drei andere Schweine bzw'
weniger als 20 Legehennen halten- Diese Kleinstbetriebe
werden zwar in jedem vierten Jahr mit erhoben, aber hier
nicht nachgewj-esen.

Anderungen im Zet tablauf: Vor
7974 gaLLen auch die Inhaber land- und forstwirtschaftli-
cher Kleinstbetriebe als Halter von Tieren.

statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBl( - l.lr(n):
382

Begrl ff:

HALTER VON TIEREN

Statistik/
Gü1 tigke itszei traum Begrif fsinhalt,/Änderungen im zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen



Stand: 23 .O3 .7 9

Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen
o1.o1 . 51

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Schiffe, die dem Erwerb

durch Seefahrt dienen, über ein festes Deck und mindestens

I7,65 BRT Raumgehalt verfügen, mit Ausnahme der seefischerei-
fahrzeuge und der Bagger-, Montage- und Bergungsfahrzeuge.

Erfaßt werden die Handelsschiffe, dle unter der Plagge der
Bundesrepublik Deutschland fahren. Unter der Flagge der
Bundesrepublik Deutschland können u.a. auch Schiffe fahren,
die von deutschen Reedern auf Bare-Boat-Basis aus dem Aus-
tand gechartert werden. Entsprechend fahren auf Bare-Boat-
Basis an das Ausland vercharterte Schiffe im allgemeinen
nicht unter deutscher Flagge.

Im einzelnen zählen zu den Handelsschiffen Fahtgastschiffe,
Ro/Ro-Schiffe einschT. Fährschiffe, Trockenfrachtschiffe
(ohne Mehrzweckschiffe), Massengut- und Mehtzweckschiffe
sowie Tanker.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1970 wurden die Handelsschiffe in Fahtgastschiffe,
Fähr-, Förde - und Bäderschiffe, Trockenladungsschiffe,
KühLschiffe und Tanker unterteilt.

Bis einschl. 1973 wurden die Handelsschiffe erfaßt, die in
die deutschen Seeschiffsiegister eingetragen waren unab-
hängig davon, ob sie unter deutscher Flagge fuhren.

fn die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die
für die Schiffahrt auBerhalb von Binnengewässern (Flüssen,
KanäIen und geschlossenen Seen) bestimmt sind, die einen
Raumgehalt von mehr als L7,65 BRT haben und deren Eigen-
tiuner Deutsche sind (natürliche und juristische Personen).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK - tlr(n):
952, 3151

Begrl ff :

HANDELSSCHIFFE

Statistik/
Gü Itigkei tsze itraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/negriff sbeziehungen



Stand: 02.05.78 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definltionskatalog -
[)Fl( - Nr:

GBl( -
515

Begrl ff :

HANDELS!{ARE

Statistik/
GüItigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im ze itablauf /aegr i f f sbez iehungen

Investi tionse rhe-
bung im Bergbau
und in der In-
Custrie (ohne
Bauindustrie)

B e g r i f f s i n h a 1 t : Fremdbezogene Erzeugnisse,

die von llnternehmen unbearbeitet und ohne fertigungstech-
nische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft
werden.

o1.o1.64 -
3t . t2 .'75 Fremdbezogene Erzeugnisse, die im unternehmen voraussicht-

lich be- oder verarbeitet werden, gehören nicht zur Han-
delsware

Handelsware wird zu Anschaffungskosten bewertet' AIs An-
schaffungskosten gelten die Anschaffungspreise ohne Mehr-
wertsteuer zuzüglich Anschaffungsnebenkosten wie Fracht,
Verpackung und dergleichen abzüglich Preisnachlässe
(Rabatte, Boni usw.)

Änderungen im Zei tablauf
einschl. L967 war in den Anschaffungskosten die
steuer enthalten.

: Bis
IJmsatz-



Blatt-llr.: 1Stand: 01 .08.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

otK - t'lr:

GBK . n):
3344

Begrl ff:

HAI.IDEL I,,ND VERKEI.IR

Begrif f sinhalt/änderunqen im Zeitablauf/negriff sbeziehungenStatistik/
GüItigke itszeitraum

Mikrozensus
01.01.64 -
3r . L2.7 t

Begriffsinhalt:
Abteilungen

HandeI

Wirtschaftsbereich, der die

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Abteilung 4

r'5

derSystematikderwirtschaftszweigefürdieBerufszählung1951
bzw. 1970 umfaßt.



Stand: 24.o4.79 Blatt-l{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

7t26
GBl( .HANDWERKERLETSTI,'NGEN (OHNE BAUHANDWERKER)

Begrl ff:

statistik/
cü Itigke itsze itraum Begri f f s inhalt,/änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
oL.oI.62

Beg ri f fs inha l t: Sammelposition, dieSchneider-
und SchusterarL'eiten, Kfz-Pflege und -Reparatur, Friseur-
Ieistungen und Reparatur von Fernsehgeräten und Uhren um-

faßt.



Stand: 1o. 10.78

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betri ebsstatistik )

o1 .o1 .66

Blatt.llr.: L

B e g r i f f s i n h a I t : Gleisanlagen, die die tech-
nischen Einrichtungen von Hauptbahnen besitzen. Dazu gehören

z.B. ein bestinroter Mindestkurvenradius und besti-mmte Sicherheits
1)einrichtungen.

Die streckenTängen der Hauptbahnen ergeben sich aus der in der
Achse der Gleise gemessenen Länge für Entfernungen zwischen
Stationen, die in den öffenttichen Tarifen als selbständige An-
fangs- oder Endpunkte für die Beförderung von Personen oder
Gütern bezeichnet sind. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die
Strecke ein- oder mehrgleisig ausgestattet ist.

Anderungen im zeL tablauf: Seit1976
werden die Streckenlängen der Hauptbahnen der nichtbundeseigenen
Eisenbahnen den Streckenlängen der entsprechenden Nebenbahnen zu-
gerechnet.

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : Hauptbahnen und Neben-
bahnen (Eisenbahnstatistik) unterscheiden sich im wesenElichen
dadurch, daß Hauptbahletr für tröhere GeschvrindigkeiLen unC größere
Gewiclrte der sie befahrenden Züge eingerichtet sind als I.leben -
bahnen und für Hauptbahnen strengere sicherheitsbestirnmungen aIs
für Nebenbahnen gelten. 1)

1) Zu Einzelheiten vgl. Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung vom
t2.5.1967 (BGBI. rr S. 1563).
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Arbeitsstätten-
zähIung 197o

B e g r i f f s i n h a 1 t : Arbeitsstätte' von der aus

das gesamLe LJntetnehmen geLeitet wird'

Zwischenverwaltungen(wiez.B.BezirksdirektionenvonVer-
sicherungsunternehmen) gelten a]s Zweigniederlassungen.

Als Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit (Grundstück
oderabgegtenzLeRäumlichkeit),inderamStichtagmindestens
eine person oder - unter einheitlicher Leitung - mehrere
personen regelmäßig haupt- oder nebenberuflich erwerbstätig
waren.

AlsUnternehmenwirddiekteinsterechttichselbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustelten hat, aufgefaßt' Rechtlich selbstän-
dige Tochtergesellschaften gelten als Unternehmen' Die Un-

ternehmenseigenschaft besteht unabhängig von einer even-
tuellenZugehörigkeitdesUnternehmenszueinemKonzern.

InderArbeitsstättenzählungwerdenUnternehmensergebnisse
nur für den erwerbswirtschaftlichen Bereich ausgewiesen' zu
diesem rechnen die wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft,
Tierhaltung, Fi-scherei, Produzierendes Gewerbe (Energiewirt-
schaft und Wasserversorgung, Bergtbau, Verarbeitendes Gewerbe'
Baugewerbe), Handel, verkehr, Nachrichtentilrermittlung, Kredit-
insiitute, Versicherungsgewerbe, sonstige Dienstleistungen
(Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildungl, Gesundheitswesen'
Rechtsberatung), ferner die wirtschaftlichen unternehmen im
EigentumvonGebietskörperschafteneinschl.derstaatlichen
und kommunalen Regiebetriebe und der Deutschen Bundesbahn
und der Deutschen BundesPost.

FürdieBereicheorganisationenohneErwerbscharaktersowie
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung werden keine
Unternehmensergebnisse und entsprechend keine Hauptnieder-
lassungen nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:BestehteinUnter-
nehmen(ArbeitsstättenzähIung)nurauseinerArbeitsstätte'
so gitt diese a:.s Einzige NiedetTassung. Hauptniederlassungen
bestehendahernurbeiUnternehmen,diemindestenszweiAr-
beitsstätten (Hauptniederlassung vnd' Zweigniederfassung (en ) )

umfassen.
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Blatt.llr.: 1

HAUSHALTS B RUTTOE I NKOMIVIEN

Begriffsinhalt:DieHaushaltsbruttoeinkommen
jeHaushaltundMonatumfassendieBruttoeinkommenausunselb-
ständiger Arbeit, die Bruttoeinkommen aus unternehmertätigkeit,

dieBruttoeinkommenausVermögenunddieEinnahmenausEinkom-
mensübertragungen und Untervermietung'

ZudenBruttoeinkorrmenausunselbständigerArbeitrechnenneben
den Bruttolöhnen und -gehäItern u'a' auch die Einkommen aus

nebenberuflicherTätigkeit,dieeinmaligenZahlungen(2.8.
Urlaubs-,Weihnachtsgeld,l3.Monatsgehalt,Prämienu'ä')'das
Überstundenentgelt und die vermögenswirksamen Leistungen des
Arbeitgebers.

BeidenBruttoeinkommenausUnternehmertätigkeitderverschie-
denenHaushaltstypen(z.B.HaushaltevonRenten-undSozialhilfe-
empfängern, Arbeitnehmerhaushalte) handelt es sich im wesent-
lichenumEinnahmenausselbständigerArbeitwiez.B.umEntgelte
fürdieHaushaltsbuchführung,Gefälligkeitsleistungenu'ä'

Zu den Bruttoeinkommen aus Vermögen zählen neben Zinsen, Dividen-
den u.ä. die Einnahmen aus Vermietung einschl' der unterstellten
MietefürEigentümerwohnungenabzüglichderAufwendungenfürdie
unterhaltung von Grundstüöken und Gebäuden und für schönheitsre-
paratureninEigentümerwohnungen.DerunterstellteMietwertent-
spricht der Miete ej-ner vergleichbaren Mietwohnung '

Die Einnahmen aus Einkornmensribertragungen setzen sich u'a' aus

Renten der gesetzlichen Renten- und unfallversj-cherung, öffent-
IichenPensionenrKindergeldrWohngeldrsozialhilfe'Ausbil-
dungszuschüssen, Renten der KrJ-egsopferversorgung u'ä'' aus den
Übertragungen von Unternehmen, von privaten Organisationen ohne
Erwerbscharakterundvonanderenprivate,nHaushaltensowieaus
einmaligen Einkommensübertragungen (z'B' Rückerstattungen von
Einkommen- und Vermögensteuern) zusammen'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0FK - Nr:

GBK .
1450

Begrif f sinhatt/Änderungen im zeitablauf,/Begrif f sbeziehungenSt-atistik,/
(;li i. t.igke itszeitraum

2-

n



Stand: 26.o3.79 Blatt-llr.:2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Dtl( - Nr

GBl( .
1450

n

Beqri ff:

H AUSHAITSB RUTTOE I NKOMI.,IEN

Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze i tab Iauf ,/ae gr i f f sbez iehungenst atistik/
(;fi.i t.i gke itsze i traum

Die Budgets je Haushalt und Monat sind wie folgt zu
berechnen:

Haushal tsbruttoe inkommen

- Einkommen- und Vermögensteuern

- Pflichtbeiträge .zur Sozialversicherung

= Haushaltsne ttoeinkommen
+ sonstige Einnahmen

= ausgabefähige Einkommen und Einnahmen (ohne Einnahmen aus
vermögensminderung und lGeditaufnahme)

- Ausgaben für den Privaten Verbrauch

- übrige Ausgaben (jedoch ohne Ausgaben für Vermögensbildung
und Kreditrückzahlung)

= Veränderung (+/-) der Vermögens- und Finanzkonten (Ersparnis:
Ausgaben für Vermögensbildung und Kreditrückzahlung abzüg-
lich Einnahmen aus vermögensminderung und Kreditaufnahme,
jedoch ohne v{ertveränderung des vorhandenen sach- und Geld-
vermögens) .

Anderungen im ZeL tablauf: Diever-
mögenswirksamen Leistungen sind seit 1974, dLe Einnahmen aus
Untervermietung seit 1975 im Haushaltsbruttoeinkommen enthalten '
Bi-s einschl. 1975 rechneten die Einnahmen aus untervermietung
zu den sonstigen Einnahmen-

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : ImUnterschied zum

Haushaltsbruttoeinkommen umfassen die sonstigen Einnahmen (Wirt-
schaftsrechnungen ausgewähIter Privater Haushalte) aIIe E

aus dem verkauf im Haushalt erzeugter sowie gebrauchter waren,
die Nettoeinnahmen aus der Erstattung von Ausgaben für geschäft-
Iiche (dienstliche) Zwecke, die Rückvergütungen auf warenkäufe,
die vermögensübertragungen sowie die Einnahmen, die nicht dem

Haushaltsbruttoeinkoluoen zugerechnet werden können'

Das Haushaltsbruttoeinkommen ist ferner vom Einkommen (Einkom-
mensteuerstatistik) zu unterscheiden. Im Einkommen der un-be-
schränkt Einkornroensteuerpflichtigen sind im Gegensatz zum Haus-
haltsbruttoeinkornnen u.a. die Werbungskosten, die ausländischen
steuern vom Einkommen, der Freibetrag für freie Berufe und die
Sonderausgaben nicht enthalten.



Stand: 1 5.03. 79

Volks- und Berufs-
zähIung 1970

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaften von Personen. Nach dem Verwandtschafts- oder

Verschwägerungsgrad oder der Zugehörigkeit anderer Per-
sonen zum Haushalt werden folgende Haushaltstypen unter-
schieden:

A 1: Haushalte, die nur aus Ehepaaren ohne Kinder bestehen:
Haushalte, die jeweils nur aus einem kinderlosen Ehe-
paar bestehen oder aus einem Ehepaar, dessen Kinder oder
ggf. Enkel nicht(mehr) im gleichen Haushalt wohnen, ohne
weitere im Haushalt wohnende Personen (Eingenerationen-
haushalte).

A 2: Haushalte, die aus einer Elterngeneratj-on und ledigen
Kindern oder Enkeln bestehen:
Haushalte, die jeweils aus einer Elterngeneration
(Vater und/oder Mutter) und aus nur ledigen Kindern
oder die aus einer Elterngeneration und Enkeln bestehen
(Zweigenerationenhaushalte). Der Haushaltstyp A 2 ent-
hält keine nichtledigen Kinder und keine weiteren
verwandten oder verschwägerten und auch keine familien-
fremden Personen.

A 3: Haushalte, die aus der Elterngeneration und verheira-
teten Kindern (ohne EnkeI) sowie evtl. unverheirateten
Kindern ohne Enkel bestehen:
Haushalte, die jeweils aus einer Elterngeneration
(Vater und,/oder Mutter) und aus Kindern bestehen, von
denen mindestens eines nicht ledig (verheiratet, ver-
witwet oder geschieden) ist. Ggf. Ieben auch die Ehe-
partner der verheirateten Kinder im Haushalt (Zweigene-
rationenhaushalte). Der Haushaltstyp A 3 enthäIt keine
weiteren verwandten oder verschwägerten und keine fa-
milienfremden Personen.

Haushalte, die aus der Großeltern-, Eltern-, Kinder-
und evtl. Enkelgeneration bestehen:
Haushalte, die aus mindestens drei Generationen beste-
hen. Der Haushaltstyp A 4 enthäIt keine Personen, die
nicht in gerader Linie verwandt oder verschwägert sind
sowie keine familienfremden Personen.
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Stand: 15.03 . 79 Elatt-Nr.: 2
a

B 1: Haushalte der Typen A 1 bis A 4, in denen außerdem
noch andere verwandte oder verschwägerte Personen
leben:
Haushalte, in denen Ehepaare und,/oder in gerader Linie
miteinander verwandte Personen leben und in denen
mindestens eine weitere, mit den übrigen Haushalts-
mitgliedern nicht in gerader Linie verwandte bzw' ver-
schwägerte Person $rohnt (z.B- ein Ehepaar, das mit der
Schwester der Ehefrau zusammenlebt oder eine geschie-
dene Frau mit Kind, die bei ihrem Bruder wohnt oder
zwei zusammenwohnende Ehepaare, wobei die Ehemänner
Brüder sind usw.). per Haushaltstyp B 1 enthäIt keine
familienfremden Personen -

B2 Haushalte, in denen nur nicht in gerader Linie mit-
einander verwandte und (oder) verschwägerte Personen
leben:
Haushalte, deren sämtliche Haushaltsmitglj-eder zwar
miteinander verwandt oder verschwägert sind, aber nicht
in gerader Linie und in denen auch keine Ehepaare woh-
nen (2.8. ein zusammenlebendes Geschwisterpaar oder
ein Kind, das bei seiner Tante wohnt).

C 1: Haushalte der Tlpen A 1 bis A 4 und B 1, in denen noch
familienfremde Persolen, z-B. Hausgehilfinnen, Ieben:

Haushalte, in denen außer einem Ehepaar und,/oder in
gerader Linie verwandten oder versch$,ägerten Personen
(und u.U. weiteren, mit den übrigen Haushaltsmitglie-
dern nicht in gerader Linie verwandten oder verschwä-
gerten Personen) auch mindestens eine Person wohnt,
die mit den ribrigen Haushaltsmitgliedern weder ver-
wandt noch verschwägert ist (2.B. ein Ehepaar mit
Kindern, in deren Haushalt auch eine Hausgehilfin
wohnt oder der Haushalt eines Landwirts, in dem außer
den Familienangehörigen noch familienfremde Arbeitskräfte

' wohnen oder zwei zusammenwohnende Ehepaare, zwischen
denen keine Verwandtschaftsbeziehung besteht usw').

c 2: Haushalte des Typs B 2, in denen noch familienfremde
Personen wohnen:

Haushalte, in denen verwandte oder verschwägerte Per-
Sonenleben(ohneingeraderLinieVerwandteoderVer-
schwägerte und ohne Ehepaare) und in denen ferner
mindestens eine weitere Person wohnt, die mit den
tibrigenHaushaltsmitgliedernwederverwandtnochver-

-.3
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Stand:15.03.79 B latt-t'lr.: 3

schwägert ist (2.8. ein zusammenwohnendes Geschwister-
paar, das eine im Haushalt wohnende Hausgehilfin be-
schäfti9t)

D: Haushalte, die nur aus Personen bestehen' die weder
miteinander vervrandt noch verschwägert sind:
Haushalte, die nur aus nicht miteinander verwandten
oder verschwägerten Personen bestehen (z'B' zweL
pensionierte, nicht miteinander ven''andte Lehrerinnen'
die ei-nen gemeinsamen Haushalt führen oder sog' Wohn-
gemeinschaften) .

Zu den Haushalten der Typen C 1, C 2 und D zählen auch
Haushalte des Gaststättengewerbes, soweit diese als
PrivathaushaTte erfaßt werden.

Bei der Zuordnung von Personen zu Haushaltstypen wird
von der BevöTkerung in Privathaushalten ausgegangen' Hier-
durch werden die in Anstalten wohnenden Personen (AnstaLts-
bevöTkerung) ausgeschlossen' Außerdem werden verschie-
dene PersonengrupPen mit mehreren Wohnungen oder Unter-
künften nur an einem Wohnsitz erfaßt' Im ej-nzelnen gelten
für Personen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften
folgende Zuordnungs- (Ausnahme-) Regeln:

- Privathaushalte, deren Angehörige sich sämtlich über-
wiegend in einer anderen im Bundesgebiet gelegenen
Wohnung oder Unterkunft aufhalten bzw' von dort aus
zur Arbeit oder Ausbildung gehen, werden an dem ort '
an dem sie sich nur zeitweilig aufhalten' nicht be-
rücksichtigt- Dadurch werden Wochenendwohnsitze u'ä'
nicht einbezogen-

- Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht
zum Haushalt ihrer Eltern gerechnet, wenn sie eine
weitere im Bundesgebiet gelegene Wohnung oder Unter-
kunft haben, von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung
gehen bzw. sich dort iiberwiegend aufhalten ' nicht über-
iiegend von Einktjnften ihrer Eltern leben und auch nicht
HaushaTtsvorstand im elterlichen Haushalt sind'

AIle anderen Personen mit mehreren Wohnsitzen in Privathaus-
halten, die nicht von den beiden Zuordnungsregeln betroffen
werden, werden mehrfach berücksichtigt'
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Stand: 1 5.03. 79 Blatt-llr.: 4

AIs Kinder gelten - unter Berücksichtigung der vor-
stehenden Ausnahmeregel - aIIe Personen ohne RückSicht
auf ihr Alter, die zusammen mit ihren Eltern oder einem
Elternteil in einem Haushalt wohnen, einschl. der stief-,
adoptiv- und Pflegekinder.
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1. Volks- und Be-
rufszählung l97O

Mikrozensus
o1.o1.68

2

B e g r i f f s i n h a I t r BezugsPersonen in Prjvat-
haushaTten, mit deren Hilfe die Beziehungen zwischen den

Haushaltsmitgliedern bestimmt und dargelegt werden können

Grundsätzlich ist Haushaltsvorstand, wer sich als solcher
bezeichnet. Da nach dem Gleichheitsgrundsatz bei- Ehepaa-
ren beide Ehepartner Haushaltsvorstand sein können, wird
in den Fäl1en, in denen mehr als ein Haushaltsvorstand ge-
nannt wird, aus statistischen Gründen die männliche Per-
son als Haushaltsvorstand betrachtet. Die Festlegung auf
eine Bezugsperson ist erforderlich, um den Grad der Ver-
wandtschaft und verschwägerung der Haushaltsmitglieder un-
tereinander, insbesonderg das Generationenverhältnis' zu
ermitteln und abzuleiten sowie um Personen zu erkennen,
die nicht mit dem Haushaltsvorstand verwandt sind.

Personen, die Einpersonenhaushafte bilden, sind grund-
sätzlich auch Haushaltsvorstand.

B e g r i f f sb e z ie h un g e n : Währendder Haus-
haltsvorstand in einem Mehrpersonenhaushalt diejenige Per-
son ist, die sich'aIs solche bezeichnet, wird dex FamiTien-
vorstand (Volks- und Berufszählung 1970) durch das Generatio-
nenverhä1tnis zu den übrigen Familienmitgliedern bestimmt.

Da in einem Haushalt einerseits mehrere Familien wohnen
können und andererseits verwandte Personen, die getrennt,
d.h. in verschiedenen Privathaushalten wohnen, nicht zu
einer Familie zusarmengefaßt werden können, ergibt sich
hierdurch zunächst eine'höhere ZahI von Familien und Familien-
vorständen als von Privathaushalten und Haushaltsvorständen.
Jedoch ist zu beachten, daß bei der Zuordnung von Personen
zu Privathaushalten von der BevöIkerung in Privathaushalten,
bei der Zuordnung von Personen zu Familien von der Bevölke-
rung am Familienwohnsitz ausgegangen wird. Daraus folgt,
daß bestimmte Personen mit mehreren Wohnungen oder Unter-
künften mehrfach als Harishaltsvorstand, aber nur einmal als
Familienvorstand gezählt werden können. Dadurch erhöht sich
andererseits wieder die ZahI der Privathaushalte und Haus-
haltsvorstände, verglichen mit der ZahI der Familien und
Familienvorstände.
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Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik
01.01.50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schlachtungen, die
nicht von gewerbrich schlachtenden Betrieben, sondern
von selbstversorgern - in aller Regel im Haushalt des
Tierhalters - vorgenommen werden, und bei denen das
Fleisch ausschl. zum verbrauch im eigenen Haushalt be-
stimmt ist.
B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Hausschlachtungensind zu unterscheiden von gewerbTichen schrachtungen(Schlachtungs- und Schtachtgewichtsstatistik) . Erstere
umfassen die Schlachtungen von Setbstversorgern, inaller Regel den Haltern von Tieren, letztere umfassendie Schlachtungen gewerblicher Art, bei denen diegeschlachteten Tiere nicht für den Selbstverbrauch
bestimmt sind.
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HEBAMMEN

Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbe z iehungenstati.stik/
Giil tiqkeitszeiLraum

Statistik der Berufe
des Gesundheits-
wesens
01.01.53

Begriffsinhalt:Allefreiberuflichtätigenund
angestellten Hebammen im Besitz einer Anerkennung als Hebamme.

Nicht erfaßt werden die HebammenschüIerinnen, Wochenpflegerin-
nen und Wochenpf IegeschüIerinnen -

1)

1) Zu Einzelheiten siehe §§ 5 und 8 Hebanmengesetz v,
1938 (RGBI. r S. 1893).

2L .t2.



Stand: 18.o4.79

Außenhandels-
statistik
o1.o1.50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Länder, in denen von

der Bundesrepublik Deutschland einsch. Berlin (West)

eingeführte waren vollständig gewonnen oder hergestellt
- 1)worcten srnd.

Bei Präferenzwaren, für die ein Präferenznachweis vorge-
legt wird, ist Herstellungs- (Ursprungs-) land das Land oder
Gebiet, in dem die Waren aufgrund einer Präferenzregelung
die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

Sind an der Herstellung einer Ware zwei oder mehr Länder
beteiligt, so ist Herstellungs-(Ursprungs-) l.and das Land,
in dem die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerecht-
fertigte Be- oder Verarbeitung stattgefurnden hat, sofern
diese in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen
worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugni.sses geführt
hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt-

Bei Waren, deren Herstellungs-(Ursprungs-) land nicht be-
kannt ist, wird das Versendungsland der Waren erfaßt.

Weitere Einzelheiten sind § 1o der Verordnung zvt Durchfüh-
rung des Gesetzes über die Statistik des grenzüberschreiten-
den Warenverkehrs (AHstatDv) in der Fassung vom 14. JuLi 1977
(BGB1. I S. l28l) zu entnehmen.

1) Artikel- 4 Abs. 2 der Verordnung (EwG) Nr. 802168 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Begriffsbe-
stimmung für den Warenursprung (AB1. EG Nr. L 148 S. 1)
in der jeweils geltenden Fassur.g findet Anwendung mit der
Maßgabe, daß er auch für die von der Verordnung nicht er-
faßten Waren gilt.
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GBl( - tlr(n) :
556

Begrl ff:

HERSTELLUNGSL}iNDER

Statistik/
cü ltigke itszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand: 24.o4.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0[K - Nr:

GBK - tlr(n):
3583

HERSTELLUNG VON MASCHINEN Ft,R DAS PRODUKTIONSGÜTER-
GEWERBE

Begrl ff:

Statistik/
Gültigke itsze itraum Be gr i f f s inhal t/Änderungen im ze itablauf ,/aegr i f f sbe z iehungen

2

Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

o1.o1.70

Statistik des
Auftragsbe-
standes im
Verarbeitenden
Gewerbe

oL.ol.77

B e g r i f f s i n h a 1 t : Alle Waren der Warenklassen

Metallbearbeitungsmaschinen der V'larenklasse 3211
spanabhebenden Formung
Metallbearbeitungsmaschinen der " 3212
spanlosen Formung

Hütten- und Walzwerkseinrichtungen " 3213

Maschinen und Präzisionswerkzeuge " 3218
für die MetaII- und Werkstoffbearbeitung
Dampfturbinen " 3227

Wasserkraftmaschinen " 3228

des Systematischen Wa.renverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe 1975.

Begrif f sbeziL ehungen: DieBegriffeHer-
stellung von Maschinen für das Produktionsgüterge\^rerbe und
Maschinen für die Ptoduktionsgüterindustrien (Statistik des
Auftragseingangs in der Industrie, Statistik des Auftrags-
bestandes in der Industrie) sind synonym.



stand: 24 .ö4.79 Blatt-llr.: t I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr

GBl(-ti
3583

n
HERSTELLUNG voN MAScHTNEN rün nas vERBRAUCHScIiTER pRo-

DUZIERENDE @WERBE

Begrl ff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im ze itablauf ,/Begri f f sbe z iehungen

1 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe
o1.o1 .70

2. Statistik des
Auftragsbe-
standes im
Verarbeitenden
Gewerbe

ol.ol.77

B e g r i f f s i n h a 1 t : Al1e Waren der Warenklassen
Holzbe- und -verarbeitungsmaschi.nen, Warenklasse 3217
Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von
Kork, Bein, Hartkautschuk, Kunststoff
und ähnlichen harten Stoffen
Gewerbliche Kühlmöbel und -geräte, " 3233
Kältemaschinen und -anlagen
Nahrungsmittelmaschinen " 3245

Maschi-nen für verwandte Gebiete der " 3246
N ah rungsmi tte the rstel Iung
Papier- und Druckereimaschinen " 326L

Textilmaschinen ' 3265
Zubehörteile für Textilmaschinen " 3266
Nähmaschinen " 3267

Schuh- und Lederindustriemaschinen " 3269

des Systematischen Vüarenverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe 1975.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : DieBegriffeHer-
stellung von Maschinen für das Verbrauchsgüter produzierende
Gewerbe und ltfaschi nen für die Verbrauchsgüterindustrien
(Statistik des Auftragseingangs in der Industrie, Statistik
des Auftragsbestandes j-n der Industrie) sind synonlzm.



Stand: 24 .o4 .79

Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe
o1.o1.70
Statistik des
Auftragsbe-
standes im
Verarbeitenden
Gewerbe

oL .o1 .77

1

Blatt-llr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : AIle lr]aren der Warenklassen
Baumaschinen Warenklasse 3236

Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen " 3237
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe 1975.

Zu den Baumaschinen zählen u.a. Bauaufzüge, Bauwinden, Beton-
mischer und -mischanlagen, Betonpr:mpen, -spritz- und -einpreß-geräte, Betonverdichter, Turmdrehkrane, Rammen, Bagger, Stra-
ßenbaumechinen, Gleisbaumaschinen, Erdbaugeräte.

B e g r i f f s b e z reh ung e n : Die BegriffeHer-
stellung von Maschinen für die Bauwirtschaft und ltfaschjnen
für die Bauwirtschaft (einschl,. Maschinen für die Baustoff-,
Keramik- und cTasindustrie) (Statistik des Auftragseingangs
in der Industrie, Statistik des Auftragsbestandes in der In-
dustrie) sind synonym.

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Dtl( - l,rr:

3583
GBI( . N

HERSTELI,UNG VON MASCHINEN FÜR DIE BATJ!.IIRTSCHAFT

Begrl ff :

Statistik/
Gültigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen



Stand: \24 .o4.79 Blatt4r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

GBl( .
3583

n

HERSTELLUNG voN MASCHINEN FI}R DIE I.ANDVIIRTSCHAFT

Begrl ff:

Statistik,/
GüI tigkeitsze itraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen iin ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

1 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe
o1 .o1 .70

Begriffsinhalt:
Landmaschinen
Landwirtschaftliche Förder- und
Transportmittel
Mi Ichwirts chaf tli che Maschinen

Alle Waren der Warenklassen
Warenklasse 3241

" 3242

2
Ackerschlepper (einschl. Einachs-
schlepper und andere einachsige
Motorgeräte)
des Systematischen Warenverzeichnisses für die
stik, Ausgabe 1975.

- 3243
3244Statistik des

Auftragsbe-
standes im
Verarbeitenden
Gewerbe

Industriestati-

oI.ol.77
Begrif f sbezL ehungen: Dj.eBegriffeHer-
stellung von Maschinen für die Landwirtschaft und .ltfaschjnen
für die Landwirtschaft (Landmaschinen, Tandwirtschaftliche
Eörder- und TransportmitteT, miLchwirtschaftliche Maschinen
und Ackerschlepper) (Statistik des Auftragseingangs in der
Industrie, Statistik des Auftragsbestandes in der Industrie)
sind synonym.

Zur Abgrenzung gegentiber dem Begriff l-andwirtschaftLiche
Maschinen (Produktions-Eilbericht, Außenhandelsstatistik)
siehe dort.



Stand: 29 .o3.79 B latt-N r.: 1

Statistische' Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - I'lr:

31 18
GBK - ltr(n

HERSTELLUNG VON NACHRICHTEN- UND INFORMATIONSTECITNISCHEN
ERZEUGNISSEN

Begrl ff:

statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Aegrif fsbeziehungen

Statistik des
Auftragsbe-
standes im
Verarbeitenden
Gewerbe

ot.ol .77

B e g r i f f s i n h a I t : Alle Waren der Warenklassen

Geräte und Einrictrtungen der Drahtnach- Warenklasse 3651
richtentechnik
Geräte und Einrichtungen der Funknach- " 355i
richtentechnik
Elektrische Zeitdienstgeräte " 3555

Rundfunk- und Fernsehempfangsgeräte " 3661
und -einrichtungen
Phonotechnische Geräte " 3663

Bauelemente der Fernmelde- und " 3667
Hoch frequenztechnik
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe 1975.

B e g r i f f s b e z l-ehu n ge n : DieBegriffe Her-
stellung von nachrichten- und informationstechnischen Erzeug-
nissen und nachrichten- und informationstechnische Investitions-
güter (Statistik des Auftragsbestandes in der Industrie) sind
untersctriedlich abgegrenzt. Di.e Produktgruppe Herstellung von
nachrichten- und informationstechnischen Erzeugnissen schließt
die nachrichten- und informationstechnischen Investitionsgüter
ein, umfaßt aber zusätzlich noch die Rundfunk- und Fernseh-
empfangsgeräte, die phonotechnischen Geräte und die Bauelemente
für die Fernmelde- und Hochfrequenztechnik.



Stand: 29 .o3.79 B latt-N r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff :

HERSTELLUNG VON STARKSTROI'{TECHNI SCHEN ERZEUGNI SSEN

t)Fl( - Nr:

GBK - ilr(n):
31 18

Statistik/
Gü I tigke itszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbezj-ehungen

Statistik des
Auftragsbe-
standes im
Verarbeitenden
Gewerbe

Begriffsinhalt:
Elektromotoren und -generatoren
Transformatoren
S tarks tromkondens atoren

AlIe Waren der Warenklassen
Warenklasse 361 1

" 3612

" 3617
I" 3621

ol.ol.77
Ho chspannungs s ch a1 tgeräte
und -anlagen
des Systematischen !{arenverzeichnisses
stik, Ausgabe 1975.

für die Industriestati-

B e g r i f f s b e z j-eh u n g e n : Die BegriffeHer-
stellung von starkstromtechnischen Erzeugnissen und stark-
stromtechnische Investitionsgüter (Statistik des Auftragsbe-
standes in der Industrie) sind synonlzm.



Stand: o7 .o3.79

AIle folgenden
Statistiken

Statistik der
Baugenehmigungen

o1.o1.62

2. Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe

01.o1 .71 -
3L . 12 .76

Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
01.o1 .7r -
3t . t2 .76

Produktions-
Eilbericht
oL.ol.62
3t .t2.76

3

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Bauwerken'

deren Hauptteile über dem Erdboden liegen.

Die Errichtung der Bauwerke umfaßt auch die dazugehörigen
Fundierungsarbeiten .

Begrl-ffsinhalt:ZumHochbaurechnensowohl
wohnbauten als auch Nichtwohnbauten, jedoch keine Bauten von
begrenzter Dauerhaftigkeit und keine freistehenden selbstän-
digen Konstruktionen.

Zu den freistehenden seibständigen Konstruktionen rechnen
z.B. Tribünen, Schornsteine, Türme und Gaskessel'

B e g r i f f s i n h a I t : Zum Hochbau rechnet der
Wohnungsbau sowie der sonstige Hochbau'

AlsWohnungsbaugiltdieErrichtungvonHochbauten,die
überwi-egend, d.h. zu mindestens 50 t, Wohnzwecken dienen'

AIs sonstiger Hochbau gilt die Errichtung von Hochbauten im
Auftrag von Unternehmeir, Landwirtschaft, Bundesbahn und
Bundespost, ferner von Gebietskörperschaften, Organisationen
ohne Erwerbscharakter ünd von anderen öffentlichen Auf-
traggebern. Dazu rechneÄ z.B. verwaltungsgebäude, Fabrik-
gebäude, StäIIe, Silos, Scheunen, Bahnhöfe, Postämt-er'
ichulen, Krankenhäuser, Gefängnisse, Kirchen, Gemeinde-
häuser und SPorthallen-

Begriffsinhalt:ZumHochbaurechnenBetriebe,
deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht,
Hochbauten im Rohbau zu errichten.

Zur Errichtung .von Hochbauten rechnen die Ausführung von
Hoch- und Ingenieurbauten sowie die Reparatur- und Unter-
haltungsarbeiten an diesen Bauten. Nicht dazu rechnet die
Ausführung von Brücken- und bestimmtenr5ps2lalbauten.

4

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr

188
GBK - Nr(n

Begrl ff:

HOCHBAU

Statistik/
Gü t t i gke i t s ze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen



Stand: I 5. 03 . 79

Iks- und Berufs-
ählung 1970

Blatt-llr.:1

B e g r i f f " i n h a 1 t : Ausbildungsstätten, die der

Lehre und Forschung sowie der Vorbereitung auf akademische

Berufe dienen.

zugangsvoraussetzung für die Hochschulen ist das Aöjtur
oder die fachgebundene Hochschulreife.
Zu den Hochschulen rechnen u.a. Universitäten, Technische
Hochschulen, Wissenschaftliche Hochschulen mit Universi--
tätsrang, Pädagogische Hochschulen, Philosophisch-Theo-
Iogische Hochschulen, Kirchliche Hochschulen sowie Hoch-
schulen für Musik, Bildende Künste und Sport.

Nicht zu den Hochschulen zählen die Fachhochschulen und
die Volkshochschulen. Die Fachhochschulen werden entweder
den Ingenieurschufen oder den Fachschulen (Berufsfach-/
FachschuTen) zugerechnet.

Als Hochschulabschluß gilt die erfolgreiche Absolvierung
der erforderlichen Prüfungen an einer der obengenannten
Hochschulen. Auch Absolventen von Lehrerbildungsanstalten
und Lehrerseminaren gelten a1s Hochschulabsolventen-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

1115,
2533,

2235,
3042

nGBK .

Begrl ff:

HOCHSCHULEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 21.03.79

Statistik der
Deutschen
Bundespost
01 .01 . 54

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Genehmigungen zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Hörfunkempfangsanlage'

Erfaßt werden lediglich die Rundfunkgenehmigungen, die 9e-
bührenpflichtigen Hörfunkteilnehmern erteilt wurden'

Ausgewiesen wird der Bestand an erteilten Hörfunkgenehmi-
gungen am Jahresende.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. LTTO umfaßten die Hörfunkgenehmigungen auch die
Genehmigungten, die nicht gebührenpftichtigen Hörfunk-
teilnehmern erteilt wurden-

Be g r i f f sb e z l-Öhunge n : ImBestandan
Hörfunkgenehmigungen ist der Bestand an Fernsehgenehmi-
gungen(StatistikderDeutschenBundespost)enthalten'
da mit der Erteilung einer Fernsehgenehmigung zugleich
eine Hörfunkgenehmigung als erteilt gilt'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I

t)FK - Nr:

GBK . tI

1018

Begrl ff:

HÖRF UNKGENE HM I GI,]NGEN

sratistik/
Gü 1 tigke its ze itraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

n



Stand: 24.O4.79 Blatt-llr.: 1

Stat,istische Datenbank

- Definitionskatalog -

DtK - Nr

383
GBK.N n):

Begrl ff:

HÜHNER

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf/negriff sbeziehungen

Allgemeine
Viehzählung
o1 .o1 .50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Sämtliche Hühner ein-
schließlich der Küken (einschl. Eintagsküken), der Legehennen,
der l4asthühner sowie der Schlacht- und Masthähne und sonsti-
gen Hähne.

NachgewJ-esen wird die ZahI der Halter von Hühnern (HaTter
von Tieren). AIs Halter von Tieren gelten Personen, in
deren unmittelbarem Besitz sich Tiere befinden, unabhängig
von den Eigentumsverhältnissen. Die Zahl der Hühner selbst
wird nicht nachgewiesen.



Stand: 26.03.79

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
ol.ot.62

1

Blattdr.: 1

Be gri f f s i nh a1 t: VonBoden- undKommunalkredit-
instituten gewährte langfristige Darlehen, die durch Hypotheken

gesichert sind.

Nachgewiesen werden im einzelnen Hypothekarkredite auf Wohn-
grundstücke, auf gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige
Grundstücke sowie Hypothekarkredite auf schiffe. Die zuordnung
erfolgt dabei entsprechend dem objekt, das zur Sicherung des
Darlehens belastet wird, unabhängig von der Verwendung des
Darlehens.

Zu den Hypothekarkrediten auf Grundstücke rechnen auch Darlehen,
die nicht durch eine Hypothek, sondern durch Grund- oder
Rentenschulden gesichert sind, sofern die Grund- bzw. Renten-
schulden - ebenso wie die Hypotheken - ins Grundbuch einge-
tragen sind.

Nicht zu den Hypothekarkrediten rechnen Darlehen, bei a"r,..i ai.
eingetragene Hypothek oder Grundschuld nur als zusätzliche
Sicherung anzusehen ist, sowie kommunalverbürgte Hypotheken
auf Grundstücke. Durch Grundpfandrechte gesicherte Landeskultur-
darlehen (für Maßnahmen der Wasserwirtschaft und der Boden-
kultur) sind ebenfalls nicht bei den Hypothekarkrediten ein-
bezogen.

Die Zuordnung der belast'eten Grundstücke zu den Grundstücks-
arten, für die Hypothekarkredite ausgewiesen werden, erfolgt
nach der ü'berwiegenden Nutzung des Grundstücks, d.h. nach der
Nutzung, der ein Grundstück zu mehr als 50 t der Raumfläche
unterliegt.
Zu den Wohngrundstücken rechnen Grundstücke, die überwiegend
zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich der Grundstücke
mit ländlichen Vrlohnbauten und unabhängig davon, ob es sich um
Wohnungsneu- oder -altbauten handelt.

Zu den gewerblichen Grundstücken zählen Grundstücke, die über-
wiegend gewerblichen Zwecken (Energiewirtschaft und wasser-
versorgung, Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handel,
Verkehr und Dienstleistungen) dienen.

Zu den landwirtschaftlichen Grundstücken zäh1en Grundstücke, die
überwiegend für Zwecke der Landwirtschaft, des Gartenlcaus, des
Weinbaus, der Forstwirtschaft, der Tierhaltung sowie der
Fischerei genutzt werden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr

ogl( - tlr(n):
125c.,

L247 |
t25t,

t248,
t252,

L249 |
1269

Begrl ff :

HYPOTHEKARKREDITE

Statistik/
Gü l t.igke itsze itraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

2-



Stand: 26.o3.79 Blatt-l{r.: 2

Zu den sonstigen Grundstücken rechnen Grundstücke, die über-
wiegend für kulturelle, sportliche oder ähnliche Zwecke ge-
nutzt werden. Das sind z.B. Kirchen, Theater, Altersheime,
Sportplätze, Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser.

Bei den Hypothekarkrediten auf Schiffe werden Schiffe und
Schiffsbauwerke (in Bau befindliche Schiffe) belastet.

Die Schiffshypotheken werden in die Schiffsregister (Binnen-
schiffsregister, Seeschiffsregister) eingetragen.

Nicht zu den Hypothekarkredtien auf Schiffe zählen die gemäß
§ 5 Abs. 1 des schiffsbanksgesetzesl) gewährte kommunalver-
bürgten Darlehen.

Die iVeuausTeihungen umfassen die während des Berichtszeitraums
tatsächlich neu gewährten (ausbezahlten) Hypothekarkredite.

Der Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forde
aus Hypothekarkrediten am Ende des Berichtszeitraums an.

Begriffsbezrehungen: Siehe unter 2.

1 ) Zu Einzelheiten siehe .Gesetz über die Schiffspfandbriefbanken
(Schiffsbankgesetz) in der Fassung v, 3.5.1963
(BGBI. r S. 3O2).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

GBK - t.lr(n):
t250,

t247 ,
r25t,

7248,
7252,

1249 ,.
t269

B egri ff:

HYPOTHEKARKREDITE

Statistik/
Gü lti gkeitszeitraum Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf ,/re gri f f sbez iehungen

3



Stand: 26.o3.79

Statistik der
Bausparkassen
o1.o1.54

2

Blatt-Nr.: 3

Begri ffs i nhat t: Bauspardarlehen, derenSiche-
rung in Hypotheken oder Grundschulden auf ein inländisches
Pfandobjekt besteht.

Zu den Bauspardarlehen rechnen hier ausschließIich Darlehen
aus zugeteilten Bausparverträgen, d.h. aus Verträgen, die
volI angespart sind und bei denen die entsprechende Wartezeit
abgelaufen i-st.

Vor der Zuteilung gewährte Zwischenkredite sind nicht ein-
bezogen.

Ausge$riesen wird der Bestand an Hypothekarkrediten die von den
Bausparkassen gewährt wurden, vermindert um die Tilgungs-
Ieistungen (Stand am Ende des Berichtszeitraums)'.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Währenddie Hypothe-
karkredite der Bausparkassen zweckgebunden sind, werden bei
den Hypothekarkrediten auf Wohngrundstücke (Statistik der
Boden- und Kommunalkreditinstitute) für Wohnzwecke genutzte
Grundstücke belastet, ohne daß das gewährte Darlehen einem be-
stimmten Verwendungszweck zugeführt werden muß.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - }{r:

7248,
1252,

1249.
1269

GBl( - i 7247,
7250, 125L,

I egri ff:

HYPOTHEKARKREDITE

Statistik,/
Gü l ti.gke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/aegrif fsbeziehungen

n



Stand: 1 1.04.79 Blatt4r.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
[)FK - l,lr

GBK -
11 38

n

Begrl ff:

HYPOTHEKENPFANDBRIEFE

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
oL.oL.62

Begr i f f s i nha 1t: Festverzinsliche Schuldverschrei
bungen, die gemäß § 1 des Hypothekenbankgesetr."t) oder gemäß

§§ 1 und 2 des Pfandbriefg"=etres2) aufgrund gewährter Realkre-
dite (gegen Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und u.U. Er-
satzdeckungen) ausgegeben werden.

Erfaßt werden sowohl Inhaber- als auch Namenshypothekenpfand-
briefe.

Zu den Hypothekenpfandbriefen rechnen auch Landesrentenbrj-efe der
Deutschen Siedl-ungs- und Landesrentenbank (bis 1965: Deutsche
Landesrentenbank) .

Unter Erstabsatz an Hypothekenpfandbriefen wird der Nominalbetrag
aller im Berichtszeitraum erstmals verkauften neu aufgelegten
Hypothekenpfandbriefe einschließ1ich der Vorverkäufe erfaßt.

Die "j lgungen von Hypothekenpfandbriefenumfassen im Berichts-
zeitraum endgültig aus dem Verkehr gezogene, für kraftlos er-
k1ärte, entwertete, vernichtete oder dem Treuhänder zvr Vernich-
tung übergebene Hypothekenpfandbriefe.

Der Umlauf (IJmlauf (Neugeschäft)) von Hypothekenpfandbriefen er-
faßt den Nominalbetrag der am Ende des Berichtszeitraums tatsäch-
lich umtaufenden Hypothekenpfandbriefe ohne die im Eigenbestand
befindlichen Stücke eigener Emissionen der Kreditinstitute, )e-
doch einschließIich der vorverkauften Stücke.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Im Unterschied zu den
Hypothekenpfandbriefen (Statistik der Boden- und Kommunalkredit-
institute) sind bei den Pfandbriefen (Hnissionsstatistik)Schiffs-
pfandbriefe einbezogen. Außerdem umfassen die Pfandbriefe - seit
1'969 - ausschließlich Pfandbriefe, die auf den Inhaber lauten,
während bei den Hypothekenpfandbriefen sowohl auf den Inhaber als
auch auf den Namen lautende Hypothekenpfandbriefe einbezogen sind.

1 ) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) in der Fas-
sung v. 5.2.1963 (BGBI. I S. 81) und Anderungsgesetz v.
t'l .3 .197 4 (BGBI. r S . 571) .

2) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-
wandten Schuldverschreibungen öf fentlich-rechtlicher'Kredit-
anstalten (öPG) in der Fassung v. 8.5.I963 (BGBI. r S.'312)
und Anderungsgesetz v. 11.3.L974 (BGBI. r S.669).
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Krankenh.au sstati stik
o1.01.53

B e g r i f f s i n }t a 1 t : Zu den im Krankenhaus tätigen
Krankenpflegepersonen rechnen die in Ktankenhäusern beschäftig-
ten Krankenschwestern und -pfleger, Kinderkrankenschwestern
bzw. -pfleger, Krankenpflegehelferinnen und -helfer, Säuglings-
und Kinderpflegerinnen sowie die sonstigen Pflegepersonen ohne

staatliche Prüfung.

Nicht erfaßt werden die Krankenpflegepersonen, dj-e noch in Aus-
bildung sind (2.B. Krankenschwestertrschülerirrnen) .

Zu den sonstigen Pflegekräften ohne staatliche Prüfung rechnen
aIIe Personen, die die Krankenpflege berufsmäßig ausüben, ohne
zur Führung einer der genannten Berufsbezeichnungen berechtigt
zu sein.

Anderungen im Zet tablauf: Aufgrund
anderer Berufsbezeichnungen setzte sich bis einschl. 1964 das
erfaßte Pflegepersonal aus den Krankenschwestern bzw. -pflegern,
den Kinderkrankenschwestern und den sonstigen Pflegekräften zu-
sammen.

Für 1964 fehlen die Angaben über Krankenpflegehelfer bzw. -hel-
ferinnen in vier, für 1965lin einem Bundesland. Von 1966 bis
1968 fehlen die Zahlen über Säuglings- und Kinderpfleqerinnen
in Hessen.

B e g r i f f s b e z ie h'u n g e n : Während zuden im
Krankenhaus tätigen Krankenpflegepersonen nur das in Krankenhäu-
sern beschäftigte Pflegepersonal zählt, werden zu den Kranken-
pfTegepersonen (statistik der Berufe des Gesundheitswesens) alle
in bestimmten Pflegeberufenr tätigen Personen gerechnet, aller-
dings ohne die Säuglings- und Kinderpflegerinnen und die sonsti-
gen Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung.



Stand: 26.o3.79

Statistik der
Effektenkurse
oL.oL .62

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für dle Entwicklung

der Aktienkurse.

In die Berechnung des Index der Aktienkurse werden an den
Börsen im Bundesgebiet im amtlichen Handel und geregeltem
Freiverkehr festgestellte Kassakurse für stammaktien von Ge-
sellschaften mit sitz in der Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich Berlin (west) einbezogen (zum Basiszeitpunkt
29.L2.I972 = 1OO 285 Geselfschaften). stamrnaktien werden nur
berücksichtigt,,wenn sle auf DM lauten; Vorzugsaktien bleiben
außer Ansatz.

Bei Aktien, die an mehreren Börsen im Bundesgebiet notiert
werden, geht nur der Kurs an der sog. Heimatjcörse in die Be-
rechnungen ein. AIs Heimatbörse gilt dj-e Börse, in deren Be-
reich der Verwaltungssitz des entsprechenden unternehmens
liegt.

Die Aktien werden so ausgewählt, daß die Indexpapiere sowohl
insgesamt als auch in der unterteilung nach wirtschaftsberei-
chen mindestens 90 I des Nominalwertes der börsennotierten
Stammaktien repräsentieren.

Beim Index der Aktienkurse handelt es sich um einen Laspeyres-
Index, wobei als Fortschreibungsreihen die von marktfremden
Einflüssen (2.B. Erhöhung oder Hera.bsetzung des Nominalkapitals,
Fusionen, Ausgabe von Bezugsrechten) bereinigten Kurse der
ausgewählten Aktien und als Gewichte die Nominalwerte der
börsennotierten Stammaktien am Basisstichtaq dienen'

Die Gewichtung erfolgt in zweifacher weise: Zunächst wird bei
der Ermittlung der Teilindizes nach wirtschaftsgruppen der
Kurs der einbezogenen Aktiengesellschaften mit dem Nominalwert
der börsennotierten stammaktien der repräsentativ ausgewählten
Gesellschaften gewichtet. Bei der Zusammenfassung der wirt-
schaftsgruppenindizes zu Hauptwirtschaftsgruppenindizes und
danach zum Gesamtindex dient der Nominalwert aller börsen-
notierten Stammaktien (auch der nicht in die Berechnungen ein-
bezogenen) Aktiengesellschaften als Gewichtungsmaßstab.
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Die Zuordnung der Aktiengesellschaften zu bestimmten V'lirt-
schaftsgruppen erfolgt nach dem wirtschaftlichen Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit, bei Beteiligungsgesellschaften ent-
sprechend der Zuordnung des nach Kapital und Beteiligung wich-
tigs ten Tochterunternehmens .

Die Auswahl und Zuordnung der einzelnen Gesellschaften zum
Teitindex "Publikumsgeseltschaften" (83 i{erte) wird nach der
Höhe ihres im streubesitz befindlichen Aktienkapitals, der An-
zahl der Aktionäre, der Veröffentlichung der Börsenumsätze
sowie der Höhe des Nominalwertes der börsennotierten stamm-
aktien vorgenommen, wobei mindestens zwei der für diese
Kriterien festgelegten Kennziffern erreicht sein müssen.
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Produktions-
Ei 1be richt
ol.or .62

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwick-

lung der Produktion tm Betgbau und vetarbeitenden Gewerbe

im Verhältnis zum Arbeitseinsatz.

Die Entwicklung der Produktion (Produktionsergebnis) wird
durch den rndex d.er Nettoptoduktion repräsentiert, der unter
Ausschaltung von Preisänderungen die Entwicklung der Netto-
leistung im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe mißt'

Der Nettoproduktionswert wird errechnet, indem vom Brutto-
produktionswert der Materialverbrauch, d.h. der wert der ver-
brauchten frerdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe'
der Halbwaren, der Teile und dgl- sowie der Wert der ver-
gebenen Lohnarbeiten abgezogen werden-

Im einzelnen wird das Produktionsergebnis je Arbeiter, das
produktionsergebnj-s je Arbeiterstunde, das Produktionsergeb-
nis je Beschäftigten und das Produktionsergebnis je Beschäf-
tigtenstrmde nachgewiesen.

Zur Ermittlung des Arbeitseinsatzes in den einzelnen Indizes
der Arbeitsproduktivität werden Meßzahlen der Arbeiter, der
Arbeiterstunden, der Beschäftigten und der Beschäftigten-
str.mden errechnet, die jeweils zum Index der Nettoproduktion
in Beziehung gesetzt werden-1)

PRODUKTIONSER@BNIS JE ARBEITER

Das Produktionsergebnis je Arbeiter entsteht durch die
Division

Index der Net' 1970 = 1OO x 100
Meßzahl der I der Arbeiter 1970 = 1oO

Hier wird der von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigte Index
der Nettoproduktion verwendet. Da die Arbeiterzahlen Jahres-
durchschnitte darstellen (errechnet aus den am Ende der ein-
zelnen 12 Monate tätigen Arbeitern), kann deshalb der Kalender-
bereinigte Prodr:ktionsindex zugrunde gelegt werden, der Ein-
flüsse wie z.B. ungleiche Monatslänge oder die unterschied-
liche ZahI von Sonn- und Feiertagen ausschaltet'

1) Zu Einzelheiten siehe Meier, G.: Index der ArbeitsPro-
duktivität für die Industrie auf der Basis 1970, in:
wista 2/1975 S. 90 ff.

2-
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Als Arbeiter gelten Tätige Personen, die der Versicherungs-
pflicht in der Arbeiterrentenversicherung unterliegen einschl.
der gewerblich Auszubildenden. Nicht einbezogen sind die Heim-
arbeiter.

PRODI,JKTIONSERGEBNTS JE ARBEITERSTTJNDE

Das Produktionsergebnis je Arbeiterstunde entsteht durch die
Division

Index der Nettoproduktion 1970 = 1OO x 100Meßzahl der Zahl der Arbeiterstunden 1970 = 1OO

Hier wird der kalendermonatliche Index der Nettoproduktion ver-
wendet (ohne Ausschaltung von Kalenderunregelmäßigkeiten). Bei
den Arbeiterstunden handelt es sich um die in jedem Monat
effektiv geleisteten Stunden, die zu Jahressummen addiert wer-
den. Diesen entsprechen die Jahreszahlen des kalendermonat-
lichen Produktionsindex.

AIs Arbeiterstunden gelten die tatsächlich geleisteten - nicht
die bezahlten - Arbeitsstunden al1er Tätigen Personen, die der
Versicherungspflicht in der ArbeiterrenLenversicherung unter-
Iiegen. Einbezogen sind geleistete Mehrarbeitsstunden (2.8.
Überstunden, Sonntagsstunden), nicht jedoch bezahlte AusfaII-
stunden (2.8. wegen gesetzlichen Urlaubs, Krankheit, Betriebs-
ferien).
PRODI.'KTIONSERGEBNIS JE BESCHAFTIGTEN

Das Produktionsergebnis je Beschäftigten entsteht durch die
Division

Index der Nettoproduktion 1970 = 1OO
Meßzahl der ZahI der Beschäftigten 1970 = 1OO

x 100

Hier wird der von Kalenderunregelnnißigkeiten bereinigte Index
der Nettoproduktion verwendet. Da die Beschäftigtenzahlen Jahres-
durchschnitte darstellen (errechnet aus den am Ende der'ein-
zelnen 12 Monate tätigen Beschäftigten), kann deshalb der
kalenderbereinigte Produktionsindex zugrunde gelegt werden, der
Einflüsse wie z.B. ungleiche Monatslänge oder die unterschied-
liche Zahl von Sonn- und Feiertagen ausschaltet.

-3-
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A1s Beschäftigte gelten Tätige Inhaber, Tätige Mitinhaber und
Mithelfende Familienangehörige, soweit sie mindestens ein
Drittel der tiblichen Arbeitszeit tätig sind, sowie alle Per-
sonen (einschl. Auszubildende, aber ohne Heimarbeiter), die
in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum Betrieb stehen-

PRODUKTIONSERGEBNIS JE BESC#iFTIGTENSTUNDE

Das Produktionsergebnis je Beschäftigtenstunde entsteht
durch die Division

Index der Nettoproduktion 1970 = lOO x 100
Meßzahl der Zaht der Beschäftigtenstunden 1970 = 1OO

Hier wird der kalendermonatliche Index der Nettoproduktion
verwendet (ohne Ausschaltung von Kalenderunregelmäßigkeiten) .

Bei den Beschäftigtenstunden handelt es sich um die in jedem
ttonat effektiv geleisteten Stunden, die zu Jahressummen
addiert werden. Diesen entsprechen die Jahreszahlen des
kalendermonatlichen Produktionsindex.

Als Beschäftigtenstunden gelten die tatsächlich geleisteten
- nicht die bezahlten - Arbeitsstunden aller Beschäftigten.
Als Beschäftigte gelten Tätige Inhaber, Tätige Mitinhaber
und Mithelfende Familienangehörige, soweit sie mindestens
ein Drittel der üblichen Arbeitszeit tätig sind, sowie alle
Personen (einschl. Auszubildende, aber ohne Heimarbeiter),
die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum Betrieb stehen.
zu den Beschäftigtenstunden zählen auch die geleisteten Mehr-
arbeitsstunden (2.8. Überstunden, Sonntagsstunden), nicht je-
doch die bezahlten Ausfallstunden (2.B. wegen gesetzlichen Ur-
Iaubs, Krankheit, Betriebsferien) .

Die Beschäftigtenstunden werden schätzungsweise ermittelt.
Hierbei wird auch für jene Beschäftigten, die keine Arbeiter
sind (also nicht der versicherungspflicht der Arbeiterrenten-
versicherung unterliegen), die durchschnitttiche Arbeitszeit
der Arbeiter zugnrnde gelegt.

Anderungen im ZeL tablauf: DieNeu-
ordnung der Statistik im Produzierenden Gewerbe beeinflußte die
Berechnungsmethode der einzelnen Indizes der Arbeitsprodukti-
vität nicht. Die Produktivitätsindizes, die vor der Umstellung
auf das neue Berichtssystem nach der systematj-k des Industrie-
berichts nachgewiesen wurden ( 1962 bis L976) , messen die Ent-

-4-
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wicklung der Produktion in der rndustrie (ohne öffentliche
Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie) im Verhältnis zum
Arbeitseinsatz. Die Entwicklung der Produktion wird dabei
durch den Index der industriell-en Nettoproduktion repräsentiert.

Die Unterschiede in den begrifflichen Abgrenzungen von "Indu-
strie" rrnd "Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe" sind nur ge-
ringfügig. Zu Einzelheiten siehe jeweils dort.
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Statistik der
Außenhande Ispreise
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Blatt.t.lr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-
schnittliche Entwicklung der Verkaufspreise von Waren, die
vom Bundesgebiet einschl. BerIin (west) ins Ausland ausge-

führt werden.

Die Ausfuhipreise beziehen sich räumlich auf den ,Preisstand
beim Grenzübergang der Waren, d.h. sie werden auf der Basis
der Handelsbedingung "fob" oder "frei deutsche Grenze" er-
mittelt. fn den Ausfuhrpreisen sind deshalb auch die Trans-
portkosten vom inländischen Versandplatz bis zur Grenze der
Bundesrepublik Deutschland enthalten.

Zeitlich beziehen sich die Ausfuhrpreise auf den Preisstand
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Es handelt sich da-
bei um Durchschnittspreise aller Vertragsabschlüsse im Be-
richtsmonat und nicht um Preisangaben für einen bestimmten
Stichtag.

Öffentliche Abgaben (2.B. Umsatuz- bzw- Mehrwertsteuer) sind
nicht enthalten.

Preisunterschiede gegenüber dem Vormonat, die keine echten
Preisveränderungen darstellen, sondern die auf einer Quali-
tätsänderung oder Anderungeh anderer preisbestimmender Merk-
male der Vrlare beruhen, werden bei der Indexberechnung ausge-
schal tet.
AIle Preise gehen in deutscher Währung in die Indexberech-
nung ein. Wurden Verträge in ausländischer Währung abge-
schlossen, so wurden die KontraktPreise von den Berichts-
firmen anhand von effektiven Wechselkursen oder vom Sta-
tistischen Bundesamt anhand der im Berichtsmonat an der
Frankfurter Devisenbörse festgestellten Mittelkurse urnge-
rechnet.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Ausfuhrwerte der ausgeftitrrten Waren seit dem
Basisjahr 1970 nicht verändert hat (Laspeyres-Index). I.
die Berechnung gehen die Preise von 2 O85 ausgeführten
Waren ein. Die Gewichte für die Wägung der einzelnen Aus-
fuhrpreise wurden aus der struktur der Ausfuhrwerte dieser
Waren im Basiszeitraum abgeleitet. Nicht berücksichtigt
wurden dabei die Warenlieferungen der Bundesrepublik Deutsch-
Iand an die DDR (sog. innerdeutscher Handel) -1)

1) Zu Einzelheiten siehe Rostin, I{.: Die Indizes der Äußen-
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handelspreise auf Basis 1970, in WiSta 6/1974, s. 387 tf._2_
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Die jährlich nachgewiesenen Preisindizes sind einfache
Durchschnitte aus den monatlichen Indizes der Ausfuhrpreise.
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I'roduktiohs-
Eilberi cht
o1.o1.77

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Der Index der Brutto-
produktion entsprich.t vom Konzept her dem Index der in-
du st r i e I 7 en Br ut toProduk tion -

Urrterschied.e zr,uischen heiCen f ndi.zes ergeben sich ledJ'g-
lich durch Llnterschiede im Be:richtskreis, verursacht durch
die Anwendung einer neuen Wjrtscherftszweigsystematik
(Übergang vom Systematischen Verzeichnrr.ng zum Monatlichen
Industriebericht auf die SYPRO1) 1 , durch die Ei.nbeziehung
des Handwerks ünd durch dj.e Anderun<; der Abschneidegrenzen.

Bej.m Index der industriellen Bruttoproduktion bzw. Index
der Bruttoproduktion sind - im Gegensatz zum Index der
industriellen Nettoproduktion bzw- Irrdex der Nettoproduk-'
tion für das Produzierende Gewerbe mit einer Grup'pierunq
nach fndustriezweigen bzw. Wirtschaftszweigen - die Waren
nach ihrem vermutlichen Ven^IendLrngszweck (als Investitions-
oder Verbrauchsgut.) gruPPiert.

I1) Systematik dei Wirtschafiszweige $z) rev-, Fassung für
die Statistik im Produzierenden Gewerbe - SYPRO -, Hrsg.
Statistisches Bundesamt, Wj.esbaden 1976-
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Verdiensterhebung
in Industrie und
Handel
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Meßgröße für die Entwicklung
der durchschnittlich bezahl-ten Wochenstunden von Arbeitern-

Als bezahlte Wochenstunden gelten die effektiv geleisteten
Stunden (dies sind in der Regel die "hinter der Stechuhr",
d.h. innerhalb der Arbeitsstätte bzw. auf der Arbeitsstelle
verbrachten Zeiten abzüglich allgemein betrieblich festge-
setzter Ruhepausen wJ.e z.B. die Mittagszej-t) zuzügIich der
bezahlten Ausfallstunden, z.B. für bezahlte Krankheitstage,
gesetzliche Feiertage, bezahlten Urlaub, bezahlte Arbeits-
pausen, bezahlte Freizeit aus betrieblichen und persönlichen
Gründen (Betriebsversammlungen, Betriebsausflüge, Arztbesuche,
Familienfeiern u.ä.). In die effektiv geleisteten Stunden
sind auch die ltfehrar.beitsstunden einbezogen (das sind Arbeits-
stunden, die über die betriebsübliche Arbeitszeit hinaus
geleistet und nicht durch Gewährung von Freizeit an anderen
Tagen ausgeglichen werden, unabhängig davon, ob für diese
Stunden ein Zuschtag bezahlt wird oder nicht).

AIs Arbeiter gelten alle Personen in abhängiger Stellung, die
der Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung
unterliegen.

Zu den Arbeitern gehören nicht: teilzeitbeschäftigte Arbeiter,
Auszubildende, Mithelfende Familienangehörige, ferner Arbeiter,
die als Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung ein vermindertes Arbeitsentgelt beziehen sowie Ar-
beiter, die wegen Krankheit, Einstetlung oder Entlassung nicht
für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt $rerden. Nicht erfaßt
werden ferner die Heimarbeiter und Zwischenmeister. Einbezogen
sind hingegen von Kurzarbeit betroffene Arbeiter.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die struk-
tur der Arbeiterschaft seit dem Basisjahr nicht verändert hat
(Laspeyres-Index) . Die wertgewichte für den Arbeitszeitindex
werden durch Multiplikation der Personenzahlen in den einzelnen
Arbeitergruppen mit der Zahl der durchschnittlich bezahlten
!{ochenstunden im Basisjahr gewonnen.

Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlich be-
zahlten !{ochenstunden werden auf der Basis eines Iinearen Re-
gressionsansatzes aus den Indizes der durchschnittlich bezahlten
wochenstunden in den vier Erhebungsmonaten (Januar, April, Juli,
Oktober) ermittelt.
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Verdiensterhebung
in Industrie und
Handel
o1 .o1 .57

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der kaufmänni-
schen und technischen Angestellten.

Der Bruttoverdienst umfaßt aIIe Beträge, die den Angestell-
ten laufend (regelmäßig) gezahlt werden; dies sind normaler-
weise das tarifliche oder frei vereinbarte Gehalt einschl.
tariflicher und außertariflicher Leistungs-, Sozial- und
sonstiger Zulagen und Zuschlägö. Aei Angestellten, die ne-
ben einem festen Geha1t eine Umsatzprovision beziehen, wird
der auf den Berichtsmonat entfallende Provisionsanteil zuge-
rechnet. Einbezogen sind ferner die vom Arbeitgeber frei-
witlig übernommenen Lohnsteuerbeträge und Arbeitnehmeranteile
der Beiträge zur Sozialversicherung sowie die monatlich ge-
zahlten vermögenswirksamen Leistungen.

Nicht zum Bruttoverdienst gehören alle Beträge, die nicht
der Arbeitstätigkeit in der Erhebungsze:-t- zuzuschreiben
sind bzw. eine einmalige Zahlung darstellen. Dazu gehören
z -8. : Nachzahlungen, Spesenersatz, Trennungsentschädigungen,
Gratifikationen, Jahresabschlußprämien, 13. Monatsgehalt,
Gewinnanteile, Gewinnbeteiligungen, zusätzliches Urlaubs-
geld und nicht in monatlichen Teilbeträgen laufend gezahlte
ve rmögenswirksame Leistungen .

Nicht in die Indexberechnung einbezogen werden die Brutto-
monatsverdienste von leitenden Angestellten mit voller Aufsichts-
und Dispositionsbefugnis (Leistungsgruppe I), teilzeitbe-
schäftigten AngesteIIten, Auszubildenden, Mithelfenden Fami-
lienangehörigen, von Angestellten, die als Empfänger von Ren-
ten aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein vermindertes
Arbeitsent-gelt beziehen sowie von Angestellten, die wegen
Krankheit, Einstellung oder Entlassung nicht für den ganzen
Erhebungsmonat entlohnt wurden.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Angestelltenschaft seit dem Basisjahr nicht ver-
ändert hat (Laspeyres-Index). Die Wertgewichte für die Wä-
gung der Verdienstreihen werden durch Multiplikation der
Personenzahlen in'den einzelnen Angestelltengruppen mit
ihren durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten im Basi-s-
jahr gewonnen.

2



Stand: 25.o4.'19 Blatt-llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - Nr:

GBl(.N
t7 45

n

INDEX DER DURCHSCHNITTLICHEN BRUTTOMONATSVERDIENSTE DER
KAUFi'iAIII{ISCHE1J UND TECHI'II SCHEN ANGESTITLLTEN

Begrl ff :

Statistik/
Gü1 tigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlichen
Bruttomonatsverdienste ergeben sich als arithmetisches MitteI
aus den Indizes der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste
in den vier Erhebungs*onäten Januar, April, JuIi und oktober.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1963 waren als Erhebungsmonate die Monate Februar,
Mai, August und November maßgebend. Ab 1973 werden Meister
j-m AngestelltenverhäItnis einbezogen; sie werden zu den tech-
nischen Angestellten gerechnet.



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBl( -
t7 34

INDEX DER DURCHSCHN ITTLICHEN BRUTTOSTUNDE}TVERDIENSTE
(ARBEITER)

Begrl ff :

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

stand: 25 .o4.79

Ve rdiensterhebung
in Industrie und
HandeI
o1.o1.50

Blatt.llr.: L

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der durchschnittlichen Bruttostundenveidienste der Arbeiter-

Der Bruttostundenverdienst umfaßt alle Beträge, die den
Arbeitern Iaufend (regelmäßig) gezahlt werden; dies sind
normalerweise der tarifliche oder frei vereinbarte Lohn einschl.
tar:ifticher und außertariflicher Leistungs-, Sozial- und
sonstiger Zulagen und Zuschläge.

Zun Bruttostundenverdienst rechnet u.a. auch der auf eine Adceit
stunde entfallende Provisionsanteil, sofern Arbeiter neben
einem festen Lohn Umsatzprovision beziehen, ferner lohnsteuer-
pflichtige Auslösungen und vom Arbeitgeber freiwillig über-
nommene Lohnsteuerbeträge und Arbeitnehmeranteil-e der Bej--
träge zur Sozialversicherung sowie die monatlich gezahlten
ve rmögenswirksamen Leistungen.

Nicht zrm Bruttoverdienst rechnen alle Beträge, die nicht der
Arbeitstätigkeit in der Erhebungszei-L zuzurechnen sind (2.B.
Nachzahlr:ngen) sowie Spesenersatz, Trennungsentschädigungen,
nichtlohnsteuerpflichtige Auslösungen usw. Auch aIIe ein-
maligen Zahlungen r^rie Gratifikationen, Jahresabschlußprämien,
13. Monatsgehalt, Gewinnanteile, Gewinnbeteiligungen, zu-
sätzliches Urlaubsgeld und nicht in monatlichen Teilbeträgen
Iaufend gezahlte vermögenswirksame Leistungen werden nicht
einbezogen.

Nicht in die Indexberechnung einbezogen werden die Brutto-
stundenverdienste von teilzeitbeschäftigten Arbeitern, Aus-
zubildenden, Mithelfenden Familienangehörigen, Arbeitern,
die aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein vermindertes
Arbeitsentgelt beziehen sowie von Arbeitern, die wegen Krank-
heit, Einstellung oder Entlassung nicht'für den ganzen Erhe-
bungsmonat entlohnt wurden. Nicht erfaßt werden ferner die
Bruttostundenverdienste von Heimarbeitern und Zwischenmei-
stern.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Arbeiterschaft sej-t dem Basisjahr nicht verän-
dert hat (Laspeyres-rndex). Die wertgewichte für die wägung
der Verdienstreihen werden durch Multiplikation der Personen-
zahlen in den einzelnen Arbeitergruppen mit ihren durch-
schnittlichen Bruttostundenverdiensten im Basisjahr gewon-
nen.
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DFK - Nr:
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INDEX DER DURCHSCHNITTLICHEN BRUTTOSTUNDENVERDIENSTE
(ARBEITER)

Beqrl ff:

statistik/
cü1 tigke itszeitraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlichen
Bruttostundenverdienste ergeben sich als arithmetisches Mittel
aus den Indizes der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste
in den vier Erhebungsmonaten Januar, April, Juli und Oktober.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1963 waren als Erhebungsmonate die Monate Februar,
Mai, August und November maßgebend.



25 .O4.79
Stand Blatt-Nr.: 1

Statistische Datenbank
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INDE X DER DURCHSCHN ITTLI CHE N BRUTTOWOCHENVERD I ENSTE
(ARBEITER)

Begrl ff :

Be gri f f s inhal t/Änderun§Jen im ze itabt auf /Begr i f f sbez iehurngenStatistik,/
GüItigkeitsze itraum

Verdiensterhebung
i-n Industrie und
HandeI
o1 .o1 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der durchschnittTichen Bruttowochenverdienste der Arbeiter.

Der Bruttoverdienst umfaßt aIIe Beträge, die den Arbeitern
laufend (regelmäßig) gezahlt werden. Dies sind normalerweise
der tarifliche oder frei vereinbarte Lohn einschl. tarif-
Iicher und außertariflicher Leistungs-, Sozial- und sonsti-
ger Zulagen und Zuschläge.

Einbezogen sind auch der auf den Erhebungsmonat entfallende
Provisionsanteil, sofern Arbeiter neben einem festen Lohn
Umsatzprovision beziehen, ferner lohnsteuerpflichtige Aus-
Iösungen und vom Arbeitgeber freiwillig übernommene Lohn-
steuerbeträge und Arbeitnehmeranteile der Beiträge zur Sozial-
versicherung sowie die monatlich gezahlten vermögenswirk-
samen Leistungen.

Nicht zum Bruttoverdienst rechnen alle Beträge, die nicht
der Arbeitstätigkeit in der ErhebungszeLL zuzurechnen sind
(2.8. Nachzahlungen) sowie Spesenersatz, Trennungsentschä-
digungen, nichtlohnsteuerPflichtige Auslösungen usw. Auch
aIIe einmaligen zahlungen wie Gratifikationen, Jahresab-
schlußprämien, 13. lilonatsgehalt, Gewinnanteile, Gewinnbe-
teiligungen, zusätzliches Urlaubsgeld r:nd nicht in monatli-
chen Teilbeträgen laufend gezahlte vermögenswirksame Lei-
stungen werden nicht einbezogen.

Nicht in die Indexberechnung einbezogen werden die Brutto-
wochenverdienste von teilzeitbeschäftigten Arbeitern, Aus-
zubildenden, Mithelfenden Familienangehörigen, Arbeitern,
die aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein vermindertes
Arbeitsentgelt beziehen sowie von Arbeitern, die wegen
Krankheit, Einstellung oder Entlassung nicht für den ganzen
Erhebungsmonat entlohnt wurden. Nicht erfaßt werden ferner
die Bruttowochenverdienste von Heimarbeitern und Zwischen-
meistern.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Struk-
tur der Arbeiterschaft seit dem Basisjahr nicht verändert
hat (Laspeyres-Index). Die Wertgewichte für die Wägung der
Verdienstreihen werden durch Multiplikation der Personen-
zahlen in den einzelnen Arbeitergruppen mit ihren durch-
schnittlichen Bruttowochenverdiensten im Basisjahr gewon-
nen.
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Stand: 2 5 .o4.79 Blattdr.: 2
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INDEX DER DURCHSCHNITTLICHEN BRUTTOWOCHENVERDIENSTE
(ARBEITER)

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlichen
Bruttowochenverdienste ergeben sich als arithmetisches Mittel
aus den Indizes der durchschnittlichen Bruttowochenverdienste
in den vj-er Erhebungsmonaten Januar, Apri1, JuIi und Oktober.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1963 hraren als Erhebungsmcnate die Monate Februar,
Mai, August und November maßgebend.



Stand: 23.o7 .79

Außenhandels-
statistik
oL.oL.62

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die relative Ver-
änderung der tatsächlichen (nominalen) Werte von Warenausfuht

bzw. wareneinfuhr im Berichtszeitraum gegenüber dem Volumen der

Warenaus- bzw. -einfuhr im Berichtszeitraum.

Wareneinfuhr ist das Verbringen von Waren aus dem Ausland j-n das
Erhebungsgebj-et mit Ausnahme der waren der Durchfuhr und des
Zwischenauslandsverkehrs; Warenausfuhr ist das Verbringen von
Waren aus dem Erhebungsgebiet in das Ausland mit Ausnahme der
waren der Durchfuhr und des Zwischenauslandsverkehrs'

Beim Index der Durchschnittswerte handelt es sich um einen
Paasche-Index, bei dem die sich ändernden Mengen des Berichts-
zeitraumes die wechselnde Gewichtung darstellen.

Der Durchschnittswertindex ist demzufolge nur mit der Basj-s
voll vergleichbar.

Anderungen im Zet tablauf: Fürden
Index der Durchschnittswerte gelten alle Änderungen im Zeitab-
Iauf, die für die Warenausfuhr und die Wareneinfuhr nachge-
wiesen werden.

B e g r i f f s b e z i e h-u n g e n : Der Index der Durch-
schnittswerte für die Vrlarenausfuhr bzw. für die V'lareneinfuhr
wird durch die Veränderung der in den Durchschnittswerten ent-
haltenen Preise sowie durch strukturelle Veränderungen (Sorti-
menLsverschiebungen, Qualitätsänderungen, Provenienzen) beein-
flußt. Im Unter=.ti.a dazu stellen der' Index der Ausfuhtpreise
und der Index der Einfuhrpreise (beide statistik der Außenhandels
preise) "echte" Preisindizes dar, bei denen afle Veränderunqen
äusgeschaltet werden, die nicht reine Preisbewegungen sind'

Demgegenäber gibt der fndex des VoLumens (Außenhandelsstatistik)
die von Durchschnittswertveränderüngen bereinigte Außenhandels-
entwicklung wieder. Der Index der tatsächlichen wette (Außen-
handelsstatistik) zeJ-gX schließlich die Entwicklung der nominalen
Werte des Außenhandels im Berichtszeitraum in Relation zur Basis.

Der Durchschnittswertindex kann als Quotient aus dem Index der
tatsächlichen Werte und dem Index des Volumens abgeleitet werden.

Statistische Datenbank,

- Definitionskatalog -
oFl( - Nr:

GBl( .
2886
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Begrl ff:

INDEX DER DURCHSCHNITTSWERTE

Statistik/
cüI tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen
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Begrl ff:

INDEX DER EINFUHRPREISE

srarisrik/
Gültigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Außenhandelspreise
oL.oL.62

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-
schnittliche Entwicklung der Einkaufspreise von Waren, die
vom Ausland ins Bundesgebiet einschl. Berlin (West) einge-
führt werden.

Die Einfuhrpreise beziehen sich räumlich auf den Preis-
stand beim Grenzübergang der Waren, d.h. sie werden auf
der Basis der Handelsbedingung "cif" oder "frei deutsche
Grenze" ermittelt. In den Einfuhrpreisen sind deshalb auch
die Transportkosten vom ausländischen Versandplatz bis zur
Grenze der Bundesrepublik Deutschland enthalten.

zeitlich beziehen sich die Einfuhrpreise auf den Preisstand
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Es handelt sich da-
bei um Durchschnittspreise aller Vertragsabschlüsse im Be-
richtsmonat und nicht um Preisangaben für einen bestimm-
ten Stichtag.

öffentliche Abgaben (2.8. ZöLLe, Abschöpfungen, Währungs-
ausgleichsbeträge, Einfuhrumsatzsteuer bzrr. Umsatzausgleich-
steuer) sind nicht enthalten.

Preisunterschiede gegenüber dem Vormonat, die keine echten
Preisveränderungen darstellen, sondern die auf einer Quali-
tätsänderung oder Anderungen anderer preisbestinrnender Merk-
male der Ware beruhen, werden bei der Indexberechnung aus-
geschaltet.

Alle Preise gehen in deutscher Währr:ng in die Indexberech-
nung ein. Wurden Verträge in ausländischer Währung abge-
schlossen, so wurden die Kontraktpreise von den Berichts-
firmen anhand von effektiven Wechselkursen oder vom Sta-
tistischen Bundesamt anhand der im Berichtsmonat an der
Frankfurter Devisenbörse festgestell-ten Mittelkurse umge-
rechnet.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Einfuhrwerte der eingeführten Waren seit dem
Basisjahr 1970 nicht verändert hat (Laspeyres-Index). In die
Berechnung gehen die Preise von 1 -985 eingeführten Wären ein
Die Gewichte für die Wägung der einzelnen Einfuhrpreise
wurden aus der Struktur der Einfuhrwerte dieser Waren im

2
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stand: ol .o3. 79 Blattdr.: 2

Basiszeitraum abgeleitet. Nicht berücksichtigt wurden dabei
die warenbezüge der Bundesrepublik Deutschland aus der DDR

(sog. innerdeutscher Handel) ."

Die jährli-ch nachgewiesenen Preisindizes sind einfache
Durchschnitte aus den monatlichen Indizes der Einfuhrpreise.

TffiEfizelheiten siehe Rostin, W.: Die Indizes der Außen-
handelspreise auf Basis 1970, in WiSta 6/1974, s' 387 ff'

Statistische Datenbank
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Begrl ff :

INDEX DER EINFUHRPREISE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitabtauf,/eegriff sbeziehungen
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Erzeugerpreise
industrieller
Produkte
ol .o1.62

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-
schnittliche Entwicklung der effektiven Verkaufspreise von

industriellen Erzeugnissen, die von Unternehmen der Verar-
beitenden Industrie, des Bergbaus und der Energie- und

Wasserwirtschaft auf dem Inlandsmarkt abgesetzt werden.

Die Preise beziehen sich auf repräsentative Vertragsab-
schlüsse im jeweiligen Berichtsmonat. Preisunterschiede
gegenüber dem Vormonat, die keine echten Preisveränderungen
darstellen, sondern die auf einer Qualitätsänderung oder
Anderungen anderer preisbestimmender Merkmale des Erzeug-
nisses beruhen, werden bei der Indexberechnung ausgeschal-
tet.
AIIe Preise werden ohne Mehrwertsteuer und nach Abzug aller
etwa gewährten Rabatte, aber einschl. der Verbrauchssteuern
und gesetzlicher Abgaben (2.B. Ausgleichsabgabe bei elek-
trischem Strom, Bevorratungsbeitrag bei MineralöIerzeug-
nissen) erhoben.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur des Inlandsr.msatzes der industriellen Erzeugnisse
seit dem Basisjahr 1970 nicht verändert hat (Laspeyres-
Index). In die Berechnung gehen die Preise von rund 2 3OO
Industrieprodukten ein. Die Gewichte für die Wägung der ein-
zelnen Verkaufspreise wurden aus der Struktur des Inlands-
rmsatzes dieser Produkte im Basiszeitraum abgeleitet.l)

Der Stichtag für die Preismeldungen ist der 21. (bei Ben-
Zin, Dieselkraftstoff und Heizölen der 15.) eines jeden
Monats oder ein möglichst nahe benachbarter Tag. Die jähr-
lich nachgewiesenen Preisindizes sind einfache Durchschnitte
aus den monatlichen Preisindizes.

1) Zu Einzelheiten siehe GraIIa, D.: Der Index der Erzeu-
gerpreise industrieller Produkte auf Basis 1970, in
WiSta 8/1974, S. 543 ff..



stand: 28'o2 '79

Statistik der
Erzeugerpreise
landwirtschaft-
Iicher Produkte
o1 .o1 .68

BlattJlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-

schnittliche Entwicklung der verkaufspreise der von land-

wirtschaftlichen Betrieben erzeugten und abgesetzten Pro-

dukte. Die landwirtschaftlichen Produkte umfassen die pflanz-
Iichen und die tierischen Produkte.

Zu den pflanzlichen Produkten rechnen Getreide und Hülsen-
früchte, Saatgut, Hackfrüchte, ölpflanzen, Heu und Stroh'
Genußmittelpflanzen, Obst, Gemüse, Weinmost, Baumschul-
erzeugnisse sowie Schnittblumen und Topfpflanzen'

Zu den tierischen Produkten zählt Schlachtvieh, Nutz- und
Zuchtvieh, Milch, Eier, WoIIe und Honig.

Bei den ErzeugerPreisen handelt es sich um Verkaufspreise
(ohne Mehrwertsteuer), die sich in der Regel auf die erste
Stufe der Vermarktung beziehen. Die Preise werden monat-
Iich vor allem bei lanösirtschaftlichen Genossenschaften,
Landhändlern und Marktzentralen erhoben. Bei einigen land-
wirtschaftlichen Produkten beziehen sich die Preismeldungen
aufgrund der üblichen Handelskonditionen nicht auf die
erste Vermarktungsstufe, sondern auf eine der folgenden
Handelsstufen, so daß in diesen Preisen (z'B' in den Prei-
sen der Großmarkthallen) Preisaufschläge wLe z.B. Handels-
zuschläge, Kennzeichnungs- und Transportkosten, Sortie-
rungskosten, Vermarktungsgebühren u.ä. enthalten sind'

Preisunterschiede gegenüber dem Vormonat, die keine echten
Preisveränderungen darstellen, sondern die auf einer Quali-
tätsänderung oder Anderungen anderer preisbestimmender Merk-
male des Erzeugnisses beruhen, werden bei der Indexberech-
nung ausgeschaltet.

Der Indexformel tiegt die Annahme zugrunde, daß sich die
struktur der verkaufserlöse der landwirtschaftlichen Pro-
dukte seit dem Basisjahr 1970 nicht verändert hat (Laspeyres-
Index). Bei den verkaufserlösen handelt es sich trm den wert
der verkauften Erzeugnisse und nicht um den Wert der land-
wirtschaftlichen GesamtProduktion, der auch die im Er-
zeugerbetrieb z.B. als Saatgut, Futtermittel oder Nutz-
und Zuchtvieh verwandten Produkte und den Eigenverbrauch
der landwirtschaftlichen Haushalte umfaßt. ,Im Wert der Ver-
kaufserlöse sind auch die innerlandwirtschaftlichen um-

2-
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitabrauf,/Begriffsbeziehungen

sätze, d.h. die zwischen landwirtschaftlichen Betrieben um-
gesetzten Erzeugnisse enthalten (sog. Durchschnittshofkon-
zept). In die Berechnung des Index gehen die Preise von
130 landwirtschaftlichen Produkten ein. Die Gewichte für
die Wägung wurden aus der Struktur der inIändischen Ver-
kaufserlöse dieser Produkte im Basiszeitraum abgeleitet.

Neben dem Index der Erzeugerpreise aller landwirtschaft-
Iichen Produkte werden im einzelnen auch die Indizes der
Erzeugerpreise der o.g. pftanzlichen und tierischen Pro-
dukte nachgewiesen. In die Berechnung des Index der Er-
zeugerpreise pflanzlicher Produkte (tierischer Produkte)
gehen die Preise von 98 (32) Produkten ein.1)

1) Zu Einzelheiten siehe Wein reich, G.: Preisindizes der
Landwirtschaft auf Basis 1970, in WiSta 2/L976,
s. 87 ff.
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Produktions-
Eilbericht
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Blatt.tlr.: 1

B e g r L f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung

des Ausstoßes an investitionsreifen bzw. verbrauchsreifen waren

inderlndustrie,unterAusschaltungvonPreisveränderungen.

Indizes der industriellen Bruttoproduktion werden für Investi-
tions- und verbrauchsgüter getrennt berechnet. Der Investitions-
güter- bzw. Verbrauchsgüterindex soll die Produktionsentwicklung
derjenigenwarenmessen,dietechnisch''fertig''undsomitin.
vestitions- bzw. verbrauchsreif sind. Investitionsgüter sind
waren, die von der Industrie hergestellt und riberwiegend von den
unternehmen und vom staat als Anlagegüter gekauft werden. Dabei
handelt es sich nur um Anlagegüter für Ausrüstungsinvestitionen,
nicht auch um solche für Bauinvestitionen. Verbrauchgüter sind
demgegenüber waren, die von der Industrie hergestellt und über-
wietend von den privaten Haushalten verbraucht werden. Einge-
schlossen sind Waren, die im Haushalt selbst noch weiter be-
bzw. verarbeitet werden- Ausgenommen sind dagegen alle Nahrungs-
und Genußmittel industrieller Herstellung'

Bei der Auswahl der waren für die Indexberechnung werden zu-
nächst a}le eindeutigen Vorprodukte ausgesondert und von den
eindeutigen Ferti-gwaien die zweifelsfrei bestimmbaren Investi-
tions-bzw.Verbrauchsgüteralssolchefestgestellt.Vondem
verbleibenden Rest kann eine größere Anzahl von waren nicht nur
als Vorprodukte, sondern auch als Fertigwaren Verwendung finden;
von Ietzteren wiederum kann ein TeiI sowohl Investitions- als
auch Verbrauchsgut sein'.- In diesen Überschneidungsfällen wird
die Zuordnung nach dem Schwerpunktprinzip vorgenommen'

DieGewichtungdereinzelnenWarenreihenberuhtaufBruttopro-
duktionswerten im Basiszeitraum, da der volle wert der ausge-
stoßenen Fertigwaren dargestellt werden soll ' zvt monatlj-chen
Fortschreibung dieser Ausgangsmasse werden Mengenreihen oder
preisbereinigte Wertreihen der Erzeugnisse verwandt'

Der Index der industriellen Bruttoproduktion wird von Kalender-
unregelmäßigkeiten bereinigt dargestellt' Um die kalendermonat-
lichen Indexzahlen von unregelmäßigkeiten im Kalendet (2.8. Fei-
ertage) zu bereinigen, werden sie mit dem Faktor

VolleArbeitstageimBasisjahr+(SonnabendeimBasisjahr
x Gewichtungsfaktor)
fvolle Arbeitstage im
richtsmonat x Gewicht

Berichtsmonat +
ungsfaktor)l x 12
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Produktions-
Eilbericht
o1.o1.62-
31.t2.76

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der Nettoleistung in der Industrie unter Ausschaltung von

Pre isänderungen .

Die Nettoleistung wird errechnet, indem vom Bruttoproduktions-
wert der l,laterialverbrauch, d.h. der wert der verbrauchten,
fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, der Halbwaren,
der Teile und dgl. , sowie der wert der vergebenen Lohnarbeiten
abgezogen werden.

Die Nettoleistung entspricht damit annähernd dem Beitrag der In-
dustrie zum Bruttoinlandsprodukt zu l4atktpreisen. Auch in diese
Größe sind neben der eigentlichen Wertschöpfung noch die Ab-
schreibungen und die Kostensteuern enthalten.

originär ermittelte Nettoproduktionswerte stehen kurzfristig
nicht zur verfügung. Deshalb werden Ersatzreihen genommen, um

die Nettoproduktionswerte eines Basiszeitraumes fortzuschreiben
AIs Ersatzreihen finden Mengenreihen des Güterausstoßesr' preis-
bereinigte wertreihen des Güterausstoßes, preisbereinigte um-
satzreihen, Arbeiterstundenreihen sowie Reihen des Materialein-
satzes Verwendung.

Der Index der industriellen Nettoproduktion wird kalendermonat-
Iich und von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt errechnet. Die
kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln die monatliche Ent-
wicklung der Nettoleistung unter Einschluß der Einflüsse wider,
die sich aufgrund von unregelmäßigkeiten im Kalender (2.B. Fei-
ertage) auf die Nettoproduktion ergeben. um den Index von den
Einflüssen solcher Kalenderunregelmäßigkeiten zu bereinigen,
werden die kalendermonatlichen Indexzahlen mit dem Faktor
VoIIe Arbeitstage im Basisjahr + (§onnabende j-m Basisjahr
x Gewichtungsfaktor)
l]Volle Arbeitstage im Berichtsmonat +
richtsmonat x Gewichtungsfaktor)] x 12

(Sonnabende i-m Be-

multipliziert. Durch diese Bereinigung erhä1t man den von Kalen-
derunregelmäßigkeiten bereinigten Index der industriellen
Nettoproduktion.

B e g r i f f s b e z ie h un I e n : Der Indexder indu-
striellen Nettoproduktion ist konzeptionell vergleich.bar mit dem
Produktionsindex für das Baugewerbe (Zusar.menfassung des Bauhau
und Ausbaugewerbes (siehe Produktionsindex füt das Bauhauptge-
werbe (Monatlicher Baubericht) ) '
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Prc,duktions-
Eilbericht
o1.o1.70

BIatt-ilr.: 1

B e c-, r i f f s i n h a I t : Der Index der Nettopro-

duktion entsprictlt vom Konzept her dem fndex det indu-

s tr iel len Net to7toduktion.

unterschiede zwischen beiden Inc.izes ergehen sich ledig-
Iich drr-rch unterschiede im Bericht:skreis, verursacht durch
di.e Anwendung einer neuen Vtirtsct^aftszweigsystematik
(Übergang vom Systematischen Verzej chnis zum I'ionatliche:n
Industriebericht auf die SYPF:O1) ) , durch die Ejnbeziehung
des Handv;erks und durch die Anderung der Abschneidegren-
zen.

Bej.mrndexderindustrjellenNettoProduktionerfolgtedj'e
Gruppierung nach Industriezweigen, beim Übergang auf den
Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe
wi.rd dagegen nach Wirtsctraftszweigen gruppiert'

1) Systematik der Wirtschaftszweige (vtz) rev" Fassung
fur äie Statistik im Produzierenden Gewerbe - sYPRo - '
Hrsg. Statistisches Bundesamt', Wiesbaden 1976'
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Außenhandels-
statistik
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Blatt-tlr.: 1

Be gr i f fs inh a lt: Meßgröße fürdieVeränderungen
der nominalen Werte von Alatenausfuhr bzw. Wareneinfuhr im Be-

richtszeitraum im VerhäItnis zu den entsprechenden Werten des

Bas iszeitraumes .

Zu Ej.nzelheiten der Begriffe Wareneinfulrr und Vlarenausfuhr
siehe dort.

Im Index der tatsächlichen Werte werden die nominalen Werte
der Warenausfuhr bzw. der Wareneinfuhr im Berichtszeitraum
zu den entsprechenden Werten des Basiszeitraumes in Be-
ziehung gesetzt. Da bei diesem Index lediglich VerhäIt-
nisse aus Werten des Berichtszeitraumes und des Basiszeit-
raumes gebildet werden, handelt es sich eigentlich um
eine Meßzahl.

Anderungen im ZeL tablauf: Fürdenln-
dex der tatsächlichen Werte gelten alle Anderungen im Zeitablauf
die für die flarenausfuhr bzw. die Wareneinfuhr (eußenhandels-
statistik) nachgewiesen werden.
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tatistik der Ver-
aucherpreise

t.ot.62

B e g r i f f s i n h a I t : meßgröße.für die durch-
schnittliche Entwicklung der Verkaufspreise (einschließlich
Mehrwertsteuer) von Waren des Einzelhandels. zugrunde gelegt
werden Unternehmen des Einzelhandels, bei denen der Schwer-

punkt der wirtschaftlichen Tätigkeit im Wiederverkauf von

Waren an Letztverbraucher liegt.

Bei den Letztverbrauchern'handelt es sich überwiegend um
private Haushalte, zruo Teil auch um Käufer im Unternehmens-
und im öffentlichen Bereich.

Nicht zum Einzelhandel zählen - weil der Einzelhandel im
Rahmen der wirtschafttichen Tätigkeit eine untergeordnete
Rolle spielt - Unternehmen, die selbst hergestellte Erzeug-
nisse direkt an Letztverbraucher verkaufen, wie es bei-
spielsweise in den Ladengeschäften des Bäcker- und Fleischer-
handwerks oder in den Verkaufsstellen der fleisch- und
fischverarbeitenden Industrie, der Schuh- und Metallwaren-
industrie bzw. der Kaffeeröstereien geschieht. Landwirte,
die ihre Produkte auf Wochenmärkten anbieten oder den pri-
vaten Verbraucher frei Haus beliefern, gelten ebenfalls
nicht als Einzelhändler.

Der Indexfo::rnel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Umsatzstrukturdes Einzelhandels seit dem Basisjahr 197O
nicht verändert hat (Laspeyres-Index) . In die Berechnung
gehen die Preise von 7O8 Waren ein. Die Gewichte für die
Wägung wurden aus der Umsatzstruktur dieser Waren im Basis-
zeitraum abgeleitet. I )

Die monatlich nachgewiesenen Preisj-ndizes beziehen sich
jeweils auf den Preisstanci zur Nlonatsmitte.

B e g r i f f s b e z Lehu n g e n : ImUnterschied
zum Index der Verbraucherpreise (Einzelhandelsverkaufs-
preise) wird bei den Preisi ndizes für die LebenshaTtung
(Statistik der Verbraucherpreise) auch die Preisentwick-
lung von Gütern berücksj-chtigt, die nicht von Einzel-
handelsunternehmen verkauft werden. Dazu rechnen z.B.
Strom, Gas, wasser, vom Handrverk hergestellte Waren, ferner
Dienstleistungen verschiedener Art sowie Mietwohnungen und

1) z" El-"r.Iheiten siehe Rasch, H.G.: Index der Einzel-
handelspreise auf Basis 1970, in Wista 72/1977, S. 773 ff.
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-garagen. Urgekehrt wird im Einzelhandelspreisindex die
Preisentwicklung von Waren nachgewiesen, die normalerweise
nicht von privaten Haushalten gekauft werden und deshalb
auch nicht im Warenkorb der Lebenshaltungsindizes enthalten
sind, wj-e z.B. Büromaschinen, Landmaschinen und Lastkraft-
$ragen.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den Indi-
zes besteht darin, daß sich die Preisindizes für die
Lebenshaltung auf die Ausgaben privater Haushalte beziehen
und damit Einkaufspreisindizes sind, deren Indexgewichte
aus Ausgabenanteilen abgeleitet wurden. Der Einzelhandels-
preisindex stellt einen Verkaufspreislndex dar, wobei die
Umsatzanteile bestimmter Warenarten des Einzelhandels aIs
Wägungszahlen zugrunde liegen.
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Statistik des
Auftragsbestandes
in der Industrie
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1

Blatt-Nr.: 1

CFK - llr:

GBK . }ir(n):
495, 2277

B e gr i f f s i nha I t : Meßgröße fürdie
Entwicklung des Auftragsbestandes in der Indust-:rie.

Der Auftragsbestand ist definiert als Summe der Werte
aller vorliegenden, fesL akzeptierten und noch nicht
ausgeführten Bestellungen von anderen Unternehmen
oder sonstigen Kunden am Ende des Berichtszeitraums.
Dienstleistungen sind, soweit sie überlicherweise
zur Produktion der Erzeugnisse gehören, einbezogen.
Dies gilt vor allem für lbntagen, wie sie haupt-
sächlich im Schiffbau, im Stahl- und Leichtmetall-
bau und z.T. auch im I'laschinenbau vorkommen. Der
Wert sonstiger Dienstleistungen, wie z.B. Wartungs-
verträge u.ä., zählt dagegeri nicht zum Wert des
Auftragsbestandes .

Die Bewertung der Auftragsbestände erfolgt grund-
sätzlich zu Preisen, die zum Zeitpunkt des Auftrags-
eingangs galten; bei der Existenz von Preisgleit-
klauseln werden diese im Wertansatz berücksichtigt.
In den Wertansatz einbezogen sind die Kosten für
Fracht, Verpackung und Porto sowie die Verbrauchsteuern.
Die Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Preisnachlässe
wie Rabatte, Boni und Skontj- werden ebenfalls abge-
setzt.

Vom Auftragsr"rert bereits im Bau befindlicher Güter
mit langer Produktionsdauer (2.8. angefangene Schiffs-
und Brückenbauten) wird bei der Ermittlung des Auf-
tragsbestandes derjenige TeiI abgesetzt, der nach
Anlegung eines geeigneten wirtschaftlichen Maß-
stabes bereits erstellt uorden ist.
Auftragsbestände aus dem Inland liegen vor, wenn Kunden
mit Sitz im Bundesgebiet, der DDR und Berlin Auf-
träge erteilt haben. Um Auftragsbestände aus dem
Ausland handelt es sich, wenn Kunden mit Sitz im Aus-
land oder inländische Exporteure Bestellungen aufge-
geben haben.

Wertmeßzahlen der Auftragsbestände für ausgewäh1te
Industriezweige werden berechnet, indem Auftragsbe-
stände im Berichtszeitraum zu Auftragsbeständen im
Basiszeitraum in Beziehung gesetzt werden. Für die
Zusauunenfassung der Meßziffern der Industriezweige
zu den Hauptgruppen und zu einer Gesamtzahl werden
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die umsatzwerte des Basiszeitraums - getrennt nach rnrands- undAuslandsumsätzen - ats Gewichte herangezogen.

Anderungen im Ze :-tabl auf : Bis einschl.
L967 war die umsatzsteuer in den Auftragsbestandswerten ent-halten.

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Die Auftragsbestände,
die der Berechnung des rndex des Auftragsbestandes zugrundeliegen, sind vergleichbar abgegrenzt wie die Auftragseingänge,die zur Berechnr:ng des fndex des Auftragseingang,s (Statistik
des Auftragseingangs in der Industrie) herangezogen werden.
rm Auftragseingang sind jedoch auch solche Eingänge erfaßt,die durch verkäufe vom Lager befriedigt werden. oiese Auftrags-
eingänge berühren den Auftragsbestand naturgemäß nicht.
Auftragsbestände werden bei untern.r*.r, erhoben, die nach dem
Hauptbe tei I igtenkonzept den !{irtschaftszweigen zugeordnet werden .Auftragseingänge werden bei Betrieben erhoben, deren Zuordnung
nach dem Beteiligtenkonzept erfolgt.
Auftragsbestände in der rndustrie und im Bauhauptgewerbe sind
überelnstirnmend definiert. Auftraqsbestände werden in der fn-dustrie allerdings bei unternelmeÄ, im Bauhauptgewerbe bei Be-trieben und Arbeitsgemeinschaften erhoben. Die daraus berechnetenrndizes des Auftragsbestandes für rndustrie und Bauhauptgewerbe(statist.ik über den Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe) sind
dennoch miteinander vergleichbar.

Zwischen dem Index des Auftragsbestandes und dem Ant.eil desAuftragseingangs am lJmsatz (Statistik des Auftragseingangs in derIndustrie) besteht nur ein weiter Zusarnmenhangl), denn Werte für
den Anteil des Auftragseingangs am Umsatz, die über hundert pro_
zent riegen, zeigen einen zunehmenden Auftragsbestand an, werteunter hundert Prozent dagegen eine Bestandsabnahme.

ffirschiedzwischendenZeitreihendieserKennzah1enund
seiner Begründung siehe Erhard, u.z zur Aussage des rndex überden Auftragsbestand in der Industrie, in WiSta to/lg7Ls. 606 ff.
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Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
c)l.o1 .71 -
3L. t2.76

2

Blatt-ltr.: 3

B e g r i f f s i n h a 1 t : Meßgröße für die Entwicklung
des Auftragsbestandes im Bauhauptgewerbe.

Der Auftragsbestand ist definiert als die Summe der !{erte aller
vorliegenden, fest akzeptierten und noch nicht ausgeführten Bau-
aufträge von anderen Firmen oder sonstigen Kunden am Ende des
Berichtszeitrar:ms.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Preisen, die zum Zeitpunk
des Auftragseingangs galten. Aufträge, die über einen langen
Zeitraum abgewickelt werden und denen Preisgleitklauseln
liegen, werden jedoch mit Preisen bewertet, die sich aus der
Anwendung der entsprechenden VertragsbestiTrmungen ergeben. In
den Preisen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Auch Rabatte
sind abgesetz1c.

Bei der Ermittlung des Auftragsbestandes ist vom Auftragswert
bereits im Bau befindlicher Projekte derjenige Teil abzusetzen,
der nach Anlegung eines geeigneten wirtschaftlichen Maßstabes
schon erstellt worden ist.
Indizes des Auftragsbestandes werden für einzelne Bauarten und
Auftraggebergruppen, für den Hochbau und Tiefbau und das Bau-
hauptgewerbe insgesamt ausgewiesen. Diese Indizes ergeben sich
als Quotienten aus den jeweiligen Auftragsbeständen des Be-
richtszeitraums und den Auftragsbeständen des Basiszeitrauns;
es handelt sich demnach tur Wertmeßzahlen.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Auftragsbestände,
die der Berechnung des Index des Auftragsbestandes zugrunde
Iiegen, sind vergleichbar abgegrenzt wie die Auftragseingänge,
die zur Berechnung des fndex des Auftragseingangs (Statistik
über den Auftragseingang im Bauhauptgewerbe) herangezogen werden.

Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe und in der Industrie sind
übereinstirrmend definiert. Auftragsbestände werden allerdings
im Bauhauptgewerbe bei Betrieben und Arbeitsgemeinschaften, in
der Industrie bei unternehmen erhoben. Die daraus berechneten
Indizes des Auftragsbestandes für das Bauhauptgewerbe und die
Industrie (Statistik des Auftragsbestandes in der Industrie) sind
dennoch miteinander vergleichbar.

I
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1 Statistik des
Auftragseingangs
in der fndustrie
01.01 .62 -
3t . t2.76

Be gr i f f s inha 1t: Irteßgröße fürdieEntwicklung des
Auftragseingangs in der Industrie.
Der Auftragseingang ist definiert als summe der !{erte arrer imBerichtszeitraum eingegangenen *nd vom Betrieb akzeptierten Auf_träge von anderen Firmen und sonstigen Kunden raut Auftragsbe-stätigung- Verkäufe ab Lager sind einzubeziehen, ,nternehmens-interne Betriebsaufträge dagegen auszuschließen.

Es sind nur Aufträge auf Lieferung eigener Erzeugnrisse, nichtjedoch von Handelsware einbezogen. Neu akzeptierie Aufträgezur Durchführung von Reparaturen, r.ohnarbeiten, rnstarrationen
und Montagen werden ebenfalls erfaßt.
Der wertansatz enthärt die üblicherweise zur produktion der Er-zeugrnisse gehörenden Dienstleistungen, die Kosten für Fracht,verpack,ng und porto sowie die verbrauchsteuern. Die Mehrwert-steuer sowie preisnachrässe wie Rabatte, Boni und skonti sindim Vtertansatz nicht berücksichtigt.
Auftragseingänge aus dem rnrand liegen vor, wenn K,nden mit sitzim Bundesgebiet, der DDR und Berlin Aufträge erteilen. Lrm Auf-tragseingänge aus dem Ausland handelt es sich, wenn Kunden mitsitz im Ausland oder inrändische E:q)orteure Bestelrr:ngen aufge-geben haben.

Zur Berechnung von lvertindizes wird von den nach rnrand und Aus-land gegliederten Auftragseingängen ausgegangen. Diese werdenauf [rlerte für Betriebe mit 10 und mehr Bescnärtigten hochge-rechnet. rm Anschluß daran werden für rndustriezweige euotientenaus den hochgerectu:eten Auftragseingängen im Berichtszeitraum
ru-rd den hochgerechneten Auftragseingängen im Basiszeitraum ge-bildet- Bei der Zusammenfassung dieser wertmeßzahlen für rndu-striezweige zu rndizes für rndustriegruppen bzw. -hauptgruppenund die gesamte rndustrie werden Auftragseingangsanteire aus dem.Basiszeitraum als Gewichte verwendet.

zur Berechnung von vorumenindizes werden nach rndustriezweigengetrennt die vrlertmeßzahren für Auftragseingänge aus dem rnlanddurch den zugehörigen rndex der Erzeugerpreise ind.ustrierr-erProdukte und entsprechend die $Iertmeßzahlen für Auftragseingängeaus dem Ausland durch den zugehörigen rndex der Verkauispreise-für Ausfuhrgüter dividiert. Die votr:menmeßzahl für den gesamtenrndustriezweig wird ermittelt, indem durch einen preisindex
dividiert wird, der aus beiden preisindizes zusammengewogen ist.Bei der Zusanmenfassung der volumenmeßzahlen für rndustriezweige
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zu Indizes für Industriegruppen bzw. - hauptgruppen und die ge-
samte Industrie werden Auftragseingangsanteile aus dem Basis-
zeitraum als Gewichte verwendet.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl.
t96'7 war die Umsatzsteuer in den Auftragseingangswerten ent-
halten.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Auftragseingänge,
die der Berechnung des Index des Auftragseingangs zugrunde
liegen, sind vergleichbar abgegrenzt wie die Auftragsbestände,
die zur Berechnung des rndex des Auftragsbestandes (Statistik
des Auftragsbestandes in der Industrie) herangezogen werden. Im
Auftragseingang sind jedoch auch solche Eingänge erfaßt, die
durch Verkäufe vom Lager befriedigt rwerden. Diese Auftragsein-
gänge berühren naturgemäß den Auftragsbestand nicht.

Auftragseingänge werden bei Betrieben erhoben, die nach dem Be-
teiligtenkonzept den Wirtschaftszweigen zugeordnet werden. Auf-
tragsbestände werden bei Unternetrmen erhoben, deren Zuordnung
nach dem Hauptbeteiligtenkonzept erfolgt.
Auftragseingänge in der Industrie und im Bauhauptgewerbe sind
übereinstimmend definiert. Allerdings werden Auftragseingänge
in der Industrie bei Betrjeben erhoben, die nach dem Beteiligten-
konzept den Wirtschaftszweigen zugeordnet werden. Auftragsein-
gänge im Bauhauptgewerbe werden dagegen bei Betrieben und Ar-
beitsgemeinschaften erhoben, die nach dem Hauptbeteiligtenkon-
zept zugeordnet werden. Die Indizes des Auftragseingangs für

'die Industrie und für das Bauhauptgewerbe (Statistik über den
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe) sind dennoch vergleichbar.

Begri f fs inhal t: Meßgröße fürdieEntwicklungdes
Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe.

Der Auftragseingang ist definiert als Sumne der Werte aller im
Berichtszeitraum eingegangenen und vom Betrieb fest akzeptierten
Bauaufträge.

Aufträge, die durch Arbeitsgemeinschaften abgewickelt werden
sollen, werden in die Meldung der Arbeitsgemeinschaft aufge-
nommen. Bei den Unternehmen bzw. Betrieben, die diese Arbeitsge-
meinschaft bilden, sind sie nicht aufzuführen.

I
I

I
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INDEX DES AUFTRAGSEINGANGS
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GBl( - llr(n):

Statistikr/
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Teile von Bauaufträgen, die an andere Baufirmen ars unter-aufträge weitergegeben'werden sorlen, werden nur von diesenangegeben, um so Doppelzählungen zu vermeiden.

Die hlertansätze für bauhauptgewerbliche Baureistu.ngen ent-sprechen der verdingungsordnung für Bauleistlxrgen. Die Mehr-wertsteuer ist in diesen I'Iertansätzen nicht enfharten.
rndizes des Auftragseingangs werden für einzerne Bauart.enund Auftraggebergruppen, für den Hochbau und Tiefbau und dasBauhauptgewerbe insgesamt ausgewiesen. Diese Indizes,;;";;;si'ch als Quotienten aus den jeweirigen Auftragseingängen desBerichtszeitrar:ms r:nd den Auftragseingängen aäs saÄiszeitraums;es handelt slch demnach um Wertmeßzahlen.

Begr
die der
liegen,
die zur
über den
werden.

i f f s b e z i- e h u n g e n : Die Auftragseingänge,Berechnung des Index des Auftragsej-ngangs zuirunaä-sind vergleichbar abgegrenzt wie die auitragsUestände,
Berechnung des fndex des Auftragsbestandes (StatistikAuftragsbestand im Bauhauptgewerbe) herangezogen

Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe und in der rndustrie sindübereinstimmend definiert. Allerdings werden Auftragseingänge inder rndustrie bei Betrieben erhoben, die nach dem Beteiligten-konzept den wirtschaftszweigen zugeordnet werden. Auftragsein-gänge werden im Bauhauptgewerbe bei Betrieben und Arbeitsgemein-schaften erhoben, die nach dem Hauptbeteirigtenkonzept zuge-ordnet werden. Die rndizes des Auftragseingängs für das Bau-hauptgewerbe und für die Industrie (Statisiik des Auftragsein_gangs in der Industrie) sind dennoch vergleichbar.
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Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie
01.01 .62 -
3t. t2.76

Begriffsinhalt Meßgröße für die Entwick-
lung des llmsatzes in der Industrie

In der Statistik des Auftragseingangs ist der lJmsatz be-
stimmt als Suurne der Entgelte für Lieferungen eigener
Erzeugnisse und Leistungen, die von Betrieben im Zu-
samnenhang mit dem Betriebszweck erbracht werden.

Nicht einbezogen in die Entgelte für Lieferungen und
Leistungen sind die Erlöse aus Handelswaren und Neben-
geschäften (Erlöse aus Vermietung und Verpachtung,
Lizenzvergabe, Provisionen u.ä.). Außer Ansatz bleiben
auch die außerordentlichen Erträge (2.8. aus dem Ver-
kauf von Anlagegütern), die betriebsfrernden Erträge (Zinsen,
Dividenden u.a.m. ) sowie der Wert der selbsterstellten
Anlagen und des Eigenverbrauchs. Erzeugnis- und Leistungs-
abgabe zwischen den Betrieben eines Mehrbetriebsunter-
nehmens gelten nicht als Umsätze, wohl aber die Er-
zeugnis- und Leistungsabgaben zwischen rechtlich selb-
ständigen Konzernunternehmen.

Als erbracht gelten Lieferungen und Leistungen, wenn
sie in Rechnung gestellt werden ohne Rücksicht auf den
Zahlungseingang oder den Liefertermin. Entgelte für
erbracht.e Erzeugnisse und Leistungen sind Preise ab-
züglich unrnittelbar gewährter Preisnachlässe (Rabatte,
Boni, Skonti), aber einschl. der Kosten für Fracht,
Porto und Verpackung. Verbrauchsteuern werden in den Preis
einbezogen. Die Umsatz-(Mehrwert-)steuer ist in den IJm-
sätzen nicht enthalten.

Der Index des Uosatzes wird für Inlandsumsätze und Aus-
landsumsätze nachgewiesen.

INI,ANNSUMSATZE

Entgelte für Lieferungen und Leistungen an Empfänger im
Bundesgebiet einschl. Berlin (west) und in der DDR einschl.
Berlin (Ost).

AUSIÄNDSUI{SÄTZE

Erlöse für direkte Lieferungen und Leistungen an Empfänger,
die im Ausland ansässig sind sowie an inlärdische Expor-
teure.

Der Index des lJmsatzes wird als Wert- und als Volumen-
index nachgewiesen. 2-

I
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hIERTINDEX (MESSZAIIL)

Die tlmsätze werden für jeden Wirtschaftszweig - nach
Inlands- und Auslandsumsatz getrennt - erfaßt. Diese
Vflerte werden hochgerechnet, um Schwankungen im Be-richtskreis auszuschließen. Danach werden euotientenaus den umsätzen im Berichtszeitraum und den Umsätzenin einem Basiszej-traum gebildet. Die Meßzahl für den
Gesamtumsatz wird aus den zusammengefaßten Inlands-
und Auslandswerten im Berichtszeitraum und den zusammen-gefaßten Inlands- und Auslandsbasiswerten berechnet.
Diese für jeden Wirtschaftszweig berechneten lrlertmeß-
zahlen des Umsatzes werden mit Hilfe von Gewichten zu
Gruppenindj-zes, zu Hauptgruppenindizes und schließlich
zu Indizes für das gesamte verarbeitende Gewerbe zu-
sammengefaßt. Als Gewichte dienen die Umsatzanteile derjeweiligs untergeordneten sysLematischen positionen im
Basiszeitraum.

VOLUMENINDEX

Die rnrandswertmeßzahlen jedes wirtschaftszweigs werden durch
den zugehörigen Index der Erzeugerpreise industrje-Il.er
Produkte dividiert; bei den Auslandsmeßzahlen wird der
Index der Verkaufspreise für Ausfuhrgüter und bei der
Meßzahl für den gesamten Wirtschaftszweig ein aus beiden
Preisreihen zusammengewogener Index verwendet.

Anderungen im Zei tablauf :einschl. L967 war in den Umsätzen die lrmsatzsteuer
halten.

Bis
ent-

B e gr i f f sb e z Le hu ng e n : Der Indexdes
Irmsatzes und die Meßzahlen des llmsatzes (Groß-, Einzel-
handels-, Gastgewerbestatistik) sind t4eßgrößen für die
Entwicklung des Umsatzes im jeweiligen !{irtschaftszweig.
Sie bezeichnen insofern vergleichbare Tatbestände,
dennoch unterscheiden sie sich in mehrfacher Hinsicht.
Allerdings ist zu berücksichtigen, daß in der Statistik des
Auftragsei-ngangs nur lJmsätze aus Lieferungen eigener Er-
zeugnisse und Leistungen zugrunde gelegt werden. Eigen-
verbräuche sind in den llnrsatz nicht einbezogen. In den
Handels- und Gastgewerbestatistiken machen die Handels-
waren und die Nebengeschäfte dagegen den Großteil des
Umsatzes aus. Eigenverbräuche sind ebenfalls einbezogen.
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Außenhandels-
statistik
01 .01 . 52

Blatt-llr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Veränderung

der realen werte (d-h. des Volumens) von Warenausfuhr bzw'

wareneinfuhr im Berichtszeitraum im verhältnis zu den entspre-

chenden Werten des Basiszeitraumes'

zu Einzelheiten der Beqriffe Wareneinfuhr und Warenausfuhr
siehe dort.

Der Index des Volumens wird nach der Formel von Laspeyres be-
rechnet. Es werden zuej-nander ins Verhältnis gesetzt: Die Aus-
fuhr- bzw. Einfuhrvolumina im Berichtszeitraum zu Durchschnitts-
werten (Preisen) des Basiszeitraumes und die Ausfuhr- bzw' Ein-
fuhrwerte im Basiszeitraum.l) Durch diesen vergleich wird die
von Durchschnittswertänderungen bereinigte Außenhandelsent-
wicklung dargestellt-

Anderungen im ZeL tablauf: Fürden
Index des Volumens gelten alle Anderungen im Zeitablauf' die
für die Watenausfuhr bzw. d':-.e Wareneinfuhr (Außenhandelsstatis-
tik) nachgewiesen werden.

1) Zu Einzelheiten des
Außenhandelsvolumen
in WlSta L2/L974, S'

Berechnungsverfahrens vgl' Bergmann, W' :
und Außenliandelsindizes auf Basis L97o'

823 ff.
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Außenhandels-
statistik
01.01.50

Blatt-llr.: 1

Zu den industrialisiertenBegriffsinhalt
westlichen Ländern rechnen:

EG-Länder:
Frankreich
Belgien und Luxemburg
Niederlande
Italien
Großbritannien
Republik Irland
Dänemark

Andere europ. Länder
I sland
Färöer
Nonregen
Schweden
Finnland
Schweiz
österreich
Portugal
Spanien
Andorra
Gibraltar
Vatikanstadt
MaIta
Jugoslawien
Griechenland
Türkei

Vereinigte Staaten
und Kanada:
Vereinigte Staaten
Kanada

Übrige Länder:
Republik Südafrika
und Südwestafrika

Japan
Australi-en
Neuseeland

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBK - Nr(n):
567

INDUSTRIAIISIERTE WESTLICHE LJINDER

Begrl ff:

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 08.06.78

Hochsee- und
Küs tenfischerei-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
o1.o1.68

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Gefangener Seefisch' der die

Rohware zur Fischmehlerzeugung darstellt'

AIs gefangener
Iandeten Seefi
Küstenfischere
Fangboote) .

Seefisch gilt die Menge des im Bundesgebiet an

sches. Fangschi ffe sind deutsche Hochsee- und
ifahrzeuge (Trawler , I'ogget, Kutter und kleinere

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBK - n):
1 150

B egrl ff:

INDUSTRIEFISCH

Statistik,/
Gti I t igke itsze itraum Be gri f f s inhalt/;inderungen im ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen
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Statistik der
Außenhandelspreis e

01 .01 .50

B e g x i f f s i n h a I t : A1Ie Vrlaren der Warengruppen
Bergbauliche Erzeugnisse Warengruppe 27

MineralöIerzeugnisse " 22

Steine und Erden, Asbestwaren, Schleif- " 25
mittel
Eisen und Stahl (Erzeugnisse der Eisen " 27
schaffenden und Ferrolegierungsindustrie)
NE-MetaIIe und -Metallhalbzeug (einschl. " 28
Edelmetalle und deren Halbzeug)
Gießereierzeugnisse " 29

Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalz- rr 30
werke und der Stahlverformung
Stahlbauerzeugnisse und Schienenfahrzeuge " 31

Maschinenbauerzeugnisse (einschl. Acker- " 32
schlepper)
Straßenfahrzeuge " 33

Elektrotechnische Erzeugnisse " 36

Feinmechanische und optische Erzeug- r' 37
nisse, Uhren
Eisen-, Blech- und Metallwaren " 38

Musikinstrumente, Spielwaren, Sportgeräte, " 39
Schmuck, bearbeitete Edelsteine
Chemische Erzeugnisse " 40

Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte " 50
und -einrichtungen
Feinkeramische Erzeugnisse " 51

Glas- und Glaswaren ' 52

Schnittholz, Sperrholz und sonstiges " 53
bearbeitetes Holz
Holzwaren " 54

Holzschliff, Zellstoff, Papi-er und Pappe " 55

Papier- und Pappewaren " 56

Druckereierzeugnisse, Lichtpaus- und " 57
verwandte Waren

2



Stand: 24 .O4.79 Blatt.llr.: 2

Kunststof f erzeugnis se

Gummiwaren

Leder
Lederwaren und Schuhe

Textilien
Bekleidung
Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes
Tabakwaren
des Systematischen warenverzeichnisses
statistik, Ausgabe 1975.

Warengruppe
il

tt

ll

ll

ll

il

58

59

5t
62

63

64

68

69

t

für die Industrie-

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem lrlarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des systematischen l,larenver-
zeichnisses für die rndustriestatistik (wr) umgeschlüsselt' Da
im WI die Vrlaren in erster Linie nach produktionswirtschaftli-
chen, im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenrlberstellung
geringfügige Abweichungen ergeben. 1 )

Anderungen im Zei tablauf: Zwischen
den verschiedenen jeweils güItigen Ausgaben des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik bestehen gering-
fügige Abweichungen.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Zuden industriellen
Erzeugnissen zählen dl-e Erzeugnisse der vetatbeitenden Indu-
strje (Statistik der Außenhandelspreise, Statistik der Er-
zeugerpreise industrieller Produkte). Die industriellen Er-
zeugnisse unrfassen zusät.zlich aber noch die öergbauLichen
Erzeugnisse (Statistik der ErzeugerPreise industrieller Pro-
dukte, Außenhandelsstatistik, Statistik der Außenhandels-
preise) .

l\ zu Einzelheiten über die Auswahl der warennummern siehe
Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1, Anhang 2: Gegenüber-
stellung der Vrlarengruppen und -zweige des V{arenverzeich-
nisses für die Industriestatistik und der Nrmmern des Vta-
renverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik-

I
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Statistik der
Effektenkurse
o1 .o1.65

B e g r i f f s i n h a I t : wirtschaftsbereich, der
die Zweige

Chemische Industrie (Farbenwerke, Chemiefaserindustrie,
übrige chemische Industrie),
Kunststoff- und gummiverarbeitsende Industrie,
Industrie der Steine und Erden (Zementindustrie, übrige
Industrie der Steine und Erden),
Feinkeramische und Glasindustrie,
NE-Metallindustrie (einschl. NE-Metallgießerei),
Stahl- und Leichtmetallbau,
Maschinenbau,
Straßenfahrzeugbau,
Schiffbau,
Elektrotechnische Industrie,
Feinmechanische, optische und Uhrenindustrj-e,
Eisen-, Blech-, Metall-, Spiel-, Schmuckwarenindustrie,
Holzindustrie,
Papier- und Druckereiindustrie,
Lederindustrie,
Textil- und Bekleidungsindustrie,
Nahrungs- und Genußmittelindustrie (Brauereien und MäIzereien,
übrige Nahrungs- und Genußmittelindustrie)

in der Abgrenzung nach der Systematik der Wirtschaftszweige,
Ausgabe 1961, umfaßt.

Begrif f sbez,{ ehungen: ImUnterschiedzr:rn
Wirtschaftsbereich Industrie (ohne Montanindustrie) umfaßt der
Vrlirtschaftsbereich Verarbeitende Industrie (Produktions-EiI-
bericht) zusätzlich die Wirtschaftszweige Hochofen-, Stahl- und
Warmwalzwerke, Schmiede-, Preß- und Hanrnerwerke, Eisen-, Stahl-
und Tempergießerei, Ziehereien und Kaltwalzwerke, Stahlver-
formung sowie Oberflächenveredelung und -härtung.



Stand: 15.03.79

Iks- und Berufs-
zählung 1970

BlattJlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Berufsblldende Schulen' die

auf der Mittleren Reife und dem Besuch einer Fachoberschule

oder einer entsprechenden Ausbildung aufbauen und normaler-

weise 6 Semester Vollzeitunterricht umfassen'

Die Ingenieurschulen stellen eine selbständige Stufe im
Aufbau der technischen Berufsausbildung dar'

1969 wurde damit begonnen, die Ingenieurschulen in Fach-
hochschulen umzuwanäetn' Die Schulen' die zum Stichtag
der Vo1ks- und Berufszählunq 1970 bereits umgewandelt
waren, wurden jedoch noch den Ingenieurschulen zugeordnet'

Fachhochschulen, die aus den Höheren Fachschulen hervorge-
gangen waren, wurden demgegenüber nicht den Ingenieur-
schulen, sondern den Fachschulen zugerechnet' Ebenfalls
nicht zu den Ingenieurschulen zählen die Technikerschulen'

AlsAbschlußaneinerlngenieurschulegiltdieerfolgreiche
Absolvierung der vorgeschriebenen Schulzeit' Sie ist im

allgemeinen mit einer Abschlußprüfung verbunden' ,

I'
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Monatlicher
Industriebericht
01.01.50 -
31.12.76

2. statistik des
Auftragsbestandes
1n der Industrie
01.01 .70 -
31.t2.76

Statistik des
Auftragseingang s
in der Industri-e
01.01 .62 -
31.L2.76

4 Statistik des
Auftragsbestandes
im Verarbeitenden
Gewerbe

ot .oL .77

5. Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im Berg-
bau und im Ver-
arbeitenden Ge-
werbe

01 .01 .70

Blatt4r.: 7

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zum Inland rechnen die
Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) und

die Deutsche Demokratische Republik einschl. Berlin (Ost).

3
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Begrl ff:

INLAND

statistik/
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Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherbergungs-
stätten
o1.o1.60

BlattJlr.: 
" 

1

Begiiffsinhalt:Personen,dieihrenständigen
wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einschl.
Berlin(West)oderinnerhalbderDeutschenDemokratischen
Republik oder Berlin (ost) haben, ohne Rücksicht auf ihre
S taatsangehörigkeit .

AIs ständiger wohnsitz gilt der überwiegende Aufenthalts-
ort. Angehörige der im Bundesgebiet stationierten aus-
Iändischen Streitkräfte gelten daher in ihrer Eigenschaft
als Gäste von Beherbergunqsstätten als Inländer'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBl( - llr(n) :
1 145

Begrl ff:

INI,ANDER

Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
Gü Itigkeitszeitraum
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Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
01 .oL.62

B e g r i f f s i n h a I t : Die Insolvenzen umfassen die
beantragten Konkursverfahren (einsch7. Anschlußkonkurse) und
die eröffneten VergLeichsverfahren abzüglich der beantragten
Anschlußkonkurse.

Zu den beantragten Konkursverfahren zählen beim zuständigen
Amtsgericht beantragte Verfahren. Sie werden gemäß Konkurs-
ordnung vom Konkursgericht entweder eröffnet oder mangels
Masse abgelehnt.l)

Zu den eröffneten Vergleichsverfahren zählen nur Verfahren,
die gemäß Vergleichsordnung vom zuständigen Amtsgericht er-
öffnet werden.zl Nicht erfaßt werden Anträge auf Eröffnung
eines Vergleichsverfahrens, die vom Gericht abgetehnt werden.

Von der Summe aus beantragten Konkursverfahren (einschl. An-
schlußkonkurse) und eröffneten Vergleichsverfahren werden die
Anschlußkonkurse abgezogen, da sie zu einem früheren Zeitpunkt
bereits als eröffnetes Vergleichsverfahren gezählt sind.

B e g r i f f s b e z ie hun g e n : Die Summe aus
eröffneten VergTeichsverfahren und beantragten Konkursv,er-
fahren (einsch7. Anschlußkonkurse), vermindert rrm die fnso-I-
venzen (ohne Anschlußkonkurse), ergibt die Zahl der beantragten
Anschlußkonkurse, denen ein eröffnetes Vergleichsverfahren
voranging.

1) Zu Einzelheiten siehe Konkursordnung v. 20.5.1898
(RGBI. S. 612).

2) Zu Einzelheiten siehe Vergleichsordnung v. 20.2.1935
(RGBI. r S. 321).
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AIIe folgenden
Statistiken

Produktions-
Eilbericht
ot.ot.62

1

\

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die von der Industrie
hergestellt werden, als technisch fertig angesehen werden und

überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter ge-
kauft werden.

AIs technisch fertig gelten waren, die voraussichtlich keiner
weiteren Be- oder Verarbeitung im gewerblichen Produktionsbe-
reich mehr unterliegen, sondern zux Lel-zben Verwendung bestimmt
sind. Als Be- oder Verarbeitung gilt jede Umformung von Stoffen,
jede Verbindung mit anderen Stoffen sowie der Einbau von Teilen.

Die Investitionsgüter urifassen ausgewählte warenarten (Sechs-
steller) aus dem Systematischen Warenverzeichnis für die In-
dustriestatistik, Ausgabe 1970. Bei der Auswahl der Waren wird
so vorgegangen, daß anhand des Systematischen l{arenverzeichnisses
für die Industriestatistik zunächst alle eindeutigen Vorprodukte
(technisch nicht fertige Waren) ausgesondert und von den eindeu-
tigen Fertigwaren die klar bestimmbaren Investitions- und
Verbrauchsgüter festgestellt werden. Da von dem verbleibenden
Rest eine größere Anzahl von v{aren nicht nur als Vorprodukte
sondern auch als Fertigrwaren Verwendung finden und von letzteren
wiederum ein Teil sowohl Investitionsgut als auch Verbrauchsgut
sein kann, werden die verbleibenden !{aren nach dem Schwerpunkt
ihrer voraussichtlichen Verwendung zugeordnet.

Zu den Investitionsgütern rechnen im wesentlichen StahLbauer-
zeugnisse, Maschinenbauerzeugnisse, Straßenfahrzeuge, (soweit
Investitionsgut), eLektrotechnische rnvestitionsgüter, Bütoma-
schinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen und sonstige
im rndex erfaßte Investitionsgüter.

Nicht zu den Investitionsgütern zählen Güter für Bauinvestitionen
d.h. die Lieferungen des Verarbeitenden Gewerbes an das Bauge-
werbe und die Leistungen des Baugewerbes selbst bleiben unbe-
rücksichtigt.

Begr i f fs inha I t: Das Gewichtungsschema, daszur
Berectinung des nach Investitions- und verbrauchsgütern geglieder-
ten Index der industriellen Nettoproduktion verwendet wird, wurde
aus den Bruttoproduktionswerten aller Warenarten, die a1s rn-
vestit,ionsgüter gelten, ermittelt.

2
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Die Fortschreibung der Reihen erfolgt durch - für die Ge-
samtheit der Investitionsgüter annähernd repräsentative -
Erzeugnisreihen des Produktions-Eilberichts.

B e g r i f f s i n h a I t : zusammengefaßt werden
solche Warenarten, die als Investitionsgüter gelten, und
für die im Rahmen der laufenden Statistiken Preise er-
hoben werden. Von den rund 1 4OO Warenarten, die als In-
vestitionsgüter gelten, werden rund 600 berücksichtigt.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erfaßt werden alle als In-
vestitionsgüter geltenden Waren.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeictrnis für die Außenhandelsstatistik (WA)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
!{arenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umge-
schlüsselt. Da im WI die Waren in erster Linie nach pro-
duktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechni-
schen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können
sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen
ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Warennr.unmern des WA, die nicht genau mit den entsprechenden
Warennummern des WI rjbereinstinrnen, werden nach dem Schwer-
punkt ihrer voraussichtlichen Verwendung zugeordnet.

Waren, die im WA besonders heräusgestellt sj-nd, wie z.B.
maschinelle Anlagen (volIständige Fabrikationseinrichtungen),
und bei denen es sich eindeutig um Investitionsgüter handelt,
werden ebenfalls mit erfaßt.
Anderungen im ZeL tablauf: Beider
Umstellung der Indizes von Basis t962 auf Basis 1970 wurden
eine Reihe von Anderungen in der Warenauswahl vorgenommen.
Zu Einzelheiten siehe unter den einzelnen Gliederungsposi-
tionen des Index des Außenhandelsvolumens.

2 Statistik der
Erzeugeryreise
industrieller
Produkte
o1.o1.68
Außenhandels-
statistik
o1.o1.60

3.1

3 2 Statistik der
Außenhandels-
preise
ot.ol .62
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Jahreserhebung
einschl. Inve-
stitions erhebung
bei Unternehmen
des Bauhauptge-
werbes (einschl.
Fertigteilbau)
ol.oL.76

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Wert al.ler vom Unt:ernehmen

im Geschäftsjahr erbrachterr Baulej.stLtngen.

Die erbrachten Bauleistungen r:nifasseri im Inland erbrachte
Bauleistungen für fremde Rechnung, anEefangene und noch
nicht abgerechne,te Bauleistungerr für Dritte, Baruleist.ungen
an Gebäuden, die noch keinen K-äufer gefunden haben, sc'wie
Bauleistungen für eigene Zwecke des Unternehmens (selbster-
stellte Anlagen), und zwar unabhängig davon, ob sie abge-
rechnet oder angezahlt sind oder nicht. Ferner sind Repa-
raturen, Montage- und Lchna.rbeiten für fremcle Unternehmen
sowie Nachunternetnierlej-stungen einbezogen.

Selbs;tersteltte Anlagen (nur Bat',Ieistungen) und angefangene,
aber noch ni.cht abgerechnete Bauleistungen werden zu Her-
stellungskosten bewertet. Für abgerechnete BauleistunEen wer-
den Preise abzüglich gewährter Preisnachlässe (Rabatte,
Boni, Sk-onti u.a.) zugrunde gelegt. Die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) ist nicht erithalten.
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Stand: 30 .o4.19

Jahreserhebung
einschl. Inve-
stitions erhebung
bei Unternehmen
des BauhauPtge-
werbes (einschl.
Fertigteilbau)
ol.or .76

B latt-tlr.:

B e g r i f f s i n h a I t : Wert aller vom Urtter-

nehmenimGeschäftsjahrerbrachtenBauleistungen(Jahres-
bauleistung) sowie Umsatz aus sonstigen eigenen Er-

zeugnissen' aus industriellen'/handwerklichen Dienst-

leistungen, aus Handelsware und aus scnstigen nichtin-'

dustri el Ie n,/n ichthandwe rk I i chen Täti gke i ten'

Die Jahresbauleistung umfaßt' im einzelnen im Inland er-
br:achte Bauleistungen für fremde Rechntmg, angefangene und
noch nicht abgerechnete Bauleistungen für Dritte' Bauleistun-
gen an Gebäuden, die noch keinen Käufer gefunden haben' so-
wie Bauleistungen für eigene Zwecke' des Unt'ernetutrens
(selbsterstellte Arrlagen), und zwar unab'hängig davon'
ob sie abgerechnet oder angezahlt sind oder nicht'

Ferner sind in der Jahresbauleistung ReFaraturen' t"lon-
tage- und Lohnarbeiten für fremde Unternehmer sowie Na'ch-

unternehme r leistungen eirrbezoqen'

Als Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen gilt der
Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen von Erzeugnissen'
die im RaLhmen von anderen Produktionstätigkeiten des
Unternehmens entstanden sind und nicht in der eigenen
Bauleistung abgerechnet sind' Einbezogen werden auch Um-

säLze aus dem Verkauf von Waren, die in Lohnarbeit bei
anderen Urtternehmen hergestellt werden, sowie Erlöse für
verkaufsfähigeProduktionsrückständer:ndähnlicheMateria_
Iien (2.B. bei der Produktion anfallender Schrott und
Material, das bei Abbrucharbeiten anfäI1t) '

ztln umsatz aus industriellen,/handwerklichen Diensitlei-
stungen rechnen z.B- Gerätereparaturen für Dritte'

AIs llmsatz aus liandelsware gilt der Umsatz von fremden
Erzeugnissen, die inr allgemeinen unbearbeitet und ohne
fertigungstechn.ische Verbindung mit eigenen Erzerignissen
we iterverkaruft werden.

zum umsatz aus sonst-igen nichtindustriellen/ni.chthandwerk-'
lichen Tätigkeiten zählen im wesentlichen:

- Umsätze aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten'
betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl'
Leasing) ,
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- Erlöse aus Wohnungsvermietung (von betriebl.ich und
nichtbetriehlich genutzten Wchngebäuden), jedoch ohne
Erlöse aus Grundstücksverpachtung,

- Horrorare für Architekten- und Ingenieurleistungen
sorrie für Gutachtertätigk€rit,

- Erlöse aus der Verärißerung von Pal-enten und der Ver-
gabe von Lizeflzen,

- Frovisionseinnahmen,
- Erlöse c-us Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren),

- Erlöse aus Belegschaftseinrictrtungen (2.B. Er1öse eine'r
vom Unternehmen auf eigene Rechnung betriebenen Kantine)

selhsterstellte Anlagen (nrir Baruleistungen) und angefangene,
abe,r noch nicht abgerechnete Bauleistungen werden zu He'r-
stel lungskosten beh/ertet.

Für abgerechnete Bauleistungen und sonstige Umsätze wer-
den Preise abzüglich gewäh.rter Preisnachlässe (Rabatte,
Borii, Skonti u.a.) zugrunde gelegt. Di-e Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) ist nicht enthalten.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Jahresbaulei-
stung und sonstiger Umsatz. entsprech.en dem früher er-
mittelten wittschaftTichen Umsatz (Unternehmens- und In-
vestitionserhebung im Bauhauptgewerbe, O1-O1-62 - 3l-L2-'t5) .
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Schl-achtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik

B e g r i f f s i n h a I t : Rinder, die weniger a1s

l/2 lahr alt sind. und weniger als 22O kq Lebendgewicht be-
sitzen.o1.o1.50
Nachger^riesen werden die Anzahl der gewerblichen SchTachtun-
genr der ll2us56h7achtungen und die Gesamtschl-achtmenge
von KäIbern.

Anderungen im Zei. tablauf: YorL974
galten als Kälber Rinder, die weniger als drei Monate alt waren.
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Statistik
über den
Steuerhaushalt
01.01.62

Blatt_ilr.: 1

Begriffsinhalt:BesondereErhebungsformder
Einkommensteuer, die auf bestimmte inländische Kapitalerträge
erhoben wird.

Zu diesen Kapitalerträgen gehören insbesondere
.AusschüttungenvonKapitalgesellschaften,Erwerbs-undwirt-

s chaftsgenossenschaf ten
- Einnahmen aus einem Handelsgewerbe a1s stiller Gesellschafter

- Zinsen aus festverzinslichen V'Tertpapieren, soweit sie Per-
sonen zufließen, die im Inland weder einen wohnsitz noch
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,

- zinsen aus bestimmten, nach dem 31.3.1952 und vor dem 1.1.1955
ausgegebenen festverzinslichen wertpaPieren nach Maßgabe des
§ a: els. 1 Nr. 5 EinkommensteuergeseLz'''

Die ab L.l.tg77 zu vergütÖnde oder anzurechnende Körperschaft-
steuer gehört zwar zu den Einkünften aus Kapitalvermögen, uh-
terliegt jedoch grundsätzlich nicht der KaPitalertragsteuer.

Die Kapitalertragsteuer beträgt 25 v.H. der Kapitalerträge, bei
zinsen aus bestimmten festverzinslichen wertpapieren 30 v.H"
falls der Gläubiger die Kapitalertragsteuer trägt, andernfalls
gelten höhere steuersätze. während bei dem satz von 30 v.H. die
Einkomnensteuerschuld als voll abgegolten gilt (auf Antrag auch
Einbeziehung in die Veranlagung), stellt der Abzug von 25 v'H'
eine einkommensteuerlj-che Vorauszahtung dar, die auf die gesante
Einkommensteuerschuld des Jahres, in dem die Kapitalertragsteuer
entrichtet wird, angerechnet wird. Unter bestimmten, in
§§ aaa ff. Einkommensteuergesetz nan.t erläuterten Voraussetzun-
gen kann die Kapitatertragsteuer erstattet oder von ihrem Ab-
zug Abstand genommen werden.

A1s nicht veranlagte steuer vom Ertrag ist im Aufkommen der
Kapitalertragsteuer ferner die von beschränkt steuerpflichtigen
Aufsichtsratsmitgliedern erhobene Aufsichtsratsteuer (30 t)
enthalten sowie die Abzugsteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen

zu Einzelheiten siehe §§ 43 ff. Einkommensteuergesetz (ESLG)

lg77 L.d.F. v. 5.12.1977 (BGBI- I S. 2365), zuLetzL geändert
durch Steueränderungsgesetz 1979 v' 30'11 'L978 (BGBI' I
s.1849).
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(2.B. aufgrund einer im fnland ausgeübten Tätigkeit als
Künstler, Journalist u. dgl.) in Höhe von 25 bzw- 15 E

(§ SOa Abs. 4 Einkommensteuergesetz).

Die Kapitalertragsteuer (bzw. Aufsichtsratsteuer/Steuer nach
§ SO afs. 4 Einkommensteuergesetz) entsteht in dem Zeitpunkt, in
dem die Kapitalerträge (Vergütungen) dem Gläubiger zufließen;
zu diesem Zeitpunkt ist der Steuerabzug vorzunehmen. Die inner-
halb eines Kalendermonats (Kalendervierteljahres) einbehaltene
Steuer ist jeweils bis zum 10. des dem Kalendermonat (Kalender-
vierteljahr) folgenden Monats an das Finanzamt abzuführen.

Anderungen im Zei tablauf : Ab28-6.7965
wurde die Kapitalertragsteuer auf Zinsen aus festverzinslichen
Wertpapieren, die Gebietsfremden zufließen (Kuponsteuer), ein-
geführt.
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Statistik der
Kapitalge-
sellschaften
o1.o1 .53

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen, die in der
Rechtsform der Aktiengesellschaftl), der Kommanditgesell-
schaft auf aktienl) oder der Gesellschaft mit beschränkter

?rHaftung-' geführt werden.

A1s Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat. Dazu zählen auch rechtlich selbständige
Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar von einem ande-
ren Unternehmen abhängig sind (Tochtergesellschaften), auch
wenn solche Tochtergesellschaften zusammen mit dem sie be-
herrschenden unternehmen einheitrich gereitet werden (Konzern-
gesellschaften) .

Zu den Kapitalgesellschaften zäh1en auch:

- Niederlassungen ausländischer Unternehmen im Bundesgebiet,
sofern sie a1s rechtrich serbständige Tochtergeserlschaften
in der Rechtsform der AG, KGaA oder GmbH geführt werden,

- Gesellschaften ohne eigene Beschäftigte (ruhende Gesell-
schaften, Mantelgesellschaften), sofern sj_e im Handelsre-
gister eingetragen und nicht aufgelöst sind.

Die Kapitalgesellschaften werden anhand ihrer Eintragungen
in den Handelsregistern erfaßt. Vor der Eintragung in das
Handelsregister besteht eine Kapitalgesellschaft als solche
nicht. Einbezogen werden nur eingetragene Gesellschaften,
die nicht aufgelöst sind. Eine Gesellschaft wird u.a. auf-
geIöst durch Beschluß der Hauptversammlung oder der Ge-
sellschafter über die Eröffnung der Abwicklung oder durch
Eröffnung eines Konkursverfahrens.

Nicht als Kapitalgesellschaften erfaßt werden:

- Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
- Bergrechtliche Gewerkschaften
- Gesellschaften, deren Nennkapital nicht auf einen Betrag

in Deutscher Mark lautet.

1) Zu Einzelheiten siehe AktiengeseLz v. 6.9.1965 (BGBI. Is. Lo92) .
2) Zu Einzelheiten siehe Gesetz betreffend die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung v. 2O.4.LB9Z (RGBI. I S. 4j7).
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In der Statistik der Kapitalgesellschaften werden die Jahres-
endbestände der in den Handelsregistern eingetragenen und
nicht aufgelösten Gesellschaften sowie die im Jahresverlauf
registrierten Zu- und Abgänge an diesen Gesellschaften nach-
gewiesen.

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Kapitalgesell-
schaften und Unternehmen in der Rechtsform der Aktienge-
sellschaft, der Konrnanditgesellschaft auf Aktien und der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Arbeitsstätten-
zählung) sind ähnlich abgegrenzt.

Nur zu den Kapitalgesellschaften rechnen Gesellschaften,
die zwar im Handefsregister eingetragen und nicht aufge-
Iöst sind, aber keine eigenen Beschäftigten halcen (ruhende
oder Mantelgesellschaften) .

Nur zu den Unternehmen zählen Gesellschaften in den o.g.
Rechtsformen, die noch nicht im Handelsregister eingetragen
sind, aber schon eigene Beschäftigte haben, sowie Gesell-
schaften, die schon aufgelöst sind, aber noch über eigene
Beschäftigte verfügen.
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Statistik
über den
Steuerhaushalt
oL.ol.62

Blatt-Nr.: 1

Begriffsinhalt:Beträge,dieinnerhalbeinesbe.-
stimmten Zeitraums in die Kassen der Gebietskörperschaften
fließen, gleichgültig für welches Jahr sie geleistet werden oder

wann die Steuerschuld entstanden ist'

ohne Rücksicht auf die periodengerechte Erfassung sind im Ist-
aufkommen eines bestimmten Berichtzeitraums also Vorauszahlungen
Abschlußzahlungen, Nachzahlungen, Säumniszuschläge usw' enthal-
ten, und zwar ggf. um Erstattungen gemindert'

Die Steuereinnahmen vor der Steuerverteilung (Steueraufkommen)

setzen sich zusammen aus

Gemeinschaf tsteuetn, Bundes steuetn,
Landcssteuern und Gemeindesteuetn'

Durch Addition der dem Bund verbTeibenden steuern, den Ländetn
verbTeibenden .Steuern, den Gemeinden verbleibenden Steuern so-
wie des EG-AnteiTs an zö71-en und des EG-AnteiTs an umsatzsteuet
ergebensichdieSteuereinnahmennachderSteuerverteilung.

Die den Gemeinden verbleibenden Steuern ergeben sich aus den
Gemeindesteuern zuzüglich des GemejndeanteiTs an Lohn- und Ein-
kommensteuer und abzüglich der Gewerbesteuerumlage''

Die steuereinnahmen vor und nach der verteilung decken sich
nicht, sondern differieren in den einzelnen Berichtszeiträumen
um sehr unterschiedliche Beträge. Die ursache hierfür liegt u'a'
darin,daßderGemeindeanteilanderEinkommensteuer,soweiter
eine Ausgabe des staatlichen Bereichs zugunsten der Gemeinden
darstellt, mit Ablauf des jeweitigen Berichtszeitraums in Höhe

von 14 E des Einkommensteueraufkommens feststeht und in dieser
Höhe die Einnahmen des Bundes und der Länder nach der Verteilung
mindert. Den Gemeinden fließen dagegen die Einnahmen aus dem Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer mit einer zeitlichen Yetzöge-
rungvonjeweilseinemVierteljahrzu;sieerhaltendarüberhin-
aus im 4. Quartal eine zweite Vierteljahreszahlung' während im
1. Quartat des neuen Jahres nur Restbeträge auf die sog' Schluß-
abrechnung anfallen. Die Abweichungen im Jahresergebnis sind je-
doch nur geringfügig-
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Stand:12.03.79

Volkswirtschaftl iche
Gesamtrechnungen
01.01.50

Blatt-tlr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Käufe von Waren und Dienst-
leistungen der inländischen privaten HaushaLte für Konsum-

zwecke einschließIich der unterstellten Käufe.

Zu den tatsächlichen Käufen der privaten Haushalte rechnen u.a.
auch die Entgelte für das in häuslichen Diensten beschäftigte
Personal und an den Staat gezahlte Benutzungsgebühren.

Zu den unterstellten Käufen zähIen der Eigenverbrauch der unter-
nehmer (im eigenen Unternehmen produzierte und im privaten Haushalt
des Unternehmers verbrauchte Erzeugnisse), der Wert der Nutzung
von Eigentümerwohnungen und Deputate der Arbeitnehmer, ferner
Aufwendungen für die Verpflegung und Bekleidung der Bundes-
wehr.

Von den Prämien der privaten Haushalte an Lebens-, Schaden-,
private unfall- sowie Krankenversicherungsunternehmen geht nur
das hierin enthaltende Dienstleistungsentgelt in den Privaten
verbrauch ein. Entsprechend aufgespalten werden auch die Aus-
gaben der privaten Haushalte für Lotto, Toto u- dgl' Die Woh-
nungsmieten (einschl. des geschätzten Mietwertes für Eigentü-
merwohnungen) schließen umlagen für Treppenhausbeleuchtung,
wasserverbrauch, schornsteinfegen, Mül1abfuhr, straßenreinigung
und Hausaufzug sowie Pachten für Gärten ein-

Untermieten sind - wie alle sonstigen Verkäufe zwischen privaten
Haushalten, einerlei ob es sich um gebrauchte Güter, die von den
kaufenden Haushalten auf dem Markt erworben wurden (z.B' Möbel,
Haushaltsgeräte, Kraft\^ragen) oder um im Haushalt produzierte
waren und Dienstleistungen (2.B. Kleidung, Bastelarbeiten,
Transport- und Pflegeleistungen) handelt - nicht erfaßt. Entge1
für das von privaten Haushalten beschäftigte Personal sind je-
doch,- wie bereits erwähnt - im Privaten verbrauch enthalten.
Verkäufe der inländischen privaten Haushalte an andere Sektoren
und an die übrige lrlelt sind, soweit hierfür Anhaltspunkte vor-
Iiegen, von der Summe der Käufe abgesetzt-'Nicht zum Privaten
Verbrauch, sondern zu den vorLeistungen werden alle Ausgaben der
Unternehmer und Arbeitnehmer auf Geschäfts- und Dienstreisen,
für Auslösungen, Tagegelder usw. gerechnet. sofern von selbstän-
digen gekaufte Güter zugleich im Unternehmen und im Haushalt des
Unternehmers verwendet werden (2.8. elektrischer Strom, Perso-
nenkraftwagen), werden die Käufe auf Vorleistungen bzw. Anlage-
investitionen einerseits und den Privaten Verbrauch andererseits
aufgeteilt. Ausgeschlossen aus dem Privaten Verbrauch sind f
a1le Aufwendungen der Eigentümer von Mietwohnungen und Eigenhei-
men für Reparaturen, da die !,Iohnungsvermietung als unternehme-
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Stand:12.03.79 Blatt-Nr.: 2

rische Tätigkeit angesehen wird. schönheitsreparaturen zu
Lasten des Mieters gehen dagegen in den Privaten verbrauch ein.
Im Privaten Verbrauch nicht enthalten sind die Aufwendungen der
sozialversicherung und der sozialhilfe für Medikamente sowie
Arzt- und Krankenhausleistungen. Diese Aufwendungen kommen zwar
letzttich den privaten Haushalten als Sachverbrauch zugute, sie
werden jedoch als vorleistung des staates gebucht, da Höhe und
Art der Käufe in hohem Maße von staatlichen Gesichtspunkten be-
stimmt werden - außerdem ist die Zuordnung auf einzelne Haus-
haltsgruppen kaum mö91ich-

Nach dem vorher Gesagten ist der Private verbrauch - gemessen
an den Käufen der privaten Haushalte - nicht identisch mit dem

tatsächlichen letzten verbrauch der privaten Haushalte. Hierzu
gehören u.a. der wert der staatlichen Erziehungs-, Gesundheits-
und ähnlichen Leistungen, die Ietztiich von privaten Haushalten
verbraucht werden, §owie entsprechende Leistungen der unterneh-
men (auf den Verbrauch auf Geschäftskosten wurde schon hinge-
wiesen); ferner ist zu berücksichtigen, daß viele Waren und
Dienstleistungen, die im Haushalt verbraucht werden, dort erst
produziert werden, daß bei langlebigen Gebrauchsgütern zwischen
dem Zeitpunkt des Kaufs und der Nutzung zu unterscheiden ist,
daß in den Haushalten gewisse vorräte an verbrauchsgütern ge-
bildet werden usw.

Die Käufe für den Privaten verbrauch schließen die umsatzsteuer
ein; sie sind im Prinzip im zeitpunkt des Entstehens von Forde-
rungen und verbindlichkeiten zu erfassen. Dem hauptsächlich ver-
wendeten statistischen Ausgangsmaterial (Angaben riber die um-
sätze der Lieferanten der prlvaten Haushalte - Einzelhandel,
Handwerk, Dienstleistungsunternehmen usw. -) liegt in der Regel
der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung zugrunde'

Die Bewertung der am Markt gekauften waren und Dienstleistungen
erfotgt grundsätzlich zu Marktpreisen. Die Entnahmen von Gütern
durch den unternehmer für seinen eigenen Haushalt und die DePu-
tate werden hingegen mit Erzeugerpreisen dieser oder ähhlicher
Güter bewertet. Die Nutzung von Eigentümerwohnungen wird mit den
Marktmieten vergleichbarer Mietwohnungen in Ansatz gebracht'

Begriffsbez:.-ehungen:ImUnterschiedzuden
Käufen der inländischen privaten Haushalte handelt es sich bei
den Ausgaben für den privaten verbtauch (wirtschaftsrechnungen
ausgewäh1ter privater Haushalte) um die Käufe von Waren und
Dienstleistungen solvie um die unterstellten Käufe von ausge-
wählten privaten Haushalten ohne die Käufe der privaten Haus-
halte von Ausländern und der Privathaushalte in Anstalten. Dar-
über hinaus konnten bei den erfaßten Haushalten in den wirt-

-3-
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Stand: 12.03.79 Blatt-Nr.: 3

schaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte bestimmte
Käufe, die in den Käufen der inländischen privaten Haushalte
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen enthalten sind, nicht
oder nicht a1s solche ermittett werden, wie z.B. der verwaltung
kostenanteil in den versicherungsprämien oder in den Zahlungen
an Lotto- und Totounternehmen sowie der Nutzwert eigener Grund-
stücke, Gärten und Garagen. umgekehrt sind in den Ausgaben für
den privaten verbrauch die Käufe von anderen Haushalten, wie
z.B. gebrauchte Kraftwagen enthalten, während sie in den Käufen
der inländischen privaten Haushalte durch die Konsolidierung.,
das heißt durch die Beschränkung auf Käufe von anderen Sektoren,
entfallen. Die Entgelte für das von privaten Haushalten be-
schäftigte Personal sind jedoch auch in den Käufen der inlän-
dischen privaten Haushalte enthalten. Außerdem ist zu beachten,
daß die Entnahmen von Gütern durch den unternehmer für seinen
eigenen Haushalt und die Deputate in den Ausgaben für den pri-
vaten Verbrauch zu Marktpreisen (Einzelhandelspreisen) und nicht
zv Erzevgerpreisen bewertet werden.

Die Käufe der inländischen privaten Haushalte sind von den
sonstigen Ausgaben (wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater
Haushalte) zu unterscheiden. Dabei handelt es sich um durch-
schnittliche monatliche Ausgaben je Haushalt (ohne private
Haushalte von Ausländern und Privathaushalte in Anstalten),
die nicht für Konsumzwecke getätigt werden. Dazu zählen die Ein-
kommen- und vermögensteuern, die Pflichtbeiträge zur sozialver-
sicherung und die rlbrigen Ausgaben, wie z-B- die Zinsen auf
Konsumentenkredite .
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Stand: L2.03.79

Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen

1.01.50

Blatt-l{r.:1

Begr i ffs inhalt: DieKäufe det intändischenpri'

vatenHausha]-teindenVolkswirtschaftlichenGeSamtrechnungen
sind im Prinzip im Zeitpunkt des Entstehens von Forderungen und

Verbindlichkeiten zu erfassen'

Dem hauptsächlich verwendeten statistischen Ausgangsmaterial
(angaben über die Umsätze der Lieferanten der privaten Haus-
halte - Einzelhandel, Handwerk, Dienstleistungsunternehmen
usw.-) tiegt in der Reget der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung
zugrunde.

Die von den privaten Haushalten am Markt gekauften Güter werden
grundsätzlich zu Marktpreisen bewertet' Die Bewertung der Ent-
nahmenvonGüterndurchdenUnternehmerfürseineneigenenHaus-
halt und die Deputate erfolgt hingegen zu Erzeugerpreisen dieser
oder ähnlicher Güter. Die Nutzung von Eigentümerwohnungen wird
mitdenMarktmietenvergleichbarerMietwohnungeninAnsatzge-
bracht. Durch Anwendung dieser Bewertunqsgrundsätze erhäIt man
.dieKäufederinländischenprivatenHaushalteinjeweiligen
Preisen.

ZurDeflationierungdieserwertewerdenPreisindizesmitwech-
selnder Wägung herangezogen, denen der Warenkorb des jeweiligen
Berichtsjahres zugrrrta" ii.gt (Paasche-Formel) ' Man ermittelt so

die Käufe der inländischen privaten Haushalte in konstanten Prei
sen. Bei der Deflationierung der Käufe der inländischen privaten
HaushalteimAuslandwerdendiePreisentwicklungenindenwich-
tigsten Reiserändern sowie die wechselkursbedingten "euasipreis-
änderungen" berücks ichtigt.
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Statistik/
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die aufgrund eines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in aner-
kannten kaufmännischen, technischen oder Verwaltungsausbil-
dungsberufen ausgebildet r.rd...l) -.

Als kaufmännische, technische oder Verwaltungsausbildungsbe-
rufe gelten solche, die normalerweise in einen Angestelltenbe-
ruf einmünden.

Zu den kaufmännischen, technischen und Verwaltungsauszubilden-
den rechnen auch Anlernlinge, Praktikanten, Volontäre sowie
UmschüIer mit entsprechenden Tätigkeiten.

Nicht zu den kaufmännischen, technischen und Verwaltungsauszu-
bildenden zählen Personen, deren berufliche Ausbildung aus-
schließlich an Schulen der beruflichen Bildung (2.B. Lehre
ersetzende Berufsfachschulen oder Schulen des Gesundheitswesens)
sowie Personen im öffentlichen Dienst, die im technischen oder
nichttechnischen Vorbereitungsdienst den Beamtenstatus anstreben

Be gr i f f sb e z ie h un g e n : ImUnterschied zu
den kaufmännischen, technischen und Verwaltungsauszubildenden
handelt es sich bei den gewerbTiclt AuszubiTdenden (Monatli-cher
Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im
Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), Erhebungen bei den
öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhebungen
bei den Gasversorgu,ngsunternehmen, Volks- und Berufszählung
I97O) um Personen, die aufgrund des Berufsbildungsgesetzes in
anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet werden.
Die Ausbildung dieser Personen mündet normalerweise in einen
Arbeiterberuf ein.

In den Zahlen der AuszubiLdenden (Statistik der beruflichen
sildung) und der Nachwuchskräfte (Arbeitsstättenzählung 1970)
sind im Unterschied zu den kaufmännischen, technischen und Ver-
waltungsauszubildenden aIle Auszubildende enthalten, deren
Ausbildung normalerweise in einen Arbej-ter- oder Angestellten-

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v. L4.8.L969
(BGBI. r S. 1Ll2).
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Statistische Datenbank
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KAUFI'fTNNI SCTTE, TECHN I SCHE IJND \IER!{ALTUNGSAUSZUB ILDENDE

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenstatistik/
cü ltigkeitszeitraun

beruf einmündet. Zu beachten l-st ferner, daß die kauf-
männischen, technischen und Verwaltungsauszubildenden, die
gewerbllch Auszubltdenden und die Nachwuchskräfte im Unter-
schied zu den Auszr:bildenden auch die Praktikanten, Volontäre
und UmschüIer mit entsprechenden Tätigkelten umfassen.

Unterschiede in den Zahlen über Auszubildende zwlschen der
Volks- und Berufszählung 1970 einerseits und den Bereichssta-
tistiken sowie der Arbeltsstättenzäh1ung 1970 andererseits er-
geben sich u.a. auch daraus, daß z.B. Praktlkanten ln mehreren
Betrieben, Unternehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt sein
und daher in den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstätten-
zäh1ung mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. In
der Volks- und Berufszählung 1970 wird jeder Praktikant nur
einmal erfaßt, da die Person selbst und nicht der Betrieb, das
Unternehmen oder die Arbeitsstätte dle Erhebungseinhei-t ist.

I
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Statistische Datenbank
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1

2

Monatlicher
Baubericht
01.o1.50 -
3t.12.77

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangse r-
hebung im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
oL .o1.77

B e g r i f f s i n h a I t : Zusanrnenfassung der kauf-
männischen und technischen Angestellten sowj-e der kauf-
männisch und technisch Auszubildenden.

Zu den kaufmännischen und technischen Angestellten rechnen
alle Gehaltsempfänger, die ü'berwiegend eine kaufmännische oder
technische Tätigkeit ausüben.

Ftir die Zuordnung von Personen zu den Angestellten ist die Art
der ausgeübten Tätigkeit und nicht die Beitragspflicht oder
Mitgliedschaft in der Angestelltenrentenversicherung maßgebend.
Z.B. rechnen die angestelltenversicherungspflichtigen Poliere,
Schachtmeister und Meister nicht zu den Angestellten, sondern
zu den Arbeitern, speziell zu den Fachatbeitern-

Zu den Angestellten zählen auch Gesellschafter, Vorstandsmit-
glieder und andere leitende Kräfte, soweit sie vom befragten
Betrieb Bezüge erhalten, die steuerlich als Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit gelten.

Zu den kaufmännisch r.rnd technisch Auszubildenden rechnen Per-
sonen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufs-
bildungsgesetz in anerkannten kaufmännischen oder technischen
Ausbildungsberufen ausgebitdet werden.l) Normalerweise mündet
die Ausbildung dieser Personen in einen Angestelltenberuf ein.
Einbezogen sind auch Praktikanten, Volontäre sowie UmschüIer
mit entsprechenden Tätigkeiten.

B e g r i f f s b e z Le h un I e n : Die Begriffe kauf-
männische und technische Angestellte einschl. Auszubildender
sowie AngesteTTte einschT. kaufmännisch AuszubiTdende. (volks-
und Berufszählung 1970) entsprechen sich weitgehend. Unter-
schiede ergeben sich jedoch vor allem daraus, daß z-B- Ange-
stellte in mehreren Betrieben beschäftigt sein und deshalb im
Monatlichen Baubericht mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden
können. In der Volks- und Berufszählung 1970 wird jeder Ange-
stellte nur einmal erfaßt, da die einzelne Person und nicht der
Betrieb die Erhebungseinheit ist.

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v- 14-8-1969
(BGBI. r S. lll2) .
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Stand: o5 .o1.79 BlattJlr.: 2

unterschiede ergeben sich auch bei der zuordnung der Ange-
stellten einschl. der kaufmännisch Auszubildenden zu wirt-
schaftszweigen, weil die im Rahmen der Volks- und Berufszäh-
lung befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben über
den Wirtschaftszweig als die Betriebe machen können'

Statistische Datenbank
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Stand: 15.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Lebendgeborene eheliche

Kinder von verheirateten, verwitweten oder geschiedenen

Frauen.

Erfaßt werden nur die Kinder der Frauen mit deutscher
Staatsangehörigkeit und der Frauen' die den Personen mit
deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind' Unerheb-
Iich ist, wie alt äie Kinder sind, ob sie im Haushalt
ihrer Mutter teben oder ob sie etwa schon verstorben sind'
Nichtehel-iche, die durch nachfolgende Ehe ihrer Mutter
oder Eheli-cherklärung die Rechtsstellung eines ehelichen
Kindes erhalten halen (Legitimation), gelten ebenfalls als
eheliche Kinder.

Lebendgebotene sind Kinder, bej- denen nach der Scheidung
VomMutterleibentwederdasHerzgeschlagenoderdie
Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung
eingesetzt hat-

Statistische Datenbank
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Stand: t5 .03.79

Volks- und .Berufs-
zählung 1970

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Lebendgeborene eheliche
Kinder von Frauen aus deren bestehender bzw- - bei ver-
witweten oder geschj-edenen Frauen - aus deren letzter
Ehe.

Erfaßt werden nur die Kinder der Frauen mit deutscher
Staatsangehörigkeit und der Frauen, die den Personen mit
deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind.

Als Kinder aus letzter Ehe rechnen a1le, die im Kalender-
jahr der (Ietzten) Eheschließung ihrer Mutter oder in einem
späteren Jahr zur WeIt kamen. Unerheblich ist, wie alt die
Kinder sind, ob sie im Haushalt ihrer Mutter leben oder ob
sie etwa schon verstorben sind. NichteheLicäe, die durch eine
nachfolgende Ehe ihrer Mutter oder durch eine Ehelicherklä-
rung die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes erhalten ha-
ben (Legitimation), gelten ebenfalls als eheliche Kinder'

Lebenilgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung
vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die
Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung
eingesetzt hat.
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Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

o1 .o1 .66

Begriffsinh
Güter lose oder wenig
das Umladen von einem
tern, sofern sie über
Ladekapazität von 1 t

a 1 t : Transportgefäße, in denen
verpackt befördert werden und die
zum anderen Verkehrsmittel erleich-

?1-3 m- Fassungsvermögen und eine
verfügen

Container lassen sich }eicht füIlen und leeren und können
mehrfach benutzt werden.

Der Eigentumsbestand erfaßt die Zahl der Kleincontainer,
die sich im Eigentum des jeweiligen Eisenbahnunternehmens
befinden.



Stand: 08.05.78

Hochsee- und
Küs tenfis cherei-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
o1.o1.68

Blatt-l'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meeresfischerei mil- Kuttern
und kleineren Booten im Küstenbereich.

Die Kutter haben in aller Regel wenlger als 5OO Bruttoregister-
tonnen und ihre Eigner sind zumeist einzelne Fischer.

Die kleine Hochsee- und Küstenfischerei ist weitgehend identisch
mit dem Fischfang in Nord- und Ostsee. Sie umfaßt auch die
Aquakultur, d.h. die künstlich angelegten Fisch- und Meerestier-
zuchten entlang der Küste.

statistische Datenbank
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statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - t,|r

906
GBK - Nr( n

Begri ff:

KOMB I NAT IONS KRAFTWAGE N

Statistik,/
Gü Itigke itszei traum Begrif f sinhalt,/änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes
o1 .o1 .54

Begri f fs inha I t: MehrspurigeKraftfahrzeugemit
nicht mehr als 2,8 L zulässigem Gesamtgewicht, die nach Bau-

art und Einrichtung geeignet und bestimmt sind, im Innenraun

- mit Ausnahme des für die Mitnahme von Reisegepäck bestimm-

ten Rauns - wahlweise oder gleichzeitig der Beförderung von

nicht mehr als 8 Fahrgästen und von Gütern zu dienen'

Bei den Neuzulassungen (Neuzulassungen fabrikneuer Ktaft-
fahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue Kombinations-
kraftwagen erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches
Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vorüber-
gehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten Kombinations-
kraftwagen.

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzumschreibungen gebrauch-
ter Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden gebrauchte Kombina-
tionskraftwagen erfaßt, die im Berichtszeitraum auf einen
anderen Fahrzeughalter übergegangen sind, sofern der stand-
ort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundes-
gebiet liegt.

seit 1 .8.1969 ist in der straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
die Trennung von Kombinationskraftwagen und Personenkraft-
\^ragen aufgehoben. Kraftfahxzeuge mj-t den Merkmalen eines Kombi-
nationskraftwagens können in den Fahrzeugpapieren und in
der Meldung an das Kraftfahrt-Bundesamt als "PKW-Kombi"
bezeichnet werden. Dabei liegt es i.a. in der Hand des
Herstellers, ob er einen Fahrzeugtyp als Personenkraftwagen
normalen Aufbaues oder als PKW-Kombi' erfassen Iäßt'

B e g r L f f sb e z Lehun ge n : BeidenKombi-
nationskraftwagen muß im unterschied zu den Personenkraft-
wagen die Größe der Ladefläche im Fahrzeugbrief angegeben
werden.

Mehrzweckwagen (Kornlcinationskraftwagen) mit mehr als 2,8 L
zulässigem Gesamtgewicht werden in der Regel als Personen-
kraftwagen zugelassen. Eine Zulassung als -Lastkraftwagen
ist ebenfalls möglich, wird jedoch - wegen der rechtlichen
Beschränkung von Personenbeförderungen mit Lastkraft\"agen -
im allgemeinen nicht gewünscht.
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Statistik der
Boden- und
KommunaLkredit-
institute
ot.ot.62

B e g r i f f s i n h a 1 t : Darlehen von Boden- und Kommu-

nalkreditinstituten an inIändische öffentliche Haushalte, in1än-
dische öffentliche Wirtschaftsunternehmen, inländische Organi-
sationen ohne Erwerbscharakter und an zwischenstaatliche Einrich
tungen, die durch Rechtsverordnung den inländischen Körperschaf-
ten oder Anstalten des öffentlichen Rechts gleichgestellt sind.

Bei kommunalverbürgten Darlehen und Hypotheken übernehmen Kör-
perschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts bzw. ihnen
gleichgestellte zwischenstaatliche Einrichtungen die Gewähr-
'Ieistung für an Dritte gegebene Darlehen.

Nicht zu den Kommunaldarlehen rechnen durch Kommunaldeckung ge-
sicherte Landeskulturdarlehen und nicht verbürgte Restbeträge
von Darlehen, bei denen die Gewährleistung durch eine Körper-
schaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts nur für einen Teil-
betrag übernommen worden ist.

1) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HGB) in der Fas-
sung v. 5.2-1963 (BGBI. I S. 8l) und Anderungsgesetz v.
t1.- 3.1974 (BGBI. r S. 67t) .

2) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-
wandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtllcher Kredit-
anstalten (ÖPG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGB1. r S. 3I2)
und Anderungsgesetz v. 17.3.1974 (BGBI. I S. 669).

3) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über Schiffspfandbriefbanken
(SCHBG) in der Fassung v.. 8.5.1963 (BGBI. I S. 3O2) und
Anderungsgesetz v. 11.3.1974 (BGBI. I S. 671).

2

Zu den Kommunaldarlehen rechnen.auch kommunalverbürgte Darlehen
und Hypotheken, die an Dritte gewährt werden.

fm einzelnen sind dies a1le Dar1ehen, die gemäß § 1 abs. 2,
§ S aUs. 1, Nr. 1 und Abs. 2 Hypothekenbankgesqtzl) sowie gemäß
§ g aUs. 1, Satz 2 und Abs. 3 PfandbriefgeseLz2) und entsprechend
§ S aUs. 1, Nr. 1 Schiffbankgesetzj) gewährt werden.

I
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Die Neuaus Teihungen umfassen die während des Berichtsmonats tat-
sächlich neu gewährten (ausbezahlten) Kommunaldarlehen.

Der Darfehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forde-
rungen aus Korilnunaldarlehen am Monatsende an.

Anderungen im Zei tablauf :

Bei den kommunaLverbürgten Hgpotheken auf Wohngrundstückb
wurden bis Ende 1968 Hypotheken auf Wohnungsaltbauten (vor dem
8.5. 1945 errichtete Wohnbauten) nicht einbezogen.

f
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Statistik der
Boden- und
Koromunalkredit-
institute
ol. o1.62

B e g r i f f s i n h a 1 t : Realkredite, die durch eine
Hypothek auf ein Wohngrundstück und zusätzlich durch die ijber-
nahme der Gewährleistung durch eine Körperschaft oder Anstalt
des öffentlichen Rechts gesichert sind.

Zu den VrTohngrundstücken zählen alle Grundstücke, die ganz oder
überwiegend - d.h. zu mehr a1s 50 t der Raumfläche - für Wohn-
zwecke genutzt werden (AIt- und Neubauten) - Zu den Wohngrund-
stücken rechnen auch Grundstücke mit ländlichen Wohnbauten.

Darlehen, bei denen nur für einen Teilbetrag die Gewährleistung
durch eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts
übernommen wird, werden hier nur mit dem kommunalverbürgten
Teil erfaßt.

Die /VeuausTeihungen umfassen die während des Berichtsmonats tat-
sächlich neu gewährten (ausbezahlten) kommunalverbürgten Hypo-
theken auf Wohngrundstücke.

Der Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forderun-
gen aus kommunalverbürgten Hypotheken auf Wohngrundstücke am

Monatsende an.

Anderungen im Zei tablauf: BisEnde
1.968 wurden kommunalverbürgte Hypotheken für Wohnungsaltbauten
(vor dem 8.5.1945 errichtete Wohnbauten) nicht einbezogen-
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zählung 1970

B e g x L f f s i n h a I t : Ehepaare' bei denen ein
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ist (vgl. ReJi gionszugehörigkeit)'
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zählung 1970
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B e g r i f f s i n h a I t : Ehepaare, bei denen beide

Ehepartner entweder evangelisch oder römisch-katholisch
sind (vgI. ReJigionszugehörigkeit ) .
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Einzelhandels-
statistik
o1.o1.65

Begriffsinhalt:UnternehmendesEinzelhandels,
die sich selbst als Konsumgenossenschaften einschätzen sowie

unternehmen des Einzelhandels, die sonstige verbraucherorga-
nisationen sind und bestimmte sortimente ohne ausgeprägten

schwerpunkt führen. solche unternehmen gelten auch dann als
KonsumgenoSsenschaften, hlenn sie die Merkmale von WatenhaUs-

unternehmer2, von versandhandeTsunternehmen oder von Fi7ia7-
untetnehmen aufweisen.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat. Rechtlich selbständige Tochtergesellschaften
gelten als unternehmen. Die unternehmen werden in ihrer Gesamt-
heit erfaßt einschl. bereichsfremder Teile und Tätigkeiten,
aber ohne land- und forstwirtschaftliche Nebenbetrlebe und
ohne Zweigniederlassungen im Ausland'

Zum Einzelhandel wird ein unternehmen gerechnet, \^Ienn seine
wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht, Handels-
ware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an private
Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel tiblichen
Form oder in kleinen Mengen an andere aIs üliederverkäufer
abzusetzen. Die waren dürfen dabei nicht oder nur in handels-
üblichem Maße be- oder verarbeitet werden. Nicht zum Einzel-
handel zählen die rechtlich unselbständigen offenen Verkaufs-
stellen der Industrie.

Als Genossenschaft wird im allgemeinen eine Personenvereini-
gung aufgefaßt, die in den vom GenossenschaftsgeseLz vorge-
schiieben"n Rechtsformen geführt wird, die in ihrer Mitglieder-
zahl nicht begrenzt ist und den Zweck verfolgt, den Erwerb
oder die wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaft-
lichen Geschäftsbetriebes zu fördern.

Als sonstige Verbraucherorganisationen gelten zusammen-
schlüsse von privaten Verbrauchern wie z.B. Einkaufsver-
einigungen von Beamten, Angestellten oder Arbeitern, Sozial-
werkeu. dgl. sie können in den vom Genossenschaftsgesetz vor-
geschriebenen oder in anderen Rechtsformen geführt werden.
sie zählen nur dann zu den Konsumgenossenschaften, wenn sie

- Einzelhandel mit waren verschiedener Art in der Hauptrich-
tung Nichtnahrungsmittel oder

-2
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- Einzelhandel mit Waren verschiedener Art in der Haupt-
richtung Nahrungsmittel oder

- Einzelhandel mit Nahnrngs- und Genußmitteln verschiedener
Art r

betreiben

Einzelhandel mit !{aren verschiedener Art bzw. Einzelhandel
mit Nahnrngs- und Genußmitteln verschiedener Art liegt dann
vor, wenn einzelne Warengruppen des Sortiments bestimmte
Anteite am Gesamtumsatz nicht überschreiten. ;

Sonstige Verbraucherorganisatj-onen, die andere als die o.g.
Sortimente führen, zählen nicht zu den Konsrmgenossenschaften,
sondern zu den FiLial"unternehmen, zu den Versandhandelsuntet-
nehmen oder zu den übrigen lJnternehmen.

B e g r t f f s b e z Le h u n g e n : Konsungenossen-
schaften unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen
des Einzelhandets ausschließlich durch die Rechtsform, in
der die Unternehmen geführt werden. Im einzelnen bestehen
folgende Zusammenhänge: Schätzt ein Unternehmen des Einzel-
handels sich selbst als Konsumgenossenschaft oder als sonstige
Verbraucherorganisation ein, so gilt es, unabhängig von seinen
sonstigen Merkmalen, als Konsumgenossenschaft. Erzielt v.on
den verbleibenden Unternehmen eines seinen Umsatz überwiegend
durch den Versand von waren auf Bestellung, so gilt es als
VersandhandeLsunternehmen. Betreibt eines der danach ver-
bleibenden Unternehmen Einzelhandel mit V'7aren verschiedener
Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel und beschäftigt
in mindestens einer Niederlassung mindestens 25 Personen und
erzielt in dieser(n) uiederlassung(en) mindestens 50 t seines
Gesamtr.rmsatzes, so gilt es als Warenhattsunternehmen. Unterhält
äines der danach verbleibenden Unternehmen fünf oder mehr Ein-
zelhandelsverkaufsstellen, so gilt es als Fifiafunternehmen.
Die danach verbleibenden Unternehmen des Einzelhandels werden
als übrige unternehmen zusanmengefaßt.

I
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Statistik
über den
Steuerhaushalt
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B e g r i f f s i n h a 1 t : Steuer, die auf das Einkommen

von Körperschaften, Personenvereinigungen' Vermögensmassen

(imfolgendenals'.Körperschaften''bezeichnet)erhobenwird.

Zu den Körperschaften zählen insbesondere Kapitalgesellschaften
(2.B. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mj-t beschränkter
naftung), Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften' Versiche-
rungsvÄreine auf Gegenseitigkeit, sonstige juristische Personen
desprivatenRechts,nichtrechtsfähigeVereineundBetriebege-
werblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen
Rechts. Die «orperslhaftsteuerpflicht erstreckt sich bei unbe-
schränktKörperschaftsteuerpflichtigen(=solchemitGeschäfts-
leitung oder sitz im Inland) auf sämtliche Einkünfte - Beschränk
d.h. nur mit ihren inländischen Einkünften körperschaftsteuer-
pflichtigsindKörperschaften,diewederihreGeschäftsleitung
noch 16asn Sitz im Inland haben. l)

L,

VonderKörperschaftsteuerbefreitsindu.a.dieDeutscheBundes-
post, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundesbank sowie Körper-
ichaften, die kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen
Zwecken dienen-

DieKörperschaftsteuerbemißtsichnachdemzuversteuernden
Einkommen;dieGrundlagenfürihreFestsetzungsindgrundsätz-
Iich für ein Kalenderjahr zu ermitteln. weicht das wirtschafts-
jahr vom Kalenderjahr ab, so gilt der Gewinn als in dem Kalender-
jahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet' Was als Ein-
i.o**.r, gilt und wie es zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den

Vorschriften des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit Vor-
schriften des KSLG (§ 7 Irlcs. 1 und § 8 Abs' 1 KSLG) ' Bei Körper-
schaftsteuerpflichtiten mit Buchführungspflicht sind alle Ein-
künfte als solche aus Gewerbebetrieb zu behandeln' Für die Er-
mittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung' ob das Einkommen

verteitt wird. Zu den abziehbaren Aufwendungen gehören u'a' die
Kosten der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen bei Kapitalgesell-
schaften, Ausga-ben zur Förderung mildtätiger' wissenschaftlicher'
religiöseru.dgl.ZweckeundSpendenanpolitischeParteienim
Rahmen bestimmter Höchstgrenzen' Der Freibetrag für kleinere

1) zu weiteren Einzelheiten siehe Körperschaftsteuergesetz (KSLG)

v. 31 .8.7976 (BGBI- I S- 2591) , geändert durch Steuerände-
rungsgesetz 1977 v- 16-8.19'r.7 (BGBI' I S' 1586) '

-2-
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Körperschaften sowie für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten u. dgl . bestj-mmt sj-ch nach l'Iaßgabe der §§ 24 bzw' 25 KSIG'

Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des veranlagungszeit-
raums (Kalenderjahr) entsprechend dem Einkommen veranlagt, das
der Körperschaftsteuerpflichtige in diesem zeitraum bezogen hat.
Der Steuerpflichtige hat am 10. l4ärz, 10.Juni, 10- September
und 10. Dezember vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer zu
entrichten, die er für den laufenden veranlagungszeitraum vor-
aussichtlich schulden wird; sie bemessen sich grundsätzlich
nach der Körperschaftsteuer, die sich bei der letzten veranla-
gung ergeben hat. Nach Abschluß der Veranlagung - gewöhnlich 8
bis 16 Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, 99f. aber
auch erheblich später - ist die Differenz zwischen Vorauszah-
lungen und Veranlagungsergebnis zu entrichten. Das Körperschaft-
steueraufkommen folgt somj-t dem lrlirtschaftsablauf mit mindestens
einjähriger Verzögerung. Die Körperschaftsteuer ist eine Ge-
meinschafts;teuer von Bund und Ländern.

A n d e r u n g e n i m Z e t t a b I a u f : Das.Körper-
schaftsteuerrecht wurde im Zeitablauf häufig geändert.1) el
1.L.1977 erfolgte eine völlige Umgestaltung des bj-sherigen
systems: Anhebung des allgemeinen steuersatzes von 51 auf 56 E

(niedrigere sätze u.a. für Betriebe gewerblicher Art von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts und bestimmte Kredit-
institute); Erhöhung der Steuerbelastung für ausgeschüttete Ge-
winne (bisher 15 bzw. 26,5 *) auf 36 t. Die auf dem ausgeschüt-
teten Gewinn lastende Körperschaftsteuer ist im Regelfall (Aus-
nahmen: insbesondere öffentlich-rechtliche Körperschaften, aus-
ländische Anteilseigner) auf die steuerschuld des einkommen-
oder körperschaftsteuerpflichtigen Anteilseigners anzurechnen;
die anrechenbare steuer zählt zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen.

1) Zu Einzelheiten siehe Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.):
Die Steuern des Bundes und der Länder, Bonn 1977,5.21 bis 26
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Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes
o1.o1.52

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Fahrzeuge, die nach ihrer

Bauart dazu bestimmt sind, hinter KraftfahrzeugJen gezogen

zu werden, mit Ausnahme von betriebsuntüchtigen Fahrzeugen'

die abgeschleppt werden, und von Abschleppachsen'

Nicht zulassungspflichtige Anhänger (Anhänger von Zugmaschinen,
die nicht mehr als 25 kx./h fahren, Arbeitsanhänger, fahrbarerr.
Baubuden, Anhänger für Straßenreinigung und Feuerlöschzwecke 'J

werden nicht erfaßt, sofern sie nicht auf Antrag dem Zulas-
sungsverfahren unterworfen wurden'

Bei den Neuzulassungen (Neuzulassungen fabrikneuer Kraft-
fahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue Kraftfahrzeug-
anhänger erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches
Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der Eahtzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vorüber-
gehendrd.h.biszueinemJahr,abgemeldetenKraftfahrzeug-
anhänger an einem bestimmten Stichtag'

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzumschreibungen gebtauch-
ter Kraftfahtzeuge und -anhänger) werden gebrauchte Kraft-
fahrzeuganhängererfaßt,dieimBerichtszeitrar:rn,aufeinen
ancieren Fahrzeughalter ribergegangen sind, sofern der Stand-
ortdesFahrzeugsvorundnachdemHalterwechselimBundes-
gebiet Iiegt.

1) Zur vollständigen Auflistung vgl. Straßenverkehrs-Zulassungs-
ordnung 1974 (BGBr- r, s. 3193), § 18'
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B e g r i f f s i n h a 1 t : Steuer, die auf sämtliche im

Straßenverkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
anhänger erhoben wird.

Im einzelnen wird die Kraftfahrzeugsteuer auf das Halten eines
Kraftfahrzeugs oder ej-nes Kraftfahrzeuganhängers zum Verkehr
auf öffentlichen Straßen erhoben, ferner auf die Zuteilung eines
Kennzelchens für Probe- und Überführungsfahrten sowie auf dj-e
widerrechtliche Benutzung eines Kraftfahrzeugs oder eines Kraft-
fahrzeuganhängers auf öffentlichen Straßen.

Von der Kraftfahrzeugsteuer befreit ist u.a. das Halten von
FeuerIösch-, Krankentransport- und Straßenunterhaltungsfahrzeu-
gen sowi-e von Fahrzeugen, die im Dienst der Bundeswehr, des
Bundesgrenzschutzes oder der Polizei verwendet werden.

Besteuerungsgrundlage bei Zwet- und Dreiradkraftfahrzeugen
(außer zugmaschinen) und bej- Personenkraftwagen ist der Hubraum,
bei allen anderen Fahrzeugen (2.B. Kraftomnibusse,. Lastkraft-
wagen) das verkehrsrechtlich höchstzulässige Gesamtlewicht-

Die Kraftfahrzeugsteuer wird vom Finanzamt festgesetzt. Sie ist
jeweils für die Dauer eines Jahres (mit gestaffelten Zuschlägen
auch für kürzere Zeiträume) im voraus zu entrichten.

Bei der Kraftfahrzeugsteuer handelt es sich um ej-ne Landessteuet

Anderungen im Zer tablauf: DieHöheder
Steuersätze, die für die einzelnerl Kraftfahrzeugarten unter-
schiedlich hoch sind, sind im Zeitablauf mehrfach geändert worden-
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- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - ltr(n):
1 131

Begri ff:

KRAFTFAHRZEUGSTEUER

Statistik,/
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stand: 31 .05. 78 Blatt-Nr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr

GBK - ilr(n):
906, 9C^9

Begriff:

KRAFTOMNIBUSSE UND OBUSSE

Statistik/
Gü ltigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im zeitabl auf ,/negr i f f sbez iehungen

1 Statistik des
Kraftfahrzeug-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
o1 .o1 .52

Statistik der
Straßenver-
kehrsunfäI1e
o1 .o1 .53

B e g r i f f s i n h a I t : Mehrspurige Kraftfahrzeuge,
die nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von Per-
sonen im Straßenverkehr bestimmt sind und über mindestens
zehn SitzpLät'ze einschließlich Fahrersitz verfügen, unab-
hängig davon, ob die Kraftfahrzeuge ihre Antriebsenergie
einer Fahrleitung entnehmen (Obusse) oder sie mit sich
führen (Kraftomnibusse) .

In der Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeug-
anhängerbestandes sind die folgenden Be,sonderheiten zu
beachten:

Bei den Neuzulassungen (Neuzulassungen fabrikneuer Kraft-
fahrzeuge und -anttänger ) werden fabrikneue Kraftomnibusse
und Obusse erfaßt, denen im Be:richtszeitraum ein arntliches
Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vor-
übergetiend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten Kraft-
omnibusse und obusse an einem bestimmten Stichtag.

Bei den Besitzunsch.reibungen (Besitzumschreibungen gebrauch-
ter Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden gebrauchte Kraft-
omnibusse und Ok'usse erfaßt, die i.m Be:richtszeitraum auf
einen anderen Fahrzeughalter irl'ergegangen sind, sofern der
Standort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im
Bundesgebiet liegt.

In der Statistik Cer StraßenverkehrsunfäIIe werden Personen
nachgewiesen, die als Führer ur.d Mitfahrer von Kraftomni-
bussen t.nd obussen bei Straßenverkehrsunfällen verleLzL (ver-
Tetzte Personen) oder getöLet (getötete Personen) wur:den.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : ImUnterschied zum
Bestand an Kraftomnibussen und Obussen umfassen der Bestand
an Kraftomnibussen und Personenkraftwagen sowie der Bestand
an O.bussen (be:ide Statistik der Personenbeförderung im
Straßenverkehr) die bei. den Unternehnren des Straßenpersonen-
verkehrs verfügbaren Fahrzeuge.

2



Stand: 31 .O5.78

Statistil: der
Per sonenbeförderung
im Straßenverkehr

o1 .o1 .52

Blatt-t{r.: 1

Begr i f f s inhal t: tlehrspurigeKraftfahrzeuge,
die nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von Per-
sonen einschließlich ihres Reisegepäcks geeignet und

bestirrnt sind.

Erfaßt werden Kraftomnibusse, soweit sie bei den Unterneh-
m(:n, die genehmigungspflichtigen Verkehr nach dem Personenbe-
förderungsgesetzl) betreiben, verfügbar sind, verfügbare Per-
sonenkraftwagen mi,t Genehmigung für den Linienverkehr sowie
verfügbare Personenkraftwagen mit genau 8 Fahrgastplätzen,
soweit sie bei Unt€rnehmen des Kraftomnibusverkehrs im Ge-
Iegenheitsverkehr ei.ngesetzt werden.

Als verfügbar gelten die eigenen, zuzügl-icl:l der angemieteten
und e$züglich der vern.'ieteten Fahrzeuge. Jedes am Erhebungs-
stichtag auch nur stundenweise angemietete Fahrzeuq v'ird
einbezogen, während jedes am Stichtag - und sei es nur für
Stunden - vermietete Fahrzeug von der Erfassurg ausgeschlos-
sen wird.

B e g r i f f s b e z ieh un g e n : ImUnterschied zu
den K.raftomnibussen und Personenkraftwagen werden beim Bestand
an Personenkraftwagen (St-atistik des Kraftfahrzeug- und Kraft-
fahrzeuganhängerbestandes) alIe Personenkraftwagen bis zu
höchstens 9 Sit-zplätzen, die zugelassen oder nur vorürbergeh,end,
d.h. bis zu einem Jahr, abgenieldet sind, erfaßt. Der Bestand an
Kt.aftomnibussen und O.bu-ssen (Statistik des Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeuganhängerbestandes) umfal3t alle Kraftomnibusse und
Obusse, die zugelassen oder nur vorübeirgehend abgemeldet si.nd.
Die Kraftornnibusse sind im Unterschied zu den Obussen nicht an
eine F'ahrleitung gebunden.

1) VSf. Personenbeförderungsg€'setz v, 21.3.I96L (BGBI. I
S. 241) und nachfolgende Anderungsgesetze.

Statistische Datenbank
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Stant: 31 . 05 . 78

Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kra ftfah rze ugan-
hängerbestandes
o1 .o1 .52

Blattdr.:

B e g r i f f s i n h a 1 t : Einspurige Kraftfahrzeuge
zur Beförderung von Personen und,/oder sachen'

Durch den Anbau eines Beiwagens oder seitlicher Stützräder
wird der Begriff der Einspurigkeit nicht berührt.

Es werden nur Krafträder mit einem Hubraum von mehr als 50 cm

nachgewiesen. Motorroller (Kraftroller) zählen.ebenfalls zu
den Krafträdern.

Bei den Neuzulassungeo (NeuzuTassungen fabrikneuer Kraft-
fahrzeuge unil -anhänger) werden fabrikneue Krafträder
erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches Kennzei-
chen zugeteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur
vorübergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten Kraft-
räder an einem bestimmten Stichtag.

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzumschreibungen gebtauch-
ter Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden gebrauchte Kraft-
räder erfaßt, die im Berichtszeitraum auf einen anderen
Fahrzeughalter übergegangen sind, sofern der Standort des
Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundesgebiet
Iiegt.
B e g r i f f s b e z ie h un g e n : ImUnterschied zu
den Krafträdern rechnen zu den Krafttädetn und -tolfetn
(statistik der straßenverkehrsunfäIIe) auch Kleinkrafträder.

1r
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stand: 18.o7.19

Produktions-
Eilbericht
ol .o1.77

2. Außenhandels-
statistik
01.01.60 -
3L . 12.74

B I att-t'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewäihlte Waren (Waren-

arten) aus den Warenklassen

Krafträder Warenklasse 3317

Fahrräder " 3351

Kinderwagen " 3361

Reparaturen " 3395

des Systematischen lrlarenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, die zu den Vetbtauchsg:ütern zählen

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) ange-
sehen werden und ii,berwiegend von den privaten Haushalten ver-
braucht werden.

Im wesentlichen rechnen dazu Fahrräder mit Hilfsmotor, Kraft-
räder, Motorroller, Mopeds, zwei- und dreirädrige Fahrräder,
Kinder- und Kindersportwagen und Reparaturen an diesen Fahr-
zeugen.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Kraft-
räder, Fahrräder sowie Krafträder und Eahrräder (Produktions-
Eilbericht) sind synonlzm.

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch ohne

Reparaturen, aber einschließlich Krankenfahrstühle und Be-

reifungen für Fahrräder, Mopeds und Kleinkrafträder.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf d.j-e entsprechenden Positionen des systematischen
l,Iarenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umge-
schlüsselt. Da im WI die Waren in erster Linie nach produk-
tionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich
bei der Gegenüberstellung gerinqfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für
Inrzestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

osK: tlr(n):
3624

Begri ff:

KRAFTRADER FAHRRiiDER

Statistik,/
cü Itigkei tszei traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen
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stand: 78.O7 .79 B latt-flr.:

B e g r i f f sb e z :-eh un ge n : Die Begriffe
Krafträder,FahrrädersowieKrafträder,FahrtäderundBe-
reifungen(Außenhandelsstatistik)unterscheidensichin
einigen Waren. Nur zu den Krafträdern und Fahrrädern zäh1en
dieKrankenfahrstühte.lJurzudenKrafträdern,Fahrrädern
und Bereifungen zählen Bereifungen bis I zoLL Felgendurch-
messer.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBK .
3624

n

Begrl ff:

KRAFTRADER FAI-IRRADER

Statistik/
Gti ltigkeitszeitraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen



Stand: L8.07 -79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

G8l( .
2605

n

Begrl ff :

FAIIRRÄDER I,]ND BEREIFUNGENKRAETRJiDER

Statistik/
Gü Itigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01 .01 .70

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Warennum-

mern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warenklassen

Krafträder Warenklasse 3317

Fahrräder " 3351

Kinderwagen " 3361

des Systematischen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den verbrauchsgütern
zähIen.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie herge-
stellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und überwiegend von den privaten Haushalten verbraucht
werden.

Im wesentlichen zählen dazu:
Krafträder (Motorräder, Motorroller, Mopeds, Fahrräder mit
Hilfsmotor), Fahrräder, Kinderwagen sowie Bereifungen für diese
Fahrzeuge.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik ([,IA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt. Da
im I,{I die !'Iaren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im WA dagegen nach zolttechnischen (materialmäBigen) Kriterien
gegtiedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung gering-
fügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Vrlaren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für fn-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
rfber den Krafträdern, Fahrrädern (Produktions-Eilbericht,
Außenhandelsstatistik) siehe dort.



stand: 24 'o4 '79 Blatt-llr.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBK-tt n
600

Begrl ff:

KRAFTRADER UND FAHRRADER

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im ze itabl auf /Begr i f f sbez iehungen

Produktions-
Eilbericht
o1.o7.62
3r .72 .'76

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Krafträder und

Fahrräder und Krafträder, Fahttäder (Produktions-Ei lbericht)
sind synonym. Zu Einzelheiten siehe dort-



S tand:
13.03.79

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfälIe
o1.o1.53

Begriffsinhalt:
umfassen die Kleinkrafträder,
KraftroIIer.

Blattdr.: '1

Di.e Krafträd.er und -roller
die Krafträder und die

Zu den Kleinkrafträdern rechnen Motorräder und -roller mit
amtlichem Kennzeichen, einem Hubraum bis zu 50 cm3 und
eine,r Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h. Krafträder bzw.
Kraftroller sind Motorrädex bzw. -roller über 50 cm3 nub-
raum, at:.ch mit Beiwagen.

Nachgewiesen werCen Personen, die als Führer oder Mitfahrer
von Krafträdern und -rollern bei Straßenverkehrsunfällen
verletzt (verLetzte Personen) oder getöteL (getötete Per-
sonen) wurden.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : ImUnterschied zu
den Krafträdern und -rollern rechnen zu den Krafträdern
(Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhänger-
bestandes) sowohl Krafträder als auch Kraftroller, nicht
aber die Kleinkrafträder.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr

GBK - tlr(n):
909

Eegri ff:

KRAFTRADER UND -ROLLER
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Stand: 03.o1 .79 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - llr:

GBK - tlr(n):
397r477

Begrl ff :

KRANKENHAUSER

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Anstalten, in denen Kranke

untergebracht werden und in denen durch ärztliche Hilfelei-
stung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden oder Körperschäden
festzustellen, zu heilen oder zu lindern, sowie Entbindungs-
heime mit regelmäßiger ärztlicher Behandlung.

Einbezogen werden auch einige Krankenhäuser ohne pJanmäßige
Betten sowie z.T. auch Krankenhäuser, die vorwiegend nur be-
stimmten Personengruppen zur Verfügung stehen, wie die Kran-
kenhäuser und -abteilungen in Justizvollzugsanstalten und
die Bundeswehrkrankenhäuser.

Nicht zu den Krankenhäusern zählen Einrichtungen' in denen
nur eine ärztliche Überwachung otrre regelmäßige ärztliche Be-
handlung stattfindet, z.B. Anstalten zur Unterbringung Gesun-
der, Erholungsbedürftiger, Gebrechlicher, tuberkulosegefähr-
deter Kinder, ferner Anstalten, die vorwiegend der Erziehungs-
oder Wirtschaftsfürsorge dienenrwie Waisenhäuser, Mutter- und
lrlöchnerinnenheime, Entbindungsheime unter der Betreuung von
Hebammen ohne regelmäßige ärztliche Betreuung, Altersheime usw

Die Krankenhäuser werden nach der Art ihrer Träger in öffent-
Iiche, freie gemeinnützige und private Krankenhäuser unter-
schieden.

Zu den öffentlichen Krankenhäusern zählen Krankenhäuser, die
von den Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landschaftsverband,
Gemeindeverband, Kreis, Gemeinde), von zusammenschlüssen sol-
cher Körperschaften (2.B. Arbeitsgemeinschaft, Zweckverband)
oder von Sozialversicherungsträgern (u.a. Landesversicherungs-
anstalt, Berufsgenossenschaft) betrieben oder von den genann-
ten Trägern überwiegend finanziell unterhalten werden.

Freie gemeinnützige Krankenhäuser sind solche, die von Kirchen-
gemeinden, kirchlichen und weltlichen Vereinigungen, Genossen-
schaften sowie von Stiftungen getragen werden.

Als private Krankenhäuser rechnen Krankenhäuser, die aufgrund
§ 30 Reichsgewerbeordnung von einer höheren Verwaltungsbehörde
konzessioniert sind.

Krankenhausstatistik
o1.o1.53

Anderungen im Zei tablauf
krankenhäuser werden erst seit 1971 einbezogen.

Bundeswehr-



Stand: 03. 01 .79

Statistik der Berufe
des Gesundheits-
wesens
01 . o1 .53

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Krankenpflegepersonen
rechnen berufstätige Krankenschwestern und -pfleger, Kinder-
krankensch\^restern bzw. -pfleger und Krankenpfl-egehelferinnen
und -helfer.

Es werden nur die Personen erfaßt, die diese Berufe auch aus-
üben. Nicht einbezogen werden die Krankenpflegepersonen, die
noch in Ausbildung sind (2.B. Krankenschwester-'nschul.crinnen) .

Einbezogen werden Personen, die aufgrund der gesetzlichen Be-
stimmunqen berechtigt sind, die jeweilige Berufsbezeichnung zn

tltrren. I )

Zu den Krankenschwestern rechnen auch die Gemeindeschwestern
und die in der Geisteskrankenpflege Beschäftigten-

Anderunge.n im Zet tablauf : Dieoben
genannten Pflegeberufe werden seit 1976 erfaßL. In früheren
Jahren zählten - neben den Krankenschwestern bzw. -pflegern und
den Kinderkrankenschwestern bzw. -pflegern, die in allen Jahren
einbezogen wurden - weitere Personengruppen zu den Krankenpfle-
gepersonen:

Bis einschl. 1957 waren dies die Wochenpflegerinnen und die
Säuglings- und Kinderpflegerinnen, von 1958 bis einschl. 1963
außerdem die sonstigen Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung'
1964 zählLen zu den weiteren Personengruppen die Säuglings- und
Kinderpflegerinnen, die sonstigen Pftegekräfte ohne staatliche
prüfung und erstmals die Krankenpflegehelferinnen und -helfer,
nicht aber mehr die wochenpflegerinnen. von 1965 bis einschl.
1975 umfaßten die weiteren Personengruppen nur die sonstigen
Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung und die Krankenpflegehelfe-
rinnen und -helfer.2)

Seit 1960 stehen für Bremen nur Angaben über die in Krankenhäu-
sern und überwiegend bei Behörden und Anstalten des öffentli-
chen Rechts Beschäftigten zur Verfügung.

1) Zu Einzelheiten siehe Krankenpflegegesetz i.d.F. v. 20.9-1965
(BGBI. r S. 1443) und Anderungsgesetze.- 2) Zu Hinweisen auf Ge-
setzesänderungen vgl. Fundstellennachweis A, Beilage zum BGBI- I
hrsg. v. Bundesminister der Justiz.

2-

Statistische Datenbank
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Stand: 03 . 01 . 79 Blatt.llr.: 2

Verschiedentlich wurden Personengruppen unvollständig erfaßt:
Für die Säuglings- und Kinderpflegerinnen fehlen für 1953 die
Angaben für Hamburg und Bayern und für die Jahre 1955 bis 1960
die Zahlen für Bayern'. Für die Wochenpflegerinnen liegen von
1959 bis 1961 keine Angaben für Hessen vor. Die Krankenpflege-
helfer und -helferinnen wurden 1964 und 1965 zunächst nur in
einigen Bundesländern erfaßt.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : lVährend zu den Kran-
kenpflegepersonen aIIe in den genannten Pflegeberufen tätigen
Personen gerechnet werden, zählt zu den im Krankenhaus tätigen
Krankenpflegepersonen (Krankenhausstatistik) nur das in Kranken-
häusern beschäftigte Pflegepersonal, allerdings einschließ11ch
der Säuglings- und Kinderpflegerinnen und sonstigen Pflege-
kräfte ohne staatliche Prüfung.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Otl( - Nr

08K - tir(n):
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Strnd: 19.05.78

Viertel jährliche
Schuldenstatistik
oL.ol .7 4

Jährliche
Schuldenstatistik
o1.o1.51

2

Elatt-t{r.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Kredite von Sozialver_
sicherungen umfassen die Darlehen der Bundesanstalt für
Arbeit, der Träger der soziarversicherung und der öffent-
I ichen Zusatzversorgungseinrichtungen.

Zu den Trägern der Sozialversicherung rectrnen die Kranken_,Renten- und unfarrversicherung einschließlich der Bundes-bahnversicherungsanstalt Abt. A, die Bundesbahn-Betriebs-
krankenkasse, die Bundesbahn-Unfallversicherungsbehörde,
die Bundespost-Betriebskrankenkasse und das Amt für unfarr-versicherung der Bundespost.

zu den öffentlichen zusatzversorgungseinrichtungen gehörenz-8. die zusatzversorsJungsanstart des Bundes und der Länder,
Kommunare zusatzversorgungseinrichtungen, die Bundesbahn-versicherungsanstart Abt. B und die versorgungsanstart derBundespost.

Begrif f sbezi- ehungen: DielGeditevonsoziarversicherungen rechnen nicht zu den schuLden beinöffentlichen Bereich (vierter jährriche schurdenstatistik,Jährliche Schuldenstatistik). Dies sind Schulden, die ausMitteln des Bunde.s, des -Lastenausgreichs, des ERp-sonderver-
mögens, der .Länder, der Gemeinden, d,er Gemeindeverbände undder Zweckverbände aufgenorunen werden, unabhängig davon obsie über ein Kreditinstitut ausgezahlt werden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FX - l{r:

KREDITE VON SOZIALVERSICHERI,JNGEN

8e9rl ff:

GBK - llr(n):
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Strnd: 19 .05 .78 Blatt-l{r.: 1 i

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

KREDITMARKTMITTEL IM ENGEREN SINN

Begrl ff:
t)Fl( - Nr:

GBt - ilr(nJ

1 783

Statistik,/
cüIt.igkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Be gri f f sbez iehungen

1

2

Viertel jährliche
Schuldenstatistik
o1.o7.74

Jährliche
Schuldenstati stik
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Die Ieeditmarktmittel im
engeren Sinn umfassen Wertpapiere, Schuldscheindarlehen von
IGeditinstituten (einschl. Postsparkassen- und postscheck-
vermögen), von Individualversicherungen einschl. privater
Kranken- und Zusatzversorg:ungseinri-chtungen und von Bauspar-
kassen, ferner Kredite aus Haushaltsmitteln von Bahn und
Post, von rechtlich selbständigen Stiftungen (2.B. Stiftung
Volkswagenwerk), Sondervermögen und von privaten sowie Hypo-
theken, Grund- und Rentenschulden und Restkaufgelder.

Zu den Wertpapieren rechnen Anleihen, Bundesschatzbriefer'
Schatzanweisungen, Kassenobligationen und andere Wertpapier-
schulden.

Die Verschuldung aus Anleihen wird ,'netto,' zum Nominalbetrag
ausgewiesen, d.h. ohne zurückgekaufte, aber noch nicht ge-
tilgte Anleihestücke isr Bestand der Emittenten.

B e gr i f f s b e z Le hu n g e n : Die KrediLmarkt-
mittel in engeren Sinn rechnen zu den Schu_lden aus Kredit-
marktmitteln (vierteljätrrliche schuldenstatistik, Jährliche
Schuldenstatistik), die außerdem noch die Kredite von SoziaL-
versicherungen (Viertel jährliche Schuldenstatistik, Jährliche
Schuldenst-atist.ik) umf assen.



Stand: 10. 10. 78

Statistik der
Straßen des
überörtlichen
Verkehrs
o1.o1.53

Elatt'Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Verkehrswege, die den Verkehrs-
bedürfnissen innerhalb der Kreise als Verbindungen zwischen den

Gemeinden oder als Anschlußstrecken an das überörtliche Straßen-
netz dienen. Träger der Baulast sind die Landkreise.

Für die Ortsdurchfahrten bestehen unterschiedliche Regelungen
bezüglich der Übernahme der Baulast.

Bei der Ermittlung der Straßen7änge werden Kreuzungen der jeweils
höherwertigen Straße zugeordnet, alsoz.B. der Kreisstraße bei
ej-ner Kreuzung mit einer Gemeindestraße oder der vorfahrtbe-
rechtigten gegenüber der vorfahrtbeachtenden Straße. Bei gleich=
wertigen Straßen erfolgt die Zuordnung zur breiteren, öei glei
BreiLe zur längeren Straße. Die Länge der Ortsdurchfahrten
rechnet zur Gesamtlänge der Kreisstraßen.
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Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen

B e g r i f f s i n h a I t : In die SeesChiffsregister
eingetragene Schiffe, die dem Transport von Kühlladung
dienen und hierfür mit besonderen Einrichtungen ausgestattet
sind.

01.o1.69-
3L . t2.70

fn die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die
für die Schiffahrt außerhalb von Binnengewässern (Flüssen,
KanäIen und geschlossenen Seen) bestimmt sind und einen
Raumgehalt von mehr als 17,65 BRT haben. Seefischereifahr-
zeuge, die mit Kühleinrichtungen ausgestattet sind, zählen
nicht zu den Kühlschiffen.

Anderungen im ZeL tablauf: Von1951
bis 1958 zählten die Kühlschiffe zu den Trockenladungs-
schiffen. Danach wurden sie gesondert erfaßt.


